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Bericht

Teil A Einsetzung des Untersuchungsausschusses und Untersuchungsauftrag

Der Landtag des Saarlandes hat in seiner 37. Sitzung am 27. Februar 2002 gemal Art. 79 der
Verfassung des Saarlandes und den §§ 38 ff. des Gesetzes iiber den Landtag des Saarlandes

(LTG) auf Antrag der CDU-Landtagsfraktion die Einsetzung eines parlamentarischen Unter-
suchungsausschusses beschlossen, der sich mit Fragen aus dem Bereich der Miill- und Wert-

stoffentsorgung im Saarland befassen sollte.

Gemadl dem Einsetzungsantrag der CDU-Landtagsfraktion (Drucksache 12/594) vom
21.02.2002 wurde folgender Untersuchungsauftrag formuliert:

"Der Landtag wolle beschlieflen:

Gemdf} Artikel 79 der Verfassung des Saarlandes i.V.m. §§ 38 ff. des Gesetzes iiber den Land-

tag des Saarlandes wird deshalb ein Untersuchungsausschuss eingesetzt.

Dieser soll sich mit folgenden Themenbereichen befassen:

- Ubertragung des Vertrages mit dem Dualen System Deutschland auf die GKE unter

gleichzeitiger Verdufserung der Depotcontainer an die GKE

- Griindung der "Yellow Sort i. G." und Anschaffung einer "Sortieranlage”

- Abschluss von Vertrdgen im Zusammenhang mit den im Saarland betriebenen Miillver-

brennungsanlagen

Der Ausschuss soll in diesem Zusammenhang insbesondere kliren:

A. Themenkomplex Vertrag Duales System, seine Ubertragung auf die GKE und die Ubertra-

gung der Container
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1. War der im Jahre 1992 abgeschlossene und im Jahre 1997 verlingerte Vertrag zwi-
schen dem BDSiS und der Dualen System Deutschland GmbH so ausgestaltet, dass ein

Gewinn nicht hat erzielt werden konnen?

2. Welche Kostenfaktoren beeinflussten den Gewinn aus dem Vertrag mit der DSD in den
Jahren 1992 bis 2001?

3. Aufschluss und Aufkldrung iiber Entscheidungsgrundlage, Entscheidung und vertrag-
liche Grundlagen zur Ubertragung des Vertrages DSD auf die GKE im gleichzeitigen

Zusammenhang mit der Ubertragung simtlicher Depotcontainer

4. Ergebnis und tatsdchliche Abwicklung des DSD-Vertrages durch die GKE unter Be-

riicksichtigung der rechtlichen Konstruktionen

B. Grundlage und Motivation zur Griindung der Yellow Sort GmbH und geschiiftliche Titig-
keit der Griindungsgesellschaft unter Beriicksichtigung der Einflussnahme und Beschliisse

und Rolle der GKE

C. Vertragliche Grundlagen zum Betrieb der Miillverbrennungsanlagen in Neunkirchen und
Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktiiblichkeit der erhobenen und tatscichlich ange-
fallenen Entgelte und die Belastung mit Kostenfaktoren im Zusammenhang namentlich mit

der Entsorgung von Schlacke

D. Gibt es im Zusammenhang mit den Positionen A. bis C. Nachteile beziehungsweise Schd-
den bei EVS und/oder Tochterunternehmen und sind hierzu Verantwortlichkeiten feststell-
bar, namentlich: Welche Schritte sind zu unternehmen, eingetretene Schéden wieder gut-

zumachen und zukiinftig Nachteile vom Gebiihrenzahler abzuwenden?"
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Teil B Konstituierung des Untersuchungsausschusses

I. Formalien und Beteiligte

1. Verfahrensregeln und Geheimschutzordnung

Das Verfahren und die Arbeitsweise des Untersuchungsausschusses waren durch Art. 79 der
Verfassung des Saarlandes sowie die §§ 38 bis 59 des Gesetzes iiber den Landtag des Saar-
landes festgelegt. Dartliber hinaus waren die Vorschriften der Strafprozessordnung sinngemaf3
anzuwenden. Beziiglich des Untersuchungsgegenstandes war der Untersuchungsausschuss an

den vom Plenum festgelegten Untersuchungsauftrag gebunden.

Der Untersuchungsausschuss hat in der 1. Sitzung am 6. Méarz 2002 eine Geheimschutzord-
nung liber die Verfahrensweise des "Béhr-Untersuchungsausschusses" des Landtages des
Saarlandes — 12. Wahlperiode — beschlossen, welche in der 36. Sitzung am 3. April 2003

durch Beschluss gedndert wurde.

Die Beweisaufnahme erfolgte in 6ffentlicher und nichtoffentlicher Sitzung, durch das Bei-

ziehen von Schriftstiicken sowie durch die Einholung von Sachverstindigengutachten

2. Mitglieder des Untersuchungsausschusses

a) Auf Antrag der CDU-Landtagsfraktion und der SPD-Landtagsfraktion (Drucksache
12/602) vom 26.02.2002 bestimmte der Landtag folgende Mitglieder des Untersuchungsaus-

schusses und deren Stellvertreter:

Mitglieder: Stellvertreter:
CDU-Landtagsfraktion

Stephan Toscani (Vorsitzender)  Anke Heimes
Alfons Vogtel Gaby Schifer

Franz-Josef Berg Thomas Hellbriick

Georg Jungmann Giinter Heinrich
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SPD-Landtagsfraktion

Cornelia Hoffmann-Bethscheider Gisela Kolb
(stellv. Vorsitzende)

Reinhold Jost Gerhard Geisen
Peter Gillo Stefan Pauluhn

b) Auf Antrag der SPD-Landtagsfraktion (Drucksache 12/717) vom 21.08.2002 bestimmte

der Landtag folgende Mitglieder des Untersuchungsausschusses:

Abgeordneter Stefan Pauluhn als ordentliches Mitglied fiir den ausgeschiedenen Abgeord-

neten Peter Gillo

Abgeordneter Ulrich Commergon als stellvertretendes Mitglied fiir den Abgeordneten Ste-

fan Pauluhn

c¢) Auf Antrag der CDU-Landtagsfraktion und der SPD-Landtagsfraktion (Drucksache 12/767
neu) vom 22.11.2002 bestimmte der Landtag folgende Mitglieder des Untersuchungsaus-
schusses:

Mitglieder: Stellvertreter:

CDU-Landtagsfraktion

Franz-Josef Berg Thomas Hellbriick
Georg Jungmann Giinter Heinrich
Anke Heimes Willi Gehring

(anstelle von Stephan Toscani) (anstelle von Anke Heimes)

Alfons Vogtel (Vorsitzender) Gaby Schiifer
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SPD-Landtagsfraktion

Stefan Pauluhn (Obmann) Volker Schmidt

(anstelle von Ulrich Commercon)

Ulrich Commergon (stv. Vors.) Cornelia Hoffmann-Bethscheider

(anst. v. C. Hoffmann-Bethsch.) (anstelle von Gerhard Geisen)

Gerhard Geisen Gisela Kolb
(anstelle von Reinhold Jost)

d) Auf Antrag der CDU-Landtagsfraktion (Drucksache 12/854) vom 9.4.2003 bestimmte der

Landtag folgende Mitglieder des Untersuchungsausschusses:

Abgeordneter Thomas Hellbriick fiir den Abgeordneten Franz-Josef Berg
als ordentliches Mitglied

Abgeordneter Franz Josef Berg fiir den Abgeordneten Thomas Hellbriick

als dessen Vertreter

Abgeordneter Hermann Scharf fiir den Abgeordneten Willi Gehring
als Vertreter der Abgeordneten Anke Heimes

3. Sekretariat des Untersuchungsausschusses

Dem Sekretariat des Untersuchungsausschusses ist der Richter am Landgericht Martin Reiter

als Ausschusssekretdr zugeordnet worden.

Dariiber hinaus leisteten drei Rechtsreferendare ihre Verwaltungsstation im Sekretariat ab.
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II. Zielsetzung des Untersuchungsausschusses

Der Untersuchungsausschuss hatte sich zur Aufgabe gestellt, den ihm vom Landtag erteilten
Untersuchungsauftrag durchzufiihren und dem Plenum nach Abschluss der Untersuchung ein
nach Moglichkeit vom gesamten Ausschuss getragenes Ergebnis vorzulegen, das dem Land-

tag als Beratungs- und Entscheidungsgrundlage dienen soll.

Teil C Verlauf des Untersuchungsverfahrens

I. Termine

Der Untersuchungsausschuss ist in 6ffentlicher und nichtoffentlicher Sitzung insgesamt 52

Mal zusammengetreten.

Die Ausschusssitzungen fanden an den folgenden Terminen statt:

1. 6. Mirz 2002

2. 19. Mérz 2002

3. 17. April 2002

4. 18. April 2002

5. 23. April 2002

6. 2. Mai 2002

7. 16. Mai 2002

8. 21. Mai 2002

9. 5. Juni 2002

10. 11. Juni 2002

11. 13. Juni 2002

12.  20. Juni 2002

13. 13. August 2002

14. 28. August 2002

15. 3. September 2002
16. 11. September 2002
17. 25. September 2002
18. 1. Oktober 2002

10
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

25. Oktober 2002
5. November 2002
15. November 2002
20. November 2002
3. Dezember 2002
13. Dezember 2002
7. Januar 2003

15. Januar 2003

21. Januar 2003

29. Januar 2003

4. Februar 2003

12. Februar 2003
18. Februar 2003

6. Mirz 2003

13. Mirz 2003

20. Mirz 2003

26. Mirz 2003

3. April 2003

9. April 2003

8. Mai 2003

13. Mai 2003

20. Mai 2003

3. Juni 2003

12. Juni 2003

17. Juni 2003

24. Juni 2003

1. Juli 2003

8. Juli 2003

11. Juli 2003

15. Juli 2003

16. Juli 2003

2. September 2003
30. September 2003
6. Oktober 2003

11
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II. Beweisbeschliisse

Der Untersuchungsausschuss hat zwischen dem 6.03.2002 und dem 2.09.2003 die Beweisbe-
schliisse Nr. 1 bis 98 erlassen (Anlage I). Der 25. Beweisbeschluss vom 11. Juni 2002 (Ver-
nehmung des Abgeordneten Gillo) wurde in der Sitzung am 20. Juni 2002 aufgehoben.

I1II. Erhobene Beweise

1. Vernehmung von Zeugen und Sachverstindigen

Der Untersuchungsausschuss hat folgende Zeugen vernommen:

Karl-Heinz Ecker
Reiner Wolf
Gisela Schledorn
Ellen Strassberger
Raimund Weyand
Hans-Jurgen Hary
Ulrich Kretschmar
Karl-Heinz Lang
Horst Peter
Ronald Pies
Franz-Josef Lauer
Patrick Rau

Peter Morschett
Ralf Heinz Josef Mai
Gerhard Speicher
Manfred Linz
Reiner Ulmcke
Fritz Diehl

Erich Wentz
Heinz-Giinter Mellmann
Dietmar Pradler

Dr. Thomas Christmann

12
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Richard Nospers
Dr. Heribert Gisch
Josef Paulus
Gerhard Blumenr6ther
Walter Brenner
Rainer Scherff
Lothar Deimling
Anja Spengler-Raab
Armin Konig
Berthold Vogel
Tadeusz Stepien
Margit Conrad
Heinz-Klaus Dahm
Helga Mai-Didion
Volker Reinshagen
Erhard Petri
Werner Becker
Fritz Decker

Karl Jakoby
Michael Manthey
Peter Detemple
Rolf Miiller

Ferner wurde in der letzten Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses der Betroffene

Prof. Peter Bahr als Zeuge vernommen.

Soweit dies erforderlich war, hat der Untersuchungsausschuss gemif3 § 49 LTG die jeweil-
igen obersten Dienstbehdrden vorab um Genehmigung der Aussage ersucht. Andere Zeugen
wurden auf Bitte des Untersuchungsausschusses von ihrer Verpflichtung zur Verschwiegen-

heit im Sinne des § 53 StPO entbunden.

In der 38. Sitzung am 08.05.2003 und in der 42. Sitzung am 12.06.2003 hat der Untersuch-

ungsausschuss Herrn Klaus Scheper als Sachverstindigen vernommen.

13
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2. Sachverstandigengutachten

Der Untersuchungsausschuss hat auf Grundlage des 35. und des 37. Beweisbeschlusses Gut-
achten der Sachverstindigen Dipl. Ing. Giinter Kienitz, KoIn, und Riidiger Lenkeit, Koblenz,
eingeholt liber die Angemessenheit und Marktiiblichkeit der Preise, die im Rahmenvertrag
zwischen der Spedition Harry Ruf und dem BDSiS vom 25.3.1996 fiir die Lackierung von

Depotcontainern und den Transport von Depotcontainern vereinbart worden waren.

3. Inaugenscheinnahme

Am 4. Februar 2003 hat der "Béhr-Untersuchungsausschuss" in nichtéffentlicher Sitzung eine
Inaugenscheinnahme des Firmengeldndes des Unternehmers Harry Ruf in Volklingen anléss-

lich des Ortstermins des Sachverstindigen Lenkeit durchgefiihrt.

Ferner hat der "Bédhr-Untersuchungsausschuss" in der 31. Sitzung vom 18. Februar 2003 ei-
nen Beitrag des Aktuellen Berichts des Saarldndischen Rundfunks vom 6. August 1996 zum

Thema "Papiervermarktung" in Augenschein genommen.

4. Beiziehung von Akten und Stellungnahmen

Zum Zweck der Beweisaufnahme hat der Untersuchungsausschuss Akten, Berichte, Proto-
kolle und sonstige Unterlagen beigezogen oder ohne Beziehungsbeschluss erhalten. Der Be-
stand der Beweismaterialien umfasst etwa 80 Aktenordner. Uber die Beiziehung von Akten
und Dokumenten hinaus hat der Untersuchungsausschuss eine Stellungnahme des Bundes-
umweltamtes vom 8.8.2002 zu den gesetzlichen Voraussetzungen der Lirmdammung von

Glascontainern eingeholt.

IV. Verhidngung von Zwangsmitteln

Der Untersuchungsausschuss hat auf Grundlage seines Beschlusses vom 11.7.2003 am
16.7.2003 beim Amtsgericht Saarbriicken beantragt, gegen den Zeugen Peter Detemple we-
gen dessen Nichterscheinens in der Sitzung am 22.7.2003 ein Ordnungsgeld in Héhe von 500

Euro, ersatzweise 5 Tage Ordnungshaft, zu verhidngen.

14
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V. Feststellung der Betroffeneneigenschaft und Betroffenenbeistand

In der 3. Sitzung des ,,Béhr-Untersuchungsausschusses am 17. April 2002 wurde der Antrag
des Abgeordneten Gillo (SPD), Herrn Prof. Béhr als Betroffenen gemal3 § 54 II LTG festzu-
stellen, abgelehnt.

In der 16. Sitzung des "Béhr-Untersuchungsausschusses" am 11. September 2002 hat der Un-
tersuchungsausschuss einstimmig die Betroffeneneigenschaft von Prof. Peter Béhr nach § 54

I LTG festgestellt.

Dem Betroffenen wurde in der 22. Sitzung am 20.11.2002 und in der 36. Sitzung am
3.04.2003 Gelegenheit zur zusammenhingenden Sachdarstellung gemall § 54 Abs. 3 Satz 1,
Abs. 4 Satz 3 LTG gegeben.

Auf die Verfassungsbeschwerde des Betroffenen Herrn Prof. Peter Béhr vom 13.12.2002 hat
der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes mit Beschluss vom 2.4.2003 (Lv 6/02) dem An-
trag, Herrn Prof. Dr. Egon Miiller als Beistand des Betroffenen beiziehen zu kénnen, ent-
sprochen und § 54 Abs. 3 Satz 5 und 6 des Gesetzes Nr. 970 iiber den Landtag des Saarlandes

in weiten Teilen fiir nichtig erklart.

Dem Betroffenen und seinem Rechtsbeistand wurde darauthin eine Ablichtung der beigezog-
enen Schriftstiicke sowie der Wortprotokolle der 6ffentlichen Beweisaufnahme iibersandt.
Ferner wurde der Betroffene iiber den Inhalt der nichtéffentlichen Beweisaufnahme in ge-

driangter Form unterrichtet.

In der letzten Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses am 2.9.2003 wurde der Betrof-

fene als Zeuge vernommen.

V1. Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Untersuchungsverfahren

Verfassungsrechtliche Rechtsstreitigkeiten

1. Verfassungsbeschwerde des Herrn Prof. Bihr (Lv 3/02)
wegen Eingriff in das Namensrecht (,,Bdhr-Untersuchungsausschuss®)

vom 2.5.2002

15
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Ausgang des Verfahrens:
Zuriickweisung der Verfassungsbeschwerde durch den Verfassungsgerichtshof des Saar-

landes mit Urteil vom 31.10.2002

2. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (in o.g. Verfassungsbeschwerde)
des Herrn Prof. Biahr (Lv 3/02 e.A.)
vom 02.05.2002
wegen Eingriff in das Namensrecht (,,Bahr-Untersuchungsausschuss®)
Ausgang des Verfahrens:
Zurlickweisung des Antrages durch den Verfassungsgerichtshof des Saarlandes mit Be-

schluss vom 27.05.2002.

3. Verfassungsbeschwerde des Herrn Prof. Peter Bihr (Lv 6/02)
vom 13.12.2002
wegen Beiziehung von Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Egon Miiller als Beistand
Stand des Verfahrens:
Mit Beschluss vom 2.4.2003 wurde dem Antrag, Herrn Prof. Dr. Egon Miiller als Beistand
beiziehen zu konnen, entsprochen und § 54 Abs. 3 Satz 5 und 6 des Gesetzes Nr. 970 tiber

den Landtag des Saarlandes in weiten Teilen fiir nichtig erklért.

4. Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beziiglich der Verfassungsbeschwerde im
Verfahren des Herrn Prof. Bihr (Lv 6/02 e.A.)
vom 16.12.2002
wegen Beiziehung von Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Egon Miiller als Beistand des Be-
troffenen
Ausgang des Verfahrens:
Mit Beschluss vom 10.01.2003 wurde einstweilig dem Antrag, Herrn Prof. Dr. Egon Miil-

ler als Beistand beiziehen zu kdnnen, entsprochen.

16
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5. Verfassungsbeschwerde des Herrn Prof. Peter Biahr gegen den Bihr-Untersuchungs-
ausschuss (Lv 3/03)
vom 05.02.2003
wegen Bekanntgabe der Griinde fiir die Zuerkennung der Betroffeneneigenschaft
Stand des Verfahrens:

Mit Beschluss vom 2.4.2003 zuriickgewiesen.

6. Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz im Rechtstreit unter Ziffer 5 (Lv 3/03 e.A.)
Durch die Entscheidung unter Ziffer 5 erledigt.

7. Verfassungsbeschwerde des Prof. Dr. Egon Miiller (Lv 4/03)
vom 26.6.2003
Wegen der Kostenentscheidungen des Verwaltungsgerichts des Saarlandes in den Be-
schliissen vom 12.2.2003 und 22.5.2003 in dem einstweiligen Rechtsschutzverfahren Az.
11 F 1/03.
Stand des Verfahrens:

Es war zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch keine Entscheidung gefallen.

Verwaltungsgerichtliche Streitigkeiten

1. Antrag des Herrn Prof. Bihr gem. § 123 VwGO auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung gegen den Untersuchungsausschuss des Landtages (11 F 12/02; 1 W 15/02)
vom 11.04.2002
wegen Verletzung des Namensrechtes von Herrn Prof. Bihr
Ausgang des Verfahrens:

Mit Beschluss des Verwaltungsgerichtes vom 13.05.2002 wurde der Antrag zuriickge-
wiesen.
Die Beschwerde des Herrn Prof. Bahr wurde mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes

vom 17.07.2003 zuriickgewiesen.

2. Unterlassungsklage des Herrn Prof. Bihr gegen den Untersuchungsausschuss des
Landtages (11 K 45/02)
vom 11.4.2002

wegen Eingriff in das Namensrecht (,,Bdhr-Untersuchungsausschuss®)

17
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Ausgang des Verfahrens:
Das Verwaltungsgericht hat durch Beschluss vom 24. September 2002 das Verfahren ein-
gestellt und dem Klager die Kosten des Verfahrens auferlegt, nachdem der Klager die

Klage zuriickgenommen hatte.

3. Antrag des Herrn Prof. Biahr gem. § 123 VwGO auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung gegen den Untersuchungsausschuss des Landtages (11 F 37/02; 1 W 29/02)
vom 18.10.2002
wegen Aussetzung der Beweisaufnahme bis zum 20.11.2002.

Ausgang des Verfahrens:

Mit Beschluss vom 23.10.2002 hat das Verwaltungsgericht des Saarlandes einstweilig ent-
schieden, die Termine zur Beweisaufnahme am 25.10., 05.11. und 15.11. aufzuheben und

die Beweisaufnahme friithestens ab dem 20.11.2002 fortsetzen zu lassen.

Mit Beschluss des Oberverwaltungsgericht des Saarlandes vom 05.11.2002 wurde die Be-

schwerde des Untersuchungsausschusses zuriickgewiesen.

4. Antrag des Herrn Prof. Bihr gem. § 123 VwGO auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung gegen den Untersuchungsausschuss des Landtages (11 F 44/02; 11 F 21/03)
vom 20.11.2002
wegen Zulassung von Herrn Prof. Miiller als Rechtsbeistand des Betroffenen Bahr fiir das
gesamte Untersuchungsausschuss-Verfahren.

Ausgang des Verfahrens:

Mit Beschluss vom 27.11.2002 hat das Verwaltungsgericht des Saarlandes den Antrag zu-
rickgewiesen.

Auf die Beschwerde des Herrn Prof. Bihr hat das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes
mit Beschluss vom 27.11.2002 die Beschwerde zuriickgewiesen.

In Folge der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes des Saarlandes vom 2.4.2003
(Lv 6/02) wurde die Entscheidung erster Instanz aufgehoben, so dass sich das Verfahren
wieder in dem Stadium befand, in welchem es sich vor der Entscheidung des Verwalt-
ungsgerichts befand. Darauthin erklédrten beide Seiten das Verfahren fiir erledigt. Mit Be-
schluss des Verwaltungsgerichts vom 12.5.2003 wurde das Verfahren eingestellt und dem

Untersuchungsausschuss wurden die Kosten des Verfahrens auferlegt.
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5. Antrag des Herrn Prof. Bihr gem. § 123 VwGO auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung gegen den Untersuchungsausschuss des Landtages (11 F 45/02; 1 W 38/02)
vom 27.11.2002
wegen Anspruch auf Begriindung der Feststellung des Herrn Prof. Bihr als Betroffener
Ausgang des Verfahrens:

Mit Beschluss vom 12.12.2002 hat das Verwaltungsgericht des Saarlandes dem Unter-
suchungsausschuss im Wege einer einstweiligen Anordnung aufgegeben, dem Antrag-
steller die Griinde bekannt zugeben, auf die der Untersuchungsausschuss die in seiner Sit-
zung vom 11.09.2002 getroffene Feststellung des Herrn Prof. Béhr als Betroffener ge-
stiitzt hat.

Auf die Beschwerde des Untersuchungsausschusses hat das Oberverwaltungsgericht des
Saarlandes mit Beschluss vom 02.01.2003 den Beschluss des Verwaltungsgerichts des
Saarlandes vom 12.12.2002 abgeéndert und den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz

zuriickgewiesen.

6. Antrag des Herrn Prof. Bihr gemif} § 123 VwGO auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung gegen den Untersuchungsausschuss des Landtages (11 F 46/02; 1 W 39/02)
vom 3.12.2002
wegen Anspruch auf Einsicht in die Wortprotokolle der nichtéffentlichen Beweisauf-
nahmen des Untersuchungsausschusses bis zur Feststellung der Betroffeneneigenschaft
Ausgang des Verfahrens:

Mit Beschluss vom 17.12.02 hat das Verwaltungsgericht den Antrag zuriickgewiesen.
Mit Beschluss vom 20.01.03 hat das OVG die Beschwerde des Betroffenen zuriickge-

wiesen.

7. Antrag des Herrn Prof. Egon Miiller gem. § 123 VwGO auf Erlass einstweiliger An-
ordnung gegen den Untersuchungsausschuss des Landtages (11 F 1/03)
vom 31.12.2002
wegen Zulassung des Prof. Egon Miiller als Rechtsbeistand des Betroffenen Herrn Prof.

Peter Béhr fiir das gesamte Untersuchungsausschussverfahren
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Ausgang des Verfahrens:

Beidseitige Erledigungserkldrung gegeniiber dem Verwaltungsgericht. Kostenentschei-
dung des Verwaltungsgerichtes zu Lasten des Antragsstellers Prof. Miiller mit Beschluss
vom 12.02.2003. Zuriickweisung einer Gegenvorstellung von Herrn Prof. Miiller mit Be-
schluss vom 22. 5.2003.

Herr Prof. Miiller hat diese Beschliisse durch Verfassungsbeschwerde vom 26.6.2003 an-
gegriffen (AZ des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes Lv 4/03).

8. Antrag des Herrn Prof. Biahr gemal} § 123 VwGO auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung gegen den Untersuchungsausschuss des Landtages (11 F/62/03)

vom 12.09.2003

wegen Verwertungsverbot fiir die vom Untersuchungsausschuss von der Aufnahme der
Ausschusstitigkeit bis zum 11.09.2002 erhobenen Beweise

Ausgang des Verfahrens:

Mit Beschluss vom 23.09.2003 hat das Verwaltungsgericht den Antrag zuriickgewiesen.
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Teil D Feststellungen des Untersuchungsausschusses zum Sachverhalt

L. Ubertragung des Vertrages mit dem Dualen System Deutschland auf die GKE unter gleich-

zeitiger VerauBBerung der Depotcontainer an die GKE

1. War der im Jahre 1992 abgeschlossene und im Jahre 1997 verlidngerte Vertrag zwischen
dem BDSIiS und der Dualen System Deutschland GmbH so ausgestaltet, dass ein Gewinn

nicht hat erzielt werden konnen?

a) Geschichte und Struktur des BDSIiS

aa) Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen des BDSiS

Ausweislich des Jahresabschlussberichts des BDSiS zum Abschluss fiir das Rumpfgeschéfts-
jahr vom 1. Juli bis 31. September 1992, erstellt durch die C & L Treuarbeit Deutsche Revi-
sion, hatte der BDSIS folgende rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen (Blatt 3 - 6)
(Auszug):

»B. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

GRUNDLAGEN DES DUALEN SYSTEMS

5. Die Bundesregierung hat am 12. Juni 1991 die Verordnung iiber die Vermeidung von

Verpackungsabfillen (VerpackV) beschlossen.

Nach § 5 Abs. 1, 1 aund 2 VerpackV sind der Hersteller, der Vertreiber und der Ver-
sandhandel verpflichtet, vom Endverbraucher gebrauchte Verkaufsverpackungen kostenlos
zuriickzunehmen und einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung auf3er-

halb der 6ffentlichen Abfallentsorgung zuzufiihren.
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Diese Verpflichtungen entfallen nach § 6 Abs. 3 VerpackV fiir solche Hersteller und
Vertreiber, die sich an einem System beteiligen, das fldchendeckend im Einzugsgebiet des
nach § 6 Abs. 1 VerpackV verpflichteten Vertreibers eine regelmdfige Abholung gebrauchter
Verkaufsverpackungen beim Endverbraucher oder in dessen Ndihe in ausreichender Weise

gewdbhrleistet.

6. Im Hinblick auf § 6 Abs. 3 VerpackV haben Unternehmen des Handels und der Kon-
sumgiiterindustrie, der Verpackungswirtschaft sowie Vormaterialhersteller am 28. September
1990 die Duales System Deutschland Gesellschaft fiir Abfallvermeidung und Sekunddrroh-
stoffgewinnung mbH mit Sitz in Bonn (kurz DSD, Bonn genannt) gegriindet.

Ziel ist, Wertstoffe beim Endverbraucher oder in dessen Ndhe getrennt nach Stoffarten
zu erfassen und sortiert den Abnahme- und Verwertungsgesellschaften (Garantiegeber) bereit

zustellen, deren Aufgabe die Wiederverwertung bzw. Aufarbeitung ist.

Das Duale System muss hierbei nach § 6 Abs. 3 VerpackV auf vorhandene Sammel-
und Sortiersysteme der entsorgungspflichtigen Korperschaften, in deren Bereich es einge-

richtet wird, abgestimmt werden.

7. Fiir den Erfassungsbezirk, das Bundesland Saarland, wurde am 23. Juni 1992 ein Ver-
trag tiber den Aufbau und Betrieb eines Systems zur Erfassung und Sortierung von gebraucht-

en Verkaufsverpackungen zwischen der DSD, Bonn und dem KABYV geschlossen.

8. Zur Erfiillung der iibernommenen Aufgaben hat der KABV mit Wirkung zum 1. Juli
1992 den "Betrieb fiir das Duale System im Saarland — Eigenbetrieb des Kommunalen Abfall-
entorgungsverbandes Saar — KABV —" errichtet, der durch Anderungsvertrag vom 15. Januar

1993 in alle Rechte und Pflichten aus dem Vertrag mit der DSD, Bonn eingetreten ist.
9. Unabhdingig davon folgt jedoch aus der Stellung des (Eigen-)Betriebes als ein un-

selbststindiger Teil des Vermégens des KABV, dass letztlich der KABV Dritten fiir die Schul-

den des Betriebes unmittelbar und ohne Beschrdinkung auf sein Vermogen haftet.
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GRUNDLAGE DES BDSIiS

10.  Der BDSiS ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 108 Abs. 1 KSVG. Die

Rechtsaufsicht obliegt dem Ministerium des Innern.

11.  Grundlage der Arbeit des BDSiS ist die am 21. Oktober 1992 von der Verbandsver-
ammlung beschlossene Betriebssatzung. Das MdI hat der Satzung mit Schreiben vom 11. De-

ember 1992 zugestimmt. Die Satzung wurde im Amtsblatt des Saarlandes vom 23. Dezember

1992 veroffentlicht und trat riickwirkend zum 1. Juli 1992 in Kraft.

12.  Das Stammkapital des Betriebes betragt 1 Mio. DM und wurde am 21. April 1993
durch den KABV voll eingezahlt.

13.  Sitz des BDSiS ist Saarbriicken. Die Geschdftsrdume befinden sich in der Untertiirk-

heimer Strafse.

14. Gremien / Organe des BDSIS sind
die Verbandsversammlung,

der Werksausschuss und

der Werkleiter.

Verbandsversammlung

15.  Die Verbandsversammlung besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Kommunen

des Saarlandes. Jedes Mitglied hat pro angefangene tausend Einwohner eine Stimme.

Die von der Verbandsversammlung wahrzunehmenden Aufgaben ergeben sich aus §

35 KSVG und § 4 Abs. 2 EigVLO.
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Nach den vorliegenden Protokollen hat die Verbandsversammlung in Bezug auf den

BDSiS unter anderem

am 17. Juni

die Betriebssatzung beschlossen,

Herrn Prof. Dr. Bdhr zum Werkleiter bestellt,

die Stammkapitalzufiihrung in Hohe von 1 Mio. DM und die Stellung eines Inves-
titionskredites durch den KABV von 5,5 Mio. DM beschlossen,

den Wirtschafisplan 1992/93 verabschiedet;

am 21. Oktober

die Betriebssatzung gedndert.

Werksausschuss

16. Werksausschuss ist der Verbandsausschuss des KABV.

Die vom Werksausschuss wahrzunehmenden Aufgaben ergeben sich aus § 4 der Be-

triebssatzung.

Der Werksausschuss ist inzwischen zu fiinf Sitzung zusammengetreten.

Werkleiter

17.  Zum Werkleiter des BDSiS wurde durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 17.
Juni 1992 Herr Prof. Dr. Béihr bestellt.

Der Werkleiter leitet den BDSiS selbststindig, ihm obliegt die laufende Betriebsfiih-

rung. Seine Vertretung wird vom Leiter des kaufmdnnischen Bereichs und vom Leiter des

technischen Bereichs des KABV wahrgenommen.
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STEUERLICHE SITUATION

18. Der BDSIS ist ein Betrieb gewerblicher Art. Ev soll kostendeckend arbeiten, somit ist
zwar eine Einnahmeerzielungs-, aber keine Gewinnerzielungsabsicht gegeben. Vermégen-
und Gewerbesteuer fallen daher nicht an, Kérperschaftsteuer nur fiir den Fall, dass positive
Ergebnisse erzielt werden.

(Ende Auszug)

bb) Keine Gewinnerzielungsabsicht des BDSiS

Der Zeuge Peter, der den Jahresabschlussbericht des BDSiS 1992 als Wirtschaftspriifer unter-
zeichnet hat, fiihrte zur fehlenden Gewinnerzielungsabsicht des BDSIS in seiner Vernehmung

vor dem Untersuchungsausschuss am 21.5.2002 aus:

"In diesem Zusammenhang gab es den steuerlichen Aspekt, dass der BDSiS zumindest in den
ersten Jahren keine Gewinnerzielungsabsicht hatte, sondern eine Einnahmeerzielungsabsicht.
Dies bedeutet: Der BDSiS sollte kostendeckend arbeiten, was steuerlich zur Folge hatte, dass
er beispielsweise nicht der Gewerbesteuer unterliegt. Das sind die iiblichen Steuermodelle,
die zum Beispiel bei den kommunalen Eigenbetrieben der Wasserbetriebe schon seit ewigen
Zeiten existieren: Kostendeckungsprinzip, keine Gewinnerzielungsabsicht, keine Gewerbe-
steuer. Da der BDSIS zundichst sogar Verluste eingefahren hat und Uberschuldungsprobleme

hatte, war das Modell von seiner Konzeption und Philosophie am Anfang korrekt."

Ausweislich des vom Zeugen Peter unterzeichneten Jahresabschlussberichts des BDSiS zum
Abschluss fiir erste volle Geschéftsjahr bis zum 31.12.1993 (BIl. 6) war bereits bei Erstellung
des Berichts:

., beim Finanzamt Saarbriicken ein Einspruchsverfahren zur Gewerbesteuer anhdngig (Ein-

spruch gegen den Gewerbesteuerbescheid 1992); dabei wird auf die fehlende Gewinnerziel-

ungsabsicht abgestellt.
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Zur Gewinnerzielung und zur Abfiihrung moglicher Gewinne des Eigenbetriebs sagte der

Betroffene Peter Béhr in seiner zusammenhédngenden Sachdarstellung am 20.11.2002:

,, Eigenbetriebe sind nicht dazu da, um durch wirtschaftliche Tdtigkeit auf dem freien Markt
Profite zu erzielen, mit denen der Aufwand fiir die Erfiillung offentlicher Aufgaben der Mut-
terkorperschaft finanziert werden kann. Ebenso wenig wie es unzuldssig ist, dass der KABV
/EVS mit Geldern aus offentlichen Gebiihren die privatniitzigen Geschidifte des Dualen Sys-
tems quersubventioniert, ist es im umgekehrten Fall gerechtfertigt, dass der BDSiS durch pri-
vate Geschdfte Gewinne erwirtschaftet, um die Erfiillung von hoheitlichen Aufgaben des
KABV/EVS zu finanzieren, deren Aufgaben durch offentliche Aufgaben zu decken sind.

Frau Monika Wager, Referentin im Bayerischen kommunalen Priifungsverband, schreibt in
threm Buch "Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung der Eigenbetriebe und der Kommunal-

unternehmen" (2. Auflage 2002, Bl. 152):

"Ein Jahresgewinn kann wie folgt verwendet werden:
zur Tilgung des Verlustvortrags,
zur Einstellung von Riicklagen,
zur Abfiihrung an den Haushalt der Gemeinde oder

zum Vortrag auf neue Rechnungen.”

Der Betroffene Peter Bihr sagte im Rahmen seiner zusammenhéngenden Sachdarstellung am

20.11.2002 weiter:

., Es war von Anfang an eine klare und auch ordnungspolitisch sachgerechte Vorgabe, dass
der BDSiS nicht mit der Absicht der Gewinnerzielung gefiihrt wurde, sondern dass nach der
Deckelung der Kosten alle Vorteile aus dem Vertrag mit der DSD-GmbH den kommunalen

Fuhrparks und Abfuhrunternehmen zugute kommen sollte (...) .
Die praktischen Auswirkungen dieser Vorgabe stellte der Zeuge Rau, im BDSIS jahrelang fiir

die Kostenkontrolle der Depotcontainerwerft zustindig, in seiner Vernehmung vor dem Un-

tersuchungsausschuss am 13.8.2003 dar (Blatt 130):
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"Die Intention des Betriebes fiir das Duale System, ohne Gewinn abzuschlieffen, war im
Grunde genommen die variable Position, die Instandhaltung der Depotcontainer. D. h., wir
haben uns danach gestrickt, wie grofs die Luft im Budget war, was uns genannt wurde, was

wir machen sollten. Und mich hat ja niemand gebremst."

Auf die Frage des Vorsitzenden Toscani, ob es Unternehmensphilosophie gewesen sei, die

Kosten dort hochzuhalten, antwortete der Zeuge:

., Dass kein Gewinn gemacht wurde, ja. Dass kein Ertrag herauskommt. *

b) Abschluss und wesentlicher Inhalt der Vertrage der DSD Deutschland GmbH/AG mit dem
KABV/EVS/BDSiS

Die Duales System Deutschland Gesellschaft fiir Abfallvermeidung und Sekundérrohstotfe
mbH schloss am 23.6.1002 mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband Saar einen Ver-
trag iiber den Aufbau und den Betrieb eines Systems zur Erfassung und Sortierung von
gebrauchten Verkaufsverpackungen fiir den Erfassungsbezirk, das Bundesland Saar-

land.
Durch Anderungsvertrag vom 15. Januar 1993 trat der Betrieb fiir das Duale System im
Saarland als Eigenbetrieb des KABV in alle Rechte und Pflichten aus dem Vertrag vom

26.6.2003 ein.

Am 23.06./01.07.1994 schlossen die Parteien den Zusatzvertrag Nr. 1 zum Leistungsvertrag
vom 23.6.1992.

Am 31.07./04.08.2000 schlossen die Parteien einen Zusatzvertrag Nr. 2 zum Leistungsver-
trag vom 23.6.1992.
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2. Welche Kostenfaktoren beeinflussten den Gewinn aus dem Vertrag mit der DSD in den

Jahren 1992 bis 2001?

a) Ankauf des Depotcontainernetzes von den Abfuhrunternehmern 1992

aa.) Kauf des bestehenden Depotcontainernetzes

Zur Durchfithrung des Leistungsvertrages mit der DSD GmbH bendétigte der KABV/BDSIS
Depotcontainer. In den Jahren 1992 und 1993 kaufte der KABV/BDSIS die zur damaligen
Zeit im Saarland aufgestellten Depotcontainer der Firmen SMD (spiter Onyx), Adam & Ker-
ber, P. Miiller /R+T, Molter Recycling, W. Rosner und Jacoby auf. Ausweislich einer Aufstel-
lung des EVS wurden insgesamt 4453 Depotcontainer (351 Glas-, 535 Papier- und 3567
Sonstige Container) im Gesamtwert von 4.596.740 DM angeschafft.

Dem lag folgender Ablauf zugrunde:

Ausweislich des Sitzungsprotokolls fand am 14.4.1992 eine Sitzung statt , an der Vertreter der
genannten Firmen sowie Mitarbeiter des KABV unter Fiihrung des Zeugen Pies, von 1980 bis
31.10.1996 kaufmiannischer Bereichsleiter beim KABV, teilnahmen. Der Betroffene Prof.
Béhr nahm an der Sitzung nicht teil. In der Sitzung schlug der Zeuge Pies ,, vor, die Verhand-

lungen auf der Grundlage des Verhandlungsstandes wie mit Prof. Bdhr vereinbart, weiterzu-

fiihren*.

In seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss am 5. Juni 2002 sagte der Zeuge Pies
aus: ,, Die Verhandlungen sind zu einem grofsen Teil auch von Prof. Bdhr gefiihrt oder mit ge-
fiihrt worden. Es war nicht so, dass ich oder Herr Rau sie gefiihrt haben. Diese Verhandlung-

en hat Herr Bdihr selbst gefiihrt. Wir waren allerdings dabei

In der Sitzung am 14.4.1992 vereinbarten die Unternehmer und der KABV pauschale, in Ka-

tegorien gestaffelte Preise fiir den Ankauf der Container.

In der Folge begann eine Bestandsaufnahme der Container durch Mitarbeiter des KABV.

Hierbei wurden auch vorhandene Schiden an den Containern aufgenommen.
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Am 12.8.1992 fand eine Sitzung des Verbandsausschusses statt, in der der Ankauf der Depot-
container behandelt wurde. Der Vorsitzende Prof. Bdhr wies im Hinblick auf die Bedenken
von Mitgliedern, ,, 0b die Preise fiir die vom Verband zu tibernehmenden Container, wegen

des Zeitdrucks, nicht iiberhoht sind “, ausweislich des Sitzungsprotokolls auf Folgendes hin:

,,Der KABV wiirde nur gebrauchsfihige Depot-Container tibernehmen. Diejenigen Depot-
Container, die gem. der Bestandsaufnahme defekt seien, sollen, sofern noch méglich, vom

Unternehmer auf dessen Kosten, ohne Berechnung des KABYV, repariert werden. “

Darauthin beschloss der Verbandsausschuss, den Verbandsvorsteher (Prof. Biahr) zum Kauf
der zur Zeit im Saarland aufgestellten Depotcontainer fiir Glas und Papier zu den ausgehand-
elten Preisen zu erméchtigen. Die genaue Anzahl der Depotcontainer ergebe sich nach Beend-
igung der Bestandsaufnahme. Der Gesamtkaufpreis werde sich auf maximal ca. 3,9 Millionen
DM zzgl. MWSt. belaufen.

Der Betroffene Prof. Béhr schloss als Vertreter des KABV im Oktober 1992 mit den genannt-
en Firmen Kaufvertrage iiber deren Depotcontainer zu den ausgehandelten Pauschalpreisen.

In den Vertrdgen wurde u.a. geregelt, dass der KABV nur gebrauchsfahige Depotcontainer
erwerbe. Depotcontainer, die gemif der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht
beendeten Bestandsaufnahme defekt waren, sollte der jeweilige Verkédufer, ohne Berechnung

an den KABV, reparieren.

In einer Sitzung der Mitarbeiterkonferenz des KABV am 20.9.1003 unter Leitung des Betroff-
enen Prof. Bihr wurde das Rechnungspriifungsamt des KABV (RPA) beauftragt zu {iber-
priifen, ,, inwieweit die Rechnungen fiir Altcontainer beglichen wurden und inwieweit festge-
stellte Mdngel an diesen Containern von den Rechnungen abgezogen wurden. Ferner wurde
das RPA gebeten, eine Liste zu erstellen, aus der zu ersehen ist, wie viel Altcontainer und in

welchem Zustand sie iibernommen wurden. *
Aus dem Vermerk des Rechnungspriifungsamtes vom 15.10.1993 geht hervor, dass laut der

Vertrage Verbindlichkeiten in Hohe von 4.639.100 DM abziiglich der Reparaturkosten be-

stiinden. Der Vermerk fithrt weiter aus:
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., Eine spitze Abrechnung diirfte auf grofse Schwierigkeiten stofsen, weil seinerzeit die Be-
standsaufnahme nicht ziigig genug abgeschlossen werden konnte und bereits wdihrend der Er-
fassungsarbeiten durch den KABV Gefdfstausche, Gefifsersatz, Gefdflabzug u.d. stattgefunden
haben. Dies hat des in vielen Fdllen nicht mehr moglich gemacht, die vertraglich verein-
barten Reparaturen defekter Gefdifle vorzunehmen. Es wird daher vorgeschlagen, mit jeder
einzelnen Firma zu verhandeln, inwieweit die Restzahlung aufgrund der Ergebnisse der Be-

standsaufnahme gekiirzt werden kann bzw. muss.

Am 4.11.1993 fertigte der Bereich Zentraleinkauf (Zeuge Rau) einen Vermerk an den Ver-
bandsvorsteher, in dem mitgeteilt wurde, dass als ,, Verhandlungsstrategien fiir die Endab-
rechnung der Depotcontainer festgelegt“ worden sei, dass bei den Firmen Jakoby, Adam und
Kerber sowie R+T kein Abzug vorzunehmen sei. Bei den Firmen Rdsner, Onyx und Molter
sei die Kaufpreiszahlung ,,um die zu vielberechneten und unbrauchbaren Depotcontainer
unter Anrechnung der nur teilbeschddigten Container“ gemil anliegender Liste zu vermin-
dern. Aus der anliegenden, vom Betroffenen gesondert unterzeichneten Liste ergibt sich, dass
den genannten Firmen zwar insgesamt 118 unbrauchbare Container abgezogen werden soll-

ten. Ein Abzug fiir vorhandene Schiden findet sich dort nicht.

Der EVS hat auf die Frage des Untersuchungsausschusses im 26. Beweisbeschluss vom
11.6.2002, wie viele Container von den Abfuhrunternehmen in den Jahren 1992 und 1993
ohne weitere Verwendung fiir das DSD-Geschéft verschrottet wurden, geantwortet, dies kon-
ne der EVS nicht mehr nachvollziehen, da hierliber keine Unterlagen im Archiv des EVS ge-

funden werden konnten.

Der bei den Verhandlungen maf3geblich beteiligte Zeuge Pies beschrieb in seiner Vernehm-
ung vor dem Untersuchungsausschuss am 5.6.2002 das Ergebnis der Verhandlungen mit den

Unternehmern so:
., Wir machen drei Klassifizierungen. Wobei in der Klassifizierung unter 800 DM auch noch

brauchbare waren und auch nicht brauchbare. Aber da hat man jetzt nicht mehr unterschied-

en. Sonst hdtte man sich um jedes Gefdf; streiten miissen .
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Auf die Frage des Abg. Vogtel (CDU), wie viele von den angekauften 4400 Containern iiber-

haupt noch fiir die Zwecke des BDSiS nutzbar gewesen seien, antwortete der Zeuge Pies:

., Ich wiirde sagen 80 oder 90 Prozent waren noch nutzbar. “

Auf die Frage des Abgeordneten Vogtel, warum man 4400 GefdB3e kaufe, von denen man wis-
se, dass ein groBerer Teil tatsdchlich nicht mehr benutzt werden kénne, antwortete der Zeuge

Pies dann:

,, Weil es ein pauschalierter Preis war.

Dass die zustdndigen Gremien iiber den moglichen Ankauf reparaturbediirftiger oder schrott-
reifer Container in der Sitzung des Verbandsausschusses vom 12.8.1992 oder zu einem spét-
eren Zeitpunkt informiert worden wéren, geht auf den vom EVS vorgelegten Unterlagen und

den Zeugenaussagen nicht hervor.

bb.) Kauf oder Miete

Vor Beginn der Tatigkeit des BDSIS fiir die DSD GmbH hatte der KABV auf Grundlage ei-
nes Vertrages aus dem Jahre 1988 mit den Unternehmen Saar-Miill-Dienst (spiter Onyx),
Rosner, Desgranges, Adam & Kerber, Jakoby und Molter, die damals auch Vertragspartner
fiir die Hausmiillabfuhr des KABV waren, ein Netz von Depotcontainern fiir Altpapier, Glas
und Dosen im Saarland aufgebaut. Die von den Unternehmern bereitgestellten Container

wurden hierbei vom KABV gemietet.

Auf die Fragen des Vorsitzenden Toscani, warum der KABV/BDSIS die Container nicht wei-
ter gemietet, sondern als Eigentum angeschafft habe, sagte der Zeuge Pies in seiner Ver-

nehmung vor dem Untersuchungsausschuss am 5.6.2003:

"Und wir haben uns dafiir entschieden, dass wir diese Dinge selbst machen. Herr Bdhr hat
also dazu geneigt, gern alles selbst zu machen. Er hat auch selbst gerne gerechnet — das
macht jeder anders, ich will das nicht als Negativum darstellen; Herr Schiissler hat auch ge-

wisse Dinge selbst gemacht, aber dann auch gewisse Dinge noch mal mehr den Kaufleuten
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tiberlassen. Aber der Herr Schiissler war auch Ingenieur, Herr Bdhr ist Jurist. Und Juristen
neigen vielleicht etwas mehr dazu als ein Ingenieur, sich in wirtschaftliche Dinge mehr einzu-

mischen. (...) Letztendlich hat es der Werkleiter, also der Verbandsvorsteher (entschieden).

Auf weitere Frage des Vorsitzenden, ob die Anmietung und damit die Verlagerung von Rep-
araturkosten auf die Abfuhrunternehmer diskutiert worden sei, antwortete der Zeuge Pies in

derselben Vernehmung:

,.Ja, das ist schon diskutiert worden damals, ob man die von den Unternehmern anmietet.
Aber letztendlich hat man entschieden, dass man sie kaufen will. Man hat ja friiher auch ent-
schieden, dass man die ganzen Miillgefifie kauft. (...) Aber beim Verband war, solange ich zu-

riickdenken kann, immer der Trend, diese Gefdpfse (...) im Eigentum zu haben.

Auf die weitere Frage des Vorsitzenden Toscani, ob es allein die Entscheidung von Prof. Bihr
und nicht die Entscheidung der Zeugen Pies oder Rau war, ob gekauft wird, antwortete der
Zeuge Pies:

‘

,,Ja, das konnte ja sonst niemand anderes entscheiden.

cc.) Ausschreibung

Eine Ausschreibung zum Ankauf der gebrauchten Depotcontainer erfolgte nicht.

Nach Aussage des Zeugen Pies in seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am
5.6.2002 war es flir ihn eine Vorgabe von oben, dass der KABV die Depotcontainer nur von
den Abfuhrunternehmern kaufen wiirde. Es sei lediglich noch iiber die Preise verhandelt wor-

den.

Dass diese Vorgabe den Unternehmern unter Fiihrung des Zeugen Linz (Onyx) bekannt war,
folgt aus folgender Passage des bereits erwdhnten Protokolls der Verhandlung zwischen dem
KABYV und den Unternehmern iiber den Kauf der Depotcontainer vom 14.4.1992, in der die

Hohe der Pauschalpreise letztendlich vereinbart wurde:
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,,Herr Linz schligt folgende Vereinbarung vor: Es ist bekannt, wie viel Container im Saar-
land aufgestellt sind. Ausgehend von den Angebotspreisen das KABYV, ist der ,, Finanztopf™,
der zur Verfiigung steht, berechenbar. Jede Firma solle fiir sich priifen, ob sie héhere oder
niedrigere Preise akzeptieren kann, so dass der ,, Finanztopf* ausgeschopft ist, unter den
Firmen aber ein Ausgleich vorhanden ist.

Herr Pies verweist darauf, dass einheitliche Preise ausgehandelt werden miissten, um eine

I3

Gleichstellung der Firmen zu erreichen.

In der Sitzung des Verbandsausschusses des KABV vom 12.8.1992, in welcher der Kauf der
Container spéter beschlossen wurde, wurde ausweislich des Protokolls ,, diskutiert, ob die
Preise fiir die vom Verband zu iibernehmenden Container, wegen des Zeitdrucks, nicht iiber-
hoht seien ““. Darauthin wies der Betroffene Prof. Béahr auf einen in der Beschlussvorlage nicht

vorhandenen Aspekt hin:

,, Der Vorsitzende verweist auf die mit den Unternehmern in 1989 abgeschlossenen Vertrige
tiber die Aufstellung der Depotcontainer, die Kiindigungsfristen und die Entschddigungsan-
spriiche. (...) Neuanschaffungen in dieser Grofsenordnung seien kurzfristig nicht moglich, da

“«

der Markt ,,von Containern leergefegt sei“

Auf diesen Aspekt verwies der Betroffene Prof. Bahr auch in seiner zusammenhidngenden

Stellungnahme vor dem Untersuchungsausschuss am 20.11.2002.

In seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am 5.6.2002 sagte der Zeuge Pies

zur Motivation fiir den Ankauf der Depotcontainer:

"Also so wie ich es sehe, war es eine Art Enteignung fiir die Unternehmer. Die hatten ja ein
System und hatten keine Gelegenheit, jetzt sich bei der DSD zu bewerben. In anderen Bundes-
ldndern war das ja so, dass der Unternehmer gesagt hat, ich mache das Duale System, bringe
mein Containersystem mit ein. Das hat ja einen Wert gehabt. Und bei uns war es halt so, dass
der Zweckverband von dem Dualen System diesen Vertrag bekam, ohne dass der Unter-
nehmer die Moglichkeit hatte, sein System einzubringen. Und der Verband hat gesagt, wir
bringen das System, das es im Saarland gibt, ein, musste es dann aber logischerweise auch

abkaufen. Die hdtten es auch vermietet, aber das wollten wir halt auch nicht."”
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dd.) Folgen der Entscheidung des Containerkaufs fiir den KABV/BDSIiS

Die Grundsatzentscheidung, die gebrauchten Container von den Abfuhrunternehmern abzu-

kaufen, hatte unter anderem folgende Auswirkungen:

- Modellvielfalt

Nach Angaben des Zeugen Rau, dem beim KABV/BDSIiS damals zustdndiger Sachbearbeiter
fiir den Einkauf, in seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am 13. August er-
warb der KABV/BDSIS insgesamt 14 Containertypen. Neben den bekannten Schéfer-Con-
tainern waren es auch "iiberwiegend Glasfasercontainer. (...) Teilweise waren sie schon sehr

alt, so dass nicht mehr klar war, wer sie hergestellt hat."

Fiir die spétere Anschaffung von neuen Depotcontainern bedeutete dies nach Aussage des

Zeugen Rau vor dem Untersuchungsausschuss am 13. August 2002:

,»Da der BDSiS ein bestehendes Containernetz iibernommen hat, waren hinsichtlich der Er-
gdnzung und Ersatzbeschaffung von Containern natiirlich einerseits die vorhandenen Marken

erneut zu wéihlen, um die Einheitlichkeit des Systems wahren zu kénnen. “

Noch heute besteht im Saarland daher ein aus einer Vielzahl von Typen mehrerer Hersteller
bestehendes System. Dies bedingt nach Aussage des Zeugen Lang, damals fiir die Container
zustiandiger Mitarbeiter im Bereich Technik des KABV/BDSIiS, auch noch verschiedene Ar-

ten von Aufnahmevorrichtungen fiir die Abholfahrzeuge.
Welche mittelbare Folgekosten hieraus mangels Standardisierung der Technik und mangels

der Moglichkeit effektiver Preisverhandlungen durch den Einkauf groferer Mengen von ei-

nem Hersteller beim KABV/BDSIiS entstanden sind, ist nicht mehr exakt nachvollziehbar.
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- Direkte Folgekosten des Containerankaufs - Gebrauchsfahigkeit:

Neben den moglichen Kosten fiir die Reparatur und Verschrottung von angekauften Contain-
ern sind als direkte Folge des Containerkaufs dadurch erhebliche Kosten entstanden, dass der
ganz iiberwiegende Teil der von den Unternehmern angekauften Container zum Einsammeln
von Dosen und sonstigem verwendet wurden. Da geméfl dem zuvor abgeschlossenen Leist-
ungsvertrag mit dem DSD der KABV/ BDSIiS Dosen nicht gesondert gesammelt hat, waren
diese Container ohne Umbau auf Kosten des KABV/BDSIS nicht fiir die Sammlung von Glas
oder Papier gebrauchsfihig.

Ausweislich der vom EVS iibersandten Ubersicht iiber die im Rahmen des BDSiS von den
damals beauftragten Abfallunternehmern gekauften Depotcontainer in den Jahren 1992-1993
standen bei einer Gesamtzahl von 4453 Containern den 351 Glas und den 535 Papiercontain-
ern 3567 ,,Sonstige Container “ gegeniiber. Hierbei muss es sich somit um Container gehan-
delt haben, die unmittelbar nicht zur Sammlung von Glas- oder Papier, also zur Erfiillung des

DSD-Vertrages, geeignet waren.

Somit waren 75,61 % der angekauften Container nicht DSD-,, gebrauchsfihig “.

Das Problem der Dosencontainer war beim KABV/BDSIiS bekannt. Ausweislich des Proto-
kolls der Verkaufsverhandlung vom 14.4.1992 heift es:

., Die Ubernahme der Dosencontainer solle nur dann erfolgen, wenn sie in Glascontainer um-
funktioniert werden kénnen.
Da dies nach Auskunft der Firmen generell moglich wdire, wird davon ausgegangen, dass der

KABYV alle Dosencontainer iibernimmt. “

Zeuge Pies antwortete in seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am 5.6.2002

auf die Frage das Abgeordneten Vogtel (CDU), ob auch Dosencontainer angekauft wurden:

,,Die sind in Glascontainer umgewandelt worden. (...) In dem Falle von Ruf, also von der

Werft*
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Ferner mussten die Container noch in der Containerwerft einheitlich lackiert werden, um den

Vorgaben des DSD-Vertrages zu entsprechen.

Im zwischen der Fa. Transporte H. Ruf GmbH und dem KABV am 21.8.1992 geschlossenen
und bis 1995 wirksamen Rahmenvertrag, auf den im Folgenden noch genauer eingegangen

wird, waren folgende Preise vereinbart:

Reparatur von Containern 35 DM/Monteurstunde (§ 2 Abs. 2)
Umlackierung eines einzelnen Depotcontainers 170 DM (§ 2 Abs. 3)
jeweils zuziiglich Kosten fiir Verbrauchsmaterial (§ 4)
standortunabhingig 200 DM Transportkosten (§ 2 Abs. 1)

alles jeweils zuziiglich Mehrwertsteuer.

Dem Untersuchungsausschuss ist geméf der bereits erwéhnten Mitteilung des EVS nicht be-
kannt, wie viele der 4453 angekauften Container verschrottet wurden, bevor sie im DSD Ge-
schift eingesetzt wurden. Nach der Aussage des Zeugen Pies in der Sitzung vom 5.6.2002

waren es 10-20 Prozent (= ca. 445-890 Stiick)

Da die Container an den jeweiligen Standplidtzen verkauft wurden, diirften bei den sofort ver-

schrotteten Containern folgende Kosten je Container aufgetreten sein:

200 DM Transportkosten

+ Kosten in unbekannter Hohe fiir die Verschrottung

jeweils zzgl. Mehrwertsteuer.

Der pauschale Kaufpreis der Container betrug zwischen 620 und 1400 DM pro Stiick.

Bei den nicht verschrotteten Containern ist zu unterscheiden zwischen den bis zu 3.567

nicht DSD-,,gebrauchsfihigen* Sonstigen Containern und den bis zu 886 DSD-,,ge-

brauchsfihigen* Containern (351 Glas- und 535 Papiercontainern):
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Bei den bis zu 3567 nicht DSD-gebrauchsfihigen* sonstigen Container diirften je Container

folgende Kosten angefallen sein:

170 DM Lackierung

+ 200 DM Transport

+ 35 DM/Stunde mal X Stunden Umbaukosten
+ Kosten fiir Material des Umbaus

+ Kosten flir Material der Lackierung

Jeweils zzgl. Mehrwertsteuer.

Dem stand ein pauschaler Kaufpreis fiir die ,, sonstigen Container‘ von 620 oder 860 DM je

Container gegentiber.

Bei den bis zu 351 Glas- und 535 Papiercontainern diirften je Container folgende Kosten an-

gefallen sein:

170 DM Lackierung
+ 200 DM Transport
+ Kosten flir Material der Lackierung

Jeweils zzgl. Mehrwertsteuer.

Dem stand ein pauschaler Kaufpreis fiir die Glas-/Papiercontainer” von 860 DM oder 1400

DM je Container gegeniiber.

Von den 6 Verkduferfirmen haben 3 Firmen, ndmlich Adam & Kerber, Molter und Jacoby

tiberhaupt keine Glas- oder Papiercontainer verkauft, sondern lediglich ,,sonstige Container*.
1676 der insgesamt 4453 angekauften Container wurde daher von Firmen erworben, die dem
KABYV keinen einzigen unmittelbar ,,DSD-gebrauchsfahigen Depotcontainer zur Verfligung

stellen konnten.
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Aus dem bereits mehrfach erwéhnten Protokoll der Sitzung des Verbandsausschusses des
KABYV vom 12.8.1992 geht hervor, dass der Betroffene Prof. Bahr auf die Frage, ob der

Kaufpreis der gebrauchten Container liberhoht sei, u.a. geantwortet hat:

,,Der KABV wiirde nur gebrauchsfihige Depot-Container iibernehmen “

Darauthin erméchtigte der Verbandsausschuss den Betroffenen Prof. Bahr zum Ankauf der

Container.

Der Betroffene hat dann 4453 Container gekauft, von denen zumindest 3576 Container nicht

fiir DSD-Zwecke gebrauchsfihig waren.

Auf die zu erwartenden Folgekosten hat der Betroffene Prof. Bdhr weder in der Beschlussvor-
lage noch (ausweislich des Protokoll) in der entscheidenden Sitzung des Verbandsausschusses

vom 29.7.1992 hingewiesen.

Ob der Kauf der gebrauchen Depotcontainer von den Abfuhrunternehmern fiir den KABV/
BDSIS die wirtschaftlichere Losung im Verhéltnis zu Miete der Container oder im Verhéltnis
zum Neukauf bei Ablosung des bestehenden Vertrages war, ist fiir den Untersuchungsaus-
schuss nicht berechenbar gewesen. In der entscheidenden Sitzung des Verbandsausschusses
vom 12.8.1992 wurde ausweislich des Protokolls und der Beschlussvorlage weder eine alter-
native Kalkulation filir eine Anmietung der Container vorgelegt, noch die zu erwartenden Fol-
gekosten des Containerankaufs erwéhnt. Der in der Sachdarstellung von Prof. Béhr hervor-
gehobene Grund fiir den Ankauf der gebrauchten Container, der seit 1988 bestehende Vertrag
mit den Unternehmern, wurde in der Beschlussvorlage tiberhaupt nicht erwéhnt und vom Be-
troffenen nur miindlich eingefiihrt. Eine konkrete Darstellung der Hohe der moglichen Ersatz-
anspriiche der Unternehmer und der sonstigen Vertragsrisiken, die es den Mitgliedern des
Verbandsausschusses ermoglicht hitte, alternative Konzepte zu priifen, erfolgte nicht. Viel-

mehr heilit es im Protokoll lediglich:
., Der Vorsitzende verweist auf die mit den Unternehmern in 1989 abgeschlossenen Vertrdge

tiber die Aufstellung der Depot-Container, die Kiindigungsfristen und Entschddigungsan-

spriiche .
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SchlieBlich verfiigte ausweislich der vom EVS iibersandten Ubersicht iiber die im Rahmen
des BDSIS von den damals beauftragten Abfallunternehmern gekauften Depotcontainer in
den Jahren 1992-1993 kein einziger der insgesamt 4453 Container {iber irgendeine Form von

Larmdammung.

Inwieweit diese Container in den spéteren Jahren noch auf Kosten des KABV/EVS/BDSiS
Gegenstand der tatsdchlich durchgefiihrten LirmddmmmalBnahmen waren, konnte nicht mehr

festgestellt werden.

b) Der spitere Ankauf von Depotcontainern

Grundlage der Anschaffung neuer Depotcontainer war ein weiterer Beschluss des Verbands-
ausschusses des KABV/BDSIS in der bereits mehrfach erwihnten Sitzung am 29.07.1992.

Ausweislich des Protokolls lautet der Beschluss:

"Der Verbandsausschuss beschlief3t, den Verbandsvorsteher zu ermdchtigen, zur Verdichtung
des Depot-Container-Netzes, nach Ausschreibung, entsprechende Depotcontainer anzuschaf-
fen. Die Depot-Container miissen problemlos in das bestehende Depot-Container-Netz inte-
grierbar sein. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf max. ca. 6,2 Mio. DM zzgl. MwSt
(Investitionen fiir 1992/93)."

Ausweislich der vom EVS zu Ziffer 2 des 27. Beweisbeschlusses vom 13. August 2002 vor-
gelegten Ubersicht wurden (ohne den Erwerb von Depotcontainern vom damaligen Abfuhrun-
ternehmer) in den Jahren 1992 und 1993 Depotcontainer fiir mehrere Millionen DM ange-

schafft.

Nach den Unterlagen, die dem Untersuchungsausschuss vorlagen, fand keine Ausschreibung

statt.
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Auf die Aufforderung des Untersuchungsausschusses nach Vorlage sdmtlicher Unterlagen,
aus denen gemiB § 3 Abs. 5 VOL/A aktenkundig gemacht wurde, weshalb von einer 6ffent-
lichen Ausschreibung fiir den Bezug von Leistungen und Materialien abgesehen worden ist,

legte der EVS folgende Unterlagen vor:

- Vermerk Zentraleinkauf des KABV an den Herrn Verbandsgeschiftsfiihrer tiber den Rech-

nungspriifer vom 12.02.1993 zur Neuanschaffung Depotcontainer.

Hier wird um Zustimmung zur Anschaffung von insgesamt 400 gebrauchten Depotcontainern
gebeten. Auf die Tatsache, dass gemall der Entscheidung des Verbandsausschusses nur nach
Ausschreibung eingekauft werden sollte, wird nicht eingegangen. Es geht aus den Unterlagen

nicht hervor, dass der Verbandsausschuss hiervon unterrichtet wurde.

- Vermerk des Zentraleinkaufs des KABV an den Werkleiter vom 08.06.1993 mit dem Ver-

gabevorschlag zum Kauf von insgesamt 2.700 Depotcontainern.

Grundlage des Vorschlags ist nach dem Inhalt des Vermerks eine Preisanfrage per Fax bei

sechs verschiedenen Firmen.

Zu diesem Vermerk hat das RPA des KABV festgestellt:

"Grundsdtzlich hditte die Lieferung der Depotcontainer offentlich ausgeschrieben werden
miissen. Auf diese wird verzichtet, da die Lieferung besonders dringlich ist (es wird kein
Mischglas mehr zum alten Preis angenommen) und die Art der Lieferung keine exakte Aus-
schreibung erméglichen (die verschiedenen Systeme sind nicht immer miteinander vergleich-

bar bzw. muss die Systemwahl an vorhandenen Containerstandpldtzen angeglichen werden).
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Bestellt werden die beiden wirtschaftlichsten Containertypen:

Typ Schdfer (1.674,04 DM); Typ Kliko (1.665 DM). Der Herstellertyp Schmeide zeichnet sich
durch eine unschone Optik aus, danach sind die o.g. Hersteller die néiichst Mindestbietenden."
Sowohl der Vermerk des Zentraleinkaufs als auch die Stellungnahme des Zeugen Lauer des
RPA erwihnen — unbeschadet der Frage der Zuléssigkeit der Argumentation im Lichte der
VOL/A — die Beschlusslage des Verbandsausschusses, wonach nur nach Ausschreibung ein-
zukaufen ist. Es geht aus den Unterlagen nicht hervor, dass der Verbandsausschuss hiervon

unterrichtet wurde.

Auf die Frage des Untersuchungsausschusses, warum der Containerkauf nicht ausgeschrieben

wurde, antwortete der fiir den Zentraleinkauf zustindige Sachbearbeiter Rau:

"Die von mir dargestellte Entscheidung wurde von der Werksleitung getroffen. Warum so ent-
schieden wurde, weif3 ich nicht. Was Sie geschildert haben (die Ausschreibung) wdre die an-
dere Moglichkeit und der sauberere Weg gewesen. Aber dann hdtte man die Depotcontainer

nicht iibernehmen diirfen."”

In der Antwort der GKE vom 16. September 2002 auf Ziffer 2, Punkt 1 des 30. Beweisbe-
schlusses wird ausgefiihrt, dass nach Aussage von Mitarbeitern des Geschéftsbesorgers A.S.S.
bis zum Jahre 2001 die Beschaffung von Containern nicht ausgeschrieben wurde. Unterlagen,
aus denen hervorgeht, dass gemdl § 3 Abs. 5 VOL/A aktenkundig gemacht wurde, weshalb
von einer 6ffentlichen Ausschreibung fiir den Bezug von Leistungen und Materialien abge-

sehen worden ist, hat die GKE nicht vorgelegt.

- SchlieBlich wurde vom EVS fiir die Jahre 1994 bis 1997, in denen ebenfalls in umfang-
reicher Weise Depotcontainer angeschafft wurden, lediglich einen Vermerk des Bereichs
Technik an den stellv. Werkleiter des BDSiS, den Zeugen Pies, vom 27.12.1995 vorgelegt.
Der Vermerk heifit im Wortlaut:

"Bestellung von 80 gebrauchten Schdfer-Containern

Auf Grund von Lieferschwierigkeiten der Firma Opro mussten wir kurzfristig 80 neuwertige

Schdfer-Depot-Container kaufen.
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Der Preis pro Container betrdgt 1.250 DM zzgl. MwSt.

Die Container werden benotigt, um abgebrannte und defekte Container zu ersetzen, aufser-

dem konnen neue Standpliitze eingerichtet werden."

Auf diesen, vom Zeugen Lang und dem Zeugen Pies unterzeichneten Vermerk, befinden sich

handschriftliche Bemerkungen:

- des Zeugen Pies:

"Freihdndige Vergabe gemdf3 § 3 Abs. 4 fi.V.m. § 3 Abs. 4 m VOL/A"

- des Zeugen Lauer als Stellungnahme des Rechnungspriifungsamtes:
"- Anschaffungsgrund eher nach § 3 Abs. 4 m VOL/A (vorteilhaft, Gelegenheit)
- ein neuer Container kostet ca. 1.700 DM; die Container sind nur ca. 3 Monate alt und
sind in hervorragendem Zustand (so Hr. Rau)
- gemdfs Satzung des Eigenbetriebs § 3 Abs. 5 b entscheidet der Werkleiter bis
100.000 DM zzgl. MwSt bei Auftrigen;
- aus Sicht des RPA's bestehen keine Bedenken".

Auf den Beschluss des Verbandsausschusses, wonach nur nach Ausschreibung einzukaufen

ist, wird nicht eingegangen.

¢) Einfilhrung und Betrieb der Depotcontainerwerft

aa) Die Vergabe der Depotcontainerwerft im Jahre 1992 an die Firma Transporte H. Ruf

Hierzu hat der EVS einen Vermerk des Bereichs Zentraleinkauf vom 14.08.1992 mit dem

Titel "Betreibung einer Depotcontainer-Werft (DC-Werft)" vorgelegt. In diesem Vermerk ist
zur Frage der Ausschreibung ausgefiihrt:

42



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

"Eine freihdndige Vergabe ist in diesem Fall angebracht, da gemdf3 VOL/A § 3, Abs. 4, Buch-
stabe h), die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht eindeutig und erschopfend
beschrieben werden kann, da bisher noch keine gesicherten Erfahrungswerte vorliegen, die

eine genaue Leistungsbeschreibung ermdglichen. Bei einer Ausschreibung konnen daher kei-

ne vergleichbare Angebote erwartet werden.

Es wird daher vom Zentraleinkauf vorgeschlagen, den Auftrag iiber die Betreibung der DC-
Werft an die Firma H. Ruf Transporte GmbH zu erteilen, bis gesicherte Erfahrungswerte vor-

liegen, die eine Ausschreibung der Leistung ermoglichen.

Die Vertragsdauer bis 1994 ergibt sich aus der Option fiir die Firma Transporte H. Ruf
GmbH auf Abfuhr von Glas und Papier. Ab 1995 ist die Leistung 'Betreibung der DC-Werft'

entweder auszuschreiben oder die Firma Ruf verzichtet auf die Abfuhr von Glas und Papier."

Der vom Zeugen Rau gefertigte und vom Zeugen Pies gesehene und befiirwortete Vermerk
wurde dem Verbandsvorsteher iiber den Rechnungspriifer zugeleitet. Der Zeuge Lauer vom

Rechnungspriifungsamt hat den Vermerk als "gesehen" genehmigt.

In der Vernehmung des Zeugen Lauer vor dem Untersuchungsausschuss am 20.06.2003 hat
der Zeuge ausgesagt, dass er erst seit dem 1. Juli 1992 im Amt war und daher zum Zeitpunkt
der Bearbeitung des Vorgangs "damals in der ganzen VOL/VOB-Geschichte noch nicht ganz
so firm" war. Der Leiter des Priifungsamtes und einziger sonstiger Mitarbeiter, der Zeuge Ha-

ry, habe Urlaub gehabt.

Am 21.08.1992 schlossen dann der Betroffene Prof. Dr. Béhr als stellv. Verbandsvorsteher
und Herr Ruf als Vertreter der Transporte H. Ruf GmbH den sog. Rahmenvertrag zur Be-
treibung der Depotcontainerwerft. Auf die Frage, wie der Unternehmer Ruf mit dem KABV

ins Geschéft gekommen ist, erhielt der Untersuchungsausschuss folgende Auskiinfte:

Der Zeuge Pies, langjahriger Kaufménnischer Leiter des KABV sagte in der Vernehmung am

5.6.2002 aus:
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"Ja, wir wollten vermeiden, dass die Firmen, die Container gefahren haben und auch noch im
Besitz hatten, diese dann auch reparieren. Und hatten dann gesagt, ok, wir suchen einen Un-

ternehmer, der keine Container hat. Da hat sich dann die Firma Ruf gemeldet.

"Ich sagte ja eben schon, so etwa um 82/83 herum. (...)"

Zu dieser Zeit sei Herr Schiissler noch Verbandsvorsteher gewesen. Ruf habe Miillabfuhr ge-
macht und spéter auch Lagerverwaltung hinter im Linsler Hof und Reparaturen von Miillge-
faBen. Und seit 1992 habe seine Firma auch Gelbe Sicke eingesammelt. Ferner habe Ruf

noch Mietvertrdge gehabt.

Auf die Frage, seit wann er Herrn Ruf kenne, erklarte der Zeuge Pies in derselben Vernehm-

ung:

"Seit ich 16 bin, also fliichtig, wie man sich in einer Mittelstadt kennt. Er wohnt auf dem
Heidstock, ich wohne auch in Volklingen, aber in einem anderen Teil. Als Jugendlicher hat
man sich hier und da gesehen, aber wir waren nicht ndher befreundet. (...) Er war mir be-
kannt. Ich habe ihn dann spdter noch mal getroffen. Ich hatte ihn véllig aus den Augen ver-
loren, weil ich eine ganz andere Ausbildung gemacht habe als er, und habe ihn dann wieder
Anfang der achtziger Jahre beim Verband getroffen, als er im Kreise der Unternehmer saf3.
Ich habe ihn dann gefragt, wie er denn tiberhaupt in diesen Kreis kommt. Er hat mir gesagt,
er hdtte neben Herrn Schiissler gewohnt auf dem Heidstock, das wdre sein Nachbar gewesen.
Irgendwie hditte sich da ein Gesprdch ergeben. Dann hat er sich an einer Ausschreibung be-
teiligt, ist dann so in diesen Kreis der Unternehmer gekommen, weil er friiher etwas ganz an-
deres gemacht hat, er hat ndmlich mit der Abfuhr gar nichts zu tun. Das war eigentlich meine
Frage, warum er da iiberhaupt in diesem Kreis gekommen sei. Und da sagte er, es war Zufall,
Herr Schiissler ist mein Nachbar, und irgendwann hat er gesagt: Geh zur Ausschreibung,

wenn Sie Lust haben, machen Sie doch mit. So kam er dann ins Geschdft mit dem KABV."

Die Firma H. Ruf Transporte GmbH betrieb sodann die Depotcontainerwerft. Entgegen der
Regelung im oben genannten Vermerk, wonach die Vertragsdauer bis 1994 festgelegt sei, und
ab 1995 die Leistung 'Betreibung der DC-Werft' entweder auszuschreiben sei oder ,, die Firma
Ruf* auf die Abfuhr von Glas und Papier verzichte, wurde die Depotcontainerwerft erst mit

Vertrag vom 25.3.1996 an die Spedition Harry Ruf vergeben.
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Aus der Vernehmung des Zeugen Pies am 5.6.2002 ging hervor, dass das Verbot, im Bereich
Duales System bei der Einsammlung von Papier und Glas tétig zu werden, mit Wissen des
Zeugen Pies dadurch umgangen wurde, dass Herr Ruf einen Subunternehmer einsetzen durfte.
Die Firma H. Ruf Transporte blieb aber Vertragspartner des BDSiS und es wurde auch iiber

diese Firma abgerechnet.

bb) Die Vergabe der DC-Werft an die Firma Spedition Harry Ruf 1996

Im Jahre 1995 wurde die Vergabe der Depotcontainerwerft europaweit ausgeschrieben. Ge-

wiahlt wurde ein Verfahren, das zunichst eine Veroffentlichung im EU-Amtsblatt vorsah, auf
die sich Firmen bewerben konnten. Hieraus sollten die geeigneten Bewerber ermittelt werden
(Praklusion), die sodann Angebote vorlegen durften. Im Rahmen der sogenannten Submission

sollten die Angebote ausgewertet werden und der glinstigste Bieter ermittelt werden.

Der Zeuge Rau fertigte zur Durchfiihrung des Praqualifikationsverfahrens einen Entwurf fiir
die Veroffentlichung im Europédischen Amtsblatt, in der Firmen zur Angebotsabgabe aufgeru-
fen werden sollten. Der Entwurf enthielt eine Beschreibung der durchzufiihrenden Tatigkeiten
sowie weitere Voraussetzungen an die Anbieter wie z. B. ,, ein Depotcontainer Waschger«t
(mobil) “. Nach Feststellung des LKA im Verfahren 05 Js 154/01 wurden die meisten der im
Entwurf urspriinglich eingetragenen Mengenangaben/Jahr mit roten Strichen durchgestrichen
und tiberwiegend von der Mengenanzahl her um mehr als die Hilfte reduziert. Weiterhin
wurde ein Zuschlagskriterium des Entwurfs des Ausschreibungstextes verdndert. Es lautete

urspriinglich:

"Der Auftragnehmer darf kein Vertragspartner des Betriebes fiir das Duale System im Saar-

land iiber die Einsammlung von Glas und Papier im Rahmen des Dualen Systems sein."”

Die unterstrichenen Passagen lauteten dann:

"Der Auftragnehmer darf keine Leistungen fiir den Betrieb fiir das Duale System im Saarland

tiber die Einbringung von Glas und Papier im Rahmen des Dualen Systems selbst erbringen."

Nach Aussage des Zeugen Pies am 5.6.2002 hat dieser die handschriftlichen Anderungen vor-

genommen.
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Auf Grund der Verdffentlichung im Europédischen Amtsblatt bewarben sich folgende Firmen

um die Teilnahme an der Ausschreibung:

- Fa. Edelhoff Entsorgung S. GmbH & Co., Bad Nauheim
- Fa. Opro-Recyclinganlagen GmbH, Viersen

- Fa. Huber & Presser GmbH, Piittlingen

- Fa. WUD GmbH, Wadgassen

- Fa. Gerhard Speicher Transporte, Noswendel

- Fa. Techno Stahl GmbH, Krefeld

- Fa. Franz Jakoby, Umwelttechnik, Homburg

- Fa. Franz Jakoby, Containerdienst, Homburg

- A.S.S. Eigenbetriebe, Saarbriicken

- Veresa Vertrieb/Recycling, Riegelsberg

- Spedition Harry Ruf, Volklingen

- Transporte H. Ruf GmbH, Vélklingen

- EHS Entsorgungs Holding GmbH 1.G., Wadgassen

Die letztgenannte Firma EHS wurde auf der beim KABV/BDSIS gefertigten Zusammenstel-
lung der Eingangsbewerbungen nicht aufgefiihrt. Ein Grund hierfiir konnte nicht gefunden

werden.

Zur Auswahl der Firmen, die ein Angebot abgeben sollten (Priklusion), fertigte der Zeuge
Rau einen Vermerk des Zentraleinkaufs des KABV/BDSiS vom 11.12.1995. Formal ist dieser
Vermerk gefertigt vom Zeugen Rau, gesehen und genehmigt vom Zeugen Pies und fiir das

RPA einverstanden erklart vom Zeugen Lauer.
Im Vermerk heif}t es:
"In Abstimmung mit dem technischen Bereich und dem RPA wurde festgelegt, dass aus diesen

12 Teilnehmern ein Bieterkreis von 5 Anbietern ausgesucht wird, die zur Abgabe eines Ange-

botes aufgefordert werden. *
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Tatsachlich ist der Vermerk jedoch nach Aussage des Zeugen Rau am 20.6.2002 vor dem

Untersuchungsausschuss auf folgende Art und Weise zustande gekommen:

"Der (Vermerk) beschreibt das Verfahren im Grunde genommen als Ergebnis dessen, was in
dieser Besprechung besprochen wurde zwischen der Technik, dem Rechnungspriifungsamt
unter Anwesenheit der stellvertretenden Werkleiter, ob der Herr Bdihr dabei war, weif3 ich
nicht mehr — da wurden die Kriterien, da wurden diese Interessenten beurteilt, die Kriterien
festgelegt, letztendlich definiert, ob sie auch haltbar sind — und dann eine Auswahl getroffen,
die dann zu diesen 5 Anbietern fiihrte. (...) Das Problem ist an diesem Vermerk, dass das for-
mell nicht ganz korrekt ist in dem Sinne, dass — diese Entscheidung kommt funktionell eig-
entlich aus dem Einkauf. Das ist meine Aufgabe, deswegen habe ich den Vermerk geschrieb-
en. Aber weil ich halt — wie auch immer — wusste, dass solche Sachen sehr heikel, sehr sen-
sibel sind, habe ich die Form so gewdhlt. Weil: eigentlich driiber diskutieren darf das Haus
nicht. Das ist ein bisschen schwierig, weil das RPA ja nicht mehr priifen kann, wenn es in die
Entscheidung mit eingebunden ist. Das ist natiirlich kritisch zu betrachten. In dem Sinn war
halt — weil ich das Problem hatte: Ich muss den Vermerk ja schreiben, aber ich hdtte ansons-
ten geschrieben: 'Es werden folgende Kriterien festgelegt, es werden folgende Entscheidun-
gen —'. Dann hdtten Sie heute keine Frage an mich, dann wiirden Sie fragen: 'Sie haben fest-
gelegt und Sie haben entschieden.' Aber dem war ja nicht so. Deswegen steht es genauso drin.
Man darf eigentlich keine Besprechung tiber den Bieter machen. Es muss eigentlich im Ein-
kauf gemacht werden, um die Formalismen zu wahren. Es muss dann auf dem Dienstweg zum
RPA gehen, dort muss es abgesegnet werden, es muss gesagt werden: 'Ok, das ist nachvoll-
ziehbar." Aber das wurde beim EVS in dem Fall nicht gemacht, es wurde eine Besprechung
abgehalten, die dann von mir so niedergeschrieben wurde. (...)"Diese Ausschreibung war
sehr sensibel auf Grund der Problematik, dass ein sehr grofies Bekanntschaftsverhdltnis zwi-
schen den Handelnden bestand. Nicht nur zwischen mir und Herrn Pies. (...) Herr Ruf und
Herr Pies kennen sich schon lange. (...) War es eben so, dass man wusste, dass ich die Betei-
ligten, auch den Herrn Ruf, kenne. Insoweit war es auch meine Intension immer, das RPA
daran beteiligen zu wollen, damit hier mégliche Transparenz ist, um zu vermeiden, dass es

heifst: Der kliingelt dort unten mit irgendwas rum und die machen irgendwas."
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Weiter heifit es in dem Vermerk des Zentraleinkaufs vom 11.12.1995:

,,Bei den 5 Bietern muss es sich um Anbieter handeln, die nach objektiven und sachlichen
Kriterien am geeignetsten sind, vorgenannte Leistung zu erbringen und von denen ein wirt-

schaftliches Ergebnis erwartet werden kann.

Nachfolgende Kriterien wurden festgelegt:

der Anbieter muss aus eigenen Mitteln die Leistungserbringung gewdhrleisten konnen

der Anbieter darf keine Leistungen fiir den Betrieb fiir das Duale System im Saarland tiber die

Einsammlung von Glas und Papier im Rahmen des Dualen Systems selbst erbringen

der Anbieter sollte in seiner Unternehmensgrofse zu der zu vergebenden Leistung passen (Mit-
telstandsforderung). Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass der potentielle spdtere
Vertragspartner einen fiir den Betrieb fiir das Duale System im Saarland entsprechenden Ge-
genpart darstellt. Dies erscheint deswegen notwendig, da die Leistungserbringung aus Einzel-
auftrigen besteht, deren Leistungsumfang nicht unbedingt immer absolut klar ist und die teil-
weise auch auf Stundenbasis aufgefiihrt werden. Sollte es im Zuge des Vertrages zu Unstim-
migkeiten kommen, sollte der Betrieb fiir das Duale System im Saarland gegeniiber dem Auf-
tragnehmer eine stdrkere Position vertreten kénnen, um entsprechend auf die Leistungser-

bringung einwirken zu konnen.

der Anbieter sollte, sofern er im Rahmen der Abfallentsorgung oder im Rahmen des Dualen
Systems bisher titig war, seitens des Betriebes fiir das Duale System im Saarland und des

KABYV fiir unbedenklich gehalten werden.

tiber den Anbieter muss eine Wirtschaftsauskunft vorliegen, die eine Beauftragung zuldsst.

Eine entsprechende Auskunft wurde von allen Teilnehmern eingeholt."”
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Sodann wurden zu den einzelnen Teilnehmern Feststellungen ausgefiihrt:

"Edelhoff Entsorgung Stid GmbH & Co

(...) Die Grofie des Unternehmens kann hier als eventueller Nachteil aufgefiihrt werden. Bei
Unstimmigkeit im Zuge des Vertrages kann davon ausgegangen werden, dass der Betrieb fiir
das Duale System im Saarland keinen Einfluss auf den Auftragnehmer austiben kann und eher
den schwdcheren Part der Vertragsparteien einnimmt. (...)

opro-recyclinganlagen-GmbH

(...) Dieser Antragsteller sollte in die engere Wahl genommen werden. (...)

Huber & Presser GmbH

(...) Seitens des Mitarbeiters von Bereich I wurden Bedenken gedufert, dass die Firma Huber
und Presser stets eine einwandfreie und satzungs- bzw. gesetzeskonforme Abfallentsorgung
durchgefiihrt hat. (...)

A.S.S.

(...) Dieser Antragsteller sollte in die engere Wahl genommen werden.

WUD GmbH

(...) Die Firma WUD hat in Wadgassen ein Faltblatt verteilt, mit dem sie in Konkurrenz zum
Betrieb fiir das Duale System im Saarland getreten ist, indem sie in der PPK-Fraktion gegen
die Depotcontainersammlung und fiir ein Hol-System geworben hat, das sie gleichzeitig ange-

boten hat.

Der Antragsteller sollte von der Teilnahme ausgeschlossen werden, da hier offensichtlich wi-

derspriichliche Interessen bestehen. “
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In seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am 5.6.2002 erklérte der Zeuge Pies,
Leiter des Kaufméannischen Bereichs des KABV, dass diese Begriindung nicht der Wahrheit
entsprach. Tatséchlicher Grund fiir den Ausschluss sei nicht die 1992 durchgefiihrte Flugblatt-
aktion gewesen. Vielmehr habe es "Unregelmdyfigkeiten seitens der Firma Desgranges gege-
ben, als Herr Morschett dort Betriebsleiter gewesen sei"”. Herr Friibes habe als Inhaber einer
Firma, bei der Morschett Betriebsleiter war, ein ,,riesen” Verfahren gehabt. Hierbei habe die
Steuerfahndung Manipulationen der Firma mit Gebiihrenmarken festgestellt. Herr Morschett

sei insoweit auch Beschuldigter gewesen.

., Gerhard Speicher Transporte

(...) Dieser Antragsteller sollte in die engere Wahl genommen werden.

Spedition Harry Ruf, bzw. Transporte H. Ruf GmbH

Die eingeholte Wirtschaftsauskunft ldsst eine Auftragserteilung zu. (...)

Dieser Antragsteller sollte in die engere Wahl genommen werden. Der Antragsteller ist da-

rauf hinzuweisen, dass er nur fiir ein Unternehmen anbieten kann.

VERESA GmbH

(...) Der Antragsteller ist als Papierverwerter im Rahmen des Dualen Systems tdtig. Es ist
hierbei auf die mogliche Interessenkollision hinzuweisen, zumal die Leistungserbringung
wahrscheinlich nicht durch die VERESA selbst, sondern durch die Firma Onyx erfolgen wird,

die als Anbieter auszuschlieflen wire. {(...)
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Ergebnis:

Der Zentraleinkauf schldigt folgenden Bieterkreis vor, der angefragt werden sollte:

- opro-recyclinganlagen-GmbH

- ASS.

- Gerhard Speicher Transporte

- Spedition Harry Ruf bzw. Transporte H. Ruf GmbH
- Techno Stahl Verarbeitung GmbH"

Zu den ausgewéhlten Firmen steht auf Grund der Untersuchungen des Landeskriminalamtes
im Strafverfahren gegen den Unternehmer Ruf sowie des Untersuchungsausschusses folgen-

des fest:

Opro Recyclinganlagen GmbH

Faktisch geleitet wurde die Firma zu diesem Zeitpunkt vom Zeugen Mai. Dieser sagte in sei-

ner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am 11.09.2002 aus:

"Insofern méchte ich meine letzte Aussage, die ich hier getdtigt habe, dahingehend korrigie-
ren, dass die Ausschreibung seinerzeit beziiglich der Depotcontainerwerft mit Herrn Ruf zu-

sammen — sagen wir einmal — abgestimmt wurde. (...)

Herr Ruf ist eigenstindig auf mich zugekommen und hat mir gesagt, er wiisste, dass wir an
der Ausschreibung beteiligt sind. (...) Im Grunde genommen ist es so gewesen, dass die Preis-

gestaltung Herrn Ruf mehr oder weniger oblag."

A.S.S. Eigenbetriebe

Der Zeuge Deimling, damals Leiter der A.S.S. Eigenbetriebe, hat eine Absprache mit Herrn
Ruf bei der Ausschreibung der Depotcontainerwerft bestritten. Er konnte sich auf Nachfrage
des Untersuchungsausschusses nicht daran erinnern, wer die Kalkulation fiir die angebotenen
Preise durchgefiihrt hat. Er vermochte sich auch nicht daran erinnern, welche Mitarbeiter der

A.S.S. fiir die Durchfiihrung einer Kalkulation in Frage gekommen wiren.
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Die Depotcontainerwerft wurde mit Vertrag vom 25.03.1996 an die Firma Spedition Harry
Ruf vergeben. Ausweislich einer Rechnung vom 03.05.1996 war die A.S.S. spdtestens zu die-
sem Zeitpunkt als Subunternehmer der Firma Transporte H. Ruf GmbH mit der Betreibung

der DC-Werft im Raum Stadt Saarbriicken und Kleinblittersdorf betraut.

Der Zeuge Pies, damals Kaufménnischer Leiter des KABV, hat in seiner Vernehmung vor
dem Untersuchungsausschuss auf die Frage nach der Vergabe der Depotcontainerwerft an die
ASS darauf verweisen, dass er zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr beim KABYV titig ge-

wesen sei. Nach seinen eigenen Angaben fand der Wechsel zum 01.11.1996 statt.

Auf den Vorhalt, dass die ASS schon im Mai 1996 erste Rechnungen an den KABV/BDSIiS

gestellt hatte, antwortete der Zeuge Pies:

"Die Rechnungen bekomme ich doch nicht.(...) Das ist mir neu. (...) Der (Vorgang) ist neu,

n

ja.
(...)
"Das war mit uns nicht abgestimmt. (...) Das hat man irgendwann spdter erfahren. (...) Das

weifs ich heute nicht mehr. Ich bin ja dann weggegangen. — War das 1996 oder noch 1997?"

Der Zeuge Rau, damals Mitarbeiter des Zeugen Pies, erinnerte sich in seiner Vernehmung vor

dem Untersuchungsausschuss am 20.6.2002 hierzu:

"Ich weifs, es gab das Gesprdch iiber die Leistungen der Stadt Saarbriicken selbst in ihrem
Stadtgebiet und dass die ASS Interesse bekundet hat, das direkt zu machen. (...) Das war,
glaube ich, schon als wir Richtung Vertrag mit der Firma Ruf gingen. (...) Die miissen sich
mit der Firma Rufin Verbindung gesetzt haben, dass dann halt in dem Verband iiber den Pies
gemacht haben, dass das in der Richtung geht. Es wurde mir auch mitgeteilt, dass irgend-
wann auch Leistungen von der ASS erbracht werden, die halt ihre Container in Saarbriicken
selber ..., die auch die Auswahl der Container in Saarbriicken gemacht haben im Ausschuss,
die darauf hingewirkt haben, dass die als Landeshauptstadt das Recht haben, ihre eigenen
Container auszusuchen, also den Typ, dass die auch die Wartungen durchfiihren wollten.
(Auf die Frage nach der Mitteilung:) Das miisste eigentlich kurz nach dem Vertrag gewesen
sein. (...) Da wurde mir mitgeteilt, dass es auch Lieferscheine und Leistungen gibt, die von

der ASS erbracht wurden, also nicht nur von Ruf selbst. (...) Von Herrn Pies. (...) Wenn ich
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mich recht erinnere, wurden die Lieferscheine bei der ASS geschrieben. Die haben also die

Leistungen erbracht. Das war dann halt Bestandteil der Rechnung Ruf."

"Es kann auf keinem Fall sein, dass er (Pies) es nicht gewusst hat. Es ergaben sich natiirlich,
dass die ASS das erbracht hat, auch abklirende Gesprdche iiber einzelne Leistungen, die die
erbracht haben. (...) Es gab bei Groficontainern beispielsweise einen Diskussionspunkt; dar-
an kann ich mich konkret erinnern — mit der ASS, weil uns der Werkleiter oder der zustindige
kaufmdnnische Sachbearbeiter angerufen hat, weil er halt (...) Wir haben da hinten nur so ein
Ecken gemacht, wollen aber nicht ganz abrechnen. Wo man halt gesagt hat: Im rechten Vier-
tel oder halt irgendwo nur auf Fldche begrenzt. Das war nicht irgendwo im nebulésen Hin-
terzimmer, wo wir so was besprochen haben, sondern das war ein ganz normales Geschiift.
Dass Herr Pies das nicht gewusst haben sollte, kann ich mir nicht vorstellen. So geht eigent-

lich nicht ohne den kaufmdnnischen Leiter."

Gerhard Speicher Transporte

Ausweislich der vom KABYV eingeholten Bonitétspriifung der Firma Biirgel vom 31.10.1995
war Inhaber der Firma der Zeuge Gerhard Speicher. Die Bonitdtspriifung weist aus:
"Fremdes Personal wird nicht beschidftigt; er ist allein tditig. Zu Geschdftszwecken steht ein

Lkw zur Verfiigung."

Im Anschreiben von Herrn Speicher an den KABV fiir die Ausschreibung vom 16.10.1995
steht:

"Seit 01.01.1995 bin ich als Subunternehmer fiir die Firma Transporte H. Ruf GmbH (...) td-

”

tig.

In seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am 29. August 2002 sagte der Zeuge

Speicher:

"Ich bin ausschlieflich nur fiir Herrn Ruf gefahren. (...) Meine Frau. (...) Ihre Mutter ist die

Schwester von Herrn Ruf."
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Ferner sagte der Zeuge aus, dass er zum Zeitpunkt der Bewerbung kein Containerwaschgerét
besessen habe ("Herr Ruf hat eines gehabt."”). Er habe ferner denselben Steuerberater gehabt
wie Herr Ruf. Im Falle der Ubernahme des Vertrages hitte er simtliches Gerit sowie sdmt-

liche Flachen anmieten miissen. Eigenes Kapital hierzu habe er nicht gehabt. Wie er die An-

gebotspreise kalkuliert habe, konnte der Zeuge nicht mehr erinnern.

Techno Stahl Verarbeitung GmbH

Zu der von Herrn van Bonn geleiteten Gesellschaft Techno Stahl sagte der Zeuge Mai in sei-

ner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am 11.09.2002:

"Ich kenne den Herrn van Bonn personlich. (...) Ich hatte kein Interesse an der ganzen Ange-

legenheit. Ich weif3, wie gesagt, dass Herr Ruf auch auf die Firma Techno Stahl eigenstindig
zugegangen ist. Das weif3 ich wohl. (...) Ich gehe daher davon aus, dass die Sache dhnlich ge-
laufen ist, wie bei Opro Recycling. (...)

Ich weifs wohl, dass nachher Herr van Bonn an der Ausschreibung personlich im Grunde ge-
nommen kein Interesse mehr hatte und dass es wahrscheinlich unter den Gesichtspunkten
dhnlich gelaufen ist wie bei mir."

Spedition Harry Ruf, bzw. Transporte H. Ruf GmbH

Obwohl der bereits erwéhnte Vermerk des Bereichs Zentraleinkauf vom 11.12.1995 davon
spricht, dass 5 Bieter ausgewihlt wurden, befanden sich neben der Opro Recycling GmbH,
der A.S.S., der Gerhard Speicher Transporte, der Techno Stahl Verarbeitung GmbH, die bei-
den rechtlich selbststindigen Personen Spedition Harry Ruf und Transporte H. Ruf GmbH.

Tatsdchlich wurden daher nicht 5, sondern 6 Firmen ausgewahlt.
Der Betroffene Prof. Béhr duflerte im Rahmen seiner Stellungnahme am 20.11.2002, er konne
,bis heute" die Einzelhandelsfirma Spedition Ruf und die Transporte Ruf GmbH ,, nicht so

recht‘ auseinander halten.

Entgegen der Behauptung im Vermerk vom 11.12.1995 war fiir die Firma Spedition Harry
Ruf und die Firma Transporte H. Ruf GmbH keine Wirtschaftsauskunft ausgeholt worden.
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Die Firma Spedition Harry Ruf war Vertragspartnerin des KABV im Rahmenvertrag aus dem

Jahr 1992. Ferner war sie vertraglich mit der Einsammlung von DSD-Ware beauftragt.

Nach dem Vermerk vom 11.12.1995 war Grundlage der Auswahl u.a. das Kriterium, dass der
Anbieter keine Leistungen fiir den Betrieb fiir das Duale System im Saarland tiber die Ein-

sammlung von Glas und Papier im Rahmen des Dualen Systems selbst erbringen darf.

Die Firma Transporte Spedition Harry Ruf hatte bis zur Bewerbung keine eigene Geschafts-

tatigkeit entwickelt.

Wie bereits erwdhnt, wurde die Firma Franz Jakoby — Umwelttechnik — im Vermerk vom
11.12.1995 vom weiteren Verfahren ausgeschlossen, weil "hier eine Firma gegriindet wurde,
um dem Ausschluss wegen Leistungserbringung iiber die Einsammlung von Glas und Papier

im Rahmen des Dualen Systems zu umgehen".

In der Folge hat der kaufménnische Bereich des KABV neben den Firmen Opro Recycling
Anlagen GmbH, A.S.S., Gerhard Speicher Transporte und Techno Stahl Verarbeitung GmbH
lediglich die Firma Transporte H. Ruf angeschrieben und zur Abgabe eines Angebots aufge-
fordert. Das Landeskriminalamt hat festgestellt, dass die angeschriebene Firma Transporte H.
Ruf GmbH kein Angebot abgegeben hat. Die nicht angeschriebene Firma Spedition Harry
Ruf hat ein Angebot abgegeben.

Diese Vorginge fiihrten nicht zum Ausschluss im weiteren Verfahren, obwohl diese Tatsache
nach Aussage des Zeugen Rau beim KABYV festgestellt wurde. Es wurde auf Grundlage der

eingegangenen 5 Angebote ein Preisspiegel erstellt. Gemal Preisspiegel war die Firma Sped-
ition Harry Ruf, die nicht zur Angebotsabgabe aufgefordert worden war, die billigste Bieterin

mit einer Summe von 893.121 DM.

In der Sitzung des Werksausschusses BDSiS vom 13.03.1996 beschloss der Werksausschuss
die Vergabe der Betreibung der DC-Werft an den Mindestbietenden aus der beschrénkten
Ausschreibung, die Spedition Harry Ruf, zu den Einheitspreisen seines Angebotes vom

24.01.1996. Weiter heilit es in dem entsprechenden Beschluss:
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"Unter Zugrundelegung der angebotenen Einheitspreise errechnet auf Grund der fiir 1996
angenommenen Stiickzahlen ein Jahresauftragsvolumen nach Priifung von ca. 893.121 DM

per anno."

Dass die Firma Spedition Harry Ruf ausgewihlt wurde, obwohl sie nicht zur Angebotsabgabe
aufgefordert worden war, wurde weder in der Sitzungsvorlage noch —ausweislich des Proto-
kolls- in der Sitzung des Werksausschusse hingewiesen. Aus diesen Unterlagen war auch fiir
die Mitglieder des Werksauschusses nicht erkennbar, welche Unternehmen sich noch bewor-

ben hatten und mit welchen Argumenten sie ausgeschlossen worden waren.

Am 25.03.1996 wurde zwischen dem BDSIiS und der Spedition Harry Ruf dann der Rahmen-

vertrag zur Betreibung der Depotcontainerwerft geschlossen.

Der "Bihr-Untersuchungsausschuss" hat stichprobenartig einzelne Preise des Vertrages unter-

suchen lassen (35. Beweisbeschluss vom 25.09.2002):

Der Sachverstindige Dipl.-Ing. Giinther Kienitz aus K6In untersuchte im Sachverstdndigen-
gutachten vom 29.10.2002 die Angemessenheit und Marktiiblichkeit der Preise, die im Rah-
menvertrag zwischen der Firma Spedition Harry Ruf und dem BDSiS vom 25.03.1996 fiir die
Lackierung von Depotcontainern vereinbart wurde.

Der Sachverstindige kam zu dem Ergebnis, dass der fiir die Lackierung kalkulierte Einheits-
preis nicht angemessen ist und nicht der Marktiiblichkeit entspricht, denn bei der Einschal-
tung von Spritzlackier- oder Malerbetrieben wiren deutlich geringere Kosten angefallen. Der
vertragliche Einheitspreis von 700 DM steht insofern nach Ansicht des Sachverstindigen

auch in einem Missverhéltnis zur Leistung.

Die auf Seiten des KABV/BDSIS beteiligten Zeugen Pies, Rau, Lauer sowie der Betroffene
Prof. Bahr haben eine Kenntnis oder Beteiligung an einem Ausschreibungsbetrug in bezug

auf die Vergabe der Depotcontainerwerft im Jahr 1996 bestritten.

Der Untersuchungsausschuss hat auf Grundlage des 80. Beweisbeschlusses das Ordnungswid-
rigkeitenverfahren beigezogen, welches gegen gegen Harry Ruf wegen Verstof3es gegen das
Gesetz zur Bekampfung der Schwarzarbeit beigezogen. Hierin teilte die Handwerkskammer

des Saarlandes mit:
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. (-..) dass die Ausfiihrung von Reparatur- und Wartungsarbeiten im Bereich der Schlosser-
und Lackierarbeiten der Eintragung in die Handwerksrolle bediirfen. Die selbststindige Td-
tigkeit von Reparatur- und Wartungsarbeiten setzt die Eintragung im Metallbauerhandwerk
voraus, die Ausfiihrung von Reparatur- und Wartungsarbeiten im Bereich Lackierarbeiten

setzt die Eintragung in der Handwerksrolle mit dem Maler- und Lackierhandwerk voraus

()"

Nach einer schriftlichen Auskunft der Handwerkskammer des Saarlandes in diesem Verfahren
sind weder die Firma H. Ruf GmbH noch die Firma Spedition Ruf in die Handwerksrolle fiir

das Metallbauerhandwerk oder das Maler- und Lackierhandwerk eingetragen.

In Beantwortung des 1. Beweisbeschlusses des Bahr-Untersuchungsausschusses vom 6. Mérz
2002 hat der EVS folgende Aufwendungen laut Gewinn- und Verlustrechnung beziiglich des
Betriebes fiir die Containerwerft fiir die Jahre 1992 bis 1997 mitgeteilt:

1992 304.473,09 DM

1993 3.366.147,31 DM

1994 3.444.141,32 DM

1995 2.538.575,88 DM

1996 4.174.799,16 DM

1997 3.745.044,41 (-522.042 DM Verbrauch Riickstellungen GKE)
Summe 17.573.181,17 DM

Im Zuge des von der Staatsanwaltschaft Saarbriicken gefiihrten Ermittlungsverfahrens (05 Js
154/01) wurde auch das Abrechnungswesen der Firma Spedition Harry Ruf beim Betrieb der
Depotcontainerwerft untersucht. Im Laufe der Ermittlungen hat das Amtsgericht Saarbriicken
auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 11.04.2002 gegen den Unternehmer Harry Horst Ruf
wegen des dringenden Tatverdachtes des Betruges zum Nachteil des KABV/BDSIS in 24 Fil-
len mit einer Schadenssumme fiir das Jahr 1999 von 446.310,46 DM und fiir das Jahr 2000
von 458.709,16 DM Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte Ruf wurde in Untersuchungshaft
genommen, wo er mehrere Monate verblieb. Das Strafverfahren war zum Zeitpunkt der Er-

stellung des Abschlussberichtes des Untersuchungsausschusses noch nicht abgeschlossen.
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Der Zeuge Lang, der als Mitarbeiter des Bereichs Technik des KABV/BDSIS fiir die Kon-
trolle der Depotcontainerwerft zustindig war, sagte in seiner Vernehmung vor dem Unter-
suchungsausschuss am 21.5.2002 aus, er habe jeweils auf Treu und Glauben den Aussagen
des Herrn Ruf {iber den Umfang der durchgefiihrten Reparaturen Glauben geschenkt. Er habe
zwar stichprobenartig Container im Bezug auf durchgefiihrte Reparaturen untersucht, er habe
aber nicht mit Sicherheit sagen konnen, dass der von ihm inspizierte Container tatsdchlich mit

dem vermeintlich reparierten Container iibereingestimmt habe.

Im Rahmen ihrer jeweiligen Vernehmungen haben die beim KABV/BDSIiS angestellten Zeu-
gen Rau, Lang und Lauer zugegeben, im Rahmen ihrer Téatigkeit bei der Beaufsichtigung der
Firma Spedition Ruf mehrfach vom Unternehmer Ruf auf dessen Kosten zum Essen einge-

laden worden zu sein.

Eine Kenntnis oder Beteiligung an Abrechnungsmanipulationen haben sie ebenso wie der

Betroffene Prof. Bihr bestritten.
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d) Papiervermarktung

Ein weiterer Kostenfaktor des KABV/BDSIS war die Vermarktung von Pappe, Papier und
Karton (im Folgenden ,,PPK*). Hier ist zu unterscheiden zwischen dem PPK-Anteil, den der
KABYV auf Grund gesetzlicher Regeln als Kommunalverband einzusammeln verpflichtet war
(im Folgenden ,,6ffentlich-rechtliche PPK*), und dem Teil, den der BDSiS im privatrechtlich-
en Auftrag der DSD eingesammelt hat (im Folgenden ,,DSD-Papier*). Tatsdchlich wurden
beide PPK-Sorten in denselben Depotcontainern eingesammelt und gemeinsam verwertet.
Auf Grund der im Folgenden dargestellten vertraglichen Regelungen galten 25 % des einge-
sammelten Papiers als DSD-Papier und 75 % als 6ffentlich-rechtliche PPK.

I. Nicht-DSD-Ware (75%)

1. Zeitraum 1992 bis 1994

Die Vermarktung der PPK wurde zunédchst am 23.06.1992 im Leistungsvertrag KABV/DSD
geregelt. Dort steht in § 6 Nr. 4:

"Der KABYV ist nicht berechtigt, die nach Mafgabe dieses Vertrages erfassten Wert-
stoffe ohne ausdriickliche schriftliche Zustimmung der DSD selbst zu vermarkten. Fiir
den Fall der Zuwiderhandlung hat die DSD ein Eintrittsrecht. Fiir diesen Fall werden
ihr hiermit im voraus sdmtliche Forderungen des Entsorgers aus der Direktvermark-

tung abgetreten."”

Durch § 7 Nr.1 wird klargestellt, dass sich die vertragliche Regelung nur auf die 25 % DSD-
Ware und nicht auf die 75 % Nicht-DSD-Ware bezieht:

"erstattet werden nur 25 % der Kosten des Inputs, da nur die Kosten fiir Verkaufsver-

packungen tibernommen werden"
Demnach hitte es dem KABYV freigestanden, die 75 % Nicht-DSD-Ware selbst zu vermarkt-

en. In den vorgelegten Dokumenten findet sich jedoch kein Hinweis auf eine Eigenvermarkt-

ung durch den KABV.
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Der KABYV hitte die Nicht-DSD-Ware zwischen 1992 und 1994 selbst vermarkten kénnen, da
dem keine vertraglichen Regelungen entgegenstanden. Stattdessen wurden laut Protokoll des
sogenannten Jour fixe vom 02.09.1994 die Wertstoffmengen bis zum Entwurf des Vermarkt-

ungsvertrages von den Unternehmern selbst vermarktet.

Dadurch sind dem KABYV als Eigentiimer simtliche moglichen Erldse bis zum 01.09.1994

verloren gegangen. Sie gingen an die Unternehmer, die niemals Eigentiimer der PPK waren.

Ersatzanspriiche wegen ungerechtfertigter Bereicherung wurden vom KABV/BDSIS gegen
die Unternehmer nie erhoben. Vielmehr weist das Protokoll des Treffens der BDSiS-Leitung

mit den Unternehmern aus:

., Prof. Bihr weist darauf hin, dass der BDSIiS zukiinftig an den Gewinnen aus der Papierver-
marktung beteiligt werden muss. Dies sollte sich jedoch nicht negativ auf die bisher gute Zu-

sammenarbeit mit den saarldandischen Unternehmern auswirken. *

Es geht aus den dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Unterlagen nicht hervor, dass der
Betroffene Prof. Béahr diesen Verzicht auf die Geltendmachung von Schadenersatz- oder Be-

reicherungsanspriichen mit den Gremien des KABV abgestimmt hitte.

Es geht aus den Unterlagen auch nicht hervor, ob und warum von der Leitung des KABV/
BDSIS keine Strafanzeige wegen Unterschlagung von 75 % der eingesammelten PPK iiber
mehr als 2 Jahre erstattet wurde und ob diese Entscheidung mit den Gremien des KABV ab-

gestimmt worden ist.

2. Zeitraum 1994 bis 2000

Am 23.06./01.07.1994 wurde der Leistungsvertrag vom 23.06.1992 durch den Zusatzvertrag
Nr. 1 zwischen BDSiS und DSD abgeindert. Die Vermarktung von PPK wird in § 5 Nr. 4 wie
folgt neu geregelt:

"Der KABV kann ganz oder teilweise die Vermarktung von Verkaufsverpackungen
aus Glas und / oder Pappe / Papier / Karton selbst iibernehmen, wenn eine den Anfor-
derungen der VerpackungsV entsprechende Wiederverwertung der Wertstoffe gewdhr-

leistet ist, der zustindige Garantiegeber dem zugestimmt hat und DSD mit den Kosten
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der Wiederverwertung nicht belastet wird."

Als Reaktion darauf heil3t es im Protokoll des Jour fixe vom 02.09.1994:

"Herr Prof. Bdhr berichtet, dass (...) die Abgabe der Wertstoffmengen zum Nullpreis

an die Garantiegeber beendet werden soll.

Grds. soll die Eigenvermarktung der PPK-Mengen durch die Unternehmer ab 01.09.
1994 beendet sein. Danach iibernimmt der BDSiS die Vermarktung. Grds. soll hierbei
berticksichtigt werden, dass die Unternehmer in der Vergangenheit zum Teil auf-
grund schlechter Marktpreise Zuzahlungen machen mussten und hiermit das Vermark-

tungsrisiko getragen haben."”

Dem BDSIS lagen zu diesem Zeitpunkt beziiglich der PPK-Vermarktung Angebote der Fa.
Interseroh, der DSD-GmbH in Zusammenarbeit mit der GesPaRec, von Papiermiihlen am

Rhein und ein Vermarktungsangebot der saarldndischen Unternehmer vor.

"Herr Prof. Bihr weist darauf hin, dass der BDSIS zukiinftig an den Gewinnen aus der
Papiervermarktung beteiligt werden muss. Dies sollte sich jedoch nicht negativ auf die

bisher gute Zusammenarbeit mit den saarldindischen Unternehmen auswirken."

Hieraus folgte der Entwurf eines "Vertrages iiber die Vermarktung des Anteils der Nicht-
DSD-Ware an der Gesamtmenge des im Rahmen des Dualen Systems im Saarland gesammel-
ten Papiers" zwischen dem BDSiS und der Vermarktungsgesellschaft der saarlandischen Pa-

pierentsorger (14 Firmen, 3 Fuhrparkkommunen).

Der Vertrag wurde nie unterzeichnet. Nach dem Bericht der sogenannten PPK-Arbeitsgruppe
des EVS wurde die PPK-Vermarktung mit den einzelnen Firmen aber ab dem 01.09.1994

nach den im Vertrag vereinbarten Berechnungsformeln abgerechnet.

Eine Ausschreibung der Leistung erfolgte weder zu diesem Zeitpunkt noch zu einem spéteren

Zeitpunkt.

Ab dem 01.09.1994 gab es eine Eigenvermarktung des 75%-Anteils der Nicht-DSD-Ware
durch den BDSiS. Die Abrechnungsmodalititen sind in § 3 des Vertragsentwurfes geregelt:

61



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

"1.Als Verwertungserlos wird ein Betrag von 190,- DM/t zzgl. Mwst. festgelegt. Die-
ser Verwertungserlos wird monatlich um den entsprechenden Grofshandelspreisin-
dex fiir Altpapier, Sorte D 31, gemdfs Fachserie 17, Reihe 6, Index der Grofthan-
delsverkaufspreise, veroffentlicht vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden, revi-

diert. Ausgangsbasis fiir die Preisrevision ist der Index fiir September 1994.

2. Die Vermarktungsgesellschaft behdlt vorab fiir die Leistungen Vermarktung, Ver-
wertung und Transport der Ware sowie Wagnis einen monatlichen Teilbetrag von

60,- DM/t zzgl. Mwst..

3. Von dem verbleibenden Differenzbetrag (Vermarktungserlos ./. Vermarktungs-,
Verwertungs- und Transportkosten sowie Wagnis) erhdlt der BDSiS anteilig 65 %.
Die Vermarktungsgesellschaft erhdlt 35 %.

4. Die Vermarktungsergebnisse sind monatlich mit dem BDSiS abzurechnen.

5. Der auf den BDSIS entfallende Anteil ist bis spdtestens 6 Wochen nach Ende des

abzurechnenden Monats an den BDSIS auszuzahlen.

6. Sollte sich der Verwertungserlos so gestalten, dass nach Abzug der Kosten von 60,-
DM/t fiir Vermarktung, Verwertung, Transport sowie Wagnis kein positiver Rest-
betrag verbleibt, erhdlt der BDSiS keine Zahlungen von der Vermarktungsgesell-
schaft. Negative Ergebnisse gehen in jedem Fall zu Lasten der Vermarktungsgesell-
schaft, demnach ist der BDSiS auch bei einem Verwertungserlos unter 60,- DM/t
oder bei negativen Ertrdgen keinesfalls zu Zuzahlungen an die Vermarktungsgesell-

schaft verpflichtet."”

Beziiglich des Teilungsverhiltnisses des Differenzbetrages fand sich in § 4 Nr. 2 noch eine

weitere Regelung:

"Das Teilungsverhdltnis des Differenzbetrages gem. § 3 Nr. 3 von 65% fiir den BDSiS
zu 35% fiir die Vermarktungsgesellschaft gilt fiir die Zeit vom 01.09.1994 bis zum 3 1.
12.1996. Die Vertragsparteien werden dieses Teilungsverhdltnis Ende 1996 neu ver-

62



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

handeln und iiberpriifen, ob ein Teilungsverhdltnis von 70% fiir den BDSiS zu 30%

fiir die Vermarktungsgesellschaft erreicht werden kann."”

Tatséchlich wurde jedoch auch diese Abrechnung nochmals modifiziert:

Entgegen dem Wortlaut des Vertrages, der in der Prdambel von ,, Gesamtsammelmenge *“ als
Vertragsgegenstand ausgeht, hat der BDSiS von den 75 % PPK einen Anteil von 5 % (ge-
rechnet auf 75 % als 100 %) abgezogen, weil es sich um Wert und Reststoffe handele. Eine
vertragliche Grundlage fiir diese Abrechung ist ebenso wenig zu erkennen wie die Beschiftig-

ung der Gremien mit diesem Thema.

Hinsichtlich des Preismischindex fiir PPK (= GroBhandelspreisindex) ist laut Protokoll des
Jour fixe vom 31.05.1996 eine Neuregelung getroffen worden. Die Entwicklung zwischen In-
dex und Marktpreis sei im Jahr 1995 nicht unbedingt konform verlaufen. Verscharft werde
das Problem der Abrechnung dadurch, dass seit Beginn des Jahres 1995 zwei Preisindizes mit
unterschiedlichen Basisjahren gefiihrt worden seien, die jedoch nicht miteinander verkettbar
seien und zu sehr unterschiedlichen (bis zu 120 DM differierenden) Preisen gefiihrt hatten.
Diese Situation mache es erforderlich, dass eine neue Berechnungsgrundlage festgelegt wer-
de. Eine Abrechnung auf der Basis der Vermarktungserlose konne erst greifen, wenn die Cle-
aringfunktion der Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werde. Bis dahin sei es weiter

erforderlich, auf Basis eines Preisindex abzurechnen.

Es wurde daher folgender Abrechnungsmodus festgelegt:

Fiir die Abrechnung mit dem BDSiS wird ab dem 01.01.1995 der Preisindex fiir die
Altpapierqualitdt D 31 mit dem Basisjahr 1985 berechnet. Ab Oktober 1995 wird auf
das Basisjahr 1991 umgestellt.

Als Basispreis (Stand September 1994) wird ein Betrag von 175 DM festgelegt (riick-
wirkend ab 01.01.1995).

Durch diese Neuregelung wurden also auch die im Vertragsentwurf urspriinglich vorgeseh-

enen 190 DM/t auf 175 DM/t revidiert.
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a.) Entwicklung der Papierpreise und Erkliarung der Indexregelung

Da die Indexregelung ohne konkrete Beispiele sehr schwer nachzuvollziehen ist, wird hier zur
Veranschaulichung auf den von Frau Welter vom EVS erstellten Vermerk vom 06.12.01 {iber
die "Verkaufserlose fiir die PPK-Fraktion ab dem Jahre 1994 fiir jeden Monat aufgrund der

Index-Reihen" zuriickgegriften.

Im Vermarktungsvertrag im Entwurf

"wurde ein Verwertungserlos in Hohe von DM 190,00/t netto (spditere Reduzierung
riickwirkend ab 01.01.95 auf DM 175/t netto) vereinbart. Der Verwertungserlos wird
monatlich um den entsprechenden Grofshandelspreisindex fiir Altpapier Sorte D 31,
verdffentlicht vom Statistischen Bundesamt, revidiert. Ausgangswert ist der Basis-In-
dex fiir September 1994, der 498,3 betrdgt.

Um nunmehr die Erlose/t, die sich aufgrund von monatlichen dndernden Indexwerten
ergeben, zu ermitteln, muss folgende Rechnung durchgefiihrt werden (Beispiel Mai

1999):

166,7 (Index Mai 1999) / 498,3 (Basisindex Sept. 94) = 0,33453 x 175,00 DM
(Basispreis) = 58,54 DM

Dieser Betrag von 58,54 DM bedeutet, dass im Monat Mai 1999 die DM 60,00, die die
privaten Dritten fiir die Leistung Vermarktung, Verwertung, Transport, Wagnis vorab
in Abzug bringen, nicht erzielt wurden, sondern der Differenzbetrag von DM 1,46 (60
DM — 58,54 DM) von diesen selbst zu tragen ist. Mit dem Begriff "Gewinnschwelle"
(...) war gemeint, dass fiir die GKE mbH/den EVS keine Gewinne erzielt werden, da

mindestens ein Betrag von DM 60 + x DM erlost werden muss.(...)

Anders ist die Rechnung im Juni 1999:

179,6 (Index Juni 1999) / 498,3 (Basisindex Sept. 94) = 0,36042 x 175,00 DM = 63,07
DM

Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:
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1. 63,07DM/t — 60DM/t vorab fiir private Dritte = 3,07 DM Gesamtvergiitungspreis

2. 3,07 DM/t * 35% = 1,07 DM/t Anteil fiir die privaten Dritten

3. 3,07 DM/t * 65% = rd.2,00 DM fiir GKE mbH und BDSiS

4. 2,00 DM/t Vergiitung an die GKE mit 50% und an den EVS mit 50% = jeweils 1,00
DM/t*

Zu den 60 DM/t, welche die privaten Unternehmer vorab behalten durften, wird in einem Ver-

merk von Herrn Truxa vom EVS vom 14.12.01 ausgefiihrt:

"Die 60 DM/t waren als Grundeinbehalt der Unternehmen ermittelt worden, davon
sollten 40 DM auf Transport von der Sortieranlage zur Papiermiihle und 20 DM fiir
die Vermarktung des Papiers entfallen. Wichtig ist (...) festzuhalten, dass die Erlose
nie unter 40 DM gefallen sind. Wenn man weiter beriicksichtigt, dass die 40 DM fiir
Papier (dabei wird unterstellt, dass die Unternehmen selbst die Transporte ausgefiihrt
haben) eine Art "Eigenvergiitung" sind und dariiber hinaus bei niedrigeren Eriéswert-
en kein grofler Vermarktungsaufwand getrieben wurde, so steht (...) fest, dass die Un-

ternehmen zu keinem Zeitpunkt echt draufgezahlt haben."

(Der 5%-ige Abzug fiir angebliche Reststoffe kommt in den Beispielen nicht vor).

Dies beinhaltet einen Unterschied zu den Erwartungen Prof. Béahrs beim Jour fixe vom
02.09.94, der die Risiken der Unternehmer bei niedrigen Erlosen mitberiicksichtigen wollte.
Herr Truxa hélt in seinem Vermerk aulerdem fest, dass die Erlose von 1994 bis April 1996
tiber 60 DM lagen und ab Juni 1999 wieder iiber 60 DM geklettert sind. Fiir ihn erscheint da-
her das Anliegen, die Erlose mehr zugunsten GKE/EVS zu verteilen, gerechtfertigt. Auf An-
regung von Herrn Truxa wurde von Frau Welter beispielhaft durchgerechnet, inwieweit sich
die Erlose fiir GKE/EVS vergrof3ern wiirden, wenn der Erlosanteil fiir die privaten Unter-

nehmer von 35% auf 20% reduziert wirde.

b.) Geschiftsbesorgungsvertrag KABV/BDSiS und GKE mbH vom 05.11.1997

Durch den Geschéftsbesorgungsvertrag (Dokumente 2, S.228) ibernahm die GKE die Pflicht-
en des BDSIS aus dem Vertrag mit der DSD GmbH.
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In § 2 12 ist geregelt, dass der "BDSiS der GKE die volle Verfiigungsgewalt iiber die ge-
brauchten Verkaufsverpackungen gemdfs DSD-Vertrag einschlieflich der Nicht-DSD-Ware “

verschafft.

Dafiir sollte die GKE laut § 2 I, II die Vertrdge des BDSiS mit kommunalen und privaten Un-

ternehmen tibernehmen. Unter Absatz 2 c) ist hierbei auch erwihnt der

"Vertrag mit der Vermarktungsgesellschaft saarlindischer Wertstoffentsorger mbH
tiber die Vermarktung des Anteils der Nicht-DSD-Ware (Druckerzeugnisse) an der

Gesamtmenge des im Rahmen des Dualen System im Saarland gesammelten Papiers”".

Gemail § 2 Absatz 3 wollten sich die Vertragspartner um "die BDSiS befreiende Vertragsiib-

ernahme durch GKE bemiihen."

Absatz 4 a) betrifft schlieBlich den Fall, dass Vertrdge nicht von der GKE {ibernommen werd-

en konnen. In diesem Fall gilt:

"GKE wird in jedem Fall BDSiS von allen die Vertrdge betreffenden Verpflichtungen

im Innenverhdltnis freistellen."

§ 3 regelt den Abschnitt Zahlungen und Vergiitungen zwischen den Vertragspartnern:

"(1)  Betrdge, die die DSD GmbH (...) leistet, werden vom BDSiS unverziiglich

nach Eingang an die GKE iiberwiesen.

(2) Zur Deckung der Kosten bei der Sammlung, Sortierung und Verwertung von
Altpapier (Nicht-DSD-Ware) und der Geschdftsbesorgung zahlt EVS jihrlich
an die GKE einen Betrag von DM 6.400.000,- zzgl. Ust.. (...)

(3)  Dieser Betrag gilt fiir eine Menge bis zu 45.000 Jahrestonnen Nicht-DSD-Wa-
re.
Dariiber hinausgehende Mengen werden vom EVS pro Tonne mit DM 178,-

zzgl. Ust. auf Nachweis vergiitet.
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()

(5) Die GKE wird sich bemiihen, die Verwertung von Nicht-DSD-Ware auszubau-

en. Hieraus resultierende Gewinne stehen den Vertragspartnern hdlftig zu.

(..)"

Nicht alle Unternehmen haben der Ubertragung der Geschiftsbesorgung vom BDSiS auf die
GKE zugestimmt. Insofern ist bzgl. der PPK-Vermarktung zu unterscheiden zwischen den
Unternehmen, die der Ubertragung zugestimmt haben (im folgenden: ,,GKE-Partner) und
der Onyx-Gruppe und der Fa. R+T, die weiterhin Vertragspartner des BDSiS sind (im folgen-
den: ,,BDSiS-Partner*). Die folgenden Ausfiihrungen zu dieser Thematik sind dem Papier
der Arbeitsgruppe PPK des EVS entnommen.:

aa.) GKE-Partner

Die GKE hat mit den GKE-Partnern eine Zusatzvereinbarung-Nr. 1 mit Wirkung
vom 01.01.99 geschlossen.

Diese regelt u.a., dass fiir die Einsammelmengen PPK (75 % Nicht-DSD-Ware) iiber
60 kg/EW*a max. DM 160,00/t netto vergiitet werden.

Die GKE hat mit den GKE-Partnern mit Wirkung zum 01.01.00 einen Zusatzvertrag-
Nr. 1 geschlossen.

Dieser regelt u.a., dass die Vergiitung fiir das Einsammeln und Sortieren von PPK pro
EW#*a bei den GKE-Partnern um 0,15 DM in der Preis-/Mengenstaffel hoher liegt als
bei den BDSiS-Partnern. (Hiermit kann nach Durchsicht der Preismengenstaffeln wohl
nur die Onyx-Gruppe gemeint sein; da die GKE-Partner maximal 12 DM/EW *a er-
hielten, die Onyx-Gruppe maximal 11,85 DM/EW*a, die Fa. R+T hingegen maximal
12,29 DM/EW*a; vgl. Dokumente 12, S.177 {f.)

bb.) BDSiS-Partner

Die Onyx-Gruppe erhilt die Vergiitung weiterhin auf dem Niveau vor der Ubertra-
gung der Geschiftsbesorgung zum Zeitpunkt 01.01.98, und zwar héchstens 12,58 DM
bis 60 kg/EW*a. Aufgrund der Entgeltkiirzungen zum 01.01.00 gem. des Zusatzver-
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trages-Nr. 2 zwischen BDSiS und DSD betrégt die Vergiitung bis dato fiir PPK
hochstens 11,85 DM bis 60 kg/EW*a (vgl. auch Dokumente 12, Anlage nach S.203).

Bzgl. der Verhandlungen zwischen der Fa. R+T und dem BDSiS verweist die Arbeits-
gruppe PPK auf den Vertragsentwurf "Vertrag iiber die Regelung offener Fragen zu
Leistungen der R+T (spdter FA. RWE) fiir den BDSiS"

Danach zahlt der BDSIS fiir die von der Fa. R+T geforderte Preisanpassung fiir die
Jahre 1998/99 einmalig einen Betrag von DM 294.907,88 netto.

Ab 01.01.00 erhalt die Fa. R+T eine Preis-/Mengenstaffel von hochstens 12,29 DM

bis 60 kg/EW*a ( Zusatzvertrag Nr. 1 zwischen BDSiS und RWE).

Die BDSiS-Partner erhalten die Zuzahlung i.H.v. 160,- DM/t fiir Mehrmengen iiber 60
kg/EW*a nicht, da sie sich weigerten der Vertragsiibertragung vom BDSIS auf die
GKE zuzustimmen und demzufolge die Zusatzvereinbarung-Nr. 1 mit ihnen nicht ab-
geschlossen wurde. Als weiterer Grund wird seitens der GKE die Vereinnahmung der
Vermarktungserlose aus der 25% DSD-Ware zugunsten der einzelnen BDSiS-Partner
angefiihrt.

Aus dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe PPK geht nicht hervor, aus welchem Grund die
160 DM/t fiir die Mehrmengen an die GKE-Partner gezahlt werden.

3. Zeitraum 2000/2001

Die PPK-Arbeitsgruppe hat darauf verzichtet festzustellen, ob die von der GKE aufgestellte
Behauptung, die Betreiber der Sortieranlagen hétten ab der 2. Jahreshélfte 1999 Erlose aus der
Vermarktung vereinnahmt, zutrifft. Die PPK-Arbeitsgruppe begriindete ihren Verzicht damit,
dass bis zum 31.12.00 der Abnahmegarantiegeber bzw. Verwerter laut § 6 Nr. 3 des Leist-
ungsvertrages vom 23.06.92 Eigentiimer der zur Abholung bereitgestellten Wertstoffe ge-

wesen sel.

Durch den Zusatzvertrag-Nr. 2 vom 31.07./04.08.00 zwischen BDSiS und DSD wurde der
Leistungsvertrag vom 23.06.1992 ein weiteres Mal abgeédndert. Bzgl. der PPK-Vermarktung
wurde § 6 Nr. 4 wie folgt neu gefasst:

"4.1. (...) PPK (...) sind einem von der DSD genannten Garantiegeber /Verwerter
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unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen.

(...) Davon abweichend hat der Entsorger das Recht, (...) PPK entweder allein
("Eigenvermarktung") oder gemeinsam mit einem Garantiegeber ("modifizier-
te Eigenvermarktung) oder ausschliefslich iiber einen Garantiegeber ("Garan-

tiegebervermarktung") zu verwerten und zu vermarkten.

4.2.  Der Entsorger muss bis zum 31.12.2000 (...) verbindlich erkldren, ob er selbst
verwertet und vermarktet ("Eigenvermarktung"), ob er die Vermarktung und
Verwertung gemeinsam mit einem Garantiegeber ("modifizierte Eigenver-
marktung") durchfiihren oder ob er die Materialien weiterhin einem Garantie-

geber zur Verwertung zufiihren will ("Garantiegebervermarktung").

Beziiglich PPK hat der BDSIiS die Form der Eigenvermarktung gewihlt.

Beim EVS wurde im Rahmen des Abschlussberichts der Arbeitsgruppe PPK die Frage aufge-
worfen, ob der BDSiS endgiiltig Eigentiimer der eingesammelten PPK-Fraktion bleibe und in-
wieweit dem BDSiS daher die Gewinne aus der Vermarktung uneingeschriankt zustehen
konnten.

Hierzu fiihrte die Leiterin der Rechtsabteilung des EVS, die Zeugin Straflberger, in einem
Vermerk vom 05.11.01 beziiglich des Nicht-DSD-Anteils aus:

"Fiir den Nicht-DSD-Anteil ergibt sich die Eigentumslage ebenfalls aus § 15
KrW-/AbfG, d.h. der BDSiS ist als zustindiger Entsorgungstrdger Eigentiimer der
im Saarland in Papiercontainern gesammelten Papierabfdlle (...)

Fiir den Nicht-DSD-Anteil konnte sich ebenfalls eine Einschrdnkung des Eigentums-
rechts aus dem Geschdftsbesorgungsvertrag zwischen BDSiS und GKE ergeben. Der
Vertrag bezieht sich ausdriicklich auf "die gebrauchten Verkaufsverpackungen im
DSD-Vertrag einschlieflich Nicht-DSD-Ware" “.

()

Auch hier kommt man zu dem Ergebnis, dass das Eigentum des BDSiS aus nicht auf
die GKE iibergegangenen Vertragsverhdltnissen (mit der Onyx-Gruppe und der Fa.
R+T) nicht durch den Geschdftsbesorgungsvertrag zwischen BDSiS und GKE einge-
schrdnkt wurde. Folglich steht das Eigentum an diesem zu verwertenden Papieranteil

dem BDSiS ab dem 01.01.01 uneingeschrdnkt zu, mit der Folge, dass ihm auch die Er-
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lose aus der Vermarktung dieser Papiermengen zustehen."

Dieses Ergebnis stand ausdriicklich unter dem Vorbehalt, dass zwischen dem BDSiS und der
Onyx-Gruppe bzw. der Fa. R+T keine vertragliche Regelung iiber ein Recht auf Erlose, Ge-

winne u.d. geschlossen worden seien.

In Ergdnzung des Vermerks der Zeugin Strallberger duBerte sich der langjdhrige juristische

Mitarbeiter des EVS, Herr Metzkow, in Vermerken vom 19.11.2001 und 27.11.2002:

Herr Metzkow verwies auf den bereits erwdhnten "Vermarktungsvertrag im Entwurf”, in dem
tatsdchlich eine Regelung bzgl. der Verteilung der Gewinne aus der Vermarktung der Nicht-
DSD-Ware getroffen hatte und der seit Jahren praktiziert worden sei. Aus den unterschrieb-
enen Vertrdagen folgte demnach kein Anspruch der Entsorgungsunternehmen auf Gewinne
und Erlose. Nach Ansicht von Herrn Metzkow bestehe aber ,, ein Anspruch auf Erlosbetei-

ligung durch die jahrelang geiibte Praxis “.

II. DSD-Ware (25%)

1. Zeitraum 1992 bis 1994

Die Vermarktung der PPK wurde, wie oben bereits dargestellt, zundchst am 23.06.1992 im
Leistungsvertrag KABV/DSD in § 6 Nr. 4 geregelt:

"Der KABYV ist nicht berechtigt, die nach Mafsgabe dieses Vertrages erfassten Wert-
stoffe ohne ausdriickliche schriftliche Zustimmung der DSD selbst zu vermarkten. Fiir
den Fall der Zuwiderhandlung hat die DSD ein Eintrittsrecht. Fiir diesen Fall werden
ihr hiermit im voraus sdamtliche Forderungen des Entsorgers aus der Direktvermark-

tung abgetreten."

Eine Eigenvermarktung der DSD-Ware war von 1992 bis 1994 gem. § 6 Nr. 4 Leistungs-
vertrag KABV/DSD nur mit ausdriicklicher schriftlicher Zustimmung der DSD zuléssig, fiir
den Fall der Zuwiderhandlung waren im voraus sdmtliche Forderungen aus der Direktver-
marktung abgetreten. Die schriftliche Zustimmung der DSD war nach der vertraglichen Reg-

elung nicht an Voraussetzungen gebunden, die vom KABYV nicht hitten erfiillt werden konn-
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en. Aus den Akten geht nicht hervor, dass jemals versucht wurde, die schriftliche Zustimm-

ung der DSD fiir eine Eigenvermarktung des DSD-Anteils einzuholen.

2. Zeitraum 1994 bis 2000

Wie oben bereits fiir die Nicht-DSD-Ware dargestellt, wurde der Leistungsvertrag vom
23.06.1992 durch den Zusatzvertrag Nr. 1 zwischen BDSiS und DSD abgedndert. Die Ver-
marktung von PPK war nun gem. § 5 Nr. 4 moglich, wenn die entsprechende Wiederverwert-
ung gewdhrleistet war, der Garantiegeber zugestimmt hatte und DSD mit den Kosten der
Wiederverwertung nicht belastet wurde. Anders als bei der Nicht-DSD-Ware ist aber fiir die
25% DSD-Ware aus den Akten nicht ersichtlich, dass der BDSiS auch beziiglich der DSD-
Ware MaBinahmen traf und Vertrdge entwarf, um eine Eigenvermarktung des 25%-Anteils in

Angriff zu nehmen.

3. Zeitraum 2000/2001

Wie bereits fiir die Nicht-DSD-Ware dargestellt, wurde durch den Zusatzvertrag-Nr. 2 der
Leistungsvertrag vom 23.06.1992 ein weiteres Mal abgedndert. Der neue § 6 Nr. 4 lautete wie

folgt:

"4.1. (...) PPK (...) sind einem von der DSD genannten Garantiegeber /Verwerter
unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen.
(...) Davon abweichend hat der Entsorger das Recht, (...) PPK entweder allein
("Eigenvermarktung") oder gemeinsam mit einem Garantiegeber ("modifizier-
te Eigenvermarktung) oder ausschliefslich iiber einen Garantiegeber ("Garan-

tiegebervermarktung") zu verwerten und zu vermarkten.

4.2.  Der Entsorger muss bis zum 31.12.2000 (...) verbindlich erkldren, ob er selbst
verwertet und vermarktet ("Eigenvermarktung"), ob er die Vermarktung und
Verwertung gemeinsam mit einem Garantiegeber ("modifizierte Eigenver-
marktung") durchfiihren oder ob er die Materialien weiterhin einem Garantie-

geber zur Verwertung zufiihren will ("Garantiegebervermarktung”).
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Nach der neuen Fassung des § 6 Nr. 4 wihlte der BDSIS fiir PPK das Modell der Eigenver-
marktung.
Hierbei war auch der 25%-Anteil DSD-Ware miteinbezogen, so dass erstmals ausdriicklich

die Eigenvermarktung des 25%-Anteils DSD-Ware sichergestellt wurde.

Fiir den EVS stellte sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob der EVS (BDSiS) auch be-
ziiglich des DSD-Anteils einen Anspruch auf Erlose gegen die GKE hat. Mit dieser Thematik
beschaftigt sich der Vermerk vom 25.01.02 von Frau Stra3berger. Der Vermerk kommt zu

folgendem Ergebnis:

"In § 3 Abs.5 des Geschiftsbesorgungsvertrages ist die Verteilung der Erlose zwi-
schen GKE und BDSiS geregelt. Nach dieser Vorschrift wird sich die GKE bemii-
hen, die Verwertung der Nicht-DSD-Ware auszubauen. Hieraus resultierende Ge-
winne stehen den Vertragspartnern hdlftig zu.

In der vertraglichen Regelung der Erlosaufteilung haben sich die Vertragspartner
also ebenso ausdriicklich ausschlieflich auf die Nicht-DSD-Ware bezogen.(...)

Eine formaljuristische Priifung des Geschdftsbesorgungsvertrages kommt daher zu
dem Ergebnis, dass auch nachdem der BDSiS von seinem vertraglich vereinbarten
Eigenvermarktungsrecht Gebrauch gemacht hat, ein vertraglicher Anspruch gegen
die GKE auf Auskehr der (hdlftigen) Erldse aus der Vermarktung des DSD-Anteils
nicht besteht.

Offensichtlich ist es jedoch so, dass bei Abschluss des Vertrages mit der GKE die
Moglichkeit der Geltendmachung des Eigenvermarktungsrechts nicht gesehen und
deshalb vertraglich nicht beriicksichtigt wurde (...). Es sollte daher versucht werden,
zumindest fiir die Zukunft, den Geschdftsbesorgungsvertrag mit der GKE so zu ergdn-
zen, dass dem BDSiS fiir den DSD-Anteil die hdlftigen Vermarktungserlése ebenso zu-
stehen wie fiir den Nicht-DSD-Anteil."”

a.) Situation fiir die GKE-Partner

Ab 01.01.01 hat die GKE Vertrdge mit den Abnahmegarantiegebern (Fa. Interseroh und Re-
costra) fiir das Vertragsgebiet "Saarland" abgeschlossen und ist somit laut der Arbeitsgruppe
PPK seither verpflichtet, die 25 % DSD-Ware den Abnahme-Garantiegebern anzudienen und

die Ergebnisse aus der Vermarktung mit ihr abzurechnen. Laut Aussage der GKE sollen die
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Abnahmegarantiegeber wohl lediglich die Erlose aus der Vermarktung aus den Anlieferungen

der GKE-Partner mit ihr abrechnen ( so die PPK-Arbeitsgruppe).

b.) Situation fiir die BDSiS-Partner

Anders sehe nach Darstellung der GKE bei den BDSiS-Partnern aus, deren Erlose aus der
25%-DSD-Ware die Abnahmegarantiegeber direkt mit den BDSiS-Partnern selbst abrechnen
sollen, obwohl diese ja nicht dazu berechtigt seien, so dass geméf Aussage der GKE ab
01.01.00 keine Erlose aus der Vermarktung an sie abgefiihrt worden seien. Die PPK-Arbeits-
gruppe hat seinerzeit darauf verwiesen, dass in diesem Zusammenhang der Vertrag GKE /

Abnahmegarantiegeber abzuwarten sei.

Aufgrund dieser Problematik, dass insbesondere beziiglich der Erlose aus der Vermarktung
der DSD-Ware bis zu diesem Zeitpunkt keine Regelungen getroffen waren, beschéftigt sich
der Vermerk von Frau StraB3berger vom 05.11.01 ausfiihrlich mit der Frage, ob der BDSiS

Eigentiimer des eingesammelten DSD-Anteils bleibe und inwieweit ihm daher auch die Ge-

winne aus der Vermarktung zustehen miissten:

"Nach § 15 KrW-/AbfG haben die dffentlich-rechtlichen Entsorgungstrdger (...) die in
ihrem Gebiet (Saarland) angefallenen und iiberlassenen Abfdille aus privaten Haus-
haltungen und anderen Herkunftsbereichen zu verwerten (oder zu beseitigen). Mit die-
ser Verwertungspflicht korrespondiert das Eigentumsrecht an den Abfillen.

()

Die gesetzliche Eigentumslage kénnte durch vertragliche Bestimmungen modifiziert
sein:

()

Im Geschdftsbesorgungsvertrag zwischen BDSiS und GKE ist von einem Eigentums-
tibergang an den gebrauchten Verkaufsverpackungen wortlich nicht die Rede. Nach §
2 Abs. 1 des Vertrages verschafft BDSiS der GKE aber "die volle Verfiigungsgewalt
tiber die gebrauchten Verkaufsverpackungen gem. DSD-Vertrag einschlieflich der
Nicht-DSD-Ware".

Mit dieser Formulierung ist das Eigentumsrecht des BDSiS an den gebrauchten Ver-
kaufsverpackungen faktisch ausgehohlt. (...) Bzgl. des Verwertungserloses enthdlt § 3

Abs. 5 des Vertrages die klare Regelung, dass die Gewinne aus der Verwertung den
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Vertragspartnern (...)hdlftig zustehen.

()

Dieses Verfiigungs- und das daraus resultierende Vermarktungsrecht kann sich jedoch
nur auf den Anteil an Verbrauchsverpackungen beziehen, fiir den die GKE von diesem
Recht tatsdchlich Gebrauch machen konnte. Gebrauch machen kann (...) sie von die-
sem Recht nur fiir den Anteil an Verkaufsverpackungen, fiir den sie den Verwertungs-
weg auch tatsdchlich bestimmen kann (...).

(...) Da aber verschiedene Entsorger, die Vertragspartner von BDSiS waren (die
Onyx-Gruppe und die Fa. R+T) einem Vertragsiibergang auf die GKE widersprochen
haben, blieb es fiir diese Firmen bei ihrem urspriinglichen Vertragsverhdltnis mit dem
BDSiS.

Die GKE ist zwar nach § 2 Abs. 4a des Geschiftsbesorgungsvertrages "fiir den Fall,
dass Vertrdge mit Vertragspartnern des BDSiS nicht durch GKE iibernommen wer-
den" verpflichtet, den BDSiS von allen die Vertrdge betreffenden Verpflichtungen im
Innenverhdltnis freizustellen. Diese Freistellungsverpflichtung hat jedoch weder die
volle Verfiigungsgewalt noch ein Vermarktungsrecht aus nicht iibergegangenen
Vertrdgen zur Folge (...)

Das Eigentum des BDSiS an dem Verkaufsverpackungsanteil aus nicht auf die GKE
tibergegangenen Vertragsverhdltnissen (mit der Onyx-Gruppe und der Fa. R+T) ist
nicht durch den Geschiftsbesorgungsvertrag (...) modifiziert. Folglich steht das Ei-
gentum an diesem Verkaufsverpackungsanteil dem BDSiS ab dem 01.01.2001 unein-
geschrdnkt zu.

()

Nach dieser Rechtslage miissten die Entsorgerfirmen, die nicht GKE-Partner gewor-
den sind, die Erlose aus der Vermarktung der von ihnen entsorgten Verkaufsverpak-

kungen voll an den BDSiS weiterleiten."
Das Ergebnis dieses Vermerks von Frau StraB3berger stand ausdriicklich unter dem Vorbehalt,
dass es keine vertraglichen Regelungen zwischen dem BDSiS und der Fa. R+T bzw. der O-

nyx-Gruppe iiber ein Recht auf Erlose, Gewinne o0.4. gebe.

aa.) Firma R+T (RWE Umwelt)
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Die Arbeitsgruppe PPK weist im in diesem Zusammenhang auf den "Vertrag iiber die Reg-
elung offener Fragen zu Leistungen der Fa. R+T fiir den BDSiS" hin, wonach mit Wirkung ab
dem 01.01.01 der 25%-Anteil DSD-Ware geméil der bereits von den Vertragspartnern prakti-
zierten Regelung fiir die 75% Nicht-DSD-Ware behandelt werden soll (so die PPK-Arbeits-
gruppe; es ist anzumerken, dass sich eine derartige Regelung im Vertragsabdruck in den dem
Untersuchungsausschuss vorliegenden Dokumenten nicht finden ldsst). Dies wiirde bedeuten,
dass gegeniiber der Fa. R+T die Regelungen des oben zitierten "Vermarktungsvertrages im
Entwurf" auch beziiglich der DSD-Ware Anwendung fanden. Dies wiederum wiirde nach An-
sicht der PPK-Arbeitsgruppe beinhalten, dass die Fa. R+T auch beziiglich des 25%-Anteils
einen Anspruch auf den o.g. Ausgleich i.H.v. 60,- DM/t PPK hitte. Die PPK-Arbeitsgruppe
bejaht diesen auch nach ihrer Auffassung unbilligen Anspruch. Sie merkt dazu auch an, dass
der Garantiegeber die PPK-Menge ja frei Station abnehme, die Transportkosten also bereits
abgegolten seien und auch ansonsten keine zusétzlichen Kosten anfielen. Sie weist weiter
darauf hin, dass auBerdem noch die Aufteilung des Differenzbetrages 65% zu 35% durchge-
fiihrt werde und dies, obwohl seitens der Fa. R+T ab 01.01.01 kein Anspruch auf Erlose aus
der Vermarktung bestehe, da dieser der GKE / BDSIiS bzw. EVS zustehe.

Die PPK-Arbeitsgruppe fiihrt daher aus, dass diese analoge Anwendung einen zusitzlichen
Gewinn fiir die Fa. R+T bedeuten wiirde, so lange der Vermarktungspreis/t fiir PPK so hoch
sei, dass Erlose erzielt wiirden. AuBBerdem ist die Arbeitsgruppe PPK der Rechtsauffassung,
dass in diesem Fall auch alle iibrigen Unternehmen, die im Entwurf des Vermarktungsver-
trages genannt sind, ebenfalls gern von dieser Regelung profitieren wiirden und einen An-
spruch auf einen Erldsanteil (35% und 60,- DM Kostenpauschale) an der DSD-Ware geltend

machen konnten.

bb. Onyx-Gruppe

SchlieBlich wies die PPK-Arbeitsgruppe noch darauf hin, dass seitens des BDSiS ab dem
01.01.01 (Beginn der Eigenvermarktung) mit der Onyx-Gruppe noch keine vertragliche Reg-
elung bzgl. der Vermarktung der DSD-Ware getroffen worden sei; dies miisse rasch nachge-
holt werden. Nach dem Ergebnis des Vermerks von Frau Stra3berger wiirde dies aber be-
deuten, dass die Onyx-Gruppe bzgl. des DSD-Anteils bisher verpflichtet gewesen wére, die

Gewinne aus der Vermarktung voll an den BDSiS abzufiihren.
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e) Mietvertrige

In Beantwortung des 20. Beweisbeschlusses des Untersuchungsausschusses vom 16. Mai

2002 hat der EVS folgende Unterlagen zum Bereich Miete und dhnliche Vertrdage vorgelegt:

aa.) eine Aufstellung simtlicher Mietflichen des KABYV in der Zeit von 1992 bis 1999 sowie
der damit verbundenen Unternehmen (ABW, BDSIiS pp.), sdmtliche unter Auflistung der Fla-
chen, die gleichartig wie die bei der Fa. Ruf angemieteten Fldchen verwendet wurden (Lage-
rung von neuen/gebrauchten Containern, Lagerung von Info-Broschiiren, gelber Sack, Ton-

nen, diverse Nutzung):

In der Folge werden die einzelnen Vertrige im Wesentlichen dargestellt:

- Mietvertrag zwischen dem KABV und der Firma E.V.S. Hautz mit Anderungsvertrigen.

Im Vertrag und den Anderungsvertriigen geht es um die Anmietung von Hallenfléichen, Frei-
geldnde und Parkplitzen auf dem Anwesen Untertlirkheimer Straf3e 23 in Saarbriicken. Die
Vertrdge sind ungekiindigt.

- Vertrag KABV mit Herrn Erich Hautz vom 01.02.1994.

Vermietet werden 350 qm Freiflache in der Untertiirkheimer Strafle 23. Der Mietpreis betragt
1.050 DM. Der Vertrag wurde am 12.06.1997 auf die KABV Gesellschaft fiir Abfallwirt-
schaft mbH {ibertragen.

- Mietvertrag zwischen KABV und W. von Boch-Galhatsche vom 20.12.1990.

Mietobjekt ist eine Freifliche von 1.000 gqm im Linsler Hof. Gekiindigt wurde der Vertrag am
29.11.1993.

- Mietvertrag zwischen E. Résner und KABV vom 11./12.08.1988 mit Anderungsvertrag
29.01./04.02.1990 sowie Nachtrag 15.03.1994.
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Mietobjekt sind 800 qm Hallenfliche sowie 500 qm Freifldche in Saarbriicken, Im Malofen 5
-17.

Mietpreis 4,10 DM Hallenflichen bzw. 2,20 DM Freifldache (plus Mehrwertsteuer). Seit 1990
4,10 DM Halle, 3,00 DM Freifliche (plus Mehrwertsteuer).

Gemail einem Nachtrag zum Mietvertrag vom 15.03.1994 wurde der bisher als Bruttomiete
einschlieBlich Mehrwertsteuer vereinbarte Mietzins vom Anfang als Nettomiete ohne Mehr-
wertsteuer gezahlt. Der Mietzins betrdgt 3.904,50 DM. Fiir die in der Vergangenheit gezahlt-
en Mehrwertsteuerbetrige erteilte der Vermieter eine Gutschrift, die mit den Nettomietzins-

nachforderungen in gleicher Hohe verrechnet wird. Beide Parteien erkliren die Aufrechnung.

Grundlage dieses Nachtrags ist ein Vermerk des Bereichs Zentraleinkauf, gefertigt Rau, gese-
hen und befiirwortet Pies, keine Bedenken Lauer, einverstanden Prof. Biahr. Hiernach hat Herr
Rosner einen Aktenvermerk eines Steuerberaters Willibald Fischer vorgelegt, wonach die
Vertrage betreffend der nachfolgend aufgefiihrten Mietverhéltnisse riickwirkend seit Beginn
mit Bruttomiete gerechnet werden sollen. Eine Ausweisung der Mehrwertsteuer soll entfallen.
Es handelt sich um zwei Mietobjekte in Walpertshofen (Riegelsberg) und ein Objekt in Bur-
bach. Als Grund sind jeweils steuerliche Griinde genannt und es wird auf den Vermerk des
Herrn Fischer verwiesen. Der Vermerk legt dar, dass ein finanzieller Nachteil dem KABV
nicht entstehe, da die Mietzinsnachforderung gegen eine Erstattung der gezahlten Mehrwert-
steuer in gleicher Hohe aufgerechnet werde. Der Vermerk von Herrn Fischer liegt den dem

Untersuchungsausschuss vorgelegten Unterlagen nicht bei.

Der Vertrag ist zum 31.12.1997 von Prof. Béahr gekiindigt worden.

- Mietvertrag zwischen W. Rosner und KABV Gesellschaft fiir Abfallwirtschaft mbH vom
11./14.08.1988.

230 gm genehmigtes Zwischenlager fiir Sonderabfallstoffe sowie 425 qm gesicherte Frei-
flache flir Schadstoffentsorgungsbehélter und —container. Bei der Anmietung des Zwischen-
lagers ist die Mitbenutzung des Zentrallabors, Sortierlabors sowie die erforderlichen Geréte

enthalten. Urspriinglich betrdgt der monatliche Mietzins fiir das Zwischenlager 17,90 DM /
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gm und 3,00 DM / gm Freifldche (jeweils zuziiglich Mehrwertsteuer). Am 15.03.1994 wird

ein Brutto = Netto-Nachtrag vereinbart, wie im vorherigen Spiegelstrich schon dargestellt.

Mit Schreiben vom 09.09.1997 wurde der Vertrag zum 31.08.1998 von Herrn Prof. Bahr ge-
kiindigt.

- Mietvertrag zwischen KABV Gesellschaft fiir Abfallwirtschaft mbH und Jiirgen Hermann
vom 03.09.1997.

Mietobjekt ist eine Lagerhalle im Betriebsgeldnde der Fa. Euro-Haus in St. Wendel-Bliesen.
Mietflache 1.550 qm, Preis 3,00 DM zuziiglich Mehrwertsteuer. Es handelt sich um einen

Standardmietvertrag.

Ob der Vertrag ungekiindigt ist, ist unklar. Mit Schreiben vom 12.10.1998 wurde dem Ver-
mieter mitgeteilt, dass der KABV um eine Verldngerung des Mietvertrages bis 31. Mérz 1999

bittet. Dieses Angebot hat der Vermieter angenommen.

- Mietvertrag zwischen KABV Gesellschaft fiir Abfallwirtschaft mbH und VEDN vom
15.09.1997.

VEDN ist die Entwicklungsgesellschaft fiir kommunale Dienstleistung mbH, vertreten durch
Karl-Peter Hoffmann. Mietobjekt 1.800 qm iliberdachte Lagerfliche in Wadern. Quadratme-
terpreis 3,50 DM. Es handelt sich um einen Standardmietvertrag.

- Mietvertrag KABV Gesellschaft fiir Abfallwirtschaft mbH und Firma R+T vom 08.10.1997.

450 gm Lagerraum. Quadratmeterpreis "je belegter qm 4,00 DM". Es handelt sich um einen

Standardmietvertrag.
Die Kiindigung erfolgte zum 31.08.1998. Aus einem Vermerk von Frau Bitz-Homberg, Mit-

arbeiterin des KABV, geht hervor, dass vor Abschluss des Vertrages mehrere Angebote ein-

geholt wurden.
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- Mietvertrag KABV Gesellschaft fiir Abfallwirtschaft mbH und Firma Kerber GmbH vom
27.09./30.09.1999.

Mietflachen 550 gqm Lagerhalle. Mietpreis 2.552 DM inkl. Mehrwertsteuer. Es handelt sich

um einen Standardmietvertrag.

Vermerk von Frau Wilhelm vom 15.09.1999 zur Vorbereitung des Vertragsabschlusses.

Ausweislich eines Vermerks vom 15.09.1999, gefertigt von Frau Wilhelm, einer Mitarbeiterin
des KABYV, hat diese mehrere Angebote verschiedener Firmen eingeholt. Es wurden im Ver-
merk sachliche Argumente abgewogen. Schlieflich beschreibt Frau Wilhelm, warum sie diese

Leistung freihdndig vergeben hat. Der Vermerk trégt einen RPA-Stempel ("keine Bedenken").

bb.) Uber die Mietflichen hinausgehende Lagerflichen fiir die Lagerung vergleichbarer Ge-
genstinde (DC's, MGB's, gelber Sack, Info-Broschiiren), die dem KABV bzw. der damit ver-
bundenen Unternehmen in der Zeit von 1992 bis 1999 zur Nutzung zur Verfiigung standen

(im Regelfall im Eigentum bei Gemeinden)

- Mietvertrag zwischen Dillinger Hafenumschlagsgesellschaft und dem BDSiS wegen Lager-
flache fiir den Umschlag von Mischglas aus dem DSD-System vom 27.08.1993.

Gefestigte Freifldche 2.000 qm fiir monatlich 4.000 DM netto. Fiir den Umschlag der Glas-
menge zahlt der BDSiS monatlich einen Betrag von netto 5,60 DM je Tonne.

Aus den vorgelegten Unterlagen geht nicht hervor, ob der Vertrag am 30.11.1993 geendet hat

oder bis heute ungekiindigt weiterlduft.

- Des weiteren teilt der EVS mit, dass der KABV im Rahmen des "Feldversuchs Biotonne" im
ehemaligen Salzlager der ASS in der Brebacher Landstraf3e sowie im Bauhof Dudweiler Lag-
erflichen zur Deponierung von Biotonnen genutzt hat. Es ist seitens des EVS nicht mehr
nachzuvollziehen, ob ein Mietvertrag fiir die o.g. Flachen abgeschlossen wurde bzw. ob ein

Entgelt an die ASS gezahlt wurde.
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cc.) Die unter Umstidnden im Zusammenhang mit Entsorgungsvertrdgen mit Abfuhr-
unternehmen zur Verfiigung stehenden Fléchen unter Ausfiihrung, zu welcher Nutzung diese

zur Verfligung standen im Zeitraum 1992 bis 1999.

Zunichst legte der EVS eine Aufstellung der im Zusammenhang mit Entsorgungsvertrégen
mit Abfuhrunternehmen zur Verfiigung stehenden Fldchen fiir die Zeit von 1992 bis 1999 vor.
Vertragsnehmer sind die Firmen Rosner, R+T, Kerber GmbH sowie LHS Saarbriicken bzw.
ASS und Leo Adam GmbH. Wihrend es sich bei den Firmen Rosner, R+T und Kerber um
Flachenmietvertrige flir Abfallgefdfe, gelbe Sacke oder Sondermiill handelt, sind die Firma
LHS Saarbriicken bzw. ASS und Leo Adam GmbH in Merzig verpflichtet, "dafiir zu sorgen,
dass ausreichende Lagerkapazitdt fiir die eingesammelten bzw. sortierten Werkstoffe vor-

handen (sind)". Weiter wurden die entsprechenden Vertrége vorgelegt.

dd.) Samtliche Vermerke der zustdndigen Abteilungen des KABV, namentlich der Abt. Ein-

kauf sowie des Rechnungspriifungsamtes, zu Notwendigkeit und Bedarf der Mietfldchen.

Vermerk Zentraleinkauf vom 05.02.1993

In diesem Vermerk (gefertigt Rau, befiirwortet Pies) befiirwortet der Bereich Zentraleinkauf
als Ersatz fiir die auf dem Linzler Hof gemieteten Flachen fiir 40.200 1 Miillgefaf3e sowie
MEKAM-GefiBe das Angebot der Firma Ruf im ehemaligen Geldnde der Firma Riewer-
HolzgroBhandel in Volklingen-Geislautern. Es handelt sich nach dem Vermerk um 1.000 qm
iiberdachte Lagerfliche zum Preis von 8 DM je qm zuziiglich Mehrwertsteuer. Der Gesamt-

mietpreis flir ein Jahr betrdgt nach dem Vermerk somit 92.000 DM inkl. Mehrwertsteuer.

Darauthin ein Vermerk des Betroffenen Prof. Bahr, der darauf hinweist, dass der rechnerische
Jahresmietpreis 110.400 DM brutto betrage, sodass eine Entscheidung des Verbandsausschus-
ses erforderlich sei. Der Betroffene fragt weiter an, ob man nicht fiir mehrere Jahre anmieten
konne, um Geld zu sparen und ob weitere zusitzlich Bewirtungskosten entstehen. Weiter bit-
tet er zu liberpriifen, ob es sich noch rechnet, sdmtliche 40.000 (gebrauchten) Miilltonnen zu

transportieren.

80



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

Vermerk Zentraleinkauf vom 15.3.1993

Vermerk von Herrn Rau vom 15.03.1993, in dem er Herrn Pies mitteilt, dass ihm der von
Herrn Hary bei einem Makler ermittelte Preis von 4,50 DM bis 5,50 DM je qm als zu niedrig
erscheine. Auf eine entsprechende telefonische Anfrage von Herrn Rau beim Statistischen
Landesamtes des Saarlandes sei er an den Verband Deutscher Makler verwiesen worden. Der

VDM habe ihm telefonisch folgende Preise mitgeteilt:

- 4,00 DM / gm bis 6,00 DM / gm fiir Freiflache
- 7,00 DM / qm bis 14,00 DM / qm fiir Hallenfldche (je nach Zustand und Ausstattung der
Halle)

Danach befragt, ob ein Preis von 4,00 DM / qm bis 5,00 DM / qm fiir Hallenfldchen fiir
realistisch erscheine, habe der VDM Herrn Rau mitgeteilt, dass der angefragte Preis hochstens
fiir tiberdachte Freiflichen maximal mit notdiirftigen Blechwédnden in Ansatz gebracht werden
konne. Die angegebenen Preise wiirden gelten fiir den Raum Saarbriicken und seien Netto-

mieten.

Ferner wurde das Angebot der Firma Transporte H. Ruf GmbH vorgelegt sowie eine Absage
der Firma Schneider & Schneider Spediteure, ein Angebot der Firma Dieter Fetzer zur Ver-
mietung unbefestigter Freiflachen (1.000 qm fiir 5,00 DM / qm, sowie ein Angebot der Firma
W. Rosner Umweltschutz fiir 8,50 DM / qm Hallenflache und 5,80 DM / qm Freiflédche.

Vermerk vom 16.12.1997

Weiterhin vorgelegt wurde ein Vermerk vom 16.12.1997 — Frau Benz — zur "Anmietung von
Lagerfldchen fiir den BDSiS auf dem Gelénde der Firma Spedition Ruf — Entwiirfe fiir Ver-
trage und Kiindigung".

Hier wird der Mietpreis von 7,00 DM / qm in der Weise erklért, dass sich der Mietpreis zu-
sammensetzt "aus einem Betrag von 5,00 DM fiir die Grundmiete des Geldndes, den Herr Ruf
anhand von Vergleichsmieten belegen kann und einen Betrag von 2,00 DM fiir die Installie-
rung und Wartung des Schadstofferfassungssystems fiir Abwdsser. Nach Angaben von Herrn

Ruf wiirden sich die Vorgaben der Behorde dahingehend dndern, dass von der Prévention
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durch einen Olabscheider abgesehen werden soll, da sich durch diese Abscheider Emulsionen
im Abwasser bilden, die fiir die grofien Klirwerke grofiere Probleme darstellen, als das Ol
selbst. Die Anforderungen wiirden sich dahingehend dndern, dass nicht mehr ein chemisches
oder ein mechanisches Vorfiltersystem vorgesehen wird. Im Vertragsentwurf wurde deshalb
nicht in § 1 der Olabscheider vorgegeben, sondern die Erfiillung der Vorgabe des Gesetzge-

bers."

Inwieweit ein solches Abwassersystem in der Folge notwendig wurde und der Vertrag inso-
weit hinsichtlich der 2,00 DM / gm iiberpriift wurde, ergibt sich aus den hier vorliegenden

Unterlagen nicht.

ee.) Zeitnahe Aufstellungen/Aktenvermerke bezogen auf die Jahre 1992 bis 1999, wie die

Mietflachen der Fa. Ruf genutzt bzw. ausgelastet wurden.

Hierzu hat der EVS eine einseitige Inventurliste "Belegung der angemieteten Lagerflache
Ruf" von 1992 bis 1999 vorgelegt und mitgeteilt, dass wegen der permanenten Zu- und Ab-
ginge von Abfallgefdflen eine zeitnahe Aufstellung hinsichtlich der Auslastung des Lagers

Ruf nicht moglich gewesen sei.

ff.) Samtliche Ausschreibungsunterlagen der Anmietung der betreffenden Objekte bzw. Fla-

chen, namentlich die Flachen der Fa. Ruf.

Insoweit hat der EVS lediglich die Unterlagen zur Ausschreibung der Depotcontainerwerft im
Jahre 1996 vorgelegt. Teil der ausgeschriebenen Leistungen war auch eine Mietfldche von
2000 gm. In einem Vermerk von Frau Schledorn vom KABV an den Betroffenen Prof. Dr.
Béhr vom 16.06.1997 nimmt Frau Schlehdorn Stellung zu dem Vertragsentwurf zwischen
Harry Ruf, Vélklingen, und dem BDSiS iiber die Vermietung einer Freifliche von 4.400 qm
in Volklingen vom 15.05.1996 in Ausfiihrung des Rahmenvertrages zwischen dem BDSiS
und der Spedition Harry Ruf vom 25.03.1996.

Der Vermerk ist versehen mit einer Bemerkung von Prof. Béhr, in der er Frau Schmitt-Votte-

ler anweist, in dieser Sache eine Besprechung mit dem RPA und Herrn Pradler zu organisie-

ren und die Stellungnahme Herrn Pradler zuzuleiten.
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Frau Schledorn stellt in ihrem Vermerk u.a. fest, dass mit der Spedition Harry Ruf ein Rah-
menvertrag iiber die Betreibung einer DC-Werft abgeschlossen wurde, und dass nach § 1 die-
ses Vertrages liber die Anmietung der geforderten Frei- oder Hallenfldche ein gesonderter
Mietvertrag zu schliefen ist. Sie fiihrt aus, dass tiber Gréf3e, Beschaffenheit, Ausstattung und
Kalkulation des fiir die Betreibung der DC-Werft zur Verfligung zu stellenden Betriebsge-
lande im Leistungsverzeichnis keine Angaben gemacht seien. Nach Position 16 1) der Anlage
1 betrage die Miete fiir die Frei- oder Hallenfldche von 2.000 gqm 7,00 DM / gqm und Monat.
Frau Schlehdorn stellt weiterhin fest, dass der Vertrag mit Herrn Harry Ruf und nicht mit der
Spedition Harry Ruf abgeschlossen werden soll. Hierzu habe die Spedition Harry Ruf mit
Schreiben vom 28.03.1996 erklért, dass sie die Rechte aus der Vermietung der Lagerflédche an
Herrn Ruf abtrete, Herr Ruf sich andererseits verpflichte, die Rechten und Pflichten des Miet-
verhéltnisses so wahrzunehmen wie die Spedition Ruf und Herr Harry Ruf sich verpflichte,

die gesetzliche Mehrwertsteuer aus diesem Vertrag entsprechend abzufiihren.

Diese Anmerkungen zum Mietvertrag wurden im spdter abgeschlossenen Zusatzvertrag zum
Rahmenvertrag vom 25.03.1996 so nicht umgesetzt. Vertragspartner ist dort die Spedition
Harry Ruf.

Frau Schledorn stellt weiter fest, dass am 04.06.1997 eine Besichtigung der vom KABV und
dem BDSIiS bei Herrn Ruf angemieteten Fliachen stattfand. Eine Bestandsaufnahme in Ab-
stimmung der gemieteten Flachen seien dringend geboten. Sie weist darauf hin, dass sich aus
dem Leistungsverzeichnis nicht ergebe, dass das abflieBende Restwasser aus der Reinigung
von Depotcontainern in der DC-Werft iiber ein Olabscheider dem 6ffentlichen Kanalnetz zu-
zufiihren ist. Laut Auskunft von Herrn Ruf werde die Flache des Betriebsgeldndes mit ca.
1400 gqm beziffert. Die Kosten seien als Gemeinkosten im Rahmenvertrag kalkuliert. Frau
Schledorn fiihrt aus: "Warum fiir die simple Lagerung von neuen bzw. zurtickzunehmenden
DC auf der Lagerfliche ein Olabscheider vorhanden sein muss, ist aus jetziger Sicht nicht
erkennbar, zumal die Reinigung der DC auf dem Betriebsgeldnde der DC-Werft zu erfolgen
hat und auch dort der zu reinigende DC zuerst abgestellt werden sollte. Olverschmutzte DC
diirften meines Erachtens die Ausnahme sein. Der Olabscheider fiir die Lagerfliche ist laut
Auskunft von Herrn Ruf noch nicht angeschafft. Mit Herrn Harry Ruf sollte iiber die Miete
neu verhandelt werden bzw. sollte der Mietvertrag vom KABYV, auf dessen Fldche momentan
die DC gelagert werden (2.400 gm fiir die Lagerung von MGB) zum Preis von 3,45 DM / qm /

Monat fiir 2.000 gm iibernommen werden.
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Ob ein Olabscheider auf dem Betriebsgelinde der Spedition Harry Ruf vorhanden ist, muss
noch festgestellt werden. Dies ist eventuell auch fiir die Bewertung der Miete fiir die DC-
Werft, die in den Gemeinkosten kalkuliert ist, sowie fiir die Miete fiir die Lagerfliche von Be-
deutung, sollte der Olabscheider auf der Lagerfliche auch fiir die Betreibung der DC-Werft

dienen.”

Weiter stellt Frau Schledorn fest, dass auch die Grof3e der Lagerfldche selbst nach Ansicht
von Herrn Ruf zu hoch eingestuft sei. Fiir diese Lagerflache war nach Ansicht von Frau

Schledorn die Vertragsdauer zu lange bemessen.

Der Vertragspartner des Mietvertrages sollte die Spedition Harry Ruf sein. Weiter errechnet

Frau Schledorn die mogliche Kostenersparnis bei der Befolgung ihrer Vorschlége.

Ob die von Frau Schledorn vorgeschlagenen Anderungen sémtlich in den Zusatzvertrag ein-
gebaut wurden, ist nicht eindeutig zu erkennen, da der von Frau Schledorn angesprochene
Vertragsentwurf in der Akte nicht vorhanden ist und auch die von Frau Schledorn erwihnten

Anlagen zur Kalkulation sich nicht in der Akte befinden.

Im tatsdchlich abgeschlossenen Zusatzvertrag zum Rahmenvertrag vom 25. Mirz 1996 ist
Vertragspartner die Spedition Harry Ruf. Vertragsgegenstand ist eine Fliche von insgesamt
6.100 gm (MGB + Komp. 2.100 qm / DC-Werft 4.000 qm / Blatt 259). Der Mietzins betragt
10.000 DM monatlich. Es findet sich fiir die Umweltauflagen folgende Klausel:

"Werden auf Grund behordlicher Auflagen Vorsorgeeinrichtungen zum Schutz des Abwassers
notwendig, erhoht sich der Mietzins entsprechend den Investitionskosten der Vorsorgeeinrich-

tung, hochstens jedoch um 2,00 DM / gm und Monat."

gg.) Vorlage einer Aufstellung, welche Transportkosten angefallen sind, die mdglicherweise
damit im Zusammenhang stehen, dass die Mietflachen bei der Fa. Ruf fiir die zu lagernden
Gegensténde auseinander lagen.

Nach Aufstellung des EVS sollen die Umsétze des KABV/EVS fiir die Jahre 1992 bis 2000

aus den Bereichen Abfuhr Uberherrn, Auslieferung Komposterabfallsicke, Transporte MGB,
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Reinigen, Sortieren und Stapeln MGB, Riicknahme, Reinigung MEKAM-Behilter, sonstiges
sowie Miete insgesamt 9.246.835,39 DM ausmachen.

Die mitgeteilten Umsétze der Firmengruppe Ruf im Rahmen des BDSIiS fiir die Jahre 1992
bis 1997 belaufen sich auf insgesamt netto 16.737.761,98 DM. Im Jahr 1992 machte der Um-
satz ca. 342.000 DM aus. Von 1993 bis 1997 betrdgt der Umsatz relativ konstant zwischen
3,7 und 3 Mio. DM. Die Umsitze der einzelnen Firmen des Herrn Ruf innerhalb dieser Jahre

sind sehr unterschiedlich.

hh) Der EVS hat, aufgeschliisselt nach den Jahren 1992 bis 2000, die Umsétze dargestellt, die
die Firmengruppe Ruf (Harry Ruf, Spedition Ruf, Ruf GmbH pp.) mit der Gruppe KABV
(mit sdmtlichen juristischen Personen, Eigenbetrieben pp.) getdtigt hat, unter Auflistung, um
welche Gesamtumsitze es sich pro Jahr und welche Vertragsbeziehungen handelte (aufge-
schliisselt nach Transportvertrigen, Containerwerft, Mietvertridgen, weitere Auftrage, die im
einzelnen aufzufiihren sind). Er hat ferner dargelegt, welche dieser Auftriage auf Grund von
Ausschreibungen/Preisvergleichen und bzw. Preiswettbewerben pp. erteilt worden sind unter

Vorlage dieser Unterlagen.

Der EVS legte die Zusammenstellungen der Umsétze der Firmengruppe Ruf mit KABV/EVS
bzw. ABW von 1992 bis 2000 vor.

Die Schwerpunkte des Gesamtumsatzes von ca. 9,2 Mio liegt im Bereich der Transporte

MGB (insgesamt ca. 1,6 Mio DM) und Miete (insgesamt ca. 2,1 Mio DM).

Der EVS legte auch die Zusammenstellungen der Umsétze der Firmengruppe Ruf mit dem

BDSiS von 1992 bis 2000 vor. Der Gesamtumsatz betrug netto ca. 16,7 Mio DM.

i1) DerEVS sollte schriftlich darlegen, warum einerseits ein Rahmenvertrag iiber die Con-
tainerwerft im Jahre 1995/1996 mit einer juristischen Person abgeschlossen wurde und Be-
dingung im Rahmen des Rahmenvertrages war, dass bestimmte Mietflachen durch den Ver-
tragspartner zur Verfiigung gestellt wurden, andererseits nach den vorliegenden Vermerken
ein Unterschied zwischen Herrn Ruf privat als Vermieter und dem Rahmenvertrag nicht ge-
macht wurde, d. h. die Verantwortlichen des KABV offenbar davon ausgingen, dass der Rah-

menvertrag mit der juristischen Peson sich auf den Mietvertrag der natiirlichen Person auswir-
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ken wiirde. Im Zusammenhang mit dieser Stellungnahme sollte der EVS auch angeben, inwie-
fern und wann es auf den Rahmenvertrag 1995/1996 zu einer "Nachzahlung" einer hoheren

Miete an Herrn Harry Ruf gekommen ist und wie hoch diese war.

Der EVS legt das Angebot hinsichtlich der Betreibung der Depotcontainerwerft vom
25.01.1996 vor. Nach Ansicht des EVS ist das Angebot von der "Spedition Harry Ruf", und
zwar nicht als GmbH (juristische Person), sondern als natiirliche Person abgegeben worden,
so dass der spéter abgeschlossene Vertrag auch mit der "Spedition Harry Ruf" als natiirlicher

Person abgeschlossen worden sei.

Dies entspricht dem Wortlaut des Vertragstextes.

Auf die Frage des Untersuchungsausschusses, warum es im Zusammenhang mit dem Rahm-
envertrag zum Betrieb der Depotcontainerwerft zu einer Mietnachzahlung des BDSiS an
Herrn Harry Ruf gekommen sei und in welcher Hohe, legt der EVS unter anderem die bereits
erwahnten Vermerke von Herrn Pradler und Herrn Hary vom 14.10.1997 sowie von Frau

Benz vom 16.12.1997 vor.

Weiter wurde ein Schreiben des BDSiS an Herrn Harry Ruf ohne Datum iiber eine "Miet-
nachzahlung" in Hohe von 36.120 DM vorgelegt. Es handelt sich um eine Ausgleichszahlung
dafiir, dass der Mietvertrag vom 24.07.1992 iiber 2.400 gm mit dem KABYV riickwirkend zum
01.04.1996 aufgehoben wurde und gleichzeitig riickwirkend ab dem Datum der Mietvertrag
zum Rahmenvertrag vom 23.03.1996 iiber 2.000 qm, jedoch mit h6herem Mietzins, gezahlt

wurde.

jj-) Der EVS wurde ferner aufgefordert, die Beschlussvorlagen hinsichtlich den Abschluss der
Mietvertrdge mit der Fa. Ruf (Harry Ruf) sowie die Beschlussprotokolle hinsichtlich der
Mietvertrage mit Herrn Harry Ruf vorzulegen, namentlich hinsichtlich der Mietvertrage
(01.08.1992; 17.03.1993; 24.06.1993; 01.12.1993; 01.07.1995; 28./29.09.1994; 11.
/12.11.1998 (zwei Vertrige ABW mit Herrn Ruf) vorzulegen. Ferner sollte er mitteilen, wie

die zustindigen Gremien wann mit den Mietvertridgen befasst waren.
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Der EVS legte lediglich die Niederschriften/Sitzungsvorlagen der Sitzungen des Werksaus-
schusses im Zusammenhang mit der Betreibung der Depotcontainerwerft aus den Jahren 1995

und 1996 vor.

Der EVS teilte weiter mit, dass im Rahmen der beschriankten Ausschreibung zum Betrieb der
DC-Wertft in Saarbriicken die Vermietung von Lagerflache iiber 2.000 qm angefragt und ge-
mal der o.g. Vorlagen dem Werksausschuss des BDSiS zur Kenntnis gebracht wurde. Dar-

iiber hinaus seien die Mietvertrdge ohne Gremienbeschliisse abgeschlossen worden.

f) Lirmddmmung

Am 03.07.1997 erstellte der Zeuge Lang, Mitarbeiter des technischen Bereichs des KABV/

BDSiS, einen Vermerk beziiglich der "Aufbringung von Ldrmschutz an Depotcontainern”.

In diesem Vermerk heif3t es u.a.:

"Nach § 22 Bundesimmissionsschutzgesetz und TA Ldrm ist der Betrieb fiir das Duale System
im Saarland gehalten, Depotcontainer fiir die Einsammlung von Glas aufzustellen, die dem
neuesten Stand der Technik und damit der Lirmschutzklasse I entsprechen. Mafsgebend ist
die Schallpegelmessung nach RAL-UZ 21 in der derzeit giiltigen Fassung von Herbst 1994.
Die vom Betrieb fiir das Duale System im Saarland vor In-Kraft-Treten der derzeitig giiltigen
RAL-UZ 21 aufgestellten Depotcontainer der Marke Schdfer entsprachen der damals giiltigen
RAL-UZ 21 von 1982. Diese Depotcontainer erfiillen nicht mehr die Anforderungen der der-
zeitigen Ldarmschutzklasse I und miissen daher mit Larmschutz ausgeriistet und durch ent-
sprechende neue Depotcontainer ersetzt werden. Es handelt sich um 2.071 Stiick Depotcon-

tainer (...)".

Wie viele Depotcontainer ohne entsprechenden Liarmschutz der KABV/BDSIS seit In-Kraft-
Treten der RAL-UZ 21 in der Fassung von Herbst 1997 bis zur Erstellung des Vermerks auf-

gekauft hat, konnte nicht mehr ermittelt werden.

In der Anlage zum Vermerk des Zeugen Lang war eine Tabelle beigefiigt, aus der hervorging,

dass samtliche dort aufgefiihrten Container der Stddte Saarbriicken (1.025) und St. Ingbert
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(173) larmgeddmmt waren. In den {ibrigen saarldndischen Gemeinden standen insgesamt led-
iglich 13 larmgeddmmte Container. Mithin bestand dort aus Sicht des Zeugen Lang ein Be-

darf am Larmddmmung fiir 2.071 Container.

Im Vermerk des Zeugen Lang vom 03.07.1997 heif3t es weiter:

"Der Lieferant der Depotcontainer, die Firma SSI Schdfer, bietet nur ein Ldrmpaket an. Den
Einbau dieses Ldarmpakets miisste eine Firma im Saarland durchfiihren. Derzeit einziger An-
bieter fiir die Aufriistung von dauerhaftem Ldrmschutz im Spritzverfahren mit anschliefsender
Versiegelung zum Schutz gegen Abrieb und Beschédigung ist die Firma Opro-Recycling-
Systeme, die hierfiir ein eigen entwickeltes Verfahren einsetzt. Jedoch wurde die Firma Opro
wegen Unzuverldssigkeit gegentiber dem BDSIS in der Vergangenheit aus den Verfahren aus-
geschlossen. Die Firma Spedition Harry Ruf hat nun dieses Verfahren iibernommen und bie-
tet uns dies zu den gleichen Konditionen an. Ein weiterer Anbieter ist die GKE. (...) Der Be-
trieb fiir das Duale System im Saarland schldgt die Auftragsvergabe entsprechend der o.g.
Alternative 5 an die Gesellschaft Kommunaler Entsorgungsbetriebe mbH i.G. gemdf3 dem
Angebot vom 25.06.1997 vor. Das Angebot bezieht sich auf eine Mindestmenge von 1.740

Stiick Depotcontainer. (...)"

Zu der Beschlussvorlage des Zeugen Lang vom 03.07.1997 erstellte das Rechnungspriifungs-
amt eine Stellungnahme, in der zunéchst auf die zwei angebotenen technischen Varianten ein-

gegangen wird. Weiter heif3t es:

"Im tibrigen tragen alle Systeme den Forderungen des § 22 Bundesimmissionsschutzgesetz
und der TA Ldrm Rechnung. Moglicherweise kommen inzwischen auch andere Systeme in
Frage, die sowohl unter technischen als auch und wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorteil-
haft sind. Eine freihdndige Vergabe ist gemdfs der VOL m. E. nicht begriindet, da fiir unter-
schiedliche Systeme folglich auch mehrere Anbieter in Frage kommen. Das RPA schldgt vor,

die Leistung gemdfs § Abs. 3 a beschrdnkt auszuschreiben."
Der Vermerk des Zeugen Lang und der RPA wurden mit einem Beschlussvorschlag zur Auf-

ristung der Depotcontainer auf Larmschutzklasse I gemédfl RAL-UZ 21 an 2.023 Depotcontai-

nern dem Werksausschuss vorgelegt. Der Werkleiter sollte erméchtigt werden, den Auftrag an
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die Gesellschaft Kommunaler Entsorgungsbetriebe mbH 1.G. entsprechend dem Angebot vom

25.06.1997 zu erteilen.

Der Auftrag belaufe sich auf 2.071 Stiick Depotcontainer zum Preis von 835 DM je Stiick.
Die Gesamtsumme des Auftrags betrug 1.729.285 DM zzgl. Mehrwertsteuer.

In der Sitzung des Werksausschusses vom 21.07.1997 folgte nach dem Verweis auf die Vor-
lage "eine lebhafte Diskussion, in der Bedenken gedufsert wurden, dass moglicherweise ein
durch offentliche Ausschreibung erzieltes Gebot durch ein nachtrdgliches Gebot iiberholt
worden sei. Zur Kldrung der Frage, ob die Leistung bereits dffentlich ausgeschrieben worden

ist, zieht der Werkleiter den Tagesordnungspunkt zurtick."”

Unter dem 14.08.1997 erstellte der Zeuge Lang einen Vermerk fiir die Sitzung des Werksaus-
schusses am 25.09.1997. Hier heiBt es unter der Uberschrift "Erliuterungen”:

"Der Beschlussvorschlag wurde bereits in der Sitzung des Werksausschusses am 21.07.1997
vorgelegt, wurde jedoch zuriickgezogen, weil Zweifel iiber eine méglichen Verstofs gegen § 24
Nr. 2 VOL A in der Sitzung nicht ausgerdumt werden konnten. Eine Uberpriifung des Vor-

gangs hat ergeben,

- dass bisher keine Ausschreibung stattgefunden hat, sondern lediglich ein friiheres Ange-
bot fiir eine freihdndige Vergabe eingeholt worden war, das jedoch inzwischen technisch

tiberholt ist und deshalb von der Werkleitung nicht weiter verfolgt wird; § 24 Nr. 2 VOL A

ist in diesem Fall sonach nicht einschldigig.

- dass entgegen dem Votum des RPA vom 08.07.1997 auf die nunmehr vorgeschlagene Ver-
gabe keine Ausschreibung durchzufiihren ist, da das jetzt verwendete Verfahren zur Sanie-
rung der Glascontainer eine von der GKE i.G. erarbeitete technische Neuentwicklung ist,
die fachlich dem System der Firma SSI Schdfer vorzuziehen ist. Nach § 3 a Nr. 2 b) VOL
A kann der Lieferaufirag sonach ohne vorherige offentliche Vergabebekanntmachung im

Verhandlungsverfahren vergeben werden. (...)"

Im iibrigen entspricht der Vermerk im wesentlichen dem Vermerk des Zeugen Lang vom

03.07.1997.
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Unter dem 12. September 1997 gab das RPA u.a. folgende Stellungnahme ab:

"Zwar vertritt das RPA nach wie vor den Standpunkt, dass die Leistung gemdf3 § 3 Nr. 1 (3)
der VOL A beschrinkt ausgeschrieben werden sollte, dennoch wiire gegen eine Vergabe an
die GKE i.G. auf Grund der Vorteilhaftigkeit nichts einzuwenden. Ein Verzicht auf Ausschrei-
bung ist ebenfalls — wie in der Vorlage angegeben — dadurch zu rechtfertigen, dass die Um-

riistung lediglich eine Verbesserung gemdfs § 3 a Nr. 2 b VOL A darstellt. (...)"

In Kenntnis dieser Vermerke beschloss der Werksausschuss am 25.09.1997 die Aufriistung
des Larmschutzes an 2.084 Depotcontainern. Der Werkleiter Prof. Béhr wurde ermichtigt,
den entsprechenden Antrag an die Gesellschaft Kommunaler Entsorgungsbetriebe mbH 1.G.
entsprechend dem Angebot vom 25.06.1997 zu erteilen. Der Auftrag belief sich auf 2.084
Stiick Depotcontainer zum Preis von 835 DM je Stiick. Die Gesamtsumme des Auftrags be-
trug 1.740.140 DM zzgl. Mehrwertsteuer. Die Durchfiihrung des Auftrags sollte in den Jahren
1997/1998 erfolgen. Die Finanzierung war ausweislich des Protokolls der Sitzung durch
Riickstellungen in Hohe von 1.690.000 DM im Wirtschaftsjahr 1996 gesichert; der Restbetrag
von 50.140 DM werde aus Instandhaltungsmitteln des Jahres 1997 gedeckt.

Die GKE i.G. hatte zum damaligen Zeitpunkt drei Mitarbeiter. Die gebildeten Riickstellungen

waren bei der Preisbildung des Depotcontainerkaufvertrages als Preisabzug relevant.

Am 25.06.1997 erteilte der Betroffene Prof. Bihr als Werkleiter des BDSiS der GKE den
Auftrag zur Durchfiihrung der Lairmschutzmafinahmen. Ausweislich der Antwort der GKE
vom 11. Dezember 2002 auf den 9. Beweisbeschluss des "Bahr-Untersuchungsausschusses"

vom 17.04.2002 (Ziffer 10) wurde der Auftrag wie folgt abgewickelt:
"Bei der GKE handelt es sich um eine personenlose Gesellschaft. Fiir die Larmddmmung,
welche in den Jahren 1998 und 1999 durchgefiihrt wurde, bediente sich die GKE des A.S.S.

Eigenbetriebes Saarbriicken (laut Rechnungsstellung).

(...) Fiir die Larmddmmung bediente sich der A.S.S. Eigenbetrieb der Firma Feutron in (...)
Greiz (...).
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Der Preis fiir die Larmddammung durch die Firma Feutron belief sich im Jahre 1998 auf
680 DM/Stiick und im Jahr 1999 auf 590 DM/Container. Die Larmddimmung erfolgte auf dem
Geldnde der A.S.S., Schillstrafse, Saarbriicken.

Nach Aussage des Geschdftsbesorgers stellte der A.S.S. Eigenbetrieb die notwendigen Fld-
chen, die notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel fiir die Larmddmmung zu Verfiigung. Wei-
terhin wurden die von der Firma Ruf antransportierten Container durch das Personal des

A.S.S. Eigenbetriebes zerlegt und wieder zusammengebaut."

Zur Larmnachriistung durch die GKE &duferte sich der Zeuge Blumenrdther, ehemals Ge-
schiftsfiihrer der A.S.S., in seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am

26.03.2003:

"Also ein technisches Problem ist das meines Erachtens nicht. Man kann ja alles machen.
Meines Erachtens war das andere ein technischer Unsinn. Ich habe das auch dem Herrn
Deimling damals gesagt, als die Nachriistung dort behandelt wurde: Ich finde das unsinnig
(...) Damals waren Container auf dem Markt, die durch einen anderen technischen Aufbau
schon eine Ddmmung herbeifiihrten. Die haben wir auch in Saarbriicken nach vielen Diskus-
sionen mit dem Herrn Béihr und Einschaltung der Frau Biirgermeisterin Conrad durchgesetzt,
dass wir Glascontainer eines anderen Fabrikats hierher bekommen. Es ging namlich um
Sandwichblech. D.h., da sind zwei Bleche zusammengesetzt worden im Sandwichverfahren.
Das bewirkt allein eine Ldrmddmmung, die so grof ist wie eine Auskleidung innen mit
Schaumstoff oder was, nur mit einer lingeren Lebensdauer. Aber ich erinnere mich noch gut
eines Ausspruchs von Herrn Deimling, der gesagt hat: Ob das nun unsinnig ist oder nicht, hat
uns tiberhaupt nicht zu interessieren. Entscheidend ist, wenn ein solcher Auftrag erteilt wird,
und wir konnen ihn machen und damit Geld verdienen, dann miissen wir gucken, dass wir ihn

bekommen."”

Die Vergabe des Auftrags ist Gegenstand des bei der Staatsanwaltschaft Saarbriicken durch-
gefiihrten Ermittlungsverfahrens 5 Js 72/02. Im Rahmen seiner Vernehmung vor dem Unter-

suchungsausschuss am 11. Juni 2002 sagte der verantwortliche Oberstaatsanwalt Weyand :

"Es gab unterschiedliche Angebote von verschiedenen Anbietern mit unterschiedlicher Ange-

botshéhe, was die Frage der Liarmddimmung betrifft. Die differieren allerdings um nicht sehr
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grofie Betrdge. (...) Wir haben deswegen untersucht, welche weiteren wirtschaftlichen Folgen
diese Vergabe gehabt hat. Wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, (...) dass die gewdhlte
Vergabe an die GKE in Griindung zwar formal das giinstigste Umriistangebot betroffen hat,
dass hier aber dem BDSiS, der diesen Auftrag verteilt hat, zusdtzliche Kosten iiber diese 835
DM hinaus entstanden sind in Hohe von 330 DM netto pro Container; dadurch, dass die Fir-
ma Ruf'in jedem Fall diese Container transportieren musste. Aus meiner Sicht — aus der Sicht
der ermittelten Beamten — ist das eine Vermégensposition, die bei anderweitiger Auftragsver-
gabe nicht angefallen widre. (...) Wir haben festgestellt, dass sich der Gesamtbetrag ich meine
auf 617.000 DM belaufen hat."

In derselben Sitzung dulerte sich der Zeuge Weyand u.a. zu einem weiteren anhdngigen Straf-

verfahren aus dem Bereich A.S.S.-Ruf:

"Also es steht auf jeden Fall definitiv fest, dass die A.S.S. an die Firma Ruf Leistungen be-
rechnet hat. (...) Rechnungen tiber Transportleistungen von Schdfer-Containern im Rahmen
der Larmisolierung. Dann kommt da eine Zahl von Containern, Abrechnungszeitraum, und
dann eine Summe. Diese Rechnungen sind alle bezahlt worden, aber es ist nach Feststel-
lungen der A.S.S. klar, dass es sich um sog. Luftrechnungen (...) handelt. D.h., es gibt keine
Leistungen, die die A.S.S. tatsdchlich erbracht hat und an die Firma Ruf irgendwie in Rech-
nung stellen diirfte. Die Firma Ruf hat aber diese Rechnungen in vollem Umfang bezahlt, es
sind insgesamt 250.000 DM. Ich kann dazu leider nichts sagen, weil ein solcher Vorgang mit
absolut unerkldrlich ist. Also normalerweise kann man Scheinrechnungen benutzen, um Kick-
backs zu tarnen; aber dann wiirde man diese Zahlungen ja eben nicht an die Firma A.S.S. er-
bringen, sondern wiirde das an irgendjemanden, dem man solche Leistungen zukommen las-
sen will, bringen. Es ist definitiv so, dass diese Geldmittel in den Bereich der Firma A.S.S. ge-
raten sind und auch dort geblieben sind und dort im Rahmen der normalen wirtschaftlichen
Tdtgkeit der A.S.S. offensichtlich weiterverwendet wurden. (...) Ich kann nur sagen: der Hin-
tergrund dieser ganzen Sache ist mir vollig schleierhaft und ergibt aus meiner Sicht auch mo-

mentan auch keinen erkennbaren Sinn."

Zu den ,,Luftrechnungen® duBlerte sich der Zeuge Blumenrother, ehemaliger Geschéftsfiihrer

der A.S.S., in seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am 26.03.2003 wie folgt:
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"Das war meiner Erinnerung nach der Jahresabschluss 1998. (...) als ich von dieser Dienst-
reise zuriickkam (...) habe ich den Jahresabschluss vorgelegt bekommen mit der Aufforde-
rung, sofort zu unterschreiben. (...) Nun habe ich das natiirlich abgelehnt und habe im Einzel-
nen diesen Jahresabschluss tiberpriift auf mogliche Dinge, die mir da verheimlicht werden
sollten. Ich bin dabei auf eine viertel Million Mark gestofsen, die fiir Containertransporte

mehr erzielt wurden. Zuziiglich Mehrwertsteuer waren das tiber 300.000.

Daraufhin habe ich den Herrn Donner — denjenigen, der den Abschluss gemacht hat — um
Aufklirung gebeten. Da sagte der mir: Das waren zusdtzliche Transporte, die da von der Ab-
teilung Containertransport geleistet wurden. Nun widersprach das den technischen Moglich-
keiten, denn man kann nicht fiir eine viertel Million plotzlich mehr leisten, ohne dass man
mehr Personal und mehr Gerdt hat. Da habe ich den Herrn Donner aufgefordert, mir dariiber
die Nachweise vorzulegen, und da hat er mir die Rechnungen gebracht an die Firma Ruf iiber
Transportleistungen iiber insgesamt 250.000 Mark. Er sagte, dass sei alles ordnungsgemdf
so verbucht. Ich bin mit diesen Rechnungen zu dem Sachbearbeiter, das war der Herr Hoff-
mann, der die Rechnungen geschrieben hat, und habe ihn gefragt, was das fiir Leistungen wa-
ren. Er sagte: Das waren Containerfahrten fiir Ruf. Da haben wir Container transportiert,
(-..). Ich sagte: Das ist ja gar nicht méglich. Wo sind die Kapazitdten? Da hat er einen roten
Kopf bekommen und hat gesagt: Das machen wir schon. Da sagte ich: Da hditte ich gern die
Fahrberichte, die dazu gehéren. Da hat er gesagt, die kann er mir nicht liefern, die gibt es
nicht. Ich sagte: Ich will jetzt wissen, was los ist. Da sagte er mir, das sei eine Anordnung von
Herrn Deimling gewesen, er habe die Rechnungen auf Anweisung von Herrn Deimling so ge-

schrieben.

Ich habe dann Herrn Deimling damit konfrontiert, er hat mir keine befriedigende Auskunft
geben konnen. Er hat gesagt, das ist alles in Ordnung, das konnte ich ruhig so unterschreib-
en. Ich habe dann den Jahresabschluss nicht unterschrieben und habe die Aufsichtsratsvor-
sitzende unterrichtet, was hier lduft und dass ich das nicht unterschreibe. Frau Conrad hat
gesagt, sie wird den Herrn Deimling zur Rede stellen. Sie hat mir dann eine Woche spditer, als
ich sie im Betrieb getroffen habe, gesagt, sie hdtte das mit Herrn Deimling besprochen. Er
hdtte ihr eine einleuchtende Erkldirung dafiir gegeben. Ich solle das doch noch mal mit ihm
abkldren. Man miisste jetzt langsam den Jahresabschluss zu Ende bringen. Das war aber

nicht abzukldren.
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Ich habe damals vermutet, dass diese Betrdge der GKE zugestanden hdtten, weil das Ganze ja
auf einem Vertrag zwischen EVS und GKE basiert. Ich bin aber trotz aller Nachforschungen
nicht dahinter gekommen. Ich habe auch damals mit dem Herrn Kiihner, der ja den Herrn
Deimling als Prokurist bei der GKE vertreten hat, gefragt, ob er sich das erkldren kéonnte.
Herr Kiihner ist damals schon zuriickgetreten, weil er auch keinerlei Informationen von
Herrn Deimling bekommen hat, sondern immer nur Unterschriften. Er hat gesagt, er kann das
nicht mehr beantworten. Er konnte das auch nicht unterschreiben. Daraufhin hat Frau Con-
rad gesagt, sie werde die Wirtschaftspriifungsgesellschaft beauftragen, diese Sache speziell zu
untersuchen. Das hat sie offensichtlich auch gemacht, denn es gab eine erneute Besprechung

mit der PwC. Der Herr Detemple kam da fiir den Jahresabschluss.

Bei dieser Besprechnung ist dann alles Mogliche besprochen worden, nur das, woraufich
gewartet habe, kam nicht. Da habe ich gesagt: Nach wie vor ist diese viertel Million unklar,
der keine erklirbare Leistung gegeniiber steht. Da sagte Herr Detemple: Was ist das, Herr
Deimling? Da sagte Deimling. Das ist die Sache, die wir besprochen haben, die viertel Mil-
lion von der Firma Ruf, so und so. Da sagte Herr Detemple: Also, da verstehe ich Sie iiber-
haupt nicht, Herr Blumenrother. Das ist vollig in Ordnung. Das sind Zahlungen, die tatsdch-
lich geleistet wurden. Das ist auch im Interesse des Betriebes. Da hat kein Mensch Schaden
genommen. Fiir uns besteht nicht die geringste Veranlassung, hier irgendwelche Einwendun-

gen gegen den Jahresabschluss zu haben."

Zum selben Themenkomplex dufBerte sich die als Zeugin vernommene ehemalige Aufsichts-
ratsvorsitzende der A.S.S., Ministerin Conrad, in ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungs-

ausschuss am 17. Juni 2003:

"Faktisch war es jedoch so, dass mich Herr Blumenrdther dariiber informiert hat, und zwar
im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 1998. Er sagte mir, er sei auf Rechnungen ge-
stofen, die er nicht zuordnen kénne bzw. denen — so habe ich seine Aussage im Kopf— keine
addquaten Leistungen gegentiberstiinden. Ich habe daraufhin die beiden Geschdftsfiihrer zu-

sammengeholt und eine Besprechung anberaumt. (...)

Ich hatte zuvor mit beiden telefoniert, aber die Telefonate waren unbefriedigend. Daraufhin
habe ich vorgeschlagen, uns zusammenzusetzen. Ich habe also beide Geschdiftsfiihrer zusam-

mengeholt, und wir haben versucht, die Situation zu kldren. Wir konnten sie in dieser Zusam-
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menkunft jedoch nicht kidren. Herr Blumenrother hat daraufhin in Abstimmung mit mir er-
klért, dass er die Rechnungen den Wirtschaftspriifern vorlegen werde. Ich habe meinerseits
im Rahmen eines Gesprdches die Wirtschaftspriifer darauf aufmerksam gemacht, dass im Zu-
sammenhang mit der Liarmddmmung von Containern eine unterschiedliche Auffassung der

Geschiiftsfiihrung besteht.

Herr Blumenréther hat mich nach dem Jahresabschlussgesprdch davon unterrichtet, dass er
das Thema angesprochen und man ihm gesagt habe, die Rechnungen seien in Ordnung und
nicht zu beanstanden. Damit war fiir mich die Angelegenheit zundichst einmal erledigt, jedoch
noch nicht ganz. Der Priifbericht zum Jahresabschluss 1998 enthdlt ndmlich unter Randnum-
mer 38 die ausdriickliche Feststellung des Priifers, das dem Zahlungseingang von 250.000
DM plus Mehrwertsteuer bei der A.S.S. GmbH eine miindliche Vereinbarung — das Wort
'miindliche’ ist eingeklammert — tiber die Erbringung von Transportleistungen im Zusammen-
hang mit Larmschutzmafsnahmen an Depotcontainern zu Grunde gelegen habe und dass diese
Leistungen erfolgt seien. Der Priifbericht schliefst mit folgenden Worten: Die Buchfiihrung
und der Jahresabschluss entsprechen nach pflichtgemdfien Priifungen den gesetzlichen Vor-
schriften und dem Gesellschaftsvertrag. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der
Grundsdtze ordnungsgemdfier Buchfiihrung ein den tatsdchlichen Verhdltnissen entsprechen-
des Bild der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft. Der Lagebericht
besteht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Der gesamte Jahresabschluss hat den uneinge-
schrdinkten Bestdtigungsvermerk der Wirtschaftspriifer erhalten. Das war fiir mich natiirlich
ein Sachverhalt, auf dessen Grundlage das angesprochene Thema fiir mich hinreichend ge-

kldrt war und weiterer Handlungsbedarf nicht bestand."

Zu demselben Komplex duBerte sich schlieBlich der Zeuge Detemple, Wirtschaftspriifer der
PwC Deutsche Revision, in seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am

02.09.2003:

"Von dem Vorgang habe ich letztes Jahr im Juni erfahren. Da hat Herr Selzner mich angeruf-
en und gefragt, ob ich etwas iiber diese - - Luftrechnung ist ja der falsche Ausdruck, es sind
Rechnungen fakturiert worden und tatsdchlich bezahlt worden. (...) Ob ich dariiber etwas
wiisste. Ich habe personlich nichts gewusst, habe bei meinen Mitarbeitern nachgefragt, die
haben auch nichts gewusst. Auch mein Kollege, Herr Dr. Vofs, hat nichts gewusst. Ich habe

daraufhin der PwC eine Stellungnahme geschrieben, die auch der Staatsanwaltschaft zuge-

95



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

gangen ist. Ich habe auch Herrn Blumenréther darauf angesprochen und habe ihn gefragt,

was das soll, wann er mit mir gesprochen hiitte. (...)

Wir haben eine Schlussbesprechung gehabt. Bei dieser Schlussbesprechung war mein Koll-
ege, Herr Weifskopf, dabei. In dieser Schlussbesprechung — die hat Ende August stattgefunden
— haben wir noch einmal darauf hingewiesen, weil ein schriftlicher Vertrag fehlt. Dann hat
Herr Blumenréther und Herr Deimling — Herr Deimling hat noch einmal erkldrt, dass es sich
um Transportleistungen im —Rahmen der Larmddmmung handelt — erkldrt, dass die fiir Volk-
lingen und fiir den Stadtverband Saarbriicken geleistet worden sind und hat noch ein Schau-
bild angemalt. Dieses Schaubild haben wir in die Arbeitsunterlagen aufgenommen. Herr
Blumenrother hat auch da nicht die Gelegenheit genutzt, uns irgendetwas dazu zu sagen. Als
ich ihn gefragt habe, warum er da nicht die Gelegenheit genutzt hat, als letzte Méoglichkeit,
bevor der Bericht herausgegangen ist, mit uns Kontakt aufzunehmen, sagte er, er ist davon
ausgegangen, dass wir Bescheid wiissten. Also weder Herr Blumenrdéther noch Herr Deimling

noch Herr Donner und auch die Frau Conrad. (...)

D. h., ich bin erst im Mai oder April 1999 zustindig geworden. Ich habe in diesem fraglichen
Zeitraum der Priifung von April bis ende August meines Wissens und meiner Erinnerung nach
nur einen Termin mit Frau Conrad gehabt, einen offiziellen Termin. Den habe ich nachge-
sucht iiber Herrn Nospers, um mich einfach als Wirtschaftspriifer fiir die stddtischen Unter-
nehmen vorzustellen. Bei diesem Gesprdch war Herr Nospers dabei. Da war kein Thema tiber
Luftrechnungen. Seitdem habe ich mit Frau Conrad keinen Termin und kein Thema mehr ge-

habt. (..)

Ich erzdihle Ihnen jetzt, wie dieser Sachverhalt aufgetaucht ist. Ein Priifer, Herr Capriotti, der
Priifungsleiter bei der A.S.S. war, hat bei der Priifung der Umsatzerlose festgestellt — Plausi-
bilitdtspriifung-, dass ein neues Konto angelegt worden ist und auf diesem Konto 250.000 DM
waren. Er hat sich die Unterlagen angeschaut. Es handelt sich um fiinf Rechnungen, die unt-
erjdhrlich auch bezahlt worden sind. Die A.S.S. hat an Herrn Ruf eine Rechnung geschrieben
und Ruf hat gezahlt. wir haben danach gefragt. Weil es sich um ein neues Geschdft handelt,

sind die Vertrdige schriftlich geschlossen worden. (...)

Es hiefs, es gibt keine schriftlichen Vertrdge. Das haben wir zum Anlass genommen, in der

Schlussbesprechung noch einmal dieses Thema anzuschneiden, dass es keine Nachweise gibt.
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Im Abschlussbericht der PwC steht, es handelt sich um Transportleistungen im Rahmen der
Ldarmddmmung. Es gibt nur miindliche Vertrdge. Wir haben nur das aufgeschrieben, was tat-
sdchlich ist. Auf die Idee, dass da — Welcher Kaufmann bezahlt eine Rechnung, ohne dass er
eine Gegenleistung hat? Dass keine Gegenleistung stattgefunden hat, da hat uns keiner ir-

gendeinen Hinweis gegeben. (...)

Weder Herr Blumenrother noch Frau Conrad noch Herr Donner noch irgendein Mitarbeiter
der A.S.S. hat uns irgendwelche Hinweise gegeben, dass es sich um ein doloses Geschdift ge-
handelt hiitte. Wenn das so gewesen wdre, hdtten wir, wie wir es im Jahr 2001 gemacht hdtt-
en, da ja eine Leistung und keine Gegenleistung da war — der Ruf hdtte jederzeit ein Riickfor-
derungsrecht gehabt -, eine Riickstellung einstellen miissen. Das haben wir im Jahr darauf,
als wir es wussten, da hat die Gesellschaft diese Riickstellung gebildet. Diese Riickstellung

hdtten wir auf jeden Fall in diesem Jahr auch gebildet. (...)

Die PwC ist im Rahmen ihrer normalen Jahresabschlusspriifung - - Es hat keine Sonder-
priifung gegeben zwecks dolose Handlungen. Noch einmal: Wir sprechen hier iiber eine dolo-
se Handlung. Wir sprechen nicht iiber einen Aufirag, egal von wem. Ich bin als Wirt-
schaftspriifer neu eingestiegen. Glauben Sie, Herr Deimling kommt zu mir und sagt: 'Herr
Detemple, prima, ich habe hier eine Luftrechnung gemacht, die bilanziere ich so und Sie test-
ieren das'? Das sage ich ja. Ich war neuer Wirtschaftspriifer. Frau Conrad hat mich nicht ge-
kannt, Herr Deimling hat mich nicht gekannt, Herr Blumenrother hat mich nicht gekannt. Es
gab keinen Sonderauftrag iiber diese dolose Handlung. Das kann es nicht geben. Es kann
nicht jemand sagen: 'Ich habe hier eine Bilanzfdlschung gemacht, wie testieren wir die?' Wie
soll denn das gehen? Wir reden iiber dolose Handlungen. Sobald uns das bekannt geworden
wdre, hdtten wir eine Spezialabteilung bei uns eingeschaltet und hdtten den kompletten Auf-

sichtsrat einberufen.”
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3. Aufschluss und Aufkldrung tiber Entscheidungsgrundlage, Entscheidung und vertragliche
Grundlagen zur Ubertragung des Vertrages DSD auf die GKE im gleichzeitigen Zusammen-

hang mit der Ubertragung simtlicher Depotcontainer

a) Vorbereitung des ,,Geschéftsbesorgungsvertrages*

aa) Der Kooperationsvertrag

Vorgénger des sog. "Geschéftsbesorgungsvertrages" war der Kooperationsvertrag, dessen

Entwicklung im folgenden kurz dargestellt wird:

Am 24.02.1997 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates der KABV Gesellschaft fiir Abfall-
wirtschaft mbH iiber die "Griindung der Gesellschaft Kommunale Entsorgungsbetriebe" dis-
kutiert. Dem lag eine Beschlussvorlage (erstellt durch den Verbandsvorsteher Prof. Bdhr am

16.01.1997) zugrunde, in dem sich u.a. folgende Beschlussvorschldge befanden:

"a) Verbandsausschuss:

1. Der Verbandsausschuss stimmt dem Abschluss des in Anlage 2 beigefiigten Koopera-

tionsvertrages vorerst mit den Stddten Saarbriicken, Saarlouis und Vélklingen zu. (...)

4. Der Abschluss der in § 1 Abs. 2 des Kooperationsvertrages vorgesehenen Vertrige

bedarf der vorherigen Zustimmung des Verbandsausschusses. (...)

b) Aufsichtsrat der ABW GmbH.:

1. Der Aufsichtsrat der ABW GmbH stimmt dem Abschluss des in Anlage 2 beigefiigten
Kooperationsvertrages zu und nimmt zur Kenntnis, dass gemdfs § 2 Abs. 9 dieses Vertra-
ges die Rechte und Pflichten des KABV aus diesem Vertrag durch die ABW GmbH wahr-

genommen werden.

2. Der Aufsichtsrat nimmt zur Kenntnis, dass die Gesellschafterversammlung den Ge-

schdftsfiihrer ermdchtigt, den in Anlage 3 beigefiigten Gesellschaftsvertrag iiber die
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Griindung der GKE GmbH gemeinsam mit der A.S.S. GmbH und den Stddten Saarlouis
und Vélklingen abzuschliefen. (...)

3. Der Aufsichtsrat benennt den Geschidftsfiihrer als Geschidftsfiihrer der GKE GmbH
und die beiden stellv. Verbandsvorsteher des KABV als von der ABW GmbH zu entsen-

dende Aufsichtsratsmitglieder.”

In der Aufsichtsratssitzung wird festgestellt, dass noch Beratungsbedarf bestiinde und eine

Entscheidung wird nicht gefasst.

In der ebenfalls am 28.01.1997 stattfindenden Sitzung des Verbandsausschusses wurde auf
Grundlage der selben Vorlage weiterer Beratungsbedarf gesehen. Eine Entscheidung wurde

nicht gefillt.

Am 11.03.1997 fand eine weitere Sitzung des Verbandsausschusses zum Thema "Kooper-
ation des ABW mit saarlindischen Fuhrparkgemeinden und — Griindung der Gesellschaft

'Kommunaler Entsorgungsbetriebe mbH'" — statt.

Grundlage der Sitzung war ein Beschlussvorschlag, der u.a. folgende Punkte enthielt:

"a) Verbandsausschuss

1. Der Verbandsausschuss stimmt dem Abschluss des in Anlage 2 beigefiigten Koopera-

tionsvertrages vorerst mit den Stddten Saarbriicken, Saarlouis und Vélklingen zu. (...)

4. Der Abschluss der in § 1 Abs. 2 des Kooperationsvertrages vorgesehenen Vertrige

bedarf der vorherigen Zustimmung des Verbandsausschusses. (...)

b) Aufsichtsrat der ABW GmbH

1. Der Aufsichtsrat der ABW GmbH stimmt dem Abschluss des in Anlage 2 beigefiigten
Kooperationsvertrages zu und nimmt zur Kenntnis, dass gemdfs § 2 Abs. 9 dieses Vertra-

ges die Rechte und Pflichten des KABV aus diesem Vertrag durch die ABW GmbH wahr-

genommen werden. (...)
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3. Der Abschluss der in § 1 Abs. 2 des Kooperationsvertrages vorgesehenen Vertrige

bedarf der vorherigen Zustimmung des Verbandsausschusses."

Im Rahmen der Sitzung des Verbandsausschusses fand ausweislich der Niederschrift "eine
ausfiihrliche Debatte statt, in der alle Redner der Griindung einer Gesellschaft unter Beteil-
igung des KABV zwar grundsdtzlich zustimmten, jedoch mehrere Punkte problematisierten

und den Beschlusstext in mehreren Punkten abdnderten”.

Beschlossen wurde u.a.:

"1. Der Verbandsausschuss stimmt dem Abschluss des in Anlage 2 beigefiigten Koopera-
tionsvertrages (mit der soeben beschlossenen Anderung des § 2 Abs. 3 Satz 3) vorerst mit

den Stddten Saarbriicken, Saarlouis, Volklingen und Homburg zu. (...)

2. Der Verbandsausschuss ermdchtigt den Verbandsvorsteher, an einem Beschluss der
Kooperationspartner mitzuwirken, der den Kooperationsvertrag auf andere Kommunen

erweitert. (...)"
Der Beschluss wurde mit 3 Enthaltungen mehrheitlich gefasst.

Ebenfalls am 11.03.1997 fasste der Aufsichtsrat der Gesellschaft fir Abfallwirtschaft einen

entsprechenden Beschluss.

Am 11. Mérz 1997 beschloss die Gesamtversammlung der Gesellschaft fiir Abfallwirtschaft
mbH zum Thema "Beschluss tiber die Beteiligung an der Griindung einer Gesellschaft fiir

kommunale Entsorgungsbetriebe mbH" u.a.:

"1. Die Gesellschafterversammlung stimmt gemdfs § 16 Abs. 2 b) zu, dass der Geschidifts-
fiihrer vorerst mit der A.S.S. GmbH sowie den Stddten Saarlouis und Volklingen den in
der Anlage beigefiigten Gesellschaftsvertrag iiber die Errichtung einer 'Gesellschaft fiir
kommunale Entsorgungsbetriebe mbH' abschliefst. (...)"
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Ausweislich der notariellen Urkunde vom 11.04.1997, UR-Nr. 670/1997, wurden folgende

Vertriage abgeschlossen:

Kooperationsvertrag vom 11.04.1997 (Vertragspartner Landeshauptstadt Saarbriicken, die
Kreisstidte Homburg und Saarlouis, die Mittelstadt Volklingen und der KABV)

Gesellschaftsvertrag der GKE Gesellschaft Kommunaler Entsorgungsbetriebe mit beschrank-
ter Haftung, Saarbriicken

A.S.S. GmbH, die ABW, die Kreisstadt Saarlouis, die Mittelstadt Volklingen und die Kreis-
stadt Homburg

Der Kooperationsvertrag enthielt folgende wesentliche Bestimmungen:

H§1

Kooperationszweck

(1) Die Kooperationspartner vereinbaren die partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit im Rahmen der Aufgabenerfiillung im Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft.

(2) Die Zusammenarbeit der Partner erstreckt sich nach Mafigabe noch abzuschlieffender
Vertrige, die im Rahmen der gesetzlichen oder satzungsmdyfSigen Erfordernissen noch von

deren Beschlussgremien zu genehmigen sind, auf folgende Bereiche:

a) Einsammeln und befordern von Abfillen zur Beseitigung und von Abfdllen zur Verwertung,
b) Sortierung, Aufbereitung, Verwertung und Vermarktung von Abfdillen zur Verwertung (...)

¢) Recycling, Aufbereitung und Deponierung von Reststoffen, (...)

§2

Umsetzung, Aufgabenzuteilung

(1) Die Umsetzung der unter § 1 dieser Vereinbarung genannten Ziele erfolgt durch Griin-
dung einer Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung, an der die Kooperationspartner entweder

selbst oder iiber die in Abs. 2 genannten Tochterunternehmen beteiligt sind. Die Gesellschaft
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fiihrt die Firma 'GKE — Gesellschaft Kommunaler Entsorgungsbetriebe mit beschrdnkter Haf-

tung'.

(2) Die Rechte und Pflichten des KABV aus diesem Kooperationsvertrag werden von der
KABV — Gesellschaft fiir Abfallwirtschaft mbH (ABW), die Landeshauptstadt Saarbriicken
von der A.S.S. Abfallwirtschaft Saarbriicken mbH (A.S.S.) wahrgenommen. Diese werden Ge-
sellschafter der GKE. (...)

(3) Die unternehmerischen Tdtigkeiten werden insbesondere durch Geschdftsbesorgungs- und

Betriebsfiihrungsvertrige miteinander verkniipft. (...)

(7) Die Kooperationspartner stimmen darin tiberein, dass unmittelbar nach Griindung der
GKE Vertrige iiber die Ubernahme folgender Aufgaben zwischen der GKE und dem/den zu-

standigen Partner(n) geschlossen werden sollten:

'Betriebsfiihrung fiir den BDSiS und Erbringung von Leistungen zur Erfiillung des Leistungs-
vertrages zwischen BDSiS und DSD GmbH,

Mafnahmen zur Vermarktung und Verwertung der behandelten Abfallstrome,

Aufbau eines zentralen Containerdienstes (...)

§5

Personal

Die Partner stimmen darin tiberein, dass die Gesellschaft eigenes Personal nur dann einstellt,
wenn Aufgaben der Gesellschaft nicht durch Mitarbeiter der Gesellschafter im Rahmen von

Personalbeistellungsvertrdgen wahrgenommen werden kénnen."

bb)  Die Vorbereitung des Abschlusses des Geschiftsbesorgungsvertrages

Ausweislich einer Niederschrift der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft Kommunaler
Entsorgungsbetriebe (GKE) mbH i.G. vom 6. August 1997 beschloss der Aufsichtsrat "nach

kurzer Diskussion" einstimmig:
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"Die C & L Deutsche Revision wird ein Strategiepapier entwerfen, aus dem Vorteile/Syner-
gieeffekte des Geschdftsbesorgungsvertrages fiir den KABV und den BDSiS hervorgehen. Ver-
treter der C & L Deutsche Revision sollen an der ndchsten Sitzung des Verbandsausschusses
des KABYV teilnehmen und fiir mogliche Riickfragen zur Verfiigung stehen. Ferner diirfen vor-
ldufig nur Unterlagen iiber den Geschdftsbesorgungsvertrag herausgegeben werden, die mit

Herrn Nospers und der C & L DR abgestimmt sind. {(...)

OB Ulmcke sieht vorrangig die Kostensituation als Basis der Entscheidungsgrundlage. Wenn
die Kosten beim KABV sinken, werden wohl kaum Ablehnungsgriinde fiir die Ubertragung
der Geschiftsbesorgung des BDSiS auf die GKE da sein. Herr OB Ulmcke befiirchtet auch,
dass die 'Nichtmitglieder' der GKE zu wenig Informationen besitzen, um eine verniinftige Ent-

scheidung treffen zu konnen."”

Am 25. September 1997 beschiftigte sich der Verbandsausschuss mit der "Ubertragung der
Geschdftsbesorgung fiir den BDSiS auf die GKE GmbH i.G.". Dem lag folgender Beschluss-

vorschlag zugrunde:

"1. Der Verbandsausschuss bestimmt die Ubertragung der Geschiiftsbesorgung fiir den
BDSiS auf die GKE GmbH i.G. nach Mafsgabe des in der Anlage beigefiigten Geschidifts-

besorgungsvertrages zu. (...)

2. Der Verbandsausschuss stimmt der Zahlung von jihrlich 6,4 Mio. DM netto fiir die
Nicht-DSD-Ware fiir die Vertragslaufzeit des beigefiigten Vertrages zu.

3. Der Werksausschuss ermdchtigt den Werkleiter, den in der Anlage beigefiigten Ge-
schdftsbesorgungsvertrag mit der GKE GmbH i.G. abzuschliefsen. (...)"

Unter der Uberschrift "Sachdarstellung und Begriindungen:" wird nach einem Verweis auf

den Kooperationsvertrag vom 11.04.1997 folgendes mitgeteilt:

"Der zwischen BDSiS und GKE abzuschliefsende Vertrag ist inzwischen ausgehandelt wor-
den. Das Ergebnis der Uberpriifung des Vertrages durch das Rechnungspriifungsamt wird als

Tischvorlage nachgereicht.
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Wegen der gegenseitigen Verflechtungen zwischen KABV und GKE sind beide iibereingekom-
men, nicht jeweils eine eigene Vorlage zu erstellen (einerseits fiir den Verbandsausschuss, an-
dererseits fiir den Aufsichtsrat der GKE), sondern die C & L Deutsche Revision zu bitten, die

Vorlage unter Beriicksichtigung der Interessen beider Seiten zu erarbeiten.

Auf diese Unterlagen wird verwiesen."”

In der Anlage befand sich ein Vermerk der C & L Deutsche Revision vom 27. August 1997
(gezeichnet Peter und Nospers) mit dem Titel "Griinde fiir die Ubertragung der umfassenden
Geschdftsbesorgung des BDSiS auf die GKE". In dem Vermerk befinden sich ein Schaubild,

welches fiir die Jahre 1995 bis 1998 folgende Zahlen darlegt (in Millionen DM):

Vorteil (+) / Nachteil (-)

1995 -0,9
1996 + 1,9
1997 + 1,9
1998 +1,9

insgesamt + 4,8

Ferner finden sich u.a. folgende Ausfiithrungen:

"Der Vertrag bringt dem EVS Vorteile
1. Fiir den EVS als Eigentiimer des BDSIS, hinter dem letztlich immer das Wohl des
Biirgers als Gebiihrenzahler steht, entstehen nachweisbar erhebliche Vorteile, die fiir die
Jahre 1995 bis 1998 (Plan) als Vergleich zwischen der bisherigen Abrechnung und der

vorgesehenen Neuregelung ermittelt wurden (Anlage zum Vermerk). (...)

Zumindest fiir die 4 Jahre bedeutet dies fiir den EVS/Gebiihrenzahler eine Besser-
stellung von fast DM 5 Mio.
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2. Die Belastungen des EVS fiir die Entsorgung von Nicht-DSD-Papierware (3/4 des
Altpapiers) wird auf DM 8 Mio. p.a. begrenzt, sofern die Einsammel-Quoten fiir Altpapier
im Rahmen der DSD-Vorgaben liegen (Deckelung des Beitrages des EVS).

3. Das bisherige (Teil- Geschidftsbesorgungsentgelt von DM 1,6 Mio. p.a. durch den
EVS wird auch in Zukunft vereinnahmt, obwohl die Geschdftsbesorgung kiinftig durch die
GKE wahrgenommen wird. Im Vertrag werden Betrdge der Einfachheit halber gleich sal-
diert.

4. Der kumulierte Gesamtvorteil bis zum Jahr 2003 diirfte — je nach Entwicklung der

Altpapierverwertungserlose — eine Grofenordnung von DM 15 Mio. bis DM 20 Mio. ha-

ben.
Dariiber hinaus bietet der Vertrag Chancen.
()
Fiir die GKE bestehen folgende Chancen.
()
10.  Hinsichtlich des Geschdftsiibergangs entstehen keine Belastungen, wenn eine ein-

heitliche/abgestimmte Argumentationslinie verfolgt wird.

Aus allem ldsst sich folgender Schluss ziehen:

11.  Die Ubertragung der umfassenden Geschiiftsbesorgung des BDSiS auf die GKE
eroffnet dieser Gesellschaft unter Wahrung sozialer Aspekte wirtschaftliche Potenziale
und bringt gleichzeitig dem EV'S eine spiirbare Ergebnisverbesserung. Diese Ergebnis-

verbesserung kommt letztendlich den Gebiihrenzahlern zugute."”

Risiken oder Nachteile werden —soweit nicht zitiert- im Vermerk der C & L Deutsche Revi-

sion nicht erwahnt.
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Der Tagesordnungspunkt "Ubertragung der Geschiftsbesorgung fiir den BDSiS auf die GKE
GmbH i.G." wurde auf 25. September 1997 von der Tagesordnung zuriickgezogen, weil kein
Mitarbeiter der C& L in der Sitzung anwesend war und die Stellungnahme des Rechnungs-

prifungsamtes zu kurzfristig zugestellt worden ist.

Am 16.10.1997 fand eine gemeinsame Sitzung des Verbandsausschusses und des Werksaus-
schusses zum Thema "Ubertragung der Geschdfisbesorgung fiir den BDSIS auf die GKE
GmbH i.G. (zugleich Beschlussfassung als Werksausschuss)" statt.

Ausweislich des Protokolls verwies der Verbandsvorsteher darauf, dass die Vorlage fiir die
Sitzung gegeniiber der Beschlussvorlage fiir die Sitzung vom 25.09.1997 nochmals iiberar-
beitet worden sei. Auch der Text des Geschéftsbesorgungsvertrages sei verdndert worden. Der

Beschlussvorschlag sei erweitert worden. Das Protokoll fiihrt weiter aus:

"In der Sache gehe es darum, in Erfiillung des Kooperationsvertrages vom 11.04.1997 zwi-
schen dem KABV und den GKE-Kommunen die Geschdftsbesorgung fiir den BDSiS auf die
GKE GmbH zu iibertragen. Der BDSIS bleibt als Eigenbetrieb des KABV (bzw. EVS) aller-
dings weiter bestehen, damit die Vertrdge mit der DSD-GmbH in Koln in der urspriinglichen
Form fortgefiihrt werden konnen; die Titigkeit der GKE sei sonach auf die kooperative Ab-
wicklung der Leistungsverpflichtung aus dem DSD-Vertrag im Saarland beschrdnkt. Derzeit
belaufe sich der Umsatz mit der DSD-GmbH auf rund 45 Millionen (brutto). Ziel der Uber-
tragung der DSD-GmbH auf die GKE GmbH sei es, der Gesellschaft die Moglichkeit zu ver-
schaffen, innerhalb dieses Umsatzvolumens eine eigene Geschdftstdtigkeit aufzubauen und so
allmdhlich die wirtschaftliche Kraft zu gewinnen, um die fiir das Jahr 2004 anstehende Aus-

schreibung des neuen Leistungsvertrages mit der DSD-GmbH erfolgreich zu bestehen.

Im Vollzug des Geschdftsbesorgungsvertrages werden die Vermdogensgegenstdinde des BDSiS
auf die GKE iibertragen. Die Ubernahme des Personals erfolge durch die A.S.S. GmbH, da
die GKE nicht personalisiert werden soll. Mit den Mitarbeitern und dem Personalrat sei dies
bereits besprochen worden. (...) Aus Sicht des KABV/BDSiS habe die Ubertragung der Ge-
schdftsbesorgung den Vorteil, dass die Kosten der Erfassung von Altpapier auf3erhalb der von
der DSD-GmbH erstatteten 25 %-igen Quote auf nunmehr einen festen und damit auch lin-
gerfristig kalkulierbaren Betrag von 6,4 Mio. DM netto begrenzt werden konne. Dieser Be-

trag ergebe sich aus einem echten Kostenansatz von 8§ Mio. DM abziiglich eines Anteils von

106



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

1,6 Mio., der bisher vom BDSiS an den KABV zum Ausgleich der Geschidftsbesorgungsauf-

wendung bezahlt worden sei.

In der Vorlage fiir die Sitzung vom 25.09.1997mitgeteilten Anregungen des Rechungsprii-

fungsamtes seien bei der neuen Vorlage vollstindig beriicksichtigt.

In der nun anstehenden Diskussion wird insbesondere die Frage nach dem Risiko des Ver-

bandes gestellt und dariiber hinaus, welche Einflussméglichkeiten die Mitglieder des Verban-
des auf die GKE hdtten, zumal beim BDSiS die Haftung als solches verbliebe. Dariiber hinaus
wird auch die Frage aufgeworfen, welche Kosten auf den Verband bzw. BDSiS zukdmen, bzw.

wer fiir evt. Verluste aufkdme.

Hierzu antwortet Herr Nospers, dass das ein wichtiger Punkt sei, dass der DSD-Vertrag nicht
nur formell, sondern auch inhaltlich beim BDSiS verbliebe. (...) Der Gebiihrenzahler stiinde
sich in der Tat besser, wie in der Vorlage dargestellt. (...) Als Risiko verblieben die Papier-
preise. Bei niedrigen Papierpreisen sei dies fiir die GKE schlecht, fiir den KABV wiirde sich
nichts dndern, da im Geschdftsbesorgungsvertrag die Summe von 6,4 Mio. festgelegt worden
ist. Bei steigenden Papierpreisen wiirde die GKE Gewinne erzielen. An diesen Gewinnen wiir-
den die Vertragspartner hdlftig beteiligt sein, d.h. in diesem Fall, dass der KABV nochmals
zugewinnen wiirden. Sofern die GKE Verluste ausweisen wiirde, konnen diese nur im Rahmen
der Beschliisse der Gesellschafterversammlung ausgeglichen werden. (...) Es folgt nun eine
Diskussion iiber die Ubertragung des Anlagevermégens. Sobald dies vollzogen sei, be-
herrsche die GKE das Geschiift. Es wird auch darauf hingewiesen, dass mit Ubernahme des
Anlagevermogens durch die GKE der Einfluss des KABV bzw. des BDSiS sehr eingeschrdnkt

wdre.

Seitens des Verbandsvorstehers wird nochmals darauf hingewiesen, dass die derzeitige Ver-
tragskonstruktion mit der GKE Bestand bis zum Jahr 2003 habe, und dann erfolge, wie be-

reits schon erwdhnt, eine neue Ausschreibung durch die DSD. (...)

Es wird einstimmig Einvernehmen dariiber erzielt, dass die Mitglieder des Verbands- und

Werkausschusses einen gemeinsamen Beschluss fassen:

Beschluss:
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1. Der Verbandsausschuss stimmt der Ubertragung der Geschiiftsbesorgung fiir den
BDSiS auf die GKE GmbH i.G. nach Mafsgabe des in der Anlage beigefiigten Geschiifts-
besorgungsvertrages zu, eine redaktionelle Uberarbeitung des Vertrages ist noch mog-

lich.

2. Der Verbandsausschuss und der Werksausschuss stimmt der Zahlung von jéihrlich
6,4 Mio. netto fiir die Nicht-DSD-Ware fiir die Vertragslaufzeit des beigefiigten Vertrages

ZUu.

3. Der Werksausschuss ermdchtigt den Werkleiter, den in der Anlage beigefiigten
Geschdftsbesorgungsvertrag mit der GKE GmbH i.G. abzuschlieflen; eine redaktionelle

Uberarbeitung des Vertrages ist moglich.

4. Der Verbands- und Werksausschuss stimmt der Verduflerung des Anlagevermo-

gens zu Restbuchwerten unter Verrechnung der dann noch vorhandenen Riickstellungen

zu ()"

In der Sitzung der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Kommunaler Entsorgungsbe-
triebe (GKE mbH) vom 05.11.1997 stimmt die Gesellschafterversammlung dem Geschéftsbe-

sorgungsvertrag zwischen der GKE und dem BDSIiS einstimmig zu.

Auf die Anfrage des Untersuchungsausschusses im 7. Beweisbeschluss vom 16.04.2002 (Zif-
fern 4 und 5), wer im Zusammenhang mit dem Geschéftsbesorgungsvertrag auf Seiten der
GKE und auf Seiten des KABV/BDSIS als Beratungsunternehmen tétig war bzw. ob eine
zeitgleiche Beratung des KABV/BDSIiS und der GKE durch die C & L stattgefunden hat, ant-
wortete die GKE mit Schreiben vom 21.05.2002 u.a.:

"Bis zur Unterzeichnung dieses Vertrages (Kooperationsvertrag) am 11.04.1997 wurden alle
Vertragspartner, auch die Stddte und Kommunen, gemeinsam durch die heutige PWC Deut-
sche Revision, Saarbriicken, beraten. Nach diesen Vertragsschliissen war die heutige PWC

Deutsche Revision, Saarbriicken, nur noch fiir die GKE tdtig."

Der EVS teilte hierzu u.a. mit;
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"Hinsichtlich der méglichen zeitweisen Beratung von KABV/BDSiS und der GKE durch die C
& L DR fiigen wir nochmals die Niederschrift und Vorlage der Aufsichtsratssitzung der GKE
i.G. vom 06.08.1997 bei. Aus der Vorlage/Niederschrift geht hervor, dass die C & L DR hin-
sichtlich der Ubertragung der Geschdifisbesorgung ein Strategiepapier (Vorteile/Synergie-
effekte des Geschdftsbesorgungsvertrages fiir den KABV und den BDSiS) entwerfen soll. E-
benfalls beigefiigt ist die Niederschrift der Sitzung der Gesellschafterversammlung der GKE
vom 05.11.1997, in der ein Vertreter der C & L DR wohl beratend tdtig war. Betrachtet man
die Sitzungszeitpunkte KABV/BDSiS (25.09.1997 und 16.10.1997) und GKE (06.08.1997 und
05.11.1997) ist hinsichtlich des Abschlusses des Geschidftsbesorgungsvertrages von einer zeit-
gleichen Beratung durch die C & L DR auszugehen. Nach den vorliegenden Unterlagen (Nie-
derschrift der AR-Sitzung vom 06.08.1997) wurde der Auftrag hinsichtlich des Abschlusses
des Geschidftsbesorgungsvertrages nicht vom KABV/BDSIS erteilt (ein Auftragsschreiben liegt
nicht vor). In der Schlussfolgerung kann dies nur bedeuten, dass die Auftragserteilung von
der GKE erfolgte und beide Unternehmen (GKE u. KABV/BDSiS) gemeinsam beraten worden

sind."”

Eine Ausschreibung fand bei der Vergabe des Geschéftsbesorgungsvertrages nicht statt.

Der Betroffene Prof. Béhr begriindete dies im Rahmen der zusammenhédngenden Sachdar-
stellung am 20.11.2002 damit, dass auf Grund der abfallwirtschaftlichen Zielsetzung eine 6ft-
entliche Ausschreibung der nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen keinen Sinn

haben konnte:

,, Bei einem den geschilderten politischen Zwecken dienenden Vorgang kann sich auch nicht
von vorneherein die Frage stellen, ob der Geschdftsbesorgungsvertrag hdtte ausgeschrieben
werden miissen. Immerhin war es nicht ein Vertrag, mit dem eine Leistung eingekauft wurde.

Vielmehr (...) ging es darum, das gesamte DSD-Geschdft auf die GKE zu iibertragen. *

Der beim EVS fiir Vergaberecht zustdndige Jurist, der Zeuge Kretschmar, fithrte zum Thema

Ausschreibung des Geschiftsbesorgungsvertrages in einem Vermerk vom 22.10.2002 aus:

"Im Hinblick auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses hdtte der Vertrag mithin europaweit
ausgeschrieben werden miissen. Aus meiner momentanen Sicht vermag ich nicht zu erkennen,

welcher der Griinde des § 3 a VOL-A 97 dem Auftraggeber hitte erlauben kénnen, von einem
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offenen Verfahren abzusehen. Im Ubrigen ist auch nicht aktenkundig gemacht, weshalb von
einem offenen oder nicht-offenen Verfahren abgewichen worden ist, was nach § 3 a Ziffer 3
vorgeschrieben war. Mithin ist man offensichtlich davon ausgegangen, dass eine Ausschreib-

ung nicht erforderlich war."”

b) Abschluss und Inhalt des ,,Geschiftsbesorgungsvertrages

Am 05.11.1997 wurde der Geschéftsbesorgungsvertrag zwischen dem Kommunalen Abfall-
entsorgungsverband Saar (KABV), dem Betrieb fiir das Duale System im Saarland — Eigenbe-
trieb des Kommunalen Abfallentsorgungsverbandes Saar — EVS — und der GKE — Gesell-

schaft Kommunaler Entsorgungsbetriebe mbH geschlossen.

In Beantwortung des 1. Beweisbeschlusses des Untersuchungsausschusses vom 6. Mérz 2002

(Ziffer 4) teilte der EVS folgendes mit:

Unterschrieben haben

- fir KABV: Herr Dr. Heribert Gisch als stellv. Verbandsvorsteher (Unterschrift fiir Verbands-
vorsteher Prof. Dr. Béhr, der als GF der GKE unterschrieben hat)

- fiir BDSiS: Herr Pradler als kommissarischer Werkleiter BDSiS (Unterschrift fiir Werk-
leiter Prof. Dr. Bihr, der als GF der GKE unterschrieben hat)

- fiir GKE: Herren Lothar Deimling als Geschéftsfiihrer GKE, Prof. Dr. Peter Bihr als Ge-
schiftsfithrer GKE, Dieter Kiihner als Geschéftsfithrer GKE

Der als "Geschdftsbesorgungsvertrag" betitelte Vertrag enthilt folgende wesentlichen Be-

stimmungen:

II§ ]
Vertrag BDSiS — DSD GmbH

(1) Der Vertrag zwischen dem BDSiS und der DSD GmbH tiber den Aufbau und Betrieb des
Systems zur Erfassung und Sortierung von gebrauchten Verkaufsverpackungen (...) bleibt von
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den Vorschriften dieses Vertrages unberiihrt; (...) GKE steht im Verhdltnis zum BDSiS fiir die
Erfiillung des Vertrages mit der DSD GmbH ein. (...)

§2

Geschiiftsbesorgungen

(1) Die GKE tibernimmt die Aufgaben, die der BDSIS bislang im Rahmen der mit kommuna-

len und privaten Entsorgern bestehenden Vertrdigen wahrgenommen hat.

Insbesondere verschafft BDSiS der GKE die volle Verfiigungsgewalt iiber die gebrauchten
Verkaufsverpackungen gemdf3 DSD-Vertrag einschliefslich der Nicht-DSD-Ware.

§3
Zahlungen und Vergiitungen

(1) Betrdge, die die DSD GmbH gemdf3 dem Vertrag mit dem BDSiS (§ 1 dieses Vertrages)

leistet (...) werden vom BDSiS unverziiglich nach Eingang an die GKE iiberwiesen.

(2) Zur Deckung der Kosten bei der Sammlung, Sortierung und Verwertung von Altpapier
(Nicht-DSD-Ware) und der Geschdftsbesorgung zahlt EVS jihrlich an die GKE einen Betrag
von DM 6.400.000,00 (zzgl. der jeweils gesetzlich geltenden Umsatzsteuer). (...)

(3) Dieser Betrag gilt fiir eine Menge bis 45.000 Jahrestonnen Nicht-DSD-Ware.

Dartiber hinausgehende Mengen werden vom EVS pro Tonne mit DM 178,00 zzgl. der jeweils

gesetzlich geltenden Umsatzsteuer auf Nachweis vergiitet. (...)"

Hinsichtlich der in § 3 Abs. 2 vereinbarten Vergiitung in Héhe von 6,4 Mio. ("echter Kosten-
ansatz von 8,0 Mio. DM abziiglich 1,6 Mio. DM Geschdftsbesorgungsaufwendung') hatte der
Betroffene Prof. Bihr in der entscheidenden gemeinsamen Sitzung des Verbandsausschusses

und des Werksausschusses vom 16.10.1997 erklart:

111



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

"Dass die Kosten der Erfassung von Altpapier aufperhalb der von der DSD-GmbH erstatteten
25 %-Quote nunmehr auf einen festen und damit auch lingerfristig kalkulierbaren Betrag von

6,4 Mio. DM netto begrenzt werden kénne."

Hierzu sagte der amtierende Geschéftsfiihrer des EVS, der Zeuge Ecker, in seiner Verneh-

mung vor dem Untersuchungsausschuss am 19.03.2002:

"Diese Deckelung gab es praktisch nur fiir die 45.000 Tonnen. (...) Mehrmengen mussten ja,
wie gesagt, extra bezahlt werden. Da gibt es keine Festlegung, ob dass iiber 2.000 oder so

und so viel Tonnen geht."

Der weitere amtierende Geschiftsfiihrer des EVS, der Zeuge Wolf, sagte in seiner Verneh-

mung vor dem Untersuchungsausschuss am 17.04.2002 aus:

"Also wenn ich die Abwicklung sehe, kann ich keine Deckelung erkennen. 45.000 Tonnen sind
durch eine Pauschale abgegolten. Was dariiber hinausgeht, ist eine Mehrmenge, die mit 178
DM pro Tonne bezahlt werden muss. So ist der derzeitige Abrechnungsmodus. D.h.: wenn
Jjetzt immer mehr Papier eingesammelt wird, miissen die 178 DM pro Tonne immer dfter be-

zahlt werden."

Ferner hatte der Betroffene Prof. Béhr in der gemeinsamen Sitzung des Verbandsausschusses

und des Werksausschusses am 16.10.1997 erklért:

"Die in der Vorlage fiir die Sitzung am 25.09.1997 mitgeteilten Anregungen des Rechnungs-

priifungsamtes seien bei der neuen Vorlage vollstindig beriicksichtigt."

Tatsdchlich hatte das RPA in einem Vermerk vom 23.9.1997 10 Anregungen gegeben.

Hiervon wurden die Ziffern 1, 2, 3,4,5,6 und 9 nicht im Vertrag vom 5.11.1997 umgesetzt.

In einer Stellungnahme der RPA vom 07.10.1997 hatte das RPA zum Geschéftsbesorgungs-

vertrag mitgeteilt:
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"Das RPA — sofern die Positionen 1 bis 6 der Beschlussvorlage Zustimmung finden — keine

Bedenken beziiglich des Abschlusses des Geschdftsbesorgungsvertrages."

In einer vorherigen Stellungnahme des RPA vom 16.09.1997 hatte dies u.a. darauf hinge-
wiesen, dass eine Zahlung von 1,6 Mio. zur Deckung der Kosten der Geschiftsbesorgung in-
soweit problematisch sei, weil eine Geschiftsbesorgung seitens des KABV nicht stattfinde.
Moglicherweise wiirde der KABV verpflichtet sein, eine Geschéftsbesorgung im Wert von

1,6 Mio. zu iibernehmen.

Die Zeugin StraBBberger, Leiterin der Rechtsabteilung des EVS, konnte in der Vernehmung
vor dem Untersuchungsausschuss am 23.04.2002 keine Geschiftsbesorgungsleistung des EVS
erkennen. Herr Truxa vom EVS habe ihr mitgeteilt, es sei eine Kompensation, die im Zusam-

menhang mit dem Gesamtvertrag, mit der Splittung der Gewinne, zu sehen sei.

Der Betroffene Prof. Béhr duferte sich in der zusammenhingenden Sachdarstellung des Be-

troffenen vom 20.11.2002 vor der Untersuchungsausschuss hierzu:

"Bei diesem Entgelt handelt es sich um einen jihrlichen Preisabschlag von 1,6 Mio. auf die
vom KABV/EVS zu zahlende Vergiitung fiir das Einsammeln und Verwerten der Nicht-DSD-
Quote von 75 % des in den Depotcontainern erfassten Altpapiers (sog. "kommunale Pappe").
Wirtschaftlich betrachtet stellt sich dieser Preisabschlag gewissermafien als Pachtrate der
GKE an den BDSiS bzw. seine Mutterkérperschafi fiir die Uberlassung des DSD-Geschidifts

"

dar.

Auch dieser Vorschlag des RPA fand keinen Eingang in den abgeschlossenen Vertrag.
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¢) ,,Vertrag liber den Kauf der Depotcontainer*

Grundlage des Vertrages iiber den Kauf der Depotcontainer durch die GKE war Ziffern 4 und
6 des Beschlusses in der gemeinsamen Sitzung des Verbandsausschusses und des Werksaus-

schusses vom 16.10.1997 mit dem Wortlaut:

"4. Der Verbands- und Werksausschuss stimmt der Verduflerung des Anlagevermégens zu

Restbuchwerten unter Verrechnung der dann noch vorhandenen Riickstellungen zu. (...)

6. Der Werksausschuss beschlief3t, dass im Jahr 1997 keine weiteren Sonderabschreibungen

auf das Anlagevermogen zugelassen werden."”

In der Sitzung der Gesellschafterversammlung vom 5. November 1997 nahm die Gesellschaf-
terversammlung Kenntnis von dem miindlichen Bericht der Geschiftsfiihrung der GKE mbH

zur Frage "Ubernahme Anlagevermégen BDSiS".

In der Sitzung der Gesellschafterversammlung der GKE vom 16. Dezember 1998 wurde der
Kaufvertrag zur Ubernahme von Depotcontainern des BDSiS gemif § 5 des

Kooperationsvertrages vom 11.04.1997 beschlossen.

In der Sitzung des Aufsichtsrats der ABW vom 13.04.1999 erklérte der Betroffene Prof. Dr.
Béhr, dass nach Rekonstruierung der Beschlusslage des Verbandsausschusses vom 11. Mérz
1997 (Griindung der GKE) keine Gremienbeschliisse fiir die Ubertragung von Depotcontai-

nern an die GKE erforderlich seien. Diesen Bericht nahm der Aufsichtsrat zur Kenntnis.

In der Sitzungsvorlage war den Mitgliedern des Aufsichtsrats mitgeteilt worden, dass die
GKE dem BDSiS fiir die Ubernahme der Depotcontainer einen Betrag von 489.997 DM zah-
le. Dieser Betrag ergebe sich aus der Verrechnung des (Rest-)Buchwertes der Container vom
31. Dezember 1997, der gleichzeitig auch Verkaufspreis ist, in Hoéhe von DM 3.276.744 netto
und den beim BDSIS gebildeten Riickstellungen in Hohe von DM 2.786.750.
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Am 17.12.1998 wurde dann zwischen dem Entsorgungsverband Saar (EVS), dem Betrieb fiir
das Duale System im Saarland — Eigenbetrieb des Entsorgungsverbandes Saar - und der GKE

der Depotcontainerkaufvertrag geschlossen.

Dieser enthielt im wesentlichen folgende Regelungen:

H§1

()

(2) Zwischen den Vertragspartnern bestand dariiber Einigkeit, dass die Betriebsfiihrerin GKE
u.a. die fiir das Erfassen von Papier und Glas aufgestellten Container zum Vertragsbeginn

(1. Januar 1998) zum Eigentum erhalten sollte.

§2

(1) Deshalb sind sich die Vertragspartner dariiber einig, dass die am 1. Januar 1998 vorhan-
denen Depotcontainer (...) zu diesem Zeitpunkt vom BDSiS an die GKE zum Eigentum tiber-

geben worden sind.

Die spdter noch auf vor dem 01.01.1998 erteilten Auftrag des BDSiS angelieferten Depotcon-
tainer sind zum Zeitpunkt der Lieferung an die GKE zu Eigentum iibergeben worden. {(...)

(4) Zu dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt hat die GKE auch die Verpflichtung tibernommen,
entsprechend den gefassten Beschliissen der Gremien des BDSiS bzw. KABV die Container

mit Larmddmmung zu versehen und die Standorte herzurichten.

$3

(1) Zum Ausgleich der sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten hat der
BDSiS die fiir die Erfiillung der in § 2 Abs. 4 umschriebenen Arbeiten gebildeten Riickstel-
lungen zum 1. Januar 1998 auf die GKE iibertragen. Diese belaufen sich auf DM
2.786.750,00.

115



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

(2) Fiir die Ubertragung der Container zahlt die GKE an den BDSIS einen Betrag von DM
3.276.747,00 netto, (DM 3.768.269,04 brutto).

Dieser entspricht dem (Rest-)Buchwert der Container zum 31. Dezember 1997 bzw. zu dem in

§ 2 Abs. 1 Satz 2 angesprochenen Zeitpunkt. (...)"

Der Kaufvertrag wurde auf Seiten des EVS und des BDSiS vom Betroffenen Prof. Biahr un-

terschrieben.

Auf Seiten der GKE unterschrieben fiir die Geschiftsfiihrung der Zeuge Deimling sowie der
Prokurist der GKE, der Zeuge Pradler. Nach Mitteilung des EVS in Beantwortung des 1. Be-
weisbeschlusses des Untersuchungsausschusses vom 6. Mérz 2002 (Ziffer 4) erfolgte die Un-

terschrift auf Bitte des damaligen GKE-Geschiftsfiihrers Prof. Dr. Béhr.

Mit Rechnung des BDSiS vom 31.12.1998 wurden der GKE ein Rechnungsbetrag von
3.768.259,05 DM in Rechnung gestellt. Entsprechend der Anwendung des § 3 Abs. 3 Satz 1
des Kaufvertrages wurde die GKE um Uberweisung von DM 981.509,05 DM gebeten.

Tatséchlich erhalten hat der BDSiS den Kaufpreis ausweislich des in Beantwortung von Ziffer
17 des 1. Beweisbeschlusses des Untersuchungsausschusses vom 6. Mirz 2002 vorgelegten

Bankauszuges des BDSIS erst zum 23.08.1999.

aa.) Bezeichnung Geschéftsbesorgungsvertrag

Der Vertrag vom 5.11.1997 trigt die Bezeichnung ,, Geschdftsbesorgungsvertrag .

Das im Auftrag des Ministeriums fiir Umwelt erstellte ,,Rechtsgutachten zu den Geschéftsbe-
ziehungen EVS (KABV)/BDSiS — GKE — A.S.S. GmbH vom 6.8.2002 der Beratungsgesell-

schaft Mc Kinsey Company* (,,Mc Kinsey-Gutachten*) kam zu dem Ergebnis, dass es sich

tatsdchlich nicht um einen Geschiftsbesorgungsvertrag, sondern um eine Vertragsfolgeniiber-

nahme handele.
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Auch nach der Aussage des Betroffenen Prof. Bahr in der zusammenhéngenden Sachdar-
stellung vor dem Untersuchungsausschuss vom 20.11.2002 handelt es sich nicht um einen
Geschiftsbesorgungsvertrag. Es handelte sich um die Ubertragung des gesamten Geschiifts
mit der DSD-AG auf Grund des Leistungsvertrages zwischen KABV/BDSiS und DSD-GmbH
vom 26.06.1992:

,,Diese Ubertragung mit allen Vor- und Nachteilen ist aus Griinden, die vor allen Dingen in
den Vertragsbeziehungen zwischen dem BDSiS und der DSD-Aktiengesellschaft liegen, in das
formale Gewand eines Geschdftsbesorgungsvertrages eingekleidet worden. Es ist jedoch nie
ein Geschdftsbesorgungsvertrag im Sinne von § 675 BGB gewesen. (...) Diese Information

war bei den Biirgermeistern vorhanden *

Im Vertrag zwischen dem KABYV und der DSD-GmbH heif3t es einschriankend in § 2 Ziff. 4:
»Der KABYV ist berechtigt, Subunternehmer unbeschadet der bei ihm verbleibenden Gesamt-

verantwortung einzusetzen‘

In der Sachdarstellung des Betroffenen Prof. Bihr heif3t es weiter:

., In der Sitzung vom 16. Oktober 1997 haben ich als Verbandsvorsteher und Werkleiter und
auch der anwesende C & L-Berater Nospers gerade dieses Thema den Biirgermeistern sehr
ausfiihrlich erkldrt. Wir haben auch erkldrt, warum nicht der Kooperationsvertrag en bloc
auf die GKE iibertragen werden soll, sondern warum man die ,, Kriicke* des Geschiftsbesor-
gungsvertrages genommen hat. (...) Wir haben damals jedoch nicht alles ins Protokoll ge-
schrieben, weil zu befiirchten war, dass sich das DSD die Moglichkeit nehmen wiirde, den
ganzen Vertrag mit der Begriindung zu losen, es habe den alten Partner nicht mehr. Das wdre

ein sehr teures und ungliickliches Resultat gewesen. *

In Beantwortung des 42. Beweisbeschlusses des Untersuchungsausschusses vom 3.12.2002
haben der EVS und die GKE mitgeteilt, dass keinerlei Unterlagen gefunden wurden, aus de-
nen hervorgeht, dass der KABV/EVS oder die GKE die DSD {iber Abschluss oder Inhalt des

Geschiftsbesorgungsvertrages informiert hitten.
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bb.) Rechtsgutachten

Das Mc Kinsey-Gutachten vom 6.9.2002 kam weiter zu dem Ergebnis,

., dass die durch den

-Geschdftsbesorgungsvertrag,
-Wertstoffcontainervertrag,
- Wertstoffcontainerwerftvertrag und die

- Vertragsgestaltung zum Komplex ,, Yellow sort

aufgebauten Geschdftsbeziehungen zwischen EVS/BDSIiS und GKE sich fiir den EVS/BDSiS

insgesamt als wirtschaftlich nachteilig darstellen. Festzustellen ist ferner, dass die Geschiifts-
fiihrung des EVS im Zusammenhang mit der Einschaltung der GKE Rechtsverstofie begangen
hat, die zwar nicht als solche bereits zur Nichtigkeit nach § 134 BGB fiihren, aber bei Bestit-

igung der subjektiven Voraussetzungen Nichtigkeit nach § 138 BGB zur Folge haben. “

Der Betroffene Prof. Bihr hat dieser Einschitzung in der zusammenhéngenden Sachdarstell-

ung vor dem Untersuchungsausschuss am 20.11.2002 widersprochen.
Der fiir das Strafverfahren im Bezug auf den Abschluss des Geschéftsbesorgungsvertrages zu-
standige Oberstaatsanwalt, der Zeuge Miiller, hat sich im Rahmen seiner Vernehmung vor

dem Untersuchungsausschuss am 2.9.2003 der Wertung des Mc Kinsey Gutachtens nicht an-

geschlossen.

4. Ergebnis und tatsdchliche Abwicklung des DSD-Vertrages durch die GKE unter Beriick-

sichtigung der rechtlichen Konstruktionen

Insoweit wird auf die Feststellungen zum Thema ,,Kostenfaktoren* (Teil D I 2) verwiesen.
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II. Griindung der "Yellow Sort i. G." und Anschaffung einer "Sortieranlage"

Grundlage und Motivation zur Griindung der Yellow Sort GmbH und geschéftliche Tatigkeit
der Griindungsgesellschaft unter Beriicksichtigung der Einflussnahme und Beschliisse und

Rolle der GKE

Der maBgeblich an der Entwicklung der Yellow Sort beteiligte Zeuge Paulus sagte zu diesem
Thema in seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss am 16. Juli 2003 folgender-

malBen aus:

"Wir fangen mal 1998 an, (...).Es hat eigentlich angefangen mit der Griindung der GKE. Ziel
war ja, dass man die Abfallwirtschaft auch im Bereich des Dualen Systems konzentrieren

wollte mit einer modernen Anlage, dass man sagen wiirde, bei der GKE wollen wir unsere

Krdfte biindeln gegen die Grofien der Branche. (...)

Deimling kam am 20.03.1998 zum ersten Mal. Deimling plant eine gemeinsame LVP-Anlage
in Velsen oder Kirkel. Es fanden Gesprdche statt mit der VSE-ONYX-Gruppe (...) - - ONYX
hat eine alte Anlage, Paulus hat eine alte Anlage, ONYX hat eine Uralt-Anlage, unsere war
schon besser. Wie konnen wir uns da gemeinsam fiir die Zukunft aufstellen? Bei ONYX war
damals Hauptbeteiligter die VSE mit 50 Prozent. Da fanden die ersten Vorgesprdche statt.
Hintergrund war einfach: Wir hatten damals in Saarbriicken die Luxemburger Mengen mit
sortiert, also das Luxemburger Duale System. Da gab es auch einen Vertrag. Wir machen den
ganzen Luxemburger Bereich, also 300.000 Einwohner, dann wiirde sich so eine Anlage

rechnen.

01.04.98, die Gesprdiche mit der VSE-ONYX-Gruppe sind sehr weit fortgeschritten. (...) Die-
se Gesprdche hat nur Herr Deimling gefiihrt und die Geschdftsfiihrung, der Aufsichtsrat der
GKE. Ich habe hier gerade eine Notiz. Herr Leo Petry sagt zu, dass er sich an dieser gemein-

samen Sortieranlage - VSE 50 Prozent, GKE 50 Prozent - beteiligen wollte. (...)
(...) die ganzen Mengen, die Vertrdge waren alle schon seit 1992 gebiindelt. (...)Die GKE ver-

fiigte zu keiner Zeit tiber irgendwelche Mengen, (...). Aber der Wille, hier etwas zu machen,

ging von der ASS aus (...). Zu diesem Zeitpunkt 1998 war die GKE die richtige Plattform. (...)
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Dann hatten wir ein Gesprdch am 05.05.1998. (...) 'Herr Deimling informiert die Aufsichts-
ratsmitglieder iiber den aktuellen Stand der Gesprdche zwischen der GKE und der VSE-
ONYX-Gruppe. Einigkeit herrscht dariiber, dass Velsen Standort fiir eine LVP-Anlage werden
soll." Bei diesen Gesprdchen tiber Velsen war ich mit dabei. Da war Professor Bdhr noch

Herr des Verfahrens, (...).

Jetzt kommen wir zum 18.06. Herr Deimling informiert die Aufsichtsratsmitglieder iiber den
aktuellen Stand der Gesprdche zwischen GKE und VSE-ONYX-Gruppe am 17.06. Demnach
sei die LVP-Sortierung ausdiskutiert, was den sachlichen und inhaltlichen Teil angeht. ,, Es
besteht eine Ubereinstimmung grundsdtzlicher Art dariiber, dass in Velsen eine Anlage zur
Sortierung des Gesamtmengen LVP des Saarlandes gebaut werden soll. *“ Immer vor dem Hin-

tergrund: Er hatte keine Mengen. Die Mengen waren vertraglich alle weg. (...)

Da wurde dann im Aufsichtsrat (...) gesagt: 'Abschliefsend erteilt der Aufsichtsrat der Ge-
schdftsfiihrung einvernehmlich folgende Auftrige. Die Geschdftsfiihrung soll die Vorplanung
fiir den Bau einer Anlage in Velsen einleiten und entsprechend vergeben gemdf Honorarstufe
1 bis 3, ungeachtet dessen, ob es spdter eine gemeinsame Anlage geben wird.' (...) Die Ge-

schdftsfiihrung der GKE hat dann diesen Auftrag entsprechend erteilt.

Dann kommen wir zum 29.07.1998, (...). 'Deimling liest ein Schreiben der ONYX-Gruppe vor.
Die ONYX zieht sich aus diesen Gesprdichen zuriick, sie sind an einer Sortieranlage nicht
interessiert." Dann erkldrt er, dass, auch wenn ONYX wegfallen wiirde, geniigend Mengen zur
Verfiigung stehen wiirden, um eine Anlage zu bauen, auf Grund dieser luxemburgischen Men-
gen. 'Herr Biirgermeister Diehl spricht sich dafiir aus, dass alle Mengen der Mitglieder der
GKE, insbesondere auch PPK, der gemeinsam betriebenen Anlage angedient und verwertet
werden. Er vertritt die Auffassung, dass auf Grund der derzeitigen Haltung der VSE-ONYX
die GKE ihre Konzeption fiir LVP und PPK weiterentwickeln sollte.' (...)

Jetzt kommen wir zum 15.10. Beschluss des Aufsichtsrates: 'Der Aufsichtsrat beauftragt die
Geschifisfithrung, die Vergabe fiir die Planung der Sortieranlage, Honorarstufe 3, vorzube-
reiten.' Dann wurde diese Vorplanung vorbereitet. 16. Dezember, (...). 'Der Aufsichtsrat der
GKE nimmt Kenntnis vom miindlichen Bericht(...) und beauftragt die Geschdftsfiihrung, ein
Finanzierungskonzept vorzulegen. Ferner wird die Geschidftsfiihrung ermdchtigt, die Pla-

nungsreife fiir die Sortieranlage bis zu einer Hohe von 200.000 DM voranzutreiben.' (...) Man
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hat dann Gesprdche gefiihrt mit der Mafsgabe, dass SOTEC sich beteiligen sollte. (...) Be-

schluss: 200.000 DM sollen vorangetrieben werden. Das war also die 98er Geschichte.

(...) Am 28.01.99 hat man also die Verhdltnisse festgelegt: GKE 50 Prozent, SOTEC 25 Pro-
zent, BG Velsen 25 Prozent. Um die Planungsreife bis Ende des ersten Halbjahres herzustel-
len in einem ersten Schritt, wird das Planungsbiiro Dorscheid beauftragt, (...). (...), fiir diese
Geschichte in Velsen den Plan herzustellen. (...) 'Der Aufsichtsrat nimmt Kenntnis von der
Bildung einer Arbeitsgemeinschaft zwischen der GKE, der BG Velsen und der SOTEC zum
Zwecke der Planung LVP-Anlage.’ (...)

Jetzt kommen wir zum 23.03.99. 'Herr Wilhelm legt den Sach- und Planungsstand der LVP-

Sortieranlage dar.’ (...)

'Die Arbeitsgemeinschaft zwischen GKE, BG Velsen und SOTEC zum Zwecke der Planung
einer LVP-Anlage hat ihre Titigkeit aufgenommen. Es ist eine Beauftragung fiir Frau Archi-
tektin Dorscheid erfolgt, der Entwurfsplan liegt vor.' (...) 'Die Firma Gerlach Verfahrens-
technik ist mit der Planung der Anlage beauftragt.’

(...) '"Zundichst kann jedoch nur eine Grundlagenermittlung erfolgen, da die restliche Planung
an die Grundstiicksdaten gekoppelt ist." (...) Die Firma SOTEC macht die Projektsteuerung.
(...) 'Herr Diwo wird sich in seiner Funktion als Geschdftsfiihrer der GKE verstdrkt um diese

Sortieranlage kiimmern und die Aufgabenteilung innerhalb der GKE gewdhrleisten.’ (...)

Dann haben wir den 15.06. (...) 'Die Geschidftsfiihrung hat ein definitives Anlagenkonzept
erarbeitet, dessen Kosten mit zirka 4,6 Millionen DM beziffert werden. Das Anlagenkonzept
basiert auf dem so genannten Vision-Sort-Konzept (das ist diese automatische Erkennung).
Die GKE rechnet mit Sortiermengen von 10.000 Tonnen, also ohne die Mengen von R & T
und ONYX. Zurzeit wird sowohl die Ausschreibung fiir diese Anlage als auch der mit der

Firma Paulus abzuschlieffende Pachtvertrag vorbereitet.’

In Velsen hat es Schwierigkeiten im Juni 1999 gegeben, weil dort eine Gewerbemiillsortieran-
lage und eine Kompostieranlage geplant war. Da hat es jetzt irgendwelche Schwierigkeiten
gegeben, dass man sagte, wenn in Ormesheim keine Kompostieranlage gebaut wird, dann

brauchen wir den Platz fiir Velsen. Plotzlich war der Standort Velsen 1999 nicht mehr akut.
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(-..) Dann ist man auf mich zugekommen, ich war damals gerade am Bauen mit einer Halle,
aber fiir einen ganz anderen Zweck oder fiir einen dhnlichen Zweck. (...) Thema Sortieranlage
der Firma Bormann. 'Herr Deimling informiert dariiber, dass er die Halle Bormann in Piitt-
lingen am 15.06. anmieten wolle, um dort abfallwirtschaftliche Titigkeiten zu machen vor
allem im Holz- und im Papierbereich als Vorgriff, weil die Firma ONYX ab 31.10.99 aus die-
ser Halle rausgeht.’' (...)

Zum 06.07. 'Herr Wilhelm stellt das Ablaufschema der geplanten Sortieranlage vor. Die An-
lage ist auf 20.000 Tonnen ausgelegt, um gegebenenfalls die gesamten saarlindischen Men-

gen zu sortieren.' (...) Da stand zum ersten Mal Gerlach unten drunter. (...)

'Herr Deimling bemerkt zum internen Zeitplan, dass ein Leistungsverzeichnis innerhalb von
vier bis sechs Wochen erstellt werden kann, um im Anschluss in die direkte Ausschreibung zu
gehen.' (...) 'Der Aufsichtsrat wird entlang dieser Zeitschiene entscheiden. Bis zur néchsten
Aufsichtsratssitzung wird gekldrt werden, ob eine Ausschreibung fiir die Anlage notwendig ist

(...), damit auch der Invest beschlossen werden kann.' (...)

Jetzt kommen wir zum 26.08.99 (...), Sachstand LVP-Anlage, Ausfiihrungsplan: 'a) Herr Wil-
helm prdsentiert noch einmal den Plan der geplanten Sortieranlage, weist noch auf die Opti-
on der Integration einer Papieranlage hin. b) Angebot RVS Gerlach. Herr Wilhelm teilt mit,
dass es sich hierbei um ein verbindliches Angebot der Bietergemeinschaft handele. Professor
Bdéhr wolle sich um die Erstellung des Leistungsvertrages kiimmern.' Das heifst, wir haben an
diesem Tag ein Angebot gekriegt von der Firma Gerlach tiber 6,3 Millionen DM, (...). Als
Tischvorlage (...).

'(...) Herr Deimling bittet zu beriicksichtigen, dass vor dem Hintergrund einer schon zu lange
wdhrenden Diskussion und dem Erfordernis einer Infrarot-Erkennung, um Wettbewerbsfihig-
keit zu gewdhrleisten, man sich nur an einen geeigneten Bieter wenden konnte. Da die Infra-
rot-Erkennung eine relativ neue Technologie darstelle, solle das Projekt moglichst bis zum

01.01.2000 im Probebetrieb laufen.' (...)

Nach meiner Kenntnis hdtte so eine Anlage genau die Hilfte gekostet. (...)
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Gerlach ist ein Anlagenbauer, der in dieser Branche iiberhaupt nicht bekannt war. Der hat

noch nie eine solche Anlage gebaut. {(...)

Ich muss jetzt zum 29.09 kommen. (...) Da wurde die PwC beauftragt, weil kein Standort da
war, mit der Firma Paulus zu verhandeln, (...).Da haben wir Verhandlungen aufgenommen,

die Anlage bei uns reinzustellen. Die PwC hat die Vertrdge gemacht. (...)

Da hat man sich folgende Konstruktion ausgedacht, (...). Die Anlage finanziert die GKE, die
Firma Paulus betreibt die Anlage in einer Gesellschaft als Betreibergesellschaft: 74 Prozent
Paulus, 26 Prozent GKE. (...) Die Betreibergesellschaft mietet die Halle, die GKE baut aller-
dings iiber Gerlach die Anlage fiir 6,3 Millionen auf. Diese Betreibergesellschaft zahlt jetzt
jeden Monat den Mietpreis, den Leasingpreis dieser 6,3 Millionen teuren Anlage an die GKE

zuriick. (...)

Es war eine Belastung im Monat von ungefihr 180.000 DM. Ich hditte als 74-Prozent-
Anteilseigner der Betreibergesellschaft 174.000 DM zuriickzahlen miissen an die GKE, (...).

(...) Ich habe damals gesagt: Lieber Aufsichtsrat, lieber Herr Diehl, warum holen wir kein

Angebot? Wir haben Zeit genug. Ich muss mit der Anlage arbeiten. Ich will eine Horstmann-
Anlage haben oder eine Dima-Anlage oder eine Stadler-Anlage. Ich muss mit der Anlage ar-
beiten, ich muss zuriickbezahlen. Ich will mit entscheiden, welche Anlage ich bekomme. Das

wurde dann radikal abgelehnt, (...).

(...) Die wollten mit aller Gewalt die Gerlach-Anlage.

(...) Er hatte schon ab Juni die Halle Bormann gemietet. (...)Beschluss am 29.09.: 'Der Auf-
sichtsrat nimmt Kenntnis vom Vertragsentwurf des Gesellschaftsvertrages der Betreiber Re-

sortia und beauftragt die Geschidftsfiihrung mit dem Abschluss dieses Vertrages.'
Morgens kam alles in der Tischvorlage, so ein Pack Vertrdge drin: Besitzgesellschaft, Betrei-

bergesellschaft, Vermietungsgesellschaft, fiinf Vertrdge, Kooperationsvertrdge. (...) Kein

Mensch hat jemals einen Vertrag gelesen, das war ja immer so.
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Abschluss eines Mietvertrages iiber die LVP-Sortieranlage zwischen GKE und Betreiberge-
sellschaft. Jetzt muss ich etwas zur Ehrenrettung des Herrn Bdhr sagen. 'Herr Professor
Bdihr ergdinzt, dass dem EVS-Team keine Ubersicht iiber Preise vorliege und das Team Be-
denken gegen eine Vergabe auf Anhieb ohne Preisabgleich habe. Ein Preisvergleich mit an-
deren Anlagenbauern, zum Beispiel Koch in Wadgassen, sei jedoch erforderlich. Uber einen
bezahlten Sachverstindigen solle auf Grund von Preisanfragen eine freihdndige Vergabe
vorbereitet werden.' (...) 'Herr Paulus gibt zu bedenken, dass die Anlage so gebaut werden
miisse, dass er rationell arbeiten konne. Der Aufsichtsratsvorsitzende Diehl bittet, an der an-
gedachten Linie und der Technik festzuhalten. Die Grundkonzeption stehe und die Geschdifts-
fiihrung solle nicht mit Null anfangen. Die technische Anlagenkonzeption bleibe bei Real Vi-

sion.'

Dann wurde uns zu diesem Zeitpunkt (...) in der Sitzung ein Projektbegleiter vorgestellt, ein
Herr Hensel. (...) 'Der von der Geschdftsfiihrung dafiir vorgesehene Herr Hensel habe Erfah-
rung mit der Genius-Anlage und kenne die aktuelle Marktlage.' (...)

Der Hensel ist bei uns in der Branche (...) ein absolut rotes Tuch. (...) Mit anderen Worten, er

hat iiberhaupt keine Ahnung. (...)

'Der Aufsichtsratsvorsitzende bittet um Abstimmung dariiber, ob die Geschdftsfiihrung beauf-

tragt werden soll, einen Vertrag mit Herrn Hensel abzuschlieflen.’ (...)

'Frau Conrad schldgt vor, einen Vorratsbeschluss zu fassen, mit dem die Geschdftsfiihrung
zusammen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden - Diehl - ermdchtigt wird, die weitere Vorge-

hensweise abzustimmen.' (...)

Der Hensel hat nachher Rechnungen gestellt iiber die Ausarbeitung des Angebotes, insgesamt

100.000 DM. Der hat also immer Stunden abgerechnet mit 250 DM/Stunde. (...)

Jetzt kommen wir zum 18.11.99, (...). Es gab nie eine Vorlage, immer nur miindliche Berichte.
(...) 'Herr Deimling erldutert den Sachstand. Die Anlage wird technisch vorangetrieben. Mit
der Bietergemeinschaft Gerlach wurde das Konzept erarbeitet.' Jetzt kommt plotzlich eine
Firma Genius, hat das Konzept 'einer kritischen Wiirdigung unterzogen. Das Konzept wurde

mit zahlreichen Anmerkungen vertragsrechtlicher und garantierechtlicher Art versehen.
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Grundsdtzlich wurde jedoch nichts beanstandet.’ (...) Die Firma Genius war ein Tochterun-

ternehmen der U-plus, deren Chef friiher Herr Hensel war. (...)

Hensel hat gesagt, wir holen jetzt die Firma Genius aus Karlsruhe, die iiberpriifen das Ange-
bot von Gerlach. Weil der Hensel ja keine Ahnung gehabt hat. (...) 'Um das Leasingkonzept
weiter voranzutreiben, wurden entsprechende Angebote eingeholt. Mit der Firma Paulus

miissen noch Gesprdche tiber die Hallenanmietung gefiihrt werden.' (...)

Dann hat Herr Diehl gesagt, er bittet um meine Zustimmung, dass ich die Halle vermiete. Die
Resortia-Gesellschaft machen, Betreibergesellschaft machen - - Wiirde er gerne noch ein letz-

tes Mal die Entscheidung aussetzen - -

Dann kam die Aufsichtsratssitzung am 21.12.99 im Hotel Gengenbach, (...). In der Erfolgs-
rechnung von Herrn Hensel - - Da hat er einen Erfolg gerechnet von 700.000 DM. (...) Das
sind drei Bldtter. (...)

Gleichzeitig gab es ein Angebot der Sparkasse Saarbriicken iiber das Leasing der Anlage.
(-..), 190.000 DM im Monat Riickzahlung, die Sparkasse Saarbriicken hat das spdter abge-
lehnt, weil keine Sicherheiten da waren. Herr Hensel hat dann am 21.12. diese Kalkulation
vorgestellt. (...) 'Herr Diehl weist darauf hin, dass 150.000 DM fiir die Gesellschaft als Risiko
verblieben.' (...)

'Herr Ulmcke bitte, die Dinge so zu regeln, dass lediglich eine Erkldrung ohne Beschluss der
Rdte erforderlich sei.' Die GKE war ja zu 80 Prozent kommunal, zu 20 Prozent privat. (...)
'Herr Nospers rdaumt die Moglichkeit ein, dass eine Gebietskorperschaft die Garantieerkld-
rung tibernehmen kénne. Andere schléssen sich informativ an. Giinstig wdre es, wenn der
EVS die Biirgschaft iiberndhme und die anderen bestdtigen wiirden, dass sie dafiir einstdn-
den.' (...) 'Frau Conrad mochte wissen, ob im Falle einer Erkldirung eine Umschuldung mog-

lich sei, wenn der Beschluss in den Rdten nicht zu Stande komme.' (...)
'Herr Nospers bestdtigt, dass dies in Form eines Zusatzvertrages, der in Kraft tritt, wenn der

Beschluss nicht zu Stande kommt, umgesetzt werden kénnte.' (...) Also der Hensel hat dann

gesagt: Wenn die Anlage nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt - - Dann wiirde es sich nicht

125



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

mehr rechnen. Jeden Monat, wo sie nicht gebaut wird, kostet einen Haufen Geld. 'Frau Con-

rad bezeichnet die Vertrdge als darstellbar und schulterbar.’ (...)

'Herr Diehl gibt zu bedenken, dass, wenn die Verhandlungen mit der Firma Paulus zur Ver-
teuerung fiihren, irgendwann ein Ende sein miisse.' (...) Dann gab es einen Beschluss: Wenn
die Konstruktion Paulus/Resortia jetzt mehr als 25.000 mehr kosten sollte, dann miissen wir
von dem Konzept Friedrichsthal/Resortia Abstand nehmen. Das ist dann als Beschluss ge-

macht worden. (...)

Jetzt ging das natiirlich los. (...) Jetzt waren wir also weg vom Fenster. (...)

Solch einen Vertrag konnte ich nicht unterschreiben. (...) Da habe ich gesagt, ich kann die
Halle nicht fertig machen, ich habe kein Geld. Dann haben wir Jakoby und Ruf dazu genom-
men. Dann gingen die Gesprdche hin und her. Endeffekt: Es war nichts. (...)

Die erste Sitzung war am 12.01.2000. Herr Deimling gibt folgenden Lagebericht: 'Es gibt
keine geeignete Sortieranlage usw. Das Geldnde in Piittlingen bietet eine gute Infrastruktur.
Waage und Sozialrdume sind vorhanden und es wiren nur geringfiigige bauliche Mafsnahmen

notig.'

Die Anlage ist zur Sortierung BImSch-genehmigt. Weitere noch erforderliche Genehmigungen

sind mit dem LfU und dem LAIG abgekldrt. Die Miete belaufe sich auf 180.000 Euro. (...)

Die ONYX hatte, als sie am 31.10.1999 bei Bormann aus der Halle hinausging, die ganzen
Genehmigungen der Anlage zuriickgegeben. Das hat Deimling gewusst. Die ONYX hat an die
Stadt Piittlingen geschrieben. Das hat mir der damalige Geschdifisfiihrer, Herr Konig, gesagt.
(...) An LfU, Gemeinde, MfU schrieb man, (...). Wir teilen Ihnen hiermit mit, dass wir unseren
Betriebsstandort aufgeben und nach Kirkel gehen. (...) Jetzt kommen wir zum 12.01. zuriick:
Die Anlage ist zur Sortierung BImSch-genehmigt. In der Tischvorlage (...) sind zwei Be-
schlussvorschldge vorgesehen. (...) Die Mengen werden schon kommen. (...) Diehl sagte:
Piittlingen sei von den Anschlussbedingungen ideal. Giinstig seien auch die 15 Prozent, die
die GKE auf die Ergdnzungsinvestitionen erhalten wiirde. (...) Auf Grund der Kiirze der Zeit,
die fiir die Tischvorlage zur Verfiigung stand, wird eine erneute Sitzung zur Beschlussfassung

erforderlich sein. (...)
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Nein, es ist immer noch GKE. Zu dem Datum wusste man von Yellow Sort noch gar nichts.

Ich habe den Namen Yellow Sort bis zu diesem Datum noch nicht gekannt. (...)

Man hat von Seiten der ONYX, Axel Rosner hat spdter, als das Ganze aufkam und ich gefragt
habe, ob Deimling gewusst hat, dass dieser Standort aufgegeben wurde, wortwortlich zu mir

gesagt: Ich habe denen gesagt, dass wir die Genehmigung zurtickgegeben haben. (...)

Aber dieses Schreiben ging wie gesagt an die Gemeinde, das MfU und LAIG, also an alle
zustdandigen Behorden. Hintergrund war natiirlich folgender: ONYX und GKE waren Konkur-
renten. Die ONYX wollte der GKE eins auswischen. Das war bekannt. Deimling hat schon
drei Monate, bevor die ONYX den Standort Piittlingen aufgegeben hat, gemietet. ONYX hat

gewusst, er macht dort Papier hinein. Das ist fiir uns hochst gefihrlich und eine Konkurrenz.

()

Ja, sicher. Das war klar. Dazu kommen wir jetzt. (...) Man braucht fiir eine solche Anlage

dieser Grofsenordnung zundchst einmal das Einverstindnis der Gemeinde. (...) Der Bormann
hat dort schon ewig herumgewurschtelt. Es war ein vollig unbeplantes Geldnde. (...) Das war
also kein Gewerbegebiet und auch kein Industriegebiet. Sie durften eigentlich gar nichts ma-

chen. Es war wie ein Wohngebiet. (...)

Und 50 Meter von den Hdusern weg. (...)

Aber der Hensel hat im Dezember gesagt, (...). Hier konne man das ganze Saarland machen
und Luxemburg noch dazu. (...) Piittlingen reicht dazu schon einmal gar nicht. Die Halle war
viel zu klein. (...) Technisch ging es also nicht. Aber diese Dinge (...) diese Informationen

wurden gekauft. (...)

Herr Diehl teilt mit, dass die Anlage auflerhalb von Wohngebieten liege und zudem BImSch-
genehmigt sei. (...)

(Vorsitzender: Frau Conrad weist darauf hin, dass das neue Konzept wirtschaftlicher sei als
das alte.)
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(...) Hier hintendran war eine neue Wirtschaftlichkeitsberechnung. Man ist auf den 'Schlau-
der' gekommen, man miisste jetzt langsam hingehen und iiberlegen, wie viel Menge man ii-
berhaupt hat. Dann hat man ein Konzept gemacht und gefragt, wer bringt welche Mengen
ein? Man hat die Mengen zusammengestellt (...). Am 12.01. wurde zum ersten Mal eine Kal-
kulation der Sortieranlage prdsentiert. (...) Man hat eine Kurve gemacht und gesagt, wenn es
bis 2004 so geht, dann brauchen wir nur 4.000 Tonnen, nur die ASS-Mengen, dann geht es
doch, weil Saarlouis und Volklingen von den kommunalen Partnern bei der ONYX erst zum
30.06.2002 kiindbar waren. Uber diesen Mengen konnte man gar nicht verfiigen. (...) Er hat
mit Mengen kalkuliert, die rechtlich gar nicht da waren. Dann hat er gehofft, innerhalb von
einem halben Jahr wiirden wir uns schon irgendwie einigen. (...) Herr Diehl sagt, die Betrei-
bung der Anlage ist auch ohne die Privaten méglich. (...) Herr Hensel fiihrt aus, dass die
Wirtschaftlichkeitsberechnung auf dem gleichen Modell wie die fiir Friedrichstal basiere. Er

erlduterte die Tischvorlage. (...)

Ende 2003, nach Ende des DSD-Vertrages, verbliebe ein nicht abgeschriebener Betrag in der
Grofenordnung von 120.000 DM. (...) In der Tischvorlage abgebildet seien die Berechnung
fiir 6.000, 7.000 und 10.000 Tonnen usw., was einen sicheren Gewinn darstelle. Herr Diehl
weist darauf hin, dass ohne die Mengen der Firma Jakoby nur noch 4.000 Tonnen zur Verfii-
gung stiinden (...). (...), aber es zeichne sich ab, dass eine Betreibung der Anlage auch ohne
die Beteiligung der Privaten noch sinnvoll sei. - Es war nur die Stadt Saarbriicken. (...) Be-
schluss zur Errichtung einer Sortieranlage in Piittlingen. (...) Die GKE hat in diesem Proto-
koll beschlossen, eine Sortieranlage zu bauen mit der GKE. Gleichzeitig wurde, (...) ein Ver-
trag beigelegt zwischen dem Kauf der Sortieranlage, als Kdufer GKE, (...) und der Firma
Gerlach. Diesen Vertrag hat jedes Aufsichtsratsmitglied gesehen. Es handelt sich um 6,3 Mil-
lionen ungefihr. Es gab also einen Vertrag zwischen der GKE und der Firma Gerlach. (...)

Zwischen dem 12.01. und 25.01. wurden Gesprdche gefiihrt. (...) (...) hat Deimling klar ge-
sagt: Wir werden dir im Weyerbachtal so viel Schwierigkeiten machen, du bist froh, wenn die
Mengen weg sind. (...) (...), ich hatte diese LVP-Mengen der Stadt Saarbriicken. Dariiber gab
es einen Vertrag mit den Stadtwerken. Er hat den Stadtwerken einfach (...) zum 01.07.2000
gekiindigt. (...) Dr. Heinrich hat zuriickgeschrieben, wenn Herr Paulus da mitmachen wiirde,
wdre es ihm egal, aber diese Kiindigung wiirde er nicht akzeptieren. (...) Dann ist es wie ge-

sagt hin- und hergegangen. Er hat unsere Mittelstindler eingeladen, (...).
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(...) Am 25.01. wurde gesagt: Herr Deimling berichtet, dass der Standort Piittlingen gesichert
sei. - Er hatte vorher einen Vertrag mit der Familie Bormann gemacht, (...). Unter Punkt 1
steht dann: Wenn die Sortiergesellschaft zu Stande kime, bediirfe es einer Patronatserkld-

rung. - Ab diesem Zeitpunkt Mitte Januar wusste ich von der Yellow Sort. (...)

Dann kam Herr Blumenrother. Ich kann mich ganz genau entsinnen. Er hat die Nerven verlo-
ren und ist in der Aufsichtsratssitzung nach vorne gegangen. (...) Er hat eine Tafel geholt und
aufgemalt, wie Piittlingen iiberhaupt aussieht. Dann hat er gesagt: Wie soll ich dort 10.000
Tonnen im Jahr driiberkriegen? Da ist doch iiberhaupt kein Platz. Aus brandschutztechni-
schen Griinden muss das Eingangsmaterial 30 Meter weg gelagert werden. (...) Die Anlage,
die in Friedrichstal geplant war, passt hier iiberhaupt nicht rein. Die ist viel zu grof3. - In den
Niederschriften (...) steht: Herr Blumenrdther dufsert Bedenken in puncto Logistik beim
Standort Piittlingen. Dem wird von Herrn Deimling und von Herrn Hensel widersprochen.
Herr Hensel erldutert, dass das abfallende Geldnde in Piittlingen nur bedingt einen Nachteil
darstelle. (...) Herr Hensel konkretisiert den Flichenbedarf. Jetzt kommt der entscheidende
Punkt: Herr Hensel sagt, diese Anlage wire auch nach 2004 auch fiir die gesamten saarldn-
dischen Mengen geeignet. (...) Herr Diehl beziffert die Umzugskosten auf zirka 1 Million DM
und fasst noch einmal zusammen, dass ein Restrisiko der Anlage von 120.000 DM gegen vor-
auslaufende Gewinne bestehe. (...) Er bitte zu bestdtigen, dass die 5 Jahre Option auch in
Piittlingen zu nutzen seien und es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten machbar sei, 20.000
Tonnen dort auch nach 2003 zu sortieren. (...) Hensel bestdtigt dies. Herr Dr. Gisch empfiehlt
daraufhin, den Schritt zum Bau der Anlage zu tun, in Kenntnis der Tatsache, dass dies keine

abschlieffende Losung darstelle, aber ein Standbein sei. (...)

Jetzt hat sich Herr Nospers zu Wort gemeldet. (...) Herr Nospers hat auf zwei Seiten in der
Niederschrift erkldrt: Eine Yellow Sort kann nicht gegriindet werden ohne vorherige Zustim-
mung der Rdte. (...) Der EVS miisste sich auch noch dazu stellen. Dann hat Herr Ulmcke ge-
sagt, er miisste, wenn er mit seinen Stadtwerken eine Gesellschaft griinden wiirde, eine Toch-
tergesellschaft, auch nicht zustimmen. (...) In der Niederschrift steht: Die kommunalen Ge-
sellschafter einigen sich daher, dass lediglich eine Anzeige beziiglich der Griindung der Yel-
low Sort durch die GKE bei der Kommunalaufsicht erfolgen soll. (...) Herr Nospers hat hier
ganz deutlich gesagt: Meine Herren, das geht nicht, Sie miissen hier die Kommunalaufsicht

abwarten. Erst dann diirfen Sie griinden. Sie miissen das vier Wochen vorher anzeigen und
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Sie miissen in ihre Rdte gehen und sich das bestdtigen lassen. Das war eine eindeutige Aussa-

ge von Nospers. (...)

Herr Deimling erldutert den Gesellschaftsvertrag und den Kooperationsvertrag. - Dann hat
er beschlossen, dass wir die GKE zu 50 Prozent an die Anteile der Yellow Sort geben Paulus
mit Jakoby 38 Prozent bekommt, Ruf 8 Prozent, Hoffmann 4 Prozent, weil wir die Mengen
hatten. Wir haben uns gleichzeitig verpflichtet, unsere Mengen dort einzubringen. (...) Der
Beschluss lautete dann wie folgt. Deimling hat gesagt, die Yellow Sort kann die Anlage nicht
bezahlen. (...) Die GKE wird bis zur Griindung der Yellow Sort - also Eintragung ins Han-
delsregister - samtliche Mafsnahmen und Rechtsgeschdfte zum Aufbau der Betriebsstdtte Piitt-
lingen im Namen und auf Rechnung mit der GKE vornehmen. - Also diese (...) Patronatser-
kldrung. Damit war die Yellow Sort anschlieffend unterschrieben. Der Notar war (...) dabei.

Wir haben unterschrieben. Damit war die Yellow Sort rechtlich gegriindet. (...)

Dann kam der 31.01. Damals hatten wir eine Yellow-Sort-Aufsichtsratsitzung. (...)

Es ging um TOP 4, Bestellung der Anlagentechnik Gerlach. - Beschlussvorschlag: Der Auf-
sichtsrat beschlief3t die Auftragsvergabe zur Lieferung, Montage und In-Betriebnahme einer

LVP-Sortierung an die Firmen Gerlach und Real-Vision. (...)

Am 10.02. teilt man mit, dass die Griindung durch die Stadtrite gehen muss. (...)

(Abg. Pauluhn (SPD): Sie haben vorhin resiimiert, am 31.01. war die konstituierende Sitzung
Yellow Sort mit gleichzeitiger Bestellung der Sortieranlage. Spétestens am 10.02. war defini-
tiv klar, dass die Zustimmung der Réte unerldsslich wére zur Griindung der Yellow Sort, also
die Voraussetzung, dass man iiberhaupt eine Anlage bestellen kann. Ist Thnen bekannt, wann
jetzt tatsidchlich nach dem 31.01. die Anlage bestellt wurde und auf welchem Weg? Ist das

einen Tag spéter passiert?)

Genau einen Tag spdter. (...) Die Vertrdge waren ja alle bei der GKE vorbereitet. (...)

(...), in der Aufsichtsratssitzung 14.03. (...)
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'Herr Dr. Brandenburg mochte in Ergdnzung des Protokolls (...) noch einmal festhalten, dass
auch die Tatsache, dass Herr Ulmcke im generellen Ratsbeschluss die Ermdchtigung gesehen
habe, eine ausreichende Legitimation zur Griindung der Yellow Sort zu besitzen, der Auf-

sichtsrat der Auffassung gewesen sei, dass keine weiteren Schritte erforderlich sein wiirden.'

()

Dann wurde ein neuer Mietvertrag mit Bormann gemacht in der Halle Piittlingen. Die war
vorher nur 15.000. Die war ja gedrittelt, ASS ein Drittel, Hein ein Drittel, GKE ein Drittel.
Da wurde ein neuer Mietvertrag gemacht, 18.000. Aber diesmal hat nicht die Yellow Sort als
Betreiber abgeschlossen, sondern die GKE. Also die GKE hat die Halle gemietet. Das habe
ich bisher iiberhaupt nicht gewusst. (...) Ich habe gedacht, ist ja logisch, wenn die Yellow Sort
die Anlage kauft und betreibt, dann muss die natiirlich die Bormann-Halle mieten. Aber da
die Yellow Sort kein Geld hatte auf3er dem Stammkapital, das nicht angegriffen werden durf-
te, hatte die GKE mit Bestellung der Anlage die Bormann-Halle gemietet, damit jeden Monat

Geld flieft. (...)

Yellow Sort hat ein beachtliches Stammkapital gehabt. Das war schon enorm, 1,4 Millionen.
Da wollten sich noch mehr daran beteiligen. Das hat man dann iiber das Stammkapital gere-
gelt, 1,4 Millionen DM, davon die GKE die Hdlfte, 700.000, die andere Hdlfte die drei Priva-
ten. Ich hatte 38 Prozent, Ruf 8 Prozent und Hofmann aus Mandelbachtal 4 Prozent. {(...)

Dann wurde die Genehmigung der Anlage beantragt. Das hat dann Genius gemacht, ein Neu-
er. Dann gab es diesen Artikel: 'So schnell wird es nichts mit der Sortieranlage, Millionen auf
den Miill" usw. (...) Dann kam der 19.04. Da war Piittlingen im Prinzip durch die Gemeinde
gestorben. 'Herr Diehl erkldrt, dass eine auflerordentliche Sitzung stattfindet, weil es Proble-
me mit der Genehmigung des Baus der Anlage von Seiten der Stadt Piittlingen gebe.' Die
GKE habe einen sehr engen Zeitplan. Verzogerungen fiihrten zu Finanzproblemen. Die Anla-
ge sei bestellt und die Realsierung miisse vorangetrieben werden. Es gelte, sofort alternative
Geldnde zu priifen, Hoch-Tief, Gemeinde - - Saarstahl, Vélklinger Hiitte usw. Deimling gibt
einen Situationsbericht. Herr Wilhelm berichtet, dass die Firma Gerlach mit der Produktion
der Anlage begonnen habe. Es sei alles bestellt. Die Anlieferung der Anlage nach Piittlingen

wird in den néchsten Wochen anlaufen. Gerlach wiirde Regressforderungen stellen. (...)
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Dann hat Herr Diehl weiter erkldrt, Volklingen habe der Griindung der Yellow Sort zuge-
stimmt. Piittlingen sei ein unbeplantes Geldnde, kein Gewerbegebiet. Herr Paulus ergdnzt,
dass, wenn das Gebiet als Gewerbegebiet ausgewiesen wdre, es keines Ratsbeschlusses be-
durfte. (...) Herr Deimling gibt zu bedenken, das eine Stornierung Kosten in einer Grofsen-
ordnung von 4,2 Millionen hervorrufen wiirde, was sich nicht mehr rechne. Es sei sinnvoller,
sofort einen neuen Standort zu suchen. Herr Paulus fiihrt aus, dass er keine Verluste verkraf-
ten wiirde und der Anlagenbau beschlossen wurde unter der Voraussetzung, dass eine Ge-

nehmigung vorliege.

(-..) Dann hat Herr Deimling erkldrt, der Entscheidungstrdiger, die Stadt Piittlingen, hdtte
eine rechtswidrige Entscheidung getroffen (...) - Diehl: Es liege kein Sinn darin, die Anlage
nicht zu bauen. (...) Ein Hallenneubau, also ein neuer Hallenbau mit Sortieranlage wdre nur
noch sinnvoll, wiirde sich nur noch rechnen, wenn eine Papiersortierung dabei wdre. Herr
Dr. Gisch sieht noch Kldrungsbedarfin der Frage, dass der Beschluss, in Piittlingen zu bau-
en, in der Annahme gefasst worden sei, dass dort gebaut werden kénne. (...) Herr Diehl er-

gdnzt, dass die Anlage bestellt sei und bezahlt werden miisse. Das war 03.05.

(...) Dann haben wir gesagt, die Firma ONYX hat eine Freifliche in Piittlingen, in Saarwel-
lingen. Da konnte man unter Umstdnden auch bauen, dort wdire eine Genehmigung vorhan-

den. (...)

Herr Diehl fasst noch einmal zusammen (...), dass es ohne die Paulus-Menge keine Anlagen
geben werde. (...) Die Geschdftsfiihrung miisse sich unbedingt einklinken mit Herrn Nospers

als Mediator {(...).

Erst wenn die Verhandlungen in trockenen Tiichern seien, konne man iiber die weitere Vor-
gehensweise PPK befinden. - Ich lag zu der Zeit im Krankenhaus. Da sind die zu mir gekom-

men und haben die Pldne gebracht. (...)

(...) Sitzung des Aufsichtsrates der ASS. (...) Herr Schmeer und Herr Backes, (...). Da habe ich
gesagt, (...). Jetzt gehen Sie mal hin und fassen Sie endlich mal in Threm Rat einen Beschluss,
dass die Yellow Sort gegriindet wird. (...) Der Diehl hatte das mittlerweile als Einziger ge-
macht. Der hat den Ratsbeschluss gehabt. (...) Dann habe ich Frau Conrad einen Brief ge-

schrieben:
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'Sehr geehrte Frau Conrad, in der Anlage erhalten Sie die Kopie eines Schreibens unseres
Anwalts an die Geschidftsfiihrung der Yellow Sort. Des Weiteren haben wir Ihnen in der Anla-
ge eine Information beigelegt beziiglich der Entscheidung Standort Piittlingen durch die
GKE. Unser eingezahltes Stammkapital an der Yellow Sort in Hohe von 500.000 DM ist ex-
trem gefihrdet. Nach positivem Beschluss der verschiedenen Stadtrdte zum Eintritt iiber die
GKE in die Yellow Sort wird die Yellow Sort Riickzahlungsverpflichtungen der Anlage haben,

ohne tiber eigene Einnahmen zu verfiigen.'

'Zudem muss ein neues Grundstiick und Halle erworben werden oder neu gebaut werden, was
weitere Millionen kosten wiirde. Das Stammkapital der Yellow Sort wird in wenigen Monaten
aufgebraucht sein (Riickzahlung der Anlage). Als Mittelstindler konnen wir uns einen derar-
tigen hohen finanziellen Verlust absolut nicht leisten. Die Geschdftsfiihrung der GKE hat im
Aufsichtsrat eindeutig erkldrt, dass der Standort Piittlingen sicher und damit die Anlage
BImSch-genehmigt sei. Nur wegen dieser eindeutigen Aussage haben die Mitglieder des Auf-
sichtsrates ihre Zustimmung zum Bau der Sortieranlage gegeben (s. Anl.). Wir sehen eindeu-
tig die GKE in der Verantwortung und in der Haftung. Die Yellow Sort wird in der noch
verbleibenden Zeit keinerlei Gewinne einfahren konnen. Alle vorgelegten Zahlen und Ge-
winnaussichten werden niemals eintreten. Die Anlage wurde der Halle Bormann in techni-
scher Hinsicht angepasst. Der Umbau in eine neue Halle wird weitere hohe Betrdge ver-
schlingen. Zudem wird die Miete fiir Bormann in Hohe von 18.000 DM fiir die Lagerung wei-

ter zu zahlen sein.’

'"Wir haben diese Situation nicht zu verantworten und bestehen auf der Riickzahlung unseres
eingesetzten Kapitals. Sollten die Rdite der verschiedenen Stddte trotz dieser vakanten Situati-
on der Griindung der Yellow Sort zustimmen, wird es unweigerlich zu einer juristischen Aus-

einandersetzung kommen.

Wir erlauben uns, IThnen einen Vorschlag zu unterbreiten, diese Situation zu meistern. Der
Aufsichtsrat der ASS GmbH wird der Beteiligung an der Yellow Sort in ihrer Sitzung am
24.05. nicht zustimmen. Vorteile dieser Losung: In diesem Falle kann die Yellow Sort nicht
gegriindet werden. Ihre Anteilseigner erhalten das eingezahlte Stammkapital zuriick. Die Zah-
lungsverpflichtungen gehen laut Patronatserkldrung auf die GKE iiber. Die GKE verfiigte
langfristig tiber gentigend finanzielle Mittel und Ertrdge dank des gut ausgehandelten DSD-

Vertrages, die Verpflichtungen aus der Sortieranlage zu erfiillen.
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Die GKE kann sich neue, finanzstirkere Partner suchen, die das finanzielle Risiko der Sor-
tieranlage mit Halle wesentlich besser tragen kénnen. Entsprechende Verhandlungen mit
RWE und ONYX sind bereits aufgenommen worden. Die an Yellow Sort direkt Beteiligten -
Stadt Saarbriicken und Mittelstindler - sind direkt (...) nur noch iiber die GKE beteiligt. Es
wird zu keiner juristischen Auseinandersetzung kommen. Wir diirfen Sie nochmals um Ver-
standnis bitten, dass wir unter keinen Umstdnden einen so hohen Betrag wie 500.000 DM
verlieren konnen. Wie Sie wissen, haben wir durch den EVS enorme Umsatzeinbuflen zu
Gunsten des Grofskonzerns RWE im Hausmiillbereich einstecken miissen. Ein weiterer finan-
zieller Verlust ist nicht mehr verkraftbar. Wir bitten Sie, diesen Vorschlag entsprechend zu

priifen. Anlagen: Briefe von unserem Anwalt an die GKE und Yellow Sort." (...)

Die Anlage wurde zuerst fiir 6,3 Millionen in Friedrichsthal gebaut. Die haben ja eine Rie-
senhalle, (...). Jetzt musste das Ding in die Halle Piittlingen, nur ein Drittel so grof, hinein-
gequetscht werden. Das gab also fiir Piittlingen eine véllig neue Planung, mit wesentlich ver-
dnderten Bdndern - - Die Anlage wurde also extrem verkiirzt, mit anderen Worten: viel billi-
ger. Der Deimling oder der Wilhelm hat einen Vertrag abgeschlossen, nicht auf Grund des
Angebots vom 24.08. - modifiziert am 11.01. -, sondern einen Pauschalvertrag. Er hat gesagt,
fiir diese Anlage zahle ich 4,9 Millionen und 700.000 fiir Vision-Sort. Der Streit heute beruft
sich darauf, Piittlingen war viel kleiner, also haben wir weniger Material gebraucht. Das ist
dem Hersteller heute egal, (..). Es musste also alles noch einmal neu geplant werden und da

sind noch einmal neue Kosten entstanden, weil Piittlingen ganz anders war. (...)

Ich habe ja auch den Herrn Schmeer und den Herrn Backes informiert - - Ich habe gesagt,
Herr Backes, sind Sie doch verniinftig. Wir miissen zuerst einmal, bevor wir eine neue Halle
bauen und suchen, bei der ONYX - - Ich habe 500.000 DM da reingesteckt, das Geld ist fort.
Ich merke das ja, dass das Geld weg ist. Da habe ich gesagt, wenn das Geld fort ist, ist der
Teufel los. Wenn Sie jetzt beschliefen, die Yellow Sort zu griinden, was machen wir dann?
Dann haben wir keine Halle! Das kann so nicht gehen. Die GKE hat ja das Ganze vorberei-
tet. Die Yellow Sort wdre augenblicklich pleite gewesen, die hat kein Geld gehabt. Zuerst
miissen einmal die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Yellow Sort in das Handels-
register eingetragen wurde; dann hdtte die Patronatserkldrung nicht mehr gegriffen. Denken

Sie dran: Patronatserklirung - - Die GKE bezahlt alles bis zur Eintragung in das Handelsre-
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gister. Fiir die Eintragung in das Handelsregister war zundichst einmal die Zustimmung der

Rdite notwendig. Die ist bis heute nicht erfolgt. (...)

05.07., (...): Diehl sagt, ohne Paulus-Mengen wird es keine Anlagen geben. Zu dieser Zeit war

Herr Abel, der Rechtsanwalt aus St. Ingbert, der Konkursverwalter, immer dabei. (...)

(...), vielleicht noch ein Satz zum 16.08., der ist auch noch wichtig. Der Vorsitzende begriif3it
es, dass endlich am 22.08. die Verhandlungen zur Standortfrage der Sortieranlage abge-

schlossen werden. (...)

Herr Deimling erkldrt, dass bis zur Griindung der Yellow Sort die Patronatserkldrung durch

die GKE greife und beispielsweise die Leasingrate durch diese iibernommen werde. (...)

So. Das heifst also, die GKE hat in der Zwischenzeit die Kosten der Anlage bezahlt. In diesem
Zusammenhang darfich darauf hinweisen, wenn wir im Mdrz/April noch beschlossen hditten,
die Anlage zu stoppen, wdre noch alles moglich gewesen, denn die Firma Gerlach hat ja erst

noch die Detailpldne machen miissen, um ein Forderband zu konstruieren. (...)

Es kam dann nach vielen Verhandlungen am 29.08. zu einer Grundsatzvereinbarung. Das
war ja in der Presse ein Zirkus ohne Ende. Man hat uns danach gebeten, komm, jetzt holen
wir Friedrichsthal doch noch. Plétzlich ging Friedrichsthal. Vorher ging das ja nicht durch
diese komische Lidl-Klausel. Auf einmal ging es dann. Dabei hat sich nichts gedndert an die-

ser Lidl-Klausel.

Wir haben am 29.08.2000 einen Vertrag unterschrieben, dass wir die Anlage in die Halle
tibernehmen, aber Paulus betreibt dies selbst, ohne GKE, (...).

Jetzt haben wir den Vertrag unterschrieben und haben verlangt, dass uns die Unterlagen zur
Umplanung zur Verfiigung gestellt werden. Die Anlage musste ja wieder umgeplant werden.
Piittlingen war ja viel kleiner, jetzt musste sie noch mal grofser werden. (...) Mittlerweile wa-
ren die Anlagenteile alle geliefert, jetzt haben die Binder wieder nicht gepasst. (...) Dann
haben wir festgestellt, dass wir noch mal so 500.000 bis 600.000 DM in die Anlage reingeben

miissen, damit das in sich zusammen da reingeht.
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Dann sind also merkwiirdige Dinge passiert. Ich habe die Vertrige von Gerlach nicht ge-
kriegt. Der Deimling hat uns die Vertrdge nicht gegeben. Dann haben wir festgestellt, dass
der die Garantie zuriickgegeben hat. (...)

Der Wilhelm. (...) 'Auf Grund des ablehnenden Beschlusses des Stadtrats von Piittlingen im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens fiir die Sortieranlage der Yellow Sort und der damit
verbundenen Verzogerungen bei der Errichtung der Anlage fand am 17.04. ein Bespre-
chungstermin mit der Firma Gerlach statt. Seitens der Firma Gerlach wurde dargestellt, dass
die Produktion der Anlage bereits in vollem Gang sei und die zugekauften Aggregate bereits
verbindlich bestellt. Eine Stornierung der Bestellungen sowie des zur Produktion benétigen
Materials sei nicht mehr moglich. Beziiglich der Abwicklung des Vertrages wurde vereinbart,
das entsprechend Ziffer 14 des Liefervertrages die Yellow Sort gegen Riickgabe der bereitge-
stellten Biirgschaft das uneingeschrdinkte Eigentum an den gelieferten Anlagenteilen und Ag-
gregaten tibernimmt.’ (...) 'Die Aufsichtsrite der GKE und der Yellow Sort wurden in der Sit-
zung am 19.04. iiber diese Regelung informiert, unterzeichnet: Wilhelm.' - Wir haben nie et-
was von diesem Schreiben gewusst. (...) Diesen Aktenvermerk haben wir nach dem 29.08. - so

war es - gekriegt oder gefunden, sonst hdtte ich mit denen keine Vertrdge abgeschlossen.

(...) In diesen Bestellvertrdgen hatten wir festgestellt, es gab nicht einen Hersteller, sondern
es gab zwei, und zwar getrennt: einmal die Firma Gerlach, ein eigener Vertrag, und einmal
die Firma Real-Vision. (...) Die beiden hatten sich verkracht, wie man mir erkldrt hatte, und
Jjeder hat fiir sich geliefert. Real-Vision hat nicht geliefert, hat die Anlage nur in Koblenz be-
reitgestellt. Ich kann mich an eine Aufsichtsratssitzung gut erinnern, da hat Herr Abel gesagt,
wo ist denn die Funktionsgarantie fiir die gesamte Anlage. So eine Anlage ist ja hoch kompli-
ziert, das muss ja alles aufeinander abgestimmt sein. Tja, eine Funktionsgarantie gibt es

nicht.

Weiterhin haben wir festgestellt, dass es keine Bankbiirgschaft gibt. Ublich ist, wenn Sie so
ein Ding fiir 6 Millionen kaufen, dass Sie eine Bankbiirgschaft kriegen. Wenn also der Ger-
lach pleite geht (...), hdtte die Biirgschaft gezogen werden konnen. Das wurde auch nicht ge-

macht. Das haben wir alles erst Monate spdter erfahren. (...)

15.11.(..)
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(...) Der Vorsitzende, also Herr Diehl, berichtet, dass von Seiten des Herrn Paulus noch er-
hebliche Bedenken hinsichtlich der Absicherung von Anlage und Betrieb bestiinden. Am Vor-
tag habe ein letztes Gesprdch stattgefunden. Thema sei die Garantieiibernahme fiir die Funk-

tionsfdhigkeit der Anlage. (...)

Ich habe Folgendes gesagt. Ihr Leute, ich habe keinen Zugriff auf den Hersteller, der Herstel-
ler hat keine Garantie abgegeben. Wenn ich die Anlage aufbaue und ich zahle als Paulus
190.000 DM im Monat zuriick, was passiert, wenn ein Aggregat kaputtgeht? Die Garantie
war weg. Muss ich trotzdem 190.000 - - Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich will
jetzt von der GKE eine Garantie haben, dass die Anlage so lduft, wie eine iibliche deutsche

Anlage. Dann installiere ich das Ding in meiner Halle und betreibe das.

Dann gab es eine Mordsauseinandersetzung tiber dieses Thema. Hinzu kam noch das Thema
Brandschutz. Dann will ich Thnen mal eines vorlesen: Frau Conrad fiihrt aus, dass sie nicht

mehr bereit sei, sich mit technischen Details auseinander zu setzen.

Herr Paulus sei seit iiber anderthalb Jahren in den Stand der Technik eingebunden. Zur
Brandschutzdiskussion sei von Herrn Nospers die Vertragslage dargestellt worden. - Es stellt
sich dann heraus, dass man eine solche Anlage gar nicht bauen kann, ohne einen dazugehori-

gen Brandschutz. (...)

Herr Blumenréther hat dann gesagt (...), er kenne die Anlage in Trier und die GKE kénne
niemals diese Garantie geben. Dann wiirde der Paulus tiberhaupt nicht mehr sortieren, wenn
sie diese Garantie geben. Er weifs genau, dass diese Anlage nichts tauge. Diese Anlage wird

die Vorgaben der Sortierung niemals erfiillen.

(...) Dann hat man gesagt, das hat jetzt keinen Wert mehr, wir miissen einen anderen Standort
suchen. (...) Dann war die Aufsichtsratssitzung am 07. Dezember. Ich habe erkldrt, die Anlage
ist doppelt so teuer wie das Invest in Trier. Die Garantie geben Sie mir nicht. Dann bin ich
aufgefordert worden, die alten Vertrdge vom 29.09. sofort zu unterschreiben, auf dieser Ba-
sis. (...) Das war mein Gliick. Dann wurde am 07. Dezember beschlossen, es wird eine ge-
meinsame Besitzgesellschaft gegriindet auf dem Geldnde der VERESA in Saarwellingen. Auf

diesem Grundstiick kann gegebenenfalls auch die LVP-Sortieranlage errichtet werden. (...)

137



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

(-..), am 15.12. wurde ein Beschluss gefasst. Herr Deimling berichtet, dass zu dem
...(unverstindlich) Aufsichtsrat am 07. vorgegebenen Termin, 11.12., 12.00 Uhr, ein Fax des
Anwaltsbiiros Abel - - Herr Paulus soll sich jetzt sofort entscheiden, ob er unterschreibt oder
nicht. Da gab es eine Aufsichtsratssitzung am 15.12., Beschlussvorschlag. Der Aufsichtsrat
beauftragt die Geschdftsfiihrung, schnellstmoglich die Voraussetzung fiir die Umsetzung des
Projektes am Standort Saarwellingen zu schaffen. (...) Der Aufsichtsrat beauftragt die Ge-
schdftsfiihrung, schnellstméglich die Voraussetzungen zur Umsetzung des Projektes in Saar-

wellingen zu schaffen.

(...) Ich habe Ihnen hier einmal den Gesellschaftsvertrag mitgebracht von der Yellow Sort.
Den lese ich IThnen mal vor. Das habe ich denen in Saarwellingen auch immer und immer
wieder erzdhlt. Bei den "Aufgaben der Gesellschaftsversammlung" steht unter Punkt E: Zu-
stimmung zur Errichtung, Verlegung und Aufhebung von Betriebsstitten. Saarwellingen war
Jja fiir Yellow Sort eine neue Betriebsstitte. (...) Die Beschlussfassung iiber die in Ziffer 2a bis
2f aufgefiihrten Angelegenheiten kann nur einstimmig erfolgen. - Das heifst, die Beauftragung,
nach Saarwellingen zu gehen, hdtte bedurft, dass Gesellschafter der Yellow Sort einstimmig

beschlieflen, dorthin zu gehen und eine neue Halle zu bauen.

(...) Ich habe gesagt, (...), Sie konnen das nicht machen. Hier ist der Vertrag. (...) Hat nicht

interessiert!

(-..) Wir kommen zum 06.02.01, Standort Saarwellingen: (...) Der Vorsitzende formuliert am
06.02.01 folgenden Beschlussvorschlag: Die Geschdftsfiihrung erhdlt den Auftrag, das Ge-
nehmigungsverfahren fiir Saarwellingen komplett einzuleiten. Die Mittel zum Vollzug der
kompletten BImSch-Genehmigung werden genehmigt. (...), ohne mit ONYX irgendwelche Ver-
einbarungen zu treffen, hat man zuerst einmal den Genehmigungsantrag fiir Saarwellingen
gestellt. Architekten wurden beauftragt, Zindel & Partner hat 100.000 DM gekostet. Der soll-
te die Genehmigung durchboxen. (...)

2001, 04.03. - - Ach ja, da kam diese anonyme Anzeige und der ganze Zirkus. Herr Diwo er-
gdnzt - - Der hat schon am 06. Februar 2001 gesagt, dass die Schokoladenfabrik Ludwig in
der direkten Nachbarschaft ein Logistikzentrum habe. Er konne sich vorstellen, dass es dort
Probleme gibt. Dr. Brandenburg bittet die Geschdftsfiihrung, alle Risiken fiir ein weiterfiih-

rendes Konzept in Saarwellingen zu eruieren und eine realistische Gewinn- und Verlustrech-
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nung dariiber zu erstellen, ob man nicht gezwungen sei, die Anlage zu verkaufen. Der Vorsit-
zende formuliert folgenden Beschlussvorschlag: Diehl, die Geschdftsfiihrung, erhdlt den Auf-

trag, das Genehmigungsverfahren einzuleiten (...).

(...) Aufsichtsratssitzung am 14.03.01. Der Vorsitzende erinnert daran, dass in der letzten
Sitzung beschlossen worden sei, die Umsetzung des Baus der Sortieranlage in Saarwellingen
voranzutreiben. Dann geht es weiter: Herr Fontaine bittet, noch auf die moglichen Einwdnde
der Schokoladenfabrik Ludwig einzugehen. Herr Dr. Brandenburg mochte wissen, ob im
Rahmen der BImSch-Genehmigung der Gemeinderat anzuhoren ist. (...) Herr Paulus sagt,
dass seines Wissens die Firma ONYX auf einer Verbindung von LVP und PPK bestehe. - Ich
habe gefragt, warum macht denn das die ONYX? Das sagt der Axel zu mir, ist doch klar.
Wenn wir denen einen Standort da hinstellen, wollen wir auch die Papiermengen haben, und
zwar tiber das Jahr 2003 hinaus. Da habe ich gesagt, ihr Leute, die ONYX macht das doch
nicht zum Spafs! Die wollen das Papier haben. (...)

Dr. Gisch hdtte gerne, bevor er eine Entscheidung fdllen mochte fiir Saarwellingen (...) fol-
gende Dinge vorgelegt: Vertragsentwurf, Auflistung, was Genehmigung betrifft, Wirtschaft-
lichkeitsberechnung von Herrn Paulus, die Bestellung eines neutralen Priifers durch den Auf-
sichtsrat wegen der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Herr Dr. Brandenburg bittet - da er be-
reits in der letzten Sitzung gebeten hatte, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen, was
nicht erfolgt sei - dariiber abzustimmen, ob die Anlage verkauft werden soll. (...) Herr Paulus
fiihrt aus, dass seine Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht verteilt worden ist. Herr Dr. Bran-

denburg mochte wissen, wann eine Wirtschaftlichkeit gegeben sei. (...)

Am 12.03. kamen die Schreiben von der Frau Conrad zu einem unabhdngigen Wirtschaftsprii-
fer. (...) Ich habe am 27.03. den Aufsichtsrat angeschrieben und gesagt, (...), ich liste Ihnen
einmal auf der Basis der Kalkulation der Herren Hensel und Deimling, die sehr positiv war,
die verschiedenen Szenarien auf. (...) Da bin ich zu dem Ergebnis gekommen, selbst bei einer
Gelbe-Sack-Menge von 12.000 Tonnen im Jahr werden wir am 31.12.03 (...) auf der Kalkula-
tionsgrundlage von PwC und Deimling, die vollig iiberzogen war - auf einen Schuldenstand

von 7,3 Millionen kommen. Der addiert sich je nach Mengen-Input auf 12 Millionen.

(...) Ich habe gesagt, diese Erlduterungen und Betrachtungen des Herrn Deimling sind falsch.

(-..) Wir miissen die Halle bauen, wir miissen die Anlage noch einmal umbauen, wir miissen
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noch planen (...). Ich habe gesagt, was kostet uns die Anlage eigentlich? Die kostet uns, wenn

sie fertig ist, (...). (...) 8 Millionen.

Jetzt haben wir gesagt: Was kostet der Hallenbau in Saarwellingen neu? Vier Millionen.
Dann habe ich gesagt, da seid ihr ja bei 12 Millionen! (...) Das haben die alles gehabt, und
auf Grund dessen, auf Grund des Druckes haben sie dann einem unabhdngigen Wirtschaffts-

priifer zugestimmit.

Das war dann die KPMG. Dann hat die KPMG zuerst einmal am 12.03. den Auftrag gekriegt.
Dann gab es eine Sitzung am 29. Mdrz - da war dann DSD dabei -, wie die Entwicklung kiinf-
tig wdre, und da hat er gesagt: Passen Sie auf, die Preise fallen nach 2003 um 50 Prozent.
Dann hat der Herr Ellendt von der KPMG das vorgetragen, der Herr Diehl hat ihm den Auf-
trag erteilt und hat ihm gesagt, er soll die Wirtschaftlichkeit dieser Sortieranlage - zuerst mal
die Technik - iiberpriifen. Wirtschaftlichkeitsanalyse der Sortieranlage, gepriift von der
KPMG. (...)

Dieser junge Mann von der KPMG, der sich dann bemiiht hat, (...), die jetzige Sortieranlage
kritisch zu untersuchen und auch meine Anmerkungen aufzunehmen, der hatte im Leben noch
keine Anlage gesehen. Er kam zu uns und hat gesagt: Wo kann ich mir denn eine Sortieranla-
ge angucken? Als Gutachter! Jetzt sind wir mit diesem Herrn Ellendt von KPMG, den die
Frau Conrad und der Herr Diehl vorgeschlagen hatten und natiirlich der Aufsichtsrat, nach
Trier gefahren und haben uns dort mit meinem Gutachter, den ich vorgeschlagen hatte - die
Firma HTP, Herr Dr. Christiani, Professor Hoberg, der Anlagenpapst in Deutschland. (...)
Der war dabei. Dann haben wir dem Gutachter (...) zum ersten Mal gezeigt, wie eine Anlage

aussieht. (...)

(-..), dann ist er hingegangen, hat dieses Gutachten gemacht (...). Dann schreibt er rein: Aber,
die Wirtschaftlichkeit stellt sich erst im Jahre 2006 dar. Er ging von Annahmen aus, dass wir
nach 2003 - wo wir gar keinen Auftrag mehr hatten - die gleichen Preise kriegen bei DSD,

wie wir sie heute kriegen. (...) Er sagt, diese Annahmen hat er von ASS gekriegt. (...) Aussage

Herr Diehl: Es war sinnvoll, die Anlage zu kaufen. Es war richtig, die Entscheidung zu tref-

fen.

Conrad, (...). Sie hat also vorgeschlagen, die KPMG zu beauftragen. (...)
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Dann haben wir dem Dr. Christiani von der HTP im Mai 2001 ein Gutachten in Auftrag ge-
geben - -

Die Firma Paulus GmbH, (...). Im Vergleich zu jiingeren Neubauten von LVP-Sortieranlagen
zeigt sich die Yellow-Sort-Anlage bei einem um 50 Prozent hoheren Invest hinsichtlich der
Produktivitit um 40 Prozent unterlegen. - Die Anlage kostet also 50 Prozent mehr, mit 40
Prozent weniger Produktivitdt. - Der Vergleich zu derzeitig projektierten Maximalkonzepten
zeigt - also, wenn ich sage, jetzt will ich das Optimum -, dass bei vergleichbarem Invest von
sechs Millionen die Produktivitit um den Faktor vier der Yellow-Sort-Anlage iibersteigt. (...)

Das hat man nicht zur Kenntnis genommen, das war uninteressant.

Dann ging das weiter. Man hat also mit der ONYX weitergemacht. Dann hat Diehl am 22.05.
(-..).

(...) Er begriifit Herrn Ellendt, der das Wirtschaftlichkeitsgutachten der KPMG vorstellen
wird, erteilt Herrn Ellendt das Wort, Frau Conrad resiimiert, (...). Sie: Es schade nicht, sich
beide Optionen freizuhalten - einmal Verkauf und Weiterbetrieb -, ndmlich die Aufstellung
der Anlage weiter zu betreiben, gleichzeitig den Marktwert zu sondieren und auf strategische
Partnersuche zu gehen. Das heifit also, man hat jetzt vorgehabt, ein neues Gutachten zu ma-
chen: Was ist eigentlich die GKE wert? Wir verkaufen den ganzen Laden, weil wir diese sechs
Millionen - - Wir miissen einen neuen Partner haben, wir verkaufen Rethmann, Altvater, su-
chen uns einen neuen Partner - GKE -, um aus dem Schlamassel rauszukommen. Erste Alter-
native: Wir betreiben weiter die Aufstellung der Anlage. Herr Dr. Gisch betont, dass es also

Probleme gegeben hditte. Er spricht sich aber dafiir aus, Saarwellingen unbedingt weiterzu-

betreiben. (...)

Der Vorsitzende verliest ein Schreiben, die Gemeinde sei eindeutig anzuhoren. Also, es gibt
Probleme. Es war ja mittlerweile schon Mai. Die Genehmigungsantrdge waren alle schon fast
fertig, 100.000 DM schon fort. (...) Herr Diwo berichtet noch mal im Zusammenhang mit der
Schokoladenfabrik. Der Vorsitzende fiigt an, dass er den Standort Saarwellingen nicht so ein-
fach aufgeben méochte. Die Ratsfraktionen seien eingebunden, auch dort sei Zustimmung sig-
nalisiert worden. Er befiirworte es nach wie vor, diesen Standort voranzutreiben. Man hat

dann die Ratsmitglieder eingeladen und sie in die Nihe von Ravensburg runtergeschafft und
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dann unter der Fiihrung von Herrn Hensel die Anlage Michelberger von Saarwellingen be-

guckt, die vollig anders war. (...)

Ich habe gesagt, (...), ich habe von der ONYX gehdrt, ihr kriegt dort das Geldnde nur, wenn
ONYX auch das PPK kriegt. Und ONYX hat gesagt, wir wollen das PPK (...) bis zum Jahre
2010 kriegen. Das ging aber nicht, weil ja das Papier dem EVS gehort, und der muss ja im
Jahr 2003 ausschreiben. (...) Trotzdem hat Herr Diehl immer gesagt: Das eine hat mit dem

anderen nichts zu tun (...).

Dann wollte man mit der ONYX in dieser Halle eine Papiersortierung bauen: Herr

Dr. Brandenburg fasst zusammen, dass es noch einmal eine Million Mark mehr kosten wiirde,
die in die Papiersortierung investiert werden miisste, um die Anlage lukrativ zu gestalten.
Herr Dr. Brandenburg bittet um Erduterung der Aussage: Ohne Papier kein LVP. Der Vorsit-
zende verweist darauf, dass dies gesondrt diskutiert werden miisse. Es habe keinen Zusam-
menhang in den Verhandlungen zwischen LVP und PPK gegeben. (...) Frau Conrad ergdnzt,
sie bittet, heute dennoch zu einer Grundsatzentscheidung fiir die LVP-Sortierungsanlage zu

kommen. (...) Sie wollte den Beschluss haben.(...)

Frau Conrad bittet, da alle Anteilseigner hier sitzen, die Informationen fiir drei Monate fiir
sich zu bealten, eine Herausgabe von Informationen wiirde die Verhandlungsposition schwd-

chen. Dies miisse doch im eigenen Interesse der Beteiligten liegen. (...)

Dies miisse doch im eigenen Interesse der Beteiligten liegen. Ich habe immer wieder gesagt:

Sie miisen zuerst in Saarbriicken die Yellow Sort griinden, holen Sie Ihre Riite. (...)

Es wurde auch tiber den Verkauf geredet. In erster Linie von Brandenburg, (...). Aber als
Saarwellingen sich stabilisiert hatte, da hat man eindeutig gesagt, jetzt bauen wir Saarwellin-

gen weiter.

Jetzt habe ich gesagt: (...) Herr Reneaume hat immer zu Blumenréther gesagt: Ich brauche
natiirlich auch Papier. Ich gebe doch denen nicht das Grundstiick, warum sollte ich das ma-
chen? Ich miisste dann einen héheren Preis zahlen. Ich lasse meine gelben Séicke momentan
bei RWE sortierten, das ist viel billiger, warum sollten wir das da machen? Dann habe ich

gesagt, jetzt holen wir den Herrn Reneaume und den Herrn Axel Rosner am 05.07. in den
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Aufsichtsrat und dann werden wir die dort fragen, wie die Verbindung zwischen LVP und
PPK ist. (...) Vorher waren natiirlich die Mietvertrige und der ganze Kram von der PwC -

Kooperationsvertrdge, Besitzvertrdge, (...) - noch mal vorgelegt worden.

Der Vorsitzende Herr Diehl (...).

Hauptthema solle heute die Papiersortierung und die kiinftige Gesellschaftsstruktur sein. Er
begriifit als Gdste Herrn Reneaume und Herrn Rosner von der ONYX, von welchen heute
Aussagen erwartet werden beziiglich der Fragestellung, ob am Standort Saarwellingen auch
eine LVP-Sortierung unabhdngig von der PPK-Sortierung machbar sei. (...) Herr Reneaume,
der Chef der ONYX, hat gesagt: Wenn der GKE-Aufsichtsrat entscheide, in Saarwellingen
eine LVP-Sortierung zu wollen, so sei dies mit dem franzésischen Mutterkonzern CGEA-

ONYX abzustimmen. (...)

Herr Dr. Gisch sagt, er habe Herrn Reneaume dahingehend verstanden, dass LVP und PPK
nur zusammen abgewickelt werden. Seiner Meinung nach sei PPK die Kernfrage. Vertrags-
laufzeit sei bis 2010. Er mochte wissen, ob die Mengen ab 2004 sicher sind (...), ob der Erlos
von 88 pro Tonne noch realistisch ist, (...). Also man musste in die PPK-Sortierung noch mal
2,3 Millionen - hat die ONYX verlangt - reinstecken. Die ONYX wollte sich die Anlage bezah-
len lassen. (...) Ich habe gesagt: (...), zuerst miissen wir mal die Yellow Sort griinden! Aber es

war sinnlos! (...)

Da habe ich (...) noch mal deutlich gesagt: (...), ich muss doch dem Kooperationsvertrag Yel-
low Sort zustimmen. (...) Sie konnen in Saarwellingen nicht bauen! Herr Diehl hat dann ge-

sagt, das wiirde ihn gar nicht interessieren, sie bauen in Saarwellingen, fertig! (...)

Herr Paulus erkldrt, dass fiir ihn klar sei, dass die Firma ONYX nur der LVP-Sortierung in
Saarwellingen und dem Input der besagten 3.000 Tonnen zustimmt, wenn sie im Gegenzug die
Papiermenge der GKE tiber das Jahr 2003 hinaus - moglichst bis 2010 - erhdlt. (...). Herr Dr.
Brandenburg fragt, ob die Gremienzustimmung der Gesellschafter beim Aufnehmen eines
strategischen Partners erforderlich sei. Herr Nospers erinnert an die Tatsache, dass auch die

Aufnahme Lebachs der Zustimmung aller Gremien bediirfe. (...)
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Zwischenzeitlich haben wir ein weiteres Gutachten (...) der KPMG in Aufirag gegeben fiir -
ich weif3 nicht - 80.000, - -

GKE. (...)

Der Vorsitzende spricht sich dafiir aus, am Standort Saarwellingen mit aller Gewalt festzu-
halten. 01.08., (...). Dann kam in Saarwellingen das Aus, weil die Gemeinde Verdnderungs-
sperre gemacht hat, und die Firma ONYX das Ganze zuriickgezogen hat. Dann hat man ge-
sagt, wir miissen jetzt hingehen und uns einen strategischen Partner suchen: RWE, SOTEC,

Rethmann, usw.

Es wurden (mit Onyx) Betreibervertrdige, Papiervertrdge, LVP, Besitzgesellschaften gegriin-
det, hat alles PwC gemacht. (...)

GKE.

Yellow Sort hatte operativ mit der Sache nichts zu tun gehabt. Eigentlich hdtte das Yellow

Sort machen miissen, weil hier die Anlage war.

Das war alles GKE-Sache und es ist auch alles von GKE bezahlt worden. (...)

Frau Conrad erzdhlt am 01.08. in der Niederschrift, ein genehmigter Standort wie in Saar-

wellingen ist bares Geld wert, Saarwellingen muss weiterbetrieben werden. (...)

Am 01.08. (...)

(Vorsitzender: Das war zeitgleich mit der Beschlussfassung des Gemeinderates.)

Ja.

(Abg. Jungmann (CDU): Ja gut, da war sie offensichtlich der Auffassung, dass der Gemein-

derat zustimmen wiirde.)
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(-..) Dann war 28.08., das war der letzte Auftritt, die Frau Conrad war dann nicht mehr da.
01.08. war der letzte. Dann kam 18.10., (...).

Dann kam plotzlich (...): Jetzt gehen wir nach Velsen. Jetzt kam Velsen noch mal ins Ge-
sprdch. Dann waren sie aber alle noch da: In Velsen wird die Gewerbemiillsortierung nicht
gebaut, die Kompostierung wird gebaut. (...) Da habe ich gesagt: (...) Ich muss zuerst die Yel-
low Sort griinden, der Paulus muss zustimmen, weil der Betriebsstandort gedndert wird, und
er wird niemals zustimmen. (...) Im November ist Velsen dann auch endgiiltig gestorben. Der
Dr. Gisch hat dem Herrn Deimling widersprochen. (...) Dann hat Herr Diehl am 18.10. end-
lich die Einsicht gekriegt: Es ist jetzt nicht mehr zu machen, wir miissen die Anlage anders
verwerten - sprich, wir miissen sie verkaufen. Am 06.11.2001. wurde Herr Deimling dann
entlassen. Dann wurden wir beauftragt - beziehungsweise die Yellow Sort, beziehungsweise
die GKE hat den Beschluss gefasst -, eine andere Verwertung zu machen, die Anlage zu ver-

kaufen.

Am 18.10. (...)

Jetzt kommen wir zu der Anlage. In der Zwischenzeit hatten wir diese Anlage angeschaut und
gesagt, was steckt in der Anlage iiberhaupt drin, wie konnen wir die jetzt verkaufen. (...) Wir
haben dann Folgendes gemacht. Ich bin dann beauftragt worden, die ganze Anlage in dieser
Zeit fotografisch aufzunehmen, das mit dem Vertrag zu vergleichen, was hat der Gerlach ge-

liefert, was hat er nicht geliefert. (...)

Dann haben wir also festgestellt, dass da jede Menge Material fehlt. (...)

(Vorsitzender: Wenn ich jetzt mal resiimiere: Was wurde denn fiir die Anlage bis jetzt tat-
sdchlich bezahlt?)

Acht Millionen, wenn Sie alles zusammenrechnen: Statiker, Piittlingen, vor allem die tausend-

fachen Umlagen.

Alles zusammen, mit PwC, mit allem.

(Vorsitzender: Fiir die Anlage, fiir die PwC, fiir die Notarvertrige, fiir die Ausarbeitung von

Vertragsentwiirfen, fiir die Planungskosten Saarwellingen, fiir die Planungskosten Velsen, die
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ja Gott sei Dank dann nicht mehr entstanden sind, wenn ich das richtig sehe, aber die Archi-

tekturkosten. Das sind dann acht Millionen.)

Das ist der untere Bereich, eher mehr.

(Vorsitzender: Und der Erlos beim Verkauf der Anlage waren 1,6 Millionen DM.)

Ja.

In seiner zusammenhdngenden Sachdarstellung vor dem Untersuchungsausschuss am
03.04.2003 nahm der Betroffene Prof. Bihr zum Themenkomplex Yellow Sort wie folgt Stel-

lung:

"Wie Sie und ich aus den Medien wissen, ist das Yellow-Sort-Projekt gescheitert. Die bereits
angekaufte Sortieranlage ist niemals genutzt worden und musste mit erheblichen Verlusten
wieder verkauft werden. Daraus ist dann unzweifelhaft ein erheblicher wirtschaftlicher Scha-
den entstanden, und diese Entwicklung bedeutet einen grofien Nachteil fiir die regionale und
private Abfallwirtschaft im Saarland iiberhaupt. (...) Das, was wir im Jahr 1997 einmal mit

der Griindung der GKE erreichen wollten, wird wohl nicht erreichbar sein. {(...)

Mit der Feststellung, dass ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden sei, ist aber
noch nicht gesagt, dass diese bedauerliche Situation zu einem Nachteil fiir den Gebiihrenzah-
ler gefiihrt hat. Richtig ist vielmehr, dass in die Yellow Sort GmbH kein einziger Cent an Ge-
biihrengeldern geflossen ist. Der entstandene Schaden geht vielmehr voll zu Lasten der Ge-
sellschafter der Yellow Sort i.G. GmbH. Diese Gesellschafter diirften nach meiner Einschdt-
zung ihr bereits eingezahltes Gesellschaftskapital von 700.000 Euro in voller Hohe verloren
haben, (...). Diese Gesellschafter sind der Unternehmer Paulus, der Unternehmer Ruf, der
Unternehmer Hofmann, die zusammen 350.000 Euro fiir die Gesellschaft zur Verfiigung ge-
stellt haben, und natiirlich auch die GKE mbH, die die Hdlfte des Stammkapitals in der nicht
unbetrdchtlichen Héhe von 350.000 Euro hdlt und auch eingezahlt hat. (...)
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Damit reduziert sich der rechnerische Anteil des EVS iiber seine Tochtergesellschaft ABW am
Verlust der Einlagen der Yellow Sort GmbH — wie gesagt: der rechnerische Anteil! — im

schlimmsten Fall auf den Betrag von 6.363 Euro. (...)

Wenn die (...) vorliegenden Bilanzen der GKE fiir die Jahre 2000 und 2001 richtig sind, spie-
gelt sich der von der GKE zu tragende Gesamtschulden aus dem Scheitern des Yellow-Sort-
Projektes in einem sehr krdftigen Bilanzverlust des Jahres 2000 wider. Der ist dort in der
Hohe von einer knappen Million DM — nicht Euro — ausgewiesen. Dieser Verlust ist aber
schon durch die Uberschiisse des Jahres 2001 wieder ausgeglichen. Insgesamt hat die GKE
in den Jahren 1998 bis 2001, auch nach Bereinigung des Yellow-Sort-Schadens-, und hiervon
sind dann 1,1 Millionen, also genau die Summe aller irgendwann einmal von den Gesell-
schaftern geleisteten Einlagen, an die Gesellschafter der GKE als Jahresgewinn ausgeschiit-

tet worden.

Damit steht auf Grund der mir zugdnglichen Erkenntnisméglichkeiten fest, dass der mit der
verpatzten Griindung der Yellow Sort GmbH und der mit dem Kauf der Sortieranlage verur-
sachte Vermogensschaden inzwischen aus eigenen Mitteln der GKE mbH behoben ist, ohne

dass der Gebiihrenzahler hierfiir in Anspruch genommen worden wdre. (...)

... mochte ich aber die Gelegenheit nutzen, um vor Ihnen noch darzulegen, dass ich mit den
Ereignissen und Handlungen, welche konkret beim Scheitern des Yellow-Sort-Projektes und

den hieraus erwachsenden Schéden ursdchlich gewesen sind, auch sonst nicht zu tun gehabt

habe. (...)

... war ich niemals mit der Geschdfisfiihrung der Yellow Sort mbH befasst gewesen. Ich habe
auch nicht dem Aufsichtsrat oder der Gesellschafterversammlung dieser in Griindung befind-
lichen Gesellschaft angehort. Auch an den Geschidften der Yellow Sort mit der GKE habe ich
weder unmittelbar mitgewirkt noch bin ich in irgendeiner Weise kontrollierend oder beratend
an diesen Ereignissen beteiligt gewesen. Auch in meiner Funktion als Geschdfisfiihrer der
GKE bin ich nicht mehr mit den Ereignissen und Entscheidungen befasst worden, die der ei-

gentliche Ausloser des Vermégensverlustes gewesen sind. (...)"

Das McKinsey-Gutachten vom 06.08.2002 kam in Bezug auf die "Yellow Sort " zu folgen-

dem Ergebnis:
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"Noch vor Eintragung der Gesellschafter ins Handelsregister kaufte die Yellow Sort i.G. eine
Sortieranlage, obwohl noch kein Standort gefunden und keine immissionsschutzrechtliche
Genehmigung oder zumindest ein Vorbescheid fiir die Anlage erwirkt worden war; Planung
und Vorpriifung fiir die Standorte Friedrichsthal, Saarwellingen, Piittlingen und Bous hatten
zu keinem positiven Ergebnis gefiihrt. Die Yellow Sort GmbH ist derzeit (immer) noch nichts
ins Handelsregister eingetragen und befindet sich daher noch im Griindungsstadium. Eine
Beschrdnkung der Haftung auf das Stammkapital ist daher noch nicht eingetreten. Es besteht
eine anteilige Verlustdeckungshaftung der Gesellschafter der Yellow Sort und damit auch der
GKE. Danach haften die fiir die Gesellschaft Handelnden personlich. Durch den Erwerb der

Anlage ist gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verstoffen worden."”

III. Abschluss von Vertragen im Zusammenhang mit den im Saarland betriebenen Miillver-

brennungsanlagen

Vertragliche Grundlagen zum Betrieb der Miillverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Vel-
sen, ihr Zustandekommen, die Marktiiblichkeit der erhobenen und tatsédchlich angefallenen
Entgelte und die Belastung mit Kostenfaktoren im Zusammenhang namentlich mit der Ent-

sorgung von Schlacke

I.
MHKW Neunkirchen

Unter dem 25.09.1984 wurde zwischen dem KABYV und der Saarberg Fernwiarme (heute SO-
TEC) ein Vertrag iiber die Beseitigung von Hausabfall sowie Gewerbe- und Industrieabfall im
Abfallheizkraftwerk Neunkirchen geschlossen. Am 21.01.1994 schlossen KABV und SOTEC
unter Aufhebung dieses Vertrages einen Leistungsvertrag fiir die MV A Neunkirchen. Der
Vertrag hat eine Laufzeit bis ins Jahr 2016. In der Prdambel ist geschildert, dass die SOTEC
als Rechtsnachfolgerin der Saarberg Fernwiarme GmbH Eigentliimerin des Gelédndes nebst den
Aufbauten und Einrichtungen der MV A Neunkirchen ist, die neben Annahme- und Ablade-
einrichtungen zwei Verbrennungseinrichtungen, Rauchgasreinigungseinrichtungen nebst Ka-

min und eine Anlage zum getrennten Austrag der Schlacken und Flugstdube umfasse. Der
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KABYV habe die 1976 installierte Verbrennungseinheit Il sowie 2/3 der Rauchgasreinigungs-
anlage finanziert. Der Vertrag hebe die frithere Vereinbarung aus dem Jahre 1984 voll um-
fanglich auf und regele die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien neu, um den ordnungs-
geméflen Betrieb der MV A und ihren mafB3geblichen Beitrag zur Abfallentsorgung und Ver-

wertung im Saarland auf Dauer zu gewéhrleisten.

Im Kapitel I § 1 Abs. 2 ist geregelt, dass samtliche Teile der vorhandenen Altanlage ein-
schlieBlich etwa noch erforderlich werdender Hinzufiigungen zur Nachriistung und Erhaltung
des Altbestandes von den Vertragsparteien spétestens bis zum 30.11.1996 vollstindig abge-
schrieben werden. Das bisherige wirtschaftliche Eigentum des KABV an Teilen der Altanlage
erlosche. An Anlageteilen, die nach Mallgabe erneuert worden seien, stehe dem KABYV kein

wirtschaftliches Eigentum mehr zu.

Im Kapitel IT unter § 3 Nr. 1 ist geregelt, dass der vorliegende Vertrag davon ausgehe, dass
auch die zur Anderung der MVA erforderlichen und séimtliche festgelegten Neuinvestitionen
einerseits vollstindig ins Eigentum der SOTEC {ibergehen, andererseits durch das nach § 11
des Vertrages vom KABYV zu zahlende Entgelt gedeckt werden. Das Investitionsvolumen sei
auf die Planungs-, Genehmigungs- und Baukosten der nachzuriistenden Anlageteile des
Verbrennungsbereiches der MV A begrenzt. Nicht mit umfasst seien die Anlagen zur Energie-
verwertung einschlieBlich der zugehorigen Infrastruktur, die in die alleinige wirtschaftliche
Verantwortlichkeit der SOTEC fallen. (§ 3 Abs. 2) Fiir die Durchfiihrung der Baumafinahmen
ibertragt der KABYV die Bauoberleitung der SOTEC. Fiir die Herstellung der Infrastruktur
und der Bauteile fallen als vergiitungspflichtig lediglich Leistungen der Bauoberleitung an,
die mit DM 80.114,00 netto vergiitet werden sollten. Im folgenden regelt der Vertrag, dass die
SOTEC fiir die Leistung als Bauoberleitung fiir die Rauchgasreinigungsanlage

DM 422.177,00, fiir das Projektmanagement DM 856.254,00 sowie fiir die erforderlichen
Planungen, die Durchfiihrung der Genehmigungsverfahren sowie die Bauleitung die Vergii-
tungssatze nach der Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI) mittlerer Wert

berechnen durfe.

§ 4 des Vertrages regelt den Neubau und Betrieb der Riickstandsdeponie Heinitz-Dechen, der

tatsachlich nicht umgesetzt wurde (Schlackenaufbereitungsanlage).
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§ 8 des Vertrages regelt, dass zur Abstimmung der wechselseitigen Interessen an Anderung
und Betrieb der Anlage SOTEC und KABYV einen technischen Ausschuss bilden. Néheres sei

in einer Geschéftsordnung fiir den Technischen Ausschuss geregelt.

Die Geschiftsordnung des Technischen Ausschusses (TA) regelt, dass der TA fiir die Ent-
scheidung iiber die Vorgabe von Auslegungsdaten der Anlage, die Beauftragung des Planers
mit der Ausarbeitung und Lésung von Sonderaufgaben sowie der Bestitigung der Planungs-
ergebnisse und Planungsziele zustdndig ist, er sei an einer Vergabe von Auftragen im Ge-
samtwert von mehr als 2 Mio. DM zu beteiligen. In der Betriebsphase seien im TA wesentli-
che technische und wirtschaftliche Gegebenheiten des Anlagebetriebes zu erdrtern (Durch-
satz, geplante GroBreparaturen, Erneuerungsinvestitionen, Betriebsstorungen, Immissionssi-
tuation, Absatz von Dampfmenge und Erlose, Stellenplan). Der TA entscheidet iiber Betriebs-
zeiten, die im Direktgeschift zu fordernden Entgelte gem. § 9 des Rahmenvertrages, die gem.
§ 11 Abs. 1 des Rahmenvertrages zu beriicksichtigenden anteiligen Entgelte aus dem Direkt-
geschift, das Kostenbudget und die Zuordnung anteiliger Kosten fiir Infrastruktur ,Vertrieb
und zentrales Betriebscontrolling. Nach § 2 der Geschiftsordnung fiir den TA sind Mitglieder
desselben der Verbandsvorsteher des KABV und ein Geschéftsfiihrer der SOTEC. Jeder Part-
ner entsendet drei weitere ordentliche Mitglieder in den Ausschuss. Von den jeweils zu ent-
sendenden Mitgliedern muss ein Mitglied der technischen und ein Mitglied der kaufménni-
schen Verwaltung des jeweiligen Partners angehoren. Ein 9. Mitglied des TA und dessen Ver-

treter seien durch den Oberbiirgermeister der Stadt Neunkirchen zu benennen.

§ 9 des Leistungsvertrages zwischen KABV und SOTEC regelt das sogenannte "Direktge-
schift". Er lautet:

§ 9 Direktgeschéft

1. SOTEC ist berechtigt im Rahmen der Betriebsgenehmigung der MV A im Direktge-
schift mit Dritten Abfille zur Entsorgung anzunehmen, sofern sie hierdurch nicht mit der
Verbandstitigkeit des KABV in Wettbewerb tritt und der KABV die Entsorgungskapazitit

der Anlage nicht fiir eigene Abfallanlieferung in Anspruch nimmt.

2. SOTEC hat auch im Direktgeschift die gesetzlichen Bestimmungen und behordlichen

Auflagen einzuhalten, die im Direktgeschift zu fordernden Entgelte werden vom TA festge-
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setzt. Dabei ist zu beachten, dass die vom KABYV in seinem Verbandsgebiet erhobenen Ge-
biihren nicht unterboten werden; bei der Festsetzung der Entgelte fiir Abfille, die keine Haus-
abfélle oder Hausabfall dhnliche Gewerbeabfille sind und deren Behandlung zusétzlichen
Aufwand erfordert, sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten angemessen zu beriicksichti-
gen. Der TA wird die gem. § 11 Nr. 1 dieses Vertrages zu beriicksichtigenden anteiligen Ent-

gelte aus dem Direktgeschéfte ermitteln und festlegen.

Wesentlicher Bestandteil des Vertrages sind weiterhin die §§ 10 u. 11, die wie folgt lauten:
§ 10 Energieverwertung

1. Die Erzeugung und Verwertung bei der Abfallverbrennung anfallende Energie (Wir-
me und Strom) sowie die Verwertung von Reststoffen (z. B. Schrott, Schlacken), die nicht
deponiert werden, obliegt SOTEC oder noch zu griindenden Verwertungsgesellschaften.

2. Der KABYV stellt sicher, dass in der MV A eine nutzbare Warme von mindestens 1,9

MWh/t Abfall, bezogen auf 90 % der Durchsatzmenge von 120.000 t/a Hausabfall erzeugt

werden kann.

§ 11 lautet:

Berechnung des Entsorgungsentgeltes

l. Zum Ausgleich der durch die Finanzierung und dem Betrieb der Anlagen entstehenden
Vollkosten einschlieBlich eines angemessenen Unternehmerlohnes, die durch anteilige Ertré-
ge aus dem Direktgeschift (vorstehend § 9) unter Verwertung der anfallenden Energie und

Reststoffe (vorstehend § 10) nicht gedeckt werden konnen, zahlt der KABV an SOTEC ein

Entsorgungsentgelt.
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Demnach ist der TA entsprechend der vorgefundenen Regelungen zustdndig fiir das Entgelt
aus dem Direktgeschift. Weder der Leistungsvertrag noch die Geschiftsordnung fiir den TA
regelt eine Zustdandigkeit des TA fiir Entscheidung tliber die Hohe der Erlose aus der Energie-

vermarktung gem. § 10.

Wesentlicher Vertragsbestandtei des Leistungsvertrages KABV/SOTECI ist, dass von den
Vollkosten einschlieBlich eines angemessenen Unternehmerlohnes fiir SOTEC zunéchst die
Erlose aus der Verwertung von Energie in Abzug gebracht werden, ebenso wie Erlose aus
dem Direktgeschéft. Der dann noch verbleibende Betrag ist nach § 11 Abs. 1 des Leistungs-
vertrages als Entsorgungsentgelt vom KABV/EVS zu bezahlen. In der MV A Neunkirchen
wurden im Jahre 2000 nach den vorliegenden Unterlagen 32.000 MWh Strom und 38.000
MWh Fernwiarme produziert. Der Eigenverbrauch der MV A Neunkirchen betrug 20.000
MWh Strom und 39.700 MWh Fernwérme. Strom und Fernwiarme werden von der MVA
Neunkirchen erzeugt und an die Stadtwerke Stadt Neunkirchen beziiglich der Fernwérme
bzw. an Saarberg Fernwiarme GmbH (Strom) geliefert. Fiir den Betrieb der MV A Neunkir-
chen wird elektrische Energie von Saarberg Fernwiarme GmbH gekauft und zwar fiir EUR
38,00/MWh, was einem jéhrlichen Aufwand von TEUR 760/a entspricht. Die bendtigte Wiir-
me fiir die Bilirogebidude und Prozesswiarme wird von der Stadt Neunkirchen zum Preis von
EUR 45,00/MWh gekauft. Seit 1994 hat der KABV/EVS fiir die gelieferte Energie Strom
eine Vergiitung von DM 0,00/MWh erhalten. Fiir die gelieferte Fernwiarme hat der
KABV/EVS eine Vergiitung von EUR 1,53/ MWh erhalten. Dies geht zuriick auf die 18. Sit-
zung des Technischen Ausschusses des AKHW Neunkirchen vom 10.12.1996. In der Sitzung
des TA wurde {iber ein "Energiekonzept" beraten. Der vor dem Ausschuss vernommene Zeu-
ge Brenner hat dabei ausgefiihrt, dass die Ausschreibungen der Energieanlage ausgewertet
seien und eine Zwei-Turbinen-Variante (2 Turbinen sollten angeschafft werden) zwischen
32.942 TDM und 45.310 TDM kosten sollten. Nach dem Energiekonzept wurden folgende

Investitionen eingestellt:

Investitionssumme It. Angebot DM 32.583 TDM

/. Abfallwirtschaftsteil zuzuordnen 12,602 TDM (d. h. vom KABYV zu zahlen)
Zwischensumme DM 19.981.000,00

Sonstige Anlagen

Ersatzbeschaffung Olkessel 900 TDM

Anteilige Kosten Infrastruktur 1.393 TDM
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Bauteil E-Technik u. Haustechnik 2.321 TDM
Planungs- und Genehmigungskosten 3.308 TDM
Bauzeit Zinsen DM 2.433.000,00

Restbuchwerte DM 1.630.000,00
Wirmeaustausch 400 TDM
Rohrleitungsanbindung 400 TDM
Unvorhergesehenes 155 TDM

Die Zwei-Turbinen-Variante lasse im Gegensatz zur Ein-Tubinen-Variante eine wesentliche
geringere Unterdeckung erwarten. Durch Verhandlungen mit dem Anbieter konne eine Redu-
zierung der Investitionssumme von 1,5 Mio. DM erreicht werden, um so das negative Ergeb-

nis auszugleichen. Der TA beschloss darauthin folgendes wortlich:

"Der Technische Ausschuss nimmt das zur Ausfiihrung kommende Energiekonzept (Zwei-
Turbinen-Variante) zur Kenntnis. Er stimmt der Festlegung der Energiegutschrift in Hohe
von DM 0,00/MWh fiir das erste Vollbetriebsjahr der Gesamtanlage unter der Mafsgabe zu,
dass SOTEC nach dem ersten Vollbetriebsjahr eine Rechnung auf Basis der Istkosten und

Isterlose vorlegt, um die Energiegutschrift fiir die Folgejahre endgiiltig zu bestimmen."

In der 19. Sitzung des TA vom 05.03.1999 beschlie3t der Ausschuss:

"Der Technische Ausschuss beauftragt SOTEC, die Energieanlage an ABB Turbinen zu ver-
geben. Vorbehaltlich einer spdteren Priifung der Aufteilung der Investition zwischen Energie
und Abfallteil wird der Abfallteil auf 12,619 Mio. DM festgesetzt." Im TA vom 25.07.1997
(21. Sitzung 1997) berichtet der Zeuge Brenner, dass die Kostenermittlung einschlieBlich der
Finanzierungskosten unter Beriicksichtigung der aufgezeigten Mengenbilanz einen Uber-

schuss aus Wirme- und Stromerlds von DM 267.300,00/a ergebe.

Man dnderte den Beschluss, wonach fiir gelieferte Energie die Erlose auf Null gesetzt werden,

nicht.

Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass die 2. Turbine im MHKW Neunkirchen
erst im Jahre 2002 installiert worden ist, so dass das erste Vollbetriebsjahr erst im Jahre 2004

abgelaufen sein wird. Bis dahin hat der EVS nach dem Beschluss des TA fiir den produzierten
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Strom DM 0,00 erhalten. Entgegen dem zitierten Beschluss des TA wurde fiir die produzierte
Fernwirme bereits 1997 EUR 1,53/MWh gezahlt. (Zum Vergleich: Das MHKW kauft Wérme
fiir EUR 45,00/MWh.)

Nach einer Feststellung des Abfallwirtschaftsmanagements P4.3 des KABV vom 28.10.2003
wird ausgefiihrt, dass nach Uberpriifung der von SOTEC seinerzeit angesetzten Finanzie-
rungskosten fiir die Energieteile aufgefallen sei, dass die dort dargestellten Kosten von DM
4.656.100,00/a zu der von SOTEC investierten Summe von DM 23.016.000,00 sehr hoch
seien. Der Anteil von DM 12.619.000,00 des KABYV sei der Gesamtinvestition zugerechnet
und dort getilgt worden. Eine Uberpriifung der Kosten ergebe bei 22 Jahren Nutzungsdauer
statt der von SOTEC vorgegebenen DM 4.656.100,00 lediglich DM 2.842.872,00/a. Der Un-
terschied sei nicht erklérlich. Im Gegensatz zum Beschluss des TA, die Vergabe der Turbinen
an ABB durchzufiihren, seien die Turbinen von der ARGE ML/Ansaldo gekauft und montiert
worden, die im iibrigen auch die Turbinen in Pirmasens und Freiburg der SOTEC installiert
habe. Auf Fragen des EVS, ob die Leistung Erdgaslieferung fiir die MV A Neunkirchen im
Wettbewerb ermittelt worden sei, wurde mitgeteilt, dass die KEW als ortlicher Versorger in

der Region politisch gewlinscht sei.

Die internen Feststellungen des EVS befassen sich auch mit den Entsorgungskosten, die SO-
TEC, die einen 4-%-igen Aufschlag als angemessenen Unternehmerlohn auf die Kosten er-
hilt, fiir die Entsorgung aufwendet und die in die Vollkosten, die der EVS zahlen muss, ein-
gehen. Ein Zeuge hat dem Untersuchungsausschuss einen Vergleich der Kosten vorgelegt,
wie sie bei gleichen Stoffen sowohl in Velsen als auch in Neunkirchen aufgewendet werden
miissen. Der Untersuchungsausschuss hat diesbeziiglich den Gutachter Scheper vernommen,
der darauf hingewiesen hat, dass ein Wettbewerb diesbeziiglich ebenso wie bei der Anschaf-
fung von Verbrauchsstoffen entgegen den gesetzlichen Vorschriften nicht durchgefiihrt wor-
den sei. Stoffe werden teilweise entsorgt von Unternehmen, die im Verbund mit dem Ver-
tragspartner SOTEC des EVS stehen. Bei den Verbrauchsstoffen (Ole, Fette, Schmierstoffe)
wird eine rechnerische Lagerhaltung nicht durchgefiihrt. Alle Materialien, die angeschafft
werden, auch wenn sie noch nicht verbraucht bzw. eingesetzt wurden, werden zu aktuellen

Preisen weiterberechnet.
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1I.
AVA Velsen

Unter dem 02.03.1993 schlossen die Saarbergwerke AG und der KABV eine Grundsatzver-
einbarung sowie eine Konsortialvereinbarung zwischen KABV, Saarbergwerke, GAV, ABW
u. SOTEC unter dem 04.06.1996, denen mehrere Anlagen nachgebracht wurden. In der Kon-
sortialvereinbarung vom 04.06.1996 vereinbarten SOTEC, KABV, ABW u. GAV die Zu-
sammenarbeit beim Betrieb der AVA Velsen und die Griindung einer gemeinsamen Betriebs-
gesellschaft geméf der vorbezeichneten Grundsatzvereinbarung. Ein Gesellschaftsvertrag der
BG AVA Velsen kam unter dem 04.06.1996 zwischen der EVS-Tochter GAV und der SO-
TEC zustande. Gleichfalls unter dem 04.06.1996 wurde ein Abfallentsorgungsvertrag zwi-
schen EVS/ABV u. BG AVA Velsen beschlossen. ABW u. BG AVA Velsen vereinbarten
weiterhin unter dem 04.06.1996 einen Pachtvertrag iiber die AVA Velsen. Dieser wurde zu-
letzt unter dem 25.10.2000 gedndert. In einem Konsortialvertrag zwischen GAV u. SOTEC
vom 15.12.2000 wurde die einheitliche Willensbildung gegeniiber der BG AVA Velsen und
eine steuerlich vorteilhafte Regelung iiber Gewinniibernahmen bzw. Ausgleich von Jahres-

fehlbetrigen vereinbart.

Gem. § 6 Abs. 2 der Konsortialvereinbarung zwischen KABV und Saarbergwerke AG erhilt
EVS/GAYV das Recht, die Beteiligung von SOTEC an der AVA Velsen zu erwerben, falls
Saarberg an der SOTEC nicht mehr unmittelbar oder mittelbar iiber Tochtergesellschaften mit

mindestens 50 % beteiligt ist.

Bei Abschluss des Konsortialvertrages war die Bundesrepublik Deutschland an der Saarberg-
werke AG zu 74 % und das Saarland mit 26 % beteiligt. Im Jahre 1998 wurde die Saarberg-
werke AG auf die Ruhrkohle Bergbau AG verschmelzend {ibertragen. An der RAG AG sind
die EON, die RWE, die Montan und andere beteiligt. Die RAG AG ist damit zu 100 % in der

Hand von Privaten und nicht mehr der 6ffentlichen Hand.

Die entsorgungsvertraglichen Grundlagen zwischen EVS/ABW einerseits und BG AVA Vel-
sen wurden in mehreren vertraglichen Regelungen am 04.06.1996, am 30.06.1998 mit einer
Anderung vom 09.10./03.11.1998 ("Vereinbarung zur Anderung der Anlage I zum Entsor-

gungsvertrag riickwirkend zum 30.06.1998") und mit einer Vereinbarung zur Anderung des
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Entsorgungsvertrages fiir die AVA Velsen vom 04.06.1996 sowie der Anlage I zum Entsor-
gungsvertrag i. d. F. vom 09.10./03.11.1998 erneut gedndert.

Wihrend das Entsorgungsentgelt in der Vereinbarung vom 04.06.1996 gemil einer in der
Anlage enthaltenen fest vereinbarten Formel ermittelt werden sollte und in § 6 Abs. 2 des
Vertrages als "Zielgrofe" ein Gewinn von 2 Mio. DM/a vorgesehen sei, wurde die Berech-
nungsformel in der Anderungsvereinbarung vom 09.10./03.11.1998 neu festgesetzt. Dariiber
hinaus wurde in der Anderungsvereinbarung vom 09.10./03.11.1998 geregelt, dass das Ent-
sorgungsentgelt flir die Zeit vom 01.10.1997 bis 31.05. und die Zeit vom 01.06.1998 bis
31.12.1998 neu festgelegt werde. Es wurde bestimmt, dass die Vertragsparteien bis zum
31.10.1998 fiir das Jahr 1999 das Entsorgungsentgelt vereinbaren sollten, das ohne die Zu-
stimmung des anderen Vertragspartners dann nur noch unter bestimmten Voraussetzungen
gedndert werden konne und bis spétestens 31.10.1999 ein festes Entsorgungsentgelt fiir 2000

bzw. 2002 vereinbart werden solle.

In der Anderungsvereinbarung vom 16./19.12.2002 zwischen ABW/EVS einerseits und BG
AVA Velsen andererseits wurde das Entsorgungsentgelt nach § 6 des Entsorgungsvertrages
wiederum geidindert. Nach der Priambel des Anderungsvertrages sollte die Entgeltermittlung
den beim bisherigen Vertragsvollzug gewonnenen Erfahrungen angepasst werden. Die BG
AVA Velsen soll nunmehr ein Entgelt erhalten, das im Voraus fiir jedes Wirtschaftsjahr, spa-
testens am 31.10. neu vereinbart wird. Grundlage fiir das Entgelt soll der im Voraus erstellte
"Wirtschafts-" bzw. Erfolgsplan sein. Wesentliche Anderung ist, dass das Entgelt so zu kalku-
lieren ist, dass fiir BG AVA Velsen ein Gewinn in Hohe von 2 Mio. nach Steuern entsteht.

Das Entgelt ist unabhidngig von der tatsdchlichen Menge des angelieferten Abfalls zu zahlen.

Sofern ABW und BG AVA Velsen iiber das Entgelt keine Einigkeit erzielen, wird ein

Schiedsverfahren eingeleitet.

Das sei es im Wege der Einigung, sei es im Wege des Schiedsverfahrens ermittelte Entsor-
gungsentgelt wird in 12 gleichen Raten von der ABW gezahlt, jeweils zahlbar zum 1. eines
jeden Monats, unabhingig davon, welche Abfallmengen ABW, EVS oder auf Veranlassung
von EVS direkt anliefernde Unternehmen tatsdchlich angeliefert haben. ABW hat das Entgelt
fiir die Direktanlieferer unmittelbar zu bezahlen. Die Anlage II des urspriinglichen Entsor-

gungsvertrages mit der Berechnungsformel fiir das Entsorgungsentgelt wird durch den Ande-
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rungsvertrag vom Dezember 2000 aufgehoben. Vor Ablauf des aktuellen Wirtschaftsjahres
(spatestens am 30.11.) tiberpriift die BG AVA Velsen die Kalkulationen des Entsorgungsent-

geltes anhand der inzwischen vorliegenden Ist-daten.

Ergibt sich, dass der erstrebte Gewinn in Hohe von 2 Mio. DM nicht erreicht werden kann,
trifft ABW eine Nachschlusspflicht. Kommt es dagegen zu einem Uberschuss, ist die BG
AVA Velsen verpflichtet, diesen an ABW (riick-) auszuschiitten.

Nur dann, wenn die AVA Velsen nicht bzw. nicht voll betricben werden kann, weil die BG
AVA Velsen vorsitzlich oder grob fahrldssig ihre Vertragspflichten verletzt hat, trifft ABW
keine Verpflichtung zur Entgeltszahlung.

Durch den Anderungsvertrag erhilt die BG AVA Velsen damit erfolgsunabhingig und risiko-
los eine zuvor fest vereinbarte Gewinnsumme, die zu 51 % auf ABW/EVS und zu 49 % auf

SOTEC entfallt.

Man kommt in einem Vermerk des EVS vom 01.06.2001 (Herr Kretzschmar) zum Ergebnis,
dass der Anderungsvertrag aus dem Jahre 2000 "keine wesentliche Anderung des Entsor-
gungsentgeltes enthalte", die neu gefasste Entgeltregelung sei eine weitergehende Klarstel-
lung, jedoch faktisch gesehen keine weitergehende Ubertragung von Risiken auf die ABW, so

dass keine Nachteile fur den EVS ersichtlich seien.

Soweit ersichtlich, ist eine vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung der ABW
zum Abschluss der zitierten weitgehenden Anderung (Gewinngarantie zugunsten der BG
AVA Velsen) zu keinem Zeitpunkt herbeigefiihrt worden. Namentlich ist auch keine Befas-
sung des Verbandsrates dergestalt vorgenommen worden, dass entsprechend dem Haus-
haltsgrundsétzegesetz umfassend iiber die Tragweite der leistungs- und erfolgsunabhédngigen

Entgeltsregelung aufgeklirt und dariiber abgestimmt worden wire.

In § 6 Abs. 4 S. 2 des Entsorgungsvertrages i. d. F. des Anderungsvertrages vom
16./19.12.2000 hat sich der EVS als Mitauftraggeber verpflichtet, sicherzustellen, dass die
Auftraggeberin ihre Zahlungsverpflichtungen gegentiber der Auftragnehmerin erfiillen kann.
Der EVS ist gem. § 18 Abs. 3 Nr. 17 der Verbandssatzung verpflichtet, die Zustimmung der

Verbandsversammlung zur Gewdhrung von Krediten, Biirgschaften und dem Abschluss von
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kreditdhnlichen Geschiften mit einem Betrag von mehr als 100 TDM einzuholen. Soweit er-

sichtlich ist diese Zustimmung nicht erfolgt.

GAV u. BG AVA Velsen schlossen unter dem 04.06.1996 einen die AVA Velsen betreffen-
den Pachtvertrag liber die Verpachtung der Anlage AVA Velsen fiir einen Zeitraum von 20
Jahren durch die GAV an die BG AVA Velsen. Der Pachtvertrag wurde mehrfach gedndert,
zuletzt durch den dritten Anderungsvertrag vom 25.10.2000 und zwar riickwirkend zum
01.06.1998. Mitverpichterin ist neben der GAV nach der Anderungsvereinbarung nunmehr
der EVS als Mitverpichter, die BG AVA Velsen ist Pachterin. Verpachtet wird das in der
Anlage I des Vertrages aufgefiihrte Grundeigentum sowie die Einrichtung insbesondere im

Biiroteil.

Im dritten Anderungsvertrag wird die fiir die AVA Velsen bestehende Betriebserlaubnis des
Ministeriums fiir Umwelt vom 11.05.1993 von GAV/EVS auf die BG AVA Velsen iibertra-
gen. Eine Klausel, unter welchen Kautelen die Betriebserlaubnis auf GAV/EVS zuriickfallen
kann (beispielsweise fiir den Fall der Kiindigung, der Insolvenz eines Partners, der Anderung
von wesentlichen Rahmenbedingungen o. 4.). Der Biahr-Untersuchungsausschuss hat Zeugen
danach befragt, was die Motivation dieser Regelung gewesen sei. Selbst der Aufsichtsratsvor-
sitzende der GAV, der EVS-Mitgeschéftsfiihrer Wolf, konnte diesbeziiglich keine Angaben
machen. Beziiglich der tiefgreifenden MaBnahme der Ubertragung der Betriebserlaubnis
konnte der Untersuchungsausschuss keine Zustimmung der dazu zustindigen Aufsichtsgre-
mien des EVS feststellen. Dem sowohl im Aufsichtsrat der BG AVA Velsen prisenten als
auch im Aufsichtsrat der GAV prasenten Aufsichtsratsvorsitzenden des EVS war nicht be-

wusst, dass die Betriebserlaubnis iibertragen worden ist.

Auflage in der Betriebserlaubnis fiir den Betrieb der AVA Velsen war die Herstellung von
Entsorgungssicherheit hinsichtlich der Hausmiillverbrennungsschlacke. Hausmiillverbren-
nungsschlacke ist in der Regel namentlich mit Schwermetallen belastet. Um sicherzustellen,
dass es nicht zu einer unterschiedlichen Beurteilung und Behandlung von Verwertungsvorha-
ben hinsichtlich der Hausmiillverbrennungsschlacke kommt, hat die Lénderarbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) ein Merkblatt fiir die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von
mineralischen Reststoffen/Abfallen - technischen Regeln - erlassen. Diese technischen Regeln
gelten verbindlich fiir die Verwendung und fiir die Verwertung von Schlacken und Aschen

aus Abfallverbrennungsanlagen. Vor der Verwertung der Verbrennungsschlacke ist das Ge-
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fahrdungspotential bezogen auf die Schutzgiiter nach § 2 Abs. 1 AbfG insbesondere die Ge-
sundheit des Menschen sowie Wasser, Boden u. Luft festzustellen. Das LAGA-Merkblatt legt
zur Vereinheitlichung des Vollzuges Zuordnungswerte fest, die unter Beriicksichtigung der
Gefahrdungspotentiale eine umweltvertragliche Verwertung gewéhrleisten sollen. Zur Zu-
sammensetzung und Elutionsverhalten herkommlicher HMV-Schlacke liegt umfangreiches
Zahlenmaterial vor. Aufgrund ihrer Herkunft kann sie insbesondere hohe Gehalte an
Schwermetallen sowie leicht 16sliche Salze enthalten. Vor dem Einsatz der HMV-Schlacke ist
daher deren Eignung fiir die Verwertung nachzuweisen. (LAGA-Merkblatt 2.2.2 Untersu-
chungskonzept) So wird gefordert, dass HMV-Schlacken, die zur Verwertung vorgesehen
sind, zur Sicherung der Produkteigenschaften einer Qualitatskontrolle unterworfen werden
miissen, die sich aus einer regelmafigen zeitnahen Eigenkontrolle durch den Aufbereiter so-
wie weiteren Untersuchungen (Fremdkontrolle) gemil LAGA-Merkblatt durch ein nach Lan-
desrecht anerkanntem Priiflabor zusammensetzen. Namentlich unter Beriicksichtigung des
Schutzgutes Grundwasser kommt lediglich ein eingeschrénkter Einbau mit definierten techni-
schen Sicherungsmafinahmen in Betracht, wie beispielsweise einer Tragschicht unter Wasser
undurchléssiger Deckschicht (im Stralen- u. Wegebau bei der Anlage von befestigten Fldchen
pp bzw. bei Erdbaumafinahmen mit mineralischer Oberfldchenabdichtung oder wasserun-
durchlissigen Fahrbahndecken). So werden Standorte als hydrogeologisch glinstig bezeichnet,
bei denen der Grundwasserleiter nach oben durch flichig verbreitete ausreichend méchtig
Deckschichten mit hohem Riickhaltevermodgen gegeniiber Schadstoffen iiberdeckt ist. Eine
bautechnische Verwendung von HMV-Schlacken im Deponiekorper z. B. als Ausgleichs-
schicht zwischen Abfallkérper und Oberflichenabdichtung ist mdglich, jedoch unter
bestimmten klar umrissenen SicherungsmafBnahmen. Der Einbau von HMV-Schlacken ist zu
dokumentieren und zwar von Lieferant, Transporteur u. Trager der Baumafinahme nach Ort
des Einbaus, Art der Mallnahme, Art u. Herkunft der Schlacke, Giitenachweis und Analyseer-
gebnissen, Einbauklassen, Mengen in hydrogeologischen Verhéltnissen, bei Einbauklasse II

die Art der technischen SicherungsmalBBnahmen pp.

Der Béhr-Untersuchungssausschuss hat festgestellt, dass das Landesamt fiir Umwelt - seiner-
zeit war Leiter der spétere Staatssekretdr im Umweltministerium und heutige Geschéftsfiihrer
des EVS Herr Ecker - dem spiteren Aufbereiter lediglich das LAGA-Merkblatt iibergab. In
der Folgezeit wurden die vorgeschriebenen Nachweise dem Landesamt nicht vorgelegt. Das
Landesamt hat eigene Untersuchungen nicht getitigt, Priifergebnisse angefordert oder sich die

Verwendung der Schlacke nachweisen lassen.
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Die BG AVA Velsen hat im Jahre 2000 ein Gutachten des als Zeugen ebenfalls vernommenen
Sachverstidndigen Scheper eingeholt zur Frage der Vergabe des Vertrages fiir die Aufberei-
tung der in der AVA Velsen anfallenden Hausmiillverbrennungsschlacke. Wahrend urspriing-
lich als Standort fiir eine Schlackenaufbereitungsanlage das planfestgestellte Geldnde der BG
AVA Velsen vorgesehen worden war, legte die Geschiftsfiihrung der BG AVA Velsen Be-
rechnungen vor, wonach der Betrieb der Schlackenaufbereitungsanlage auf diesem Geldnde
unwirtschaftlich sei. Den Zuschlag erhielt nach den Feststellungen des Sachverstdndigen
Scheper eine Bietergemeinschaft aus den Firmen Pescher, ASS GmbH, der Landeshauptstadt
Saarbriicken und SOTEC. Im Hinblick darauf, dass eine Schlackenaufbereitungsanlage nicht
zur Verfligung stand, wurde nach der Feststellung des Untersuchungsausschusses die in der
MVA Velsen anfallende Hausmiillverbrennungsschlacke nach Heinitz verbracht, dort mit
Magneten von Metallschrott befreit und fiir die Formung des dortigen Deponiekorpers einge-
setzt. Eine Aufbereitung iiber die Entfernung des Schrottes hinaus konnte vom Untersu-
chungsausschuss nicht festgestellt werden fiir die Zeit von 1997 bis ins Jahr 2000. Ab dem
Jahre 2000 erfolgte eine "Verwertung" insofern, als nahezu simtliche Mengen der anfallenden
Schlacke, fiir die Transportkosten in Hohe von DM 16,20/t und Aufbereitungskosten von DM
23,60/t gezahlt wurden, auf Deponien des KABV angeblich zur Rekultivierung von Deponien
verwendet wurde. Nicht erkldrt werden konnte, warum die Schlacke, die als Ausgleichsmasse
fiir Deponien - statt Bergematerial der Deutschen Steinkohle AG/Saarbergwerke AG einge-
setzt wurde - zuvor noch mit Kostenaufwand (DM 23,60) seit 1997 autbereitet werden muss-

te.

Im Hinblick auf das eingeholte Gutachten des Sachverstdndigen Scheper hat die BG AVA
Velsen eine fristlose Kiindigung gegeniiber einem der Geschéftsfiihrer ausgesprochen, der im

Jahre 1997 den Vertrag den Aufsichtsgremien empfahl, beschlie3en liess und unterzeichnete.

Der Untersuchungsausschuss hat weiterhin die Vergabe von Auftrigen ohne Ausschreibung
auch im Zusammenhang mit der BG AV A Velsen festgestellt. So sind Revisionsauftrige in

Millionenhohe an die Fa. van Roll vergeben worden, die die Anlagen der SOTEC-Anlage in
Freiburg lieferte.

Einer Vielzahl von Sachverhalten war der Untersuchungsausschuss aus Zeitgriinden gehindert

nachzugehen. So wurde beispielsweise im Jahre 1993 fiir das Biiro des Betroffenen Kunst mit
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nicht unerheblichem Kostenaufwand angeschafft, die von einer Galerie geliefert wurde, an der

der Betroffene beteiligt war.

Der Untersuchungsausschuss hat sich der Frage, dass dem Betroffenen eine Kreditkarte vom
KABV/EVS zur Verfligung gestellt wurde und der Betroffene bemerkenswert haufige Fahr-
ten, teilweise in Begleitung seiner Ehefrau, in die Schweiz unternahm ebenfalls nicht umfas-

send widmen konnen.

Auch der Gesamtkomplex "Zwischenraum" im Zusammenhang mit der AVA Velsen konnte
nicht behandelt werden. Obwohl im Jahre 1996 der Architekt Rolf Schmidt aus Eschborn be-
auftragt war, die AVA Velsen zu planen und die Baumafinahme durchzufiihren, wurde ein
Biiro fiir Interior Design - ohne Ausschreibung - beauftragt, die Inneneinrichtung zu planen.
Das Biiro fiir Interior Design, Nauwieser Strale 12, 66111 Saarbriicken bestand aus der Dipl.-
Kff. Stephanie Bihr, der Tochter des Betroffenen, Frau Dipl.-Designerin Sabine Herresthal u.
Herrn Peter Schiitz. Mit Schreiben vom 18.09.1996 verwahrte sich der beauftragte Architekt
fiir die AVA Velsen gegen die Beauftragung des Innenausbaus an das Biiro des "zukiinftigen
Schwiegersohnes" des Betroffenen. Er sehe darin eine massive Verletzung seiner Vertrags-
rechte. Nach dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Unterlagen sind fiir Haustechnik und
Bau zusitzliche Planungskosten in Hohe von 94 TDM angefallen. (Anderungen der Zeich-
nungen fiir Stark- und Schwachstrominstallation, Beleuchtung/teilweise vollstindige Neuer-
stellung von Zeichnungen auf neuen Grundlagenplénen, bei Heizung, Liiftung, Sanitér und
Kalte eine Neufestlegung der Heizungstrassenfithrungen, Neuabstimmungen von Kanalfiih-
rungen) Mehrleistungen im Innenausbau flir Bodenbeldge, Magnettapeten, Terracottaputz
oder Glasfasertapete in Hohe von DM 238.234,00 fielen an, es wurden Uménderungen am
Rohbau bei bereits gemauerten Wianden im Nassbereich vorgenommen, die pauschal mit DM
9.000,00 in Ansatz zu bringen waren. (Bei der Bauausfiihrung standen Minderleistungen in
Hohe von DM 211.279,96, Mehrleistungen in Hohe von DM 238.234,60 und Uménderungen
im Rohbau DM 9.000,00, demnach DM 35.000,00 Mehrungen gegeniiber.)

Im saarlindischen Umweltministerium wurden seinerzeit - Minister war Herr Prof. Dr. Leon-
hardt, Staatssekretir Herr Heiko Maas - Untersuchungen vorgenommen, inwieweit der Be-
troffene oder der Geschiéftsfiihrer der AVA Velsen eigenmichtig gehandelt habe. Konsequen-
zen wurden diesbeziiglich nicht ergriffen. Diesen Komplex hat der Untersuchungsausschuss

allerdings nicht weiter untersucht.
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IV. Gibt es im Zusammenhang mit den Positionen A. bis C. Nachteile bezichungsweise Schi-

den bei EVS und/oder Tochterunternehmen und sind hierzu Verantwortlichkeiten feststellbar,

namentlich: Welche Schritte sind zu unternehmen, eingetretene Schiden wieder gutzumachen

und zukiinftig Nachteile vom Gebihrenzahler abzuwenden?"

Zu diesem Teil des Untersuchungsauftrages wird im Rahmen der Bewertung (Teil E) Stellung
genommen, soweit es nicht schon Gegenstand der vorstehenden Ausfiihrungen im Teil D I-IV

war.
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Teil E Bewertungen und abweichende Berichte

I. Bewertung durch den Untersuchungsausschuss

Dem KABV/EVS, seinen Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungsgesellschaften ist Scha-

den entstanden im Zusammenhang mit dem DSD-Vertrag.

I.

Bewertung im Zusammenhang mit dem DSD Vertrag

1. Der Untersuchungsausschuss kommt zu der Auffassung, dass durch die bisherigen Er-
mittlungen eine Vielzahl unwirtschaftlicher Sachverhalte nicht nur zu Lasten des Ge-
biihrenzahlers aufgedeckt wurden. Es ist der Vorwurf zu erheben, dass teilweise unter
Tauschung von Aufsichts- und Mitwirkungsgremien, teilweise unter satzungswidrigem
Ausschluss der Mitbestimmungsgremien des KABV, teilweise unter Vorwurf strafrecht-
lichen Tuns Sachverhalte festzustellen sind, die den Gebiihrenzahler nachhaltig geschi-

digt haben.

Die Vorginge wurden zum Teil begiinstigt durch die Struktur des Kommunalen Abfall-

entsorgungsverbandes/EVS:

Nach dem Gesetz Nr. 1217 vom 3. Juni 1987 - Saarlédndisches Abfallgesetz - sind die
Gemeinden zu einem Zweckverband, dem KABV zusammengeschlossen. (§ 2 Abs. 2

SAbfG)

Nach § 5 war jede Gemeinde in der Verbandsversammlung durch ihren gesetzlichen
Vertreter repriasentiert. Jede Gemeinde hatte in der Verbandsversammlung fiir je ange-
fangene Tsd. Einwohner eine Stimme geméf den vom Statistischen Amt des Saarlandes
zuletzt fortgeschriebenen Bevolkerungszahlen. Die Verbandsversammlung stellte die
Satzung auf und wihlte den Verbandsausschuss. Von der Konzeption her bedeutete
dies, dass - auch nach den Anderungen des SAbfG - einige groBe Stidte die Mehrheit in

Verbandsversammlung und Verbandsausschuss bilden konnten. Gerade diese Stadte
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2.1

waren es aber auch, die eigene Entsorgungsdienstleistungen anboten und heute noch
anbieten. (Saarbriicken, Saarlouis, Homburg, Vélklingen, Neunkirchen, St. Ingbert, Le-

bach)

Die gesetzliche Losung beriicksichtigte damit nicht, dass neben den rein kommunalen
Interessen der Biirger zusétzliche oder ausschlieliche wirtschaftliche Interessen der
einzelnen Kommunen in die Tatigkeit der Verbandsorgane und damit des KABV/EVS
geflossen sind. Der Untersuchungsausschuss hat Zeugen gehort, die deutlich gemacht
haben, dass ausschlieBlich die Interessen des Wirtschaftsunternehmens ihrer Gemeinde
und nicht die Interessen der Gesamtheit, letztendlich des Gebiihrenzahlers im Vorder-

grund des Handelns gestanden hat.

Eine gewisse politische Meinungsfiihrerschaft kam in diesem Zusammenhang sicherlich

der Landeshauptstadt Saarbriicken unter ihrer Bilirgermeisterin Margit Conrad zu.

Die Konstruktion, dass gerade die Kommunen, die wesentliche wirtschaftliche Interes-
sen (zusitzlich) zu beriicksichtigen hatten, in ihrem Zusammenschluss die Mehrheit in
den Verbandsgremien darstellen konnten und darstellten, stellt sich als "Konstruktions-

fehler" heraus.

Der Untersuchungsausschuss hat des weiteren festgestellt, dass - entgegen der Satzung -
die Entscheidungsgremien in wesentliche wirtschaftliche Vorgénge des KABV nicht
eingeschaltet wurden. In wesentlichen wirtschaftlichen Vorgingen wurden die Ent-
scheidungsgremien - zumindest die Mitglieder, die beispielsweise nicht in der GKE
eingebunden waren - bewusst getduscht. Als Zeugen einvernommene Biirgermeister ha-
ben offen eingerdumt, durch die Komplexitit der zu behandelnden Vorgénge tiberfor-

dert gewesen zu sein.

So hat der Untersuchungsausschuss festgestellt, dass beispielsweise im Jahre 1995 Ver-
trage iiber die Papiervermarktung mit einem finanzwirksamen Volumen von mehreren
Millionen DM ohne jegliche Ausschreibung miindlich abgeschlossen worden sind. Die
Festlegung auf einen fiir den KABYV ungiinstigen Preisindex (der unter den tatséchli-
chen Papierpreisen, die erzielt werden konnten, lag), die Festlegung eines tatsdchlich

nicht benotigten "Entgeltes" fiir Vermarktung und Wagnis (DM 60,00/t) und die ohne
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2.2

jeglichen Rechtsgrund erfolgte Aufteilung des dann verbliebenen "Erloses" (auf der fik-
tiven Berechnungsgrundlage eines Preisindexes) nur zu 65 % auf den KABV und zu 35
% auf die Abfuhrunternehmer (die hierfiir keinerlei Gegenleistung erbringen mussten)
ist erkennbar in den Entscheidungsgremien nie unter Darlegung aller notwendigen

Sachverhalte behandelt und beschlossen worden. (Hierzu unten noch.)

Die Tauschung der Zustimmungsgremien wurde deutlich an dem Vorgang der Nachriis-
tung von Glascontainern. Nach den von dem Geschiftsfiihrer des KABV dem Entschei-
dungsgremium Werksausschuss des BDSIS seinerzeit gemachten schriftlichen Angaben
"es werde eine Ausschreibung nicht benétigt, weil die Gesellschaft kommunaler Entsor-
gungsbetriebe GKE ein vollig neuartiges Verfahren zur Nachriistung von Glascontai-
nern entwickelt habe, was einmalig sei", steht eine Tduschung der Mitglieder des
Werksausschusses fest, die nicht GKE angehorig waren. Nur die Beteiligten an der
GKE - Mitglieder der Aufsichtsrite, aber auch die Biirgermeister, die sowohl im
Werksausschuss des BDSiS als auch als Anteilseigner im Aufsichtsrat der GKE saf3en -
wussten, dass die GKE lediglich iiber drei Geschéftsfiihrer und einen Prokuristen ver-
fiigte und selbst diese Arbeiten gar nicht ausfiihren konnte; schon gar nicht konnte diese
personallose Gesellschaft ein "vollig neuartiges Verfahren" erfunden haben. Alle ande-
ren Mitglieder des Werksausschusses des BDSiS wurden durch die schriftliche Vorlage
des Werksleiters, Herrn Prof. Dr. Peter Bihr, der gleichzeitig auch Geschéftsfiihrer der
GKE war und iiber diese Situation Bescheid wissen musste, falsch informiert. Dieser

Vorgang wird unten noch im einzelnen dargelegt.

Einer der Biirgermeister, der heute noch im Aufsichtsrat des EVS titig ist, hat freimiitig

vor dem Untersuchungsausschuss folgendes wortlich ausgefiihrt:

(23. Sitzung, 3. Dezember 2002, Protokoll S. 122)

"Heute morgen hat der Herr Ecker - jetzt rdume ich einmal etwas ein und hoffe, dass
wir dafiir nicht gehdngt werden - vorgetragen, wie er sich das als Geschidftsfiihrer vor-
stellen kénnte, wie kiinftig die Erlosverteilung beim Papier ist. Da saf3en die ganzen
neuen Aufsichtsratsmitglieder da, der von der IHK und alle, die aus der freien Wirt-
schaft als Dritte hinzugezogen wurden. Als er fertig war, hat der Decker Fritz zu denen

gesagt, "Hann Ihr das jetzt all verstann?". Da sind die ein bisschen blass um die Nase
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geworden und es wurde eingerdumt, dass fiir Biirgermeister - nicht weil die so dumm
sind, sondern weil die nicht so nahe am Thema sind - das ganze System der Verteilung

von Erlosen, wer was abarbeitet, schlecht durchschaubar war."

Dies ist nur eines der Beispiele dessen, was eine Anzahl verschiedenster Biirgermeister,
die einvernommen wurden, immer wieder bestdtigt hat. Dabei war die teilweise Un-
kenntnis von verschiedensten Vorgidngen von wirtschaftlich groler Tragweite erschre-

ckend.

Beispielhaft fiir den Umgang mit den Mitbestimmungsgremien ist die Rechtsschutzge-
wéhrung fiir Herrn Prof. Dr. Bdhr im Jahre 2001. Nachdem eine anonyme Anzeige bei
der Staatsanwaltschaft in Saarbriicken eingegangen war, beantragte Herr Prof. Dr. Béhr
Rechtsschutzgewihrung durch seinen Dienstherrn, den EVS. Den Entscheidungsgre-
mien wurde mitgeteilt, dass Herr Prof. Dr. Bahr einen renommierten Strafverteidiger
beauftragen wolle. Nicht informiert wurde, dass Herr Prof. Dr. Bihr die Absicht hatte,
eine Honorarvereinbarung dergestalt abzuschliefen, dass nicht die gesetzlichen Gebiih-
ren, sondern ein vielfach hoherer Stundensatz fiir den Strafverteidiger (iiber EUR
350,00/h) und ein etwas geringerer Stundensatz fiir einen in der Anwaltskanzlei be-
schiftigten Rechtsanwalt (etwa EUR 250,00/h), der immer noch wesentlich iiber den

gesetzlichen Gebiihren liegt, vereinbart war!

Einvernommene Zeugen haben erklért, dass sie nicht wussten, dass Herr Prof. Dr. Béhr
im Hinblick auf den Beschluss, ihm Rechtsschutz zu gewihren, einen Vorschuss von 50
TDM z. H. der Anwaltskanzlei seines Strafverteidigers anweisen liess. Ein derartiger
Vorschuss diirfte von dieser Hohe her mehr als uniiblich sein. Die Entscheidungsgre-
mien wurden liber die Tragweite ihrer Entscheidung nicht richtig informiert. Nachdem
der Vorgang im Untersuchungsausschuss bekannt geworden war, wurde der EVS aufge-
fordert, eine Riickforderung der Anwaltsgebiihren von Herrn Prof. Dr. Bihr zu betrei-
ben. Dies ist offenbar bislang noch nicht erfolgreich durchgefiihrt worden. Es bleibt zu

priifen, ob der Vorgang strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Die Einvernahme der Geschiftsfiihrung des EVS fiihrt zur Feststellung, dass Sachver-
halte - aus welchen Griinden auch immer - nicht richtig erfasst, die Komplexitét der ein-

zelnen Vorginge offenkundig teilweise nicht wahrgenommen und die Féhigkeit und Be-
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reitschaft, bereits vor Konstituierung des Untersuchungsausschusses enumerierte Prob-
leme zu 16sen, nur schwach ausgepréigt war und weiterhin ausgeprégt ist. So war der
Geschiéftsfithrung des EVS bereits langer bekannt, dass der gesamte Bereich der Papier-

vermarktung fiir den EVS und den Gebiihrenzahler nachteilig organisiert war.

Erst im Jahre 2003 (!) gelang es, dazu zu kommen, dass der EVS zu einer effektiveren
Nutzung der Papiererlose kommt. Erst mit Konstituierung des Untersuchungsausschus-
ses gelang es, dass eine Neuausschreibung der Containerwerft durchgefiihrt wurde, was
zu einem erheblichen Absinken der Preise fithrte, obwohl nachweislich die Geschéfts-
fithrer des EVS bereits lédnger iiber die Unvorteilhaftigkeit der Vertrage informiert wa-
ren. Dass der AR-Vorsitzende der GKE zum erheblichen Preisriickgang nach ordnungs-
geméler Ausschreibung ausfiihrte, dies habe mit dem "Verfall der Preise auf dem Ent-

sorgungsmarkt" zu tun, soll hier nicht ndher kommentiert werden, weil es unrichtig ist.

Erst im Jahr 2003, lange nachdem das Problem bekannt und im September 2002 bereits
eine Strafanzeige deswegen erstattet worden war, informierte die Geschéftsleitung des
EVS, dass gewerbliches Papier nicht in den Zustindigkeitsbereich des EVS falle. Seit
1995 war gewerbliches Papier von der ASS GmbH auf Kosten des KABV/EVS einge-
bracht worden. (Blaue Tonne, iiber die Fa. Julia Klein und "Diverse". Die Fa. Kartona-
gen Schmidt fuhr ebenfalls keine Papiersammelcontainer ab, erhielt aber fiir die von ihr

eingebrachten gewerblichen Papiermengen Vergiitung.)

Der KABV und spéter EVS hatten {iber Jahre fiir die Abfuhr gezahlt, obwohl der
KABYV und EVS nach dem Saarl. AbfG nicht zustindig war. (Dies hétte privatwirt-
schaftlich organisiert werden miissen. Die Unternehmen, bei denen gewerbliches Papier
angefallen ist, hitten auf eigene Kosten die Abfuhr durchfiihren lassen miissen. Gebiih-
rengelder hétten hierfiir nicht aufgewendet werden diirfen, was iiber Jahre geschehen

ist!)

Die Geschiftsfiihrung des EVS wusste bereits spitestens im Jahre 2001 hieriiber Be-
scheid, unternahm erst in 2003 das Rundschreiben und hat bisher eine Riickforderung

der zu Unrecht an die ASS gezahlten Betrdge nicht unternommen.

Die iiber Jahre durchgefiihrte Geschéftspraxis der Geschéftsfithrung des EVS hat (auch
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was die neue Geschiftsleitung anbelangt) zu weiteren massiven Nachteilen fiir den Ge-

biihrenzahler gefiihrt.

Obwohl der Geschiftsfiihrung bereits 2001 mitgeteilt war, dass sie wesentlich hohere
Erlose aus dem Papier (aus dem fiir den EVS auf seine Kosten gesammelten Papier) er-
zielen konnte (z. B. kein Abzug fiir Wagnis EUR 30,00/t, keine Aufteilung mit Privaten,
keine Abrechnung auf fiktiven zu niedrigen Indexpreis), bendtigte man bis Anfang

2003, dies zu organisieren!

Der Schaden belduft sich allein fiir 2002 wegen der zogerlichen Haltung der Geschéfts-

leitung auf mindestens 2,4 Mio. Euro!

Ohne den 6ffentlichen Druck des Untersuchungsausschusses wiren einige nach den
Regeln der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten lingst notwendige Anderungen der Ge-

schiftspraxis des EVS nicht durchgefiihrt worden.

Dabei wird auch hier eingerdumt, dass die Vorgénge, die der EVS zu bearbeiten hat,
hochst komplexer Natur sind und von daher gewisse Anforderungen an die Qualifikati-

on des Managements stellen.

Die Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen scheitert offenbar zumindest zum
Teil an parteipolitischen Vorbehalten. Der Umstand, dass zu groen Teilen die Landes-
hauptstadt Saarbriicken unter Verantwortung der ehemaligen Biirgermeisterin Conrad
offenbar einer der wichtigsten Begiinstigten der aufgedeckten Vorginge war, mag einer

der Grunde hierfir sein.

Die anfallenden Geschifte erfordern von der Geschéftsleitung, sei es den hierfiir betrau-
ten Mitarbeitern eine hohe fachliche Kompetenz, die nach dem Eindruck des Untersu-
chungsausschusses seitens des EVS nicht oder nicht konsequent vorgehalten wird. Ge-
rade bei Projekten, bei denen der EVS die unternehmerische Fiihrerschaft nicht 6ffent-
lich-rechtlich organisierten Partnern tiberldsst, ist es - nicht nur weil der Partner im Re-
gel durch die vorgefundenen vertraglichen Konstellationen beispielsweise durch die
Verursachung von Kosten durch die dem Partner zugute kommenden Aufschldge profi-

tiert - erforderlich, durch ein eigenes Management die Kontrolle iiber Planungen, Ab-
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ldufe, strategische Entwicklungen und Kosten zu behalten.

Der Umstand, dass beim EVS ganz offensichtlich keine Kostenrechnung und -kontrolle
Eingang gefunden haben, ermdglicht es der Geschéftsleitung des EVS nicht, sich ein
verldssliches eigenes Bild iiber die Wirtschaftlichkeit des eigenen Handelns zu machen.
Der Umstand, dass Vor- und Nachkalkulationen aller wirtschaftlichen Vorgange, die
das "Milliarden-Geschift" EVS betreffen, nicht durchgefiihrt wird, verhindert die not-
wendige Transparenz und verschleiert Fehlentwicklungen, die anders friihzeitig aufge-
deckt werden konnten (und hétten aufgedeckt werden kdnnen, wie das unten benannte

Beispiel Containerwerft nur zu plastisch beweist).

Der Umstand, dass es an einem juristisch fundierten Vertragsmanagement dergestalt
fehlt, dass aufgrund der aus dem Controlling und dem Rechnungswesen gefundenen Er-
kenntnisse nicht umgesetzt werden, dass Fehleinschitzungen zu Vertragsanpassungen
fiihren miissen, dass Risiken aus Vertrdgen nicht eingeschétzt werden, um gegenzusteu-
ern, begiinstigt festgestellte Fehlentwicklungen. Dabei stellt sich die Frage, ob fehlen-
den Kontrollmechanismen im Hinblick auf die von der Geschiftsleitung seit 1992 bis

heute durchgefiihrten Sachverhalte nicht geradezu gewollt waren.

Auch heute fehlt dem EVS eine seinen Anforderungen gerecht werdende Struktur, die

bei Wirtschaftsunternehmen dieser Gréenordnung unabdingbar ist.

II.

Der Untersuchungsausschuss hat Herrn Prof. Dr. Peter Bahr gem. § 54 des Landtagsge-

setzes die Rechtstellung eines Betroffenen zuerkannt. Nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 LandtagsG

sind Betroffene Personen, bei denen sich aus dem Untersuchungsauftrag oder aus dem

Verlauf der Untersuchung ergibt, dass die Untersuchung sich ausschlief$lich oder ganz

iiberwiegend auf sie bezieht. Der Betroffene hat eine gestiarkte Rechtstellung insofern,

als er das Recht hat, neben den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses Fragen und

Beweisantrige zu stellen. Ein wesentliches Recht des Betroffenen besteht darin, eine

zusammenhingende Sachverhaltsdarstellung zu geben.
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Herr Prof. Dr. Peter Bihr hat von diesem Recht Gebrauch gemacht und umfassende

Sachverhaltsdarstellungen gemacht.

Eine Kernthese seiner Ausfiihrungen war es, dass er im Zusammenhang mit dem Ver-

trag mit dem Dualen System Deutschlands Sachwalter der Interessen der Abfuhrunter-

nehmer und des Mittelstandes gewesen sei. Der BDSIS sei in Absprache mit den Biir-

germeistern nicht mit Gewinnerzielungsabsicht gefiihrt worden.

Die Frage des Ausschussvorsitzenden, wer denn Sachwalter der Interessen der Gebiih-

renzahler gewesen sei, bliecb unbeantwortet. Nicht alle Biirgermeister, die als Zeugen

oehort werden konnten, bestitigen, dass keine Gewinnerzielungsabsicht vorlag.

Nach Auffassung des Untersuchungsausschusses besteht sehr wohl ein Unterschied zwi-

schen den festgestellten Verstoflen gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit und dem Begriff der fehlenden Gewinnerzielungsabsicht.

I11.

Feststellungen im Zusammenhang mit dem Vertrag mit dem Dualen System Deutschlands

Im Jahre 1992 schlossen der damalige KABYV und die Duale System Deutschland GmbH

(die spiiter zur Aktiengesellschaft wurde) einen Vertrag zur Sammlung und Verwertung

von Wertstoffen nach der Verpackungsverordnung (VerpackV) - Glas, Leichtverpa-

ckungen und Pappe/Papier/Karton (PPK) -, die im Saarland durch den Eigenbetrieb des
KABYV, den Betrieb fiir das Duale System im Saarland (BDSiS) durchgefiihrt werden

sollte. Der Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2003 und einem Jahresumsatzvolu-

men von 50 Mio. DM regelt, welche Betrige aus den durch die DSD GmbH - spéiter DSD

AG - erzielten Lizenzbetragen fiir die Sammlung der einzelnen Wertstofffraktionen an

den BDSIS gezahlt werden.

Wichtig ist zunichst, zu wissen, dass zwischen KABV/BDSiS und DSD verabredet wur-

de, dass von dem gesamten gesammelten Papier DSD nur 25 % der im vorhinein festge-

legten Kosten zahlt, jedoch gedeckelt auf 60 kg (Gesamteinsammelmenge) pro Jahr und

Einwohner. (Dies bedeutet beispielsweise, wenn im Saarland 1 Mio. Einwohner vom Sta-
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tistischen Landesamt ermittelt werden, dass DSD AG dann fiir maximal 60.000 t ge-

sammelte Pappe/Papier/Karton (PPK) fiir 15.000 t einen Kostenbetrag zu zahlen hat.)

Wird mehr gesammelt, zahlt das der EVS!

Im November 1997 wurde, ohne eine erforderliche 6ffentliche Ausschreibung durchzu-

fithren, ein Vertrag zwischen dem KABV/BDSiS und der GKE GmbH - der Gesellschaft

kommunaler Entsorgungsbetriebe - abgeschlossen, in dem das gesamte Vertragsvolu-

men des Vertrages mit der DSD AG auf die GKE iibertragen wurde. Die Gesellschaft

kommunaler Entsorgungsbetriebe, im April 1997 zuniichst durch die sogenannten

Fuhrparkgemeinden gegriindet (Saarbriicken, St. Ingbert, Volklingen, Homburg, Saar-

louis), erhielt bereits im Februar 1998 weitere Gesellschafter in Form einer BGB-

Gesellschaft, in der 12 Abfuhrunternehmer zusammengeschlossen sind.

Hierzu wird im einzelnen noch unten vorgetragen werden.

Im Gegensatz zu den Bundeslindern Bayern und Baden-Wiirttemberg wurde im Saar-

land das Einsammeln von Pappe. Papier u. Karton sowie Glas iiber saarlandweit aufge-

stellte, im Eigentum des KABYV stehende Wertstoffcontainer organisiert, die von Ab-

fuhrunternehmen ebenso wie die sogenannten Gelben Sicke abgefahren werden.

Durch die andere Sammelstruktur fallen in Bayern und Baden-Wiirttemberg geringere

Kosten an (siche Durchsuchungsbeschluss auf Antrag des Bundeskartellamtes vom Au-

gust 2003).

Die Geschiftstitigkeit des KABV/BDSIS war ab 1992, was den untersuchten Teilbereich

anbelangt, fiir den Gebiihrenzahler nachteilig.

1. 1992 wurden teure teils schrottreife Container angeschafft.

Im Saarland entschloss man sich zu einem Sammlungssystem mit sogenannten Wert-
stoffcontainern, die bis zum Abschluss des Vertrages mit dem Dualen System bereits
fiir geringfiigigste Mieten von einzelnen Abfuhrunternehmen in den Orten, in denen sie

die Hausmiillabfuhr betrieben, aufgestellt worden waren. Ohne dass dies zwingend vom
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Dualen System vorgegeben worden wére, vereinbarte der KABV/BDSiS mit dem Dua-
len System Deutschland, dass der KABV/BDSIS eigene Wertstoffcontainer aufstellen
werde. In anderen Bundesldndern hat die DSD GmbH die Gestellung eigener Container

nicht zur Pflicht gemacht.

So erwarb der KABYV bereits 1992 von den Abfuhrunternehmen teils schrottreife, teils
noch verkehrsfahige Wertstoffcontainer fiir Glas und PPK in einem Gesamtwert von 2,8
Mio. DM. (In anderen Bundesldndern ist es beispielsweise iiblich, dass derartige Wert-

stoffcontainer von den Abfuhrunternehmen gestellt und natiirlich auch gewartet wer-

den.)

Der Umstand, dass die Container in anderen Einsammelbezirken von Unternehmern
gestellt werden miissen, fithrt dort zu einer geringeren Kostenbelastung fiir Anschaf-

fung, Wartung und Reparatur pp.

2. Zur Vergabe der Abfuhr und Sortierung fiihrte der KABYV keine Ausschreibung durch.
Offenbar war geplant, dass die Abfuhr und Sortierung der Wertstoffe von den Unter-
nehmen durchgefiihrt werden sollten, die bereits frither Wertstoffcontainer in den Ge-

meinden aufstellt hatten. (Gemeint sind damit nur saarlindische Unternehmen.)

Ein Zusammenschluss privater Abfuhrunternehmer gab jedoch auch ein eigenes Ange-
bot ab, das in den Preisen erheblich unter den vom KABYV bereits zugebilligten Preisen
lag. Bei Wertung dieses Angebotes hitte der KABV etwa 30 % der ihm zuflieBenden
Betrdge des Dualen System Deutschland fiir sich als Ertrag gehabt.

Die Abgabe dieses erheblich giinstigeren Angebotes belegt, dass eine Ausschreibung zu
einem wesentlich gilinstigeren wirtschaftlichen Ergebnis gefiihrt hétte. Ein Zeuge hat vor
dem Untersuchungsausschuss den Schaden hierfiir auf mindestens etwa 3,5 Mio. DM

pro Jahr quantifiziert.

Die mittelstdndischen Unternehmen, die das Alternativangebot abgegeben haben, wur-
den schlieBlich in die Auftragsvergabe einbezogen, erhielten jedoch bei Einzelpositio-
nen erheblich mehr gezahlt, als sie selbst angeboten hatten! Offenbar waren die Preise

bereits anderweitig fixiert.
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Vor 1992 war seitens des KABV fiir die von den Unternehmen zur Verfligung gestellten
Container eine Miete gezahlt worden. Die Anmietung von Containern hétte zum einen
dazu gefiihrt, dass der KABV keine Abschreibungen hétte durchfiihren miissen. Die
langlebigen Container, die mindestens eine Lebensdauer von 10 Jahren haben, wurden
auf 6 Jahre abgeschrieben, was zu einer erheblichen Reduzierung des Buchwertes - sie-
he unten hierzu Verduflerung der Container -, aber auch zu einer erheblichen Reduzie-

rung des Gewinnes gefiihrt hat.

Bis ins Jahr 1995 machte der Betrieb fiir das Duale System im Saarland keinen Gewinn.
Dies hat offenkundig damit zu tun, dass, wie der Betroffene ausgefiihrt hat, der Betrieb
fiir das Duale System im Saarland entgegen § 116 KSVG keinen Gewinn erwirtschaften
sollte. Der Geschiftsfiihrer des KABV, Herr Prof. Dr. Bahr, verstand sich, wie er selbst
vor dem Untersuchungsausschuss unter dem 20.03.2003 ausgefiihrt hat (siche Saarbrii-
cker Zeitung vom 22.03.2003) als Treuhédnder fiir die Abfuhrunternehmen. Dies fiihrt
zur Feststellung, dass der BDSIS nicht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gefiihrt

wurde.

Kosten, etwa fiir die Abfuhr von Papier, das nicht vom Dualen System bezahlt wurde
(alle Mengen iiber 60 kg/Einwohner u. Jahr sowie 75 % der Gesamtmenge), mussten
aus Gebiihrengeldern gezahlt werden. Einnahmen aus der Papiervermarktung wurden
von 1992 bis 1995, nicht von 1995 bis 2003 nur bewusst nicht in voller Hohe erzielt

bzw. geltendgemacht (hierzu unten noch).

Der Umstand, dass die Container ins Eigentum des BDSiS kamen, fiihrte zu Anschaf-
fungskosten auch fiir weitere neue Depotcontainer und reduzierte damit den Gewinn des

BDSiS und zu einer bundesweit einmaligen "Containerwerft".

3. Man betrieb - zunidchst ohne Ausschreibung - von 1992 bis 1995 eine "Containerwerft".

Im ganzen Bundesgebiet einmalig vergab der KABV/BDSIiS weiterhin im Jahre 1992 -
ohne jegliche Ausschreibung - einen Vertrag zum Betrieb einer sogenannten "Contai-
nerwerft", die sich mit der Aufstellung und Reparatur von Wertstoffcontainern zu befas-

sen hatte. (Nirgends sonst gibt es eine Containerwerft.) Die "Vergabe" geschah durch
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Herrn Prof. Dr. Bihr an die Fa. Ruf, obwohl noch nachweislich sich ein weiteres Unter-
nehmen beworben hatte. Nach der Beweisaufnahme steht fest, dass offenbar keiner der
beteiligten Entscheidungstriger (ebensowenig wie die technischen Fachleute des
KABYV) das womogliche Volumen der Containerwerft oder die anfallenden Arbeiten im
einzelnen spezifizieren konnte. Der Vertrag sollte daher auch nur fiir ein Jahr abge-
schlossen werden. Er lief schlieBlich - mit jahrlichen Millionenumsétzen - bis Anfang

1996!

Die Verantwortlichen des KABYV hitten dies feststellen und nach den Grundsétzen der
Wirtschaft organisieren konnen. Trotz Kenntnis der Millionenumsétze geschah jedoch

nichts.

In dem abgeschlossenen "Rahmenvertrag" mit einem Abfuhrunternehmer, der selbst in
einem saarldndischen Ort sowohl Miillabfuhr betreibt als auch Wertstoffcontainer ab-

fahrt, sind lediglich die Preise grob skizziert:

(Die Preise sind wichtig fiir das Verstindnis einer manipulierten Ausschreibung im Jah-

re 1995, auf die unten noch eingegangen wird.)

So wurde fiir die Aufstellung und den Transport bzw. das Riickholen eines Containers
der Betrag von DM 200,00 verabredet (Marktpreis war und wird heute immer noch ver-
langt fiir eine solche Leistung DM 80,00). Es wurde fiir die Monteurstunde der Betrag
von DM 35,00 verabredet und fiir das Lackieren von Containern ein Betrag in Hohe von

DM 170,00.

Zum weiteren Verstandnis ist es wichtig zu wissen, das in anderen Bundesldndern von
sogenannten Vandalismusschdden an Containern in einer Grof3enordnung von etwa 2
bis 3 % des aufgestellten Containervolumens auszugehen ist. Beschiddigungen an den
Containern konnen in der Regel nur durch Abfuhrunternehmen selber entstehen, die
durch unsachgeméfie Handhabung (wenn die Container auf den "Haken" genommen

werden) entstehen, die Container anstofen oder auf sonstige Weise beschidigen.

Waire also im vorliegenden Fall wirtschaftlich gedacht worden, wire - wie in allen ande-

ren Bundeslédndern auch - die Verursachung eines Schadens dem jeweiligen Abfuhrun-
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ternehmer aufgebiirdet worden, der nicht nur die geringfiligigen Vandalismusschéden zu
beheben gehabt hitte, sondern auch die durch seine eigene Abfuhr entstandene Bescha-
digung von Wertstoffcontainern. Auch hier iiberbiirdete der Betroffene die Kosten nicht

dem Vertragspartner Abfuhrunternehmen/dem Verursacher.

Ab der "Vergabe" entwickelte sich der Betrieb der Containerwerft zu einer wahren
Goldgrube fiir das Volklinger Unternehmen. Dabei ist als Ergebnis der Beweisaufnah-
me festzuhalten, dass "Beauftragung" und "Kontrolle" der einzelnen in Rechnung ge-
stellten Arbeiten des Volklinger Unternehmers nicht nachvollziehbar waren und der
Verdacht entsteht, dass im Zusammenhang mit dem Betrieb der Containerwerft tiber
Jahre hinweg Gelder zumindest massiv verschleudert wurden und Verantwortliche hier-

von hatten Kenntnis haben miissen.

Von 1992 bis 1997 wurden Container im Werte von 14,2 Mio. DM angeschafft, die zu
einem Betrag von 11 Mio. DM auf 6 Jahre "abgeschrieben" wurden (obwohl die Le-
bensdauer der Container 10 Jahre betrdgt, wurde eine auBBergewohnlich hohe Abschrei-
bung gewihlt, was bei dem unten aufgefiihrten Verkauf der Container nicht unerheblich
ist und das Ergebnis des BDSIiS "bilanzpolitisch" verschlechterte), und es wurden in
dieser Zeit an diesen Containern Reparatur und Transportarbeiten im Gesamtwert von

17,2 Mio. DM durchgefiihrt. So wurden z. B. rechnerisch alle Container einmal lackiert!

Die einzelnen Jahresumsitze der Containerwerft, die zum besseren Verstandnis der ma-

nipulierten Ausschreibung 1995 aufzufiihren sind, beliefen sich in den Jahren 1992 bis

1997 wie folgt:
1992 304.473,09 DM
1993 3.366.147,31DM
1994 3.444.141,32 DM
1995 2.538.575,88 DM
1996 4.021.449,16 DM
1997 3.881.044,41 DM

In den Folgejahren hat die GKE, die das gesamte Geschéft ab 1998 betrieb, Aufwen-
dungen pro Jahr von durchschnittlich 1,8 Mio. DM gemacht. Somit betrug das Volumen
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der Aufwendungen fiir die Containerwerft etwa 25 Mio. DM (von 1992 bis 2001).

Der Vertrag mit der Fa. Ruf wire 2000 ausgelaufen. Eine Neu-Ausschreibung 2002
erfolgte jedoch erst, als sich die Konstituierung des Untersuchungsausschusses abzeich-
nete. Die Neu-Ausschreibung fiihrte zu einem reduzierten Vertragswert/Jahr von statt
frither 1,8 Mio. DM auf 400 TDM. Der AR-Vorsitzende der GKE, der Volklinger Biir-

germeister Diehl, fiihrte dies "auf einen Preisverfall bei den Entsorgungskosten zurtick".

4.  Die Ausschreibung der Containerwerft 1995 war manipuliert.

Obwohl der Werftvertrag zum 31.12.1994 auslief, wurde erst eine Ausschreibung in der
2. Jahreshiélfte des Jahres 1995 durchgefiihrt und zwar beginnend mit einem Voraus-
wahlverfahren, das mit einer Verdffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union
ausgeschrieben wurde. Diese Ausschreibung erhielt im Vorhinein nach der Aktenlage
(vor ihrer Veroffentlichung) die Saarbriicker A.S.S. unter ihrem Geschéftsfiihrer Herrn

Lothar Deimling "wie telefonisch besprochen".

Bereits die Ausschreibungsbedingungen sahen Bedingungen vor, die redlicherweise gar
nicht erforderlich waren: So wurde ein mobiles Containerwaschgerit gefordert, das in-
gesamt nur dreimal in der gesamten Bundesrepublik vorhanden ist (und naturgemal bei
dem Unternehmen vorgehalten wird, das seit 1992 die Containerwerft betrieb und das
auch 1996 den Zuschlag erhalten sollte). Es wurde eine anzumietende Flidche von 2.000
m2 mit Olabscheider gefordert, um Container zu lagern. (Obwohl nach den Feststellun-
gen des eigenen Rechnungspriifungsamtes ein derartiges Flichenvolumen wohl schwer-
lich erforderlich gewesen sein diirfte, ebensowenig wie ein Olabscheider! Fiir neue

Container war ein Olabscheider wohl ganz und gar iiberfliissig!)

Hausintern legte der BDSiS Ausschreibungsbedingungen fest, an die man sich selbst
spater nicht halten wollte: Voraussetzung sei, dass das Unternehmen, das sich bewerbe,
die Leistungen aus eigener Kraft und eigenen Mitteln erbringen kdnne. Wichtig sei der
Gesichtspunkt der Mittelstandsforderung ebenso wie der Umstand, dass ein Unterneh-
men, das die Containerwerft betreiben sollte, selbst nicht mit der Abfuhr von Wertstoff-

containern befasst sei.
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Von 12 Unternehmen, die sich auf das Vorauswahlverfahren hin bewarben, wurden von
Vorneherein 7 unter Beriicksichtigung dieser "Ausschreibungskriterien" ausgeschlos-
sen: Wihrend ein Unternehmen als "zu groB3" bezeichnet wurde und dies damit begriin-
det wurde, dass im Falle von Unstimmigkeiten die Einflussmoglichkeiten des BDSiS
auf das Unternehmen "wohl nicht gegeben seien", schloss man ein weiteres Unterneh-
men aus dem Bieterkreis deshalb aus, weil Jahre zuvor das Unternehmen fiir ein anderes
Sammelsystem von Wertstoffen geworben habe. Dies sei eine Interessenkollision. Wih-
rend andere Unternehmen ausgeschlossen wurden mit der Begriindung, sie bzw. im
Firmenbund stehende Schwester- oder Tochterunternehmen befassten sich mit der Ab-
fuhr von Wertstoffcontainern in saarldndischen Gemeinden, wurde sowohl die Saarbrii-
cker A.S.S. als auch das Volklinger Entsorgungsunternehmen, das die Containerwerft
seit 1992 betrieb und gleichzeitig Wertstoffcontainer abfuhr, zugelassen, obwohl beide

Unternehmen das Ausschlusskriterium (Abfuhr von Wertstoffcontainern) erfiillten.

Dies kann Herrn Prof. Dr. Bihr nicht verborgen geblieben sein, kannte er doch die Be-

teiligten.

Neben A.S.S. GmbH und Ruf GmbH wurden drei weitere Unternehmen zugelassen, die
sei es verdeckt, sei es offenkundig von dem Voélklinger Entsorgungsunternehmen ab-
hingig waren: Bei einem der Unternehmen (einer Ein-Mann-Firma, die wohl schwerlich
das Volumen einer Containerwerft wie gefordert aus eigener Kraft hitte erbringen kon-
nen) handelte es sich erkldrtermafen um das Subunternehmen der Vélklinger Entsorger-
firma Ruf (das noch bis ins Jahr 2000 hin fiir den Abtransport und das Aufstellen von
Containern DM 80,00 verlangte - siche unten Preise). Zwei aus Nordrhein-Westfalen
stammende Firmen hatten unmittelbaren Bezug zu den Volklinger Entsorgungsunter-
nehmen: Der Geschiftsfiihrer der ersten Firma (Opro Recycling) stammt aus Volklin-
gen, hatte eine Mietwohnung beim Geschéftsfiihrer des Volklinger Entsorgungsunter-
nehmers Ruf bezogen und nutzte von dem Volklinger Entsorgungsunternehmer ange-
schaffte und finanzierte Fahrzeuge. Eine zweite Firma aus dem Ruhrgebiet ist offen-
sichtlich personenidentisch mit der Fa. Opro Recycling, benutzte die gleiche Betriebs-
statte und befasste sich vor allen Dingen keinesfalls nach ihrem handelsregisterrechtlich
erfassten Gesellschaftszweck mit dem Betrieb einer Containerwerft. Der Steuerberater
der Volklinger Entsorgungsfirma, die den Zuschlag erhielt, "kiimmerte" sich auch um

die Angebote der anderen privaten Anbieter (auBBer A.S.S. GmbH), so die Aussagen
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zweier Zeugen aus dem Bieterkreis.

Es hat offenbar unerlaubte Preisabsprachen gegeben.

Auftillig ist, dass ganz offenkundig eine unerlaubte Preisabsprache zwischen den ein-
zelnen Unternehmen, die als Bieter zugelassen wurden, stattgefunden hat, demnach

auch mit der Saarbriicker A.S.S. GmbH.

So verlangen alle Unternehmen beispielsweise fiir die Lackierung von Containern statt
der von 1992 bis 1995 geforderten DM 170,00 nunmehr mindestens DM 700,00 und

mehr.

Ein vom Untersuchungsausschuss eingeholtes Sachverstindigengutachten hat ergeben,
dass dieser Angebotspreis etwa das Doppelte des Marktpreises darstellte und heute noch
darstellt. Die vom Ausschuss gesichteten Unterlagen ergeben auch, dass die Fa. Ruf die
Arbeiten teilweise fremd vergab und selbst nur die Hilfte (!) des von ihr angebotenen
Preises fiir die Lackierung ausgeben musste (also den vom Sachverstindigen ermittelten

Marktpreis).

Fiir den Transport und die Aufstellung von Containern im Stadtgebiet Saarbriicken ver-
langte beispielsweise die A.S.S. DM 320,00, obwohl sie von ihren eigenen Biirgern we-
niger als die Hilfte fiir diese Leistung erhielt und heute noch erhélt. Die Liste dieser
vergleichbaren Preise liesse sich beliebig fortsetzen und macht deutlich, dass nicht
Markt- oder Wettbewerbspreise angeboten wurden, sondern dass der Volklinger Unter-
nehmer zwar knapp, aber der preisgiinstigste blieb und bleiben musste, jedoch auf ei-
nem sehr hohen mit Marktpreisen wenig erklarbaren Niveau. (Bedenkt man beispiels-
weise, wie oben dargelegt, dass der Subunternehmer, der ebenfalls an der Ausschrei-
bung beteiligt war, fiir die Volklinger Entsorgungsfirma DM 80,00 fiir die Aufstellung
und den Transport von Containern verlangte und in der Ausschreibung mehr als die
A.S.S. in Saarbriicken und bedenkt man, dass dieser Unternehmer immer schon kosten-
deckend gearbeitet haben diirfte, wird deutlich, dass die Phantasiepreise der Ausschrei-

bung und ihre Ndhe zueinander auffillig sein musste.)

Bereits nach der Aktenlage des KABV war und ist festzustellen, dass die Vorlagen der
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Werksleitung eklatante Unstimmigkeiten aufwiesen, die auch einem wirtschaftlich und
technisch Unerfahrenen deutlich machen mussten, dass die Ausschreibung 1996 nicht

korrekt war.

Der Werksausschuss des BDSiS vergab die Leistung in einer 3 Minuten dauernden Sit-
zung (!) zu einem Gesamtpreis von TDM 893, obwohl im abgeschlossenen Jahr 1995
bereits die von der Containerwerft verbrauchten Leistungen bei 2,5 Mio. DM lagen. In-
sofern wurden die Entscheidungsgremien {iber das tatsdchliche Volumen ebenfalls ge-
tduscht, setzen sich aber auch erkennbar mit den notwendigen Gegebenheiten kaum

auseinander.

Der Vertrag, der abgeschlossen wurde, ermoglichte dem Voélklinger Unternehmen in
einem einheitlichen Vorgang abgearbeitete Leistungen einzeln abzurechnen. (So schil-
derte ein Zeuge einen Vorgang in Blieskastel: Fiir eine Baustelle mussten 11 Container
geringfiigig umgesetzt werden. Dem Unternehmen wurde eingerdumt, 11 x DM 200,00
abzurechnen, statt die tatsdchlich erforderliche Zeit von vielleicht 2 Stunden fiir die ge-
samte Arbeit. So abgewickelt war die Containerwerft duBerst lukrativ.) Unmittelbar
nach Zuschlag an die Fa. Ruf iibernahm die ASS GmbH die Containerwerft flir Saar-

briicken und Kleinblittersdorf zu den (iiberh6hten) Preisen der Fa. Ruf.

5. 2002 wurde der Auftrag Containerwerft wesentlich glinstiger vergeben.

Nur am Rande sei erwéhnt, dass als allererstes Ergebnis und Erfolg des Untersuchungs-
ausschusses festgehalten werden kann, dass im Lichte der 6ffentlichen Diskussion, die
schliesslich zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses fiihrte, eine neuerliche Aus-
schreibung in 2001 der Containerwerft (der Vertrag war zwischenzeitlich ebenfalls um
iiber ein Jahr abgelaufen) durchgefiihrt wurde, bei der dann ein "Preisverfall" festge-
stellt wurde. Der Zuschlag erfolgte lediglich noch zu weniger als 1/4 der urspriinglichen

Vergabesumme. - offenbar, weil der Wettbewerb nicht behindert war.

6.  Offenbar hat es bei der Containerwerft Betrug gegeben.

Festgestellt werden kann weiterhin, dass dem Volklinger Entsorgungsunternehmer al-

leine wegen seiner Abrechnungen schon fiir 1999 und 2000 der Vorwurf des Betruges
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durch die Staatsanwaltschaft Saarbriicken gemacht wurde. Die Staatsanwaltschaft geht
von liberh6hten Abrechnungen und tatsidchlich nicht erbrachten Leistungen im Gesamt-
wert von iiber TEUR 400 nur in diesen beiden Jahren aus. Der Unternehmer wurde im
Hinblick auf diesen Vorwurf zunichst inhaftiert. Mangels Flucht- und Verdunklungsge-
fahr hat das Saarlidndische Oberlandesgericht den Haftbefehl aufgehoben.

Nach Behauptung eines Zeugen sind beispielsweise nicht die vereinbarten Leistungen
der Lackierung vorgenommen worden. So schienen die Container vielfach lediglich

"gerollt" statt lackiert worden zu sein.

Monatliche Rechnungen fiir Lack/Verdiinner und Hérter im Verhéltnis 1 : 1 : 1 hétten

wegen des technisch unmoglichen Verhéltnisses auffallen miissen.

Lackrechnungen von 60 bis 90 TDM/Monat deuteten auf die Tauschung nachgerade
hin, standen doch die abgerechneten Mengen nicht im Verhiltnis zu den angeblich la-

ckierten Containern.

Der Untersuchungsausschuss hat ein Sachverstindigengutachten etwa hinsichtlich der

abgerechneten Lackierleistungen eingeholt.

Der Hinweis des Betroffenen, die Mitarbeiter des KABV seien flir diese Vergabe und
Praxis verantwortlich, ist nicht iiberzeugend: Nach den glaubhaften Bekundungen eini-
ger Zeugen wird der Betroffene als sehr sorgfiltig und akribisch beschrieben. Es muss
davon ausgegangen werden, dass alle Vorgéinge (also auch Rechnungen) zunichst {iber
seinen Schreibtisch gingen. Auch hat sich der Betroffene sicherlich zumindest anlass-

lich der Jahresabschliisse eine Aufschliisselung der Kosten geben lassen.

7. Auch durch Mietvertrage wurde der KABV geschidigt.

Neben der Containerwerft wurden auffillig die Anmietung von Mietflichen durch den
BDSiS/KABYV bei dem Volklinger Entsorgungsunternehmer in Volumina, die mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erforderlich sind. So wurde beispiels-
weise fiir die "Lagerung grauer Tonnen" (Miilltonnen) auf einer Freifliche DM 7,00/m2

verabredet! Die Entscheidungsgremien, die den Vertrdgen (im Volumen iiber 100
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TDM) hitten wegen ihrer (beabsichtigten) Laufzeit zustimmen miissen, wurden damit
nicht befasst. Diese Vertrige fiihrten zu jdhrlichen Mietzahlungen von zwischen 200

TDM bis 465 TDM!

8.  Auffillig weiterhin wurde die sogenannte "Nachriistung von Glascontainern”, die zu
einer Strafanzeige durch den Obmann der CDU-Landtagsfraktion fiihrte. Im Hinblick
darauf wurde ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Saarbriicken bei dem e-
hemaligen Werkleiter des BDSiS und Geschéftsfiihrer des KABV Herrn Prof. Peter
Béhr und einem kaufménnischen Mitarbeiter durchgefiihrt, weil nach Auffassung der
Staatsanwaltschaft ein Schaden in Hohe von mindestens TEUR 300 durch den gesamten
Vorgang zu besorgen steht. Unter anderem hat der BDSiS an die GKE einen Vorschuss
in Hohe von TEUR 300 an die GKE im Jahre 1997 geleistet, obwohl zu diesem Zeit-
punkt keinerlei Leistungen durch die GKE hierzu erbracht worden waren. Dieser Vor-

schuss diente offenbar als Anschubfinanzierung fiir die GKE.

Tatsache ist, dass seit Beginn der 90-er Jahre und trotz der geénderten rechtlichen Situa-
tion, wonach nur Glascontainer mit bestimmten Schallschutzmerkmalen aufgestellt
werden durften, der BDSIS offensichtlich immer noch Container anschaffte, die nicht
mehr den technischen Standards entsprachen. "Rein zufillig sei man auf die Anderung
der technischen Vorschrift gestoBen.". So ein Zeuge. Dies flihrte zu dem "Bedarf der
Nachriistung der Glascontainer" in einem Volumen von iiber 1,7 Mio. DM und einer
Riickstellung fiir Transportkosten fiir die Nachriistung der Glascontainer in einer Sum-
me von 1,2 Mio. DM. Den Zuschlag sollte hier auch zunichst der Vilklinger Entsor-
gungsunternehmer erhalten, weil er angeblich der einzige auf dem bundesdeutschen
Markt wire, der diese Nachriistung ausfiihren konne. Herr Prof. Béhr zog den Be-
schlussvorschlag zur Vergabe an das Volklinger Unternehmen im Mai 1997 zuriick -
eine Ausschreibung hatte trotz Riige des RPA gar nicht stattgefunden -, weil angeblich
ein glinstigeres Angebot vorldge. Dieses Angebot, das zwei Monate nach diesem Vor-
gang eingereicht worden war (!), stammte von der GKE (der Gesellschaft fiir kommuna-
le Entsorgungsbetriebe), die nur aus drei Geschiftsfiihrern bestand (Herr Bahr, Herr
Deimling und Herr Diwo) und die angeblich ein technisch vollig neuartiges Verfahren

zur Nachriistung von Glascontainern entwickelt haben soll.

Jedem Beteiligten zumindest der GKE-Gemeinden musste klar sein, dass diese Firma
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die Arbeiten gar nicht wiirde ausfiihren konnen. Der Auftrag wurde auch von der GKE
sofort an die A.S.S. Saarbriicken vergeben, die ihrerseits eine Subunternehmerin aus
Ostdeutschland einschaltete, die den Auftrag wesentlich preisgiinstiger durchfiihrte (ca.
DM 200,00 unter dem Zuschlagspreis), als die Vergabe von BDSIS an die GKE durch-
gefiihrt worden war. Die A.S.S. GmbH, die mit ihrem Geschéftsfiihrer Deimling auch
Einfluss auf die Geschéfte der GKE hatte (Mitgeschéftsfiihrer bei der GKE war Herr
Prof. Dr. Béhr), war durch diese wirtschaftlich unverniinftige Nachriistung begiinstigt
(so Zeuge Blumenrother, ehemaliger Geschiftsfiihrer der A.S.S.). Der Zeuge Blumen-
rother hielt die Nachriistung flir wirtschaftlich sinnlos! Das Volklinger Abfuhrunter-
nehmen erhielt wiederum ohne Ausschreibung von Herrn Prof. Dr. Béhr den Auftrag,
den Transport (ein Volumen von tiber 1,2 Mio. DM) durchzufiihren, letztendlich wur-

den tiber 1,5 Mio. DM Transportkosten abgerechnet.

Der Vertrag ermoglichte die Einzelabrechnung fiir den Containertransport nach Saar-
briicken fiir jeweils DM 200,00/Container, obwohl bei einer Fahrt bis zu 6 Container

transportiert werden konnten. Er war von daher ausnehmend lukrativ.

Im Zusammenhang mit diesen Transportvertrigen vereinbarte der Geschiftsfiihrer der
ASS, Herr Deimling, an die Fa. Ruf Rechnungen im Gesamtvolumen von 250 TDM
schreiben zu diirfen. Ruf bezahlte, obwohl den Rechnungen Gegenleistungen nicht ge-

geniiberstanden.

(In diesem Zusammenhang weigerte sich der Zeuge Blumenrdéther, die Bilanz der ASS
zu unterschreiben. Nach ihrer Aussage will die Zeugin Conrad die Bilanz, die von den
Wirtschaftspriifern angeblich gepriift und fiir in Ordnung befunden, bekommen haben.
Hier steht die Aussage der Wirtschaftspriifer im Gegensatz zur Aussage der Zeugin

Conrad.)

Die Kosten fiir Nachriistung, Reparatur und Transport erreichten den Neupreis eines

schallgeschiitzten Glascontainers und waren unwirtschaftlich.

9.  Kontrolle und Aufsicht wurden systematisch ausgeschaltet.

Festzuhalten ist aufgrund der Beweisaufhahme unter anderem durch Zeugeneinvernah-

182



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

10.

11.

me etwa des Leiters des Rechnungspriifungsamtes oder der Abteilungsleiterin des
Rechtsamtes des EVS, dass in der Regel Ausschreibungen oder Preisvergleiche beim
KABYV nicht iiblich waren, dass das RPA nach Aussage seines Leiters "lediglich eine
Farce" gewesen sei und sich die Mitarbeiter des RPA darum bemiiht hétten, Priifungen
durchzufiihren, tatsdchlich jedoch in der Regel ihren Aufgaben - von der Geschiéftslei-

tung gewollt - nicht nachkommen konnten.

Fest steht, dass gleiches beim Rechtsamt zu vermerken ist, das von Herrn Prof. Dr. iur.
Béhr faktisch ausgeschaltet worden war. Vertrige - auch einfache Mietvertrige bei-
spielsweise mit dem Entsorgungsunternehmen in Volklingen u. &. - wurden in der Regel
von Herrn Prof. Béhr erarbeitet unter Ausschluss des Rechtsamtes. Eine rechtliche Prii-
fung bzw. ein Téatigwerden des Rechtsamtes war erst nach Ausscheiden von Herrn Prof.

Béhr reguldr moglich.

Der BDSiS wurde unzuléssigerweise ohne Gewinnerzielungsabsicht gefiihrt.

Das privatwirtschaftlich organisierte Duale System ist darauf angelegt, kostendeckend
zu arbeiten. Der KABV/BDSIS darf von Gesetzes wegen her in dieses privatwirtschaft-

liche System nicht Gelder des Gebiihrenzahlers investieren.

Dennoch war der Betrieb des BDSiS bis 1995 defizitir. Fiir die Papierentsorgung wer-
den bis dato Gebiihren der Biirger eingesetzt. Der Umstand, dass entgegen der Geset-
zeslage Vertrage so abgeschlossen und abgewickelt wurden, dass Dritte (Fa. Ruf fiir
Containerwerft, Abfuhrunternechmen, unter ihnen als Marktfithrer die ONY X, und
Fuhrparkgemeinden) begiinstigt wurden, verlagerte die Gewinne dorthin. Erheblichen -
unter kaufménnischen Gesichtspunkten preiswerter zu organisierenden - Aufwendungen
standen keine nennenswerten, allerdings erzielbare Einnahmen (wie beispielsweise Pa-
piervermarktung) gegeniiber. Der produzierte Aufwand hing mit den oben zitierten
Malnahmen Containerwerft, Nachriistung Glascontainer, Mietvertrdge, nicht ausge-
schriebene Transportvertrige zusammen. Die Gewinnchancen des BDSiS konnten in
den Jahren infolge der "nicht vorliegenden Gewinnerzielungsabsicht", wie es Herr Prof.

Béhr im Jahre 1997 im Jahresabschluss vermerkte, nicht genutzt werden.

Der Untersuchungsausschuss stellt einen Verstofl gegen die Grundsitze der Wirtschaft-
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lichkeit und Sparsamkeit fest.

IV.

Zum Schaden durch Altpapier

Der KABV/EVS wendete seit Jahren immense Summen fiir die Abfuhr und Sortierung
von Altpapier auf. Wéhrend in anderen Bundesldndern die Kosten durch die Vermark-
tung von Altpapier gedeckt wurden, liel der KABV unter Prof. Dr. Biahr nahezu die ge-
samten Erlose Dritten zukommen. Der KABV/EVS hat zu keinem Zeitpunkt sein Ei-
gentum, das gesammelte Altpapier vermarktet. Die Vermarktung wurde immer Dritten

uberlassen.

Dadurch wurde der Gebiihrenzahler von 1992 bis 2003 um Summen in Millionenhohe

Euro geschédigt.

Von 1992 bis 1995 iiberlie der KABV sein Eigentum, fiir das er gezahlt hatte, den Un-

ternehmern!

Der Schaden untergliedert sich weiterhin wie folgt:

1.1

1.2

Schaden beim Papier-Input.

Gewerbliches Papier durfte vom KABYV nicht bezahlt werden. - Schaden 1995 bis 2003.

A.S.S. GmbH und gewerbliches Papier

Wie eine vom Biirgermeister der Gemeinde Illingen in Auftrag gegebene Untersuchung
gab, wurden seit 1995 namentlich durch die A.S.S. GmbH in Saarbriicken neben in den
Containern gesammelten Altpapiermengen Papiermengen abgeliefert und berechnet, die
auBlerhalb des kostenméBigen Zusténdigkeitsbereiches des EVS/KABYV lagen, fiir die
der KABV/EVS zu keinem Zeitpunkt hitte aufkommen miissen.

Wie der ehemalige Geschéftsfiihrer des KABV/EVS bei seiner Stellungnahme als Be-
troffener zutreffend ausgefiihrt hat, ist der KABV nach dem Kreislaufwirtschafts-
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/Abfallgesetz fiir im gewerblichen Bereich abfallende Papiermengen nicht entsorgungs-

pflichtig und hatte insofern auch keinerlei Kosten zu tragen.

Aufgrund Vereinbarungen des KABV mit der A.S.S. GmbH Saarbriicken wurden den-
noch sowohl die Blaue Tonne, die sich mit der Einsammlung von Papier im gewerbli-
chen Bereich befasst als auch die Mengen, die die Fa. Julia Klein GmbH, eine aus-
schlieBlich im gewerblichen Bereich landesweit titige Papiersammlungsfirma, einfuhr,
aber auch sogenannte "diverse Mengen" angenommen, die ausschlieBlich aus dem ge-

werblichen Bereich stammten.

Aufgrund der Feststellung iiber die Hohe der eingelieferten Mengen ergibt sich insofern
bereits ein Schaden in Hohe von EUR 1.533.188,00, weil der KABV pro abgelieferter
Tonne gewerblichen Papiers einen Betrag in Hohe von DM 178,00, sei es bis 1997 an

die A.S.S. GmbH, sei es ab 1998 an die GKE GmbH bezahlte.

Der Schaden ist, da hier nur Zahlen von 1996 bis 1999 vorliegen, nur fiir diese Periode
angegeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch im Jahre 2000/2001 und 2002
durchschnittlich 2.000 t eingeliefert wurden, die vorliegend nicht eingerechnet worden

sind!

Es ergeben sich folgende Mengen gewerbliches Papier:

Jahr x 178 DM =

1996 3.499,99 178 DM 622.998,22 DM
1997 4.144,87 178 DM 737.786,86 DM
1998 4.413,68 178 DM 785.635,04 DM
1999 4.761,09 178 DM 847.474.02 DM

2.993.894,14 DM

Hierfiir hitte der KABV/EVS zu keinem Zeitpunkt nach den gesetzlichen Vorschriften
aufkommen miissen. Der Schaden belduft sich insofern in den ermittelten Jahren 1996
bis 1999 auf insgesamt DM 2.993.894,14 =

EUR 1.530.753,77.
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2.

Gewerbepapier von Kartonagen Schmidt

Dariiberhinaus hat der KABV aus nicht nachvollziehbaren Griinden im Jahre 1997 ei-
nen "Sondervertrag" mit der Fa. Kartonagen Schmidt abgeschlossen, die ebenfalls aus-
schliesslich Papier im gewerblichen Bereich generiert, wofiir nach den gesetzlichen
Vorschriften der KABV ebenfalls nicht zusténdig ist und kostenméBig nicht aufzu-
kommen hat. Diesseits wird unterstellt, dass auch hier ein Abfuhrpreis von DM 178,00
verabredet worden ist. Die hierfiir aufgewendeten Zahlungen fallen zwar im Verhéltnis
zum Gesamtvolumen des Vertrages mit dem Dualen System Deutschland zunéchst nur
geringfligig ins Gewicht. Die Addition aller dieser "Kleinausgaben" erscheint jedoch bei

der Gesamtbetrachtung nicht unwichtig.

Nach den hier vorliegenden Zahlen 1997 bis 2001 hat die Fa. Kartonagen Schmidt wie

folgt eingeliefert:

Jahr t x 178,00 DM = Ergebnis Betrag in Euro
1997  2.254,10 178,00 DM 401,229,80 DM

1998 1.841,37 178,00 DM 327.763,86 DM

1999 1.562,12 178,00 DM 178.057,36 DM

2000 1.487,20 178,00 DM 264.721,60 DM

2001 771,01 178,00 DM 137.239.78 DM

1.409.012,40DM 720,416,60

Dabei ist anzumerken, dass fiir das Jahr 2001 lediglich Zahlen bis Mai 2001 vorliegen,
so dass auch hier von einer Durchschnittsmenge von mindestens 1.400 bis 1.500 t pro

Jahr auszugehen ist.

Wie dargelegt, handelt es sich hier um gewerbliches Papier, dessen Abfuhr Sortierung

und Verwertung nicht vom Gebiihrenzahler zu bezahlen ist.

Uberhéhter Transportpreis an alle Abfuhrunternehmer

Der an die Unternehmer gezahlte Betrag in Hohe von DM 178,00 beinhaltet sowohl den

Transport als auch die Sortierung des Papiers. Beriicksichtigt man, dass der Abtransport
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einer Tonne Papier maximal DM 24,00 kosten diirfte (dabei handelt es sich bereits um
einen Preis, der liber derartigen Transportkosten liegt), beriicksichtigt man weiter, dass
je nach Sortierunternehmen zwischen DM 80,00 und DM 110,00 als Sortierung einge-
plant sind, so ergibt sich fiir den jweiligen Abfuhrunternehmer, der den Papierabfuhr-
vertrag ohne Ausschreibung erhalten hat, ein Betrag pro Tonne Papier in Hohe von

(DM 110,00 + DM 24,00 ./. DM 179,00 =) DM 45,00 zusétzlich pro Tonne Papier.

Somit ist festzuhalten, dass der bereits liberaus auskommliche Transportpreis fiir die
Tonne Papier (DM 25,00 inklusive einer serids errechneten Kalkulation fiir Maschinen-
einsatz/LKW-Einsatz/Abschreibung/Gewinn pp) zusitzlich einen nicht unerheblichen

weiteren Gewinnanteil birgt, dem keine Gegenleistung gegeniibersteht.

Hitte es reguldre Ausschreibungen anhand der Marktpreise gegeben, wéren (unter Be-
riicksichtigung des den Unternehmern freiwillig gezahlten Mehrgewinns von DM
45,00) in den Jahren seit 1995 folgende Betrdge fiir den EVS zu vereinnahmen gewesen

(DM 45,00 x Jahrestonnen).

Zur Schadenschétzung sind die Positionen gewerbliches Papier A.S.S. GmbH und Kar-

tonagen Schmidt herausgerechnet.

Jahr t x 45.00DM = Ergebnis
1995 48.406 45,00 DM 2.178.270,00 DM
1996 55.855 45,00 DM 2.513.457,00 DM
1997 60.425 45,00 DM 2.719.125,00 DM
1998 63.901 45,00 DM 2.875.542,75 DM
1999 66.495 45,00 DM 2.992.265,55 DM
2000 70.013 45,00 DM 3.150.576,00 DM
2001 72.793 45,00 DM 3.275.683.00 DM

19.704.939,39 DM

4. Unnoétige Sortierkosten/Sortierkosten nicht angefallen?
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Die Stichprobe bei den erzielten Betrigen fiir die drei Papierqualititen Dein-
king/Kauthaus/Mischpapier ergibt, dass hier eine Preisdifferenz zwischen den Papier-
qualitidten nur von EUR 20,00 bis maximal EUR 40,00 besteht, so dass sich ernsthaft
die Frage stellt, ob der Sortieraufwand von bis zu DM 110,00 gerechtfertigt war und ist.
Es wiire eigentlich an dem heutigen EVS, anhand der verdffentlichten erzielbaren Preise

festzustellen, ob seinerzeit liberhaupt die Sortierung rentierlich war.

Auch gibt es Hinweise, dass seitens der Sortierfirmen der Sortierpreis zwar kassiert, in

Wirklichkeit aber nicht mehr sortiert wurde!

Die Abkopplung des KABV/EVS von jeder Abrechnung hinsichtlich der tatsichlichen
Mengen und Preise (s. hierzu unten noch) fiihrt auch dazu, dass der KABV/EVS sich zu
keinem Zeitpunkt die Rechnungen hat vorlegen lassen, welche tatsidchlichen Papierqua-
litdten eingeliefert wurden, ob tatsdchlich sortiert wurde (obwohl von den erzielbaren
Preisen her vollig unwirtschaftlich) und welche tatsachlichen Erlose den fiktiven Ab-

rechnungen gegeniiberstehen.

Der Untersuchungsausschuss stellt fest, dass der Betroffene den Verzicht auf Altpapier-
erlose 1992 bis 1995 bzw. die Abrechnungspraxis ab 1995, die zu einer Verschleierung
der tatsdchlichen Verhéltnisse gefiihrt hat, nicht aus eigener Kompetenz hitte vereinba-
ren diirfen. Es handelte sich bei dem grof8en Aufwand fiir den KABV in Héhe von meh-
reren Millionen gesammelten Papier um ein wertvolles Wirtschaftsgut. Der Grundsatz
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit hitte eine aktive Eigenvermarktung unter Erzie-

lung groBtmoglicher Erlose erfordert.

Zur Entschuldigung dieser Praxis hat Herr Prof. Dr. Béhr ausgefiihrt, die Unternehmen
hitten 1992 bis 1995 "Verlust" durch einen "negativen Papierpreis" gemacht. Einerseits
rechtfertigt dies nicht, dass satzungswidrig die Geschiftsleitung des KABV ohne Ein-
schitzung und Beteiligung der Entscheidungsgremien Derartiges verabredet. Anderer-
seits ergibt die Auswertung der Papierpreise, dass der Gesamterlos der zur Verfiigung
stehenden Papierqualititen nie negativ gewesen ist. (Auch wenn einige Monate 20 %
des Gesamtpapiers als Mischpapier eine Zuzahlung erfordert hitten, die Erlose fiir
Kaufhaus- und Deinkingqualitit lagen so hoch, dass dies immer zu einer Gewinnsituati-

on fiihrte!)
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Unterstellt man die serids ermittelten Daten aus dem Jahre 2002 (maximale Preisdiffe-
renz zwischen den Qualitdten EUR 40,00) und unterstellt man, dass diese Differenz all
die Jahre iiber vorhanden war, so rechtfertigte sich keinesfalls die Sortierung, so dass
unter Berticksichtigung der minimalen Preisdifferenz von (Preis fiir Sortierung DM
110,00 [in Abfuhrpreis von DM 178,00 beinhaltet] ./. Minderung des erzielten Papier-
preises, weil unsortiert als Mischpapier verkauft = DM 80,00) DM 30,00/t sich ein wei-

terer Schaden ergibe.

Im Hinblick darauf, dass hier lediglich die EVS-Mengen zu beriicksichtigen sind, ergé-
be sich ein Schaden (Jahrestonnen x DM 30,00) wie folgt:

Jahr t X 30,00DM = Ergebnis Betrag in Euro
1995  36.304 30,00 DM 1.089.120,00 DM 556.858,21
1996 44515 30,00 DM 1.335.450,00 DM 682.804,74
1997  50.119 30,00 DM 1.503.570,00 DM 768.763,13
1998  54.043 30,00 DM 1.621.290,00 DM 828.952,41
1999  56.745 30,00 DM 1.702.350,00 DM 870.379,72
2000  55.469 30,00 DM 1.664.070,00 DM 850.825,48
2001  56.787 30,00 DM 1.703.610,00 DM 871.041.06

10.619.460,00 DM 5.429.643,66

B.  Schaden durch fehlende Papiervermarktung

1.  Abkopplung von tatsdchlichen Mengen und tatsédchlichen Preisen:

Nach dem bisher geiibten Verfahren wurde fiktiv von der eingelieferten Papiermenge
ein Abzug von 5 % getitigt, der angeblich auf sogenannte Storstoffe entfallen solle.
Glaubt man den Angaben verschiedenster Stellen, fallen diese 5 % Storstoffe keinesfalls
an. Dass sich der KABV/EVS jedoch nie Abrechnungen mit den Papierfabriken bzw.
die Abrechnungen, welche Preise tatséchlich erlost worden sind, hat vorlegen lassen
und man lediglich pauschale Abziige und pauschale Abrechnungen tétigte, konnte so
den Abfuhrunternehmen/Sortierunternehmen ein weiterer Ertrag generiert werden, der

den tatsdchlichen Verhéltnissen nicht entsprach:
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Beriicksichtigt man den vorstehenden Betrag der eingelieferten Gesamtmengen, so er-

geben 5 % jeweils folgende Mengen:

Jahr t 5 % hiervon fiktiv in Abzug gebrachte Stdrstoffe
1995 48.406 2.420,30
1996 55.855 2.792,75
1997 60.425 3.021,25
1998 63.901 3.195,05
1999 66.495 3.324,74
2000 70.013 3.500,64
2001 72.793 3.639,65

Der KABYV hat fiir diese "fiktiven Storstoffe" zwar DM 179,00/t Abfuhr bezahlt, diese
Menge an Storstoffen féllt jedoch nicht an.

Unterstellt man bei diesen Mengen, dass sie jeweils fiir mindestens DM 100,00/t hitten
vermarktet werden konnen als Altpapier, so ergdbe sich folgender Betrag, der dargelegt

den Unternehmern ohne jegliche Abrechnung geschenkt worden ist:

Jahr t 5 % hiervon
X 100,00 DM =
1995 48.406 2.420,30 100,00 DM 242.030,00 DM
1996 55.855 2.792,75 100,00 DM 279.275,00 DM
1997 60.425 3.021,25 100,00 DM 302.125,00 DM
1998 63.901 3.195,05 100,00 DM 319.504,75 DM
1999 66.495 3.324,74 100,00 DM 332.473,50 DM
2000 70.013 3.500,64 100,00 DM 350.064,00 DM
2001 72.793 3.639,65 100,00 DM 363.965.00 DM

2.189.437,25 DM

2. Nicht durchgefiihrte Vermarktung
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2.1

Von dem eingesammelten Papier entfallen nach den Vereinbarungen 25 % auf das Dua-

le System Deutschland und 75 % auf den EVS.

Was die 25-%-ige Menge des DSD anbelangt, gilt folgendes:

Gem. § 2 Nr.3 des Vertrages zwischen der Dualen System Deutschland GmbH und dem
Kommunalen Abfallentsorgungsverband vom 23.06.1992 geht das Eigentum an den ge-
brauchten Verkaufsverpackungen mit der Abholung durch den KABV bzw. mit dem
Einwurf in den Sammelbehélter auf den KABYV iiber. Dieser ist verpflichtet, es auf Drit-
te zu tlibertragen, es sei denn, er iibernimmt ausnahmsweise im Einvernehmen mit dem
Dualen System Deutschland die Vermarktung der Wertstoffe selbst. Nach § 6 Zff. 1 S. 4
des Vertrages ist geregelt, dass auch der KABV Verwerter sein kann.

Im Zusatvertrag vom 01.07.1994 ist in § 5 Ziff. 4 geregelt, dass der KABV ganz oder
teilweise die Vermarktung von Verkaufsverpackungen aus Glas und/oder Pap-
pe/Papier/Karton (PPK) selbst iibernehmen kann, wenn eine den Anforderungen der
Verpackungsverordnung entsprechende Wiederverwertung der Wertstoffe gewiahrleistet
ist, der zustdndige Garantiegeber dem zustimmt und das Duale System Deutschland

GmbH mit den Kosten der Wiederverwertung nicht belastet ist.

In der zweiten Zusatzvereinbarung vom 31.07./04.08.2000 ist geregelt, dass abweichend
von § 6 des Ausgangsvertrages der Entsorger das Recht hat, alle marktgdngigen Materi-
alfraktionen wie Glas, Pappe/Papier/Karton, Weissblech und Aluminium entweder al-

lein oder gemeinsam mit einem Garantiegeber oder ausschliesslich iiber einen Garantie-

geber zu verwerten und zu vermarkten.

Somit ist der EVS spitestens seit der letzten Regelung Eigentiimer auch des auf die

DSD AG entfallenden 25-%-igen Anteils.

Die Kostenverteilung zwischen dem Dualen System Deutschland und dem

KABV/BDSIS, spiter EVS, ist so geregelt, dass

die Duale System Deutschland AG (frither eine GmbH) die Kosten fiir 25 % des ge-
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2.2

sammelten Pappe/Papier/Karton zahlt, jedoch gedeckelt auf 60 kg/Einwohner des Saar-

landes.

Alles tibrige Pappe/Papier/Karton wird als sogenanntes "hoheitliches Papier" bezeich-

net, das mit der Sammlung ins Eigentum des KABV, heute EVS iibergeht.

Betrachtet man den Zeitraum 1995 bis 2001 ergeben sich folgende Einsammelmengen:

Jahr Gesamtmenge (t)

auf EVS/KABYV entfielen (t)

23

24

1995 48.406 36304
1996 55.855 44.5155
1997 60.425 50.119
1998 63.901 54.043
1999 66.495 56.745
2000 70.013 55.469
2001 72.793 56.787

Seit 1992 ist der KABV Eigentiimer nicht unbetrachtlich gesammelter Altpapiermengen
(Pappe/Papier/Karton). Er hat jedoch zu keinem Zeitpunkt Anstalten unternommen,
selbst die Vermarktung von Pappe, Papier und Karton, also seines Eigentums in die

Hand zu nehmen.

Sofern die Jahresabschliisse Positionen fiir Erlose fiir PPK aufweisen, handelt es sich in
den Jahren 1992 bis 1997 nicht um Erl6se aus der Papiervermarktung, sondern die Zah-

lungen durch das Duale System.

Ein Hinweis seitens der Wirtschaftspriifer, dass der KABV/EVS sein Eigentum ver-

schleudert, findet sich an keiner Stelle der testierten Jahresabschliisse!

Vielmehr trat der KABYV, spéter der EVS, immer nur als Aktivzahler auf: Den Entsor-
gungsunternechmen, die ohne Ausschreibung das Abfahren von Pappe, Papier und Kar-

ton besorgten, zahlte der BDSiS DM 12,00/Einwohner und Jahr, d. h. umgerechnet etwa
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DM 200,00/t (Vermerk: PPK-Besprechung 2. Mai 2002, EVS-Dokument) fiir die
Grundmengen bis 60.000 t/a (dariiberhinaus DM 178,00/t).

In diesem Betrag war beinhaltet einerseits das Abfahren des Papieres, andererseits ein
Pauschalbetrag fiir Sortierung. Zwischen dem Abfuhrunternehmer und sogenannten
Sortierern wurden die Preise fiir die Sortierung frei vereinbart. Nach den Erhebungen
des EVS, die im Jahre 2002 angestellt worden sind, zahlten die Abfuhrunternehmer fiir
die Sortierung zwischen DM 88,00/t und DM 110,00/t fiir die Sortierung.

Mithin verblieben dem Unternehmer, der Pappe/Papier/Karton abfuhr, immerhin zwi-
schen DM 112,00 und DM 90,00 fiir das Abfahren einer Tonne Papier (und Verbringen
zu dem Sortierer). (Mengen bis 60.000 t)

Mit Schreiben vom 23.08.1994 hat der BDSiS die Abfuhrunternehmer gebeten, mitzu-
teilen, dem BDSIiS die Vermarktungswege fiir 100 % der PPK-Fraktion (also seines Ei-
gentums) in den vorangegangenen neun Monaten offenzulegen. Soweit nach der Akten-

lage ersichtlich, reagierten die Unternehmer hierauf nicht.

Im Jour Fixe vom 02.09.1994 (Dokument Nr. 2) fiihrt Herr Prof. Béhr auf S. 4 folgen-

des wortlich aus:

"Grundsdtzlich soll die Eigenvermarktung der PPK-Mengen durch die Unternehmer ab
dem 01.09.1994 beendet sein. Danach tibernimmt der BDSiS die Vermarktung. Grund-
sdtzlich soll hierbei beriicksichtigt werden, dass die Unternehmer in der Vergangenheit
zum Teil aufgrund schlechter Marktpreise Zuzahlungen machen mussten und hiermit

”

das Vermarktungsrisiko getragen haben. ...

Im Wirtschaftsplan fiir den KABYV sei fiir die Erfassung (also die Zuzahlung fiir Abfuhr
und Sortierung) des 75-%-Anteils der PPK-Fraktion im néchsten Jahr rd. 14,8 Mio. DM
veranschlagt worden. Dies bedeute, dass die Papiersammlung momentan teurer sei als

in der Zeit vor 1992, als die Container noch Eigentum der Entsorger gewesen seien.

Auf S. 5 ist weiter ausgefiihrt:
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"Herr Prof. Bdhr weist darauf hin, dass der BDSiS zukiinftig an den Gewinnen aus der
Papiervermarktung beteiligt werden muss. Dies sollte sich jedoch nicht negativ auf die

"

bisher gute Zusammenarbeit mit den saarldndischen Unternehmern auswirken. ...

Dies bedeutet, dass der EVS von 1992 bis 1994 Pappe, Papier und Karton den Abfuhr-

unternchmen einfach iiberliess, faktisch also schenkte!

Ausfluss dieser Gesprache war der Entwurf eines "Vertrages iiber die Vermarktung des
Anteils der Nicht-DSD-Ware an der Gesamtmenge des im Rahmen des Dualen Systems
im Saarland gesammelten Papiers". Der Vertrag sollte zwischen dem Betrieb fiir das
Duale System im Saarland (BDSiS) und der Vermarktungsgesellschaft der saarldndi-
schen Papierentsorger (14 Firmen und 3 Fuhrparkkommunen) geschlossen werden. Of-
fenbar wurde der Vermarktungsvertrag schriftlich nicht geschlossen. Die Vermark-
tungsgesellschaft wurde zwar gegriindet, nahm aber ihre Geschiftstitigkeit nicht auf.
(Es tagte aber jahrlich der Aufsichtsrat, um einen Jahresabschluss feststellen zu lassen.)
Geschéftsfiihrer waren die Herren Deimling, Linz u. Paulus. Der (vergiitete) Vorsitzen-
de des Aufsichtsrates war Herr Prof. Bahr. Die Vermarktungsgesellschaft trat nie ins
operative Geschift ein. Die Vermarktung wurde nie vom EVS, sondern immer weiter-
hin von der Abfallwirtschaft durchgefiihrt. Wie der EVS im Jahre 2002 feststellt, wurde
der nicht geschlossene Vertrag (zwischen BDSiS und Vermarktungsgesellschaft) fak-
tisch aber hinsichtlich der Abrechnungsmodalitédten alle Jahre durchgefiihrt. Alle Ab-

sprachen waren miindlich getroffen!

Offenbar wurden zu keinem Zeitpunkt die Kontrollgremien des KABV/BDSIS damit
befasst oder dariiber aufgeklart, dass zumindest die Aufteilung der Erlose, wie sie in
dem Vermarktungsvertrag zwischen BDSiS und der Vermarktungsgesellschaft (zum
Nachteil des KABV) vorgesehen waren, ab 1995 umgesetzt worden sind. (Die Ver-
marktungsgesellschaft nahm ihre Geschéftstitigkeit nie auf.) Es handelte sich immerhin

um Millionenbetrage pro Jahr.

Die ganze Angelegenheit wurde in einem nicht satzungsgemifen Gremium dem "Jour

Fixe", also einer Runde der EVS-Fiihrung mit den Unternehmern durchgefiihrt.

Die Abrechnungsmodalititen, die in § 3 des Vertragsentwurfes der Vermarktungsge-
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b)

d)

sellschaft geregelt sind, lauteten:

Als Verwertungserlos wird ein Betrag von DM 190,00/t zuziiglich Mehrwertsteuer fest-
gelegt. Dieser Verwertungserlos wird monatlich um den entsprechenden Grof3handels-
preisindex flir Altpapier Sorte D31 geméf Fachserie 17, Reihe 6, Index der Grofhan-
delsverkaufspreise verdffentlicht vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden, revidiert
werden. Ausgangsbasis fiir die Preisrevision ist der Index fiir September 1994. (Anmer-
kung: Dies war der hochste im Jahre 1994 festgestellte Index, ndmlich 498,3. Als Bei-
spiel Durchschnittsindex 1994 = 328,3.) Fillt der Index, fiel auch der fiktive nur an den
Index gekoppelten Preis! Legt man nicht den Durchschnitt zugrunde, sondern die Spit-

ze, ist das Fallen des fiktiven Preises wahrscheinlich.

Die Verwertungsgesellschaft behélt vorab fiir die Leistungen Vermarktung, Verwertung
und Transport der Ware sowie Wagnis einen monatlichen Teilbetrag in Hoéhe von DM

60,00/t zuziiglich MWSt.

Von dem verbleibenden Differenzbetrag (Vermarktungserlds ./. DM 60,00 = Vermark-
tungs-/

Verwertungsrisiko und Transportkosten sowie Wagnis) erhilt der BDSiS anteilig 65 %.
Die Verwertungsgesellschaft erhilt 35 %.

Unter Ziff. 6 ist geregelt:

Sollte der Verwertungserlds sich so gestalten, dass nach Abzug der Kosten von DM
60,00/t fiir Vermarktung, Verwertung, Transport und Wagnis kein positiver Restbetrag
verbleibt, erhdlt der BDSIS keine Zahlungen von der Vermarktungsgesellschaft. Nega-
tive Ergebnisse gehen in jedem Fall zu Lasten der Vermarktungsgesellschaft; demnach
ist der BDSIiS auch bei einem Verwertungserlos unter DM 60,00/t oder bei negativen

Ertragen keinesfalls zu Zuzahlungen an die Vermarktungsgesellschaft verpflichtet.
Die im Vertragsentwurf avisierte Anderung des Aufteilungsverhiltnisses in 70 % des

Erloses fiir KABV und 35 % an Vermarktungsgesellschaft, also die "Verbesserung" der

Position der kommunalen Seite wurde aus unerfindlichen Griinden nie umgesetzt.
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Nach dieser von Herrn Deimling angesprochenen Regelung wurde die im Vertragsent-
wurf urspriinglich vorgesehene Summe von DM 190,00/t auf DM 175,00/t an einem
Jour Fix vom 31.05.1996 riickwirkend zum 01.01.1995 revidiert.

Dies lag wohl daran, dass 1995 wider Erwarten der Papierpreis hoher war als im Sep-

tember 1994 und damit (als einzigem Jahr) auch der Index.

Im Termin des Jour Fix vom 31.05.1996, an dem wiederum die Unternehmer teilnah-
men, erkldrte unter TOP 2 - Preis-Misch-Index fiir PPK - Herr Deimling: Dass die Ent-
wicklung zwischen Index und Marktpreis im Jahre 1995 nicht unbedingt konform ver-
laufen sei. Seit Beginn des Jahres 1995 gebe es zwei Preisindizes mit unterschiedlichen
Basisjahren, die nicht miteinander vertretbar seien und zudem zu unterschiedlichen (bis
zu DM 120,00) differierenden Preisen fiihrten. Es miisse daher eine neue Berechnungs-
grundlage festgelegt werden. Eine Abrechnung auf der Basis der Vermarktungserlose
konne jedoch erst dann greifen, wenn die Clearing-Funktion der Verwertungsgesell-
schaft wahrgenommen werde. Bis dahin verabredete man einen Abrechnungsmodus
nach einem Preisindex fiir die Altpapierqualitdt D31 mit dem Basisjahr 1985. Ab Okto-
ber 1995 werde auf das Basisjahr 1991 umgestellt.

Als Basispreis (Stand September 1994) werde ein Betrag von DM 175,00 festgelegt
(riickwirkend ab dem 01.01.1995).

(Dokument 4 S. 2 Jour Fix 31.05.1996)

Auch hier fehlt jede nachvollziehbare Begriindung, warum nicht nach dem tatséchlich

(wesentlich hoheren) erzielten Preis abgerechnet wurde.

Auch hier wurde im Rahmen eines Jour fixe - also Mitarbeiter des KABV und Abfuhr-
unternehmer - sogar noch riickwirkend verabredet, ohne dass die hierzu berufenen Ent-
scheidungsgremien des KABV jemals damit befasst wurden. (Wert von 100 TDM je-

denfalls tiberschritten)

Die Festlegung von Berechnungsgrundlagen, die fiir AuBBenstehende auf den ersten

Blick nicht nachvollziehbar sind, benachteiligte den KABV/spiter den EVS nachhaltig:
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Nach den vorliegenden Dokumenten wurden die Tonnenpreise fiir PPK ab September
1994 bis dato auf der Grundlage fiktiv festgesetzter Preise berechnet, die jeweils gekop-
pelt an den Preisindex dazu fiihrten, dass ab Mai 1996 bis einschliesslich Mai 1999 die
abgerechneten (nicht die tatséchlich erzielten) Papierpreise unter dem Betrag von DM
60,00/t lagen, was bedeutete, dass flir den BDSiS bzw. KABV (EVS) kein Ergebnis zu

verzeichnen war.

Die Papierpreise sind abhéngig von der Qualitét des gelieferten Papiers, auch von der
Angebotsmacht des Anbieters. Offenbar ist es iiblich - auch wenn KABV/EVS hiermit
nicht professionell umgehen -, dass die Papierpreise zur Hilfte der zu beliefernden
Menge am Anfang eines Jahres ausgehandelt werden. Bedenkt man beispielsweise, dass
im Saarland nur wenige Sortierer existieren (der grofite Sortierer ist die ONY X mit etwa
80 % der Mengen), so ist die Angabe von Insidern nachvollziehbar, wonach regelméBig
weitaus hohere Preise bei der Vermarktung von PPK an Papierfabriken erzielt worden

sind als nach der Berechnung nach dem Preisindex.

Dies wird auch in der Realitét bestitigt: Ab Beginn 2003 wurde durch die GKE die Ei-
genvermarktung des (im Eigentum des EVS stehenden) gesammelten Papiers vorge-
nommen. Hier werden Erlése von (mindestens) 200 TEUR/Monat erzielt, was zur Fest-
stellung fiihrt, dass offenkundig {iber Jahre schuldhaft auf Papiererlose verzichtet wur-
de, wihrend der Gebiihrenzahler fiir die Abfuhr mit Gebiihrengeldern autkommen

musste.

Fiktiver (zu niedriger) Index-Preis

Die Abkopplung von den tatséchlichen Preisen und die Ankopplung an einen vom Sta-
tistischen Bundesamt errechneten Index, fiihrt zur Feststellung, dass regelméafig etwa
DM 40,00 zwischen den tatséchlichen Preisen und den Index-Preisen lagen. Dies fiihrt
des weiteren zur Feststellung, dass der Schaden, den der KABV/EVS in den Jahren seit

1995 erlitten hat, wie folgt zu errechnen ist:

Jahr t X 40,00 DM = Ergebnis Betrag in Euro
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1995  36.304 40,00 DM 1.452.160,00 DM 742.477,62

1996 44515 40,00 DM 1.780.600,00 DM 910.406,32

1997  50.119 40,00 DM 2.004.760,00 DM 1.025.017,51
1998  54.043 40,00 DM 2.161.720,00 DM 1.105.269,89
1999  56.745 40,00 DM 2.269.800,00 DM 1.160.530,31
2000  55.469 40,00 DM 2.218.760,00 DM 1.134.433,97
2001 56.787 40,00 DM 2.271.480,00 DM 1.161.389.28

Addition (fiktiver Index zu tats. Preisen) 14.159.280,00 DM 7.239.524,90

Auch hier wurden die Tonnagen ohne gewerbliches A.S.S.-Papier und Kartonagen

Schmidt ermittelt.

Diese theoretische Berechnung wire von den Fachleuten des KABV/EVS ohne weiteres
anhand der dort vorhandenen Fachliteratur und Fachpublikationen nachzuvollziehen,

was uber Jahre unterblieben ist.

4. KABV/ABW haben in den Jahren seit 1995 folgende Ausgaben fiir die Ab-

fuhr/Sortierung von Altpapier getitigt; dem standen folgende Einnahmen gegeniiber:

Jahr  Ausgaben Ein-

nahmen

1995 10.724.429,00 DM 4.990.864,30 DM

1996 11.120.282,66 DM 105.164,21 DM

1997 11.695.373,55 DM 74.819,33 DM

1998 8.975.187,69 DM

1999 9.408.410,09 DM 365.111,26 DM

2000 9.197.714,82 DM 1.878.297,63 DM

2001 9.405.160.160,07 DM 819.553.89 DM

70.526.557,88 DM 8.233.810,62 DM

Saldo Ausgaben/Einnahmen 62.292.747,26 DM

*) = Einnahmen wesentlich hoher als von hier aus vorsichtig geschétzter Schaden.

4.1 Hinzu kommt, dass seit 1994 bis zum Jahr 2003 konsequent der Betrag von DM 60,00/t

fiir den Sortierer verblieb. Dieser Betrag, urspriinglich vorgesehen fiir die Vermark-
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tungsgesellschaft, lediglich zustande gekommen offenbar aus Verhandlungen zwischen
Prof. Bahr und Herrn Linz der ONYX (die ONY X sortierte ca. 80 % des Papieres) hat
keinerlei rechnerische Grundlage. Der Betrag ist auch rechtlich fraglich. Zudem kommt,
dass auch diese Erlosschmélerung zu keinem Zeitpunkt in den dafiir zustindigen Gre-

mien angesprochen wurde.

Dem ist sich der heutige EVS auch voll und ganz bewusst.

Ausweislich des Dokumentes "Abschlussbericht der Arbeitsgruppe PPK" vom 28.06.01,
S. 5, wird zum einen ausgefiihrt, dass der Fa. R & T der Betrag von DM 60,00 (bezogen
auf den 25-%-Anteil der DSD-Ware) deshalb nicht zustehe, weil der Garantiegeber die
PPK-Menge frei Station abnehme (d. h. Transportkosten seien bereits abgegolten und

auch ansonsten keine zusitzlichen Kosten angefallen).

Fest steht ohne jede Frage, dass der Betrag von DM 60,00 in der Regel deshalb nicht
berechtigt war, weil in der Tat die Papierfabriken in der Regel das Papier selbst vor Ort
abholen, womit der Transportanteil jedenfalls wegfallt. Ein Wagnis hat allenfalls fiktiv
bestanden, weil der Papierpreis immer auskdmmlich wesentlich iiber den Indexzahlen

lag. Alleine die Vermarktung des Papiers rechtfertigt nicht den Betrag von DM 60,00/t.

Hitte der KABV/EVS die Vermarktung des Papiers selbst vorgenommen (man beden-
ke, dass durch die Kosten, die den Entsorgungsunternehmen gezahlt wurden fiir die Ab-
fuhr, auch die Sortierung bereits gezahlt ist), wére jedenfalls der Betrag von DM 60,00/t

nicht angefallen.
Beriicksichtigt man die unter 1. aufgefiihrten Zahlen der Mengen, die eingesammelt

werden und auf den KABV/EVS entfallen, ergibt sich folgender Schaden, nur bezogen
auf den Betrag von DM 60,00/t "fiir Wagnis und Transport":
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Jahr auf EVS(KABV)
entfallender Teil
1995 36.304 2.178.270,00 DM
1996 44.515 2.670.900,00 DM
1997 50.119 3.007.140.00 DM
1998 54.043 3.242.580.00 DM
1999 56.745 3.404.700,00 DM
2000 55.469 3.328.140,00 DM
2001 55.787 3.407.266.00 DM
insgesamt 21.238.996,00 DM
= 10.858.326,22 DM

Eine Begriindung, warum der bereinigte Erlos (vom Preisindex heruntergerechneter Be-
trag ./. DM 60,00/t fiir Wagnis und Vermarktung) nur zu 65 % dem KABV/EVS
verbleiben sollte, ist ebenfalls nirgends gegeben. Zwar sah der Entwurf des letztendlich
nicht umgesetzten Vermarktungsvertrages vor, dass die Vermarktungsgesellschaft ne-
ben dem Betrag von DM 60,00 fiir Wagnis und Vermarktung auch 35 % des dann iib-
rigbleibenden Erloses fiir sich hitte behalten sollen. Die Abfuhrunternehmer sind jedoch

bereits schon fiir ihre Abfuhr mehr als auskmmlich mit der Abfuhrvergiitung entlohnt.

Eine Berechtigung, 35 % dariiber hinausgehend behalten zu diirfen, ist nirgends ersicht-
lich, ist auch erkennbar zu keinem Zeitpunkt seitens der Aufsichts- bzw. Beschlussgre-

mien von KABV oder EVS genehmigt worden.

Die Situation verschlechtert sich nochmals ab dem Jahre 1998 durch den Geschéftsbe-
sorgungsvertrag mit der GKE. Der vorstehend dargelegte bereinigte Erlos (aus dem In-
dex abgeleiteter Vermarktungserlds ./. DM 60,00/t fiir Vermarktung und Wagnis), 65 %
hiervon, wird durch den Geschiftsbesorgungsvertrag zwischen EVS und GKE zwischen
beiden hélftig geteilt. Dies fiihrt zu dem kuriosen Ergebnis, dass ausweislich vorliegen-
der Untersuchungen eines Zeugen, der die Geschéftsleitung des EVS und der GKE
schon seit dem Jahr 2001 mehrfach auf die Fehlentwicklungen hingewiesen hatte, dass
erstmals ein liber den Betrag von DM 60,00/t hinausgehender Erlos von DM 63,07 im
Mai 1999 entstand. Von 1996 bis 1999 zog der KABV aufgrund unberechtigter Erlos-
minderungen (Fixierung auf Index, der ca. EUR 40,00/t zu niedrig war, Abzug fiir
Wagnis und Transport von EUR 30,00) keine Erlose aus der Papiervermarktung. Der
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Betrag, der {ibrigblieb, wurde wie folgt aufgeteilt:

a)

b)

nach Index ermittelt:

Fiktiver Erlos pro Tonne DM 63,07 ./. DM 60,00/t vorab fiir private Dritte (Wag-
nis/Transport) = DM 3,07 Gesamtvergiitungspreis.

DM 3,07/t x 35 % = 1,07 Anteil fiir den privaten Dritten (Abfuhrunternehmer).

3,07 x 65 % =rd. DM 2,00 fiir GKE GmbH und BDS:iS.

Nach dem Geschiftsbesorgungsvertrag aus 1997 Aufteilung zwischen EVS und
GKE 50 : 50.

Ergebnis fiir EVS und GKE damit jeweils DM 1,00/t im Mai 1999! (Aufgewendet
hatte der EVS DM 178,00/t)

4.2 Hitte der KABV/EVS die Vermarktung selbst in die Hand genommen und die bei ihm

anfallenden nicht unbetrachtlichen Mengen Pappe, Papier und Karton selbst angeboten,

wiére es ihm nach Aussage von vor dem Untersuchungsausschuss vernommenen Zeugen

gelungen, Kosten, die er fiir die Abfuhr des kommunalen Papiers hat investieren miis-

sen, zumindest iiberwiegend wieder hereinzuholen.

Wenn man nur den jeweils geringsten Preisindex zugrundelegt (tatsdchlich sind im ge-

samten Jahr immer hohere Preise schon als Index notiert, ganz zu schweigen von den

tatsdchlich erzielten Preisen), ergibt dies unter Zugrundelegung der auf S. 5 auf den

KABV/EVS entfallenden Mengen folgenden Mindesterlds:

Jahr geringster Index Menge Mindest-
Erlos
1995 57.3 36.304
2.080.219,20 DM
1996 55,31 44.515 2.462.124,65 DM
1997 42,00 50.119 2.104.998,00 DM
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1998 43.93 54.043
2.374.108.99 DM
1999 45,94 56.745 2.606,865,30 DM
2000 98,40 55.469 5.458.149.60 DM
Insgesamt 23.088.283,77 DM

=11.804.852,04 EUR

Auch die heutige Geschéftsleitung unternahm zunéchst nichts und verletzte die Pflich-

ten eines ordentlichen Kaufmannes.

Beriicksichtigt man, dass z. B. im September 2002 der Preis pro t Papier bei etwa EUR
100,00 lag, beriicksichtigt man weiter, dass Jahresmengen von mindestens 50.000 t zur
Vermarktung stehen, so bedeutet dies, dass geschitzt pro Jahr vom EVS 5 Mio. Euro
erzielt werden konnten, also ein Betrag, der wesentlich iiber der Summe liegt, die der

EVS fiir das "kommunale Papier aufbringen muss.

Die Problemstellung war der Geschéftsleitung des EVS ausweislich mehrerer Doku-

mente bereits im Jahr 2001 jedenfalls bekannt.

"Wegen des guten Verhdltnisses zu den Entsorgungsunternehmen” (so Prof. Dr. Bdhr im
Jahr 1995 wie zitiert) wurde weder der Betrag von DM 60,00/t noch der Betrag von 35

% der Beteiligung am Verwertungserlds an die Abfuhrunternehmen angetastet.

Ausweislich eines Vermerks des Geschiftsleiters des EVS vom 14.12.2001 (Dokument
Nr. 7) ist dort bekannt, dass

"DM 60,00/t als Grundeinbehalt der Unternchmen ermittelt worden waren. Davon soll-
ten DM 40,00 auf Transport von der Sortieranlage zur Papiermiihle und DM 20,00 fiir
die Vermarktung des Papiers entfallen". Wichtig ist festzuhalten, dass die Erlése nie un-
ter DM 40,00 gefallen sind. (Anmerkung: ausschlielich betrachtet auf den indexierten

und damit viel zu niedrig festgesetzten Preis)

Wenn man weiter beriicksichtigt, dass die DM 40,00 fiir Papier (dabei wird unterstellt,

dass die Unternehmen selbst die Transporte ausgefiihrt haben) eine Art "Eigenvergii-
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tung" sind und dariiberhinaus bei niedrigeren Erloswerten kein grofer Vermarktungs-
aufwand getrieben wurde, so steht fest, dass die Unternehmen zu keinem Zeitpunkt echt

drauf gezahlt haben.

Wie oben dargelegt, war immer argumentiert worden von Seiten des Betroffenen, dass
in der Zeit, bevor Prof. Béhr eine Beteiligung an den Vermarktungserldsen des Eigen-
tums des KABV, ndmlich des Altpapiers verlangte, immer behauptet worden war, die
Unternehmen hétten zugezahlt. Indes sind die Unternehmen nie den (dokumentierten)
Aufforderungen des KABV/spiter des EVS nachgekommen (auch die A.S.S. GmbH
Saarbriicken nicht), einmal die tatsdchlich erzielten Preise bzw. ihre angeblichen Ver-
luste offenzulegen. Allerdings hat die damalige KABV-Geschiftsleitung diese Forde-
rung nicht weiterverfolgt. Dabeit handelte es sich, wie dargelegt, um Papier, das Eigen-
tum des KABV/EVS war und fiir dessen Abfuhr und Sortierung bereits Millionenbetra-

ge jahrlich gezahlt worden waren.

5. Der Vertrag mit dem Dualen System wurde 1997 an die GKE "verschenkt".

In den Jahren 1996 und 1997 war es der Geschifts- und Werksleitung von
KABV/BDSIiS nicht mehr moglich, "Verlust" zu erwirtschaften. Fiir das Jahr 1997 wur-
de beispielsweise trotz der exorbitant hohen Kosten fiir Abfuhr, von Containerwerft,
Mietvertragen, unwirtschaftlichen Glascontainernachriistungsvertragen, den Transport-
vertrigen fiir die Glascontainernachriistung u. 4. ein Gewinn von iiber 1,1 Mio. DM

ausgewiesen.

Der Jahresabschlusspriifer des KABV/BDSIiS, die C & L Deutsche Revision und Treu-
hand Wirtschaftspriifungsgesellschaft in Person des Herrn Wirtschaftspriifers Peter und
des ehemaligen Oberbiirgermeisters von Saarlouis, Herrn Nospers, "beriet" den
KABV/BDSIiS und seine Gremien zum Abschluss eines sogenannten Geschéaftsbesor-
gungsvertrages zwischen KABV und GKE. Der Vertrag wurde letztendlich nur als sol-
cher bezeichnet, tatsichlich handelt es sich jedoch um die faktisch kostenlose Ubertra-
gung des Vertrages mit dem Dualen System Deutschland bzw. um eine Ubertragung des
gesamten Unternehmens. "Motivation" zum Abschluss des Geschéiftsbesorgungsvertra-
ges sollte sein, dass - und ausschliesslich hierauf bezog sich die nach haushaltsrechtli-

chen Grundsétzen erforderliche umfassende Beratung, die offenbar unterblieben ist, -
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die gesammelten Papiermengen kein wirtschaftliches Risiko fiir den KABYV in Zukunft
mehr darstellen sollten, weil eine "Deckelung" durchgefiihrt werde. Der KABV/EVS
sollte - so die Beratung - zukiinftig nicht mehr als 8 Mio. DM/a fiir die Abfuhr und Sor-
tierung des sogenannten kommunalen Papiers bezahlen miissen, wenn die GKE "die

Geschiftsbesorgung" ibernehme.

Diese angebliche "Deckelung" auf 8 Mio. DM hat tatsidchlich in dem von der C & L
Deutsche Revision und Treuhand unter Umgehung des Rechtsamtes des EVS entwi-
ckelten Vertrag nirgends Niederschlag gefunden. Der heutige Geschéftsfiihrer des EVS
bezeichnet dies auch "nicht als wirtschaftliche" Deckelung, sondern als "Risiko"-
Deckelung, was unrichtig ist. Tatsache ist, dass verabredet wurde, dass fiir die Nicht-
DSD-Mengen an Papier (75 % der gesammelten Papiermengen und alles, was iiber 60
kg/Kopfund Jahr hinausgeht) verabredet wurde, dass diese als sogenannte Mehrmengen
vom EVS mit DM 179,00/t an die GKE vergiitet werden sollten. Die Beweisaufnahme
hat festgestellt, dass die Aufwendungen des EVS auch {iber 8 Mio. DM lagen! Tatséch-
lich stellt sich der Aufwand fiir die sogenannte kommunale Papier-Fraktion (also die
Nicht-DSD-Ware PPK) in den Jahren nach Abschluss des Geschéftsbesorgungsvertra-

ges nahezu in gleicher Hohe dar, wie vor Abschluss des Geschiftsbesorgungsvertrages.

Von einer Deckelung kann nicht die Rede sein.

Wairen reguldr Erlose aus dem gesammelten Papier erzielt worden, hitte im iibrigen das
Geschiéft ebenso wie in anderen Bundeslédndern kostenneutral vom KABV gefiihrt wer-

den konnen.

Der als Berater titige ehemalige Oberbiirgermeister von Saarlouis, Nospers, wusste aus
seiner Zeit als Oberbiirgermeister, dass bei dieser Beratung der Entscheidungsgremien
durch die C & L Deutsche Revision und Treuhand im Jahre 1997 "verschwiegen" wor-
den war, dass aus der Papiervermarktung Erlos zu erzielen gewesen wire. (1995 hatte
Saarlouis als Fuhrparkgemeinde von den Papiererldsen profitiert. Nospers, damals O-
berbiirgermeister in Saarlouis, wusste also von der Situation, dass Papiererldse in nicht
unbetrdchtlichem Umfang anfielen!) Die Beratung der C & L Deutsche Revision und
Treuhand verschwieg dies und vergall damit den wesentlichen Sachverhalt, dass, wenn

der KABYV Papier selbst verwertet hitte, Ausgaben fiir die Abfuhr von den Einnahmen
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hétten kompensiert werden konnen.

Die Berater vergallen auch die Biirgermeister dariiber zu informieren, dass nennenswer-
te Erlose aus dem Bereich LVP hétten zugunsten des KABV gegengerechnet werden

miissen.

Alleine der Unterschied zwischen Ausgaben fiir die LVP's und Einnahmen vom Dualen

System machte mindestens 3 Mio. DM/a Gewinn aus!

Die Biirgermeister gingen - félschlich - davon aus, dass die Beratung durch die C & L
Deutsche Revision und Treuhand fiir den KABV erfolgte, weil diese Jahresabschluss-
priifer des KABV waren. Tatsachlich war Auftraggeber dieser "Beratung" die GKE, die

NutznieB3er war!

Nach der Uberzeugung des Untersuchungsausschusses sind die Biirgermeister bei der
Beratung durch C & L Deutsche Revision und Treuhand und die Spitze des KABV iiber

wesentliche Entscheidungsgrundlagen getéduscht worden.

Dabei hilft die "Argumentation” der Betreffenden nicht weiter, dass es zu einer Uber-
tragung des DSD Vertrages auf die GKE habe kommen miissen, um Voraussetzungen

fiir die Teilnahme an der Ausschreibung 2003 zu erhalten.

Warum hat man dann - entsprechend dem Haushaltsgrundsétzegesetz - nicht vollstindig
und wahrheitsgeméf die den Handelnden - zumindest sind hier Prof. Dr. Bihr, OB a. D.
Nospers, die Biirgermeisterin von Saarbriicken Conrad aufzufiihren - bekannten Sach-

verhalte unter Darlegung der Zielsetzung erldutert.

Die Staatsanwaltschaft Saarbriicken hat in ihren Ermittlungen Uberlegungen dahinge-
hend anstellen lassen, ob zum Zeitpunkt der Ubertragung des Geschiiftsbesorgungsver-
trages auf die GKE Gewinnerzielungsmoglichkeiten/Gewinnchancen hétten sicher ab-
geschétzt werden konnen oder ob in Ansehung des zu erreichenden Zieles einerseits die
GKE in die Lage zu versetzen, sich filir eine Ausschreibung der Vertriage des Dualen
Systems im Jahre 2003 zu positionieren, andererseits dem EVS das Risiko mit dem Pa-

pier zu nehmen, die Ubertragung gerechtfertigt gewesen wire.
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Dabei ist die Staatsanwaltschaft ganz offenkundig von unrichtigen Ausgangsiiberlegun-
gen ausgegangen: Berticksichtigt man die vorstehenden Ausfiihrungen, stellt man fest,
dass der Vertrag mit dem Dualen System, der mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2003
abgeschlossen war, ein Volumen von etwa 50 Mio. DM pro Jahr ausmachte. Nach der
Aussage des Betroffenen sollte der Betrieb fiir das Duale System im Saarland als Ver-
tragspartner der DSD AG keine Gewinne machen, der BDSiS wurde ohne Gewinnerzie-
lungsabsicht gefiihrt. Ausfluss dieser fehlenden Gewinnerzielungsabsicht war, dass der
BDSIiS wesentliche Teile der Gewinne iiber Jahre hinweg an Dritte gab. Dies gilt zum
einen fiir die vorstehend ausgefiihrte nicht durchgefiihrte Papiervermarktung (1992 bis
1995) bzw. durch nicht von den Entscheidungsgremien genehmigte Manipulationen, die
dazu flihrten, dass von 1996 bis 1998 trotz eines positiven Papierpreises keine Papierer-
16se generiert wurden und nach 1998 den Sortierunternehmen und Abfuhrunternehmen
wesentliche Erlosbestandteile des Papiererldses zugeschanzt wurden. Das, was als Pa-
piererlos iiberfiihrt wurde, war weit von dem entfernt, was tatsidchlich als Papierpreis
auf dem Markt erzielt wurde. Von daher weisen die Bilanzen des BDSiS erzielbare Ein-
kiinfte nicht aus. Die Wirtschaftspriifer, die im iibrigen den Geschiftsbesorgungsvertrag
im Jahre 1997 berieten, wussten oder hitten wissen miissen, dass hier zusitzliche Erlose
in Millionenhohe in die Jahresabschliisse hétten eingestellt werden konnen. Die Staats-
anwaltschaft Saarbriicken konnte weiterhin nicht berticksichtigen, dass ganz offenkun-

dig die Gewinne an die Unternehmen verlagert wurden:

Dadurch, dass die Abfuhrkosten (sei es fiir Papier oder LVP's) nicht an den Marktprei-
sen fiir die Abfuhr derartiger Stoffe, sondern an die Zahlungen vom Dualen System an-
geglichen waren (die naturgemall Gewinnanteile enthielten), wurde das Ziel, die Ge-
winne nicht beim BDSiS anfallen zu lassen, erreicht. (Man reichte den Abfuhrunter-
nehmen nahezu die voll Summe weiter, die man vom Dualen System erhielt.) Hinzu-
kamen, wie oben dargelegt, ungewdhnlich hohe Aufwendungen - um es vorsichtig aus-

zudriicken - fiir Containerwerft, Glascontainernachriistung, Abschreibungen, Mietver-

trage pp.

Hitte man - was die Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Uberlegungen mangels Ermitt-
lungen nicht erwigen konnte - die Kosten um insofern aulergewdhnliche Faktoren (un-

ter Beriicksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes) bereinigt, wire sofort deutlich
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geworden, dass, wie der Betroffene mehrfach ebenfalls ausgefiihrt hat, die Vertrige mit
dem Dualen System giinstig fiir den BDSiS ausgehandelt worden waren. Anders ausge-
driickt: Gewinne in Millionenhdhe hétten ohne weiteres bereits seit 1992 jéhrlich erzielt
werden konnen. Dass auch die Handelnden - im wesentlichen war dies wohl der Betrof-
fene und der damalige Geschiftsfiihrer der ASS GmbH, Herr Deimling - von entspre-
chenden Gewinnmdoglichkeiten ausgingen, belegt der Umstand, dass den Griindungsge-
schiftsfiihrern Prof. Dr. Bdhr und Deimling der GKE in ihrem Geschéftsfiihrervertrag
neben einem Grundgehalt auch eine Tantieme in Hohe 3 % des Gewinnes zugesichert

worden war.

Dass auch die Berater, namentlich aber der Betroffene nicht davon ausgingen, dass das
Geschift fiir die GKE risikobehaftet sein wiirde und im Gegenteil Gewinne in Millio-
nenhdhe anfallen wiirden, hat der Betroffene in seiner Einlassung selbst bekundet. War
nidmlich Ziel der GKE, sich "zu positionieren" fiir die Neuausschreibung der Vertriage
mit dem Dualen System im Jahre 2003, so wollte man ohne jede Frage folgende Vor-

aussetzungen schaffen:

Der Betroffene hat in seiner zusammenhingenden Darstellung klargemacht, dass er-
reicht werden musste, dass die GKE zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Vertrage im
Jahre 2003 iiber eine bereits abgeschriebene Sortieranlage fiir LVP's verfiigen sollte.
Diese Sortieranlage musste natiirlich aus den Erlosen, die die GKE aus dem Vertrag mit
dem Dualen System erzielen sollte, finanziert werden. Dass eine solche Sortieranlage
mehrere Millionen DM kosten musste, konnte den Beteiligten nicht verborgen geblie-
ben sein. Wie hitte die GKE sich "positionieren" sollen, wenn in der Abwicklung des
gesamten Vertrages mit dem Dualen System - von den dort generierten Einnahmen iiber

die Einnahmen aus der Papiervermark-tung - nicht Gewinne hétten realisieren lassen?

Im Jahre 2001 hat die GKE ein eigenes Gutachten iiber ihren Firmenwert eingeholt. Die
KPMG kam seinerzeit zu der Feststellung, dass gerade in Ansehung des Vertrages mit

dem Dualen System der Firmenwert bei iiber 17 Mio. DM ldge.

Mithin ist festzuhalten, dass zumindest den Verantwortlichen des KABV und den betei-
ligten Wirtschaftspriifern zum Zeitpunkt der Beratung fiir den Geschéftsbesorgungsver-

trag kein Zweifel bestand, dass der Vertrag mit dem Dualen System jdhrliche Gewinne
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in Millionenhdhe abwerfen wiirde, die durch die Abschreibungspolitik des BDSIS ei-
nerseits in den Jahren von 1992 bis 1997, durch nicht erzielte Gewinne aus der Papier-
vermarktung, durch iiberhohte Ausgaben fiir Abfuhrvertrage pp "mangels Gewinnerzie-

lungsabsicht" bis 1996 nicht beim BDSiS ausgewiesen waren.

Nach Uberzeugung des Untersuchungsausschusses steht damit fest, dass aus dem Ver-
trag mit dem Dualen System Gewinn erzielbar waren und dies bei gehoriger Betrach-
tung des Sachverhaltes hitte festgestellt werden kénnen. Nach Uberzeugung des Unter-
suchungsausschusses steht weiterhin fest, dass die Beratung durch die C & L Deutsche
Revision und Treuhand, hier Herrn Wirtschaftspriifer Peter, und Herrn Oberbiirgermeis-
ter a. D. Richard Nospers offenkundig falsch war. Ein "Risiko" beziiglich des Papieres
wiére jedenfalls zu betrachten gewesen unter Zugrundelegung der marktiiblichen Ab-
fuhrpreise. Wiren die Entscheidungsgremien auf den Umstand hingewiesen worden,
dass gegebenenfalls die Vermarktung des Papieres durch den KABV/EVS, die Sortier-
kosten erspart hitte, bzw. unter Aufwendung der Sortierkosten erheblich bessere Erlose
fiir die einzelnen Papierfraktionen hétten erzielt werden konnen, wire also dem Prinzip
der Wirtschaftlichkeit und der Kostendeckung Rechnung getragen worden, hétte die Be-
ratung jedenfalls umfassender sein miissen und wire nach den heute vorliegenden Fak-

ten zu anderen Ergebnissen gekommen.

Diese Gewinne hdtten dem Gebiihrenzahler im gesamten Land zuflieBen miissen.

Begiinstigt war durch die Ubertragung des Vertrages auf die GKE auch die A.S.S.
GmbH, die die Geschiftsbesorgung fiir tiber 800 TDM/Jahr fiir die GKE abwickelte und
zusiétzlich an dem Gewinn partizipierte! Hierfiir ibernahm die ASS GmbH vier Mitar-
beiter vom BDSiS, die in der Folgezeit den "Geschéftsbesorgungsvertrag" fiir die per-
sonallose GKE abwickelten. Der Untersuchungsausschuss hat Zweifel, ob der Betrag
von 800 TDM fiir die Personaliibernahme und Dienstleistung nicht erheblich iibersetzt

war.

Wenn allerdings der Umkehrschluss gezogen wird, so ist die "Geschiftsbesorgung", d.
h. die technische Abwicklung des Vertrages mit dem Dualen System maximal 800
TDM wert. Dem standen alljahrliche Millionengewinne ab 1998 dem Datum des Ver-
tragsiiberganges BDSiS zu GKE gegeniiber.
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Die GKE machte folgende Gewinne:
(Wobei das Ergebnis 2001 duch die sogenannte Sortieranlage in Hohe von tiber 3 Mio.
DM verschlechtert wurde. Anders ausgedriickt: Wére es nicht zur Anschaffung der Sor-

tieranlage gekommen, wére auch im Jahr 2001 Gewinne in Millionenh6he angefallen.)

Gewinne 1998-2002 in DM

Gewinn Steuern Jah-
resiiberschuss
vor Steuern
DM DM DM
1998 1.452.000 795.000
657.000
1999 2.886.000 1.362.000
1.524.000
2000 3.529.000
auBerordentl. Aufwendungen (Anlage):4.468.000 0 -929.000
2001 2.529.000 881.000
1.648.000
2002 5.312.000 1.852.000
3.460.000
Euro 2.716.000 947.000
1.769.000
Erklarung:

2000: In 2000 wurde die Sortieranlage voll abgeschrieben. Sonstige Kosten der Sortier-
anlage wurden direkt in die Kosten der GKE gebucht. Deshalb der Verlust von DM
939.000.

2001: Der Verlust von 2000 wurde in 2001 ,,vorgetragen®. D.h. der Gewinn in 2001 von
2.529.000 DM wire ohne Abschreibung Sortieranlage in einer Hohe von DM
3.500.000,00 DM zustande gekommen.

2002: Gewinn von 5.312.000,00 DM ist darauf zuriickzufiihren, dass die Containerwerft
Ruf in Hohe von jdhrlich ca. 1,5 — 1,8 Mill. DM zum gréf3ten Teil wegfiel. Zudem erga-
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ben sich hohere Papierpreise, die der GKE zugute kamen.

6. Die GKE erhielt das Containernetz des BDSiS weit unter Wert.

Die GKE, die zunéchst kostenlos das gesamte Containernetz des BDSiS nutzen durfte -
es war von den Beratern vorgeschlagen worden, das Containernetz zu den (erheblich
abgeschriebenen) Buchwerten zu verdauBBern unter Abzug von Riickstellungen fiir die
Nachriistung fiir die Glascontainer und die Riickstellungen fiir den Transport Nachriis-
tung Glascontainer -, erhielt noch 1997 eine Anschubfinanzierung durch den BDSiS fiir
die Nachriistung Glascontainer in Hohe von TEUR 300 (was, wie oben dargelegt, zu ei-
nem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen Herrn Prof. Dr. Béhr und einem
ehemaligen Prokuristen wegen Untreue fiihrt). Im Jahre 1997 sind nachweislich keine
Container angeschafft worden. Dennoch liess der Betroffene den Vorschuss auf die

Nachriistung an die GKE auszahlen.

Auch beziiglich der Ubertragung der Container hat eine Wirtschaftsfachkraft der Staats-
anwaltschaft Saarbriicken theoretische Uberlegungen angestellt. Wihrend das vom
Umweltministerium eingeholte Gutachten von McKinsey aufgrund der Erfahrungswerte
der Gutachter von einem Containerwert von DM 1.000,00/Stiick ausging (was das Vo-
lumen des Containervermogens bei 8 Mio. DM angesiedelt hat), meint der Wirtschafts-
referent der Staatsanwaltschaft, diese (nach der Erfahrung der Gutachter von McKinsey)
angesetzte Zahl sei zu hoch. Es gebe keinen Markt fiir gebrauchte Container. Damit
schlieft sich zwar der Wirtschaftsreferent der Meinung der GKE, die in dieser Frage ein
Eigeninteresse verfolgt, an, beriicksichtigt jedoch (mangels eigener Ermittlungen) nicht
die tatsdchlichen Gegebenheiten: Nach der durchgefiihrten Beweisaufnahme vor dem
Untersuchungsausschuss steht fest, dass der KABV sich gebrauchte Container von der
Fa. Ruf hat liefern lassen. Wenn es keinen Markt fiir gebrauchte Container gébe, wire
dies unmmoglich gewesen. Der Preis fiir die gebrauchten Container lag iiber den von

McKinsey angesetzten Preisen.

Fiir die Organisation der Abholung von Wertstoffen - Glas einerseits, Pappe, Papier und
Karton andererseits - sind Container unabdingbar. Derjenige, der im Bereich des Saar-
landes die Abfuhr dieser Wertstoffe bewerkstelligen will und muss, ist darauf angewie-

sen, Container angeschafft zu haben.
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Dies gilt im tibrigen auch fiir andere Landkreise in der Bundesrepublik, womit die Aus-
sage des Wirtschaftsreferenten der Staatsanwaltschaft, es gebe keinen Markt, ad absur-
dum gefiihrt ist. Um 8.000 Container anzuschaffen - die im {ibrigen, was bei den Uber-
legungen der Staatsanwaltschaft ebenfalls nicht berticksichtigt worden ist, regelmaBig
gewartet, jeder einmal mindestens lackiert, regelméBig repariert und, was die Glascon-
tainer anbelangt, sogar nachtriglich (zusitzlich) schallgeschiitzt worden sind -, miisste

man fir 8.000 Container mindestens 16 Mio. DM aufwenden.

Der Kaufvertrag hinsichtlich der Container wurde erst im Jahre 1999 riickwirkend zum
01.01.1998 abgeschlossen. Der Kaufpreis - erheblich unter Wert - fiir die tiber 8.000
Container des Containervermogens wurde erst Mitte 1999 gezahlt. Die GKE nutzte die
im Werte von 14,2 Mio. DM angeschafften Container, die sie 1999 zum Kaufpreis von
3,2 Mio. DM erwarb, bis zur Kaufpreiszahlung entschiadigungslos, d. h. ohne Zins- oder
Mietzahlung. (Bei einem Zinssatz von nur 4 % ergibt dies einen Zinsschaden von rd.

213 TDM.)

Weder der zinslose Kredit als Vorschuss fiir die Nachriistung der Glascontainer noch
die zinslose/mietzinslose Bereitstellung von Depotcontainern fiir mehr als 20 Monate
sind durch die Mitbestimmungs-/Selbstverwaltungsgremien des KABV beschlossen o-

der genehmigt worden.

An keiner Stelle der testierten Jahresabschliisse fur BDSiS bzw. GKE wird von den

Wirtschaftspriifern auf diesen Schaden hingewiesen.

7. Die Wirtschaftspriifer haben mitgewirkt.

Die Einvernahme des Wirtschaftspriifers des BDSiS und der GKE Peter hat ergeben,
dass die UnregelmifBigkeiten - keine oder wenige Ausschreibungen, fehlende Preisver-
gleiche, uniibliches Geschiftsgebaren und Vertrige, bei denen Leistung und Gegenleis-
tung nicht in angemessenem Verhiltnis stehen, fehlende Papiervermarktung - angeblich
nicht von den Wirtschaftspriifern hitten gepriift werden miissen und auch von daher
nicht auffillig wurden. Der Umstand, dass keinerlei Inventur hinsichtlich des Contai-

nervermogens durchgefiihrt wurde - wie der dazu zusténdige Zeuge aus dem BDSiS be-
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kundete -, war fiir die Jahresabschlusspriifer, die, wie wir dargelegt haben, sowohl
BDSIiS als auch GKE zum Abschluss des Geschiftsbesorgungsvertrages berieten und
motivierten, kein Wort im Jahresabschluss wert. Von daher sind die Priifungen der Jah-

resabschliisse und die dort festgestellten Ergebnisse nur bedingt verwertbar.

Nach Uberzeugung des Untersuchungsausschusses sind viele der Feststellungen der

Priifberichte schlicht falsch.

Hierzu wird in den ergénzenden Schlussbemerkungen Stellung genommen.

II.

Nachteile im Zusammenhang mit dem Kauf einer Sortieranlage/Yellow Sort

In der Aufsichtsratssitzung der GKE vom 20. Mérz 1998 informierte der Zeuge Deimling,
gleichzeitig Geschéftsfiihrer der ASS GmbH und der GKE GmbH, dass eine gemeinsame
Sortierung von Leichtverpackungen (LVP) auf einer neu zu errichtenden Sortieranlage ge-
plant sei. In der Folgezeit wurden dann Gespriache mit der VSE unter Moderation von (des
ehemaligen Oberbiirgermeisters von Saarlouis) Herrn Nospers als filir die C & L Deutsche
Revision und Treuhand tétigen Berater gefiihrt, wobei verschiedene Standorte gemeinsam mit
der VSE diskutiert wurden. (Der Untersuchungsausschuss hat sich hierbei nicht mit der Frage
des moglichen Versto3es gegen das Rechtsberatungsgesetz befasst.) Ziel war dabei offenbar
eine saarlandische Losung, wobei der Standort Velsen im Hinblick auf den vorliegenden
Planfeststellungsbeschluss offenbar favorisiert wurde. Auffallig ist dabei einerseits das
Engagement des ehemaligen Oberbiirgermeisters von Saarlouis, Nospers, der als Berater fast
an jeder Sitzung als Gast teilnahm, wobei die Unterscheidung, ob er als geschéftsfiihrendes
oder als faktisches Aufsichtsratsmitglied titig war, nach den Protokollen des Aufsichtsrates
flieBend ist, und die unternchmerische Fiihrerschaft der Vertreter der ASS GmbH, die
regelméBig gestiitzt wurde in den Gesellschafterversammlungen der GKE durch ihre
Aufsichtsratsvorsitzende Frau Conrad. Als im Juli 1998 die VSE erklarte, sich aus
Verhandlungen zuriickzuziehen, einigte man sich im Rahmen der GKE, die Planung fiir die
LVP-Anlage selbst weiterzubetreiben. Ein entsprechender Auftrag an die Geschéftsfiihrung,
die Vergabe fiir die Planung der Sortieranlage bis zur Honorarstufe 3 HOAI vorzubereiten,
wurde am 15.10.1998 beschlossen. Am 16.12.1998 wurde die Geschiftsfiihrer beauftragt, ein
Finanzierungskonzept vorzulegen - immerhin sollten die voraussichtlichen Kosten der

Sortierungsanlage 10 Mio. DM und die Planungskosten weitere 200 TDM betragen. Die
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DM und die Planungskosten weitere 200 TDM betragen. Die Planungsreife fiir die Sortieran-

lage sollte bis zu einer Hohe von 200 TDM vorangetrieben werden.

Dabei sollten die Standorte Velsen und Friedrichsthal alternativ untersucht werden, wobei
bereits im April 1999 dem Standort Friedrichsthal der Vorzug gegeben wurde. Schon im Juni
legte die Geschiftsfithrung ein aus ihrer Sicht definitives Anlagenkonzept vor, dessen Kosten
mit 4,6 Mio. DM (bisher 4,3 Mio. DM) beziffert wurde. Man ging dabei von kalkulierten
Mengen von etwa 10.000 t aus (d. h. ohne die von R & T bzw. ONY X-Gruppe eingesammel-
ten Mengen).

Im Juli 1999 erlduterte der Geschiftsfiihrer Deimling dem Aufsichtsrat, das Leistungsver-
zeichnis fiir die Sortieranlage konne binnen vier bis sechs Wochen erstellt werden, um dann
in direkte Verhandlungen mit Anbietern treten zu kdnnen oder eine Ausschreibung durchzu-
fiihren. Auftallig ist, dass bereits am 26.08.1999 seitens des Prokuristen Wilhelm der GKE
(gleichzeitig Prokurist der ASS GmbH) der Plan der geplanten Sortieranlage und das Angebot
einer Gemeinschaft RSV/Gerlach vorgelegt wurde, wobei aus der Mitte des Aufsichtsrates
moniert wurde, dass die Einholung mehrerer Angebote sicherlich nicht schlecht gewesen wi-
re, um einen Leistungs- und Preisvergleich zu erhalten. Der Geschéftsfiihrer Deimling wies in
dieser Diskussion darauf hin, dass wegen der schon lange wahrenden Diskussion man sich

seitens der Geschiftsfiihrung nur an geeignete Anbieter habe wenden wollen.

Auftallig bleibt weiterhin, dass ausweislich der Aufsichtsratsprotokolle der GKE die Mitglie-
der des Aufsichtsrates sich dariiber im klaren waren, dass im Hinblick darauf, dass nur ein
Anbieter mit einem Konzept angefragt worden war, kein geeigneter Uberblick iiber die Leis-
tungsfahigkeit und Preiswiirdigkeit bestand. Von daher wurde im Aufsichtsrat beschlossen,
einen Sachverstdndigen zu beauftragen, dass dieser aufgrund von Preisanfragen eine freihén-

dige Vergabe vorbereiten solle.

Namentlich lag zu diesem Zeitpunkt keine Erfolgsrechnung vor, die Aufschluss iiber die
Wirtschaftlichkeit der Anlage geben konnte. Weiterhin lag offenkundig kein genehmigter

Standort vor, wo die Anlage tatsdchlich hitte realisiert werden konnen.

Auch standen der GKE aufgrund der vertraglichen Gegebenheiten die Mengen an LVP's nicht
zur Verfligung, fiir die die Anlage errichtet werden sollte. Diese wurden bis dahin von den

Unternechmern, die einsammelten, "verwertet".
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Ein Projektbegleiter, den die Geschéftsleitung beauftragte, eine Erfolgsrechnung vorzulegen,
kam zu dem Ergebnis, dass ein Gewinn von 680 bis 700 TDM realisierbar sei. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende Diehl der GKE erkliarte dem Aufsichtsrat, maximal verbleibe ein Risiko von

150 TDM.

Interessant ist, dass - im Gegensatz zu ihrer Darstellung gegeniiber der Presse - die Aufsichts-
ratsvorsitzende der ASS GmbH nicht nur in der Sitzung vom 21.12.1999 sich den Darstellun-
gen des Geschéftsfiihrers von ASS und GKE, Deimling, anschloss und erklérte, die Vertrage
seien darstell- und schulterbar. Es gehe um die Frage, ob sich nach 2003 saarldndische Unter-
nehmen am Markt positionieren kdnnten oder nicht. Die Wertstoffwirtschaft bleibe auf jeden
Fall. Um konkurrenzféhig zu bleiben, miisse eine Schnittstelle zur Erfassung und Verwertung
vorhanden sein. Wenn dies nicht gegeben sei, konne man gleich mit dem Abbau beginnen.

Saarldndische operative Partner seien wichtig.

Der Aufsichtsrat nahm darauthin den Vermerk des beauftragten Gutachters Hensel - der nach
Aussagen eines Zeugen zumindest Beraterhonorare fiir 80 TDM fiir seine Titigkeit zur Uber-
priifung der Preiswiirdigkeit der Anlage erhalten hatte - zustimmend zur Kenntnis. Der Ver-

trag konne ausgefertigt werden auf der Basis der Vorlage. Der Aufsichtsrat der GKE stimmte

am 21.12.1999 dem Bau der LVP-Sortieranlage zu.

Bereits in einer Sitzung Anfang Januar 2000 erklérte der Aufsichtsratsvorsitzende der GKE,
wegen einer Dienstbarkeit, wonach auf dem Grundstiick in Friedrichsthal Miill nicht sortiert
werden diirfe, sei der Standort Friedrichsrthal verhindert. Piittlingen sei von den Anschluss-
bedingungen her optimal, zumal auch eine Genehmigung nach dem Bundesimmissions-

schutzgesetz vorldge.

Die Ermittlungen des Bahr-Untersuchungsausschusses haben ergeben, dass diese Information
des Aufsichtsrates nachweislich falsch war. Der frithere Betreiber des Standortes hatte die
Genehmigung bereits vorher zuriickgegeben. Die Aufsichtsratsvorsitzende der ASS, Frau
Biirgermeisterin Conrad, wies in dieser Sitzung darauf hin, dass das neue Konzept offenbar
wirtschaftlicher sei als das alte. Bedenken aus dem Aufsichtsrat, der Standort Piittlingen sei
fiir die avisierten Mengen viel zu klein, wurden auf eine fiir den Untersuchungsausschuss be-
merkenswerte Weise ausgerdumt. Ein Zeuge schilderte, dass diese Bedenken namentlich von
dem ehemaligen Geschiéftsfiihrer der ASS GmbH, Herrn Blumenrother, kamen. Die Biirger-
meisterin der Landeshauptstadt Saarbriicken soll darauthin um eine Sitzungsunterbrechung

gebeten und Herrn Blumenrdther aul3erhalb des Sitzungssaales "umgestimmt" haben. Selbst

214



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

wenn die Anlage spiter umziehen miisse, wurde von dem Aufsichtsratsvorsitzenden Diehl
geschildert, lagen die Umzugskosten allenfalls bei 1 Mio. DM, womit das Restrisiko verhilt-

nisméaBig klein sei.

Just in dieser Sitzung beschloss der Aufsichtsrat der GKE einstimmig die Errichtung der Yel-
low Sort GmbH. Offenbar hatten die Berater der Geschiftsleitung festgestellt, dass die Ver-
gabe des Auftrages flir die Anlage der LVP-Sortierung ohne 6ffentliche Ausschreibung ent-
sprechend der vergaberechtlichen Bestimmungen und europarechtlichen Vorschriften nicht
moglich sei. Begriindet wurde die Griindung der Yellow Sort weiterhin mit dem Arguement,
dass unter dem Tarifvertrag bezahlt werden konne. Als Gesellschafter beteiligt sein sollten zu
50 % die GKE - womit dann der 6ffentliche Anteil im Hinblick auf die Beteiligung der Priva-
ten in der GKE wesentlich unter 50 % fiel - sowie 4 mittelstindische Unternehmen. Ausfiihr-
lich legte der Berater der Geschiftsleitung, der ehemalige Oberbiirgermeister Nospers dar,
dass die Yellow Sort GmbH nicht ohne Zustimmung der Gemeinde- bzw. Stadtrite gegriindet
werden diirfe. Selbst wenn die GKE beteiligt sei, miissten die Gemeinde- bzw. Stadtréte zu-

stimmen.

Der Untersuchungsausschuss stellte fest, dass darauthin seitens aller anwesenden kommuna-
len Vertreter die Meinung vertreten wurde, dass die Zustimmung der Réte zur Beteiligung an
der GKE bereits erteilt sei und von daher eine weitere Zustimmung umgangen werden solle.
Die kommunalen Vertreter einigten sich, dass bei der Griindung der Yellow Sort GmbH nur

eine Anzeige gegeniiber der Kommunalaufsicht erfolgen solle.

Es bleibt weiterhin festzuhalten, dass die Kommunalaufsichtsbehdrde aufgrund der Anzeige
ebenfalls am 16.03.2000 die Auffassung vertrat, dass eine Zustimmung der Gemeinde- bzw.
Stadtriate unumginglich sei. Es bleibt weiterhin festzuhalten, dass die entsprechende Zustim-
mung der Gemeinde- u. Stadtréte schlieBlich nicht von allen Stidten u. Gemeinden erfolgte,
die Gesellschafter der GKE waren, womit die Yellow Sort im Stadium der Griindungsgesell-

schaft verblieb.

Wesentlich ist weiterhin, dass zum Zwecke der Finanzierung der Anlage im Rahmen der Yel-
low Sort (die schlieBlich die Anlage bestellen sollte) beschlossen wurde, eine Patronatserkla-
rung der GKE abzugeben, die die GKE verpflichtete, simtliche Kosten der Yellow Sort bis zu
deren Eintragung zu tragen, mithin auch die Kosten fiir die Anschaffung der - bereits im De-

zember des Jahres 1999 vom Aufsichtsrat der GKE beschlossenen - LVP-Sortieranlage.
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Ausgenommen hiervon sei die Gestellung von Personal.

"Mit Eintragung solle Yellow Sort in alle bestehenden Vertrige eintreten."

Noch am Tage des einstimmigen Beschlusses, die Yellow Sort zu griinden (25.01.2000), wur-

de vor dem Notar Dr. Eberhard Klein die Beurkundung vorgenommen.

Offenbar aufgrund des Hinweises, Piittlingen sei ein genehmigter Standort, bestellte die Yel-
low Sort die Anlagentechnik bei Gerlach/RVS im Gesamtvolumen von 5,63 Mio. DM. In der
Folgezeit stellte sich heraus, dass im Gegensatz zu den Ausfithrungen des Aufsichtsratsvorsit-
zenden und des Geschiftsfiihrers Herrn Deimling der Standort Piittlingen nicht genehmigt
war. Die Suche nach anderen Standorten fiihrte zu keinem Erfolg. Die Anlage, die bereits im
April 2000 begonnen wurde zu liefern, wurde schlieBlich auf dem Geldnde der Fa. Bormann

eingelagert. Der hierfiir aufgewendete Mietzins betrug

16 TDM zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer monatlich.

Ein Zeuge hat angegeben, dass seiner Auffassung nach die Anlage noch nicht einmal voll-
standig geliefert worden sei. Die Anlage wurde schlieBlich im Méarz/April des Jahres 2002

zum Preis von 800 TEUR, mithin mit einem Verlust rd. 2 Mio. Euro verauf3ert.

Die ASS GmbH halten innerhalb der Gesellschafter der GKE die Schliisselrolle ein. Ihr kam
die Leitung und unternehmerische Fiihrerschaft zu. Der Geschiftsfithrer Herr Deimling, der

Prokurist Herr Wilhelm bestimmten den Gang der Geschiéfte.

Frau Biirgermeisterin Conrad hatte iiber die ASS GmbH, welche die GKE faktisch beherrsch-
te, maflgeblichen Einfluss auf das operative Geschift der GKE, oder hitte diesen bei sorgfal-
tiger und ordentlicher Wahrnehmung der ihr anvertrauten Stellung in den Schliisselrollen als

Vorsitzende des AR der ASS GmbH und als AR der GKE austiiben konnen und mussen.

Die Rolle von Herrn Nospers ist als die eines Zwitters aus faktischen AR-Mitglied und fakti-
schem Mitglied der Geschéftsfiihrung zu bewerten.

Dies folgt in einer Gesamtschau aller AR-Protokolle der GKE aufgrund seiner standigen Pra-
senz (die Anwesenheit war die Regel, die Abwesenheit eine duflerst seltene Ausnahme), de-
retwegen er stets detailliert informiert war, ebenso wie aus dem Zusammenwirken mit Herrn

Deimling in Aufgaben des operativen Geschifts.
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Der Untersuchungsausschuss stellt fest, dass im vorliegenden Fall der Sortieranlage offen-
sichtlich grundsétzlich gesetzliche Regelungen iiber die Vergabe missachtet wurden. Zwar hat
die GKE gerade fiir die Position Anschaffung einer LVP-Sortierungsanlage erhebliche Bera-
tungs- u. Beraterkosten aufgewendet, die verantwortlich Handelnden - die Geschéftsfiihrung
der GKE einerseits unter der Fithrung der Vertreter der Landeshauptstadt Saarbriicken, der
Aufsichtsrat unter Fithrung des Biirgermeisters der Stadt Volklingen, Herrn Diehl, anderer-
seits - haben die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes verletzt. Namentlich der Umstand,
dass der Aufsichtsratsvorsitzende vorgab, eine Genehmigung nach dem BImSchG fiir den
(ungeeigneten) Standort Piittlingen ldge vor, fiihrte zur Kaufentscheidung fiir die LVP-
Anlage, fiir die letztendlich ein genehmigter Standort nicht gefunden werden konnte. Dies
verwundert, da der EVS beispielsweise in Velsen iiber ein genehmigtes/planfestgestelltes A-
real verfiigt, auf dem eine LVP-Sortierungsanlage errichtet werden konnte. Die Geschéftsfiih-
rung unter Leitung der ASS erdffnete Druck auf die Aufsichtsgremien, schnell eine Anlage zu
bestellen, die faktisch von Herrn Deimling und Herrn Wilhelm "vorgegeben" wurde. Begriin-
det wurde die Eile mit dem "Verlust", der Monat fiir Monat fiir den Nicht-Betrieb einer LVP-
Sortierung entstiinde. Der Umstand, dass eine Anlage gekauft war, die eingelagert werden
musste, erzeugte dann weiteren erheblichen Druck, der sachlich fundierte Entscheidungen

nicht mehr ermoglichte.

Der Béhr-Untersuchungsausschuss empfiehlt, den Anteilseignern der GKE - sei es dem EVS,
sei den kommunalen Gesellschaftern der GKE, den Stidten Saarlouis, Homburg, St. Ingbert,
Saarbriicken, Lebach u. Volklingen - Schadenersatzanspriiche gegen die Vertreter in Ge-

schiftsleitung u. Aufsichtsrat geltend zu machen.

Der Umstand, dass die Vertreter in den Aufsichtsriten von GKE u. Yellow Sort in eigener
Sache befangen sind, hat bislang offensichtlich eine Aufarbeitung des Themenbereiches ver-
hindert. Im Hinblick darauf, dass nicht Biirgermeister, sondern Stidte und Gemeinden An-
teilseigner sind, fiihrt dazu, dass die Angelegenheit in den entsprechenden Gemeinde- bzw.

Stadtraten zu behandeln ist.

I11.
Abschluss von Vertragen
im Zusammenhang mit den

im Saarland betriebenen Miillverbrennungsanlagen
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1.1

Auch im Zusammenhang mit den Vertrdgen zu Miillverbrennungsanlagen (MHKW
Neunkirchen und AVA Velsen) ist dem EVS bzw. seinen Tochtergesellschaften Scha-

den entstanden.

Nachdem im Landtagswahlkampf 1985 wesentliches Thema im Bereich der Umweltpo-
litik war, dass die von der seinerzeitigen Regierung geplante Miillverbrennungsanlage
in Wehrden nicht gebaut werden solle, zeichnete sich im Verlaufe der Regierungszeit
des Ministerprisidenten Lafontaine schon Ende der 80-er Jahre ab, dass die vorhande-
nen Miillverbrennungskapazititen im Hinblick auf anstehende gesetzliche Entwicklun-
gen auf Dauer gegebenenfalls nicht ausreichen wiirden. Zu Beginn der 90-er Jahre such-
te daher die Politik eine Losung, die scheinbar im Einklang mit gegebenen Wahlver-
sprechen stand, keine weitere Miillverbrennungsanlage zu errichten. Das Konzept, das
realisiert werden sollte, war eine "Abfallverwertungsanlage", in der u. a. von der Klar-
schlammverbrennung tiber die Sortierung von Gewerbemiill auch die Miillverbrennung
nach hochsten Umweltstandards durchgefiihrt werden sollte. Die Anlage im Miillheiz-
kraftwerk (MHKW) Neunkirchen, die seinerzeit von Saarberg Fernwérme betrieben
wurde, entsprach nicht den Vorstellungen und Standards, so dass ein neuer Standort na-
he zur Landeshauptstadt Saarbriicken ins Auge gefasst wurde. Politik und Leitung des
KABYV legten sich schlieBlich auf ein der Saarbergwerke AG gehorendes Grundstiick in
Velsen fest. Offenbar war Bedingung der Saarbergwerke AG, der Politik aus ihrer miss-
lichen Lage herauszuhelfen, dass der Teil des Grundstiickes, der nicht verdufert wurde
und bei Saarberg verblieb, umfassend saniert werden sollte, andererseits sollte eine
Saarberg-Tochter simtliche Planungen fiir die in Aussicht genommene gro3e Abfall-

verwertungsanlage durchfiihren.

Der Untersuchungsausschuss konnte die damit in Zusammenhang stehenden Fragen
nicht umfassend aufkldren. Nach vorliegenden Informationen und im Zusammenhang
mit der Planung der Anlage sind erhebliche nutzlose Investitionen aufgewendet worden,
weil die Durchfiihrung verschiedenster Mallnahmen, wie beispielsweise die Errichtung
einer Klarschlammverbrennung, der Gewerbemiillsortierung pp schlieBlich scheiterte.
"Die Plédne seien vom Feinsten" und in einem Detaillierungsgrad, der hohe Kosten ver-

muten lasse, jedoch in dieser Form ungewohnlich sei.

Bedingung der GrundstiicksverduBererin war ebenfalls, dass eine Betriebsgesellschaft
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gegriindet werden sollte, in der der KABV zwar eine 51-%-ige Mehrheit, die Tochter
der Saarbergwerke AG (spitere SOTEC) 49 % Mehrheit haben sollte.

Nach dem Untersuchungsausschuss vorliegenden vertraglichen Unterlagen und Einver-
nahme namentlich des Geschéftsfithrers Wolf des EVS, der Aufsichtsratsvorsitzender
der BG AVA Velsen ist, steht fest, dass der urspriinglich zwischen der 100-%-igen
KABV-/EVS-Tochter GAV und SOTEC abgeschlossene Gesellschaftsvertrag wohl

mehrfach nachteilig fiir den EVS in mehrerer Hinsicht verdandert wurde.

In einer Vertragsédnderung aus dem Jahre 2000 wurde beispielsweise die der EVS-
Tochter erteilte Betriebsgenehmigung an die BG AVA Velsen entschidigungslos iiber-
tragen, ohne dass eine mdgliche Riickfallklausel vereinbart wurde. Mit diesem Vertrag -
der nach den Bekundungen des Geschéftsfithrers Wolf und den Feststellungen des Un-
tersuchungsausschusses nicht den Entscheidungsgremien/Aufsichtsgremien im EVS
bzw. den dafiir zustdndigen Tochtergesellschaften vorgelegt worden ist - ergibt sich der

EVS aller Moglichkeiten der Regulierung im Hinblick auf die Betriebsgenehmigung.

Ebenfalls offenbar ohne jegliche Genehmigung durch die zustdndigen Aufsichtsgremien
wurde eine Entgeltsvereinbarung zwischen EVS und BG AV A Velsen getroffen, die
vorsieht, dass die BG AVA Velsen jedenfalls einen garantierten Gewinn von 2 Mio.
DM nach Steuern jéhrlich erzielen wird. Die Ausgestaltung dieses Vertrages kann nicht
anders als untypisch bezeichnet werden und hat nach Auffassung des Untersuchungs-
ausschusses mit einem normalen Geschiftsgebaren nichts mehr zu tun. Gerade durch
die Vereinbarung eines garantierten Gewinnes unabhingig von verbrannten Mengen,
unabhingig von wirtschaftlichem Handeln, werden die im EVS zu berticksichtigenden
Grundsitze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit missachtet. Die Geschéftsfiihrung
der BG AVA Velsen, die zwischenzeitlich von dem Partner SOTEC im wesentlichen
gestellt wird, ist auf der Grundlage dieses Vertrages gar nicht mehr gehalten, sorgfaltig,
sparsam und umweltschonend zu wirtschaften, da der abgeschlossene Vertrag faktisch
ein Freibrief fiir alle Kosten ist, die letztendlich aus Gebiihrenmitteln beglichen werden
miissen. Die Regelung dieses Vertrages bedeutet fiir den Partner des EVS, SOTEC, ei-
nen Return to Invest innerhalb von 4 bis 5 Jahren maximal bei einer Vertragslaufzeit
von 20 Jahren. Statt die MV A wie ein normales Wirtschaftsunternehmen zu organisie-

ren, dessen Ziel die sparsame Verwendung von Gebiihrengeldern ist, haben die Verant-
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wortlichen des EVS ohne nachvollziehbaren Grund zum Nachteil aller Gebiihrenzahler
im Saarland eine vertragliche Konstellation abgeschlossen, die nach Auffassung des
Untersuchungsausschusses durch nichts gerechtfertigt wird. Es sind damit unberechtig-
te, nicht notwendige Gebiihren von den Biirgerinnen und Biirgern zu erheben. Gebiihren
im abgabenrechtlichen Sinn diirfen nur bei einer Leistung erhoben werden. Zur Finan-
zierung eines privatwirtschaftlich organisierten Unternehmens wie der SOTEC diirfen

Gebiihren nicht eingesetzt werden.

Fiir den Untersuchungsausschuss ist kein wirtschaftlicher, technischer, politischer, na-
mentlich umweltpolitischer Grund erkennbar, warum eine derart ungiinstige Vertrags-
konstellation gewahlt wurde, die zu Lasten der Gebiihrenzahler ausgestaltet ist.

Namentlich der Umstand, dass die Entscheidungsgremien des EVS mit einem Vertrag

dieser Tragweite nicht befasst worden sind, fordert nach Konsequenzen.

Der zwischen den Gesellschaftern abgeschlossene Vertrag sieht desweiteren vor, dass
die Regelungen nur so lange gelten, wie die SOTEC im Eigentum der Saarbergwerke
AG bzw. des RAG-Konzernes ist. Wihrend zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertra-
ges die Saarbergwerke AG noch in 6ffentlichem Anteilseigentum stand, ist dies beim
RAG-Konzern nicht mehr der Fall. Die Bemiihungen beispielsweise, die SOTEC zu
verdufBern, haben offenkundig Bestrebungen in Gang gesetzt, die vertraglichen Rege-
lungen des Gesellschaftsvertrages derart abzuéndern, dass selbst bei VerduBerung der
SOTEC an private Dritte der Vertragsinhalt, die Beteiligung der SOTEC und der garan-
tierte Gewinn erhalten bleiben. Nach den vorliegenden Informationen des Untersu-
chungsausschusses, denen aufgrund der drohenden Diskontinuitét nicht in vollem Um-
fang nachgegangen werden konnte, war beabsichtigt, diese Vertragsdnderung unter
Umgehung der Aufsichtsbehorde stillschweigend abzuwickeln. Den Mitgliedern des
Untersuchungsausschusses liegt beispielsweise eine Anweisung des leitenden Verwal-
tungsbeamten des EVS vor, die gerade die Umgehung der Aufsichtsbehdérde zum Inhalt
hat.

Der Umstand, dass seitens des EVS nach Aufdeckung beispielsweise des Ausschrei-
bungsbetruges im Zusammenhang mit der Schlackeaufbereitungsanlage iiber die Kiin-
digung des Herrn Pies hinaus weitere durchgreifende Mallnahmen - Aufkiindigung des

Vertrages mit Pescher/ASS/SOTEC, Sicherstellung der Betriebsgenehmigung durch Si-
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1.2

cherstellung der Priifprotokolle zum Nachweis der ordnungsgeméBen Schlackeentsor-
gung pp - nicht durchgefiihrt worden sind, beweist, dass - von der Geschiftsfithrung und
den Mitgliedern in den Aufsichtsgremien verschuldet - eine ordnungsgeméle Abwick-

lung nicht gewihrleistet ist. Die Aufsichtsbehdrde ist gefordert.

Auch im Zusammenhang mit dem im Jahre 1994 abgeschlossenen Entsorgungsvertrag
zwischen KABV und SOTEC fiir das MHKW Neunkirchen stellen sich Konstruktions-
und Organisationsfehler heraus, die den KABV/EVS nachhaltig benachteiligen:

Nach Uberzeugung des Untersuchungsausschusses ist das Konstrukt des sogenannten
"Technischen Ausschusses" beim MHKW Neunkirchen nicht geeignet, die Interessen
der Gebiihrenzahler ausreichend zu wahren. Der Technische Ausschuss (TA) ist fak-
tisch Leitungsgremium und Aufsichtsrat in einem fiir das MHKW Neunkirchen. Den
Fachleuten der SOTEC, die im TA anwesend sind, stehen Vertreter des KABV/EVS
gegentiber, die im Hinblick auf ihre Ausbildung und Erfahrung zu einer sachgerechten
Mitwirkung nur schwerlich in der Lage sind. Die Einvernahme von hauptamtlichen
Mitarbeitern des EVS vor dem Untersuchungsausschusses namentlich auch der Ge-
schéftsleitung hat erwiesen, dass beispielsweise die Wahl zum Geschéftsfiihrer des
KABYV noch nicht dazu pradestiniert, kompetent technische Entscheidungen etwa im

Bereich eines MHKW's treffen zu konnen.

Der Umstand, dass kommunale Vertreter im TA vertreten sind, die an Entscheidungen
zu Anschaffung technischer Investitionen mitzuwirken haben, fiihrt zur Feststellung,
dass dies ohne eine im Rahmen des EVS umfassend fachlich vorbereitete, vom Ver-
tragspartner SOTEC unabhédngige Entscheidungsgrundlage unabdingbar ist. Biirger-
meister sind nicht qua Amtes bereits befdhigt, Entscheidungen tiber die Anschaffung
von Turbinen zu titigen. Wie bei anderen Projekten des EVS fehlt es offenkundig an ei-
ner eigenstdndigen unabhingigen Planung und Kontrolle. Dass bei der Ermittlung von
Entsorgungsentgelten in Neunkirchen beispielsweise kostentrachtige Wirtschaftspriifer-
Stellungnahmen eingeholt werden, bedeutet nur vordergriindig, dass Kontrolle ausgetibt

wird.

Wenn die Wirtschaftspriifer nimlich ausschlielich vom Vertragspartner SOTEC vorge-

legte Zahlen auswerten, Kostenpositionen nicht unter dem Gesichtspunkt der Sparsam-
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keit und Wirtschaftlichkeit ebenso wie Arbeitsabldufe tiberpriifen, sind die erteilten

Aussagen nur begrenzt aussagekréftig.

Offenkundig fehlt es auf Seiten des EVS - und dies nicht nur im Zusammenhang mit
dem MHKW Neunkirchen - an einem Kosten- und Vertragsmanagement. Scheinbar be-
dingt durch die fritheren Strukturen, die der Betroffene installiert hat, fehlt es auch an
der Kontrolle der Abwicklung abgeschlossener Vertrage. Beispielhaft sei nur erwihnt
die Diskussion im TA des MHKW Neunkirchen zur Frage der Anschaffungsinvestition
von Turbinen. Ausweislich der seinerzeit von der SOTEC vorgelegten Abrechnungs-
grundlage wurden Positionen von den Vertretern des EVS ungepriift iibernommen, die
nach den abgeschlossenen Vertridgen (Entsorgungsvertrag aus dem Jahre 1994) nicht
von der SOTEC hitten in Ansatz gebracht werden diirfen. (So ist beispielsweise in dem
Entsorgungsvertrag als Berechnungsgrundlage eindeutig die Rede davon, dass die bis-
herigen Anlagen als abgeschrieben zu gelten haben. In ihrer Abrechnungsgrundlage hat
die SOTEC nicht nur Plankosten von 1,2 Mio. fiir frithere Planungen in Ansatz gebracht
(Verzinsung), sondern gleichzeitig auch Abschreibungen, was wohl nicht angehen

kann.)

Ein Zeuge hat vor dem Untersuchungsausschuss bekundet, dass bei Ubernahme des
Projektes durch ihn (MHKW Neunkirchen) im Jahre 2001 er keinerlei vertragliche Un-
terlagen liber Absprachen aus den Vorjahren, Regelungen, Beschlussprotokolle, Pldne

u. &. vorgefunden habe.

Offenbar fehlte auch auf Seiten des KABV/EVS ein Kostencontrolling dergestalt, dass
die alljahrlich in Ansatz gebrachten Kosten kritisch hinterfragt wurden. Dass im Jahre
2001 offenbar erstmals ein Kostenvergleich zwischen Velsen und Neunkirchen durch-
gefiihrt wurde, spricht gegen eine sorgfaltige Organisation und Abwicklung der Ge-
schifte durch den EVS und fiihrt zur Feststellung, dass der EVS und seine Vertreter der

diesen iibertragenen Verantwortung nicht gerecht geworden sind.

Die Regelung des Haushaltsgrundsétzegesetzes und damit zusammenhingend das Fach-
gutachten des IDW zur Priifung von kommunalen Unternehmungen sind nicht
Selbstzweck. Die Priifungen der dort aufgeworfenen Fragen - etwa ob ein angemessenes

Controlling vorhanden ist, etwa ob Leistungen ordnungsgemal} ausgeschrieben werden
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und Wettbewerb erzeugt wird, etwa ob die erzeugten Kosten angemessen sind (Preis
und Leistung sich entsprechen) - erscheinen auch bei einer gemeinsamen Unterneh-

mung zwischen privatem Partner und KABV/EVS nicht tiberfliissig.

Ein weiterer Konstruktionsfehler in der Zusammensetzung des TA erscheint auch die
Beteiligung der Stadt Neunkirchen zu sein. Im Grunde genommen ist gegen die Beteili-
gung der Standortgemeinde in einem Kontrollgremium nichts einzuwenden. Bedenken
bestehen jedoch dahingehend, dass allgemein der Untersuchungsausschuss festgestellt
hat, dass die Vertreter der jeweiligen Gemeinden gleich auf welcher Ebene sie tétig
sind, primdr und nahezu ausschlieBlich die Interessen ihrer eigenen Gemeinde vertreten
und nicht die Interessen der im EVS zusammengeschlossenen Gemeinschaft. Dies fiihrt
nach Feststellung des Untersuchungsausschusses dazu, dass gerade im Zusammenhang
mit Absprachen bei der Energievermarktung in Neunkirchen die KEW der Stadt Neun-
kirchen besonders profitiert, was erheblich zu Lasten des EVS geht. (Problem Fern-

wérme, siche unten)

Unter Beriicksichtigung des Vorstehenden hat der Untersuchungsausschuss nur einige
wenige Teilbereiche begonnen zu untersuchen. Der EVS, namentlich seine Entschei-
dungstriager sind aufgefordert, hinsichtlich der festgestellten Strukturméangel eigene
Feststellungen zu treffen und geeignete Mallnahmen zur Neuorganisation durchzufiih-

ren.

Im Rahmen der Abstimmungen zwischen den Vertretern des KABV und der SOTEC
beschloss man, den Projektleiter der SOTEC fiir das MHKW Neunkirchen als zweiten
Geschiftsfithrer der BG AVA Velsen zu berufen, womit dann die BG AVA Velsen
durch zwei von der SOTEC gestellte, mit dieser verbundene Geschéftsfiihrer aufweisen

wirde.

Seinerzeit hatten die Gutachter, die die Errichtung der BG AVA Velsen, die abzuschlie-
Benden Vertrdge und die rechtlichen Konstruktionen begleiten sollten, empfohlen, nur
einen kompetenten, von beiden Seiten unabhingigen Geschéftsfiihrer zu bestellen. Dies
hitte nach den Feststellungen der Sachverstindigen eine Kostenersparung in 6-stelliger
Hohe erbracht. Man entschied sich dennoch fiir die Doppelgeschiftsfiihrung von SO-
TEC und ehemalige Mitarbeiter des KABV.
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1.3

Der Untersuchungsausschuss stellt fest, dass die abgewickelte Konstruktion mangels
hinreichender Kontrolle durch den KABV/EVS nur scheinbar die Interessen des
KABV/EVS wahrte. Nach den begonnenen Feststellungen ist es fiir den EVS unabding-
bar, die Aufsichtsgremien der BG AVA Velsen qualitativ zu verbessern und durch eige-
ne sachkundige ControllingmaBBnahmen eigene Entscheidungsgrundlagen herbeizufiih-
ren. Die derzeitige Abwicklung auf Seiten des EVS widerspricht den Grundsitzen der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und verst6Bt dariiberhinaus gegen die Sorgfalt in ei-

genen Angelegenheiten.

Der Geschiéftsfiihrer der SOTEC wurde vor dem Untersuchungsausschuss ebenfalls zu
den Sachverhalten vernommen. Von einem Journalisten befragt, ob es zutreffe, dass das
MHKW Neunkirchen die ertragsstirkste Anlage der SOTEC sei, hat er bezeichnender-

weise erklért, hierauf gebe er keine Antwort.

Manipulation der Vertrage iiber die Schlackenaufbereitung/Schaden durch nicht ver-

tragsgerechte Leistung (Velsen)

Offenbar war Bedingung des Genehmigungsbescheides fiir den Betrieb der Verbren-
nungsanlage, dass Entsorgungssicherheit hinsichtlich der Miillverbrennungsschlacke
herbeigefiihrt werden muss und dies auch entsprechend dargestellt sein musste. Nach
den Uberlegungen und Planungen hinsichtlich des MHKW Fenne sollten etwa 81.000
Jahrestonnen Schlacke anfallen. Die Genehmigung hinsichtlich des Kraftwerkes Fenne
forderte Umweltstandards in einem Malf3e, dass die urspriinglich fiir 70 Mio. EUR pro-
jektierte Anlage letztendlich nahezu 400 Mio. EUR teuer wurde. Um es bildlich auszu-
driicken: Die vorliegende Anlage mit ihren technischen Vorkehrungen und Planungen
ist wie ein Luxusauto, das zwar 5 Ginge hat, maximal aber bis zum 3. Gang ausgefah-

ren werden darf.

Die einfachste und billigste Losung im Hinblick auf die anfallende Miillverbrennungs-
schlacke wire - hitte nicht die Genehmigung etwas anderes vorgesehen - die Deponie-
rung auf einer der dem KABV/EVS zur Verfiigung stehenden Deponien gewesen. De-

poniekapazitdten hétten hierfiir in iiberaus reichlichem Maf3e zur Verfiigung gestanden.

Die hiermit verbundenen Kosten hitten maximal EUR 5,00/t ausgemacht. Stattdessen
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schrieb man eine Schlackenaufbereitung aus, deren Ausschreibung und Ausgestaltung
zu massiven Verstdfen zumindest gegen Vergaberecht und den Wirtschaftlichkeits-

grundsatz fiihrte.

Nach einem von der BG AVA Velsen selbst eingeholten Gutachten wurde im Jahre
1997 die Vergabe des Auftrages fiir die "Schlackenaufbereitung" ganz offensichtlich

manipuliert.

Nicht der billigste Bieter hat den Zuschlag erhalten. Den Aufwendungen, die betrieben
werden mussten, standen offenbar keine addquaten wirtschaftlichen Gegenleistungen
gegeniiber. Die Schlackenaufbereitung, wie sie heute betrieben wird, erscheint wirt-

schaftlich unverniinftig.

Es wurde zwar ein Praqualifikationsverfahren durchgefiihrt, bei dem sich drei verschie-
dene Bietergemeinschaften bewarben: Zum einen bot die Fa. STRABAG die Schla-
ckenaufbereitung fiir DM 21,80/t an. Gleichzeitig wurden Transportkosten mit DM

16,30 fiir den Transport nach Mannheim bzw. Luxemburg mitgeteilt.

Die Ausschreibung sah - ohne Grund - vor, dass die Schlacken wieder in den Raum
Saar-Lor-Lux zuriickverbracht werden miisste. Diese Ausschreibungsbedingung ist ge-
gebenenfalls im Zusammenhang mit der bereits von vorneherein beabsichtigten Verga-

be an einen bestimmten Bieterkreis zu sehen.

Eine weitere Bieterin war die Bietergemeinschaft von Roll, die die Aufbereitung und

Verwertung der Schlacke fiir DM 41,80/t anbot.

Die BG Velsen schloss das Hauptangebot der Fa. STRABAG wegen eines Unterpreises
fiir den Transport von DM 16,20/t aus, obwohl nach der Rechtsprechung der Ausschluss

aufgrund eines Unterpreises einer einzigen Leistungsposition ausgeschlossen ist.

Nach Auffassung des Untersuchungsausschusses war dieser Transportpreis durchaus

nicht als unangemessen anzusehen.

Obwohl sie nicht die preisgiinstigste war, erhielt die BG Pescher/A.S.S./Sotec den Zu-
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schlag zu einem Einheitspreis fiir Schlacke aus Velsen (und Pirmasens und Neunkir-
chen, die gar nicht in der Ausschreibung beinhaltet waren) zu einem Gesamtpreis von
DM 39,80/t (Aufbereitung DM 23,60, Transport DM 16,20). Zum Vergleich: Der
Transport einer Tonne Schotter - vergleichbar zu dem Produkt Schlacke - kostet heute

etwa EUR 5,00 = DM 10,00.

Der Gutachter der BG AVA Velsen hat im Jahre 2003 festgestellt, dass das Angebot der
Bietergemeinschaft (BG) im Hinblick auf die von ihr angebotenen Leistungen, aber
namentlich die von ihr geltend gemachten zusitzlichen Vertragsbedingungen so erheb-
lich von den Verdingungsunterlagen abwich, dass sie von der Wertung hétte ausge-
schlossen werden miissen. Im Gegensatz zu anderen Bietern habe diese BG kein autar-
kes Aufbereitungs-, Verwertungs- und Entsorgungskonzept nachgewiesen, dass auf der

Grundlage von 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen nachgewiesen worden sei.

Bemerkenswert aus der Sicht des Untersuchungsausschusses ist, dass die BG den
Transport der Schlacke zu einem (iiberhéhten) Preis von DM 16,20 nach Illingen anbot.
Den Transport sollte die A.S.S. GmbH der Landeshauptstadt Saarbriicken realisieren.
Die A.S.S. GmbH hatte selbst keinerlei Erfahrung mit der Aufbereitung und Verwer-

tung von Schlacke, als sie sich um den Auftrag bewarb.

Aufgrund der Beweiserhebung steht fest, dass bereits zum damaligen Zeitpunkt der An-
gebotsabgabe klare Absprachen unter Beteiligung des KABV einerseits, der A.S.S.
GmbH andererseits und der BG AVA Velsen vorgelegen haben miissen, die - obwohl
zum damaligen Zeitpunkt, d. h. Dezember 1996 die Entscheidungsgremien noch nicht
ansatzweise damit befasst waren - eine Schlackenaufbereitungsanlage in Illingen vorsa-
hen. (Sonst wire wohl auch nicht der Transport nach Illingen angeboten worden, ob-

wohl in Illingen erst im Jahr 1999 die Schlackeaufbereitungsanlage in Betrieb ging.)

Der KABYV hat dariiber hinaus (rechtswidrig) in die Submission wenige Tage vor Ver-
gabe dadurch eingegriffen, dass der A.S.S. zugesichert wurde, "fiir die Schlackeaufbe-
reitung und/oder die abschlieBende Ablagerung der nicht verwertbaren Schla-
cke/Schlackenreststoffe vorzugsweise die Deponie Illingen kostenfrei zur Verfiigung

gestellt wird".
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Der Gutachter Scheper hat diesen Vorteil gegeniiber Mitbewerbern mit ca. DM 7,00/t
Schlacke ermittelt.

Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass die erforderliche Zustimmung von
Aufsichtsgremien aus dem Bereich des EVS zum Abschluss des Kooperationsvertrages

géanzlich unterblieben ist.

Dies hat bislang erkennbar zu keinen Konsequenzen, namentlich nicht der Geltendma-
chung von Schadenersatzanspriichen gegen Verantwortliche im EVS auch nach der
Feststellung des Sachverhaltes im Jahre 2002 gefiihrt. Auch wurde deswegen offenbar

nicht disziplinarisch gegen den fritheren Geschiftsfiihrer des EVS vorgegangen.

Dabei handelt es sich um einen Vorgang, der gegebenenfalls auch strafrechtlich gewiir-
digt werden muss. Der Schaden, der dem KABV/EVS entstanden ist, belduft sich auf
(entgangene) Deponiekosten von DM 7,00/t. Beriicksichtigt man nur den angegebenen
Wert der anfallenden Schlacke in Velsen von 1997 bis ins Jahr 2000, ergibt dies den
folgenden Schaden:

1997 22485t
1998 63.750 t
1999 67.682 t
2000 64.356 t
218.273 ta 7,00 DM = 1.527.911,00 DM
oder 781.208,49EUR

Schaden bei KABV: EUR 781.208,49.

Es ist nicht auszuschlieB3en, dass auch Schlacke aus Neunkirchen bzw. der SOTEC, An-

lage Pirmasens, so gelagert wurde.

Dass die BG bereits einen Transportpreis nach Illingen anbot, dass bereits seitens Ver-
antwortlicher der Landeshauptstadt Saarbriicken (sowohl Herrn Deimling als Geschéfts-

fiihrer der ASS als auch Frau Conrad als Aufsichtsratsvorsitzender) und der A.S.S.
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2.1

GmbH Gespriche im Januar 1997 gefiihrt wurden, dass Prof. Bihr in einem Schreiben
an das Umweltministerium, hier den Zeugen Dahm, im Januar 1997 bereits iiber den
Standort Illingen und den Umstand berichtete, dass (zwei Monate vor der eigentliche
Vergabe) "eigentlich alles auf ein Betreibermodell", also die Aufbereitung und Verwer-
tung der Schlacke durch die BG Pescher/A.S.S./Sotec hinauslaufe, belegt die Abspra-
chen und den Umstand, dass ein wirklicher Preiswettbewerb nicht, sondern lediglich die
Auftragsvergabe an die BG Pescher/ASS/

Sotec gewollt war.

Dies wird auch daran deutlich, dass Bietergespriache mit anderen Bietern als Pescher,
A.S.S., Sotec nicht gefiihrt wurden. Dies wird weiterhin dadurch deutlich, dass félsch-
lich den Entscheidungsgremien mitgeteilt wurde, der Standort Velsen fiir eine Aufberei-

tungsanlage sei zu teuer, was unzutreffend war.

Der Gutachter Scheper hat weiterhin festgestellt, dass seinerzeit die Zusammenstellung
der Preise/der Preisvergleich unrichtig gewesen sei. Tatsédchlich sei die STRABAG bil-
ligster Bieter mit DM 4.615.430,00/a gewesen und nicht die BG Pescher/A.S.S./Sotec.
Nur bei der BG Pescher/A.S.S./Sotec habe man einen Abzug fiir die nicht vorhandene

Streufdhigkeit des Kochsalzes vorgenommen.

Der Gutachter hat weiterhin festgestellt, dass eine Kosteneinsparung in Hoéhe von

DM 436.790,00/a moglich gewesen wire, wenn die in der Ausschreibung vorgesehene

Vergabe nach Einzellosen durchgefiihrt worden wire.

Somit wire auch durch die fehlerhafte, manipulierte Vergabe ein Schaden von 1997 -

2003 in Héhe von DM 3.057.530,00 = EUR 1.563.290,20 entstanden.

Schaden durch sinnlose "Schlackeaufbereitung"

Schlacke wurde nicht ordnungsgemal aufbereitet und verwertet (1997 - 2000)

Wihrend nach der Betriebsgenehmigung fiir die MV A Velsen die Entsorgungssicher-

heit hinsichtlich der Schlacke sichergestellt werden sollte, war von vorneherein - auch
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dies ergibt sich aus einem Schreiben von Prof. Bihr vom 29.01.1997 - geplant, keine
tatsdchliche "Aufbereitung zur Verwertung" durchzufiihren. Von 1997 bis ins Jahr 2000
wurde mit einer sogenannten "mobilen Aufbereitungsanlage" Metallschrott aus der
Verbrennungsschlacke herausgezogen. Die Schlacke wurde aber im iibrigen schlicht-

weg in Neunkirchen (kostenlos) abgelagert.

Mithin wurden die Betrége fiir Aufbereitung und Verwertung von 1997 bis ins Jahr
2000 ohne erkennbare Gegenleistung gezahlt. Es wurde vielmehr die Deponierung der
Mengen kostenlos vorgenommen. Leistung und Gegenleistung entsprachen sich nicht.
Unter Beriicksichtigung der von der BG AV A Velsen angegebenen Schlackemengen
von 218.273 ergibt dies einen Schaden in Hohe von DM 5.151.242,80 oder EUR
2.633.788,62. (Allerdings ist festzuhalten, dass die BG AVA Velsen angibt, in dem
Zeitraum DM 9.265.639,80 insgesamt fiir Transport, Aufbereitung und Verwertung von
218.273 t aufgewendet zu haben. Dies bedeutet, dass pro Tonne DM 42,45 gezahlt wur-
den. In der vorliegenden Rechnung des Untersuchungsausschusses wurde lediglich von

DM 39,80 (i. e. DM 23,60 fiir Aufbereitung) ausgegangen.)

Dem friitheren Leiter des Landesamtes fiir Umweltschutz, dem heutigen Geschiftsfiihrer
des EVS, Herrn Ecker, war zum Zeitpunkt der Ubernahme des Amtes beim EVS voll
und ganz bewusst, dass die Schlacke iiber Jahre nur abgelagert wurde und durch die SVI

die geschuldete Leistung nicht erbracht worden ist!

Als Ergebnis der Beweisautnahme ist festzuhalten, dass das Umweltministerium im
Zusammenhang mit der Betriebsgenehmigung der MV A Velsen Wert auf Entsorgungs-
sicherheit legte, andererseits aber das Landesamt fiir Umweltschutz die Einhaltung der
Genehmigung, die von ihm erstellt worden war, nicht ansatzweise iiberpriifte. Der Un-
ternehmensgemeinschaft Pescher/ASS/SOTEC war im Jahre 1997 offenbar das LAGA-
Merkblatt iibergeben worden, das zum einen den Erlass landesrechtlicher Vorschriften
zur Lagerung und Kontrolle der Miillverbrennungsschlacke aufzeigte, andererseits so-
wohl die von dem Betreiber der Schlackenaufbereitung durchzufiihrenden regelméBigen
Untersuchungen und ihre Dokumentation, aber auch die Kontrollpflicht des Landesamt
festschrieb. Bei Verbrennungsschlacke handelt es sich um Stoffe, die namentlich mit
Schwermetallen wie Blei oder Cadmium belastet sind. Im Wesentlichen aus Griinden

des Grundwasserschutzes sind daher regelméfige Analysen der in Mieten zu lagernden
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Schlackechargen durchzufiihren und entsprechend zu dokumentieren. Es ist dariiber
hinaus detailliert dariiber Buch zu fiihren, welche Unternehmen welche Mengen zu wel-
cher Verwendung der Schlacke (mit welchen Kontroll- und Analysedaten) abgenommen

hat.

Wire dies seit 1997 durchgefiihrt worden, wire aufgefallen, dass in der Tat die Schla-
cke nicht aufbereitet, sondern wie vorstehend ausgefiihrt, grob von Metallteilen gerei-

nigt und zur Formung eines Deponiekorpers verwendet wurde.

Der heutige Geschiftsfiihrer des EVS, Herr Ecker, wechselte vom Amt des Leiters des
Landesamtes als Staatssekretir ins Umweltministerium. Umweltminister war seinerzeit
Herr Heiko Maas. Auch in der Verantwortung als Staatssekretir unternahm Herr Ecker
nichts gegen die Missachtung der Betriebsgenehmigung der AVA Velsen. Auch die
neue Leitung des Landesamtes hat bis zur Aufnahme der Tétigkeit des Untersuchungs-
ausschusses die entsprechenden Nachweise von den Unternehmern nicht gefordert und
keine entsprechenden Kontrollen veranlasst. Offenbar wurde lediglich die seit 1997

durchgefiihrte "Praxis" (den Vorgang nicht zu bearbeiten) weiterverfolgt.

Als Inhaberin der Betriebsgenehmigung hétte sich die GAV als Tochtergesellschaft des
EVS um die Einhaltung der Betriebsgenehmigung kiimmern miissen. Nicht nur dass
unniitze Kosten aufgewendet wurden, auch der Verstof3 gegen die Betriebsgenehmigung
war nicht unerheblich. Sdmtliche Kontrollmechanismen haben auf der Seite des EVS

und seiner Tochtergesellschaft GAV, was diesen Punkt anbelangt, versagt.

Uberfliissige "Aufbereitung"

Erst ab dem Jahre 2000 begann eine sogenannte "Verwertung". Im Lichte der Art und
Weise der Verwertung war die "Aufbereitung" der Schlacke durch die Schlackeaufbe-

reitungsanlage in Illingen wirtschaftlich vollig sinnlos.

Im Jahre 2000 wurde zur Rekultivierung von Flachen auf Deponien - also in der Regel

zur Formung von Deponiekdrpern - 111.756 t Schlacke,

im Jahre 2001 ebenfalls knapp 112.000 t Schlacke,

230



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

im Jahre 2002 gut 135.000 t Schlacke

zum "Abkippen auf Deponien" verwendet.

Zur Formung von Deponiekdrpern hitte die Schlacke, die ihrerseits nicht als Abdeck-
material verwendet werden kann (die Schlacke wird steinhart und ist wasserdurchldssig
und muss daher bei der Rekultivierung von Deponien ihrerseits wieder von oben ord-
nungsgemil abgedichtet werden), nicht der kostenspieligen Aufbereitung zugefiihrt
werden miissen. Bedenkt man diese Mengen von insgesamt 358.756 t bei einem Aufbe-
reitungspreis von

DM 23,60/t, wird deutlich, dass die Aufbereitung der Schlacke zu einem (vermeidba-
ren) Schaden beim Gebiihrenzahler gefiihrt hat, weil dieser Aufwand wirtschaftlich

vollkommen sinnlos geblieben ist.

Dieser Schaden belduft sich auf DM 8.466.664,00 = EUR 4.328.892,00.

Zur Formung von Deponiekdrpern hitte Bergematerial eingesetzt werden konnen, das
fiir EUR 3,00/t und Transport maximal EUR 5,00/T wesentlich preisgiinstiger gewesen

wire und frither offenbar eingesetzt wurde.

Der Untersuchungsausschuss hat durch die Einvernahme von Zeugen der A.S.S. festge-
stellt, dass auch die Transportkosten des Angebotes der BG Pescher/A.S.S./Sotec aus-

schlieBlich zur Beglinstigung der A.S.S. vollig tiberteuert angeboten worden waren. Die
A.S.S. ihrerseits war nicht in der Lage, die Auftrage in vollem Umfang selbst auszufiih-
ren. Der Weg von Velsen nach Illingen kdnnte unter Marktbedingungen zu einem Preis

von

EUR 5,00 fiir den Transport einer Tonne abgerechnet werden. Stattdessen sind insge-
samt EUR 8,10 abgerechnet worden. Die A.S.S. bediente sich ihrerseits Subunterneh-
mern, die EUR 6,00 fiir die Leistung erhielten. Damit wird deutlich, dass der Transport-
preis vollig iiberteuert war und mit dem Marktpreis nicht korrespondiert. Man hétte
auch keine Spezialcontainer gebraucht (die 1. ii. von der Fa. Ruf aus Volklingen repa-

riert wurden).
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Ohne Ausschreibung wurde vom Jahre 2000 bis ins Jahr 2002 der Auftrag fiir den
Riicktransport von Sperrmiill in den Containern fiir die Schlacke an die A.S.S. verge-
ben. (Die A.S.S. transportierte also die vollen Schlackencontainer von Velsen nach Il-
lingen und fuhr mit Sperrmiill beladenen Containern wieder zuriick nach Velsen.) Hier-
fiir erhielt die A.S.S. einen Zusatzbetrag von DM 5,00/t. Offenbar war der EVS logis-
tisch nicht in der Lage, seine Sperrmiilltransporte statt zundchst nach Illingen gleich

nach Velsen weiterzuleiten.

Im Zusammenhang mit dem Riicktransport wurden die Spezialcontainer, die fiir den
Schlacketransport eigens angeschaffte worden waren, beschéddigt. Die Reparatur fiihrte
die Fa. Ruf, die auch die Containerwerft betrieb, aus. Die Ausschuss konnte keine Ant-
wort auf die Frage finden, warum eigens Spezialcontainer angeschafft worden sind.

Nicht (bislang) hinterfragt wurde, ob die Reparaturauftrage abgeschrieben worden sind.

3. Schaden bei Betriebsmittelstoffen

Die Einvernahme von Zeugen hat ergeben, dass der Einkauf von sogenannten Be-
triebsmittelstoffen ohne die rechtlich vorgeschriebene Ausschreibung durch die Sotec
bei der MV A Velsen organisiert war und somit ein Preiswettbewerb {iber Jahre unter-
blieb. Der Geschéftsfiihrer der GAV (der Tochtergesellschaft des EVS) ist der EVS-
Geschiftsfithrer Herr Wolf. Er ist gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der BG AVA

Velsen.

Die Betriebsmittelstoffe machen zwar jahrlich lediglich ein Volumen von ca 140 TEUR
aus (geschétzt fiir Velsen). Vorhandene Preiseinsparungspotentiale wurden ganz offen-
sichtlich sehenden Auges nicht genutzt. Ein eingesetzter Gutachter hat diese Praxis un-
tersucht und die Verstofe gegen die Vergabeordnung aufgezeigt. Im Hinblick auf die
vertragliche Konstellation mit SOTEC (garantierter Gewinn) lag fiir die Geschéftsfiih-
rung der GAV kein Anreiz zu kostengiinstiger und wirtschaftlicher Geschéftsfiihrung.

4. Schaden bei Reststoffen

Der Untersuchungsausschuss stellt fest, dass die Entsorgung von Reststoffen in Velsen
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4.1

wurde ebenfalls von Anbeginn nicht ordnungsgemél ausgeschrieben wurde. Die Ent-
sorgung von Reststoffen wurde sowohl in Velsen als auch in Neunkirchen von Anbe-
ginn an nicht nach wirtschaftlichen Grundsitzen organisiert, offenbar iiberteuert und

damit zum Nachteil des Gebiihrenzahlers abgewickelt.

Der Gutachter Scheper hat anlésslich der Uberpriifung der Ausschreibung fiir die Schla-
ckenaufbereitungsvertrage in seinem Schlusswort gegeniiber den Aufsichtsgremien und
damit auch gegeniiber den Vertretern des EVS deutlich gemacht, dass die Entsorgungs-
vertrage liber die Verwertung/Entsorgung der Reststoffe Leistungen und Rahmenbedin-
gungen enthielten, die mit den urspriinglichen Verdingungsunterlagen nur noch wenig
gemein hitten. Das Beauftragungsschreiben der BG AVA Velsen fiir den Schlackever-
trag nimmt Bezug darauf, dass ein Entsorgungspreis von ca. DM 250,00/t fiir Filterstdu-
be und Filterkuchen erreicht werden solle. Nach Vergabe der Schlackenaufbereitung an
Pescher/ASS/SOTEC bestand offenbar auf Seiten SOTEC wenig Bereitschaft, diesen
Preis zu akzeptieren. Der Preis ist offenbar nachhaltig nicht erreicht worden. Nach Ein-
vernahme von Zeugen steht fest, dass alleine fiir die Entsorgung verschiedenster Rest-
stoffe (Staube/Filterkuchen/Gips/Salz) sehenden Auges Aufwendungen betrieben wer-
den, die nicht marktgerecht sind und in keinem Verhiltnis von Leistung und Gegenleis-

tung stehen.

Dabei wird die Entsorgung offenbar grof3teils von einer Firma in Sondershausen durch-

gefiihrt, an der SOTEC beteiligt ist.

Schaden bei Reststoff Gips und Fehlinvestition

Aufgrund der Auflage des damaligen SPD-Umweltministers sieht die Anlage in Velsen
offenbar eine spezielle Gipsaufbereitungsanlage vor, fiir die mehrere Mio. Euro inves-
tiert wurden. Nach Schétzung des Untersuchungsausschusses auf der Grundlage von
Zeugenaussagen werden etwa 900 t Gips pro Jahr durch diese Gipsgewinnungsanlage
geschleust. Hierflir werden geschétzt Betrige von etwa EUR 80,00/t an Aufbereitungs-
kosten aufgewendet. Der Gips wird entwissert und aufbereitet, ist jedoch im Hinblick
auf seine Schadstoftbelastung faktisch nicht verkduflich oder wiederverwertbar. Nach
der Aufbereitung wird der Gips "entsorgt" (Sondershausen), wofiir offenbar nicht unbe-

trachtliche Betrige aufgewendet werden miissen. Damit stellt sich heraus, dass die
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Gipsgewinnungsanlage mit dem zitierten Invest sich als Fehlinvestition herausstellt. Die

jéhrlichen Aufbereitungskosten von geschétzt

900 t x DM 160,00 = DM 144.000,00 = rd. mindestens EUR 73.000,00

sind vollkommen iiberfliissig. Bedenkt man, dass dieses Procedere seit 1997 bis dato
durchgefiihrt wird - was der Geschiftsleitung der BG AVA Velsen, aber auch den seit-
her titigen Vertretern des EVS in den Aufsichtsgremien nicht unverborgen geblieben

sein kann -, ergibt sich hierdurch ein weiterer Schaden.

Schaden bei Reststoff Salz

In Velsen wie in Neunkirchen fillt bei der Miillverbrennung Salz an. Mit einem Invest
von

250 TDM fiir eine Salzaufbereitungsanlage in Velsen wird eine Salzqualitét erzeugt, die
fast Kochsalzqualitdt hat. Dieses Salz wire jedenfalls streufdhig fiir den Winterbetrieb.
Legt man das Invest einmal auf die anfallenden Jahrestonnen um, so bedeutet dies, dass
grob geschdtzt EUR 10,00 fiir die Aufbereitung des Salzes anfallen. Offenbar findet das
Salz weder in saarldndischen Kommunen noch sonstwo auch nicht im Winterbetrieb
Absatz. (Nach den Erkundigungen muss beispielsweise fiir Streusalz ein Betrag von ca.
EUR 20,00/t von den Kommunen aufgewendet werden.) Das Salz wird dann in Velsen
zumindest mit einem Zuschuss insofern vermarktet, als es an die chemische Industrie
durch Zwischenhindler verduBert wird. (Die BG AVA Velsen bzw. Neunkirchen wird
nicht am Erlos beteiligt, sondern investiert.) Der Zuschuss in Velsen betrdgt EUR 6,00
fiir den Absatz pro Tonne Salz. Mithin kostet die Entsorgung der Tonne Salz in Velsen
EUR 16,00. Nicht erklérlich bleibt, warum die Entsorgung in Neunkirchen seit jeher
DM 25,00 kostet (Die Ablagerung auf einer Deponie oder in einem Stollen kostete al-
lenfalls EUR 6,00. In Velsen kostete die Entsorgung des Salzes vor Inbetriebnahme des
Salzaufbereitungsanlage sogar DM 137,37, also 5 x so viel seit jeher in Neunkirchen.
Die Differenz von Neunkirchen (Entsorgungspreis DM 25,00) und Velsen (Entsor-
gungspreis DM 137,37) steht in einem krassen Missverhéltnis und konnte auch von
Vertretern der SOTEC nicht erklédrt werden.) Auch dieser Vorgang zeigt, wie wenig der
KABV/EVS in der Lage war, eine seriose Kostenkontrolle sicherzustellen. Nur der

Vergleich der beiden Anlagen, deren Kosten der KABV/EVS zu tragen hatte und hat,
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hétte derartige Ungereimtheiten aufgezeigt.

Dennoch ist der derzeitige Aufwand fiir die Salzentsorgung in Velsen einer kritischen
Betrachtung zu unterziehen: Es ist nimlich bekannt, dass Sotec sogenannte Fehlchargen
berechnet (als nicht verkehrsfdhig deklariertes Salz). Die Fehlchargen sollten logi-
scherweise nur einen geringen Bruchteil aus der gesamten aufbereiteten Salzmenge
ausmachen. Allerdings ist der Aufwand, der fiir Fehlchargen zu betreiben ist, hoher als
der Aufwand, der fiir die gesamte Menge Salz betrieben werden muss. Auch hier fehlt
es ganzlich eines wirtschaftlich die Belange des Gebiihrenzahlers beriicksichtigenden

Kostenmanagements und Controllings.

Der gleiche Sachverhalt ist ohne weiteres bei Filterstauben und Filterkuchen festzustel-
len, wo erheblich liber dem Marktpreis - geschitzt von Fachleuten werden mindestens
eine Preisiiberhebung von 30 % - die Reststoffentsorgung durch Unternehmen vorge-

nommen wird, an denen SOTEC beteiligt ist.

Nach internen Schitzungen des EVS betréigt das Einsparpotential bei der Entsorgung
von Reststoffen ca. 500 TEUR/a, womit der Schaden (1997 - 2002) sich auf 3 Mio. Eu-

ro beliefe.

Die Abwicklung, wonach dennoch effiziente ControllingmafBinahmen seitens des Zah-
lers, des EVS, nicht durchgefiihrt werden, verstdft gegen grundséitzliche betriebliche
Organisationsprinzipien. Ein fritherer Controller schilderte dem Untersuchungsaus-
schuss, dass er sofort habe sein Biiro in Velsen habe raumen miissen, nachdem er die
Geschiéftsleitung auf die unten noch aufgefiihrte Vergabepraxis von Revisionsauftrigen
hingewiesen habe. Dies sei von der Geschiftsleitung des EVS mit der Folge durchge-

fiihrt worden, dass seitens des EVS gar kein Controlling mehr durchgefiihrt wurde.

5. Schaden durch Kauf von Strom beim MHKW Neunkirchen

Die MVA in Neunkirchen erzeugt Fernwérme und Strom. Der Entsorgungsvertrag in
Neunkirchen zwischen der KABV-/EVS-Seite und Sotec sieht vor, dass von den Ge-
samtkosten zunichst die Erldse fiir Strom und Fernwéirme in Abzug gebracht werden

und der Restbetrag von EVS aus Gebiihrengeldern als Entsorgungsentgelt zu bezahlen
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1st.

Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses steht fest, dass die MVA in
Neunkirchen ganz offenkundig 32.000 MWh Strom und 38.000 MWh Fernwérme pro-
duziert. Der Eigenverbrauch der MV A in Neunkirchen betrdgt 20.000 MWh. Die Ver-
antwortlichen von KABV/EVS und Sotec, die in einem paritdtisch besetzten techni-
schen Ausschuss unter Beteiligung von drei Vertretern der Stadt Neunkirchen (unter Fi-
nanzierung des technischen Ausschusses fiir Sitzungsgelder pp durch den EVS) zu-
sammensitzen, haben 1997 vereinbart, dass der Erls von fiir die von der MV A erzeug-
ten Strom auf Null festgesetzt wird. Dies bedeutet, dass der EVS fiir den produzierten
Strom keinen Cent erhilt! Die MV A bendtigt Strom fiir ihre Prozesse und kauft diesen
Strom 20.000 MWh vom Abnehmer des von ihr selbst produzierten Stroms der Fa.
Saarberg Fernwirme. Hierflir muss die MVA Gelder aufwenden, ohne dass von den
Kosten, die die MVA erzeugt und zu denen natiirlich die Stromkosten gehoren, ein Ab-

zug fir den gelieferten Strom gemacht wird.

Nach dem abgeschlossenen Entsorgungsvertrag hat der technische Ausschuss nicht die
Kompetenz, den Vertrag abzuindern. Der Umstand, dass die Erlose aus der Energie-
vermarktung die Entsorgungskosten, fiir die der EVS auftkommen muss, mindern, ist
wesentlicher Vertragsbestandteil des Entsorgungsvertrages. Da der technische Aus-
schuss nicht befugt war, den Vertrag zu dndern, schon gar nicht in wesentlichen Be-
standteilen, ist das praktische Ergebnis, dass das MHKW faktisch die von ihm produ-
zierte Energie, fiir die es nahezu nichts (Fernwiarme) bzw. nichts (Strom) erhilt, zurtick-

kauft, vertragswidrig.

Der EVS wird aufgefordert, SOTEC zur Abrechnung und Auskehr der Erlose aufzufor-
dern (zuziiglich des vom EVS gezahlten Aufschlages).

Der hierdurch entstehende Schaden ist mit 1,5 Mio. DM pro Jahr = 767 TEUR (von
1997 bis 2002 = EUR 4.601.626,00) zu ermitteln.

Bundesweit ist Usus, dass der Strom, der von den Miillverbrennungsanlagen benotigt
wird, von diesen regelméBig selbst produziert bzw. von dem selbst produzierten ent-

nommen und nicht hinzugekauft wird.
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Die "Regelung" (Erlos wird auf "Null" festgesetzt, benotigter Strom gekauft) ist nur zu
verstehen im Lichte des Umstandes, dass der Sotec ein Unternehmerlohn vertraglich
zugesichert ist von der KABV-Seite, der auf die gesamten erzeugten Kosten mit 6 %

Aufschlag errechnet wird.

Je hoher die Kosten, desto hoher der Unternehmerlohn. Wiirde der bendtigte Strom aus
der selbst produzierten Menge entnommen, fielen Kosten fiir die "Anschaffung" von

Strom nicht an.

Damit entsteht durch die im Entsorgungsvertrag zwischen EVS und SOTEC zuwider-
laufende "Verabredung", die der Technische Ausschuss in Neunkirchen mangels Kom-
petenz gar nicht schlieBen durfte, ein Schaden einerseits durch den vorbezeichneten
Aufwand fiir das "Hinzukaufen" von 20.000 MWh Strom zuziiglich des insofern in An-
satz zu bringenden 6-%-igen "Unternehmerlohnes" hierfiir fiir die SOTEC - immerhin
46 TEUR/a -, wofiir der Gebiihrenzahler aufkommen muss. Diese Regelung wird prak-

tiziert seit 1997 bis einschlieBlich 2003.

Von den im Miillheizkraftwerk produzierten 30.000 MWh Strom werden 10.000 MWh
nicht benétigt. Die kommen der Saarberg Fernwiarme zugute. Den Erlos, den die SO-

TEC nicht bereit ist offenzulegen, streicht die SOTEC ein.

Wesentlicher Bestandteil des Entsorgungsvertrages fiir das MHKW Neunkirchen im
Jahre 1994 war, dass der KABV sidmtliche Investitionen - mit Ausnahme des sogenann-
ten energiewirtschaftlichen Teils wie Turbinen, Transformator pp - bezahlen sollte, die
dann in das Eigentum der SOTEC {iibergehen. Selbstverstindlich musste der
KABV/EVS auch simtliche Wartungen und Reparaturen sowie Ersatzinvestitionen vor-
nehmen. (Nur am Rande sei festgestellt, dass die SOTEC offenbar nicht bereit ist, dem
KABYV einen verldsslichen Investitionsplan hinsichtlich dieser teilweise in Millionenbe-
trage reichenden Investionen langfristig zu benennen. Dies spricht gegen eine Unter-
nehmenskultur zwischen KABV/EVS und SOTEC und belegt die geringe Kompetenz
der KABV-/EVS-Seite zur Durchsetzung eigener betriebswirtschaftlicher Zielsetzungen

im Interesse des Gebiihrenzahlers.)
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Der "Nutzen", der dem KABV/EVS zufliessen sollte, bestand vom Vertragszweck her
eindeutig in den erzielbaren Energieerlosen. Statt hier Erlose zu generieren, werden
Kosten produziert. Statt also das Entsorgungsentgelt um Energieerlose in Millionenhohe
zu reduzieren, wird das Entsorgungsentgelt durch die Verursachung von Energie-

Anschaffungskosten und Unternehmerlohn fiir SOTEC erhoht.

Als Begriindung fiir diese nach Auffassung des Untersuchungsausschusses nicht wirk-
sam abgeschlossene Vereinbarung mit der SOTEC-Seite wurden die Investitionskosten
fiir die Anschaffung neuer Turbinen seitens der SOTEC angefiihrt. Dabei wurde darge-
legt, dass die SOTEC bei der Energieerzeugung einen Jahresfehlbetrag von 800 TDM
(nach Energievermarktung) erziele. In diese dem Untersuchungsausschuss vorgelegte
Aufstellung sind eindeutig Aufwendungen eingerechnet, die nach dem abgeschlossenen
Vertrag nicht hdtten in Ansatz gebracht werden diirfen. So wird beispielsweise im Ver-
trag geregelt, dass wechselseitig gelte, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertra-
ges die vorhandenen Anlagen als abgeschrieben zu gelten hitten. Dennoch macht die
SOTEC-Seite in ihrer Rechnung fiir den Fehlbetrag trotz geschenkter Energie Ab-
schreibungen geltend. Es tauchen Kostenpositionen auf, die bereits von ihrer Hohe her
als eher unwahrscheinlich zu bezeichnen sind. Planungskosten, die die SOTEC aufge-
wendet haben will seit Anbeginn des Betriebes der Anlage in Neunkirchen (also seit
Beginn der 80-er Jahre) in einer Gesamthdhe von 1,2 Mio. DM, werden "verzinst". Die
Zinsen werden der KABV-Seite als Kosten prasentiert. Jahrliche "Kosten fiir Auflenan-
lagen", deren Hohe von iiber 150 TDM fiir den Untersuchungsausschuss nicht haben er-
klart werden konnen, werden in Ansatz gebracht. Zweifel ergaben sich fiir den Untersu-
chungsausschuss auch im Zusammenhang mit den angeblichen Kosten fiir die Anschaf-
fung der Turbinen. Wéhrend die SOTEC-Seite im Technischen Ausschuss vortrug, es
wiirden Turbinen des Herstellers ABB angeschafft und der TA dem zustimmte, kam es
schlieBlich zu einer Anschaffung von Turbinen des Herstellers Ansaldo, der auch die
Anlagen der SOTEC in Freiburg und Pirmasens belieferte. Der Untersuchungsausschuss
konnte sich im Hinblick auf seine Beendigung nicht mehr damit befassen, dass offenbar
fiir Freiburg, Pirmasens und Neunkirchen durch die SOTEC seit 1997 insgesamt 6 Tur-
binen angeschafft worden sind, was durchaus zu einer verstirkten Nachfragersituation
fiihren konnte und sich auf den Preis hat auswirken miissen. "Vereinbart" wurde im TA
des MHKW Neunkirchen, dass Erlose fiir Energie erst anfallen sollten, wenn das erste

Vollbetriebsjahr beider anzuschaffender Turbinen abgelaufen sei. (Dies bedeutet fak-
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tisch, dass vor 2004 Erl6se aus der Energie entgegen dem abgeschlossenen Entsor-

gungsvertrag nicht generiert werden.)

Der Umstand, dass der Technische Ausschuss dariiber beratschlagte, dass die Investiti-
on fiir neue Turbinen zu einem stindigen Verlust fiir die SOTEC fiihrte, fiihrte nach
Feststellungen des Untersuchungsausschusses zur Einrichtung eines Clearing-
Ausschusses als Unterausschusses des TA, der sich mit dieser Frage befassen sollte.
Dass die von der SOTEC als nachteilig berechnete Investition insofern wider die Regeln
der Vernunft dennoch beschlossen wurde, hing u. a. damit zusammen, dass seitens der
Vertreter Neunkirchens (KEW/Oberbiirgermeister Decker) eine Losung darin gesehen
wurde, die Betriebsstunden fiir das Heizkraftwerk auf 24 Std./Tag x 365 Tage = 8.760
Std. vorgeschlagen wurde, festzulegen, womit dann alle einverstanden waren. Wie we-
nig dieser Vorschlag gepriagt war von der Kenntnis der Technik eines MHKW, zeugt,
dass jedes entsprechende Heizkraftwerk fiir notwendige Revisionen regelmiflig pro Jahr
mehrere Wochen abgeschaltet werden muss. Vollbetrieb an jedem Tag im Jahr, 24 Std.
pro Tag, fiihrt zur Feststellung, dass sich die Entscheider der Angelegenheit offenbar

der Tragweite nicht annéhernd bewusst waren.

Beriicksichtigt man die vorstehenden Berechnungen alleine fiir Strom - hinzukommen
auch die nachstehenden Positionen fiir Fernwirme, bei denen offenkundig die anfallen-
den Erldse nicht ordnungsgeméal weitergeleitet werden -, so kommt man dazu, dass die
KABV-/EVS-Seite der SOTEC, alleine was den Strom anbelangt, iiber 7 Mio. EUR

"zuwendete" (ohne Fernwérme).

Beriicksichtigt man weiterhin, dass die KABV-/EVS-Seite in der Berechnung der SO-
TEC bei der Anschaffung der Turbinen im energiewirtschaftlichen Teil noch selbst {iber
12 Mio. DM beisteuerte, deren Berechtigung dem Untersuchungsausschuss fragwiirdig
erscheint, fithrt dies zur Feststellung, dass die KABV-/EVS-Seite entgegen dem ur-
spriinglich abgeschlossenen Vertrag ganz offensichtlich das Invest (Anschaffung von
Turbinen) groBteils bezahlte. Beriicksichtigt man weiterhin, dass der mit SOTEC abge-
schlossene Entsorgungsvertrag bis ins Jahr 2016 abgeschlossen ist, fiihrt dies zur Fest-
stellung, dass - auch unter Beriicksichtigung der nachstehenden Positionen beispiels-
weise Wagnisaufschlag pp, aber auch im Hinblick auf Entsorgungskosten und Anschaf-

fungskosten von Betriebsmitteln bis hin zur Schlackeaufbereitung - der Gebiihrenzahler
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Erhebliches zu einer in anderen Kraftwerken wohl nie da gewesenen Rentabilitét fiir die
SOTEC-Seite beitrdgt. Damit ist wohl erklért, warum der Geschéftsfiihrer Becker die o.

a. Journalistenfrage nach der Rentabilitdt Neunkirchens nicht beantwortete.

6. Schaden durch fehlende Einnahmen bei Fernwidrme und Zukauf von Fernwirme

Es gilt das gleiche wie oben: Erlose aus der Energievermarktung senken das Entsor-

gungsentgelt! Kosten werden fiir die Sotec mit 6 % Unternehmerlohn beaufschlagt!

Die Verwaltungs- und Magazingebdaude der MV A Neunkirchen werden mit Fernwirme
beheizt, die von der KEW Neunkirchen bezogen wird. Nach Mitteilung der Sotec an
den EVS war die KEW "politisch gewiinscht". Insgesamt wurde 370,7 MWh/a an
Fernwérme bezogen, auf das Jahr 2001 bezogen, wofiir der EVS EUR 16.908,00 be-
zahlt hat. Die bezogene Fernwirme von der KEW hat den EVS demnach EUR
45,61/MWh gekostet.

Im Jahr 2001 hat die MV A Neunkirchen 113.000,43 t Abfall verbrannt und dabei
40.673 MWh Fernwirme produziert. Die Erlose aus der Warmegutschrift betrugen EUR
62.387,00 im Jahr, mithin EUR 1,53/MWh.

Es ist demnach festzustellen, dass die MV A Neunkirchen Fernwiarme zum Preis von
EUR 45,61/ MWh bezogen hat, auf die eigene Fernwirme, die von der Sotec vermarktet
wurde, nicht zugriff und fiir die produzierte Fernwiarme von 40.673 MWh lediglich
EUR 1,53/MWh erhielt.

Gegeniiber dem EVS hat die Sotec ausgefiihrt, dass in seiner 18. Sitzung vom
10.12.1996 der technische Ausschuss beschlossen habe, die Energiegutschrift bis zur
Beendigung des ersten Vollbetriebsjahres der neuen Gesamtauflage auf DM 0,00/MWh
festzulegen. Sotec erteilt jedoch dem EVS eine Gutschrift von EUR 1,53 pro verkaufter
MWh. Fiir die Hohe der Warmegutschrift ist die verkaufte Menge an Fernwérme ent-
scheidend. "Es wird so viel Fernwéarme produziert, wie abgenommen wird.", teilte Sotec

an den EVS mit.

Hier stellt sich die gleiche Problematik wie bei der Stromproduktion. Legte man nur
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einen Mittelwert beim Verkauf der Fernwérme (vorsichtig gerechnet) von EUR

35,00/ MWh zugrunde (die dann von der KEW selbst mit EUR 45,61/MWh verkauft
werden konnten), ergibe sich (EUR 35,00 fiktiver Preis, abziiglich EUR 1,53 Gut-
schrift/MWh) eine Summe an Warmeerlos von EUR 1.361.325,30/a zugunsten des
EVS. Es ist davon auszugehen, dass in etwa dhnliche Zahlen seit 1997 festzuhalten sind,
mithin belduft sich dieser Schaden auf die 6-fache Summe, demnach EUR

8.167.951,00.

7. Schaden durch einen Wagnisaufschlag ohne Wagnis

Auf Finanzierungskosten von 14 Mio. Euro zahlt der EVS einen "Wagniszuschlag" von
4 % an die SOTEC, obwohl keinerlei Wagnis besteht. Durch Patronatserkldrungen, die
sicherstellen, dass, sofern die Sotec in Insolvenz fillt, der EVS alles fortfiihren und (wie
bisher) weiter bezahlen muss, durch eine Abtretung des Entsorgungsvertrages zwischen
EVS und MV A Neunkirchen an eine Leasinggesellschaft durch eine Biirgschaftserkla-
rung des EVS gegeniiber der finanzierenden Bank liegt alles wirtschaftliche Risiko fiir
die MVA Neunkirchen ausschlielich beim EVS und kein Risiko bei der Sotec. Dass
hierfiir noch ein "Wagnisaufschlag" an die Sotec gezahlt werden muss, ist unzumutbar

und benachteiligt den Gebiihrenzahler Jahr flir Jahr aufs Neue.

Der Schaden beléuft sich auf 560 TEUR/a. Bislang (1997 - 2002) EUR 3.336.000,00.

Als Fazit fiir die Feststellungen beim MHKW in Neunkirchen stellt der Ausschuss fest,
dass sdmtliche vertraglichen Vereinbarungen, sei es innerhalb des Technischen Aus-
schusses, sei es auBlerhalb des TA und ihre Abwicklung zwischen den Vertragspartnern
EVS und SOTEC seit Beginn des Entsorgungsvertrages 1994 iiberpriift werden miissen.
Gerade die im TA getroffenen Absprachen, wonach Energieerlose "auf Null" gesetzt
werden, offenbar auch in Neunkirchen fehlende Ausschreibungen bei der Vergabe von
Auftragen fiir die Entsorgung, aber auch die Versorgung mit Betriebsstoffen, gegebe-
nenfalls die Begiinstigung von Tochter- oder Schwester- bzw. Beteiligungsunternehmen
der SOTEC bei der Entsorgung fiihren zur Feststellung, dass Grundsitze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit offenkundig nicht immer gewahrt sind und die Aufsichtsgre-
mien auch im TA, die gleichzeitig Entscheidungsgremien waren, den an sie gestellten

Anforderungen nicht gerecht geworden sind. Aufforderungsanspriiche gegeniiber dem
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Vertragspartner SOTEC sind ebenso zu priifen wie gegentiber Mitgliedern der Auf-

sichtsgremien.

Dabei entschuldigt nicht, dass die Mitglieder der Aufsichtsgremien mit "weniger techni-
schem Sachverstand", weil von kommunaler Seite bestellt, weniger Sorgfalt in eigenen

Angelegenheiten zugunsten des EVS ihre Pflichten hétten wahrnehmen miissen.

8. Schaden bei Revisionsauftragen (Velsen)

Es steht weiterhin fest, dass es benachteiligende Handlungen gibt, die den Verdacht
eines strafrechtlichen Vorwurfs der Untreue begriinden: Ohne jegliche Ausschreibung
wurden offenbar Revisionsauftrage fiir die MV A Velsen vergeben (2 Mio. Euro pro
Jahr) und hierdurch sowohl gegen europdisches Ausschreibungsrecht als auch die
Grundsitze der Wirtschaftlichkeit verstoBen. Der Umstand, dass Sotec ganz offensicht-
lich eigene wirtschaftliche Interessen mit der Vergabe der Auftriage verkniipft hat und
nicht bereit ist, Unterlagen zur Begutachtung herauszugeben, nihrt den Verdacht. Die
Geschiftsfiithrung von Sotec wird aufgefordert, alle Karten auf den Tisch zu legen und
die Schéden, die durch diese Praxis entstanden sind, auszugleichen. Im Zusammenhang
mit der Aufdeckung dieses Sachverhaltes musste der Controller des EVS in Velsen sein

Biiro auf Anweisung der Geschéftsfiihrung des EVS rdaumen.

9.  Schaden bei Rauchgasreinigung

Der Schaden ist noch nicht ermittelt.

Ausnehmend aufwendig hat man die Rauchgasreinigung in Velsen mit Methan verabre-
det. Die Saarbergwerke AG hat diesbeziiglich eine eigene Anlage errichtet, die nach den
Feststellungen des Untersuchungsausschusses nicht besonders preisgiinstig errichtet
wurde. Verabredet wurde zwischen BG AVA Velsen und Saarbergwerke AG, dass die
Investitionskosten, die gegebenenfalls iiberteuert sind, auf den m3-Preis umgelegt wiir-
den. Weil man sich seinerzeit bei dem Abschluss der vertraglichen Bestimmungen in
der Hohe der abzunehmenden Methangasmenge zugunsten der BG AVA Velsen irrte
(in Wahrheit wird eine wesentlich groBere Menge Methangas erfordert), zahlt die BG
AVA Velsen auch fiir die Mehrmengen (die bei der Preisberechnung zur Umlegung der
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Investition nicht berticksichtigt waren) den erhohten m3-Preis. Die Investition der An-

lage wird demnach iiberbezahlt.

10. Es existiert eine Rauchgasreinigung fiir eine nicht existierende Kldrschlammverbren-

nung. Die Kosten sind noch nicht ermittelt.

Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses wurden seinerzeit im Rahmen
der Planfeststellung und Genehmigung auch Planungen fiir eine Kldrschlammverbren-
nung durchgefiihrt und von der KABV-Seite bezahlt. Um die Kldrschlammverbrennung
durchzufiihren, wurde neben zwei Rauchgasstringen und entsprechender Rauchgasrei-
nigung fiir die Miillverbrennungsanlage noch ein dritter Strang errichtet, fiir den auch
eine Rauchgasreinigung vorgesehen ist. Die diesbeziigliche Anlage des dritten Rauch-
gasreinigungsstranges ist, da es zu keinem Zeitpunkt zu einer Ausfiihrung der Klar-
schlammverbrennung gekommen ist, nie in Betrieb gegangen. Planungs- und Investiti-

onskosten in mindestens 6-stelliger Hohe wurden vergeblich aufgewendet.

11. Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass im Jahre 2000 - ohne die hierfiir er-
forderliche Genehmigung der zustindigen Aufsichtsgremien der GAV - der Pachtver-
trag fiir die BG AVA Velsen abgeédndert wurde. Gleichzeitig wurde in diesem Zusam-
menhang die Betriebserlaubnis, die der EVS-Tochter GAV erteilt worden war, auf die
BG AVA Velsen iibertragen, wofiir es keinerlei nachvollziehbare Begriindung gibt.

Die Beurteilung der vorgelegten vertraglichen Regelungen, die Praxis der Abwicklung
der Vertrage fiihrt zur Feststellung des Bahr-Untersuchungsausschusses, dass, was die
MHKW's/MVA's in Neunkirchen und Velsen anbelangt, der EVS faktisch das vollstin-
dige wirtschaftliche Risiko bei faktisch der Ubernahme simtlicher Investitionskosten
tragt. Der wirtschaftliche Partner des EVS profitiert von unangemessenen Gewinnrege-
lungen mangelnder Kontrolle und nutzt dies zu einer profitablen Geschiftstétigkeit, die

letztendlich vom Gebiihrenzahler finanziert wird.
Der EVS hat sowohl in Neunkirchen als auch in Velsen fiir simtliche GroB3investitionen

aufzukommen, wobei festzuhalten ist, dass in Neunkirchen der EVS alles bezahlt, alle

angeschafften Gegenstdnde jedoch ins Eigentum der Sotec iibergehen.
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12.

Nach den Feststellungen eines Gutachters, den der Untersuchungsausschuss als Zeuge
gehort hat, kdnnte bei der MVA in Velsen allein ein Betrag zwischen 5 und 10 Mio. Eu-

ro jahrlich eingespart werden - einen wirtschaftlichen Betrieb vorausgesetzt.

Verhéltnis zur SOTEC

Offenbar gestaltete sich die "Zusammenarbeit" auf fachlicher Ebene zwischen EVS und
SOTEC problematisch, was sich gegebenenfalls zum Nachteil des Gebiihrenzahlers aus-
wirkt.

So wird beispielsweise in einem Vermerk von Mitarbeitern des EVS an die Geschéfts-
leitung diese darum gebeten, dem néchsten Technischen Ausschuss Neunkirchen an die
SOTEC die Bitte zu richten, die fiir die interne Bearbeitung des EVS benotigten Be-
triebsdaten dem zustdndigen Sachbearbeiter zur Verfiigung zu stellen. Wortlich heil3t es
dort:

"Diese Bitte wurde an die Geschdftsfiihrung herangetragen, da es nach Aussage von
Herrn Stepien beziiglich der fiir die Priifung bendtigten Unterlagen immer noch Diskre-
panzen zwischen dem von SOTEC gesprochenen Wort und den letztendlich tatsdchlich
zur Verfiigung gestellten Unterlagen gibt. Diese Bitte sollte als Signal fiir die Schwie-
rigkeiten bei der Bearbeitung/Beurteilung des Gesamtkomplexes SOTEC und nicht als
Delegieren der Sachbearbeitung an die Geschdftsfiihrung verstanden werden. Um die
Diskrepanzen schnellstmoglich zu beseitigen, hdtte die Geschdftsfiihrung die Datenbe-
reitstellung noch einmal nachdriicklich fordern kénnen. ...

Durch beim EVS nicht vorhandene Unterlagen gestaltet sich die Beurteilung einzelner
Punkte des (Anmerkung: Kosten) Gutachtens sehr zeitaufwendig, die Bearbeitung hat
teilweise detektivischen Charakter. Die sicher wiinschenswerte schnellere Bearbeitung
wird auch von mir angestrebt, hat aber ihre Grenzen, da in T4 nur ein Sachbearbeiter
fiir beide Verbrennungsanlagen zur Verfiigung steht und die Sachbearbeitung der MVA
Neunkirchen auf eine andere Art als beim vorher zustindigen Sachbearbeiter erfolgt.”
Mehrere Zeugenaussagen bestitigen unabhingig voneinander, dass SOTEC nicht im-
mer, nicht immer bereitwillig und nicht immer vollstindig die von der Zahlstelle EVS
oder eingeschalteten Gutachtern geforderten Zahlen zur Uberpriifung von Kostenpositi-
onen zur Verfiigung stellte. Daher wird es teilweise von Zeugen als in Einzelfillen her-
vorgehoben, dass in Einzelfdllen die SOTEC tatsdchlich vollstdndige Unterlagen iiber-

mittelt. Durch die Struktur der Geschéftsbeziehungen iiber Jahre hinweg ist eine Art Un-
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ternehmenskultur im Umgang mit der Zahlstelle EVS entstanden, die ausnehmend prob-
lematisch ist.

So ist es dem EVS offenbar nicht gelungen, zu erfahren, welche tatsdchlichen Erlose fiir
die Vermarktung von Fernwirme und Strom im MHKW Neunkirchen erzielt worden
sind. Dabei ist durchaus verstiandlich, dass die SOTEC kein Interesse daran hat, derarti-
ge Daten bereitwillig offenzulegen, wiirde doch anders die Benachteiligung des EVS ek-
latant zu Tage treten. Intern stellen Mitarbeiter des EVS fest, dass die von SOTEC bei-
spielsweise in Ansatz gebrachten Planungskosten von 1.268.135,00 nicht nachvollzogen
werden konnen, da keine Planungsunterlagen und keine Stellungnahme iiber die er-
brachten und anerkannten Leistungen des Planers sowie keine Stellungnahme des dafiir
zustidndigen Sachbearbeiters aufgefunden wurden. Eine Begriindung der Preisdifferen-
zen in Velsen und Neunkirchen fiir die Entsorgung gleicher Stoffe (beispielsweise Salz)

war die SOTEC ebenfalls nicht zu geben in der Lage.

Erginzende Schlussbemerkung

1.  Obwohl von den Gemeinden grundsitzlich Vertreter in die entsprechenden Gremien -
beispielsweise den technischen Ausschuss in Neunkirchen, beispielsweise den Auf-
sichtsrat der BG AVA Velsen - entsandt werden, fehlt es oftmals an eindeutigen Rege-
lungen tiber deren Aufgaben, Rechte und Pflichten.

2. Ein Hauptgrund fiir Uberwachungsmiingel diirfte die unzureichende persénliche Vor-
kenntnis der eingesetzten Aufsichtsrite sein. Die Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder
(hier Biirgermeister) erfolgt in der Praxis hiufig vorrangig nach politischen Proporzge-
sichtspunkten und nicht nach Qualifikation. Mit zunehmender Komplexitit der Gesell-
schaftsbeziehungen und Verflechtungen kommunaler Unternehmer steigen jedoch
zwangsldufig die Anforderungen an die Sachkompetenz der kommunalen Vertreter in
den Steuerungs- und Uberwachungsorganen solcher Betriebe und Einrichtungen.

3. Auch bei der Besetzung der Fiihrungspositionen in den Unternehmen fillt die Wahl
zum Teil auf verdiente Kommunalpolitiker/Politiker ohne besondere Ausbildung in die-
sem Bereich statt auf Fachleute.

4.  Fehlende Fachkenntnisse der kommunalen Vertreter stehen in gravierendem Missver-
hiltnis zu dem Know-how ihrer privatwirtschaftlichen Gespriachspartner.

5. Ein wirksames kompetentes Beteiligungsmanagement zur Steuerung und Kontrolle des
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EVS, seiner Tochtergesellschaften und der Gesellschaften, an denen der EVS beteiligt
ist, fehlt. Eine Mitwirkung von Selbstverwaltungsgremien - Gemeinderéten, Hauptaus-
schiissen o. 4. - ist durchweg nicht feststellbar.

6. Die Vielzahl der komplexen Vorgénge erfordert die Hinzuziehung von objektivem
Fachwissen und die Aufbereitung der anstehenden Probleme.

7. Der Untersuchungsausschuss hat vielfach die Beschlussfassung iiber weitreichende
technische oder wirtschaftliche Problemkreise mit dem Eindruck festgestellt, dass die
Entscheidungsgremien sich kaum mit der zu beschlieBenden Materie auseinander setz-
ten. (Vergabe der Containerwerft mit einem tatsdchlichen Volumen von iiber 4 Mio.
DM/a in einer Sitzung von 3 min.)

8. Mangelnde Vorbereitung der zur Entscheidung anstehenden Themen in Sitzungsvorla-
gen, teilweise vollig falsche Informationen (z. B. im Zusammenhang mit den Glascon-
tainernachriistungsvertriagen, z. B. die Beratung der C & L Deutsche Revision und
Treuhand zum Abschluss des Geschiftsbesorgungsvertrages ohne Aufdeckung der Inte-
ressenkollisionen der Berater), aber auch die Aufgabenbelastung der in den Entschei-
dungsgremien mitwirkenden Vertreter der Kommunen - in der Regel ausschlieBlich
Biirgermeister -, die nach den glaubwiirdigen Schilderungen vielfach erst in Sitzungen
iibersandten Sitzungsunterlagen zur Tagesordnung begannen nachzulesen, fiihrt zu einer
nicht sachgerechten Behandlung und Entscheidungsfindung.

9. Der Untersuchungsausschuss hat des weiteren festgestellt, dass vielfach Manipulationen
bei den wenigen tiberhaupt festgestellten Ausschreibungen zustande gekommen sind
Oftmals fehlen die vorgeschriebenen Ausschreibungen génzlich. Der 6ffentliche Auf-
traggeber setzt Gelder der Allgemeinheit ein, zu deren effizienter Verwendung eine ge-
setzliche Verpflichtung besteht. Der EVS und seine Tochtergesellschaften sind grund-
sétzlich verpflichtet, die Haushaltswirtschaft nach den Grundsitzen der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit zu fiihren.

Dies ist Ausfluss der Landeshaushaltsordnung und des Haushaltsgrundsitzegesetzes.
Verdingungsordnungen sind der materielle Kern des Vergaberechts. Die Verdingungs-
ordnung fiir Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - wurde 1936 fertiggestellt.
Verdingungsordnungen hatten nach dem bisherigen Recht weder Gesetzes- noch Ver-
ordnungsrang, da sie nicht in einem Gesetzgebungsverfahren erlassen worden sind.
Verdingungsordnungen sind verbindlich fiir kommunale Gebietskorperschaften, also
auch den KABYV und den EVS. Sie haben keine Giiltigkeit fiir privatrechtliche Gesell-

schaften unabhéngig davon, ob es sich um eine reine private Gesellschaft oder eine
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kommunale Gesellschaft handelt, deren Gesellschaftsanteile 100 % oder mehrheitlich
im Eigentum der Kommune oder der 6ffentlichen Auftraggeber sind. Selbstverstindlich
steht es und stand es dem KABV bzw. dem EVS frei, auch Eigengesellschaften durch
Vereinbarung zur Anwendung der Verdingungsordnungen zu verpflichten. Durch ver-
schiedene Richtlinien der Europdischen Union

- die allgemeine Uberwachungsrichtlinie vom 21.12.1989

- die Sektorenrichtlinie vom 17.09.1990 und 14.06.1993

- die Sektoreniiberwachungsrichtlinie vom 18.02.1992

- die Dienstleistungsrichtlinie vom 18.06.1992

- die Baukoordinierungsrichtlinie vom 14.06.1993 und

- die Lieferungskoordinierungsrichtlinie vom 14.06.1993
wurden Richtlinien zur Harmonisierung des Verfahrens bei der Vergabe offentlicher
Auftriage erlassen. Ein Ziel derartiger Richtlinien ist es, im Bereich des 6ffentlichen
Auftragswesens den Wettbewerb im europdischen Binnenmarkt zu fordern. Die Umset-
zung der EU-Vergaberichtlinien fiihrte in der Bundesrepublik Deutschland zu dem
Zwang, das deutsche Vergaberecht grundlegend zu dndern. Das EG-Recht erweitert den
Anwendungsbereich des Vergaberechtes iiber die von den bisherigen haushaltsrechtli-
chen deutschen Regelungen erfassten Korperschaften hinaus. Bei der nationalen Verga-
be gelten als 6ffentlicher Auftraggeber der Staat und die kommunalen Gebietskorper-
schaften. Juristische Personen des privaten Rechts sind hiervon ausgenommen. Sofern
kommunale Korperschaften fiir die Durchfiihrung ihrer Aufgaben z. B. zur Abfallent-
sorgung Gesellschaften des privaten Rechtes griindeten, waren sie bisher nicht an die
Vergaberichtlinien gebunden. Dies hat sich im Rahmen der europaweiten Vergabe o-
berhalb der Schwellenwerte (bei Bauauftragen sind dies 5 Mio. EUR, bei Lieferauftra-
gen 200 TEUR, bei Dienstleistungsauftragen 200 TEUR) vollig gedndert.
Umgesetzt wurden die EU-Vorgaben durch den nationalen Gesetzgeber mit Einfiihrung
neuer haushaltsrechtlicher Vorschriften, namentlich der im November 1993 eingefiigten
§§ 57a bis ¢ Haushaltsgrundsitzegesetzes i.V.m. einer neu geschaffenen Vergabeord-
nung. Damit gab es erstmals eine gesetzliche Verpflichtung zur Beachtung der Verdin-
gungsordnungen. Durch ein Vergaberechtsinderungsgesetz wurde zum 01.01.1999 in
das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) ein neuer vierter Teil zur Ver-
gabe Offentlicher Auftrige eingefiigt, der das Nachpriifungsverfahren regelt und verga-
berechtliche Vorschriften gesetzlich codifiziert. Zum 01.02.2001 trat eine neue Verga-

beverordnung in Kraft. Sie legte u. a. die verbindliche Anordnung der Schwellenwerte
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10.

11.

und die Anwendungsbereiche der jeweiligen Verdingungsordnungen und ihre Abschnit-
te fest. Wird ein Auftrag unterhalb der oben aufgezeigten Wertgrenzen (Bauauftrige 5
Mio., Lieferauftrage 200 Tsd., Dienstleistungsauftrage 200 Tsd.) vergeben, so sind den-
noch haushaltsrechtliche Bestimmungen weiterhin zu beachten.

§ 98 GWB definiert den Begriff des 6ffentlichen Auftraggebers dadurch, dass er fol-
gende Merkmale erfiillen muss:

Griindung zu einem besonderen Zweck, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu
erfiillen,

Ausstattung mit eigener Rechtspersonlichkeit (z. B. GmbH) sowie

Beherrschung durch die 6ffentliche Hand (z. B. Mehrheitsgesellschafter oder Aufsichts-
rechte)

Diese Voraussetzungen miissen gemeinsam vorliegen. Damit wird verhindert, dass 6f-
fentliche Auftraggeber durch die Flucht ins Privatrecht sich versuchen, dem Vergabe-
recht zu entziehen.

Der o6ffentliche Auftraggeber hat z. B. in der Griindung der GKE und Yellow Sort ver-
sucht, die Verpflichtung zur Ausschreibung zu umgehen.

Als wesentliche Schwachstelle bei der Beurteilung der vorliegenden Sachverhalte hat
der Untersuchungsausschuss einen fehlenden wirklichen Wettbewerb festgestellt.

So hat der Untersuchungsausschuss zunidchst umfangreich Feststellungen dartiber tref-
fen miissen, dass Auftrage durch den Geschiftsfiihrer des Kommunalen Abfallbeseiti-
gungsverbandes (KABV) vergeben wurden/Vertrige eingegangen wurden, bei denen
Ausschreibungen nicht vorgenommen wurden bzw. Preisvergleiche nicht durchgefiihrt
wurden. Es handelt sich dabei nicht nur um die Vergabe der Containerwerft im Jahre
1993 ohne Ausschreibung (obwohl zumindest ein weiterer Bewerber sich angetragen
hat). In diesem Falle fanden noch nicht einmal prézise Definitionen des Vertragsumfan-
ges statt, es handelt sich um fehlende Ausschreibung bei dem Einkauf verschiedenster
Wirtschaftsgiiter wie Container u. 4., es handelt sich um fehlende Preisvergleiche bei
der Anmietung von Mietflichen (abgesehen davon, dass die Notwendigkeit der Volu-
mina erheblich in Frage gestellt werden muss), es handelt sich um die fehlende Aus-
schreibung bei der Glascontainernachriistung, die fehlende Ausschreibung bei Trans-
portvertragen etwa im Zusammenhang mit der Glascontainernachriistung (letztendlich
ein Volumen von immerhin mehr als 1,5 Mio. DM), es handelt sich um eine fehlende
Ausschreibung im Bereich der Papiervermarktung schlechthin; fehlende Ausschreibung

bei dem Vertrag zum Transport von Sperrmiill von Illingen nach Velsen, fehlende Aus-
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schreibung bei der Vergabe von Revisionsauftragen im Zusammenhang mit der AVA
Velsen, vornehmlich an die Fa. van Roll.

Im Hinblick auf fehlende Vergabekompetenz bei den in der Regel "kraft Amtes" titigen
Mitgliedern in Entscheidungsgremien, die sich u. a. auch daran festmachen lésst, dass
die Entscheider offenkundige Versto3e gegen das Vergaberecht, offenkundige Unge-
reimtheiten nicht erkannten, ergibt sich eine weitere Schwachstelle.

Der Untersuchungsausschuss stellt fest, dass im Zusammenhang mit den Untersuchun-
gen hinsichtlich der Miillheizkraftwerke Neunkirchen und Velsen nennenswerte Leis-
tungen - sei es bei dem Einkauf von Wirtschaftsgiitern wie Verbrauchsstoffe, sei es bei
dem Einkauf von Dienstleistungen wie der Entsorgung von anfallenden Rest- und Ab-
fallstoffen - bis in die jiingste Zeit hinein keinerlei Ausschreibung gab. Ein (Preis-)
Wettbewerb fand faktisch nicht statt.

Gegebenenfalls hatte dies zur Folge, dass tiber Jahre hinweg beziiglich dieser Positionen
erhebliche Kosten verursacht worden sind, die bei Durchfiihrung eines Wettbewerbs
und bei der Schaffung von Markt hitten vermieden werden kénnen. (Bedenkt man wei-
terhin, dass sowohl in Velsen als auch in Neunkirchen die Sotec als Vertragspartner des
EVS bzw. seiner Tochtergesellschaften durch Wagnisaufschldge auf Kosten von dieser
Situation zusétzlich profitiert und die faktische Geschéftsfiihrung KABV-/EVS-seitig
dem privatrechtlichen Partner im wesentlichen iiberlassen wird, ist hier in Kenntnis der
Verantwortlichen des KABV/EVS eine Situation geschaffen, die sich gegebenenfalls
ungiinstig im Sinne des Gebots der Wirtschaftlichkeit auswirkt.

Durchgefiihrte Ausschreibungen entpuppten sich nach Uberpriifung des Untersuchungs-
ausschusses als glatter Ausschreibungsbetrug (im Zusammenhang mit der Ausschrei-
bung der Containerwerft bzw. der Aufschreibung der Schlackentransportvertrage bei
der BG AVA Velsen).

Der Untersuchungsausschuss hat dariiber hinaus festgestellt, dass Vertreter in den Ent-
scheidungsgremien ihren Mitwirkungs-, Entscheidungs- und Kontrollaufgaben teilweise
deshalb nicht gerecht werden konnten, weil zu vergebende Auftrige/einzugehende Ver-
tragswerke mit teilweise grofler wirtschaftlicher Tragweite privatrechtlich organisierten
Firmen/Firmenzuschiissen zugute kamen, an denen die Kommune jeweils beteiligt war.
Alle Mitglieder des Aufsichtsrates der GKE, die die Rechte ihrer Beteiligungskommu-
nen teilnahmen, wussten bei der Vergabe beispielsweise des Glascontainernachriis-
tungsauftrages an die GKE, dass die vorgelegte Tischvorlage der Werksleitung des Be-

triebes fiir das Duale System im Saar land (BDSiS) unwahre Sachverhalte schilderte.
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Nicht nur der Werksleitung, sondern auch den hier titigen Biirgermeistern war bewusst,
dass das in der Tischvorlage Vorgetragene, wonach die (personallose) GKE ein vollig
neuartiges Verfahren zur Nachriistung von Glascontainern entwickelt haben soll, offen-
kundig unrichtig war. Die Vertreter der Landeshauptstadt Saarbriicken, die immerhin
mit 190 Stimmen (nach Einwohnerzahl) knapp 20 % der Stimmen der Entscheidungs-
gremien des EVS darstellten, hatten naturgemif ein Interesse, dass die Geschiifte, die
der ASS zugute kamen, auch dann geschlossen werden konnten, wenn dies fiir den
KABV/EVS nachteilig wire. (Der Umstand, dass beispielsweise die Papiervermarktung
auf Vorschlag der ASS, die Begiinstigte war, auch nach 1995 nachteilig fiir den
KABV/EVS organisiert wurde, wodurch erzielbare Einnahmen um den KABV geleitet
wurden, die zur Kostendeckung nicht eingesetzt konnten, der Umstand, dass der Aus-
schreibungsbetrug bei der Containerwerft 1995/1996 unter Mitwirkung der ASS GmbH
als quasi Bieterin aus dem 6ffentlichen Bereich abgewickelt werden konnte, sind hier
nur zwei der markantesten Beispiele.)

Gerade unter Beriicksichtigung des Umstandes, dass die kommunalen Vertreter in Ent-
scheidungs- oder Mitwirkungsgremien bei KABV-/EVS-Tochterunternehmen und Be-
teiligungsgesellschaften aufgrund ihres fehlenden fachlichen Hintergrundes auch im
Hinblick auf ihre zeitliche Uberfordertheit auf objektive sachverstindige Beratung an-
gewiesen sind, wird ein weiteres Problem manifest. So hat die Einvernahme des Leiters
des Rechnungspriifungsamtes des KABV ergeben, dass das Rechnungspriifungsamt
(RPA) ganz offensichtlich weder qualitativ noch quantitativ den mdglicherweise anfal-
lenden Aufgaben gerecht werden konnte, das RPA jedoch vielfach, sei es mit Vorgén-
gen nicht befasst wurde, sei es die Vorgédnge nicht bis zum Ende begleiten durfte, wobei
Einflussnahmen der Geschéftsleitung auf Stellungnahmen des RPA gegeniiber Ent-
scheidungsgremien vom Untersuchungsausschuss nicht auszuschlieBen sind, wie das
Beispiel der Stellungnahme zur Glascontainernachriistung zeigt.

Die Existenz des RPA, die Abgabe von Stellungnahmen, die vorher mit der Geschifts-
leitung zu diskutieren waren, und die Anwesenheit von Mitgliedern des RPA des
KABV/EVS bei entscheidenden Sitzungen suggerierte das Gefiihl, ein hochst moglicher
Ansatz an Kontrolle sei gegeben. Dass der KABV und heute noch der EVS faktisch so
organisiert sind, dass z. B. eine Vollkostenrechnung oder Nachkalkulation bei wesentli-
chen Geschiéftsvorfillen fehlt (z. B. Entsorgung Biomiill, Entsorgungskosten Neunkir-
chen und Velsen, fehlende Strukturen fiir Papiervermarktung bis hin zu fehlenden Fach-

publikationen, in denen entsprechende Preise regelméBig verdffentlicht werden) ist
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bedenklich. Das vollstéindige Fehlen einer Vor- und Nachkalkulation hinsichtlich erheb-
licher kostenrelevanter Vorgénge, die untersucht worden sind - beispielsweise im Zu-
sammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb der Containerwerft von 1992 bis
2002 - belegt die mangelnde Effizienz und das fehlende Kostenbewusstsein. Hitte es
eine entsprechende Vor- und Nachkalkulation im Sinne einer das Gebot der Wirtschaft-
lichkeit tiberpriifenden Rechnungspriifung gegeben, wiren Manipulationen gerade auch
im Zusammenhang mit der Abwicklung der Containerwerft zeitnah aufgedeckt worden,
was jedoch unterblieben ist. Der Umstand, dass - in Kenntnis des RPA - Entscheidungs-
gremien umgangen wurden, gibt ebenfalls zu denken. So wurde im Zusammenhang mit
dem Abschluss von Mietvertrdgen, die - erkennbar - nicht nur kurzfristig laufen sollten,
die Entscheidungsgremien, die bei einem Volumen von iiber 100 TDM hitten mitwir-
ken miissen, dadurch umgangen, dass die Mietvertrdage regelmifBig auf ein Jahr befristet
wurden, wodurch der Schwellenwert/Mitbestimmungswert nicht mehr anfiel. Am Bei-
spiel der Mietvertrage und der Handhabung der Mietvertrige im KABV/EVS ist festzu-
halten, dass eine strategische Unternehmensentwicklung, ob bewusst oder unbewusst,
fehlte. Es wurden - auch nach Feststellung des RPA - Mietflichen angemietet, die des-
halb nicht erforderlich gewesen wiren, weil man auf vorhandene Ressourcen bei Kom-
munen und gemeindlichen Bauhofen hitte zuriickgreifen konnen, das Volumen der in
Anspruch genommenen Mietfldchen tliberstieg jedoch offenkundig nach Feststellung des
RPA den Bedarf. Abgesehen davon waren, wie oben bereits dargelegt, die Mietflachen
nicht zu marktgerechten Preisen angemietet. Der Umstand, dass Entscheidungsgremien
gezielt umgangen wurden, wird auch deutlich im Bereich der Erlose fiir die Papierver-
marktung, wo aufgrund einer Entscheidung der Geschéftsleitung von 1992 bis 1995 die
Papiererlose den Sortier- und Abfuhrunternehmen iiberlassen wurden, nach 1995 nicht
der wirkliche Papiererlds, sondern lediglich ein wesentlich geringerer Indexpreis zug-
rundegelegt wurde, der um Betrdge gemindert wurde, die tatsdchlich nicht anfielen.

Die Struktur der Abfallbranche begiinstigt kartelldhnliche Absprachen. Dem steht der
kommunale Teil teilweise taten-, teilweise machtlos gegeniiber, teilweise hat sich die
Geschiéftsleitung des EVS auch hierin einbinden lassen. So schilderte ein Zeuge, dass es
eine Absprache hinsichtlich des Betrages gegeben habe, den die Abfuhrunternehmer fiir
das Austauschen von Miilltonnen in andere Gréfen fiir sich verlangen wollten. Als die
Geschiéftsleitung nach separaten Verhandlungen mit dem groBten Anbieter, der Fa.
ONYX, ein Vielfaches des bendtigten Preises in den Raum gestellt habe, habe man

selbstverstiandlich zugegriffen.
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Der Umstand, dass die Vermischung von Interessen einzelner Kommunen und der von
ihnen beherrschten Gesellschaften, die teilweise privatrechtlich organisiert sind, teilwei-
se eher gleichgerichtet waren mit anderen privatwirtschaftlich organisierten Unterneh-
men, fiihrte bei einigen untersuchten Sachverhalten dazu, dass im Gegensatz zu den In-
teressen des Gesamtverbandes KABV/EVS wirtschaftliche Vorgidnge abgewickelt wur-
den.

Ein Beispiel hierfiir ist die Abwicklung von Geschiften im Technischen Ausschuss in
Neunkirchen unter besonderer Einbeziehung der KEW Neunkirchens.

Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass Energie in Form von heilem Wasser-
dampf an die SOTEC geleistet wird, wovon 40.000 MWh Fernwédrme und 30.000 MWh
elektrische Energie erzeugt werden. Die KEW Neunkirchen profitiert von Abgabeprei-
sen der Fernwirme, die nicht marktgerecht sind (DM 3,00 bzw. EUR 1,53/MWh, wih-
rend das Miillheizkraftwerk die fiir sich benotigte Fernwérme zum Preise von EUR
45,00 zuriickkaufen muss). Die in der GKE zusammengeschlossenen Kommunen haben
seit Ubernahme der "Geschiftsbesorgung" fiir den BDSiS, wie oben dargelegt, die Pa-
piervermarktung zu Lasten des EVS geregelt.

Grundlegende Bedenken meldet der Untersuchungsausschuss hinsichtlich der Tatigkeit
der Jahresabschlusspriifer- bzw. Wirtschaftspriiferfirmen an, die die Téatigkeit von
KABYV, seinen Tochtergesellschaften, aber auch von Vertragspartnern des KABV und
seinen Tochtergesellschaften begleitet haben. Zwar werden in den testierten Jahresab-
schliissen regelméBig die Fragen nach der Einhaltung der Vorschriften des Haus-
haltsgrundsatzegesetzes entsprechend dem im Institut der Deutschen Wirtschaftspriifer
verdffentlichten Fachgutachten KFA 89 aufgefiihrt und nachgerade unauftallig beant-
wortet. Der Untersuchungsausschuss hélt jedoch fest, dass ganz offensichtlich eine
Vielzahl der diesbeziiglichen Priifungsfeststellungen namentlich der C & L Deutsche
Revision und Treuhand gegebenenfalls nicht auf der Grundlage einer umfassenden Prii-
fung beantwortet worden sein kénnen.

Wihrend der hierfiir verantwortliche Zeuge, der das Anlagenverzeichnis von BDSiS
und spéater GKE im Zusammenhang mit den Wertstoffcontainern zu fiihren hatte, auf-
fiihrte, dass es ein geordnetes nachvollziehbares diesbeziigliches Verzeichnis des Anla-
genvermdgens nicht gab, haben die Wirtschaftspriifer in ihrem testierten Jahresab-
schluss den Eindruck hinterlassen, es habe eine derartige ordnungsgeméfle Buchfiihrung
hinsichtlich des Anlagevermdgens gegeben. Wesentliche Fragen (KFA 89/Haushalts-

grundsétzegesetz) wurden schlicht unrichtig beantwortet: Es lagen in einer Vielzahl Ge-
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schéfte vor, bei denen Leistung und Gegenleistung nicht in einem addquaten Verhaltnis
zueinander standen. Der KABYV verfiigte nicht iiber ein wirkungsvolles Instrumentarium
der Vor- und Nachkalkulation und der Rechnungspriifung. Die Grundsétze der Wirt-
schaftlichkeit wurden auf das Nachhaltigste verletzt. Erzielbare Einnahmen wurden
nicht geltend gemacht, sondern gerade, was bei den Papie rerldsen hervorsticht, anderen
iiberlassen. Vereinbarungen wurden entgegen den gesetzlichen Vorschriften und der
Satzung unter Umgehung der Mitbestimmungsgremien geschlossen, die fiir den
KABV/BDSIiS oder Tochtergesellschaften des KABV unvorteilhaft waren. Dabei waren
allerdings oftmals Begiinstigte Unternehmen, die von dem gleichen Wirtschaftspriifer
ebenfalls gepriift und deren Jahresabschluss testiert worden waren. Die Wirtschaftsprii-
fer konnten den Interessenkonflikt zwischen den verschiedensten Mandatsverhéltnissen
aufkldren (einerseits wurde der EVS und der BDSIiS, andererseits die GKE und drittens
die ASS gepriift und Jahresabschliisse testiert, obwohl gerade in diesem Dreiecksver-
héltnis Geschifte abgewickelt wurden, die greifbar zum Nachteil des EVS waren).
Bemerkenswerterweise hat die ASS im Zusammenhang mit aufkommenden Schadener-
satzforderungen die gleichen Wirtschaftspriifer beauftragt, rechtlich zu tiberpriifen, ob
Schadenersatzpflichten bestiinden. Dabei gelang es zunichst durch Gutachten der Wirt-
schaftspriifer sowohl fiir die ASS als auch die GKE "herauszuarbeiten", dass rechtlich
nachteilig zu beurteilende Vorgiinge als "normal" dargestellt wurden. Die Uberpriifung
von Arbeitsunterlagen der Wirtschaftspriifer ergab, dass nachvollziehbare Angaben und
Unterlagen, die die Jahresabschliisse hitten tragen konnen, hinsichtlich der Beantwor-
tung der Fragen nach dem Haushaltsgrundsitzegesetz nicht aufgefunden werden konn-
ten.

Die oben durchgefiihrten Feststellungen zu den Wirtschaftspriifern fiithren zur Forde-
rung des Untersuchungsausschusses, dass nicht die mit dem Jahresabschluss beauftragte
Wirtschaftspriiferfirma gleichzeitig die rechtliche Beratung hinsichtlich abzuschlieen-
der oder der Behandlung abgeschlossener Vertrige iibernehmen darf.

Dass sichergestellt sein muss, dass Interessenkollisionen, die naturgeméf unter den im
Bereich der Abfallverwertung und Entsorgung tdtigen juristischen Personen unter Betei-
ligung der 6ffentlichen Hand, die unter Umstinden zu feststellungspflichtigen Sachver-
halten fiihren, nicht von gleichen Jahresabschlusspriifern gepriift werden.

Dass von vorneherein festgelegt ist, dass durch einen regelmifligen Wechsel der Wirt-
schaftspriifungsgesellschaften nachgerade Abhéngigkeiten vermieden werden.

Der weit verbreitete Standard, dass arrivierte Politiker ohne Mandat durch Beraterver-
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trage an derartige Wirtschaftspriifergesellschaften gebunden werden, um einerseits Ak-
quisition, andererseits Lobby-Arbeit betreiben zu kénnen, erscheint fragwiirdig. (Bei-
spiele Nospers u. Krajewski)

Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass - entgegen den gesetzlichen Vor-
schriften des GmbH-Rechts - etwa im Aufsichtsrat der GKE das Nicht-Mitglied Richard
Nospers an den allermeisten Sitzungen teilgenommen und sich wie ein faktischer Ge-
schiftsfiihrer geriert hat. Zu diesem Zeitpunkt war Herr Nospers nicht mehr Oberbiir-
germeister der Kreisstadt Saarlouis, sondern als Berater in Diensten der C & L Deutsche
Revision und Treuhand bzw. spéter der PwC titig.

Der Untersuchungsausschuss hat mehrfach die Sprachfiihrer politischer Parteien in den
Entscheidungsgremien des EVS, seiner Tochtergesellschaften bzw. Gesellschaften, an
denen der EVS (frithere KABV) beteiligt war und ist, befragt. Dabei ist festzuhalten,
dass eine Vielzahl der dort Befragten sich an einfachste Vorgénge nicht mehr erinnern
wollten oder erinnern konnten. Einige der Befragten haben auf die fiir sie bestehende
Komplexitit der Vortfille hingewiesen, die sie als Aufsichtsrite mit zu begleiten hatten.
Der Untersuchungsausschuss wurde damit konfrontiert, dass durch die Uniibersichtlich-
keit und Verschachteltheit verschiedene Gesellschaften im Zusammenhang mit der wirt-
schaftlichen Tatigkeit des KABV/EVS nur wenige handelnde Personen iiberhaupt den
Gesamtiiberblick halten konnten, wobei hier eine gewisse Absicht unterstellt werden
muss. Als einziger war der Biirgermeister der Gemeinde Bous, Herr Erich Wentz, in
nahezu allen Aufsichtsriten und Gremien im Verlaufe der zu beurteilenden Zeitraume
entsandt. Kaum ein anderer Biirgermeister konnte wie er die gewonnenen Informationen
und Fakten in den Zusammenhang stellen. Die Einvernahme sdmtlicher Zeugen ergab
jedoch, dass - abgesehen von angeblichen Erinnerungsliicken - mit der Materie, mit der
sie befasst waren, schlicht tiberfordert waren.

Im Hinblick auf die ausnehmend komplexen Vorginge, die der EVS zu bewerkstelligen
hat, ist fiir eine personelle Ausstattung der Geschéftsleitung und Abteilungsleiter des
EVS Sorge zu tragen, die den qualitativen und quantitativen Anforderungen Rechnung
tragt.

Die Funktion eines Geschiftsfiihrers des EVS ist nicht unter parteipolitischen Gesichts-
punkten auszuschreiben, sondern ausschlielich unter Beriicksichtigung der fachlichen
Gegebenheiten.

Die Aufsichtsgremien des EVS miissen die beteiligten Interessen angemessen beriick-

sichtigen:
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Die Aufsichtsgremien miissen zukiinftig paritétisch durch Vertreter der Kommunen,
von Industrie- und Handelskammer (fiir den industriellen und wirtschaftlichen Entsor-
gungsbereich) und Vertretern der Verbraucher besetzt werden.

In den gesetzlichen Vorschriften muss die Verantwortlichkeit der handelnden Personen
auch in den Aufsichtsgremien deutlich definiert sein. Die Aufsichtsratsmitglieder sind
dem Interesse des Ganzen verpflichtet. [hre Auswahl hat sich an fachlichen Gesichts-
punkten zu orientieren.

Die Vermeidung der vorstehend aufgefiihrten, teilweise schiddigenden Handlungen hétte
zu einer nennenswerten Senkung der Miillgebiihren im Saarland gefiihrt. Der Ausschuss
erwartet von den Gremien des EVS und den Verantwortlichen ein ernsthaftes und ziigi-
ges Aufarbeiten der Sachverhalte, eine Aufkldrung der Verantwortlichkeiten und die
Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen, auch gegen verantwortliche Geschafts-
fithrer und Mitglieder von Aufsichtsgremien.

Die Aufsichtsbehorde ist tiberfordert.

Die Aufsicht iiber die Handlungsgremien des EVS muss effektiv, zeitnah und in dem
Bewusstsein erfolgen, dass die Grundsitze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ge-
wihrleistet sind.

Offenbar haben die politischen Verhiltnisse die Entwicklungen begiinstigt und eine
frithzeitige Aufklarung entdeckt. In den Unterlagen, die der EVS dem Untersuchungs-
ausschuss zur Verfiigung gestellt hat, befand sich ein handschriftlicher Vermerk des Be-
troffenen Prof. Dr. Peter Béhr an einen leitenden Mitarbeiter der EVS.

,,Bitte solche Anfragen ,,auf dem kleinen Dienstweg™ bei der Aufsichtsbehorde kiinftig
mit der Geschéftsfiihrung abstimmen. Wir konnen uns auf das Wohlwollen des neuen
MFU nicht mehr blindlings verlassen und miissen darauf achten, dass wir durch solche
Anfragen keine falschen Signale setzen.*

Trotz der vorstehend aufgedeckten massiven Pflichtverletzungen sind ernsthafte zivil-
rechtliche oder disziplinarische Schritte gegen den Betroffenen nicht unternommen
worden. Offenbar wartet eine Mehrheit der Verantwortlichen im EVS nur darauf, dass
der Untersuchungsausschuss seine Arbeit abschliefft, um wieder zur Tagesordnung {i-
bergehen zu konnen. Be merkenswert war vor allen Dingen der politische Druck, der in
vielfacher Hinsicht der Aufkldrungsarbeit des Untersuchungsausschusses entgegenge-
setzt wurde. Dieser kam nicht nur aus dem kommunalpolitischen Bereich - Biirgermeis-
ter aller Couleur wurden auf mannigfache Weise vorstellig, die Arbeit des Untersu-

chungsausschusses schidige das Ansehen des Landes; der Untersuchungsausschuss
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miisse eingestellt werden. Der Untersuchungsausschuss stellt fest, dass ein Teil der an-
gerissenen Probleme - ob es die vielfdltigen Fahrten des Verbandsvorstehers Prof. Dr.
Peter Bahr in die Schweiz, ob es sich um vertragliche Geflechte im Zusammenhang mit
den Miillverbrennungsanlagen, ob es sich um Weiterungen beispielsweise im Bereich
der womoglich unwirtschaftlichen Einhausung von Biomiill handelt - nicht hat bearbei-
tet werden konnen.

Der Untersuchungsausschuss sieht sich zu einer Stellungnahme im Hinblick auf die
Tatigkeit der Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft Saarbriicken veranlasst. Im
Rahmen der Tétigkeit des Untersuchungsausschusses wurden zahlreiche Vorgidnge und
Vertrage zum Nachteil des KABV/EVS festgestellt, die nach Auffassung der wissen-
schaftlichen Berater des Untersuchungsausschusses den Anfangsverdacht hinsichtlich
von Straftaten zum Nachteil des KABV/EVS, seiner Tochter- oder Beteiligungsunter-
nehmen bzw. der GKE begriindet wurden.

So wurden, wie oben bereits dargelegt wurde, zahlreiche miindliche bzw. schriftliche
Vertrage eruiert, die zum Nachteil des KABV/EVS ohne die hierfiir erforderliche Betei-
ligung der entsprechenden Mitbestimmungsgremien und ohne Ausschreibung bzw. un-
ter Tduschung der Mitbestimmungsgremien beschlossen wurden.

Der Untersuchungsausschuss hat sich regelméBig tiber die Tétigkeit der Staatsanwalt-
schaft Saarbriicken berichten lassen und Akteneinsicht gehalten. Wéhrend in der Abtei-
lung fiir Korruptionsbekdmpfung insgesamt 15 Verfahren eingeleitet worden sind, war
die fehlende Ermittlungstétigkeit der Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft auffal-
lig. Die Einvernahme des betreffenden Oberstaatsanwaltes vor dem Untersuchungsaus-
schuss verlief iiberraschend unbefriedigend. Trotz mehrmaliger Fragen war nicht fest-
zustellen, welche Ermittlungsarbeit/welchen Ermittlungseinsatz die Wirtschaftsabtei-
lung verfolge. Die Aussagen des betreffenden Oberstaatsanwaltes, seit Eingang zweier
Strafanzeigen Anfang und Mitte des Jahres 2001 gehe er von einer "Kampagne" aus,
mag eine Ursache dafiir gewesen, dass die Wirtschaftsabteilung des Staatsanwaltschaft
Saarbriicken weder Zeugeneinvernahmen durchgefiihrt, noch auf die Akten des Unter-
suchungsausschusses zuriickgegriffen hat. Der Vorsitzende des Untersuchungsaus-
schusses hat von daher unter dem 09.09.2003 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den
Leiter der Wirtschaftsabteilung der StA Saarbriicken erhoben. Dabei wurde darauf hin-
gewiesen, dass zahlreiche Vorgénge durch den Untersuchungsausschuss aufgedeckt
(und in der Presse publiziert) wurden, die Anlass fiir ein Tatigwerden der Wirtschaftsab-

teilung hétten sein miissen, was offenkundig unterblieben ist.
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So wurden zahlreiche Vertrige zum Nachteil des KABV ohne die hierfiir erforderliche
Beteiligung der entsprechenden Mitbestimmungsgremien und ohne Ausschreibung ge-
schlossen.

Es sind dies beispielsweise

1. ein Containertransportvertrag im Volumen von 1,2 Mio. DM (abgerechnet {iber 1,5
Mio. DM) im Oktober 1997 (ausgefiihrt 1998)

2. Der Abschluss von Mietvertragen im Gesamtvolumen von zwischen 250 TDM und
knapp 500 TDM pro Jahr zu marktuniiblichen Konditionen (z. B. Lagerung von Grauen
Tonnen auf Braschen fiir DM 7,00/m2).

3. Der vollstindige Verzicht auf Papiererlose (1992 bis 1994).

Die Verschleierung der tatsdchlichen Papiererldse und die Verrechnung von Betrdgen fiir an-
gebliches Wagnis und Transport/Nicht-Durchfithrung der Papiervermarktung (1995 bis
2002)

4.  Die Ubernahme von Transportkosten fiir gesammeltes gewerbliches Papier, obwohl der
KABV/EVS hierfiir nicht aufkommen muss (NutznieBer ASS GmbH) (1995 bis 2003)

5. Die Vergabe (ohne Ausschreibung) des Austauschens von 240-1tr.MiillgefdB3en zu ei-
nem Vielfachen des erforderlichen Preises.

6.  Das "Verschenken" von 30.000 MWh Strom pro Jahr seit 1997 Strom, die im Heiz-
kraftwerk Neunkirchen erzeugt werden, entgegen dem abgeschlossenen Vertrag.

7. Abwicklung des Containerkaufvertrages erst 1-1/2 Jahre spéter (Zinsnachteil fiir EVS)

Es handelt sich um Sachverhalte zum Nachteil des EVS oder Tochtergesellschaften oder Be-

teiligungsunternehmen, bei denen Entschiadigungsgremien getduscht wurden.

1.  Téuschung der Entscheidungsgremien bei der nachteiligen Vergabe der Glascontainer-
nachriistung (Schaden 400 TDM), Vergabe ohne Ausschreibung an die GKE, von dort
an ASS GmbH, die DM 200,00/Container Gewinn machte. (Hierzu unten noch.)

2. Ausschreibungsbetrug im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Containerwerft
1995/1996, der sich schidigend bis ins Jahr 2002 fortgesetzt hat.

3. Ausschreibungsbetrug im Zusammenhang mit dem Schlackeaufbereitungsvertrag 1997
(siehe Scheper-Gutachten), der sich schadigend bis heute fortsetzt.

4.  Tauschung der Entscheidungsgremien {iber das Gesamtvolumen des sogenannten Ge-

schiftsbesorgungsvertrages zwischen KABV und Gesellschaft Kommunaler Entsor-
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gungsbetriebe GKE (Tduschung iiber wesentliche Vertragsgrundlagen)

5. Verkauf der Wertstoffcontainer wesentlich unter Wert

Es handelt sich um Sachverhalte zum Nachteil des EVS oder Tochtergesellschaften oder Ge-
sellschaften, an denen der EVS beteiligt ist.

1.  Abrechnung eines sogenannten Schlackeaufbereitungsvertrages von 1997 bis 2000, oh-
ne dass Schlacke aufbereitet wurde. Die Schlacke wurde einfach deponiert, die "Autbe-
reitung" wurde aber bezahlt. Die Verantwortlichen wussten, dass es eine Schlackeaufbe-
reitungsanlage gar nicht gibt. (Schaden etwa 800 TEUR pro Jahr)

2. Vergabe von Revisionsauftragen ohne Ausschreibung an die Fa. von Roll im Zusam-
menhang mit der BG AVA Velsen zu wesentlich iiberh6hten Preisen mit dem Ziel der
Stiitzung der Fa. von Roll (im Jahr 2002)

3. Verdacht des Betruges zum Nachteil des EVS im Zusammenhang mit Nachriistungsver-
tragen beim Miillheizkraftwerk (MHKW) Neunkirchen

4. Verdacht der Untreue und des Betruges zum Nachteil des KABV bzw. seiner Tochter-
gesellschaften bzw. Beteiligungsgesellschaften im Zusammenhang mit der Vergabe von
Entsorgungsauftrigen in Velsen (Miillheizkraftwerk) und Miillheizkraftwerk in Neun-

kirchen.

Die vorstehende Aufzidhlung erhebt nicht den Anspruch auf Vollstédndigkeit. Nach der durch-
gefiihrten Akteneinsicht beschriankt sich die Tétigkeit der Wirtschaftsabteilung auf ein einzi-
ges Verfahren, in dem scheinbar alle die aufgefiihrten Sachverhalte behandelt werden (sol-
len).

Wortlich wurden dem Ltd. OStA mitgeteilt, dass es nicht Aufgabe eines Untersuchungsaus-
schusses sein konne, alle derartigen Handlungen rechtlich zu beurteilen. Es hiee auch die
Untersuchungsmoglichkeiten des Parlamentes zu sprengen, wenn jedem einzelnen Sachver-
halt und Anfangsverdacht detailliert nachgegangen wiirde. Dies konne und miisse bei Vorlie-
gen eines Anfangsverdachts Aufgabe der Staatsanwaltschaft sein.

Die Befragung von Herrn OStA Rolf Miiller habe zur Feststellung gefiihrt, dass die an das
Offizialprinzip gebundene Staatsanwaltschaft zumindest im Wirtschaftsdezernat anscheinend
nicht in dem gebotenen Umfang - Stimmen in dem Untersuchungsausschuss sind sogar der
Auffassung nicht mit der gebotenen Objektivitidt und Sorgfalt - hinsichtlich der geschilderten
Sachverhalte die Ermittlungen gefiihrt oder Ermittlungen eingeleitet hat.
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Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass der Untersuchungsausschuss nicht das Ziel verfolgt,
unbedingt "die Strafbarkeit" von handelnden Personen zu erweisen.

Liegt jedoch ein Anfangsverdacht vor, ist es Pflicht der Staatsanwaltschaft, Ermittlungen zu
fiihren. Hierzu gehort jedenfalls, dass sich die Wirtschaftsabteilung gehdrig mit den Protokol-

len der Zeugeneinvernahmen des Untersuchungsausschusses auseinandersetzt.
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I1. Abweichender Bericht der SPD-Fraktion

Politische Wertung der Untersuchungsergebnisse

1. Bei der Ubernahme der Titigkeit durch den Betroffenen Geschiftsfiihrer Prof. Bihr
1992 war der KABYV in seinen Strukturen nur unzureichend auf die sich stark wan-
delnden Erfordernisse der Abfall- und Wertstoffwirtschaft vorbereitet. Der KABV war
ein kommunaler Zweckverband, der seit ca. 12 Jahren bestand und dessen Aufgabe bis
dahin in erster Linie darin bestand, die kommunale Miillabfuhr zu organisieren. Eine
weitere wichtige Funktion des KABV war die Sicherstellung einer umweltgerechten
und zuverlédssigen Einsammlung, Verwertung und Deponierung des Hausmdills. Erste
und durchaus gute Ansédtze gab es bei der Miilltrennung nach Wertstofffraktionen Pa-
pier, Glas und Sondermiill.

2. Mit der Verabschiedung des ,,Kreislaufwirtschaftsgesetzes* 1991 und der Einfiihrung
des Dualen Systems wurden vom damaligen Geschéftsfiihrer rechtliche Strukturen
entwickelt, die Einsammlung der durch den ,,Griinen Punkt* gekennzeichneten Wert-
stoffe im Zustdndigkeitsbereich des KABV sicherzustellen. Damit gelang es zunéchst,
die Wertschopfung des Dualen Systems im Saarland zu halten.

3. Der Aufbau eines umfassenden Depotcontainernetzes erfolgte sehr schnell. Die Ge-
schiftsfiihrung bediente sich dabei Partner, die schon seit langerer Zeit mit dem
KABYV geschiftlich in Verbindung standen. Diese, aus den Vorzeiten Béhrs bestehen-
de Verbindungen, erwiesen sich als dauerhafter als die sukzessiv neu geschaffenen
Strukturen im Bereich des KABV. Zu den bestehenden personellen Strukturen bilde-
ten sich neue Beziehungsgeflechte zwischen der Verbandsspitze und der iiberschauba-
ren saarlandischen Miillwirtschaft.

4. Die neu dazu gewonnenen Aufgaben, die sich aus der Einfiihrung des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes ergeben hatten, fiihrten nicht zu einer notwendigen Anpassung der
Strukturen des Verbandes. Dies ist insbesondere im Bereich des Controllings festzu-
stellen gewesen. Eine notwendige professionelle Umsetzung des gestiegenen Aufga-
benspektrums wurde nicht vollzogen und nur unzureichend iiberwacht.

5. Der Betroffene Prof. Bihr hat neben seinem strategischen Handeln — hierzu zdhlen die
Positionierung der saarldndischen Miillwirtschaft, die zeitweilige Absicherung der Ar-
beitspldtze der kommunalen Betriebshofe sowie das Aushandeln der fiir das Saarland

lukrativen Vertrdge des Dualen Systems — rund um den Verband, die notwendige
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Kontrolle im Ausfiihrungsmanagement des eigenen Betriebes nicht mit der notigen
Sorgfalt betrieben. Die von ihm aufgebauten Strukturen von Tochtern und Beteiligun-
gen des EVS haben ein System der Intransparenz geschaffen, dass sich fiir zahlreiche
der mitwirkenden Mitglieder der Aufsichtsgremien als zu undurchsichtig erweisen
sollte.

6. Wesentliche Entscheidungen der Geschéftsfithrung aus der Anfangszeit des ,,Dualen
Systems* haben sich als falsch erwiesen. Die Entscheidung fiir ein landesweit gleich
aussehendes Containersystem und damit verbunden, die Entscheidung, diese Contai-
ner im Eigentum des Verbandes zu lassen, hat neben der Frage der Festlegung von In-
vestitionsmitteln natiirlich auch die Frage aufgeworfen, wo denn diese Container gela-
gert bzw. gewartet werden sollten. Dies fiihrte, aufgrund der Struktur, dass die Contai-
nertransportfirmen nicht Eigentiimer dieser Container waren, zur Einrichtung einer
zentralen Depotcontainerwerft, wie es sie anderenorts bei den jeweiligen (privatwirt-
schaftlich organisierten) Eigentiimern von Depotcontainern gibt. Die fehlende Aus-
schreibung einer solchen Werft wie auch die nicht kontrollierbare Abrechnungspraxis
der beauftragten Unternehmer fiihrten in diesem Segment zu {iberhéhten Zahlungen
durch den Verband, wobei die Hohe der Uberzahlung jedoch im Nachhinein — man-
gels Moglichkeit marktgingige Preise fiir diesen zuriickliegenden Zeitraum zu ermit-
teln — nicht exakt quantifizierbar ist.

7. Die spitere Ubertragung der Container vom KABYV an die GKE stellte nicht, wie
félschlicherweise von McKinsey behauptet, einen Vorteil von 7 Millionen DM dar,
sondern unter Zugrundelegung der zuldssigen Abschreibungssétze lediglich eine Dif-
ferenz von 1,7 Millionen DM.

8. Ein tatsdchlicher Schaden ist dem KABYV durch das betriigerische Handeln eines mit-
telstindischen Miillunternehmers entstanden. Die Kosten fiir den Aufbau einer Con-
tainerwerft ohne funktionierendes Identifikationssystem , die Kosten von niemals
durchgefiihrten Reparaturen und Containerbewegungen iiberstiegen das tatséchlich
Notwendige um ein Vielfaches.

9. Betriigerisches Handeln kann jedoch nur mit Hilfe eines Partners auf Dauer gelingen.
Die Zeugeneinvernahme haben den Verdacht auf Korruption in der mittleren Fiih-
rungsebene des KABV nicht ausschlieBen kdnnen. Die Ergebnisse der staatsanwaltli-
chen Ermittlungsverfahren miissen abgewartet werden. Im Dezember 2002 reichte die
Geschiéftsfithrung des EVS gegen die betroffene Firma Schadenersatzklage wegen un-

gerechtfertigter Bereicherung und unerlaubter Handlung in 6stelliger Euro-Hdhe ein.
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10. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand im Rahmen der Ermittlungen war die Frage

11.

nach den Erlosen aus der Papiervermarktung. Die Verwertung und Vermarktung von
Papier, Pappe und Kartonagen (im folgenden PPK) erfolgte bis September 1994 durch
die Unternehmen, die das Papier einsammelten. Ab dem 1.9.1994 sollten die Ver-
marktung des Papiers durch den BDSiS erfolgen. Man einigte sich jedoch darauf, dass
die Vermarktung weiterhin durch die privaten Abfuhrunternehmer erfolgen sollten, die
jedoch nach einem Abzug von festen Kosten 65% des Erloses an den BDSIS abfiihren
sollten. Seit 1998 gab es eine Aufteilung der Erlése im Verhiltnis GKE und KABV zu
je 50%. Bei der vertraglichen Regelung 1994 ist man von einer ungiinstigen Preisent-
wicklung im Bereich der Papiervermarktung ausgegangen. Die Geschéftsfithrung des
EVS hat zum Ende des Jahres 2002 seine Vertrige mit RWE-Umwelt und Onyx ge-
kiindigt und iiber die GKE als Geschéftsbesorgerin neue, wesentlich glinstigere Ver-
trage fiir die Papier-Vermarktung abgeschlossen. Ebenso hat die GKE auf Hinwirken
des EVS mit den iibrigen Abfuhrunternehmen — fiir die sie Vertragspartnerin ist — fiir
das Jahr 2003 ebenfalls neue, wesentlich giinstigere Vertridge geschlossen. Die seitens
der CDU-Fraktion in die Welt gesetzten Zahlen von ca. 74 Millionen DM oder ca. 33
Mio Euro Schaden sind, obwohl durch detailreiche Berechnungen ein gegenteiliger
Eindruck zu erreichen versucht wird, ohne realen Hintergrund. Die zugrunde gelegten
Tatsachenbehauptungen sind entweder falsch oder unbelegt. Dariiber hinaus wurde bei
der Aufstellung dieser Behauptungen entweder die Rechtslage falsch beurteilt und
nicht beriicksichtigt, dass es noch geltende vertraglich Abmachungen gab, die erst or-
dentlich gekiindigt werden mussten.

Beim Untersuchungskomplex Yellow Sort zeigte sich in aller Deutlichkeit, dass die
politisch Verantwortlichen sich in geradezu atemberaubender Weise auf die Aussagen
eines der Geschéftsfiihrer verlassen haben. Das Scheitern des Projektes Yellow Sort
muss zundchst als ein Scheitern der Sicherung des Abfall- und Wertstoffstandortes
Saar gesehen werden. Abfallpolitisch ist damit die Grundlage weggefallen, im Saar-
land im Bereich der Wertstofferfassung und —behandlung nennenswert Wertschépfung
zu betreiben. Finanziell ist das Scheitern des Projektes zu Lasten der Gesellschafter
der GKE gegangen. Anzumerken bleibt beim Komplex, dass es als etwas einseitig an-
gesehen werden muss, wenn lediglich die Aussage eines in diesem Komplex hochbe-
lasteten Zeugen zur Grundlage der Sachverhaltsdarstellung gemacht wird. Die Be-
handlung des Projektes Yellow Sort ist ein deutliches Beispiel fiir die mangelnde Pro-

fessionalitidt zumindest der Aufsichtsgremien. Inwieweit kriminelle Energien einzelner
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12.

Handelnder im Geschiftsfiihrerbereich eine wichtige Rolle spielten, muss den staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungen vorbehalten bleiben.

Ein GroBteil der von der CDU vorgetragenen Vorwiirfe hilt einer genaueren Uberprii-
fung nicht stand bzw. muss vor dem Hintergrund realer Tatsachen als falsch darge-
stellt werden. Dies kann am Beispiel der Vertrige im Zusammenhang mit den im
Saarland betriebenen Miillverbrennungsanlagen differenzierter dargestellt werden.

1. Entgeltsvereinbarung ohne jegliche Genehmigung durch die zustdndigen Aufsichts-
gremien welche der BG AVA Velsen jahrlich einen Gewinn in Héhe von 2 Mio. DM
nach Steuern garantiert.

Unzutreffend ist der Vorwurf, dass iiber eine Entgeltsvereinbarung, an welcher die zu-
standigen Aufsichtsgremien nicht beteiligt gewesen sein sollen, der BG AVA Velsen
dieser jahrlich ein Gewinn von 2 Mio. DM nach Steuern garantiert wurde.

In der gemeinsamen Sitzung des Verbandsausschusses und der Aufsichtsréte der bei-
den KABYV Gesellschaften (GAV- und ABW- GmbH) am 8.und 15. Mai 1996 wurden
die Beschliisse zum Vertragswerk vom 4. Juni 1996 gefasst. Ebenso fand eine Vora-
bunterrichtung des Umweltministeriums in einem Jour fixe am 14. Mai 1996 statt.
Teil dieses Vertragswerkes vom 4. Juni 1996 ist auch die Bestimmung der Geschéfts-
fiihrung der BG AVA Velsen, die dann am 4. Juni 1996 mit der GAV mbH zum einen
den Pachtvertrag liber die Anlage in Velsen und mit der ABW GmbH einen Entsor-
gungsvertrag iiber die Nutzung der Anlage fiir die Verbrennung von Abféllen aus dem
Zusténdigkeitsbereich des KABV abgeschlossen hat.

Inhalt dieses — damit unter Einschaltung der zustdndigen Gremien abgeschlossenen -
Entsorgungsvertrages war:

Das Verbrennungsentgelt war als ein in vier Raten zu zahlender Jahresbetrag berech-
net, unabhéngig von dem tatsdchlichen Aufkommen von Abfallen. Zusétzlich fand Be-
rlicksichtigung ein Aufschlag fiir Wagnis in Hohe von 1 Million DM und ein weiterer
Aufschlag fiir Gewinne in Hohe von 2 Millionen DM. Nach der urspriinglichen Ver-
tragsfassung sollte das Verbrennungsentgelt jeweils auf drei Jahre fest vereinbart sein.
Weiter wurde bestimmt: Weicht das ausschiittungsfahige Jahresergebnis der Auftrag-
nehmerin - also BG Velsen - nach Steuern mehr als 30 Prozent positiv oder negativ
von 2 Millionen DM ab, so ist der 2,6 Millionen DM {ibersteigende bzw. 1,4 Millio-
nen DM unterschreitende Betrag bei der Ermittlung des Entgelts fiir das der Erstellung
des Jahresabschlusses folgende Jahr entsprechend zu berticksichtigen. — Ziel war also,

dass auch das fest vereinbarte Entgelt anzupassen ist, wenn die Gewinne der Gesell-
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schaft entweder zu hoch sein sollten oder so niedrig sein sollten, dass eine mittlere
Grenze von 2 Millionen nicht erreicht werden sollte.

Diese Regelung enthielt praktisch eine Art Garantie eines jahrlichen Gewinns nach
Steuern von 2 Millionen DM.

Pachtvertrag und Entsorgungsvertrag sind in den Folgejahren mehrfach iiberarbeitet
worden:

Von Bedeutung ist insbesondere eine von Wolf und Béhr als Geschéftsfiihrer der
ABW ausgehandelte Anderung des Entsorgungsvertrages vom 16. Dezember 2000. In
dieser Vertragsidnderung ist die urspriinglich vorgesehene Festschreibung des
Verbrennungsentgelts auf drei Jahre mit nachtriglicher Korrektur nach oben oder un-
ten abbedungen worden.

Es wurde neu vereinbart, dass der Verbrennungspreis jeweils zu Beginn eines Wirt-
schaftsjahres veranschlagt und dann jeweils zu Jahresende noch einmal spitz abge-
rechnet werden soll. Immer tatséchliche Kosten plus 2 Millionen (- die aber bereits in
dem friiheren Entsorgungsvertrag so vorgesehen waren !).

Diese Vereinbarung machte es moglich, den bisher in den Verbrennungspreis einkal-
kulierten Aufschlag fiir Wagnis von 1 Million DM ganz zu streichen, denn es gab ja
kein Wagnis mehr. Die Vereinbarung ermdglichte unter anderem eine jahrliche Kon-
trolle der Kostenkalkulation der Betriebsgesellschaft, erleichterte die schnelle Anrech-
nung unvorhergesehener Betriebsgewinne auf das Verbrennungsentgelt und hatte da-
mit nicht zuletzt steuerliche Vorteile.

Nur diese Vertragsdnderung ist in der Sitzung des Aufsichtsrates der ABW am 24. Ok-
tober zwar diskutiert und von den Aufsichtsratsmitgliedern auch widerspruchslos ak-
zeptiert worden, es hat aber keinen formellen Genehmigungsbeschluss des Aufsichts-
rates zu dieser Vertragsdnderung gegeben.

Diese Vertragsdanderung beriihrte jedoch gerade nicht den schon im fritheren Entsor-
gungsvertrag — unter Beteiligung der Gremien — vorgesehenen garantierten Gewinn

von 2 Mio. DM nach Steuern.

2. Manipulation der Vertrige iiber die Schlackenaufbereitung / Schaden durch nicht
vertragsgerechte Leistung

Zutreffend ist wohl, dass die Vergabe des Auftrags im Jahre 1997 fiir die ,,Schlacken-
aufbereitung® ausweislich des Scheper Gutachtens verédndert wurde. Letztlich hat wohl

nicht der billigste Bieter den Zuschlag erhalten.
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Obwohl sie nicht - nach Aussage des Scheper Gutachtens - die preisglinstigste war,
erhielt die BG Pescher/A.S.S./ SOTEC den Zuschlag zu einem Einheitspreis fiir
Schlacke aus Velsen und Pirmasens und Neunkirchen, die gar nicht in der Ausschrei-
bung beinhaltet waren.

Ebenso wurde nur mit der BG Pescher/A.S.S./SOTEC ein Bietergespréch gefiihrt und
auch nur bei dieser BG ein Abzug fiir die Abnahme streufdhigen Kochsalzes vorge-
nommen.

Zudem wurde ein Transportpreis fiir den Transport der anfallenden Schlacke nach Il-
lingen zur Aufbereitung angeboten, obwohl in Illingen erst 1999 die Schlackenaufbe-
reitungsanlage in Betrieb ging. Dies legt den Schluss nahe, dass schon zum Zeitpunkt
der Abgabe des Angebots der BG Pescher/ASS/SOTEC - Ende 1996 — der Standort
Illingen in Erwédgung gezogen wurde fiir eine Schlackenaufbereitungsanlage.

Dariiber hinaus hat der KABV wenige Tage vor Vergabe des Auftrags einen Koopera-
tionsvertrag mit der ASS geschlossen, in welchem der ASS zugesichert wurde, dass
fiir die Schlackeaufbereitung und/oder die abschlieBende Ablagerung der nicht ver-
wertbaren Schlacke / Schlackenreststoffe vorzugsweise die Deponie Illingen kosten-
frei zur Verfiigung gestellt wird.

Ob es sich dabei tatsédchlich um einen — wie von der CDU-Fraktion behaupteten -
rechtswidrigen Eingriff in die Submission handelt, ist fraglich, handelt es sich bei dem
Vertragspartner KABV schlieBlich nicht um den Ausschreibenden, denn die Aus-
schreibung wurde von der Geschiftsfithrung der BG AVA Velsen eigenstiandig abge-
wickelt.

Dieses Vorgehen ldsst nur den Schluss zu, dass eine ,,saarldndische* Losung gewollt
war, dass die Vergabe des Auftrags hinsichtlich der Aufbereitung und Verwertung der
Schlacke an die BG Pescher/ASS/SOTEC hinauslaufen sollte.

Auch wenn zwar der Gutachter Scheper den Vorteil bzgl. der Moglichkeit der kosten-
losen Ablagerung der nicht verwertbaren Schlacke gegeniiber Mitbewerbern mit ca.
DM 7,00 / t Schlacke ermittelt hat, so ist die von der CDU-Fraktion vorgelegte Hoch-
rechnung des daraus entstandenen Schadens (entgangene Deponiekosten) rein
spekulativ:

Die CDU-Fraktion geht in ihrer Rechnung vom Wert der angefallenen Schlacke von
1997 bis 2000 aus Velsen aus, beriicksichtigungsfahig wire jedoch nur der Teil der
nicht verwertbaren Schlacke, der Schlackenreststoffe, nur hierauf bezieht sich die

Moglichkeit der kostenlosen Ablagerung.
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Die Ausschreibung sah zwar vor, dass die Verwertung / Entsorgung von Schlacken im
Raum Saar-Lor-Lux erfolgen solle. Diese Ausschreibungsbedingung ist jedoch nicht
ganz ohne jeden Grund erfolgt.

Solange die Schlacke noch nicht aufbereitet ist, handelt es sich um Abfall. Solange ist
von Interesse, dass der Abfall ,,Schlacke® iiber moglichst kurze Wege zur Begrenzung
eines Risikos transportiert wird. Erst nach einer Aufbereitung ist Schlacke als ,,gefahr-
loser* Wertstoff zu sehen, so dass erst dann auch gréBerer Transportstrecken unerheb-
lich wiren. Nicht nachgewiesen ist auch die Behauptung der CDU-Fraktion, dass die
BG den Transport der Schlacke zu einem iiberhohten Preis von DM 16,20 nach Illin-
gen anbot. Kein Zeuge hat bestdtigen konnen, dass dieser Transportpreis absolut unre-
alistisch sein soll.

Vielmehr wurde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass gerade der Transport
einer Tonne Schlacke nicht mit dem Transport einer Tonne Schotter oder Kies ver-
gleichbar ist, der damit von der CDU-Fraktion als Transportpreis fiir eine Tonne
Schotter von 5 Euro nicht als ein Vergleichspreis herangezogen werden kann.

Fiir den Transport von Schlacke sind vielmehr Spezialcontainer und damit letztlich
auch entsprechend ausgestattete LKWs, die auch der Auslastung durch den Transport
von Schlackecontainern entsprechen, notwendig.

Im Ubrigen benétigt die A.S.S. GmbH der Landeshauptstadt Saarbriicken, die den
Transport realisieren sollte, selbst keinerlei Erfahrung mit der Aufbereitung und Ver-

wertung von Schlacke, sondern nur Erfahrungen im Transportbereich.

3. Schaden durch sinnlose ,,Schlackeaufbereitung*

Vorwurf der CDU-Fraktion : Schlacke wurde nicht ordnungsgemél aufbereitet und
verwertet (1997 — 2000) — die billigste Losung wire gewesen, die Schlacke auf einer
dem KABV/EVS zur Verfiigung stehenden Deponie zu deponieren, Deponiekapazitit
hitte in liberaus reichlichem Male zur Verfligung gestanden.

Die CDU-Fraktion verkennt, dass nach der Betriebsgenehmigung fiir die MVA Velsen
die Entsorgungssicherheit hinsichtlich der Schlacke sichergestellt werden sollte und
dass zudem die Auflage bestand, zunéchst die Verbrennungsschlacke zu verwerten.
Dabei wird von der CDU-Fraktion — trotz der Versuche mehrer Zeugen (Wentz, Wollf,
Deimling, Brenner, Scherff) dies aufzukldren — die notwendige Unterscheidung zwi-
schen Entsorgung und Verwertung von Schlacke nicht verstanden. Exemplarisch soll

auf die Aussage des Zeugen Brenner verwiesen werden:
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Zutreffend ist, dass es - solange noch keine Schlackenaufbereitungsanlage in Illingen
zur Verfiigung stand - eine Ubergangsldsung fiir die Ubergangszeit gab.Am Standort
Heinitz wurde eine mobile Aufbereitungsanlage betrieben, die etwas mehr Schrott und
Uberkorn und noch andere Sache herausgebracht hatte.

Die Schlacke wurde danach etwas anders klassifiziert / klassiert. Sie hatte natiirlich
nicht den gleichen Qualitdtsstandard wie das heute durch die Aufbereitung in Illingen
erreicht wird. Der Qualititsstand war jedoch ausreichend.

Diese Aufbereitungsanlage habe fiir die Notwendigkeiten der Ubergangszeit ausge-
reicht und den gesetzlichen Voraussetzungen entsprochen.

Zudem sei nie geplant gewesen — gegen diesen Vorwurf verwehrt er sich massiv —
dass die Schlacke immer nur auf Deponien gegeben werden soll. Bei der SVI wurde
bewusst ein Partner, Pescher, mit hinein genommen, der insbesondere Kenntnisse iiber
die Vermarktung von mineralischen Stoffen und Schlacke hatte. Diese Ubergangslo-
sung ging auch nahtlos ab Aufnahme des Betriebes der AVA Velsen so, in Illingen
seien auch nie irgendwelche Schlackenmengen zwischengelagert worden.

Auf die Frage, ob ein Hauptbestandteil der Verwertung der Schlacke gewesen sei, dass
sie in Deponien eingebaut werden sollte, antwortete der Zeuge Brenner:

Dies sei eine suggestive Fragestellung — ,,in Deponien eingebaut™ —, das sei eine Ab-
lagerung und keine Verwertung.

Aber:,,Schlacke ist nach entsprechender Aufbereitung an unterschiedlichen Stellen
einsetzbar, und zwar als Substitut fiir irgendwelche andere Baustoffe, sei es Kies,
Schotter oder sonst irgendetwas anderes. Das hat mit einer Deponierung von Hausmiill
oder von anderen Stoffen nichts zu tun. Es ist ein Substitut fiir Stoffe, die sonst am
Markt zugekauft werden miissten. Die SVI setzt diesen Stoff an mehreren Stellen als
Baumaterial ein, z.B. fiir Dimme oder fiir irgendwelche andere Maflnahmen, zum
Planieren, wo anschlieende eine Flache gemacht wird. Und auch als ein spezieller
Baustoff fiir die Profilierung einer Deponie, die anschlieend rekultiviert und abge-
deckt wird.*

Er erlduterte noch einmal zu Klarstellung auf den Vorwurf des Abg. Jungmann hin,
dass der Einsatz der Schlacke zur Rekultivierung von Deponien in Wahrheit keine
Verwertung darstelle:

,Ein Verbringen von Schlacke zum Ziel einer geordneten Profilierung einer Deponie,
zur Substitution von anderen Stoffen, wie Kies, Schotter u.4., hat mit Rekultivierung

noch nichts zu tun. Das ist eine Vorstufe, bevor eine Rekultivierung gemacht wird. Bei

267



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

einer Rekultivierung kommt u. a. noch Erde drauf, zwischendrin Folie etc, das ist et-
was anderes. OD ich jetzt die aufbereitete Schlacke fiir einen Schallschutzdamm, ir-
gendeine andere Aufschiittung oder fiir die Herstellung eines Grundprofils fiir einen
spateren Parkplatz verwende, oder ob ich es als Substitut fiir Schotter fiir ein im Rah-
men der Genehmigung vorgegebenes Profil eines ehemaligen Deponiestandortes ver-
wende, ist eine eigentliche Verwertung.*

Er gab weiter an, dass es ein gliicklicher Zustand am Markt sei, dass die Schlacke bei
der Profilierung als Substitut fiir andere Baustoffe verwendet werden kann und auch
wird.

Die CDU-Fraktion geht daher mit ihrer Behauptung, dass wihrend der Zeit der ,,mobi-
len Aufbereitungsanlage* die so aufbereitete Schlacke einfach kostenlos {iberwiegend
in Neunkirchen deponiert / abgelagert wurde, vollig fehl.

Wie von allen oben genannten Zeugen bestitigt, wurde ein tiberwiegender Teil dieser
so aufbereiteten Schlacke zur Rekultivierung der Deponie Dechen eingesetzt. Fiir all
diese Vorgénge lagen auch die notwendigen Genehmigungen vor.

Zu verweisen ist hier zum einen auf ein Schreiben der ASS vom 07.07.1998 per Fax
an den Biirgermeister Herrn Konig der Gemeinde Illingen — dem jetzigen Standort der
Aufbereitungsanlage — im Zusammenhang mit der Frage, ob die Schlackenaufberei-
tungsanlage nach Illingen kommen soll oder nicht:

,»MV-Schlacke werde derzeit aus Velsen zur ehemaligen Riickstandsdeponie Heinitz
gebracht und dort zusammen mit der MV-Asche aus Neunkirchen grob entschrottet.
Fiir dies Art der Aufbereitung liegt eine Ubergangsgenehmigung des LfU vor, die al-
lerdings bis 31.07.1998 befristet ist.*

Gerade im Hinblick auf das Auslaufen dieser Ubergangsgenehmigung sei die SVI
GmbH daher bereit, die in Illingen erforderlichen Investitionen vorzunehmen.

Aus einem weiteren Schreiben des EVS / Prof. Dr. Bédhr an den Biirgermeister der
Gemeinde Illingen Herrn Konig vom 01.07.1998:

Es wird mitgeteilt, dass die Aufsichtsbehorde voraussichtlich keine Bedenken dagegen
hat, die MV-Schlacke sowohl aus Neunkirchen, als auch Velsen zur Planierung und
Abdeckung der alten Saarstahl-Filterstaubdeponie in Dechen zu benutzen.

Aus einem Schreiben der SOTEC per Fax vom 26.6.1998:

,»B1s zum 30.06.1998 wird von der Genehmigungsbehéorde MUEY ecine schriftliche
Vorabgenehmigung fiir den vorzeitigen Baubeginn mit MV-Schlacke der Rekultivie-
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rungsmafinahmen Dechen erteilt, der endgiiltige Genehmigungsbescheid wird bis spé-

testens 15.07.1998 vorliegen.*

4. Uberfliissige ,,Aufbereitung"

Wie bereits unter Punkt 3 aufgefiihrt, begann nicht erst — wie von der CDU-Fraktion
behauptet — ab dem Jahre 2000 eine ,,Verwertung®. Ebenso ist die durch die Schla-
ckenaufbereitungsanlage in Illingen vorgenommene ,,Aufbereitung* wirtschaftlich
nicht sinnlos. Ohne diese entsprechende ,,Aufbereitung* keine ,,Verwertung*.

Der Fehlschluss, dass die Aufbereitung in Illingen wirtschaftlich sinnlos sei, fiihrt auf
das fehlerhafte Verstindnis des Begriffs ,,Verwertung* zurtick. Gerade die Verwen-
dung von Schlacke als Substitut flir einen anderen — sonst zu verwendenden und zu
bezahlenden - Baustoff zur Rekultivierung von Fldchen auf Deponien, zum Wegebau
auf Deponien ist kein ,,Abkippen auf Deponie*.

Durch entsprechende Laborversuche und Gutachten ist zudem nachgewiesen, dass die
Schlacke durchaus als Baustoff zur Formung von Deponiekorpern, als Vorstufe im
Rahmen von Rekultivierungsmafinahmen einsetzbar ist.

Auch in diesem Zusammenhang konnen die von der CDU-Fraktion vorgenommenen
Schadenshochrechnungen wegen angeblich sinnloser Schlackenaufbereitung daher
nicht iiberzeugen und sind durch die durchgefiihrte Beweisaufnahme nicht gedeckt.
In diesem Zusammenhang sei noch einmal der Zeuge Brenner erwihnt, der ausgesagt
hat, dass in den letzten beiden Jahren die Schlacke aus allen 3 Miillverbrennungsanla-
gen (Velsen / Pirmasens / Neunkirchen) aufbereitet und vermarktet wurde. Es sei
nichts davon deponiert worden, auch kein Uberkorn.

In Illingen gibe es ein Sonderverfahren auch fiir dieses Uberkorn, die Siebreste betref-
fend, durch welches diese mehrfach aufbereitet und fein gebrochen wiirden, so dass
auch diesbeziiglich keine Deponierung mehr erfolgen miisse.

Der (oben angesprochene) Kooperationsvertrag zwischen KABV/ ABW und ASS
bzw. SVI hinsichtlich der Moglichkeit der kostenlosen Ablagerung von Schlackerest-
stoffen auf der Deponie Illingen, sei in den letzten beiden Jahren nicht angesprochen
worden, weil ja nichts deponiert wurde. MengenméBig sei tiber diesen Vertrag keine
Anlieferung von Uberkorn oder nicht verwertbarer Schlacke weder aus Velsen, noch
aus Neunkirchen, noch aus Pirmasens passiert. Nur in den ersten Jahren des Anlaufs

der Schlackenaufbereitungsanlage Illingen sei Siebiiberlauf angefallen und {iber den
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Kooperationsvertrag ABW / SVI auch deponiert worden.Es handele sich seiner Erin-
nerung nach um eine GroBenordnung zwischen 200 oder 600 Tonnen. Die nicht ver-
wertbare Schlacke aus Pirmasens sei zudem nicht kostenlos, sondern dann fiir 50 DM /
Tonne wie im Kooperationsvertrag festgeschrieben, entsorgt worden.

Was die Schlackenaufbereitungsanlage in Illingen anbelangt, so profitiert letztlich
auch die Gemeinde Illingen (unter Biirgermeister Konig und CDU-
Gemeinderatsfraktionsvorsitzendem Vogtel) von diesem Standort.

Neben einer aufgrund der Beriicksichtigung der Schlackenaufbereitungsanlage nun
hoheren Standortentschiadigung fiir die Gemeinde als nur der Standortentschidigung
fiir die Deponie Illingen, erhilt die Gemeinde von der SVI einen Pachtzins von 30.000
DM bei einer Jahresdurchsatzleistung von 95.000 Tonnen Rohschlacke fiir ein durch
die SVI von der Gemeinde gepachtetes Grundstiick. Der Pachtzins erhoht sich zudem
noch anteilsmiBig bei Uberschreitung der oben angegebenen Menge, wobei diese
Menge in den letzten Jahren immer iiberschritten wurde und die Pacht entsprechend

auch erhoht abgerechnet wurde.

5. Transportpreis / Sperrmiilltransporte

Was den Vorwurf der CDU-Fraktion anbelangt, dass die Transportkosten des Angebo-
tes der BG Pescher/A.S.S./SOTEC ausschlieBlich zur Beglinstigung der ASS vollig
iberteuert angeboten worden seien, was durch die Einvernahme von Zeugen der ASS
belegt worden sein soll, so ist anzumerken, dass der einzige vom Untersuchungsaus-
schuss befragte Zeuge der ASS zu diesem Themenkomplex, der Zeuge Deimling war.
Dieser gab an, dass der angebotene Preis von 16,20 Euro / Tonne exakt kalkuliert und
notwendig war. Entgegen der Auffassung der CDU-Fraktion benétigte man fiir den
Transport der Schlacke Spezialcontainer und in Folge dessen auch speziell ausgelegte
Fahrzeuge. Ein Preis von 5 Euro / Tonne als Transportpreis sei unrealistisch, man
konne nicht die Transportpreise fiir Schotter oder Kies zugrunde legen.

In Bezug auf die Sperrmiilltransporte ist zutreffend, dass diese wohl ohne Ausschrei-
bung in den Containern fiir die Schlacke durch die ASS vorgenommen wurde. Die
ASS transportierte die vollen Schlackencontainer von Velsen nach Illingen und fuhr
mit Sperrmiill beladenen Containern wieder zuriick nach Velsen.

Ob die ASS hierfiir — wie von der CDU-Fraktion behauptet — einen Zusatzbetrag von
DM 5,00/t erhielt, hat die Beweisaufnahme nicht ergeben. Die Grundlage fiir diese
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Transporte bildet der Kooperationsvertrag zwischen der ABW und der SVI vom
15.07.1998:

,Die SVI stellt iber die ASS freie Transportkapazititen zum Transport von Restmiill
nach Neunkirchen und Velsen zur Verfiigung*

Die Sperrmiilltransporte in Schlackecontainern erfolgten von Illingen nach Velsen zu-
néchst versuchsweise ab Ende 1998, in grolerem Umfang in den Jahren 2000 und
2001 bis Januar 2002. Ziel sei es gewesen — so der Zeuge Vogel — in Illingen den
Sperrmiill vorzuzerkleinern, damit dieser fiir die AVA Velsen besser handhabbar wiir-
de. Man habe ndmlich versucht, ohne Vorzerkleinerung in Velsen Sperrmiill zu
verbrennen, dies habe jedoch zu Problemen mit der Anlage gefiihrt.

2001 habe man diese Sperrmiilltransporte gestoppt, man habe in Velsen versucht, den
Sperrmiill dann so anzunehmen und ihn iiber eine so genannte Sperrmiillschere zu
kleinern.

Zutreffend ist, dass es durch diese Sperrmiilltransporte in den Schlackecontainern zu
Beschddigungen und entsprechend zu Reparaturaufwand gekommen ist. Die BG AVA
Velsen hat Anfang November 2000 den Reparaturaufwand aus der Benutzung der
Schlackecontainer zu Sperrmiilltransporten mit ca. 2.000 bis 3.000 DM je Container
ermittelt. Es waren ca. 42 von 50 Containern beschidigt. Der jahrliche Gesamtauf-
wand zur Reparatur der Container wurde mit 78.000 DM / Jahr beziffert.

Von der BG Velsen war ohnehin ein ,,normaler* — immer entstehender — Reparatur-
aufwand von 35.000 DM / Jahr kalkuliert. Der hohere Reparaturaufwand bis zu den
bezifferten 78.000 DM / Jahr belduft sich damit auf 43.000 DM / Jahr - dieser aul3er-
ordentliche Reparaturaufwand wurde den Sperrmiilltransporten zugeordnet und der
ABW in Rechnung gestellt.

Die Aufteilung der Reparaturkosten wurde aufgrund der so vorgenommenen Kalkula-
tion pauschal vereinbart:

45 % BG AVA Velsen — 55 % ABW.

Die Unterscheidung der Schiden und die Zuordnung zu den Ursachen geht davon aus,
dass durch die bestimmungsgemifle Verwendung, d.h. durch den Schlacketransport,
an den beweglichen Teilen der Container (Verschlussratsche, Rollen, Dichtungsprofile
und Kappenlager) Verschleilerscheinungen auftreten.

Fiir die Sperrmiilltransporte dagegen sind infolge der Beladung und durch behelfsma-
Biges Rangieren auf dem Deponiegeldnde mit einer Raupe Kollisionsspuren, Metal-

lausrisse und sonstige grobe Beschiddigungen kennzeichnend.
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In der Folge hat man dann immer nur pauschal abgerechnet, nachdem einmal die
Schéden kalkuliert wurden. Die Unterscheidung der Schiaden nach Ursachen wurde
lediglich vor der Festlegung der pauschalen Regulierungsanteile durchgefiihrt.

Die Jahre 2000 und 2001 wurde so zwischen BG AVA Velsen und KABV/ABW ab-
gerechnet. Da nur 2000 und 2001 verstirkt Sperrmiill transportiert wurde, Ende 1998
nur versuchsweise begonnen wurde, wurden auch nur diese beiden Jahre abgerechnet.
Der Zeitraum 1998 bis 1999 wurde nicht gesondert abgerechnet.

Der Zeuge Vogel fiihrte vor dem Untersuchungsausschuss weiter aus, dass die Mitbe-
nutzung der Container flir Sperrmiilltransporte im Rahmen der Beteiligung an den Re-

paraturkosten bzgl. der dadurch verursachten Schiden bezahlt worden sei.

6. Schaden bei Betriebsmittelstoffen

Entgegen der Behauptung der CDU-Fraktion, dass die Einvernahme von Zeugen erge-
ben habe, dass der Einkauf von so genannten Betriebsmittelstoffen ohne jegliche Aus-
schreibung durch die SOTEC bei der MV A Velsen organisiert war und somit ein
Preiswettbewerb vollig unterbunden wurde, haben {ibereinstimmend die Zeugen
Reinshagen und Vogel vor dem Untersuchungsausschuss bekundet, dass die SOTEC
in Bezug auf die Betriebsmittel in der Regel Ausschreibungen durchgefiihrt habe. In
der Regel seien dann die Betriebsmittel fiir 1 Jahr fest gewesen. Bei der Ausschrei-
bung sei jeweils der Bestbieter ermittelt worden (so Zeuge Reinshagen). Reinshagen
gab weiter an, dass er gar keinen anderen Weg kenne bei der SOTEC.

Fiir Neunkirchen werde der Bedarf des Werkes spezifiziert und an den Zentraleinkauf
in Saarbriicken gegeben, die dann die Ausschreibungen durchfiihren wiirden

Der Zeuge Vogel gab zu diesem Themenkomplex an, dass er zwar nicht wisse, in wel-
chen Jahren Ausschreibungen bzgl. der Betriebsmittel fiir Neunkirchen gemacht wur-
den, er wisse aber, dass diese Ausschreibungen regelméfig gemacht wurden.

Unter Ausschreibung verstehe er nicht unbedingt immer das 6ffentliche Vergaberecht,
sondern auch immer dann, wenn man einen Wettbewerb durchgefiihrt habe, insofern
auch Preisanfragen. Ein Preiswettbewerb sei auch so erzeugt worden. Solange er bei
der SOTEC beschiftigt war, habe man fiir alles und jedes eine Ausschreibung durch-
gefiihrt, von Anfang an.

In Bezug auf Velsen sagt der Zeuge Vogel weiter aus, dass die Betriebsmittel in Vel-

sen direkt am Anfang, 1997, ausgeschrieben worden seien, danach habe es immer mal
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wieder Preisanfragen gegeben. Die letzte groBBere Preisanfrage habe es im Dezember
2002 gegeben, in dem sich Velsen an einer Anfrage der SOTEC mit den ,,Velsen
Mengen* beteiligt habe.

Die Anlagen brauchten zudem eine just-in-time Belieferung, ein laufender Lieferan-
tenwechsel sei sicherlich problematisch.

Auch bei einem ldngerfristig gleichen Lieferanten seien die Preise nicht immer gleich

geblieben, die Preise wurden dem Marktgeschehen angepasst.

7. Kein Anreiz zu kostenglinstiger und wirtschaftlicher Geschéftsfiihrung

Zutreffend ist, was das MHKW Neunkirchen anbelangt, dass dort ein sog. Cost-Plus-
Fee Modell umgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass die effektiven Kosten plus einen
Aufschlag auf diese Kosten als sozusagen im Voraus vereinbarter Gewinn des Unter-
nehmens abgerechnet werden.

Mit der SOTEC ist ein variabler Verbrennungspreis vereinbart, der aus den nachge-
wiesenen tatsdchlichen Finanzierungs- und Betriebskosten des MHKW Neunkirchen
und einem Aufschlag fiir Wagnis und Gewinn gebildet werden sollte (Aufschlag von 6
% auf die Betriebskosten und 4 % auf die Kapitaldienstraten).

Zum Vorwurf der CDU, die SOTEC habe aufgrund dieser Konstellation (garantierter
Gewinn) gar kein Interesse daran, die Anlage in Neunkirchen moglichst kostengiinstig
zu betreiben, dullerte sich der Zeuge Vogel, dass so lange er es kenne, es ein Selbst-
verstidndnis der Leute, die dort arbeiten sei, die Anlage nach den wirtschaftlichsten
Grundsétzen zu leiten.

Neunkirchen sei zwar ein Cost-Plus-Fee - Modell, er kenne es aber nicht, dass dieses
Modell dazu beniitzt wiirde, um die Kosten hochzutreiben, um an dem ,,fee* zu ver-
dienen.

Das sei ein zudem ein langfristiger Vertrag und solche Vertrdge wiirden nur funktio-
nieren, wenn man sich nach langer Zeit auch noch in die Augen schauen konne. Das
ginge nur, wenn sich der Vertragspartner nicht iibervorteilt fithlten. In Neunkirchen
konnen der EVS und die SOTEC sich nach Meinung Vogels noch in die Augen schau-
en.

Im Ubrigen ist es zwar auch in Bezug auf die BG AVA Velsen zutreffend, dass der
BG Velsen ein Gewinn nach Steuern von 2 Mio. DM zusteht (vgl. die Ausfiihrungen

oben). Dennoch ist auf den Vorwurf der CDU, dass auch in Velsen der garantierte
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Gewinn dazu fiihre, dass kein Anreiz fiir die Geschiftsfithrung zu kostengiinstiger und
wirtschaftlicher Geschéftsfiihrung bestlinde, dass sich unwirtschaftliches Verhalten
dennoch im Entsorgungspreis niederschlagen kann. Der Entsorgungspreis wird (vgl.
die Ausfithrungen oben) zu Jahresende spitz abgerechnet. Ob die Bezugspreise im
Einkaufsbereich gut oder schlecht sind flie3t dann schlieBlich in den Entsorgungs-

preis.

8. Schaden bei Reststoffen
8.1 Schaden bei Reststoff Gips und Fehlinvestition

Zutreffend ist, dass die Anlage in Velsen eine spezielle Gipsauftbereitungsanlage vor-
sieht, in die nach Kenntnis des Zeugen Vogel ca. 4,7 Mio. DM investiert wurden.Die
allerdings von der CDU-Fraktion — wie sie selbst zugibt — aufgefiihrten Rechenexem-
pel (900 t Gips pro Jahr / hierfiir etwa Euro 80,00/t an Aufbereitungskosten) beruhen
auf reinen Schétzungen. Sie sind durch die Beweisaufnahme in keinster Weise ge-
deckt.

Im Ubrigen stellt sich die Gipsgewinnungsanlage nicht als Fehlinvestition dar. Das
Ergebnis der Gipsaufbereitung ist zwar — so Zeugenaussagen - zu Zeit leider noch so,
dass er als Baugips nicht zu verwenden ist, wobei allerdings Ziel der Autbereitung
gewesen sei und auch in Zukunft wire, Baugips herzustellen.

Zur Zeit wiirde der Gips im Bergversatz verwertet, wie andere Stoffe auch — z.B. nach
Thiiringen ins Untertagebergwerk gebracht (Sonderhausen). Die Gipsaufbereitung sei
aber zwangsldufig sowohl in der Anlage Velsen, als auch in der Anlage Neunkirchen
(wo auch eine Gipsaufbereitungsanlage existiert) aufgrund der dort ablaufenden tech-
nischen Prozesse notwendig.

In Velsen existiert eine nasse Rauchgasreinigung — aufgrund dieses Verfahrens ent-
steht zwangslaufig Gips, damit durch die Gipsherstellung bei der Rauchgasreinigung
entstehendes Schwefelsulfat ausgeschleust werden kann. Wiirde das Schwefelsulfat im
sog. Schwermetallfilterstamm verbleiben, wire dieser Schwermetallfilterstamm als
Gefahrgut einzustufen, was wesentlich héhere Entsorgungskosten nach sich ziehen
wiirde. Das durchgefiihrte Verfahren der Ausschleusung des Schwefelsulfats tiber den
Gips und die anschlieBend vorzunehmende Gipsentsorgung ist letztlich giinstiger (so
der Zeuge Vogel).

Zusammenfassend kann die betriebswirtschaftliche Frage der Notwendigkeit einer
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Rauchgasreinigung im technisch optimiertem Vefahren mit Gipsgewinnung zwar auf-
geworfen werden. Dann muss jedoch gleichfalls die Konsequenz einer vermehrten
Schadstoffemission fiir Mensch und Umwelt angesprochen werden. Letztendlich stellt
sich die Frage: Wieviel Umweltschutz ist betriebswirtschaftlich vertretbar. Die SPD
Fraktion stellt ausdriicklich fest: Dass in Velsen und spiter auch in Neunkirchen die
hochwertigsten Umweltstandards eingebaut worden sind, ist zwar aus rein betriebs-
wirtschaftlicher Sicht hinterfragbar, wird aber von der SPD nachhaltig begriiit und

erwiunscht.

8.2 Schaden bei Reststoff Salz

Tatsache ist, dass sowohl in Velsen, als auch in Neunkirchen bei der Miillverbrennung
Salz anfillt. In Velsen wurde mit einer Investition in Hohe von 250.000 DM eine
Salzaufbereitungsanlage gebaut. Die Salzqualitit, die erzeugt wird, ist rieselfahiges
Kochsalz. Die von der CDU-Fraktion angefiihrte Zahl — nach eigenen Angaben grob
geschitzt — wonach fiir die Aufbereitung des Salzes pro Tonne 10,00 Euro aufgewen-
det werden miissen, ist auch in diesem Zusammenhang durch die Beweisaufnahme
nicht gedeckt.

Zutreffend ist wohl, dass das Salz zumindest in Velsen mit einem Zuschuss an die
chemische Industrie liber einen Zwischenhdndler vermarktet wird. Im Jahr 2000, als es
um die Errichtung der Salzkonditionierungsanlage in Velsen ging, wurde mit dem Er-
bauer der Salzkonditionierungsanlage gekoppelt mit dem Bau der Anlage ein Entsor-
gungsvertrag bzgl. des anfallenden Salzes mit 6 Euro / Tonne abgeschlossen — Entsor-
ger ist nach Aussage des Zeugen Vogel die Fa. SEG aus Mettlach.

Damit kann nur die Zahl in Héhe von 6 Euro / Tonne als Zuschuss in Velsen fiir die
Entsorgung von Salz belegt werden.

Im Ubrigen konnte iiber die Beweisaufnahme geklirt werden, wieso die Entsorgung
des Salzes vor Inbetriebnahme der Salzauftbereitungsanlage in Velsen 137,37 DM /
Tonne im Gegensatz zum Entsorgungspreis in Neunkirchen von 25 DM / Tonne ge-
kostet hat.

Der Zeuge Reinshagen (bestétigt durch die Aussage des Zeugen Vogel) gab an, dass in
Neunkirchen mit der Fa. Lurgi als Lieferanten beim Neubau der Rauchgasreinigungs-
anlage in Neunkirchen ein 5 Jahres Vertrag bzgl. der Entsorgung des Kochsalzes ab-

geschlossen werden konnte, zu diesem duflerst gilinstigen Entsorgungspreis. Dies sei
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sicherlich fiir die Fa. Lurgi ein Verlustgeschift gewesen. Er sagte weiter aus, dass die-
ser glinstige Vertrag nun jedoch ausgelaufen sei, man sich nun auf dem gleichen Ni-
veau bewege wie Velsen auch. Da die Fa. Lurgi jedoch nicht Lieferant eines Anlagen-
teils in Velsen ist, konnte auch nicht versucht werden fiir Velsen einen solchen giinsti-
gen Vertrag abzuschlieen.

Die Moglichkeit eines glinstigen Entsorgungsvertrages wurde in Velsen (vgl. die Aus-
fiihrungen oben) jedoch bei Bau der Salzaufbereitungsanlage genutzt.

Der pauschale Vorwurf der CDU-Fraktion, dass die Entsorgung von Reststoffen er-
heblich liber dem Marktpreis, angeblich einer Preisiiberhebung von 30 % - geschétzt
von Fachleuten (die nicht ndher bezeichnet werden) - vorgenommen wird, kann so
nicht bestitigt werden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die zitierte interne Schétzung des EVS, wo-
nach

das Einsparpotential bei der Entsorgung von Reststoffen ca. 500 TEUR/a betrage,
womit der Schaden (1997 - 2002) sich auf 3 Mio. Euro beliefe.

Im sog. Weillbuch 3 der CDU-Landtagsfraktion zum Themenkomplex ,,Schaden bei
Miillverbrennung und Schlackenaufbereitung* wurden die gleichen Zahlen prasentiert,

allerdings als eine Schétzung der CDU-Landtagsfraktion.

9. Schaden durch Kauf von Strom beim MHKW Neunkirchen

Zutreffend ist, dass das MHKW Neunkirchen sowohl Fernwarme als auch Strom er-
zeugt. Anndhernd richtig mag auch die Feststellung sein, dass das MHKW in Neun-
kirchen ca. 32.000 MWh Strom und 38.000 MWh Fernwérme produziert und der Ei-
genverbrauch des MHKW in Neunkirchen an Strom ca. 20.000 MWh betrégt.

Zum Verstdndnis der noch folgenden Regelungen ist notwendig zu wissen, dass das
MHKW Neunkirchen in einen abfallwirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Teil
getrennt ist. Die VerdauBlerung sowohl des Stroms als auch der Fernwiarme wird vom
energiewirtschaftlichen Teil vorgenommen. Der energiewirtschaftliche Teil ist von der
SOTEC (so die Aussagen des Zeugen Reinshagen, Vogel und Becker) alleine aufge-
baut und finanziert worden und wird auch von der SOTEC betreiben.

Technisch erlduterte der Zeuge Reinshagen dazu folgendes:

Es bestehe im Prinzip eine Leistungsgrenze am Dampfstutzen des Kessels, wo der

Dampf aus der Miillverbrennung heraus abgegeben wird. Im energiewirtschaftlichen
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Teil wird dann Strom und Fernwarme erzeugt. Nur der Dampf wird im abfallwirt-
schaftlichen Bereich erzeugt. Die Gesamtmenge an erzeugtem Dampf wird auf die
Turbine gegeben, diese erzeugt Strom und ein Teilstrom aus dem Ablauf in der Turbi-
ne wird abgezweigt fiir die Fernwirmeerzeugung.

Der Zeuge Reinshagen fiihrte weiter aus, dass, sollte keine Energieerzeugung ange-
schlossen sein, der Dampf iliber die Luftkondensationsanlage abgeleitet werden miiss-
te. Die Investitionen fiir den energiewirtschaftlichen Teil hétten sich auf ca. auf 24
Mio. DM belaufen. Dieser Invest sei vollstandig von der SOTEC bezahlt worden. Der
Zeuge Vogel bestitigt, dass der energietechnische Teil von der SOTEC alleine finan-
ziert wurde.

Was den Strombereich anbelangt, so hat der Untersuchungsausschuss festgestellt, dass
der Technische Ausschuss Neunkirchen (bestehend aus 4 Mitgliedern der SOTEC, 4
Mitgliedern des EVS und einem Mitglied der Stadt Neunkirchen) im Jahr 1997 be-
schlossen hat: ,,Die Energiegutschrift bis zur Beendigung des ersten Vollbetriebsjahres
der neuen Gesamtanlage wird auf 0,00 pro Megawattstunden festgelegt.*

Allerdings ist dies nur eine Interimslosung. Es wurde weiter vereinbart, dass nach dem
ersten Vollbetriebsjahr der Anlage Neunkirchen — das ist das Jahr 2003 - diese Rege-
lungen und Gutschriften iiberpriift wiirden. So wird von den Zeugen Reinshagen, Vo-
gel und Becker ausgefiihrt, dass nach dem ersten Vollbetriebsjahr 2003 die Erlose und
Kosten gegeniibergestellt wiirden und iiber die Modalititen dann verhandelt wiirde.
Das bedeutet letztlich nur, dass der EVS bis zum Jahr 2003 noch nichts als Energieer-
16sgutschrift fiir den produzierten Strom erhalten hat.

Dies ist jedoch kein endgiiltiger Zustand, nach Ablauf dieses Jahres wird es zwischen
den Vertragsparteien SOTEC und EVS Verhandlungen dariiber geben, wie diese U-
bergangslosung ,,Erlos fiir Strom auf Null“ abgeéndert wird und wie die Modalitéten
dann sowohl fiir die Zukunft als auch Vergangenheit aussehen werden.

Insoweit kann bisher nur die Forderung der CDU-Fraktion aufrechterhalten werden,
dass die SOTEC zur Abrechnung und Auskehr der Erlése an den EVS aufgefordert ist.
Ob dem EVS letztlich ein Schaden (bzw. der von der CDU-Fraktion hochgerechnete
Schaden in Hohe von iiber 4,6 Mio. Euro) tatsdchlich entstanden ist, ist damit noch
nicht geklart, weil die Abrechnungsmodalitdten noch zwischen SOTEC und EVS ab-
schlieBend zu kldren sind.

Bestitigt werden konnte bisher nur durch Zeugenaussagen, dass im Moment die Erlo-

se aus dem Stromverkauf an den energiewirtschaftlichen Teil, die SOTEC flieflen.
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Bestitigt wurde auch, dass der Aufwand fiir den energiewirtschaftlichen Teil, die In-
vestitionen dann zundchst gegen gerechnet werden und dann dieser noch verbleibende
Uberschuss (Investitionsaufwand abziiglich des Erldses) — sofern ein positiver Uber-
schuss verbleibe - im Rahmen der noch zu fithrenden Verhandlungen iiber eine Ener-
giegutschrift aufgeteilt werde.

Der Zeuge Reinshagen duflerte in diesem Zusammenhang weiter, dass die Alternative
zur Energiegewinnung in Form von Strom und Fernwérme sei, diese nicht zu verwer-
ten, sie zu vernichten. Er vertrat zudem die Ansicht, dass, auch wenn der abfallwirt-
schaftliche Teil selbst verwerten wiirde durch Strom und Fernwiarmegewinnung und
den Erlos bekommen wiirde, das die Kosten im abfallwirtschaftlichen Teil seiner Mei-
nung nach nicht in erheblichem Umfang senken wiirde. Man miisste eben auch die er-
heblichen Investitionskosten in Betracht ziehen. Der Betreiber des energiewirtschaftli-
chen Teils SOTEC trage zudem das volle unternehmerische Risiko, z.B. den Ausfall
von der Turbine etc.

Auch wenn die in Neunkirchen bisher durchgefiihrten Regelungen bundesweit viel-
leicht uniiblich sind, weil evtl. der von MV A bendtigte Strom regelmifig von der
MVA selbst produziert wird und nicht hinzugekauft wird, so ist noch nicht abschlie-
Bend nachgewiesen, dass dadurch dem Gebiihrenzahler ein Schaden entstanden ist.
Im Ubrigen trifft es nur rein rechnerisch zu, dass der von einer MV A benétigte Strom
von dieser selbst produziert wird und nicht hinzugekauft wird. Technisch wird auch
diese MV A ,,Zukaufen®, jedoch lediglich die Kosten fiir den Zukauf mit den Erlésen
aus der Eigenproduktion verrechnen.

Es ist nicht so, dass fiir die ,,Anschaffung® von Strom keine Kosten anfielen. Kosten /
Preise fiir den Zukauf von Strom sind zwangsldaufig immer hoher als die moglichen
Erlospreise fiir die Einspeisung von eigen produziertem Strom. Die MVA ist auf Ver-
sorgungssicherheit bei der Stromversorgung angewiesen, zu jeder Zeit die bendtigte
Menge Strom — auch zu Spitzenzeiten — beziehen zu kdnnen. Die Gewihrleistung die-
ser Versorgungssicherheit durch den Stromlieferant kostet bares Geld, wie der Zeuge
Reinshagen ausfiihrte.

,»Es sei jedoch klar, dass eine Preisdifferenz zwischen der Abgabe von Strom durch
den energiewirtschaftlichen Teil und dem Zukaufspreis durch den abfallwirtschaftli-
chen Teil bestehe, weil Strom ja von der SOTEC nur nach Kénnen und Vermdogen ge-
liefert werden konne, also relativ ungesichert, was sich auf den Erlos eben negativ

auswirke, wihrend die Versorgung des AHKW ja besichert sein muss, der Energiever-
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sorger miisse in jeder Sekunde Strom zur Verfiigung stellen. Da sei die Preisgestaltung
ein ganz anderes Thema.*

In Bezug auf den Vorwurf der CDU-Fraktion, dass diese ,,Regelung" im MHKW
Neunkirchen nur zu verstehen sei ,,im Lichte des Umstandes, dass der SOTEC ein Un-
ternehmerlohn vertraglich zugesichert ist von der KABV-Seite, der 6 % der Kosten
ausmacht®, kann nur auf die oben gemachten Ausfithrungen unter Punkt 7 verwiesen
werden.

Kurz eingegangen werden soll in diesem Zusammenhang auch noch auf das Thema
Ausschreibung der zweiten Dampfturbine fiir das MHKW Neunkirchen und den erho-
benen Vorwiirfe der CDU-Fraktion, dass es eine Ausschreibung bzgl. dieser Turbine
gegeben habe, bei welcher die ABB der billigste Bieter gewesen sei, der Technische
Ausschuss dem auch zugestimmt habe, es schlielich aber zu einer Anschaffung von
Turbinen des Herstellers Ansaldo gekommen sei.

Wie von der CDU-Fraktion selbst ausgefiihrt wird, konnte gerade nicht durch den Un-
tersuchungsausschuss festgestellt werden, ob der Hersteller Ansaldo auch Turbinen fiir
Freiburg und Pirmasens geliefert hat und ob die SOTEC insgesamt 6 Turbinen, evtl.
dann kostenvergiinstigt angeschafft hat.

Der Zeuge Reinshagen gab zu diesem Thema befragt an, dass im LAST — CALL —
VERFAHREN die Fa. LEG — LEG/Ansaldo gewahlt worden sei, weil sie das Angebot
der ABB unterboten hat (das hat im Ubrigen auch der Zeuge Becker so bestitigt).

Er wisse zwar, dass auch in Pirmasens eine Turbine der Fa. Ansaldo betrieben werde,
ob das in Freiburg auch der Fall sei, konnte er nicht bestitigen. Ebenso wusste er
nichts davon, ob dann insgesamt mehrere Turbinen bei Ansaldo zu einem giinstigeren
Preis, unter Rabatt, angeschafft werden konnten oder wurden.

Der Zeuge Vogel konnte dazu noch aussagen, dass zwar eine Turbine fiir Pirmasens, 2
fiir Neunkirchen bei Ansaldo gekauft wurden, das habe jedoch nicht miteinander im
Zusammenhang gestanden. Die Vergabe des Energieteils in Pirmasens mit Turbine sei
schon an LURGI vergeben gewesen, als die SOTEC dort eingestiegen sei, LURGI ha-
be sich Ansaldo gesucht.

10. Schaden durch fehlende Einnahmen bei Fernwirme und Zukauf von Fernwirme

Es gilt dhnliches wie oben unter Punkt 9 ausgefiihrt. Die Verwaltungs- und Magazin-
gebdude des MHKW Neunkirchen werden mit Fernwirme beheizt, die von der KEW
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Neunkirchen bezogen wird. Dabei konnte es sich um eine GroBenordnung von 370
Megawattstunden Fernwiarme handeln, die jéhrlich etwa bezogen wird. Die genaue
Zahl unterliege jedoch auch hinsichtlich des Bedarfs witterungsabhangigen Schwan-
kungen.

Zutreffend ist, dass zunéchst die produzierte Fernwirme vom energiewirtschaftlichen
Teil vom Betriebsgeldnde weggefiihrt wird und die bendtigte Fernwirme von aufen
noch einmal aus dem Netz der KEW Neunkirchen auf das Betriebsgelédnde des
MHKW Neunkirchen herangefiihrt.

Grund dafiir, dass nicht direkt die produzierte Fernwérme auf dem Geldnde verbleibt,
d.h. diese Energie nicht direkt aus der Hauptanlage ausgesteuert wird und selbst ge-
nutzt wird ohne sie in das Netz der KEW einzuspeisen, war, dass zum damaligen Zeit-
punkt die durchgefiihrte Investitionsrechnung ergeben hat, dass fiir die zur Raumbhei-
zung bendtigte Warmemenge fiir das MHKW Neunkirchen aufgrund der Hohe der In-
vestitionskosten diese Losung keinen Sinn gemacht hitte.

Fiir das Gewerbegebiet ,,Konig* bestand ohnehin ein Fernwérmenetz. Fiir die Anlage
in Neunkirchen war seinerzeit nur eine kurze Stichleitung erforderlich. Das hat sich
gerechnet, denn ansonsten hétte man fiir das MHKW Neunkirchen die komplette
Technik wie Uberwachungsinstallation, Schieber, Messtechnik etc. neu machen miis-
sen (so die Zeugen Reinshagen und Vogel).

Was den Vorwurf der CDU-Fraktion anbelangt, dass der energiewirtschaftliche Teil
dem EVS eine Gutschrift pro Megawattstunde gelieferter Fernwérme in einer Groflen-
ordnung von 1,53 Euro schreibe, alle Fernwiarme aber in das Netz der KEW einge-
speist werde und anschlieBend der abfallwirtschaftliche Teil fiir die Beheizung der Be-
triebsgebdude ca. 45 Euro / Megawattstunde bezahlen miisse, so kann nur auch auf die
Ausfiihrungen bzgl. des Strombereichs verwiesen werden.

Wie die Aussagen der Zeugen Vogel, Reinshagen, Brenner und Becker ergeben haben,
wird diese Gutschrift von 1,53 Euro / Megawattstunde zur Zeit auch nur interimsweise
auf die verkaufte Fernwirme erteilt. Auch diese Ubergangsldsung soll nur bis zur Ab-
rechnung des ersten Vollbetriebsjahrs — also 2003 - so erfolgen.

Nach Abrechung dieses ersten Vollbetriebsjahres 2003 wird auch fiir den Fernwérme-
bereich zwischen den Vertragspartnern SOTEC und EVS dariiber verhandelt, wie die
Erlose aus dem Verkauf der Fernwiarme nach Abzug der Investitionskosten fiir die

Vergangenheit und Zukunft verteilt werden. Die Gutschrift von 1,53 Euro / Megawatt-
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stunde verkaufter Menge an Fernwiarme wurde und wird bis dahin jedes Jahr berech-
net.

Was die von der CDU-Fraktion angestellte Schadenshochrechnung in diesem ,,Fern-
wérmebereich® anbelangt, so kann auch hier nur darauf hingewiesen werden, dass
ausdriicklich ein fiktiver Preis von 35,00 Euro/MWh als moglicher Erlospreis beim
Verkauf der Fernwirme in die Berechnung einflieBt. Damit ist auch diese Hochrech-

nung rein spekulativer Natur.

11. Schaden durch einen Wagnisaufschlag ohne Wagnis

Die CDU-Fraktion stellt in diesem Zusammenhang die These auf, dass von Seiten des
EVS auf Finanzierungskosten ein ,,Wagniszuschlag® von 4 % an die SOTEC gezahlt
wiirde, obwohl keinerlei Wagnis bestehe. Sie fiihrt aus, ,,dass durch Patronatserkla-
rungen, die sicherstellen, dass, sofern die SOTEC in Insolvenz fillt, der EVS alles
fortfiihren und (wie bisher) weiter bezahlen muss, durch eine Abtretung des Entsor-
gungsvertrages zwischen EVS und MV A Neunkirchen an eine Leasinggesellschaft,
durch eine Biirgschaftserklarung des EVS gegeniiber der finanzierenden Bank, liegt
alles wirtschaftliche Risiko fiir die MV A Neunkirchen ausschlieBlich beim EVS und
kein Risiko bei der SOTEC.*

Hier gehen die Ausfiihrung vollig fehl. Durch die Aussage des Zeugen Brenner wurde
explizit aufgeklért, dass fiir den Vertrag von 1994 in Neunkirchen sdmtliche Investiti-
onskosten durch eine Leasing-Gesellschaft getragen werden. Die Leasing-Gesellschaft
hat die Rahmenfinanzierung der Anlage {ibernommen und ist damit juristisch gesehen
auch Eigentiimer der Anlage.

Der Leasingnehmer und damit der Vertragspartner der Leasing-Gesellschaft ist die
SOTEC. Diese ist folglich auch zur Zahlung der Leasingraten verpflichtet — die SO-
TEC trigt somit zunédchst einmal das Risiko der Refinanzierung, der Zahlung der Lea-
singraten.

Die These der CDU-Fraktion, dass die SOTEC keinerlei Risiko zu tragen hat, ist nicht
zutreffend.

Dariiber hinaus hat zunéchst die Muttergesellschaft der SOTEC, die RAG Saarberg fiir
den Leasingvertrag und damit fiir die Errichtung eine entsprechende Patronatserkla-
rung abgegeben, welche den Konzern RAG Saarberg (bei Ausfall der SOTEC) zur Re-

finanzierung verpflichtet.
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Zutreffend an den Ausfithrungen der CDU-Fraktion ist nur, dass die Leasing-
Gesellschaft darauf bestand, dass die Korperschaft des 6ffentlichen Rechts, der EVS
auch eine entsprechende Miteintrittserkldrung mit einer entsprechenden Garantie ab-
gibt. Dies ist in der Rangfolge jedoch erst eine Garantieerkldrung an zweiter Stelle.
Die Pflicht zum Eintritt des EVS kommt erst dann zum Zuge, wenn der Konzern RAG
Saarberg selbst insolvent sein sollte, die in der Rangfolge an erster Stelle stehende Pat-
ronatserkldrung der RAG Saarberg keine Sicherheit mehr darstellen sollte.

Die Schadensberechung der CDU-Fraktion geht somit génzlich fehl.

12. Schaden bei Revisionsauftriagen (Velsen)

Was die angeblichen Schiden bei der Vergabe von Revisionsauftragen fiir die AVA
Velsen anbelangt, so sind die hier gemachten Vorwiirfe nicht durch die Beweisauf-
nahme belegt worden. Der schon mehrfach erwéhnte Sachverstindige Scheper hat
auch den Auftrag erhalten, die in Velsen vergebenen Revisionsauftriage hinsichtlich
der RechtméBigkeit und Wirtschaftlichkeit gutachterlich zu untersuchen. Die Gutach-
ten sind jedoch noch nicht abgeschlossen, lagen dem Ausschuss daher auch noch nicht
VOr.

Zu diesem Themenkreis befragt, gab der Zeuge Wolf an, dass die Vergabe der Revisi-
onsauftrage durch die Geschiftsfiihrung der BG AVA Velsen an die unterschiedlichs-
ten Firmen erfolgten. Natiirlich bekomme auch die Fa. Von Roll einen Auftrag, das
hinge aber damit zusammen, dass diese Firma der Lieferant der Anlage sei und spe-
zielle Teile (auch im Hinblick auf Gewahrleistung und Garantie) von der Lieferanten-
firma / dem Hersteller gewartet werden miissen. ,,Wenn das Dinge sind, die nur diese
eine Firma machen kann, dann eriibrigt sich eine Ausschreibung.*

Zu der gleichen Schlussfolgerung gelangte in einem anderen Zusammenhang (Verga-
beverfahren fiir die Ausmauerung des Kessels in Velsen) auch der Sachverstindige
Scheper. An dieser Stelle fiihrte auch der Sachverstindige aus, dass die Vergabe in
Ordnung gewesen sei, da es nur ein Firma gab, die fiir die Ausmauerung des Kessels

technisch in Frage kam.

13. Schaden bei Rauchgasreinigung
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Methangas wird zur Rauchgasreinigung benétigt, zur Aufwarmung fiir die letzte Stufe
der Reinigung. Das Methangas liefert die Saarbergwerke AG. Dies ist darauf zuriick-
zufiihren, dass der Standort Velsen ja Saarberg gehorte und es dort auch Grubenme-
than gibt, das fiir die Aufwdrmung geeignet ist.

Der Sachversténdige Scheper fiihrte zu diesem Komplex zwar aus, dass mit Saarberg
ohne einen Wettbewerb durchgefiihrt zu haben, ein Vertrag geschlossen wurde, er
kommt jedoch zu dem Schluss, dass dieser Vertragsabschluss so in Ordnung sei, da
das Methan vor Ort lag — alles andere wire teurer gewesen.

Die Ausfiihrungen der CDU-Fraktion zu dem angeblich {iberteuerten m3-Preis Me-
thangas sind unkorrekt. Man hat sich bei der abzunehmenden Methangasmenge nicht
zugunsten der BG AVA Velsen geirrt, es wird in Wahrheit auch keine wesentlich gro-
Bere Menge Methangas erforderlich.

Ausweislich der Ausfiihrungen des Sachverstindigen Scheper lagen die Investitions-
kosten von Saarberg fiir Rohrfiihrung und Ubergabestation bei knapp iiber 1 Million
DM. Zutreffend ist, dass zunédchst verabredet wurde, dass diese Investitionskosten auf
den Gaspreis umgelegt werden, nicht direkt von der BG AVA Velsen extra gezahlt
wiirden.

Durch die Umlegung der Investition auf den Gaspreis ergab sich ein Preis von 3,2
Pfennige Spiter kam dann die Entscheidung, dass die Investition extra bezahlt werden
sollte in 10 Jahres Raten — dafiir wurde der Gaspreis auf 2,4 Pfennige gesenkt.

Die Folge — so Scheper: Die knapp 1 Mio. DM Investitionskosten wiirden ja verzinst.
Bei einem Abschlag auf 10 Jahren kam man in der Berechnung auf einen Zinssatz von
5 oder 6 %, so dass sich daraus eine zu zahlende Jahresrate von jdhrlich 144.000 DM
ergeben hat; dafiir wurde der Gaspreis — wie bereits erwdhnt - von 3,2 auf 2,4 Pfenni-
ge gesenkt.

Scheper erldutert, dass allerdings diese verdnderte Handhabung der Investitionskosten
letztlich keine giinstigeren Konditionen gebracht hétten, da man mit 21 Mio. kWh Me-
thangasbedarf kalkuliert hatte, sich allerdings spéter herausgestellt hat, dass nur 14,5
Mio. kWh benétigt wurden. Dieser Irrtum — den Scheper allerdings nicht weiter kriti-
siert — habe dazu gefiihrt, dass man mit dem verminderten Gaspreis plus den jéhrli-
chen Zahlungen von 144.000 DM tiber 10 Jahre mehr Kosten habe, als wenn man den
hohen Gaspreis bezahlt hitte, bezogen auf die nur bendtigte — allerdings erst spéter er-

kannte - Menge von 14,5 Mio. kWh Methangas.
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14. Es existiert eine Rauchgasreinigung fiir eine nicht existierende Klérschlamm-

verbrennung.

Zutreffend ist, dass im Rahmen der Planfeststellung und Genehmigung der AVA Vel-
sen auch Planungen fiir eine Klarschlammverbrennung durchgefiihrt wurden. Im
Rahmen der Genehmigungsunterlagen ist auch die Klarschlammverbrennung darge-
stellt. Diese konnte wohl auch heute noch installiert werden, jedoch mit weiteren wohl
nicht unbetrichtlichen Investitionskosten.

Nach Aussage des Zeugen Vogel, konnte zwar die existierende Rauchgasreinigung
von der Kapazitit her durchaus in der Lage sein, Zusatzmengen aufzunehmen, aller-
dings wiirden auch heute schon, wenn die zwei vorhandenen Linien volle Leistung
fahren, keine gro3e Reserven mehr bestehen.

Zudem bestitigt der Zeuge Vogel nicht, dass bereits ein dritter Strang fiir die Klér-
schlammverbrennung errichtet wurde, er sagte vielmehr aus, dass nur die Form des
Bunkers auf 3 Linien geometrisch gesehen ausgelegt ist. Der Bunker sei aber zur Zeit
nur flr feste Abfalle konzipiert, aus Vogel's Sicht wird dort nichts fiir eine Klér-
schlammverbrennung vorgehalten. Es fehle an den kompletten technischen Einrich-
tungen zur Klarschlammannahme und auch Klarschlammverbrennung,.

Inwieweit daher Planungs- und Investitionskosten in angeblich 6-stelliger Hohe ver-
geblich aufgewendet worden sein sollten, hat die Beweisaufnahme nicht ergeben.
Zudem wies der Zeuge Vogel darauf hin, dass mittlerweile in fossilen Kraftwerken,
wie in Bexbach, ohne grolen Aufwand Klérschlamm mit verbrannt werden kann, zu
Preisen, mit denen man im Rahmen der Abfallverbrennung keine Anlage wirtschaft-

lich betreiben kann. Das Geschift sei heute nicht mehr lukrativ.

15. Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass im Jahre 2000 - ohne die hierfiir
erforderliche Genehmigung der zustdndigen Aufsichtsgremien der GAV - der Pacht-
vertrag fiir die BG AVA Velsen abgedndert wurde. Gleichzeitig wurde in diesem
Zusammenhang die Betriebserlaubnis, die der EVS-Tochter GAV erteilt worden war,
auf die BG AVA Velsen iibertragen, wofiir es keinerlei nachvollziehbare Begriindung

gibt.

Auf die Frage, ob die Betriebserlaubnis auf die BG AVA Velsen iibertragen worden

sei im Rahmen der Anderung von Pachtvertrigen, konnten beispielsweise sowohl der

284



Drucksache 12/965 Landtag des Saarlandes - 12. Wahlperiode -

13.

14.

Zeuge Wentz als auch der Zeuge Wolf, nur angeben, dass dies ihnen nicht bekannt sei.
Die CDU-Fraktion zieht abschlieend zu diesem Komplex ,,Abschluss von Vertrigen
im Zusammenhang mit den im Saarland betriebenen Miillverbrennungsanlagen* das
Résumeée, dass bei der AVA Velsen allein ein Betrag zwischen 5 und 10 Mio. Euro
jahrlich eingespart werden kdnnte - einen wirtschaftlichen Betrieb vorausgesetzt.
Diese Schlussfolgerung ist rein spekulatives Zahlenwerk, da aufgezeigt wurde, dass
viele ,,Schadenshochrechnungen® auf fiktiven, nicht durch die Beweisauthahme er-

wiesenen, Zahlen und Werten beruhen.

Zusammenfassend ldsst sich mit den Worten des Zeugen Oberstaatsanwalt Miiller in
der 50.Sitzung des Bahr-Untersuchungsausschuss sagen. ,,Mir war im April 2001 klar,
das ist eine Kampagne, als diese anonymen Anzeigen kamen.* Die heutige Geschafts-
fiihrung hat bereits wesentliche Ergebnisse der in der Beweisaufnahme ermittelten
Sachverhalte im Sinne des EVS- und der Gebiihrenzahler- umgesetzt. Im Januar 2002
kiindigte der EVS sédmtliche mit der Containerfirma Ruf bestehenden Miet- und
Dienstleistungsvertriage. Alle Zahlungen wurden mit sofortiger Wirkung eingestellt.
Im April 2002 wurde auch der Rahmenvertrag aus dem Jahr 1996 zur Unterhaltung
einer Depotcontainerwerft mit dem Unternehmen angefochten. Im Juni 2002 wurde
ein Disziplinarverfahren gegen den Betroffenen Prof. Dr. Béhr als fritheren Geschéfts-
fiihrer er6ffnet und bis zum Abschluss des Strafverfahrens gegen ihn ausgesetzt. Mitte
Januar 2003 erging gegen den Betroffenen Prof. Dr. Peter Bihr ein Riicknahme- und
Riickforderungsbescheid wegen bereits geleisteter Zahlungen fiir Rechtsberatungskos-
ten. Nach Priifung der Auftragsvergabepraxis der vergangenen Jahre bei der Betriebs-
gesellschaft Velsen durch einen externen Gutachter wurde der kaufménnische Ge-
schiftsfiihrer im September 2002 vom Dienst suspendiert und im Februar 2003 mit so-
fortiger Wirkung gekiindigt.

Der Entsorgungsverband Saar ist aufgefordert, auch weiterhin alle Moglichkeiten, z.B.
durch Geltendmachung von Regressanspriichen, auszuschopfen, um die Ertragssitua-
tion fiir den Verband dauerhaft zu verbessern. Unverzichtbar ist die Einfiihrung deut-
lich gestérkter Kontrollstrukturen. Dazu gehdrt ein mit hochqualifizierten Mitarbeitern
ausgebautes und gestirktes Rechnungspriifungsamt mit stirkeren Kontroll- und Ein-
griffsrechten, die Stiarkung eines qualifizierten internen Controllings und die Vergabe
von externen Controlling-Auftragen. Hinsichtlich der zukiinftigen Ausrichtung der

saarldndischen Entsorgungswirtschaft hilt die SPD an einem starken kommunalen
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Verband fest. Es war und bleibt weiterhin sinnvoll fiir knapp 1 Million Einwohner die
kommunale Aufgabe der Miillentsorgung so zentral wie moglich zu 16sen.

Die Erwartungen an die Landesregierung wurden bereits durch die Preisgabe der
Wertschopfung fiir das Einsammeln der Gelben Sicke ab 2004 im Saarland enttiuscht.
Voraussichtlich in nur einem von sieben Abfuhrgebieten wird eine Firma, die im Saar-
land ihren Sitz hat, mit der Abfuhr beauftragt. Die anderen Abfuhrgebiete werden
dann in auBersaarlindische Hédnde gehen. Umsatz, Steuereinnahmen und Arbeitsplétze
verlassen damit das Saarland. Die einst mit der Griindung der GKE verbundene Ab-
sicht — die Schaffung wettbewerbsfahiger Strukturen unter Einbeziehung saarldndi-
scher mittelstdndischer Unternehmen und der kommunalen Fuhrparks — ist an Miss-
management und an Kontrolldefiziten gescheitert. Dennoch hétte seitens der Landes-
regierung alles unternommen werden miissen und rechtzeitig die Voraussetzungen ge-
schaffen werden miissen, um die Wertschdpfung (ca. 20 Mio Euro) und die Arbeits-
platze (ca. 200 bei kommunalen und mittelstandischen Betreiben) im Saarland zu si-
chern. Dies ist aus politischer Kurzsichtigkeit nicht gewollt worden. Erkennbar ist in
diesem Zusammenhang geworden, dass es bei der saarlindischen Landesregierung
keinerlei strategische Ausrichtung fiir eine saarldndische Miillpolitik gibt. Die Kom-
munen im Saarland werden in diesem Feld der Daseinsvorsorge alleine gelassen. Auf
Dauer werden damit die Kosten der Entsorgung fiir die privaten Haushalte vollig dem
freien Spiel der Marktkréfte iiberlassen, was fiir die Gebiihrenzahler auf Dauer stei-
gende Gebiihren bedeutet. Das alleinseligmachende Credo des Marktes ist als strategi-
sche Ausrichtung vor dem Hintergrund sich dramatisch wandelnder Rahmenbedin-
gungen im Miill- und Wertstoftbereich zuwenig. Es fehlt an einer klaren Analyse der
Situation, die gepragt ist durch riickldufige Mengen im Bereich der Leichtverpackun-
gen (Dosenpfand), der Mengenentwicklung der ,,grauen‘ Restabfille, der sinkenden
gesellschaftlichen Akzeptanz der ,,gelben Sicke® in den StraBen und Hofen des Saar-
landes bei der Bevolkerung sowie der durch die Abnahme des Miill steigenden Stiick-
kosten bei der Entsorgung. Die saarldndische Abfallpolitik leidet unter diesem kon-
zeptionellen Missstand, da es keine erkennbare Linie gibt. die sowohl 6konomischen
als auch dkologischen (Umweltvertraglichkeit, Entsorgungssicherheit) Anforderungen

genugt.
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~Béhr-Untersuchungsausschuss*

12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 06. Marz 2002

Erster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Bewels erhoben werden iiber die Ubertragung des Vertrages mit dem
Dualen System Deutschland auf die GKE unter gleichzeitiger VerauBerung der
Depotcontainer an die GKE.

Durch Vorlage folgender Unterlagen und Erteilung folgender Auskiinfte:

1.  Jahresabschilisse des BDSiS 1992 bis 1999

2.  Beschlussvorlagen und Beschlussunterlagen (volistindig) sowie hierzu abgeschlosse-
ne Vertrdge

2.1

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

zum Gesellschaftsvertrag der GKE und Kooperationsvertrag zwischen den Stad-
ten Vélklingen, Saarlouis, Saarbriicken und KABV sowie Vertrage hierzu {Gesell-
schaftsvertrag GKE und Kooperationsvertrag)

samtliche Entwiife des Geschéfisbesorgungsvertrages zwischen GKE/EVS und
BDSiS '

samtliche Erlauterungen/Gutachten/Berichte der C & L Deutsche Revision und
Treuhand zu dem abzuschlieBenden Geschaftsbesorgungsvertrag bezishungs-
weise zum abzuschlieBenden Containerkaufvertrag ‘

zum Geschaftsbesorgungsvertrag BDSIS/EVS/GKE

zum Kaufvertrag Depotcontainer GKE/BDSIS mit sdmtlichen Anlagen

Anlageverzeichnis des BDSiS 1995, 1996 und 1997 hinsichtlich der Depotcon-
tainer _

Liste der Depotcontainer, die BDSiS im Jahre 1997 angeschafft hat, die 1998 ge-
liefert wurden unter gleichzeitiger Vorlage der Rechnungsunterlagen hierzu

Beschiussprotokolle hinsichtlich der Vertrage Geschéftsbesorgungsvertrag beziehungs-

weise Kaufverirag Depotcontainer

3.1,

3.2.

der Verbandsversammlung des EVS/KABV beziehungsweise des Verbandsrates

der Entscheidungs-/Aufsichtsgremien des BDSIS




10.

11.

12.

13.

3.3. der Entscheidungs-/Aufsichtsgremieﬁ der GKE

Angabe, welche Gremien/Aufsichtsrate formlich mit den Vertragen befasst waren
unter Vorlage der Protokolle

Sofern der oder die Vertrage nicht von dem jeweiligen gesetzlichen Vertreter unter-
zeichnet worden ist/sind, wird darum gebeten, dem Untersuchungsausschuss anzuge-
ben, wer Unterschriftsieister unter dem jeweiligen Vertrag waren und woraus sich (Ge-
setz, Satzung, Vollimacht) gegebenenfalls die Unterschriftsbefugnis/Vertretungsbefug-
nis herleitet.

Samtliche Stellungnahmen des Rechnungsprifungsamtes des KABV/EVS vor Ab-
schluss des Kooperationsvertrages bezishungsweise des Geschéftsbesorgungsvertra-
ges beziehungsweise des Vertrages Uber den Containerkauf

Samtliche Sitzungsvorlagen an die Entscheidungsgremien des EVS

Sémtliche vertraglichen Untertagen des Vertrages Duales System Deutschland mit
EVS/BDSiS mit simtlichen Nachtragen

Vereinbarung/Vereinbarungen zum Teil Geschéﬂsbesorgungsentgeli BDSIS an EVS,
Mitteilung, wie dieses und bezogen auf das jeweilige Jahr, wann dieses bezahit wurde

Stellungnahmen des Rechnungspriifungsamtes seit 1992 zu der Frage der Abschrei-
bung der Depotcontainer und Kostenstrukturen des BDSIS :

Samtliche Stellungnahmen des Rechnungsprifungsamtes des KABV/EVS zur Frage
des Abschiusses eines Vertrages (lber eine Containerwerft seit 1992 (sd@mtliche), even-
tuelle jahrliche Prifberichte/Stellungnahmen hierzu

Hausinterne Kalkulationen des KABV/EVS/BDSIS beziehungsweise Stellungnahmen
der Rechtsabteilung beziehungsweise des Rechnungspriifungsamtes zur Frage der
aufzuwendenden Kosten fir die Containerwerft (seit 1992)

Kalkulationsunterlagen des KABV/BDSIS/EVS und Auflistung der tatséchlich aufgewen-

deten Kosten fGr Pappe/Papier/Karton aufgeschilsselt nach den einzelnen Jahren
1992 bis 1997 unter Darlegung, wie diese Kalkulation zustande kommt hinsichtlich der

Kosten Abfuhr Pappe/Papier/Karton

Aufstellung der Kosten von 1992 bis 1899, jeweils untergliedert nach den einzelnen
Jahren _

13.1. hinsichtlich der Abfuhrkosten Pappe/Papier/Karton, aufgeschiisselt nach Unter-
nehmen und in Rechnung gesteliten Tonnagen

13.2. hinsichtlich der Containerwerft

13.3. hinsichtlich der Abfuhr Leichtverpackungen, aufgeschlisselt nach Unternehmen
und in Rechnung gestellten Tonnagen

13.4. hinsichtlich der Abfuhr Glas




14,

15.

16.

14.1. Aufschluss der Verkaufserldse fiir Pappe/Papier/Karton

vom Jahre 1992 bis zum Jahre 1988 im Rahmen des BDSIS aufgeschliiisselt nach
Jahren und vermarkieten Tonnagen

sowie

14.2. Ab 1998 im Rahmen der GKE unter Auschlisselung, weiche Kostenpositionen bei
der Papiervermarktung Pappe/Karton seitens der GKE gegeniiber dem EVS in
Abzug gebracht worden sind und Abrechnungen der GKE an EVS hierzu

14.3. Vorlage samtlicher Rechnungen GKE an EVS/BDSIS wegen Grundmenge
45.000 t Pappe/Papier/KartonDruckereierzeugnisse und beziglich Mehrmengen:
unter gleichzeitiger Angabe, wieviele Jahrestonnen fir den EVS angefallen sind

Genehmigungsschreiben, Genehmigungsvermerke der jeweiligen Aufsichtsbehdrden,
das heisst des Ministeriums des Innern beziehungsweise des Ministeriums fir Umwelt

15.1. zum Kooperationsvertrag

15.2. zur Grindung der GKE

15.3. zur Ubertragung des Vertrages DSD an GKE
15.4. zur Ubertragung der Container auf die GKE
Samtliche Ausschreibungsunterlagen unter Beifligung eines Abdruckes der Verdffent- -
lichung in dem jeweiligen Verdftentichungsorgan (Saarbriicker Zeitung, Amtsblatt,
Amitsblatt der EU 0.4.) hinsichitlich der Containerwerft 1992, 1995 far den BDSIS bezie-

hungsweise aktuelle Ausschreibung durch die GKE

16.1. Samtliche schriftichen Unterlagen der zustdndigen Fachreferate des
BDSIS/EVS/KABV hierzu

16.2. Wurden Unternehmen von der Ausschreibung der Einrichtung und des Betriebs
der Containerwerft ausgeschlossen? Unter welchen Griinden?

16.3. Welche Unternehmen haben welche Gebote abgegeben — unter Vorlage der An-
gebotsschreiben?

'16.4. Beschlussvorlage fiir die Entscheidungsgremien zur Vergabe der Containerwerft

seit 1992

16.5. Aufschliisselung der in den Jahren 1992 bis 2001 aufgelaufenen Kosten zum Be-
trieb der Containerwerft fiir BDSIS beziehungsweise ab 1998 tir GKE

16.5.1. unter Darlegung, ob nur die Fa. Ruf Vertragspartner war

16.5.2. unter Auflistung sonstiger Auftragnehmer von BDSiS/GKE {Containerrepa-
ratur und Transport) unter Angabe, ob die A.S.S. tatig war. Wenn die
A.S.S. tatig war, war sie zu gleichen Konditionen wie die Fa. Ruf tatig?
(Voriage der Vertrage mit der A.S.S.)




16.5.3. Welche Kosten sind dorthin aufgewendet worden (aufgeschliisselt nach
Jahren)?

17. Wann ist der Kaufpreis fir die von der GKE erworbenen Container gezahit worden .
unter Vorlage der Rechnung und der Kontoausziige (in Kopie) bezliglich des Zahlungs-

~ einganges.
Beschlossen in der 1. Sitzung am 06. Marz 2002
For die Richtigkeit
Im Auftrag

Ny d«-‘a

(Peter Schmolenzky)




»Béhr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbricken, den 06. Marz 2002

Zweiter Beweisbeschluss

des ,,Béhr—Untersuchungsausschusses“

Es soll Bewels erhoben werden (iber Nachteile fiir den Gebiihrenzahler seit
1992 durch vertragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS beziehungs-
welse seiner Tochterunternehmen durch Vertrdge mit Dritten und Verantwort-
lichkeiten hierzu.

Im Zusammenhang mit der Ubertragung des Vertrages mit dem Dualen System Deutschland
auf die GKE unter gleichzeitiger VerauBerung der Depotcontainer an die GKE.

Durch das sachverstindige Zeugnis des Geschéftsfihrers des EVS Herm Ecker.

Der Zeuge hat sein Amt im Jahfe 2001 angetreten. Er hat sich auf Grund der laufenden Er-
mittiungen ein Bild von dem abgeschlossenen '

- Geschaftsbesorgungsvertrag
- der VerauBerung der Depotcontainer an die GKE

den Ausschreibungen, Vertrdgen beziehungsweise Vergaben zur Containerwerft
machen kénnen.

Der Zeuge wird gebeten.

- die Auswertung der Sfellungnah'men seines Hauses (Rechtsabteilung/Rechnungspri-
fungsamt pp) aus den Jahren 2001 bzw. 2002 zu den Themenkomplexen

unter Beriicksichtigung der Stellungnahmen des Kurzgutachters Warken, Herrn Prof.
Bahr bzw. der PwC darzulegen

- die Auffassung des EVS zu den Themenkomplexen darzuiegen.

Vorab wird der Zeuge gebeten, vor dem Termin die Rechnungen der GKE an den EVS hin-
sichtlich der so genannten Mehrmengen Pappe/Papier/Karton/Druckersierzeugnisse aus den
Jahren 1998 bis 2001 vorzulegen und darzulegen, welchen Aufwand der EVS (Zahlungen)
an die GKE beziglich der Grundmenge (45.000 t} und der Mehrmengen, aufgeschlisselt
nach den einzelnen Jahren, hat leisten mlssen.




Der Zeuge wird weiterhin gebeten, ebenfalls vor dem Termin eine Aufstellung fertigen zu las-
sen und vorzulegen, die die auf den KABV entfalienden Jahrestonnen an Pappe/Papier/Kar-
ton und Druckereierzeugnisse in den Jahren 1995/1996 und 1997 darlegt.

Der Zeuge wird weiterhin gebeten, zu erldutern, welche Einnahmen der EVS/der BDSIS

a) aus den Verwertungserldsen Pappe/Papier/Karton/Druckereierzeugnisse in den Jahren
1998 bis 2001 von der GKE gemacht hat

b) welche Gewinnzuweisungen die Gruppe EVS in den Jahren 1998 bis 2001 aus der GKE
als Gesellschafter mit_,seiner Betsiligung erhalten hat. (An wen wurde gezahit?)

Beschlossen in der 1. Sitzung am 06. Marz 2002
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag
Dbt fon thige

(Peter Schmolenzky)




 ,Biahr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 06. Marz 2002

Dritter_-Beweisbescthss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile fiir den Gebilhrenzahler seit
1992 durch vertragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS beziehungs-
weise seliner Tochterunternehmen durch Vertrdge mit Dritten und Verantwort-
lichkeiten hierzu.

. Im Zusammenhang mit der Ubertragung des Vertrages mit dem Dualen Syétem Deutschland
auf die GKE unter gleichzeitiger VerauBerung der Depotcontainer an die GKE.

Durch das sachverstandige Zeugnis des Geschiiftsfilhrers des EVS Herrn Wolf.

Der Zeuge hat sein Amt im Jahre 2001 angetréten. Er hat sich auf Grund der laufenden Er-
mittlungen ein Bild von dem abgeschlossenen

- Geschaftsbesorgungsvertrag

- der VerauBerung der Depotcontainer an die GKE

- den Ausschreibungen, Vertragen beziehungsweise Vergaben zuf Containerwerft
machen kénnen.

Der Zeuge wird gebeten.

- die Auswertung der Stellungnahmen seines Hauses (Rechtsabteilung/Rechnungspri-
fungsamt pp) aus den Jahren 2001 bzw. 2002 zu den Themenkomplexen

unter Berlicksichtigung der Stellungnahmen des Kurzgutachters Warken, Herrn Prof.
Bahr bzw. der PwC darzulegen

- die Auftassung des EVS zu den Themenkomplexen darzulegen.

Vorab wird der Zeuge gebeten, vor dem Termin die Rechnungen der GKE an den EVS hin-
sichtlich der so genannten Mehrmengen Pappe/Papier/Karton/Druckereierzeugnisse aus den
Jahren 1998 bis 2001 vorzulegen und darzulegen, welchen Aufwand der EVS (Zahlungen)
an die GKE beziglich der Grundmenge (45.000 t) und der Mehrmengen, aufgeschliisselt
nach den einzelnen Jahren, hat leisten miissen.




Der Zsuge wird weiterhin gebeten, ebenfalls vor dem Termin eine Aufstellung fertigen zu las-
sen und vorzulegen, die die auf den KABV entfallenden Jahrestonnen an Pappe/Papier/Kar-
ton und Druckereierzeugnisse in den Jahren 1995/1996 und 1997 darlegt.

Der Zeuge wird weiterhin gebeten, zu erldutern, weiche Einnahmen der EVS/der BDSIS

a) aus den Verwertungseriésen Pappe/Papier/Karton/Druckereierzeugnisse in den Jahren
1998 bis 2001 von der GKE gemacht hat

b) welche Gewinnzuweisungen die Gruppe EVS in den Jahren 1998 bis 2001 aus der GKE
als Gesellschafter mit seiner Beteiligung erhalten hat. (An wen wurde gezahit?)

Beschlossen in der 1. Sitzung am 06. Marz 2002
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

Sl pue Lorn v&a,

(Peter Schmolenzky)




,,Bihr-Untersuchungsausschuss"
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 19. Marz 2002

Vierter Beweisbeschluss

des ,,Béihr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden dber die Ubertragung des Vertrages mit dem Dualen System
Deutschland auf die GKE unter gleichzeitiger VerauBerung der Depot-Container an die GKE
durch Voriage folgender Unterlagen bzw. Erteilung entsprechender Auskinfte:

1. Die Zusammensetzung des Werksausschusses des BDSIS seit 1992, des Verbandsaus-
schusses des KABV seit 1992 und des Verbandsrates des EVS seit 1998 sowie des Auf-
sichtsrates der ABW und der Verbandsversammiung des KABV, bzw. des EVS und des.
Finanzausschusses des EVS.

2 Protokolle der Sitzungen der Stadtrate und der zustdndigen Ausschiisse von Saar-
briicken, Volklingen, Saarlouis, Homburg, St. Ingbert und Lebach zu den Beratungen
iber den Beitritt zur GKE und die entsprechenden Beschlussvoriagen der Verwaltungen.

3. Gutachten und Vermerke der ,PWC — Deutsche Revision® zu der Kurzanalyse von
Rechtsanwalt Warken vom 24.09.01.

4. Samtliche Rechts- und Wirtschaftiichkeitsgutachten zum Themenkomplex EVS/BDSIS/
GKE von McKinsey und die Arbeitsentwiirfe hierzu.

5. Jahresabschliisse der GKE fir die Jahre 1997 — 2000.
6. Anwesenheitslisten der Sitzungen des Aufsichtsrates der ABW GmbH und des Ver-
bandsausschusses des KABV am 28.01.97 und 11.03.97, des Verbandsausschusses

des KABV und des Werksausschusses des BDSiS am 25.09.97 und 16.10.97, des Auf-
sichtsrates der ABW am 13.04.99.

Beschlossen in der 2. Sitzung am 19. Marz 2002
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

7

\LM_aﬂZ\ Reiter)




,,Bﬁhr-Untersuchunsailsschuss"

12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 19. Marz 2002

- Flinfter Beweisbheschluss

des ,,Eéhr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden (iber Nachteile fur den Gebthrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrége mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch Einvemahme nachfolgender Zeugen:

1.
2,
3.

Frau Schledom
Frau Stratling

Herr Hary

Herr Mellmann
Frau Strassberger
Herr Kretschmer

Herr Pradler

Beschlossen in der 2. Sitzung am 19. Mérz 2002
Far die Richtigkeit

“im Auftrag

(Mantin Reiter)




_Bahr-Untersuchungsausschuss®
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 19. Méarz 2002

Sechster Beweisbeschluss

des ,,Héhr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden tiber Nachteile fir den Gebahrenzahler seit 1992 durch ver-
tragiiche Gestaltungen 2wischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
untemehmen durch Vertrége mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

In Erganzung zu Beweisbeschiuss Nr. 4 beantragt die CDU-Landtagsfraktion noch folgende
‘Unterlagen beizuziehen:.

zu Punkt 3 des Beweisbeschlusses Nr. 4:

samtliche Stellungnahm;en der PWC fur EVS, GKE und A.S.S. aus Anlass der eingeleiteten
Ermittlungsverfahren und der Vorlage der Kurzanalyse Warken far EVS, GKE und A.S.S
sowie Vorlage der Kurzanalyse Warken selbst.

zu Punkt 5 des Beweisbeschiusses Nr. 4:

valable Jahresabschlussdaten der GKE fur das Jahr 2001

Beschlossen in der 2. Sitzung am 19. Marz 2002
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

k(,M in Réiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss”

12. Wabhlperiode

Saarbriicken, den 16.04.2002

Siebter Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden ber Nachteile fir den Geblhrenzahler seit 1992 durch ver- ‘
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrdge mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch

1.

Vorlage einer Ubersicht iiber das Verhéitnis der Kosten zwischen Instandhaltung und
Transport im Rahmen der so genannten PPK-Fraktion sowie Vorlage von Unterlagen
einer Ubsrprifung durch das RPA des EVS/KABV.

Vortage von Unterlagen tiber die aligemeine Entwicklung dér Papierpreise und die Ent-
wicklung der Eridse aus dem Bereich PPK seit 1992, :

Vorlage des Schrifiverkehrs zwischen dem Ministerium fir Umwelt als Rechtsaufsicht
und EVS im Zusammenhang mit den Vorwlirfen gegen den EVS, es seien Schaden im
Zusammenhang mit der Geschaéftslibertragung auf die GKE verursacht worden.

Mitteilung unter Vorlage geeigneter Urkunden, wer im Zusammenhang mit dem Ab-
schluss des Geschéftsbesorgungsvertrages auf Seiten der GKE und auf Seiten des
KABV/BDSIS als Beratungsunternehmen tatig war.

Mitteilung unter Vorlage von Unterlagen, ob es eine zeiigleiche Beratung der
KABV/BDSIS und der Firma GKE durch die Firma C & L bzw. deren Rechtsvorgdnger
und Rechtsnachfolger gab.

Vorlage von Unterlagen, aus denen sich ergibt, welche Preise fir die Abfuhr der Con-
tainer an private Abfuhrunternehmen (z. B. R+T; Onyx}, die nicht Mitglieder der GbR wa-
ren, im Verhéltnis zu Abfuhrunternehmen gezahlt wurden, die Mitglieder der GbR waren
bzw. sind. '

Vorlage von Unterlagen, aus denen sich die Entwicklung der Mietkosten des KABY far
angemietete Depotcontainer von 1989 bis zum Ankauf der Container durch den KABV er-
gibt. .

Vorlage von Unterlagen, aus denen sich die vertraglichen Vereinbarungen und die Ab-
rechnungspraxis (durchschnittliche jahrliche Kosten) von Schaden an den Depotcon-
tainern bis zur Einrichtung der Containerwerit ergeben.




10.

11.

Mitteilung unter Vorlage samtlicher Vertragsunterlagen, ob die Firma Ruf vom KABYV,
ihrer Rechtsnachfolgerin bzw. deren Tochterunternehmen in der Zeit seit 1992 mit der
Abfuhr von Depotcontainern bzw. dem Einsammeln, Beférdern und Sortieren von Papier
beauftragt worden ist.

Vorlage einer Ubersicht und der jeweiligen Rechnungsunterlagen, aus denen sich die
Anzahl der seit 1992 Obernommenen und seit 1992 bis 1997 angeschafften Glascon-
tainer nach Jahren gestaffelt ergibt, und zwar getrennt nach nicht larmgeschitzt und
larmgeschiitzt gemal RAL — ZU 21.

Vorlage der vertraglichen Untertagen, aus denen hervorgeht, in welchar_ Woeise die Haf-

" tung von Transportunternehmen geregelt ist, die vom KABV/EVS/BDSIS bzw. der GKE

12.

13.

mit dem Transport und der Abfuhr von Wertstoffcontainern beauftragt wurden, wenn Mit-
arbeiter der Transportunternehmen die Container beschédigen (Zeitraum 1988-heute).

Vorlage oder Aufstellung einer Ubersicht der von Abfuhrunternehmen in der Zeit von
1988 bis heute geforderten und gezahlten (gegebenenfalls aufgestaffelt) Schadenersatz-
zahlungen im Sinne von Nr. 11.

Vorlage der Unterlagen, aus denen sich die Kalkulation fir die Festlegung des Tonnage-
preises im Geschéaftsbesorgungsvertrag von 142 bzw. 178 DM ergibt.

Beschlossen in der 3. Sitzung am 17. April 2002
Far die Richtigkeit

Im Auftrag

(fhgg;)nédter)

Ausschusssekretar




Vom Ministerium des Innemn:
« Mohr
e Jochum

s Sts. a. D. Dewes

Beschlossen in der 3. Sitzung am 17. April 2002
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

(NLQQ Rei;ér)




»Bihr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 17. April 2002

Achte_r Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Uber Nachteile fir den Gebilihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragiiche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
untermnehmen durch Vertrdge mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch Einvernahme der Zeugen:

Von EVS/ASS/GKE:

¢ Melimann

+ Pontius
e Georg
s Truxa
o Welter
o Karl

- o Pies
e Benz

e Spengler-Raab
e Lang

» Rau




10. Dem EVS wird aufgegeben, mitzuteilen, wer (statt der GKE) den Auftrag der Nach-

11.

12.

13.

14,

15.

16.

ristung der Glascontainer tatséchlich zu welchem Preis ausgefiihrt hat.

Dem EVS wird aufgegeben, verbindlich zu erkléren, ob und inwieweit im Hinblick auf die
vom BDSIS im Jahre 1997 gezahiten NachristungsmaBnahmen fdr Glascontainer die
GKE Zahlungen an BDSIS oder EVS riickerstattet hat unter Vorlage der Fakturen und

Mitteilung des Zahlungseinganges.

Dem EVS wird aufgegeben, mitzuteilen, welche Entgelte/welches Entgelt die GKE im
Zeitraum ab Ubergang des Geschéftsbesorgungsvertrages auf die GKE (01 .01.1998) bis
zur Zahlung des Kaufpreises fiir die Depotcontainer (Zinsen/Miete) gezahit hat unter Vor-
lage der entsprechenden Fakturen.

Dem -E'VS wird aufgegében, aufzulisten, welche Anzahl der Container (unter. Vorlage der
Fakturen) im Jahre 1997 bestellt, jedoch im Jahre 1998 geliefert wurden und welche Zah-
lungen der EVS/BDSIS zum Erwerb dieser Container geleistet hat.

Dem EVS wird aufgegeben, zu erkldren, ob und inwieweit die GKE diese im Jahre 1997
bestellten, im Jahre 1998 gelieferten Container selbst bezahit bzw. zusatzlich vergiitet

hat. -

Dem EVS wird aufgegsben, mitzuteilen, wie viele der 2.083 beauftragten Glascontainer
(Nachristung Schallschutz) defekt waren bei Auftragserteilung und wie viel fiir Transport
und Reparatur dieser Container neben dem Schallschutz aufgewendet worden ist.

Dem EVS wird aufgegeben, auszufiihren, wie viel tatsichlich an Transportaufwand (Kos-
ten, die an die Fa. Spedition Ruf gezahlt worden sind), sei.es durch den BDSIS, sei es
durch die GKE, gezahlt worden ist. Dabei mag die Geschéftsfihrung des EVS/BDSIS
klarstellen, ob die im Jahre 1997 nachgertiisteten Container keine Fahrtkosten/Transport-
kosten verursacht haben. Es wird auf den Vermerk Georg Bereich V 3/3 vom 15.03.2001
unter Ziff. VI hingewiesen. Danach sind im Jahre 1997 DM 522.042,00 aufgewendet
worden, die Ridckstellungen fir die Transportkosten wurden jedoch nicht gleichermafen
aufgeidst. Zu wessen Lasten erfolgte der Transport?

Beschlossen in der 3. Sitzung am 17. April 2002
Fur die Richtigkeit '

Im Auftrag

(Mﬁirl)n Reiter)




,,Bﬁhr-Un'tersuchungsausschuss“
12, Wahiperiode

Saatbriicken, den 17. April 2002

Neunter Beweisbeschluss

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses*“

Dem EVS wird aufgegeben, zum Komplex Nachriistung der Glascontainer folgende Angaben
zu machen und folgende Unterlagen vorzulegen: '

1. Die nachzuristenden Glascontainer geméafR Sitzungsvorlage fiir die Werksausschuss-
sitzungen vom 24.04.1997/03.07.1997/25.09.1997 der Fa. SS1 Schéfer sind wann ange-
schafft worden? (Nachzuriistende Glascontainer). Es wird gebeten, die Anschaffungs-
rechungen vorzulagen.

2. Gab es zum Datum der Anschaffung der jewsiligen Glascontainer bereits rechtliche Vor-
schriften, die die Schallddmmung von Glascontainern vorschrieben?

3. Gibt es beim EVS Unterlagen dariiber, warum entgegen der rechtlichen Vorschriften
Glascontainer angeschafft worden sind, die nicht ordnungsgemafR/nicht volistandig
schallgeschiitzt waren? '

4. Es wird bezogen auf die Anschaffung der Glascontainer um Vorlage der Ausschreibungs-
unterlagen gebeten.

5. Der EVS wird gebeten, anzugeben, warum die Zahl der Glascontainer von der Sitzungs-
vorlage der Sitzung vom 13.05.1997 bis zur Auftragsvergabe differierte?

6. Die in Rede stehenden Glascontainer, die nachgeriistet werden sollten gemaf Auftrags-
schreiben an die GKE vom 06.10.1997, waren bereits larmgedammt.

Wann sind diese LarmdidmmmaBnabmen aufgebracht worden und zu welchem Preis?
Warum konnte technisch gesehen auf die vorhandenen LarmdammmaBnahmen nicht
aufgebaut werden?

7. Der Ausschusssekretér wird beauftragt, ein Rechtsgutachten zur Frage anzufertigen, ob
und wann gesetzliche Vorschriften die Larmdammung von Glascontainern bedingt haben
und inwiefern im vorliegenden Fall eine Ausschreibung des Auftrages zur Lairmdammung
von Glascontainern nicht notwendig watr.

8. Dem EVS wird aufgegeben, die Rechnungen aus dem Jahre 1997 hinsichtlich der Nach-
ristung der Glascontainer vorzulegen.

9. Dem EVS wird aufgegeben, mitzuteilen, wie viele der unter 1. aufgefihrten Glascontainer
der Fa. SSI Schéfer zwischenzeitlich, sei es durch den EVS/BDSIS, sei es durch die
GKE, nachgerustet worden sind.




»Béhr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 17. April 2002

Zehnter Beweisbeschluss

des ,,Béhr-Untersuchungsausschusses*

Es soil Beweis erhoben werden (iber

Nachteile fir den Gebulhrenzahler seit 1992 durch ver-

tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betsiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortiichkeiten hierzu

| a) durch Beiziehung einer Doppelakte der amtlichen Ermittlungsakte/Ermittiungsakten der

Staatsanwaltschaft Saarbriicken i

Hinblick auf die vorliegenden Anzeigen,

b) im Hinblick auf die strafprozessualen MaBnahmen der Staatsanwaltschaft Saarbriicken

im Rahmen der Ermittlungsverfah

en:

Anhdrung des Herrn OStA Raimund Weyand, zu laden Ober die Staatsanwaltschaft Saar-

briicken.

c) Die Smatsanw#!tschaﬂ Saarbriicken wird weiterhin gebeten, mitzuteilen, gegen welche
Personen im Einzelnen sich die Ermittiungen richten.

Beschlossen in der 3. Sitzung am 17.
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

/

kMa eiter)

April 2002




,Bihr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbricken, den 17. April 2002

Elfter Beweisbeschluss

des ,,Bz‘ihr-Untersuchungsausschusses“’

Es soll Beweis erhoben werden zum Themenkomplex Vertrag Duales System, Ubertragung
auf die GKE und die Ubertragung der Container durch Einvernahme folgenden Zeugens:

Prof. Peter Bahr

Beschlossen in der 3. Sitzung am 17. April 2002
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

/Zq
f(d in Reiter)




»~Béahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbricken, den 17. April 2002

Zwolfter Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden zum Themenkomplex Vertrag Duales System, Ubertragung
auf die GKE und die Ubertragung der Container durch Einvernahme folgender Zeugen:

BM Fritz Diehl

OB a.D. Reiner Ulmcke

BM Erich Wentz -

BM Dr. Heribert Gisch

Beschlossen in der 3. Sitzung am 17. Apri{ 2002
Fiir die Richtigkeit

Irm Auftrag

/<

rtln Reiter)




,Bihr-Untersuchungsausschuss“
12. Wahlperiode '

Saarbrucken, den 17. April 2002

Dreizehnter Beweisbeschiuss

des ,,Béahr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden zum Themenkompilex Vertrag Duales System, ['Jbertragung
auf die GKE und die Ubertragung der Container im Hinblick auf die strafprozessualen MaB-
nahmen der Staatsanwaltschaft Saarbriicken im Rahmen der Ermittlungsverfahren durch

Einvernahme folgenden Zeugens:

Herr OStA Miiller, zu laden (ber die Staatsanwaltschaft Saarbriicken

Beschlossen in der 3. Sitzung am 17. April 2002
Far die Richtigkeit '

Im Auftrag

)
(Ma/réﬁeiter)




,Béhr-Untersuchungsausschuss®
12. Wabhiperiode

Saarbriicken, den 17. April 2002

Vierzehnter Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden zum Themenkomplex Vertrag Duales System, Ubertragung
auf die GKE und die Ubertragung der Container durch Einvernahme folgender Zeugen:

Herr Maher, Mitarbeiter der C+L

Herr WP Horst Peter, friher C+L

Herr Ass. Horst Giithlein, PWC

Herr WP/StB Thomas Bettenburg, PwC

Herr Ass. Richard Nospers

Beschlossen in der 3. Sitzung am 17. April 2002
~ Fir die Richtigkeit

Im Auftrag




»Bahr-Untersuchungsausschuss®
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 23. April 2002

Fﬁnfzeh'nter Beweisheschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Bewsis erhoben werden (iber Nachteile fiir den Geblihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrige mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

Durch

1. Aufstellung oder Vorlage von Urkunden, aus denen sich ergibt, was der EVS fiir die Ent-
sorgung von nicht DSD-Ware aufbringen musste und zwar gestaffelt nach den Jahren vor
und nach der GKE-Griindung (getrennt nach Eridsen und Gewnnnen)

2. Vorlage der Beschlussfassung des Werksausschusses des BDSIS zur Frage der Bezah-
lung der Anwaltskosten des Prof. Dr. Bahr sowie samtliche Vermerke, Sitzungsvorlagen
und samtlichem in diesem Zusammenhang gefilhrten Schriftverkehr mit Prof. Dr. Bahr
und mit dem Ministerium fiir Umwelt.

3. Vorlage der Miet- oder Nutzungsverelnbarung zwischen dem KABVIEVSIBDSIS und der
GKE, auf deren Grundlage die GKE im Zeitraum zwischen der Ubertragung der Con-

tainer und dem Abschluss des Geschéaftsbesorgungsvertrages die Depotcontainer des
BDSIS genutzt hat unter Angabe der gezahilten Nutzungsentschiadigungen.

Beschlossen in der 5. Sitzung am 23. April 2002
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

eiter)




~ ,Béhr-Untersuchungsausschuss*

12. Wahlpericde

Saarbriicken, den 23. April 2002

Sechzehnter Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses®”

Es soll Bewsis erhoben werden iiber Nachteile fir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrdge mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch

1.

Vorlage des Berichtes vom 28.06.2001 der so genannten "PPK-Arbeitsgruppe” des EVS,
in der die Angemessenheit der Hohe der Vergltung aus dem Geschéftsbesorgungs-
vertrag gepriift wurde. - '

Vorlage der RPA-Ordnung des KABV und des EVS in der jeweils giiltigen Fassung seit
Griindung des KABV. '

Vorlage der Notizen der Frau Schiedorn an Frau Strétling in Vorbereitung des Vermerks

des RPA vom 30.07.1997 und der 2 Vermerke 08.09.1997, die jeweils mit "gez. Schile-

dorn” unterzeichnet sind.
Vorlage der unter Nr. 3 aufgefihrten Vermetke.

Mitteilung, wer an Stelle von Frau Schledorn die drei Vermerke vom 30.07.1997 und
08.09.1997 unterzeichnet hat.

Vorlage der Entscheidung oder der Vermerke des BDSiS zum Vermerk der Frau
Schledorn vom 16.06.1997 (Punkt 2.4 der Akten Band 3, S. 123).

Vorlage des Anschreibens der Geschaftsfihrung bzw. Herr Truxa zur Einsetzung der Ar-
beitsgruppe zur Uberprifung der Vorwiirfe gegen den EVS und die GKE ("GKE-Ordner")
im Oktober 2001, des Anschreibens der Geschaéftsleitung mit dem Auftrag vom Novem-
ber 2001, Untertagen zum Komplex Depotcontainer zusammenzustellen ("Ruf-Ordner”),
des Schreibens des Herrn Truxa vom 26.10.2001 und des dazugehdrigen Vermerks,
Schreiben mit Prifauftrag von Herrn Truxa vorn 17.01.2002 und Auftrag zur "Sonderpri-

fung Ruf" vom Aprit 2002.

Vorlage samtlicher daraufhin ersteliten Vermerke, Gutachten und Steliungnahmen (z. B.
Gutachten Frau Strassberger vom 15.11.2001).




9, Schriftliche Darstellung der Geschichte und des Inhalts der einvernehmlichen Absprache
zwischen den Vermarktern und dem BDSIS und der GKE sowie Darstellung der hierauf
fuBenden Zahlungen seit Abschluss der Absprache.

10. Vorlage des Zusatzvertrages EVS/BDSiS vom 31.07.2000.

Beschlossen in der 5. Sitzung am 23. April 2002
Far die Richtigkeit

im Auftrag

Magh Reiter)




,Bahr-Untersuchungsausschuss*

12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 2.5.2002

Siebzehnter Beweisbeschluss

des ,Bihr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden iber Nachteile fir den Geblhrenzahler seit 1992 durch \)er-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrige mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch

1.

Vorlage des Schreibens vom 04.10.2001 des EVS an die PwC Deutsche Revision (er-
wihnt auf S. 2 des PwC-Gutachtens vom 17.10.2001; Band 5 S. 179).

Vorlage des Eriasses des Ministeriums far Umwelt oder des Ministeriums fir inneres und
Sport vom 13.03.2000 (Az. E/5 480/99 - Kie/Ka; Band 5 S. 90).

Vorlage des Schreibens des Burgenneisters Theobald vom 14.03.2001 (Band 5 S. 90).

Vorlage des Schreibens des Ministeriums fir Umwelt vom 29.01.2002 sowie sédmtlicher
vorher und danach ergangener Aktenanforderungen.

Vermerk von Frau Stratling mit Anmerkungen bzw. "Steliungnahme™ von Prof. Bahr (in
der Aussage Frau Strassberger vom 23.04.2002 erw&hnt im Zusammenhang mit der An-
frage des Ministeriums fir Umwelt).

Vorlage des Schreibens der Geschéftsfithrung des EVS vom 13.02.2002 an das Ministe-
rium far Umwelt, z. Hd. Herr Becker, mit Aniagen

Genaue Aufschliisselung der Eridse und der Gewinne aus dem Geschéaftsbesorgungs-
vertrag im Bereich der PPK-Fraktion und mit genauer Angabe der einzelnen Abrech-
nungsschritte (Erlése vom Verwerter, abgezogene Kosten unter genauer Aufschiisse-
lung der Kosten, Angabe der jeweiligen Gewinnverteilung in DM fir die Bereich bis 60
DM/Tonne und iber 60 DM/Tonne) seit 1997.

Mitteilung, wer die Anlagen zum Kaufvertrag Depotcontainer EVS/BDSIS und GKE er-
stelit hat (Band 2 Punkt 3.6 S. 241 ff.)

Vorlage des Einsetzungsbeschlusses der Einsetzung der so genannten Lenkungsgruppe
zur Begleitung des McKinsey-Gutachtens unter Mitteilung der Mitglieder und aller
sonstigen Beschlussvoriagen und Protokolle.




10, Vorlage oder Mitteilung des Inhalts der Vereinbarung, auf Grund derer Herr Nospers an
den Sitzungen der Lenkungsgruppe teilnahm und Mitteilung der hierfur geleisteten Zah-
lungen.

11. Vortage der Protokolle der Sitzungen der Lenkungsgruppe.

12. Vorlage der Protokolle samtlicher Sitzungen der Verbandsversammiung, des Verbands- |
rates und der Ausschisse, in denen Uber die Aufarbeitung der Vorwlrfe des EVS ge-
sprochen wurde nebst Tagesordnungen und Sitzungsvoriagen. _

13. Vorlage der Korruptionsschutzrichtiinie des EVS/BDSIS.

14, Vorlage samtlicher Unteriagen und Entscheidungen, sowie Grundlagen der Entschei-
dungen, auf Grund derer die Eigenvermarktung der DSD-Ware vom BDSIS beschlossen
und umgesetzt wurde. A '

Beschlossen in der 6. Sitzung am 2. Mai 2002
For die Richtigkeit '

Im Auftrag

e
L

(Martin Réiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 2. Mai 2002

Achtzehnter Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden (iber Nachteile fir den Geblhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch Einvernahme des Zeugen:

Herrn Lauer

Beschlossen in der 6. Sitzung am 2. Mai 2002
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

i,

)

(iﬁdar’iirLHeiter)




»Béhr-Untersuchungsausschuss®
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 16, Mai 2002

Neunzehnter Beweisbeschluss

des ,,Béhr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile fiir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hisrzy.

Durch

1. Vorlage der Ausschreibungs- bzw. Vergabeunteriagen, der Unterlagen der Entschei-
dungen der zusténdigen Gremien nebst samtlicher Vorlagen und Vermerke sowie Uber-
sendung sémtlicher Rechnungen im Zusammenhang mit dem Auftrag des BDSIS an die
Firma Transporte Ruf GmbH vom 06.05.1994 zur Durchtihrung der Identnummernver-
gabe an den Depotcontainern des BDSIS (Ordner 3, Seite 174).

2. Vorlage s&mtlicher beim RPA ‘vorhandener Anschreiben der Geschéftsfohrung des

KABV/EVS/BDSIS, die eine Aufforderung zur Prifung von Vertragen in den Jahren 1992
bis 2001 enthalten. _

Beschlossen in der 7. Sitzung am 16. Mai 2002
Fiir die Richtigkeit

im Auftrag

/ ,
(Madin Reiter)




~ ,,Bahr-Untersuchungsausschuss*”

12. Wahiperiode

Saarbriicken, den 16. Mai 2002

‘Zwanzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile fiir den Gebuhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrige mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu. :

I. Das Ministerium fiir Umwelt hat dem Untersuchungsausschuss einen Aktenordner (iber-
mittelt, im dem sich auch die Vertrdge mit der Fa. Ruf befinden. In diesem Zusammen-
hang wird dem EVS aufgegeben, folgende Unterlagen zusammenzustellen und nachfol-
gende Erklarungen abzugeben:

1.

Aufstellung sémtlicher Mietflachen des KABV in der Zeit von 1992 bis 1999 sowie der
damit verbundenen Unternehmen (ABW, BDSIS pp), samtiiche unter Auflistung der
Flachen, die gleichartig wie die bei der Fa. Ruf angemieteten Flichen verwendet wur-
den (Lagerung von neuen/gebrauchten Containern; Lagerung von Info-Broschiren,
gelber Sack, Tonnen, diverse Nutzung).

Aufstellung dariiber hinausgehender Lagerflachen fir die Lagerung vergleichbarer
Gegenstédnde (DC's, MGB's, gelber Sack, info-Broschiren), die dem KABV bzw. der
damit verbundenen Unternehmen in der Zeit von 1992 bis 1999 zur Nutzung zur Ver-
fligung standen {im Regelfall im Eigentum bei Gemeinden).

Aufstellung der unter Umstanden im Zusammenhang mit Entsorgungsvertragen mit
Abfuhrunternehmen zur Verfigung stehenden Flachen unter Ausflhrung, zu welcher
Nutzung diese zur Verfiigung standen im Zeitraum 1992 bis 1999.

Sémtliche Vermerke der zustdndigen Abteilungen des KABYV, namentlich der Abt.
Einkauf sowie des Rechnungspriifungsamtes, zu Notwendigkeit und Bedarf der Miet-
flachen. (Anmerkung: Die Vermerke vom 15.03.1993 RPA Hary; 16.06.1997 Schie-
dorn; 24.06.1997 Bereich Il Héfler; 14.10.1997 Pradler liegen vor)

Zeitnahme Aufstellungen/Aktenvermerke bezogen auf die Jahre 1992 bis 1999, wie
die Mietflachen der Fa. Ruf genutzt bzw. ausgelastet wurden.

Samtliche Ausschreibungsunterlagen der Anmietung der betreffenden Objekte bzw.
Flachen, namentlich die Flachen der Fa. Ruf.

Vorlage einer Aufstellung, welche Transportkosten angefallen sind, die moglicherwei-
se damit im Zusammenhang stehen, dass die Mietfldchen bei der Fa. Ruf fGr die zu
lagernden Gegensténde auseinander lagen.




8.

Dem EVS wird aufgegeben, aufgeschliisselt nach den Jahren 1992 bis 2000 die Um-
satze, die die Firmengruppe Ruf (Harry Ruf, Spedition Ruf, Ruf GmbH pp) mit der
Gruppe KABV (mit samtlichen juristischen Personen, Eigenbetrieben pp) getatigt hat
unter Auflistung, um weiche Gesamtumsétze es sich pro Jahr und welche Vertrags-

' peziehungen handelte (aufgeschliisselt nach Transportvertrégen, Containerwerft,

Mietvertragen, weitere Auftrige, die im einzelnen aufzufihren sind).

Darzulegen, welche dieser Auftrdge auf Grund von Ausschreibungen/Preisver-
gleichen und bzw. Preiswettbewerben pp erteiit worden sind unter Vorlage dieser

* Unterlagen. (Anmerkung: Der Vermerk RPA Hary 15.03.1993 liegt vor.)

10.

Dem EVS wird aufgegeben, schriftiich darzulegen, warum einerseits ein Rahmenver-
trag (iber die Containerwerft im Jahre 1995/1996 mit einer juristischen Person abge-
schlossen wurde und Bedingung im Rahmen des Rahmenvertrages war, dass be-
stimmte Mietflachen durch den Vertragspartner zur Verfligung gestellt wurden, ande-
rerseits nach den vorliegenden Vermerken ein Unterschied zwischen Herrn Ruf privat
als Vermieter und dem Rahmenvertrag nicht gemacht wurde, d. h. die Verantwort-
lichen des KABV offenbar davon ausgingen, dass der Rahmenvertrag mit der juris-
tischen Peson sich auf den Mietvertrag der natlirlichen Person auswirken wirde.

im Zusammenhang mit dieser Stellungnahme mag der EVS angeben, inwiefern und
wann es auf den Rahmenvertrag 1995/1996 zu einer "Nachzahlung" einer hoheren
Miete an Herrn Harry Ruf gekommen ist und wie hoch diese war.

Dem EVS wird aufgegeben, die Beschiussvorlagen hinsichtlich den Abschluss der-
Mietvertrage mit der Fa. Ruf (Harry Ruf) sowie die Beschlussprotokolle hinsichtlich
der Mietvertrage mit Herrn Harry Ruf vorzulegen, namentlich hinsichtlich der Mietver-
trage [01.08.1992; 17.03.1993; 24.06.1993; 01.1 2.1993; 01.07.1995; 28./29.09.1994;
11./12.11.1998 (zwei Vertrige ABW mit Herrn Ruf)]. (Wie wurden die zustandigen
Gremien wann mit den Mietvertragen befasst?) : '

. Dem EVS wird aufgegeben, die von der PwC fir die GKE im Jahre 2002 erstellten Be-

richte zur Abwicklung des Geschaftsbesorgungsvertrages/des Vertrages mit der Dualen
System Deutschland AG vorzulegen und mitzuteilen, von wem diese Berichte wann be-

auftragt wurden.

Beschlossen in der 7. Sitzung am 16. Mai 2002
Fur die Richtigkeit

im Auftrag

(Maftih Reiter)




,,Bahr-Untersuchungsausschuss”

12. Wahlperiode

 Saarbriicken, den 5. Juni 2002

Einundzwanzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile flir den Geblhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu. . :

Durch

1.

Vorlage samtlicher beim EVS und der GKE bzw. bei der ASS gefUhrter Bestandslisten far
Depotcontainer (Buchhaltung / Liste auf Grund des so genannten Identnummersystems /
vom Zeugen Lang gefihrte Excel-Tabellen) fur den Zeitraum 1992 bis heute.

Vorlage s@mtlicher Ausschreibungs-, Vergabe-, Vertrags- und Abrechnungsunteriagen

fir die EinfGhrung und Unterhaltung des Orbis-Computersystems zur Erfassung des Be-
standes der Depotcontainer.

Vorlage des Schreibens der Firma Ruf aus dem Juli/August 1997, in dem sie sich vom
Angebot fur die Nachriistung der Depotcontainer vom April 1997 distanziert (vgl. Vorlage
des Werksausschusses vom 14.08.1997). ' '

Uberlassung der Protokolle und der Teilnehmerlisten der so genannten “Jour fixe"
zwischen dem KABV/BDSIS bzw. der GKE mit den Abfuhr- und sonstigen Subunterneh-
mer in der Zeit von 1992 bis heute.

Vorlage der Prifungsunterlagen/Arbeitsunterlagen der PwC und ihrer Vorganger im Zu-
sammenhang mit den Prifungen des KABV/BDSIS und der GKE fir den Zeitraum 1992

bis heute.

Mitteilung, in welchen Jahren und von welchen Mitarbeitern der 'PWC bzw. deren
Rechtsvorgénger das Anlagevermégen des EVS/BDSIS oder der GKE schwerpunkt-

méBig gepriift wurden.

Beschlossen in der 9. Sitzung am 5. Juni 2002
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

{ ; in(Reiter)
(et




,Bahr-Untersuchungsausschuss”
12. Wabhlperiode

Saarbricken, den 5. Juni 2002

Zweiundzwanzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses®

Es soll Beweis erhoben werden Uber Nachteile fir den Gebuhrenzahler seit 1992 durch ver- |
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu. '

Durch

1. Mitteilung unter Vorlage der Rechnungsunterlagen, welche Kosten dem KABVIBDSiS im
Jahr 1997 fir die Durchfihrung des so genannten "Mattenprojekts” in der Stadt St. Ing-
bert entstanden sind und wie viele Container hierbei zur Erfiillung welcher Norm nachge-

ristet wurden?

2. Mitteilung der GKE, wie viele Glascontainer zum Zeitpunkt des Erlasses des Beweisbe-
schiusses nicht dem Stand der Technik entsprechen? -

3. Mitteilung verschiedener Hersteller von Glascontainern (z. B. Schéfer, Kliko, Giebel),
wann diese erstmals Glascontainer zum Verkauf angeboten haben, die der RAL-UZ 21

entsprachen?

" Beschlossen in der 9. Sitzung am 5. Juni 2002
Fur die Richtigkeit

im Auftrag

-

(m&m Reiter)




- ,Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbricken, den 5. Juni 2002

Dreiundzwanzigster Beweisbeschluss

des ,,Béhr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden Uber Nachteile fir den Geblhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen durch Vertrédge mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch

1. Beiziehung der Akte 5 Js 72/02 (Verfahren gegen Prof. Dr. Bahr und andere) der Staats-
anwaltschaft Saarbriicken.

2. Beiziehung der Akten des Strafverfahrens, welches auf Grund der Anzeige des EVS vom
11./12. Mai 2002 wegen méglicher Straftaten im Zusammenhang mit der Auftragsver-

gabe der so gehannten Containerwerft 1996 von der Staatsanwaitschaft Saarbriicken
eingeleitet wurde. -

Beschiossen in der 9. Sitzung am 5. Juni 2002
Far die Richtigkeit

im Auttrag

‘@{i(rﬂeiter)




,,Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbricken, den 5. Juni 2002

Vierundzwanzigster Bewelsbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden Gber Nachteile fir den Gebiihrenzahler seit 1992 durch ver- '
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu. '

Durch

Einvernahme des Zeugen Thomas Seiiner

Beschlossen in der 9, Sitzung am 5. Juni 2002
Fiir die Richtigkeit

Im Auftrag

o (Mgrt\(n.ﬂeiter)




- ,,Béhr-Untersuchungsausschuss“
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 11, Juni 2002

Sechsundzwanzigster Beweisbeschluss

des ,,Béihr-Untersuchungsausschusses“

" Es soll Beweis erhoben werden lber Nachteile fir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betemgungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch

1. Angabe, wie viele Container von den Abfuhrunternehmern in den Jahren 1992 und 1993
' zu welchem Preis gekauft und sodann ohne weitere Verwendung flr das DSD-Geschéft
verschrottet wurden.

2. Vorlage der Kalkulationsunterlagen, auf Grund derer die Riickstellungen fiir die Con-
tainernachriistung in Sachen Larmschutz (ca. 1,6 Millionen) und Transporte (ca. 1,2 Mil-
lionen) im Wirtschaftsplan des BDSIS 1996 ausgewiesen wurden.

- 3. Vorlage samtlicher Unterlagen (Vertrdge, Rechnungen, sonstige Verhandlungsunterla-
gen) Uber den Ankauf von Kliko-Depotcontainern und sonstigen Containern im Namen
-des BDSIS durch die ASS in der Zeit von 1992 bis 1997 und im Namen der GKE von
01.01.1998 bis heute.

4. Vorlage samtlicher Anfragen bei oder Angebote von Containerhersteliern oder —liefe-
ranten fur die Lieferung von Depotcontainern an den BDSIS und die GKE im Zeitraum
1992 bis heute (mit Ausnahme der Containeriibernahme von den Abfuhrunternehmern im
Jahr 1992).

5. Anfrage bel verschiedenen Containerherstellern und —lieferanten (z. B. Kiiko, Schéfer,
Grumbach, Giebel), welche Angebote flr die Lieferung von Depotcontainern sie dem
KABV/BDSIS bzw. der ASS seit 1992 gemacht haben.

6. Mitteilung durch den EVS hinsichtlich der Anordnung von Herrn Pies vom 19.07.1993

(Anlage 1), wem und in welcher Form diese Anordnung Ubergeben wurde und ob sie
auch spater eingestellten Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht wurde.

Beschiossen in der 10. Sitzung am 11. Juni 2002
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

i
{Martin Reiter)




- ,,Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbricken, den 13. August 2002

Siebenundzwanzigster Beweisbeschluss

des ,,Béhr—UntersuchungsaUsschusses“

ben werden (Ober Nachteile fiir den Geblhrenzahler seit 1992 durch ver-

1. Vorlage samtlicher vorhandener Unterlagen iiber den Ankauf von Depotcontainern von
den friheren Betreibern von Depotcontainern im Jahr 1992, insbesondere auch Vorlage
von Niederschriften der Verhandiungen.

2. Mitteilung, wie viele Depotcontaiher von welchen Lieferanten zu welchem Preis von 1992
bis heute an den KABV/EVS/BDSiS, GKE und die ASS fir die Vorgenannten getiefert
wurden {mit Ausnahme von Ziffer 1).

3. Mitteilung unter Vorlage von Unterlagen, ob und welche Gremien mit der Entscheidung
zur freihdndigen Vergabe der Containerwerft befasst wurden.

4. Vorlage des Angebotsschreibens der Firma Speicher vom 16.05.1995 im Vergabeverfah-
ren fir die Depotcontainerwertt.

5. Mitteilung und Vorlage von Unterlagen, wie der KABV/EVS/BDSIS von der Fa. Spedition
 Ruf dartiber unterrichtet wurde, dass Ruf entgegen der Ausschreibungskriterien die ASS
als Subunternehmer fir das Betreiben der Depotcontainerwerft beauftragt hat sowie
samtliche Unterlagen darliber, wie die Mitarbeiter des KABV/EVS/BDSIS diesen Vorgang
weiter beraten, beurteilt und entschieden haben.

Beschlossen in der 13, Sitzung am 13. August 2002
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

.

(Martin Reiter)




,,Béhr-Untersuchungsausschuss®
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 13.08.2002

Achtundzwanzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Bewseis erhoben werden (iber Nachteile fiir den Geblhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Im Zusammenhang mit der Ausschrelbung des Betriebs der Containerwerft im Jahre 1995
und ggf. mit der Ausschreibung im Jahre 2001

durch Einvernahme nachfolgender Zeugen:

Ralf Heinz Josef Mai
(ehemaliger Geschéftsfihrer/Gesellschafter der opro-recycllnganlagen GmbH)

Peter Morschett
(Geschaftsfihrer der WUD GmbH))

Lothar Deimling
{ehemaliger Geschéftsfihrer der A.5.5.)

Birgit van Bonn
(Geschéftsfihrerin der Techno Stahl Verarbeitung GmbH)

Gerhard Speicher
(Inhaber der Firma Gerhard Speicher Transporte)

J. Hedfeld
(Geschéftsfithrer der Edelhoff UmweltService GmbH & Co.KG)

Manfred Linz
(ehemaliger Geschéfisfiinrer der Veresa Recycling / Entsorgung GmbH).

Beschlossen in der 13. Sitzung am 13. August 2002
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

-

-~ i

t{;alléﬁeiter)




,,Bahr-Untersuchugsausschuss“
12. Wabhlperiode

Saarbricken, den 13.08.2002

Neunundzwanzigster Beweisbeschluss

des , Bahr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden iiber Nachteile fur den Geblihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun

termehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortiichkeiten hierzu. :

Durch Vorlage des

Rechtsgutachtens der Unternehmensberatung McKinsey zu den Geschéftsbeziehungen EVS
(KABV) / EVS - GKE - ASS GmbH — Analyse der Vertragsverhltnisse — vom 06.08.2002
durch das Ministerium fiir Umwelt des Saarlandes.

Beschlossen in der [13. Sitzung am 13. August 2002
For die Richtigkeit :

im Auftrag

(ﬂaZiZ%eiter)




- ,Bahr-Untersuchungsausschuss®

12. Wahlperiode

Saarbr{icken, den 03.09.2002

DreiBBigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden lber Nachteile fir den Gebiihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betelhgungsun-
ternehmen durch Vertrége mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch

.

Mitteilung des EVS und der GKE unter Vorlage samtlicher Unterlagen (Ausschreibungs-
unterlagen, Angebote, Bestellungen, Rechnungen), welche Materialien - insbesondere
auch ,Gelbe S&cke", Messestiinde und Absorbtionsfilter fir AltbatteriesammelgeféBe-
und sonstige Leistungen sie aul3er Depotcontainern in der Zeit von 1992 bis heute von
der Firma Giebel bezogen haben.

Vorlage samtlicher Unterlagen des EVS/BDSIS, der GKE und der ASS aus der Zeit von
1992 bis heute, in denen gemén § 3 Absatz 5 VOL/A aktenkundig gemacht wurde, wes-
halb von einer &ffentlichen Ausschreibung fir den Bezug von Leistungen und Materialien
abgesehen worden ist, und zwar in folgenden Bereichen:

2.1. Ankauf von Depotcontainern,

2.2. Anmietung von Flachen,
2.3. Bezug von ,Gelben Sacken“, Messesténden und Absorbtionsfilter fur Altbatterie-
sammelgeféle,

2.4. Geschéftsbesorgungsvertrdge KABV/BDSIS - GKE, GKE-KABV/BDSIS (,1,6

Millionen"), GKE-ASS
2.5. Venrtrag Gber Durchfihrung der Depotcontainerwerft fGr Saarbriicken GKE-ASS

- Vorlage samtlicher beim EVS vorhandener Unterlagen zum Rechtsstreit zwischen der

Firma Opro (bzw. Herm Mai) und.Herrn Zarmona,

Samtliche Unterlagen des EVS zur Verschrottung von Metallcontainern durch die Firma
Ruf im Rahmen der Depotcontalnerwerft insbesondere Gutschriften und die Wiege-
scheine der Schrottverwerter sowie die Gutschriften der Firma Ruf hieraus zu Gunsten
des KABV/BDSIS.

Beschlossen in der 15, Sitzung am 3. September 2002
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag




~ ,Béhr-Untersuchungsausschuss“
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 03.09.2002

EinunddreiBigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

" Es soll Beweis erhoben werden (ber die Ubertragung des Vertrages mit dem Dualen System
Deutschland auf die GKE unter gleichzeitiger VerauBerung der Depotcontainer an die GKE

durch

Erteilung von Auskiinften Uber die zu Beginn des Jahres 1992 bestehenden Strukturen beim
- KABV durch den ehemaligen Verbandsvorsteher Heinrich Schiissler.

. Beschlossen in der 15. Sitzung am 3. September 2002
Fir die Richtigkeit :

Im Auftrag




»Bahr-Untersuchungsausschuss*

12. Wahlperiode

Saarbrﬁcken', den 02.09.2002

ZweiunddreiBigster Beweisbeschluss

des ,,Béihr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden (iber Nachteile fir den Gebhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betelllgungsun-
ternehmen durch Vertréage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch

1.

Vorlage samtlicher vorhandenen Unterlagen (insbesondere Schriftverkehr, Kalkulations-
unterlagen und Telefonvermerke) im Zusammenhang mit der Bewerbung um die Durch-
fihrung der so genannten Depotcontainerwerft des KABV/BDSIS im Jahre 1995 durch
die Firmen Edelhoff UmweltService GmbH & Co.KG, Iserlohn, Opro-Recyclinganlagen
GmbH, Viersen, Huber und Presser GmbH, Pittlingen, WUD GmbH, Wadgassen, Ger-
hard Speicher Transporte, Noswendel, Techno Stahl GmbH, Krefeld, Franz Jacoby Um-
welttechnik, Homburg, Karl Jacoby, Containerdienst, Homburg, ASS Eigenbetriebe,
Saarbriicken, Veresa (Onyx), Saarwellingen, Spedition Harry Ruf, V&lklingen, Transport
H. Ruf GmbH, Vélklingen, EHS Entsorgungs Holding GmbH, Wadgassen, oder deren
Rechtsnachfolger oder der Eigentimer bzw. Besitzer der Unterlagen.

Vorlage der Bewerbungsschreiben um die Teilnahme an der unter Ziffer 1 genannten
Ausschreibung durch den EVS oder das LKA des Saarlandes.

Mitteilung des EVS, ob der BDSIS vorsteuerabzugsberechtig war unter Vorlage der ent-
sprechenden Urkunden.

Vorlage der Satzung des Eigenbetriebes der ASS sowie des Gesellschaftsvertrages der
ASS GmbH.

Vorlage des Anschreibens der ASS/GKE an den BDSiS, in dem sie diesen auf ihr "iber-
legenes Konzept" der nachtréglichen Containerddmmung hingewiesen hat.

Vorlage samtlicher Unterlagen im Zusammenhang mit dem Sanierungskonzept der
Werkstétten der ASS Eigenbeiriebe.




7. Vorlage sémtlicher Unterlagen (insbescndere Vertrag, Vertragsentwirfe, Vermerke, Sit-
zungsunterlagen ~ und —vorlagen) .

7.1. des Geschéftsbesorgungsvertrages der ASS mit der Firma Ruf zur Besorgung der
Depotcontainerwerft im Gebiet der Stadt Saarbriicken und der Gemeinde Kleinbiit-

tersdort,

-7.2. des Vertrages der ASS mit der Firma Feutron.

Beschlossen in der 15. Sitzung am 3. September 2002
F_Ur die Richtigkeit

Im Auftrag

in _Ekeiter)




,.Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahiperiode

Saarbricken, den 02.09.2002

DreiunddreiBigster Beweisbeschluss

des ,,Béhr—Untersuchungsausschusses"‘

Es soll Beweis erhoben werden (iber Nachteile fir den GebUhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betelhgungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch

Vernehmung des Zeugen Horst Harry Ruf.

Beschlossen in der 15. Sitzung am 3. September 2002
Far die Richtigkeit

Im Auftrag




,,Bahr-Untersuchungsausschuss”
12. Wabhlperiode

Saarbriicken, den 11.09.2002

VierunddreiBigster Beweisbéschluss_

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses*”

Es soll Beweis erhoben werden Gber Nachteile fir den Gebilhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betelhgungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch

Vorlage samtlicher Geschéftsunteriagen der Spedition Ruf und Transporte H. Ruf GmbH fir
die Jahre 1992 bis 2002, soweit diese den Bereich Einkauf im Zusammenhang der Lackie-
rung von Depotcontainern betreffen (z. B. Mengengeriste der eingekauften Farben und

Lacke).

Bescﬁlossen in der 16. Sitzung am 11. September 2002
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

IEm Rgiter)’




,Bihr-Untersuchungsausschuss®
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 25.09.2002

FiinfunddreiBigster Beweisbeschluss

des ,Bihr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden Gber die Angemessenheit und Marktublichkeit der Preise, die
im Rahmenvertrag zwischen der Firma Spedition Harry Ruf und dem BDSIS vom 25.03.1996
far

1. die Lackierung von Depotcontainem (Lelstungsbeschrelbung Seite 11, Position 10/ Ein-
heitspreis Position 16 h) Punkt 1 und Punkt 2) und

2. den Transport von Depotcontainem (Leistungsbeschreibung Seite 15, Position 16 d) bis

f)

vereinbart wurden

durch
die Einholung von Sachverstandigengutachten.

Der Sachverstandige zu 1) soll insbesondere die unter Position 16 h) angegebenen Mate-
riaimengen auf ihre Notwendigkeit Oberprifen.

Die Sachverstandigen sollen auch Aussagen dariber treffen, ob die Preise im offenbaren
Missverhéltnis zur Leistung stehen [§ 25 2. (2) VOL/A]

Zum Sachverstandigen zu 1) wird bestellt:
Dipl.Ing. Gunther Kienitz, Lindauerstrale 13, 50935 Kain,
sffentlich bestellt und vereidigt von der IHK Kolin fur "Farben und Lacke™.

Der Sachverstandige zu 2) wird spéter benannt.

Beschlossen in der 17. Sitzung am 25. September 2002
Fir die Richtigkeit

im Auftrag

L

artin Reiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 01.10.2002

SechsunddreiBigster Beweisbeschluss

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses®

Es soll Beweis erhoben werden hinsichtlich des Abschlusses von Vertragen im Zusammen-
hang mit den im Saarland betriebenen Miiliverbrennungsanlagen.

Hier: Abberufung des Geschaftsfihrers Pies bei der AVA Velsen

Durch Einvernahme
1. des Aufsichtsratsvorsitzenden der AVA Velsen, Rainer Wolf,

2. des Geschaftsfihrers des EVS, Karl-Heinz Ecker.

Beschiossen in der 18. Sitzung am 1. Oktober 2002
Fir die Richtigkseit

im Auftrag




»Béhr-Untersuchungsausschuss®
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 15.11.2002

SiebenunddreiBigster Beweisbeschluss

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses*”

Zum Sachverstindigen zu 2) im Sinne des FinfunddreiBigsten Beweisbeschluss wird
Rudiger Lenkeit, Andernacher StraBe 154, 56070 Koblenz,

Sffentlich bestellt und vereidigt von der IHK Koblenz fiir "Gter- und Personenkraftverkehr,
Waren- und Glterschaden".

Beschlossen in der 21. Sitzung am 15. November 2002
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

a iter)




,,Bahr-Untersuchungsausschuss®
12. Wahlperiode

| Saarbriicken, den 15.11.2002

AchtunddreiBigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden (ber Nachteile fiir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betelllgungsun-
ternehmen durch Vertrédge mit Dritten und Verantwortlichkeiten hlerzu

Durch

1. Vorlage der Wirtschaftsplane des BDSIS fir die Jahre 1992 bis heute nebst dazu gehg-
render Sitzungsniederschriften.

2. ‘Vermerk iiber die Verrechnung von Riickstellungen beim Verkaut der Depotcontainer von
der BDSIS an die GKE vom 17.09.2002.

Beschlossen in der 21. Sitzung am 15. November 2002
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

{(Martin Rgiter)




1.

~ Im Lichte dessen stellen sich folgende Fragen:

Hatte der Jahresabschlusspriifer im Lichte namentlich von KFA 1989 des Instituts der
Wirtschaftsprifer das Fehlen von Ausschreibungen, das Vorliegen von Geschéften, bei
denen Leistung und Gegenleistung nicht in angemessenem Verhéltnis standen, das Feh-.
len eines ordnungsgemafen: Controllings, das Fehlen eines ordnungsgeméaBen und voll-
stdndigen Nachweises des Anlagevermdgens (nahezu das einzige Anlagevermégen des
BDSIS bestand im Containervermdgen), die ausnehmend und aufféllig unwirtschaftliche
Abwicklung von Geschéften im Zusammenhang mit dem Betrieb der Containerwertt fest-
stellen und auffithren miissen?

Hatte der Wirtschaftsprifer im Zusammenhang mit dem vorstehenden gegebenenfalls

" sein Testat einschrénken oder verweigern konnen?

. Hatte der Wirtschaftsprﬁfer darauf hinweisen missen, dass die Geschéfte namentlich im

Zusammenhang mit dem Dualen System Deutschland hétten gewinnbringend abge-
wickelt werden miissen?

Sieht der Sachversténdige eine Interessenkollision darin, dass bei der Beratung des so
genannten “Geschaftsbesorgungsvertrages” — Vertrag vom 06.11.1997 zwischen KABV/
BDSIS einerseits und GKE andererseits — der Jahresabschlusspriifer des BDSiS/KABV
beide Vertragspartner, den BDSIiS und die GKE mbH beraten hat (und zwar offenbar im
Auftrag und auf Rechnung der GKE mbH) und (folgt man den Feststellungen des
McKinsey-Gutachtens) eine fiir den KABV/BDSIS unvorteilhafte Lﬁsung beraten hat?

Hatte die Jahresabschlussprufenn PwC, die die Vorgdange begleatet hat (Vertragsbera-
tungen), ein Mandat zur Uberpriifung von UnregelméaBigkeiten in den Jahren, fiir die sie
bereits die Jahresabschliisse testiert hat, dberhaupt annehmen kdnnen, namentlich fiir
die unter Umstadnden widerstreitenden Interessen der GKE einerseits und ihrer weiteren
Mandantin ASS andererseits, oder wére sie klassischerweise interessenkollidiert?

Der Gutachter wird gebeten, an der Einvernahme der Vertreter der PwC bzw. des Hermn
Wirtschaftspriifers Peter teilzunehmen. Er wird gebeten, mitzuteilen, ob er weitere Unter-

‘lagen einsehen will.

Anlagen:

ahwN =

o

Gutachten McKinsey

Stellungnahmen PwC an ASS GmbH und GKE (17.10.2001, 02.04.2002)

Testierte Jahresabschlisse 1995, 1996, 1997, 1998 (pars pro toto)
Geschéftsbesorgungsvertrag

Vermerk “Griinde fiir die Ubertragung der umfassenden Geschaftsbesorgung des BDSIS
auf die GKE" vom 24.08.1997

Vertrage: Depotcontainerkaufvertrag, Depotcontainerwerftvertrag 1992, 1995

Beschlossen in der 21. Sitzung am 15. November 2002
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

in Reiter)




,,Bﬁhr—Uniersuchungsausschuss“
12. Wahlperiode

Saarbrticken, den 15.11.2002 . .

Neununddrei3igster Beweisbeschluss

des ,,Bidhr-Untersuchungsausschusses®

Es soll Beweis erhoben werden (iber Nachteile fir den Geblihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu. -

Durch Einholung eines Sachverstandigengutachtens. Der Sachverstandige soll zu einem
spéteren Zeitpunkt benannt werden.

Vorbemerkung:

¢ Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses gab es beim KABV in dem zu
untersuchenden Zeitraum (ab 1992) sowohl ein Rechnungsprifungsamt als auch ein
Rechtsamt. Nach den vorliegenden Zeugenaussagen wurden in der Regel seibst bei Ver-
tragsvolumen von groBeren AusmafBen Ausschreibungen nicht vorgenommen, fehite re-
gelméBig eine Vor- bzw. Nachkalkulation, war das Rechnungsprifungsamt — wenn Uber-
haupt — in eine Kontrolle der eingehenden Rechnungen nicht eingeschaltet.

- e« 1992 wurde ohne jegliche Ausschreibung ein Vertrag fir eine so genannte Container-
werft an einen Vaikiinger Abfuhrunternehmer vergeben, der faktisch ohne jegliche Kon-
trolle zwischen 3 und 4 Mio. jéhrlich far die Instandhaltung den Transport von Containern
sowie die Miste fir Freiflachen (stellenweise 7,00 DM/m?) gezahlt erhielt.

o Fs besteht der Verdacht, dass es 1995 einen greifbaren Ausschreibungsbetrug bei der
Neuvergabe des Auftrages fiir die Containerwerft Anfang 1996 gegeben hat. Dabei wur-
den die Preise nicht unerheblich gesteigert, nachdem mit zweifelhaften Begriindungen
das Bisterfeld flr die Ausschreibung in einem Praqualifikationsverfahren einerseits auf
Bister reduziert worden war, die mit dem Vélklinger Unternehmen, das letztendlich den
Zuschiag erhalten solite und erhalten hat, personell und wirtschaftiich verflochten waren,
andererseits auf die ASS GmbH, die ihrerseits die marktiiblichen von ihr selbst erhobe-
nen Preise flr den Wettbewerb erkennbar steigerte. Offenbar wurde der Zuschlag we-
sentlich Gber den Marktpreisen erteilt. Es fehite auch in der Folge erkennbar eine Kon-
trolle und Nachkalkulation hinsichtlich der Abwickiung.

« Die Vertrage hinsichtlich der Containerwerft ermdglichten es dem Volkiinger Abfuhrunter-
nehmer, Uberaus gewinnbringend seine Auftrage abzuwickeln. Hatte es eine regel-
méBige Kostenkontrolle gegeben, wére festgestellt worden, dass es durch die Vertrags-
gestaftung dem Unternehmer ermoglicht wurde, z. B. einen einheitlichen Auftrag (bei-
spielsweise das Umsetzen von 11 Containern fir eine Baustelle, nicht als 11 x Container-
transport a 300,00 DM fiir einen Zeitaufwand von 2 % Std.) abzuwickeln. Die Vertrags-
gestaltung und ihre Abwickiung war extrem unvorteilhaft.




Es wurde des weiteren eine "Nachriistung von Glascontainern" ohne jegliche Ausschrei-
bung vergeben: und zwar an eine GKE mbH, die angeblich ein véllig neuartiges Verfahren
zur Nachristung von Glascontainern entwickelt haben soll. Tatsachlich bestand diese
Firma — auch fir die Jahresabschiussprifer (die die GKE ebenfalls berieten und spéter
priften) erkennbar — iedlgllch aus drei GeschiéftsfGhrern (davon einer der
Geschéftsfiihrer des EVS, einer der Geschiftsfiihrer der ASS GmbH Saarbriicken) und
einem Prokuristen. Die Nachristung war unvorteilhaft fiir den BDSIS.

Die Mietvertrage mit dem Volkiinger Unternehmen fihrten zur Anmietung exorbitant ho-

her Lagerflachen, groBteils als Freilager — ohne jegliche Ausschreibung und Preisver-

gleich — mit Jahresmieten zwischen 336 TDM bis 466 TDM. [Die Mietvertrage wurden

teilweise zu unilblichen Konditionen abgeschlossen. So wurde eine Freifliche fur
7,00 DM/m? angemietet zum L.agern so genannter grauer Tonnen (= Miligetaie)).

Obwohl der KABV Eigentimer des eingesammelten Papiers war, UberlieB er die Ver-
marktung des Papiers ausschlie3lich den Abfuhrunternehmen bzw. Sortierunternehmen.
Es besteht gegebenenfalls der Verdacht, dass seitens der ASS GmbH in Saarbriicken of-
fenkundig gewerbliches Papier, fiir das der KABV nicht zusténdig war, in den Sammel-
kreislauf des Dualen Systems eingespeist wurde, so dass der KABV fir die nicht vom
Dualen System Deutschland GmbH erstatteten Mengen Kosten tragen musste.

Nach den Feststellungen eines zwischenzeitlich eingeholten Gutachtens von McKinsey
ist das Containervermdgen des BDSIS (Ober 8.000 Wertstoffcontainer, die von 1982 bis
1997 zum Preis von 14,2 Mio. DM angeschafft worden waren) Ende 1998 unter Wert ver-
AuBert worden. Der Kaufpreis wurde erst Mitte 1999 gezahit. Die Gesellschaft kommuna-
ler Entsorgungsbetriebe GKE mbH zahite im Jahre 1998 weder flr die Nutzung der Con-
tainer noch Zinsen fir den erst Mitte 1999 gezahlten Kaufpreis. ‘

Nach dem Gutachten McKinsey ist weiter festzuhalten, dass der Vertrag zwischen dem
KABV/BDSIS und der DSD GmbH (so genannter "Geschéftsbesorgungsvertrag”) mit er-
heblichen Gewinnerzielungschancen faktisch ohne Gegenleistung an die GKE (bertra-
gen worden ist.

‘Berater sowohl des Containerverkaufsvertrages als auch des Geschéaftsbesorgungsver-
trages (Ubertragung des Vertragsvolumens Duales System auf GKE) war gleichzeitig die
Wirtschaftsprafungsgesellschaft, die jeweils fir den Jahresabschiuss zustandig war.

~ Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses gab es zwar eine Anlagebuch-
haltung, die jedoch erkennbar falsch war, namentlich hinsichtiich der Woertstoffcontainer.
Da der Vdlklinger Unternehmer faktisch freie Hand auch bei der Verschrottung von Con-
tainern hatte, war im Jahre 2002 nicht feststellbar, wie viele Container tatséchlich vorhan-
- den waren, wo diese standen, welche der im Laufe der Zeit angeschafften Container ver-
schrottet wurden bzw. welcher Aufwand fir die einzelnen Container hat betrieben werden
missen. Offenbar wurde — auch nicht durch Stichproben — die Anlagebuchhaltung ge-

proft.

Jahresabschlusgpriferin von KABV/EVS und BDSIS war bis zum Jahre 1997 die C&L
Deutsche Revision und Treuhand GmbH, hier Herr Wirtschaftspriifer Peter. Der Jahres-
abschluss ab 1997 wurde von der PwC geprift. Herr Peter war von der C&L zur PwC ge-
wechselt. Die Beratung fir den Geschéftsbesorgungsvertrag wurde von den Herren
Peter und Nospers durchgefiihrt. Herr Nospers war ebenfalis zunachst freler Mitarbeiter
der C&L, dann Mitarbeiter (nach Wechsel des Mandates) der PwC.

Nachdem in der Offentlichkeit Argumente auftauchten, das die Geschéftstétigkeit und
Vertragsabwickiung Uberaus unvorteilhaft gewesen sein kénnte, holten die beteiligten ju-
ristischen Persopen, die GKE und die ASS GmbH, jeweils von der Jahresabschlussprife-
rin PwC, die auch deren Jahresabschliisse bereits uneingeschrankt testiert hatte, Stel-
lungnahmen ein, ob es UnregelméBigkeiten gegeben haben konnte.




,,Bahr-Untersuchungsausschuss
12. Wahlpericde

Saarbriicken, den 15.11.2002

Vierzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses”

£s soll Beweis erhoben werden (iber Nachteile fiir den Gebiihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen durch Vertrdge mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

~ Durch Vorlage der/des
1. Zusatzversinbarung-Nr. 1 vom 01.01.1999 zwischen GKE und GKE-Partnern,

2. Zusatzvertrag-Nr. 1 vom 01.01.2000 zwischen GKE und GKE-Partnern,

3, Vertrage der GKE mit den Abnahmegarantiegebern (Fa. Interseroh und Recostra; ohne
Datumsangabe), , '

4. Vertrages EVS/BDSIS und Onyx zur Vermarktung der 25 % DSD-Ware ab 01.01.2001,

5. samtiicher im Zusammenhang mit dem Abschluss der unter Ziffer 1 ~ 4 genannten Ver-
triige erstellten Vermerke und Vorlagen.

Samtliche Vertrége sind zitiert im Abschlussbericht der PPK-Arbeitsgruppe. (Ordner Doku-
mente 15, S. 108 fi.).

Beschlossen in der 21. Sitzung am 15. November 2002
Far die Richtigkeit

Im Auftrag

in Reiter)




»Béhr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahiperiode

Saarbriicken, den 03.12.2002

Einundvierzigster Beweisbeschluss

des ,,Béihr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden tGber Nachteile fur den Gebahrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun-
temehmen durch Verirage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu. '

Durch

Vorlage der Unterlagen des unter dem Az 5 Js 98/02 gegen Lothar Deimling u.a. bei der
Staatsanwaltschaft Saarbrlicken gefuhrten Strafverfahrens.

- Beschlossen in der 23. Sitzung am 3. Dezember 2002
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

( MQZ%iter)




+Béhr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahlperiode

~ Saarbriicken, den 03.12.2002

Zweiundvierzigster Beweisbheschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden (ber Nachteile fir den Gebthrenzahler seit 1992 durch vef-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch

Vorlage samtlicher Unterlagen, aus denen hervorgeht, ob und gegebenenfalls wie der EVS/
BDSIS, die GKE oder Dritte die DSD AG (iber Abschluss und Inhalt des Kooperationsvertra-
ges und des Geschiftsbesorgungsvertrages informiert haben.

Beschlossen in der 23. Sitzung am 3. Dezember 2002
Far die Richtigkeit

- Im Auftrag

(A

(Martin Reiter)




. ,Béhr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbricken, den 07.01.2003

Dreiundvierzigster Beweisbeschluss

des ,,Béihr-Unters_uchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden Gber die Méglichkeiten der Papiervermarktung seit 1992 der
gesammelten Mengen Pappe/Papier/Karton.

Durch Einvernahme der Zeugen:

- Herr Ecker

- Herr Wolf und

- Herr Dr. Christmann

Beschlossen in der 25. Sitzung am 7. Januar 2003
Fir die Richtigkeit

Iim Auftrag

(Martip Reiter)




6. Der EVS wird gebeten, mitzuteilen, wann die im Jahre 2001 gezahlten Anwaltsgebihren
fur den ehemaligen Geschaftsfihrer in Hdhe von TDM 50 an wen zuriick erstattet worden

sind.

7.1. Dem EVS wird aufgegeben, die Protokolle der Gesprachsrunde KABV/EVS/Unter-
nehmen zur Aushandlung des Vertrages zur Grindung der Papiervermarktungsge-
selischaft/Aushandeln der Preise hierzu vorzulegen. (Nicht Jour fixe).

. 7.2. Dem EVS wird aufgegeben, die Beschlussvorlagen und Protokolle fur den Werks-
ausschuss BDSiS/Verbandsrat/Versammiung KABV zur Grlndung der Verwer-

tungsgeselischaft und des Abschlusses des Verwertungsvertrages mit der Verwer-
tungsgesellschaft vorzulegen. '

Beschlossen in der 25. Sitzung am 7. Januar 2003
Fur die Richtigkeit

- Im Auftrag

in{Reiter)




»Biahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 07.01.2003

Vierundvierzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

1. Dem EVS wird aufgegeben, mitzuteilen, wie viele Mitarbeiter der so genannten Fuhr-
parksgemeinden im Bereich der Wertstoffsammiung und —erfassung im Zusammenhang
mit dem DSD-Vertrag/der Einsammlung von PPK fir den EVS beschéftigt sind, aufge-
gliedert nach den entsprechenden Tatigkeiten [Verwaltung, Abfuhr, Containerwerft/Con-
tainernachristung, Vermarktung (die Aufgliederung hat nach den entsprechenden Ge-
meinden stattzufinden)}.

2. Dem EVS wird aufgegeben, darzulegen, wie sich das Geschéftsbesorgungsentgelt, das
der A.S.S. GmbH gezahlt worden ist (Geschaftsbesorgung fir die GKE), zusammenseizt.

3. Dem EVS wird aufgegeben, im Einzelnen darzulegen, in wieweit die A.S.S. GmbH wirt-
schaftlich tatig ist im Bereich der Wertstoffentsorgung fir das Duale System Deutsch- -
land/PPK flr den EVS.

3.1. Trifft es zu, dass die A.S.S. GmbH (in welchem Umfang) an einer Papiersortie-
rungsanlage beteiligt ist (welche Mengen wurden dort durchgesetzt, inwiefern ist die
A.S.S. GmbH dort an den Ertragnissen beteiligt)?

3.2. Welche Zahlungen fir "Mehrmengen" wurden an die A.8.S. GmbH geleistet seitens
GKE/EVS/KABV?

4. Dem EVS wird aufgegeben, in schriftiicher Form im Einzelnen darzulegen, inwiefern ge-
gen

4.1. beteiligte Unternehmer

4.2. den Geschaftsbesorger GKE

4.3. den Geschaftsbesorger A.S.S.

4.4. gegen verantwortlich handelnde Personen
Schadensersatzanspriiche angemeldet bzw. geltend gemacht worden sind,

- wegen der Nichtvermarktung/unzureichenden Vermarktung von Pappe, Papier und Kar-
ton seit 1992,

- wegen des Betriebes der Containerwerft/der kostenlosen Uberlassung von Depotcontai-
nern fur die Zeit vom 01.01.1998 bis zur Zahlung des Kaufpreises Mitte 1999.

5. Gibt es ein disziplinarisches Vorermittlungsverfahren/Disziplinarverfahren gegen Mitar-
beiter/ehemalige Mitarbeiter/Geschaftsfuhrer des EVS? (Wer ist Ermittlungsflhrer?)




»,Bahr-Untersuchungsausschuss®
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 07.01.2003

FﬁnfundvierZigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses”

Die Staatsanwaltschaft wird erinnert, die ergdnzende Akteneinsicht hinsichtlich des Verfah-

rens gegen Herrn Prof. B&hr zu gewahren,
Die Staatsanwaltschaft wird gebeten, die Hinderungsgriinde mltzutellen weshalb die ergéan-

zende Akteneinsicht bislang noch nicht gewahrt wurde. :
Weiterhin wird der Staatsanwaltschaft eine Frist gesetzt, bis zum 20.01.2003 die Unterlagen
" zu Gbersenden bzw. die Hinderungsgriinde darzulegen.

Im Hinblick auf die Strafanzeige vom Oktober 2002 des Birgermeisters Konig wird die
Staatsanwaltschaft gebeten, Akteneinsicht zu dlesem Tatkompiex zu geben.

Beschlossen in der 25. Sitzung am 7. Januar 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

.




»Bahr-Untersuchungsausschuss“
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 07.01.2003

Sechsundvierzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Dem EVS wird aufgegeben, samtliche Vermerke des Zeugen Mellmann (zur wirtschaftlichen
Flhrung des BDSIS, zum Geschéftsbesorgungsvertrag, Containerkaufvertrag an die GKE
und Containernachriistung (Glascontainer) vorzulegen.

Beschiossen in der 25. Sitzung am 7. Januar 2003
Fir die Richtigkeit

im Auftrag

{(Mattjh Reiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

* Saarbriicken, den 15.01.2003

Siebenundvierzigster Beweisbeschluss
des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*
Es wird beantragt, durch Vorlage der Geschéftsverteilungsunterlagen (evtl. Geschaftsvertei-

lungsvereinbarung) des EVS Beweis zu erheben, welche Personen der Geschéaftsleitung ab
1992 fiir die Bereiche Abfall beim KABV/EVS zusténdig waren.

Beschiossen in der 26. Sltzung am 15 Januar 2003
- Far die Richtigkeit

Im Auftrag

"1
| Q/jd;ZwReiter)




- ,Béhr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 15.01.2003

Achtundvierzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es wird beantragt, im Sinne des 39. Beweisbeschiusses vom 25.10.2002 als Sachverstin-
digen

Herm Prof. Dr. Karlheinz Kiting, Universitat des Saarlandes, Saarbriicken

Zu bestellen.

Beschlossen in der 26. Sitzung am 15. Januar 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag




»Bihr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 15.01.2003

Neunundvierzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden iiber Nachteile fir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betetligungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch Einvernahme nachfolgender Zeugen:

1. Herm Gerhard Blumenréther

2. Herrn Ass. Richard Nospers

3. Hemrn Dr. Wolf Dieter Sondermann

Beschlossen in der 26. Sitzung am 15. Januar 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

ol




»Béhr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 15.01.2003

Fiinfzigster Beweisbeschluss

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden iber Nachteile flr den Geblhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragiiche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsun-
ternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu. '

Dem EVS wird vorgegeben, das in Zusammenhang mit der Beurlaubung des Zeugen Pies in

Auftrag gegebene und eingeholte Gutachten namentlich zur Frage der Vergabe von Auftra-

gen z. B. im Zusammenhang mit der Rauchgasreinigungsanlage/mit dem Schiackentransport

(so genanntes Scheper-Gutachten) vorzulegen und zwar sowohi in der Endfassung als auch
~ sémtliche Entwarfe hierzu. '

Beschiossen in der 26. Sitzung am 15. Januar 2003
- Fur die Richtigkeit '

- Im Auftrag

v
\(Ma#tifl Retter)




,,Bﬁhr-Uhtersuchungsausschuss“
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 15.01.2003

Einundfiinfzigster Beweisbeschluss

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses*

Das fiir den EVS zusténdige Sitzfinanzamt Am StadtgrabenlSaarbrﬂcken wird um Erlaute-
rung hinsichtlich der nachfolgenden Frage gebeten:

.Der Kommunale Abfallentsorgungsverband Saar und die Gesellschaft kommunaler Entsor-
gungsbetriebe mbH Saarbriicken schlossen im November 1997 einen Geschéftsbesorgungs-
vertrag unter Beratung des Jahresabschlusspriffungsunternehmens ab®.

Gegenstand des Vertrages unter § 3 ist u. a. die Tragung der Kosten flir die Abfuhr und Sor-
tierung von Pappe, Papier und Karton, die im Regelfall iber so genannte Sammelcontainer
gesammelt werden.

Verabredet wurde, dass bis zu einer Menge von 45.000 t ein Betrag von 6,4 Mio. DM zu-
Zlglich Umsatzsteuer gezahit werden sollten. Darilber hinausgehende Mengen sollten als
Mehrmengen mit DM 178,00/t zuzliglich Umsatzsteuer vergiitet werden.

Auf die Frage, dass es sich bei den Mengen bis 45.000 t um einen wesentlich geringeren Be-
trag handelt pro Tonne als fUr die Mehrmengen, wird von mehreren Beteiligten ausgefiihrt, in
Wahrheit handele es sich bei der Vergitung bis 45.000 t um einen Betrag von 8 Mio. DM,
der um ein ,Geschaftsbesorgungsentgelt* reduziert werde, so dass auch insofern DM
178,00/t anfalle. Tats&chlich misse der KABV/EVS DM 178,00/t bezahlen.

Anhaltspunkte flr diese Version liefert ein Beratungspapier der C & L Deutsche Revision und
Treuhand fur die Entscheidungsgremien, in dem ausgefiihrt ist, dass ,das Geschaftsbesor-
- gungsentgelt“ verbleibe. Auch der ehemalige Geschéaftsfihrer des KABV/EVS weist auf die-
se Version hin.

Nach den Feststellungen des Untersuchungsausschusses steht dem Betrag von 1,6 Mio. DM
zu Gunsten des EVS keine Gegenleistung im Sinne einer Geschéftsbesorgung gegendber.

Tréfe die Version der Berater und des ehemaligen Geschéftsfithrers des EVS, Hermn Prof.
Babhr, zu, kdnnte sich unter Umstanden eine steuerliche Problematik ergeben:

Unter Umstanden ware als Entgelt fir die Abfuhr und Sortierung von Pappe, Papier ung Kar-
ton 8 Mio. DM zuziiglich Umsatzsteuer zu vergiiten. Der Abzugsbetrag von 1,6 Mio. DM zu
Gunsten des EVS fiir ,Geschéftsbesorgung® ware nicht umsatz-zu-versteuern. Die Reduzie-
rung des tats#chlich vereinbarten Entgeltes um den fiktiven Betrag von 1,6 Mio. DM stelit ge-
gebenenfalls eine Verkirzung der Umsatzsteuer dar. Es wird um Stellungnahme des zustén-
" digen Finanzamtes gebeten,




. 1. ob diese Praxis mit dem Finanzministerium/dem zustandigen Finanzamt verabrédet wor-
den ist,

2. ob und inwieweit der Vorgang steuerlich unbedenkiich ist.
Es werden der Geschéftsbesorgungsvertrag sowie das Beratungspapier der C & L Deutsche

Revision und Treuhand zur Beschlussfassung Uber den Geschaftsbesorgungsvertrag Gber-
sandt.

Beschlossen in der 26. Sitzung am 15. Januar 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

Wj‘z iter)




,,Béihr-Unfersuchungsausschuss“

12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 15.01.2003

ZWeiundﬁinfzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses

Es soil Beweis erhoben werden (iber Nachteile fir den Gebiihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaitungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertridge mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

1.

Durch Vorlage der Original-Abrechungsschreiben der Abfuhrunternehmen, namentlich
der Firmen ‘

"= R&T

= ONYX-Gruppe und

s derso genanmen Fuhrparksgemeinden/der von den Fuhrparksgemeinden beauftrag-
ten Unternehmen/der Gemeinden, die (iber die GKE abgerechnet haben,

fur die Jahre 1992 bis 2002.

Dem EVS wird aufgegeben, darzulegen, wann in welchen Enischeidungsgremien die Pa-
piervermarktung, die quotale Aufteilung des Papiererldses, die Fixierung nicht auf den
tatséchlichen Papierpreis, sondern auf den Preisindex vorgetragen, beraten und be-
schlossen worden ist unter Vorlage der Sitzungsunterlagen und Beschiussprotokolle.
(evil. Verbandsrat, Verbandsausschuss KABV, Werksausschuss BDSIS)

Dem EVS wird aufgegeben, darzulegen, was im Hinblick auf die gegebenenfalls unge-
rechtfertigte Beteiligung der Abfuhrunternehmen am Papiererlds gegentber den Abfuhr-
untemehmern und den so genannten Fuhrparksgemeinden untemommen wurde unter
Vorlage eventueller Ruckforderungsschreiben.

Dem EVS wird aufgegeben, im einzelnen darzulegen, inwieweit, bezogen auf die abgelie-
ferten Mengen,

a) die ONYX-Gruppe
b) die R & T-Gruppe




c) die mlttelsténdlschen Unternehmer

d) die so genannten Fuhrparksgemeinden (diese aufgeschlusse|t nach den einzeinen
Gemeinden)

seit 1992 von dem Vemertuhgserlés des Papiers welche Betrage erhalten haben.

Beschlossen in der 26. Siizung am 15. Januar 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag




- B#hr-Untersuchungsausschuss®
" 12. Wahiperiode

Saarbriicken, den 29.01.2003

Dreiundflunfzigster Beweisbeschluss

des ,Bihr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden Uiber Nachteile fur den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch Augenscheinseinnahme des Firmengelandes Ruf, Saarwiesenweg 2, 66333 Volklin-
gen, insbesondere auch durch Augenscheinseinnahme der dort vorhandenen Transportfahr-
zeuge, und der Einrichtungen zum Betrieb einer Containerwerftanlage, insbesondere der
dort befindlichen Arbeitsbedingungen zum Lackieren der Container.

Béschloss_en in der 28. Sitzung am 29. Januar 2003
Flr die Richtigkeit

l_m Auftrag

(Martin Reiter)




»Bihr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbricken, den 29.01.2003

Vi'erundfﬁnfzigster Beweisbeschluss

des ,,Béhr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Uber Nachteile fir den Gebthrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Veraniwortlichkeiten hierzu. :

Durch Vorfuhrung eines Beitrages zur Papiervermarktung aus dem Aktuellen Bericht vom
06.08.1996. '

Beschlossen in der 28. Sitzung am 29. Januar 2003
Fiir die Richtigkeit

im Auftrag

(Martin Reiter)




,Bihr-Untersuchungsausschuss“

12. Wahiperiode

Saarbriicken, den 29.01.2003

Flinfundfiinfzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile fir den Gebthrenzahler seit 1992 durch Ver—
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

(Themenbereich Schlacke)

Durch Vorlage nachfolgender Unterlagen durch den EVS:

1.

10.

11.

Ankiindigung Ober das Vergabeverfahren im Amitsblatt der EG vom 29.08.1996 (6ffent-

licher Teilnahmewettbewerb mit anschlieBender beschrankter Ausschreibung)

Auflistung unter Bewertung der 17 Bewerber des &ffentlichen Teilnahmewettbewerbs
(ohne Datum) durch die BG Veisen '

Aufforderung der 8 qualifizierten Bewerber zur Angebotsabgabe vom 29.01.1996
Vermerk der GAV Projektleitung beim Neubau des AHKW Velsen vom 11.11.1996
Absageschreiben vom 11.11,1996 an die neu ausgeschiedenen Bewerber

Kooperationsvereinbarung vom 06.04.1996 zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit im
Bereich der Entsorgung/Verwertung von Reststoffen aus der Muliverbrennung zwischen
A.S.S. und ABW _

Angebote der Bietergemeinschaften Wolf, CC Umwelt/von Roll vom 10.12.1996 mit Ne-
benangehoten

Angebot der STRABAG Krefeld mit Nebenangeboten

Angebot der BG A.S.S./Perscher/Sotec mit Anschreiben vom 10.12.1996 und zusatz-
lichen Vertragsbedingungen und drei Nebenangeboten (1 und 2 alle Stoffe, 3 nur
Schlacke)

Schreiben vom 16.01.1997 der Gemeinde fllingen an den KABV wegen des Standortes
fur die Schlackeaufbereitung

Schreiben vom 17.01.1997 der BG Velsen an den KABV auf Grund der Fragen der Ge-
meinde lilingen




12. Schreiben des KABV vom 29.01.1997 an das Saarl. Ministerium fir Umwelt, Energle und
Verkehr wegen der Entsorgung von MUIIverbrennungsschlacken

13. Handschriftliche Aufzeichnungen der BG Velsen (Herr Wirschemm) {iber die Bieterver-
handlungen und die Auswertung der Angebote

14. Vermerk zur Wertung der Angebote nach Abschluss der Bietergespréache der BG Velsen
vom 13.02.1997

15, Vergleichsrechnung einer Schlackeaufbereitung in Velsen durch die BG Velsen, vorge-
legt zur Aufsichtsratssitzung am 12.03.1997

16. Samtliche Beschlussvorlagen einschliefilich Begriindung und Preisspiegel fiir die Verga-
be an die BG A.S.S./Pescher/Sotec durch die BG Velsen und Erlauterungen hierzu

17. Sémiliche Protokolle der Aufsichtsratssitzungen der BG Velsen im Zusammenhang mit
der DurchfUhrung von Teilnahmewettbewerb, Aufforderung zur Angebotsabgabe, Koope-
rationsvereinbarung zwischen A.S.S. und ABW, der Vergabe :

18. Beschlussvorlage zum Beschluss Uber den Kooperationsvertrag vom 06.12.1996 zur
partnerschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich der Entsorgung/Verwertung von Rest-
stoffen aus der Millverbrennung zwischen A.S.8. und ABW hinsichtlich Aufsichtsgremien
der ABW sowie Beschlussprotokolle hierzu

19. Samtliche Jahresabschliisse der ABW und BG Velsen seit 1897

Beschiossen in der 28. Sitzung am 29. Januar 2003
Fur die Richtigkeit _

Im Auftrag

{Martin Reiter)




,Béhr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 29.01.2003

Sechsundfiinfzigster Beweisbeschluss

des , Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Uber Nachteile fir den Gebiihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantworttichkeiten hierzu.

Durch Vorlage

der Sitzungsvorlage der GeschéftsfOhrung des EVS Saar fir die Aufsichtsratssitzung vom
28.01.2003 zu TOP 13.

‘Beschlossen in der 28. Sitzung am 29, Januar 2003
Fur die Richtigkeit '

Im Auftrag

(Martin Reiter)




»Badhr-Untersuchungsausschuss®
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 12.02.2003

Siebenundfiinfzigster Beweisbeschluss

des ,,Béihr-Untersuchungsausschusses‘?

Es soll Beweis erhoben werden (iber Nachteile fir den Gebiihrenzahler seit 1992 durch ver-
fragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betelllgungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

-—Dem EVS wird aufgegeben, folgende Unterlagen zusammenzustellen und zu (bermitteln
bzw. Angaben zu einzeinen Sachfragen mitzuteilen:

1. Gesellschaftsvertrag der Yellow Sort.

1.1. Auflistung der Aufsichtsratsmitglieder der Yellow Sort und der GKE unter Mitteilung
des Datums des Eintritts in das jeweilige Aufsichtsgremium und des Austritts.

1.2. Auflistung, wer zu weichem Zeitpunkt (von wann bis wann) Geschafisfiihrer von
GKE und Yellow Sort war bzw. ist.

2. Beschlussprotokolle, Sitzungsprotokolle und Sitzungsvoriagen der GKE zu Anschaffung,
Standort, Betrieb und VerauBerung der Sortieranlage.

3. Beschlussprotokolle des Aufsichtsrates der Yellow Sort zu Standort, Anschaffung, Be-
trieb, Verauerung der Sortieranlage.

. 4. Protokolle der Aufsichtsratssitzungén zur Griindung der Yellow Sort.
5. Aufsichtsratsprotokolle von GKE zur Geschéaftstatigkeit von Yellow Sort.
6. Gutachten im Zusammenhang mit
6.1. der Suche nach dem geeigneten Standplatz fir die Sortieraniage,
6.2. dem Wert der gekauften Sortieraniage,
6.3. dem Wiederverkauf der Sortieraniage,
sofern diese eingeholt worden sind.

7. Angebote fiir den Ankauf der Sortieranlage.




8. Aufsichtsratsprotokolle von GKE und Yellow Sort zur Anschaffung der Sortieranlage, na-
mentlich im Hinblick auf die Frage, warum die Sortieranlage in Komponentenform ange-
schafft wurde, eventuelle Gutachten hierzu.

9. Aufstellung Gber tatsachliche Aufwendungen fir die Anschaffung, aufgewendete Zinsen,
Mietzahlungen fir die Sortieranlage.

10. Angebote flir den Verkauf der Sortieranlage.
11. Kaufvertrag hi.nsi-t‘:htlich dés Ve"rkaufs delr'ﬁé‘c')rtieranlage.
12. Mietvertrag zur Einiagerung der Sortieranlage.

13. Aufsichtsratsprotdkolle' hinsichtlich der Verlustibernahme der Verluste der Yellow Sort
durch die GKE.

14, Beratungsschreiben/Gutachten  der Jahresabschlussprifer, Wirtschaftsprifer und
Rechtsberater zur Geschaftstatigkeit der Yellow Sort, namentlich im Zusammenhang mit
der Anschaffung, Bestellung, Abschluss des Kaufvertrages, Standortsuche und VerauBe-

rung der Sortieranlage : _
sowohl gegeniiber der GKE als auch gegeniiber der Yellow Sort.

' 15. Beratungsschreiben der anwaltlichen Prozessvertreter/anwaltlichen Vertreter im Zusam-

menhang mit : e e

- dem Standplatz und der Geriehmigung des Standplatzes fiir die Sortieranlage
- der Verdullerung der Sortieranlage

- Verhandiungen mit den Lieferanten der Sortieranlage

- _der Vollstandigkeit/Nachforderungen der Lieferanten.

16. Jahresabschliisse der Yellow Sort und Priifberichte hierzu fir die Zeit ihrer Geschaftsta-
tigkeit.

17. Aufschiiisselung, welche Betrage GKE und Yellow Sort im Zusammenhang mit der Er-
stellung von Gutachten fir Anschaffung, Standplatzsuche und Veraullerung der Sortier-

anlage aufgewendet haben.
Beschlossen in der 30. Sitzung am 12. Februar 2003
Fur die Richtigkeit

Jm Auftrag

{Martin Reiter)




»~Bahr-Untersuchungsausschuss*”
12. Wahiperiode

Saarbricken, den 12.02.2003

“ Achtundfiinfzigster Beweisbéschluss

des ,,Béihr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden Uber Nachteile fir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

(Themenbereich Schlacke)

Durch Einvernahme nachfdlgénder Zeugen:

1. Aufsichtsratsvorsitzender der BG Velsen, Herrn Rainer Wolf

2. den ehemaligen_ Geschéaftsfuhrer der BG Velsen, Herrn Ronald Pies
3. den Geschéaftsfuhrer der BG Velsen

4. den Disponenten der Firma A.S;S. GmbH, Herrn Schmidt

5. Herm Lothar Deimiing

6. den Geschaftsfihrer der Firma Pescher GmbH

7. den Geschéftsfihrer der Firma STRABAG, Krefeld

8. die Ministerin fur Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz, Frau Margit Conrad_'

Beschlossen in der 30. Sitzung am 12. Februar 2003
Far die Richtigkeit

im Auftrag

(Martin Reiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss”
12. Wabhlperiode

Saarbriicken, den 12.02.2003

Neunundfiinfzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile fiir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch Einvernahme nachfolgender Zeugen:

1. Geschaftsfiiher der Firma Cordier, Konken, in den Jahren 1992 - 1994

2. Geschaftsfiihrer der Firma Paulus, Suizbach, Herm Josef Paulus

Beschlossen in der 30. Sitzung am 12. Februar 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

{Martin Reiter)




wBahr-Untersuchungsausschuss®

12. Wahiperiode

Saarbriicken, den 12.02.2003

Sechzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Gber Nachteile fiir den Gebilhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrige mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Dem EVS wird aufgegeben, mitzuteilen:

1.

Wie viel Schiacke ist durch den ‘Vertrag mit der Bietergemeinschaft Pescher/A.S.S./Sotec

bis dato (aufgelistet nach den einzeinen Jahren) angefallen und mit welchen Betragen
verg(itet worden? '

Sind neben den oben genannten Vergitungen fOr die Aufbereitung und den Transport
von Schlacke weitere Zahlungen/Leistungen an die Bietergemeinschaft Pescher/A.S.S./
Sotec erfolgt? (Unter Angabe des einzeinen Leistungszwecks, der Faktura)

Sind an Dritte Leistungen/Zahlungen flr Aufbereitung/Transport/Lagerung von Schiacke
bezogen auf die aus Velsen, Neunkirchen und anderen Verbrennungsanlagen anfallende
Schlacke geleistet worden? '

Sind im Zusammenhang mit den Schlacken sonstige Zahlungen angefalien?

a) Wie viel der seit 1997 angelieferten Schlacke ~ bezogen auf die einzelnen Jahre — ist
aufbereitet worden?

b) Wie viel der seit 1997 angefallenen Schiacke ist wiederverwertet worden unter An-
gabe des einzelnen Verwendungszwecks, der im Zusammenhang mit der Wiederver-
wendung aufgewendeten Zahlungen unter Angabe der Unternehmung, die die Wie-
derverwendung durchgefiihrt hat?

c) Wie viel der seit 1997 angefallenen Schiacke ist unter Angabe der Mengen und La-
gerorte gelagert worden?

d) Gibt es technische Untersuchungen/Angaben, die festhalten, ob Schlacke (Hausmll-
verbrennungsasche/Mullverbrennungsschiacke) zur Abdichtung von Deponien geeig-
net ist? (Hat der KABV/EVS/sonstige bekannte Betreiber diesbeziiglich Gutachten
eingeholt?} Sofern Gutachten vorliegen auch von dritter Seite, wird der EVS aufgefor-
dert, diese vorzulegen.




| 6. Dem EVS wird weiterhin aufgegeben, anzugeben:

a) Welche Personen in welcher Abteilung des EVS mit dem Thema Miliverbrennungs-
schlacke seit wann befasst sind? :

b) Welche Personen beim EVS mit der Kalkulation und dem Controliing der Mlllverbren-
nungsanlage/der Schlacke/inrer Aufbereitung/ihrer Wiederverwertung befasst sind
bzw. befasst waren?

7. Weiché AusschreibungenlBiéter-WéttbewerbelMaBnahmen.hat d“ér‘EVS untéArnomr{ién, -
“die in den MVA's anfallende Schlacke zu lagern, wiederzuverwerten?

Mit welchem Erfolg ist dies geschehen?

_ Beschlossen in der 30. Sitzung am 12. Februar 2003
For die Richtigkeit

im Auftrag

(Martin Reiter)




wBahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbricken, den 18.02.2003

Einundsechzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses®

Es soll Beweis erhoben werden (iber Nachteile fir den Geb(threnzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betelllgungs- )
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

- insbesondere durch Untersuchung der Frage der ,Luftbuchungen® zwischen der ASS
und der Containerwerft.

- durch Vernehmung des Zeugen Blumenr&ther.

Beschlossen in der 31. Sitzung am 18. Februar 2003
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




,Bihr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahlperiode

~ Saarbriicken, den 18.02.2003

Zweiundsechzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden tiber Nachteite fir den Gebthrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu, ‘

. durch Ubernahme der vom Zeugen Pradler ibersandten Unterlagen als Beweismittel
des Untersuchungsausschusses. '

Beschlossen in der 31. Sitzung am 18. Februar 2003
Fir die Richtigkeit

- Im Auftrag

(Martin Reiter)




,, Béhr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahlperiode

Saarbricken, den 06.03.2003

Dreiundsechzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*”

Es soll Beweis erhoben werden Uber

1. Der kaufmannische Bereich des KABV/BDSIS ist erstmals im Frihjahr 1994 darauf auf-
merksam geworden, dass entgegen den friGher getroffenen Absprachen das gesammelte
Altpapier den von der DSD GmbH benannten Abnahmegarantiegebern insgesamt kos-
tenlos anzudienen, die Vertragspartner des BDSiS dazu dbergegangen waren, Aitpapier
auf eigene Rechnung zu vermarkten. Dies geschah bei einem Treffen zwischen Frau
Molter und Herrn Linz und Vertretern des von der DSD GmbH benannten Abnahmega-
rantiegebers, der Intersehro GmbH Siidwest, bei dem es um die Forderung der Inter-
sehro ging, wegen der schlechten Altpapierpreise Zuzahlungen fir die Abnahme von Alt-
papier zu leisten. Zu diesem Treffen waren auch Mitarbeiter des BDSiS hinzugezogen.
worden, weil seitens der Abfuhrunternehmer urspringfich die Absicht bestand, diese Zu-
zahlungen auf den BDSIS abzuwalzen.

Seit Mitte 1994 haben dann Verhandlungen tber eine Beteiligung des BDSIS an den Er-
ldsen aus der Altpapiervermarktung sowohl mit Herrn Linz und Frau Molter als Betreiber
von Sortieranlagen als auch — im Rahmen der jour fixe BDSiS — mit den anderen Abfuhr-
unternehmern stattgefunden. Diese wurden von Herrn Pies federflihrend geleitet; assis-
tiert hatte ihm Frau Spengler-Raab.

2. Damals hatte sich der Kaufménnische Bereich des KABV/BDSIS zur Vorbereitung auf
diese Verhandlungen sowoh! bei einigen Papierfabriken als auch bei der DSD GmbH
Uber die Mbglichkeiten einer Eigenvermarktung der 75 %-Quote des sog. "kommunalen”
Altpapiers sachkundig gemacht. Es gingen aber nur Angebote ein, die entweder eine Ab-
nahmegarantie zum Nulltarif fir die gesamte Dauer des Vertrags mit der DSD GmbH (so
das Angebot von Intersehro Siidwest sowie der DSD GmbH Uber eine Papierfabrik im
Raum Mayen bzw. der GesPaRes-mbH) sichersteliten oder schwankende Tagespreisen
mit dem Risiko nicht kostendeckender oder sogar negativer Preise beinhalten. Ange-
sichts der Entwicklung der Altpapierpreise in den Jahren 1991 bis Anfang 1994 wurde
damals das Risiko schiechter Altpapierpreise als sehr hoch eingeschatzt. In jedem Fall
hatte der BDSIS den Hintransport des Altpapiers organisieren und finanzieren miissen.

3. Im jour fixe zwischen Herrn Pies, Mitarbeitern des BDSiS und den Subunternehmern am
10.06.1994 hatte der Unternehmer Josef Paulus noch besonders darauf hingewiesen,
dass es wegen der schwankenden Altpapierpreise fur mittelstéandische Unternehmer vol-
lig unméglich sei, Uber zehn Jahre hinweg eine Abnahmegarantie fir Altpapier zum Null-
tarif, d.h. ohne den Vorbehait von Zuzahlungen durch den BDSiS, abzugeben. An diesem
Tag hatte man sich schliellich Ober die Bildung einer Arbeitsgruppe geeinigt, die Mag-
lichkeiten einer "saarlandischen L&sung" erarbeilen solite, welche sich fur den BDSIS
ganstiger stellen wiirde als das vorliegende Null-Preis-Angebot von Intersehro bzw. der
DSD GmbH.




4. Der Werkleiter Prof. Dr. Bahr hatte angeordnet, dass die Subunternehmer des. BDSiS
thre Eigenvermarktung des Altpapiers zum 01.09.1994 einzustellen hatten und von dann
an eine Beteiligung des BDSIS an den erzielten Erldsen sicherzustellen sei. Im Septem-
ber 1994 (vermutlich am 20.09.1994) ist dann mit den saarlandischen Sortierern eine L6-
sung ausgearbeitet worden, die Grundlage eines von Herrn Pies gefertigten Vertragsent-
wurfs gewesen ist. Dieser fir die Laufzeit des DSD-Leistungsvertrages konzipierte Ver-
trag sah eine villige Freistellung des BDSiS vom Risiko negativer oder nicht kosten-
deckender Preise vor, daftir soliten die Unternehmer eine Vorab-Verg(tung von 60 DM/to
for Vermarktung, Transport zu den Papierfabriken und die Ubermahme des Preisrisikos
erhalten. Dieser Vorab wurde anhand von konkreten Angaben der Unternehmer Gber die
ihnen bei der Papiervermarktung entstehenden realen Kosten errechnet und umfasste
auch noch einen Aufschlag fir die Ubernahme des Risikos von Erlésen schlechter als 60
DM/to. Der Mehrerlés wurde im Verhaltnis 65:35 zwischen dem BDSIS und den Unter-
nehmen aufgeteilt.

Als Eriés wurden nicht die von den Unternehmern erzielten realen Einnahmen zu Grunde
gelegt, sondemn es wurden die gemeldeten In-Put-Zahlen fir PPK mit einem veranschlag-
ten Durchschnittspreis multipliziert, der aus dem nach den Angaben der Subunternehmer
Ober ihre Einnahmen des Monats August 1994 "geeichten” Preisindex des Statistischen
Bundesamtes fir Altpapier D 31 errechnet wurde. Der Index des Statistischen Bundes-
amtes wurde damals (ibereinstimmend als besonders marktnah bewertet.

5. Zu einem formellen Vertragsschluss ist es damals nicht gekommen, weil alle Subunter-
nehmer des BDSIS die Absicht hatten, eine gemeinsame Gesellschaft, die Verwertungs-
gesellschaft der saarlandischen Wertstoffentsorger mbH (= VSW GmbH) zu griinden,
welcher u.a. die Altpapiervermarktung und die Abrechnung der Verwertungseribse mit
dem KABV/BDSIS zentral tibertragen werden sollte. Da abzusehen war, dass sich die
Griindung dieser Gesellschaft Ober den vom Werkleiter Prof. Dr. Bihr festgesetzten
Stichtag 01.09.1984 hinaus hinziehen wiirde, hat sich der BDSiS mit dieser Weiterent-
wicklung der "saarlandischen Losung"” erst einverstanden erklért, nachdem alle Subunter-
nehmer zugesagt hatten, mit Wirkung ab 01.09.1994 entsprechend der jeweils von ihnen
abgerechneten PPK-Mengen aus eigenen Mitteln Zahlungen zur Abgeltung des Papier-
vermarktungserléses an den KABV/BDSIS zu leisten. Auch wurde bei der im Juli und De-
zember 1994 durchgefihrten Novellierung der PPK-Vertrdge mit den BDSiS-Subunter-
nehmern jeweils ein § 1 Abs. 3 bzw. 4 mit dem Inhalt aufgenommen:

"Die Vermarktung des Anteils der Nicht-DSD-Ware geméaB Antage 1 A dieses Vertrags ist
in einem gesonderten Vermarkiungsvertrag geregelt."

Diese im Wesentlichen mindlich abgesprochene und nur durch einen Hinweis im PPK-
Vertrag gesicherte Abrede ist von allen Subunternehmern des BDSIS korrekt eingehalten
worden; auf diese Weise sind dem KABV/BDSIS bis Mitte 1996 insgesamt 5,1 Mio. DM
an Papiervermarktungserlésen zugeflossen. Ab Mitte 1996 waren dann die Altpapierprei-
se wieder so schlecht, dass eine Abfihrung von Erlosen nach den getroffenen Ab-
sprachen nicht mehr in Betracht kam.

6. Die VSW GmbH ist Mitte 1996 errichtet worden; mit Zustimmung des Verbandsausschus-
ses des KABV — der zugleich als Werksausschuss des BDSiS tagte — durch Beschluss
vom 08.05.1996 (und mit Genehmigung der Aufsichtsbehdrde durch Erlass vom
30.07.1997) hat der KABV einen Anteil von 20.000 DM auf das 100.000 DM umfassende
Stammkapital dieser Gesellschaft von der A.S.8. GmbH erworben. Die urspriinglich fur
1995 vorgesehene Grindung dieser Gesellschaft hatte sich auf Wunsch des KABV ver-
zogert, weil zunachst die Entwicklung der Plane des Deutschen Stadtetages abgewartet
worden waren, unter dem Dach der VKS — Vereinigung der Kommunalen Stadtereiniger
~ eine fir ganz Deutschland zustandige Werkstoffverwertungsgesellschaft zu griinden;
ein Projekt das nicht zuletzt am Widerstand der DSD GmbH und der Papierindustrie
scheiterte. Geschaftsfilhrer der VSW wurde durch  Beschlisse der Gesellschafterver-
sammlung vom 20.09. und 29.11.1996 gewahit.




Die Geschaftsfihrung der VSW GmbH hat dann auch mit Ausarbeitung eines saarian-
dischen Werkstoffvermarktungskonzepts begonnen, das in mehreren Aufsichtsratssit-
zungen diskutiert wurde. in Anbetracht der damals immer noch ungeklérten Rechtslage
beziglich der Eigenvermarktung der DSD-Sammelware und unter Bertcksichtigung des
inzwischen auf dem Altpapiermarkt eingetretenen Preisverfalls hat dann aber der Auf-
- sichtsrat der VSW GmbH in seiner Sitzung am 18.07.1997 festgestellt, dass derzeit die
Kapitalausstattung der Gesellschaft nicht ausreicht, um das Vermarktungsrisiko fir Altpa-
pier zu Ubernehmen. Es wurde daher entschieden, das es vorerst weiter bei der 1994/95
mit den BDSiS-Unternehmern miindlich abgeschlossenen Vereinbarung bleiben sollte.

Zu einer formellen Beurkundung der mit den BDSiS-Unternehmemn Ende 1994 / Anfang
1995 getroffenen Vereinbarungen ist es dann nicht mehr gekommen. Angesichts der
niedrigen Altpapierpreise des Jahres 1997 bestand hierfiir kein dringendes Interesse. Die

- Geschiftsleitung des KABV war damals mit der Vorbereitung der Inbetriebnahme der

AVA Velsen und der Abarbeitung der durch den Baustopp in Velsen aufgelaufenen Un-
ternehmerforderungen in einer Gréfienordnung von urspriinglich 36 Mio. DM vollauf be-
schaftigt und Oberdies durch den Wechsel von Herrn Pies in die Geschafisfithrung der
BG Veisen GmbH (seit 01.11.1996) personell geschwicht. Der als Nachfolger von Herrn
Pies eingestelite Herr Pradler hatte sich in dieser Materie nur héchst unvollkommen ein-
gearbeitet. Auch stand damats bereits die Grilndung der GKE mbH und die Ubertragung
der Geschéftsbesorgung fir den BDSIS auf diese Gesellschaft im Raum; im Rahmen des
Geschéftsbesorgungsverirags sollte die GKE mit Hilfe des ihr von der A.S.S. GmbH zur
Verfiigung gestellten professionell geschulten Personals auch die Werkstoffvermarktung
neu organisieren, sobald sich insoweit Uberhaupt Gewinnaussichten ergeben sollten.

Da es niemals zu einem formellen Vertragsabschluss gekommen ist, hat es auch keine
Beschlusse des Werksausschusses des BDSIS Uber einen solchen Vertrag gegeben.
Der Werksausschuss des BDSiS ist jedoch in seiner Sitzung am 28.09.1994 (TOP 2)
vom Werkleiter durch mindlichen Bericht Uber den damaligen Stand der Verhandiungen
mit den Papiersortierern und den anderen BDSiS-Unternehmern unterrichtet worden. Im
Zusammenhang mit der Entscheidung Uber die Beteiligung des KABV an der VSW
GmbH (TOP 8 der Sitzung des Verbandsausschusses des KABV vom 08.05.1996) sind
die Gremien sodann sowoh! in der Erlduterung der Beschlussvorlage als auch durch er-
-ganzenden Vortrag in der Sitzung Uiber die weitere Entwicklung informiert worden.

Durch Einvernahme des Zeugen

Herrn Ronald Pies

Beschlossen in der 32. Sitzung am 6. Marz 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

-

o

rd

i
(Mgniﬁ”Reiter)




»Béhr-Untersuchungsausschuss®

1.

12. Wabhlperiode

Saarbritcken, den 06.03.2003

Vierundsechzigster Beweisbeschluss

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden tber

Herr Linz war als Vorsitzender des BDE-Landesverbandes Saar und Vertreter der priva-
ten Abfuhrunternehmen im Beirat des KABV der berufene Sprecher der BDSiS-Unterneh-
mer bei allen Vertragsverhandlungen im Zusammenhang mit der Organisation des Dua-
len Systems im Saarland; er ist daher auch im jour fixe am 10.06.1994 von allen BDSiS-
Untemehmen zum Verhandlungsfiihrer bei der Ausarbeitung einer "saarliandischen L6-
sung” fur die Vermarktung des Nicht-DSD-Anteils am Altpapier mit dem KABV/BDSIS be-

stimmt worden.

Seit 1991 bis Mitte 1994 konnten auf dem Altpapiermarkt fur die aus den Papiercontai-
nern des BDSIS gewonnenen Altpapiersorten nur sehr schlechte Preise erzielt werden,
die teilweise negativ waren oder jedenfalls die eigenen Vermarktungskosten nur unvoll-
kommen deckten. Von Mitte 1994/95 war daher von einem sehr hohen und unkalkulier-
baren Vermarktungsrisiko auszugehen.

Papiervermarktung setzte jedenfalls noch in den Jahren 1994/95 beim Sortierer einen gut
organisierten, standig mit der Marktbeobachtung beschaftigten Vertrieb und die Bereit-
schaft voraus, kirzfristig Transporte zu den Papierfabriken an unterschiedlichen Standor-
ten durchzufihren. Innerhalb des Saarlandes oder im grenznahen lothringischen Raum
gab es damals kein Papierfabriken; das aus dem Saarland gewonnene Material musste
daher im gesamten Bundesgebiet angedient bzw. nach Frankreich bis in den Raum
Strallburg und an weiter entfernte Orte transportiert werden. Die generell schlechte Ab-
satzlage bedingte dariiber hinaus eine hohe Qualitat des sortierten Materials.

-Herr Linz kann aus Sicht der Unternehmer die im Beweisbeschluss Nr. 63 unter 1. bis 4.

wiedergegebene Darstellung des Gangs der Verhandlungen zwischen der Werkleitung
des BDSiS und den Unternehmern Ober eine Beteiligung des BDSiS an den seit Mitte
1994 erzielten Papiervermarktungseridsen als richtig bekunden. Die Punkte 1 bis 4 des
63. Beweisbeschlusses lauten:

1. Der kaufmannische Bereich des KABV/BDSIS ist erstmals im Frihjahr 1994 darauf
aufmerksam geworden, dass entgegen den friher getroffenen Absprachen das ge-
sammelte Altpapier den von der DSD GmbH benannten Abnahmegarantiegebern ins-
gesamt kostenlos anzudienen, die Vertragspartner des BDSiS dazu (ibergegangen
waren, Altpapier auf eigene Rechnung zu vermarkten. Dies geschah bei einem Tref-
fen zwischen Frau Molter und Herrn Linz und Vertretern des von der DSD GmbH be-
nannten Abnahmegarantiegebers, der Intersehro GmbH Siidwest, bei dem es um die
Forderung der Intersehro ging, wegen der schiechten Altpapierpreise Zuzahiungen
far die Abnahme von ‘Altpapier zu leisten. Zu diesem Treffen waren auch Mitarbeiter
des BDSIS hinzugezogen worden, weil seitens der Abfuhrunternehmer urspriinglich
die Absicht bestand, diese Zuzahlungen auf den BDSIS abzuwalzen. :




Seit Mitte 1994 haben dann Verhandiungen (ber eine Beteiligung des BDSiS an den
Erldsen aus der Altpapiervermarktung sowohl mit Herm Linz und Frau Molter als Be-
treiber von Sortieranlagen als auch — im Rahmen der jour fixe BDSiS — mit den ande-
ren Abfuhrunternehmern stattgefunden. Diese wurden von Herrn Pies federfiihrend
geleitet, assistiert hatte ihm Frau Spengler-Raab.

2. Damals hatte sich der Kaufmannische Bereich des KABV/BDSIS zur Vorbereitung auf
diese Verhandlungen sowoh! bei einigen Papierfabriken als auch bei der DSD GmbH
uber die Méglichkeiten einer Eigenvermarktung der 75 %-Quote des sog. "kommuna-
len” Altpapiers sachkundig gemacht. Es gingen aber nur Angebote ein, die entweder
eine Abnahmegarantie zum Nulltarif fir die gesamte Dauer des Vertrags mit der DSD
GmbH (so das Angebot von Intersehro Stidwest sowie der DSD GmbH (iber eine Pa-
pierfabrik im Raum Mayen bzw. der GesPaRes-mbH) sicherstellten oder schwanken-
de Tagespreisen mit dem Risiko nicht kostendeckender oder sogar negativer Preise
beinhalten. Angesichts der Entwicklung der Altpapierpreise in den Jahren 1991 bis
Anfang 1994 wurde damals das Risiko schlechter Altpapierpreise als sehr hoch ein-
geschéatzt, In jedem Fall hatte der BDSiS den Hintransport des Altpapiers organisie-
ren und finanzieren miissen.

3. Im jour fixe zwischen Herrn Pies, Mitarbeitern des BDSiS und den Subunternehmem
am 10.06.1994 hatte der Unternehmer Josef Paulus noch besonders darauf hinge-
wiesen, dass es wegen der schwankenden Altpapierpreise fur mitteistindische Unter-
nehmer vdllig unméglich sei, iber zehn Jahre hinweg eine Abnahmegarantie fir Alt-
papier zum Nulitarif, d.h. chne den Vorbehalt von Zuzahlungen durch den BDSIS, ab-
zugeben. An diesem Tag hatte man sich schliellich Gber die Bildung einer Arbeits-
gruppe geeinigt, die Mdglichkeiten einer "saarlandischen Lésung" erarbeiten sollte,
welche sich filr den BDSiS ginstiger stellen wirde als das vorliegende Null-Preis-An-
gebot von Intersehro bzw. der DSD GmbH. '

4. Der Werkleiter Prof. Dr. Bahr hatte angeordnet, dass die Subunternehmer des BDSiS
ihre Eigenvermarktung des Altpapiers zum 01.09.1994 einzustellen hatten und von
dann an eine Beteiligung des BDSIS an den erzielten Erldsen sicherzustellen sei, Im
September 1994 (vermutlich am 20.09.1994) ist dann mit den saarl&ndischen Sortie-

‘rem eine Ldsung ausgearbeitet worden, die Grundiage eines von Herrn Pies gefertig-
ten Vertragsentwurfs gewesen ist. Dieser fir die Laufzeit des DSD-Leistungsvertra-
ges konzipierte Vertrag sah eine vllige Freistellung des BDSiS vom Risiko negativer
oder nicht kostendeckender Preise vor, dafir soilten die Unternehmer eine Vorab-
Vergiitung von 60 DM/to fir Vermarktung, Transport zu den Papierfabriken und die
Ubernahme des Preisrisikos erhalten. Dieser Vorab wurde anhand von konkreten An-
gaben der Unternehmer Gber die ihnen bei der Papiervermarktung entstehenden rea-
len Kosten errechnet und umfasste auch noch einen Aufschlag fir die Ubernahmie
des Risikos von Erlésen schiechter als 60 DM/to. Der Mehrerlds wurde im Verhaltnis
65:35 zwischen dem BDSiS und den Unternehmen aufgeteilt.

Als Erlds wurden nicht die von den Unternehmern erzielten realen Einnahmen zu
Grunde gelegt, sondern es wurden die gemeldeten In-Put-Zahien far PPK mit einem
veranschiagten Durchschnittsprels multipliziert, der aus dem nach den Angaben der
Subunternehmer {iber ihre Einnahmen des Monats August 1994 “"geeichten" Preis-
index des Statistischen Bundesamtes fGr Altpapier D 31 errechnet wurde. Der Index
des Statistischen Bundesamtes wurde damals Ubereinstimmend als besonders
marktnah bewertet.

Insbesondere kann er bestatigen, dass damats als einzige fiir den KABV/BDSIS im Raum
stehende Alternative fUr die dann gefundene "saarlandische Lésung” nur die "Null"-Ange-
bote von Intersehro und GesPaRec vorhanden waren.




S. Die Festiegung des Vorab von 60 DM/to zur Deckung der Vermarktungs- und Transport-
kosten sowie des Verwertungsrisikos beruhte auf Gibereinstimmenden und korrekten Kal-
kulationen der Sortierer, die bei den Verhandlungen offen gelegt worden waren. Ur-
sprlnglich ist von Seiten der Unternehmer ein hherer Betrag gefordert worden. Der Be-
trag von 60 DM war jedenfalls aus damaliger Sicht keineswegs erhdht, sondern wurde -
von den beteiligten Unternehmemn zutreffend als gerade kostendeckend dargestelit.

6. Auch die Bindung der veranschlagten Verwertungserldse an den Preisindex des Statis-
tischen Bundesamtes fiir Altpapier D 31 war nach der auf Grund der wahrheitsgemaien
Angaben der Unternehmer vollzogenen "Eichung"” des Index — jedenfalls aus damaliger
Sicht — geeignet, eine korrekte und den KABV/BDSIS keineswegs Ubervorteilende Ab-
schatzung der tatséchlichen Einnahmen aus der Altpapiervermarktung zu erméglichen.
Eine volistandige Offeniegung der Blicher mit den Aufzeichnungen (ber die einzelnen
Vermarktungsgeschéfte wére von den Sortierfirmen gegenitber dem KABV/BDSIS ver-
weigert worden, da sie fOr diese sowohl vom Arbeitsaufwand her gesehen als auch aus
betrieblichen Griinden unzumutbar gewesen ware.

7. Bei einer den Anforderungen der DSD geniigenden und die Marktfahigkeit des gewonne-
nen Altpapiers sichernden Sortierung der erfahrungsgemaf stark verschmutzten PPK-
Fraktion aus den Papiercontainern des BDSiS fallen im Durchschnitt rd. 10 Gewichts-%
Storstoffe an, die nur noch als Abfall entsorgt werden kénnen. Bei einer am Gewicht des
In-Puts orientierten Veranschlagung der Vermarktungseridse muss daher diese 10 %-
Quote zunachst in Abzug gebracht werden.

8. Der in den Subunternehmervertrigen des Jahres 1992 ausgehandelte Preis fir das Ein-
sammeln und Sortieren der PPK-Fraktion aus den Depotcontainern belief sich auf
215 DM/to Input (netto); er wurde 1994 anlasslich der Umstellung der Subunternehmer-
vertrage auf die von der DSD GmbH durchgesetzten Preissenkungen und das von ihr
eingefiihrte System der einwohnerbezogenen Preis-Mengen-Staffeln auf maximal 200
DM/to abgesenkt und ist dann 2zur Anpassung an die Preissenkungen des
2. Zusatzvertrages riickwirkend vom 01.01.2000 fiir die Onyx-Gruppe weiter auf 197,50
DM gekiirzt worden, wobei Mehrmengen ber 60 kg/Einwohner nicht mehr vergltet wer-

den.

Diese Preise beruhen auf Kalkulationen, die eine Verhandlungsgruppe saarléndischer
Abfuhrunternehmer unter Federfihrung von Hermn Linz (Mitglied der Gruppe war aber
u.a. auch Herr Josef Paulus) im Frihsommer 1992 gegeniber dem KABV offen gelegt
und glaubhaft gemacht hatte. Beriicksichtigt man, dass in diesem Preis allein Sortierkos-
ten in einer GréRenordnung von bis zu 110 DM/to Input enthalten sind, so ist dieses Ent-
gelt gerade so eben kostendeckend. '

Durch Einvernahme des Zeugen

Herrn Manfred- Linz

Beschlossen in der 32. Sitzung am 6. Marz 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

(‘glgj N Reiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 12.03.2003

FﬁnfundsechzigSter Beweisbeschluss

-des ,,Bédhr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden iiber Nachteile far den Gebi}hrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch Beiziehung des von der GKE in Auftrag gegebenen so genannten "Bayer-Gutachtens”
im Hinblick auf die Abrechnungen der Containerwerft Ruf.

Beschlossen in der 33. Sitzung am 12. Mérz 2003
Far die Richtigkeit

Im Auftrag

iter)




,Bihr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahiperiode

Saarbrucken, den 20.03.2003

Sechsundsechzigster Beweisheschluss

 des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses®

Es soll Beweis erhoben werden {tber Nachteile fir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere Uber die Umstande der Papiersortierung und '--vermarktung seit 1992

durch Einvernahme des Zeugen Manfred Linz.

Beschlossen in der 34. Sitzung am 20. Marz 2003
Fur die Richtigkeit

im Auftrag

r
!.'

Cf . -
o UMy
(Dr. Rejlahard Schwickert)




»Béhr-Untersuchungsausschuss*
- 12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 20.03.2003

Siebenundsechzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Folgende Schriftstiicke werden zum Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht:

- Schreiben des Verbandsvorstehers des KABV an Firma Onyx Umweitschutz vom
06.03.1992 (Seite 1)

- Schreiben des Verbandsvorstehers des KABV an Firma Onyx Umweltschutz vom
03.04.1992.

Beschlossen in der 34. Sitzung am 20, Marz 2003
Far die Richtigkeit

Im Auftrag

\

{Dr. Reinhard Schwickert)




,Bahr-Untersuchungsausschuss®
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 20.03.2003

Achtundsechzigster Beweisheschluss

- des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses®

Es soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile fir den Geblhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Durch Vorlage seitens des EVS

1. der vollstindigen Abrechnungsunterlagen einschlieflich sdmtiicher Belege hinsichtlich al-
ler Kreditkarten, Gber die Herr Prof. Bahr im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit beim
EVS sowie dessen Tochter- und Beteiligungsunternehmen verfigte, -

2. aller Reisekostenabrechnungen einschlieRiich samtlicher Belege im Zusammenhang mit
der Téatigkeit des Herrn Prof. Bahr beim EVS sowie dessen Tochter- und Beteiligungsun-

teriagen.

Beschlossen in der 34. Sitzung am 20. Marz 2003
-Far die Richtigkeit

Im Auftr,

il

(Dr. Reinhard Schwickert)




»Bihr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 26.03.2003

Neunundsechzigster Beweisbeschluss

des ,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Bewsis erhoben werden iiber Nachteile fir den GebUhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichksiten hierzu.

Durch Vorlage seitens des EVS

des Originalanschreibens zum Angebot der kleinen und mittleren saarandischen Entsor-
gungsunternehmen von 1992 beziiglich der Abwicklung des DSD-Geschifts.

Beschiossen in der 35, Sitzung am 26. Mérz 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




,,Béihr-Un-tersuchungsausschuss'",
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 03.04.2003

Siebzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Uber folgende Beweisbehauptung:

"Bei der Berechnung der Leistungsentgelte an die Fuhrparks ist man — ebenso wie die
anderen Subunternehmer — davon ausgegangen, dass der KABV/BDSiS aus dem Geschaft
mit dem Dualen System keine Gewinne machen sollte, um einen Finanzierungsbeitrag zu
den beim KABV anfallenden Kosten der éffentlichen Abfallentsorgung zu leisten.

Vorgesehen war vielmehr, dass der KABV/BDSIS von den Zahlungen der DSD GmbH einen
Deckungsbeitrag zum Ausgleich seiner Verwaltungskosten einbehalten, die Erlase aus dem
'Grinen Punkt' jedoch im Gbrigen ungekirzt an die Fuhrparks und privaten Abfuhrunter-
nehmer weiterreichen sollte. Dem gemaR richteten sich die mit den Subunternehmern ver-
einbarten Entgelte maBgeblich nach der Hdhe der Betrage, die in Bonn ausgehandelt wer-
den konnten."

Durch Vernehmung des Zeugen

Herrn Burgermeister Erich Wentz

Beschlossen in der 36. Sitzung am 3. April 2003
- Far die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




- ,Béhr-Untersuchungsausschuss*“
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 03.04.2003

Einundsiebzigster Beweisbeschluss

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Uber folgende Beweisbehauptung:

"Bei der Berechnung der Leistungsentgelte an die Fuhrparks ist man — ebenso wie die
anderen Subunternehmer — davon ausgegangen, dass der KABV/BDSIS aus dem Geschéft
mit dem Dualen System keine Gewinne machen sollte, um einen Finanzierungsbeitrag zu
. den beim KABV anfallenden Kosten der &ffentlichen Abfallentsorgung zu leisten.

Vorgesehen war vielmehr, dass der KABV/BDSiS von den Zahlungen der DSD GmbH einen
Deckungsbeitrag zum Ausgleich seiner Verwaltungskosten einbehalten, die Eriise aus dem
'‘Griinen Punkt' jedoch im {ibrigen ungekiirzt an die Fuhrparks und privaten Abfuhrunter-
nehmer weiterreichen sollte. Dem geman richteten sich die mit den Subunternehmern ver-

einbarten Entgelte mafigeblich nach der Hohe der Betrage, die in Bonn ausgehandelt wer-
den konnten."

Durch Vemehmung des Zeugen

Herrn OberbUrgermeister a.D. Nospers

Beschlossen in der 36. Sitzung am 3. April 2003
Fir die Richtigkeit

im Auftrag

(Martin Reiter)




~ »Bihr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 09.04.2003

Zweiundsiebzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*”

Es soll Beweis erhoben werden (ber Nachteile fir den Geblihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu

~ durch Einvernahme nachfoigender Zeugen:
1. Blrgermeister Erich Wentz

Rainer Wolf

Berthold Vogel, amtierender Geschaftsfihrer der AVA Velsen

>~ » N

Gutachter Kiaus Scheper als Sachversténdiger

Beschlossen in der 37. Sitzung am 9. April 2003
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




nBihr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbrlicken, den 08.05.2003

Drelundsiebzigster Bewelsbeschluss

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Ober Nachteile fiir den Geblhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betsiligungs-
untemshmen durch Vertrége mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere Uber den Abschluss von Vertragen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Muliverbrennungsaniagen und den vertraglichen Grundiagen zum Betrieb der
Muilverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktib-
lichkeilt der erhobenen und tatséchlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schlacke

durch Einvernahme nachfolgender Zeugen:

1. Walter Brenner

Rainer Scherff

Lothar Deimiing

> 0N

Herrn Abteilungsleiter Schmidt, ASS

Beschlossen in der 38. Sitzung am 8. Mai 2003
Fir die Richtigkeit

Im Autftrag

(Martin Reiter)




,Bihr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 13.05.2003

Vierundsiebzigster Beweisbeschluss

des ,,Bidhr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden (ber Nachteile flir den GebUhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Veririge mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere iiber den Abschiuss von Vertragen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Muliverbrennungsantagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Millverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktib-
lichkeit der erhobenen und tatsachlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schlacke

durch Vorlage der

1. Wirtschaftlichkeitsberechnung der BG AVA Velsen / des KABV bzw. einer seiner Tochter
zum Betrieb einer Schlackenaufbereitungsanlage in Velsen (Vergleichsrechnung, vorge-
legt zur Aufsichtsratssitzung 12.03.1997)

2. vollstandigen Jahresabschliisse der BG AVA Velsen und Neunkirchen

3. Korrespondenz und Gesellschafterbeschliisse im Zusammenhang mit der Anderungsver—
einbarung vom 16./19.12.2000 EVS/ABW und BG AVA Velsen .

4. Kooperationsvereinbarung ABW und SVi (Schlackenvenivertung lllingen) vom 15. 07 1998
und Kooperationsvereinbarung ABW — A.S.S. 06.12.1996 _

Beschlossen in der 39. Sitzung am 13. Mai 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss“
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 13.05.2003

Flinfundsiebzigster Beweisbeschluss

“des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Uber Nachteile fiir den Gebiihrenzahler seit 1992 durch ver- -
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere Uber den Abschluss von Vertrdgen im Zusar'n-menhang mit den im Saarland
betriebenen Mullverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Millverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktiib-
lichkeit der erhobenen und tatsachiich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schlacke

durch Einvernahme nachfolgender Zeugen |

1. Geschéftsfihrer a. D. Ronald Pies

2. Franz-Josef Lauer

Beschlossen in der 39. Sitzung am 13. Mai 2003
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




»Béhr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahiperiode

Saarbriicken, den 20.05.2003

Sechsundsiebzigster Beweisbeschluss
des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

- NEU -

Es soll Beweis erhoben werden tber Nachteile fir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere (ber die Geschaftsfelder rund um das DSD im Saarland durch den KABV/EVS
und seiner Tochterunternehmen sowie (iber den Abschiuss von Vertragen im Zusammen-
hang mit den im Saarland betriebenen Muliverbrennungsanlagen und den vertraglichen
Grundlagen zum Betrieb der Mdallverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr
Zustandekommen, die Marktiblichkeit der erhobenen und tatsachlich angefallenen Entgeite
und die Belastung mit Kostenfaktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von

Schlacke

durch Einvernahme d'ar ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der ASS, Margit Conrad.

Beschlossen in der 40. Sitzung am 20. Mal 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 13.05.2003'

Sechsundsiebzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile fiir den Gebiihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere Uber den Abschluss von Vertragen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Miliverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Muliverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktiib-
lichkeit der erhobenen und tatséchlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schlacke

durch Einvernahme der ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der ASS, Margit Conrad.

‘Beschlossen in der 39, Sitzung am 13. Mai 2003
'Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

{Martin Reiter)




»Bdhr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 13.05.2003

Siebenundsiebzigster Beweisbheschluss

- des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses”

Es soll Beweis erhoben werden Uber Nachteile fiir den GeblUhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere Uber Ausgleichszahlungen und weitere Kompensationsgeschifte des
KABV/EVS und/oder der Sotec GmbH mit der Standortgemeinde lllingen im Zusammenhang
mit der Schlackenaufbereitungsanlage in lHingen

a) durch Vorlage samtlicher diesbeziiglicher Unterlagen bei der Gemeinde illingen und dem
KABV/EVS bzw. deren Tochter- und Beteiligungsunternehmen sowie

b) durch Zeugeneinvernahme des Birgermeisters Konig und des damaligen Geschéftsfiih-
_rers der Firma Sotec

Beschlossen in der 39. Sitzung am 13. Mai 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




»Béhr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahlperiode

" Saarbriicken, den 20.05.2003

Achtundsiebzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*”

Es soll Beweis erhoben werden Uber Nachteile fiir den Gebiihrenzahler seit 1982 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

inshesondere Uber den Abschluss von Vertragen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Mdllverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundiagen zum Betrieb der
Mdllverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktib-
lichkeit der erhobenen und tatsachlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schlacke

durch Einvernahme nachfolgender Zeugen

1. Herrn Pradler

2. Herrn Karl

Beschlossen in der 40. Sitzung am 20. Mai 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

{Martin Reiter)




.,Béihr-Untersuchungsausschuss“

12. Wahlperiode

Saarbricken, den 20.05.2003

Neunundsiebzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden iber Nachtelle fur den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrige mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere tber den Abschiuss von Vertragen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Mullverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Mllverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktlb-
lichkeit der erhobenen und tatsichlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schiacke

durch Vorlage folgender Unterlagen/Mitteilung folgender Informationen:

1.

Zeitraum und Menge der in den Sbhlackecontainem durchgefiihrten Sperrmilitransporte
von lllingen zur BG AVA Velsen

Bezifferung der durch die Sperrmilitransporte an den Schlackecontainern verursachten
Schaden in Abgrenzung zu den sonstigen Schéden an Schlackecontainern im unter 1.
genannten Zeitraum

Genaue Darstellung der Abrechnung der Schéden (Rechtsgrundlage, Abrechnungsmo-
dus, Name der for die Abrechnung verantwortlichen Personen)

Mitteilung, wie und durch welche Personen die Schéden durch den Schiacketransport
(Hinweg nach lllingen) von den Schaden durch den Sperrmilitransport (Rickweg nach
Velsen) unterschieden wurden

Vorlage samtlicher Vertrage, Beschlussvorlagen, Vermerke und Gremienentscheidungen
im Zusammenhang mit dem Sperrmiilitransport in Schlackecontainern von lllingen nach
Velsen

Mitteilung, ob, von wem, in welcher Hohe und auf welcher Rechtsgrundlage die von der
SVI durchgefthrten Sperrmilitransporte vergOtet wurden.

Beschlossen in der 40. Sitzung am 20, Mai 2003
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




- ,Béhr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahiperiode

Saarbriicken, den 12.06.2003

Achtzigster Beweisbesbhluss

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden itber Nachteile fir den Geblihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere Uber den Abschluss von Vertragen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Miliverbrennungsaniagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der

Miullverbrennungsaniagen in Neunkirchen und Vetsen, ihr Zustandekommen, die Marktiib- -

lichkeit der erhobenen und tats&chlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
- faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schlacke

durch Beiziehung des beim Amt 31, 32 der Stadt Saarbriicken gefiihrien Ordnungswidrigkei-
tenverfahrens gegen Harry Ruf (Az. 133000298) wegen Verstofles gegen das Gesetz "Be-
k&mpfung von Schwarzarbeit”.

Beschlossen in der 42. Sitzung am 12. Juni 2003
FOr die Richtigkeit ‘

Im Auftrag

(Martin Reiter)

S




,,Bﬁhr—Untersucl?ungsausschuss"
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 12.06.2003

Einundachtzigster Bewelsbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

- Es soll Beweié erhoben werden {ber Nachteile fir den Gebithrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durdh Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere Uber den Abschluss von Vertragen im Zusammenhang mit den im Saarland

betriebenen Mdllverbrennungsanfagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der

Muilverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktib-
lichkeit der erhobenen und tatsachlich angefalienen Entgelte und die Belastung mit Kosten-

faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schiacke

durch Einvernahme des Zeugen

Herrn Stepien

Beschlossen in deljr 42. Sitzung am 12. Juni 2003
Far die Richtigkeit |

Im Auftrag

(Martin Reiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 17.06.2003

Zweiundachtzigster Beweisbeschluss

des ,,BEhr-Untersuchungsausschusses“ |

Es soll Beweis erhoben werden tber Nachteile fir den Geblihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu, :

insbesondere tiber den Abschluss von Vertrgen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Muliverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Mullverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die MarktOb-
lichkeit der erhobenen und tatséchlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentiich mit der Entsorgung von Schlacke dadurch, dass

der EVS die Controlling-Berichte sowie die schriftlichen Vorschlége des Zeugen (Stepien) zu
Velsen und Neunkirchen, namentlich zu Revisionsauftragen, Schlacke, Schlackecontainern,
Betriebsmittelanschaffung und Reststoffen, sowie zu Organisation und Einsparpotential Gber-
mitteln soll.

Beschlossen in der 43. Sitzung am 17. Juni 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




nBédhr-Untersuchungsausschuss*
12.-Wahiperiode

Saarbriicken, den 17.06.2003

Dreiundachtzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Gber Nachteile for den Geblihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkelten hierzu,

insbesondere Giber den Abschiuss von Vertragen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Mallverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Matllverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Markt(b-
lichkelt der erhobenen und tatséchlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schlacke

durch Vonag'e der Protokolle des Aufsichtsrates der A.S.S. GmbH.

- Beschlossen in der 43. Sitzung am 17. Junl 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

{Martin Relter)




»Béhr-Untersuchungsausschuss"
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 17.08.2003

Vierundachtzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Giber Nachtelle fiir den Geblihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABW/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere aber den Abschiuss von Vertrigen im Zusammenhang mit den Im Saarland
betriebenen Muliverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Mollverbrennungsaniagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktiib-
lichkeit der erhobenen und tatsachlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schlacke

durch Vorlage der Steliungnahme der Diederichs + Partner Beratende Iingenieure GmbH zu
den von der Betriebsgeselischaft Abfaliverwertungsanlage Velsen mbH durchgefohrten Ver-
gabeverfahren fiir Schtacke und Reststoffe vom 10.01.2003 nebst Anlagen.

Beschlossen in der 43. Sitzung am 17. Juni 2003
Far die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




,,B&hr-Untérsuchungsausschuss"
12. Wahlperiode

Saarbrlicken, den 17.06.2003

Fiinfundachtzigster Beweisbeschluss

des , Bahr-Untersuchungsausschusses®

Es soll Beweis erhoben werden (ber Nachteile fir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Betelligungs-
untemehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere Gber den Abschluss von Vertragen im Zusammenhang mit den im Saariand
betriebenen Millverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Mliverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, thr Zustandekommen, die Marktiib-
lichkeit der erhobenen und tatséchlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentiich mit der Entsorgung von Schiacke und den erteiiten
Betriebsgenshmigungen in diesem Zusammenhang

durch Vernehmung der Zeugen

Heinz Klaus Dahm, Ministarium fir Umwelt,
Helga Mai-Didion, Landesamt fiir Umweltschutz.

Beschlossen in der 43. Sitzung am 17. Juni 2003
Fiir die Richtigkeit

im Auftrag

(Martin Reiter)




,,Bihr-Untersuchungsausschuss”

12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 24.06.2003

Sechsundachtzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden iber Nachteile fur den Geblihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrége mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu, ‘

insbesondere Gber den Abschluss von Vertrigen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Miliverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Muliverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktlb-
lichkeit der erhobenen und tatséchlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schiacke

durch Vorlage folgender Unterlagen:

1.

©@ N o o s~ 0O N

9.

Gutachten der Gesellschaft Férderer, Keil & Partner tiber die aus dem Betrieb des Abfali-
heizkraftwerkes in Neunkirchen in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2001 resultierenden
Kosten

Vermerk der Zeugin Schledorn an Herm Truxa vom 12.07.2001

Vermerk von Herm Truxa an Herm Ecker und Herrn Wolf vom 31.07.2002

- Vermerk von Hermn Stepien an die Geschaftsfuhrer Ecker und Wolf vom 09.08.2002

Vermerk von Herrn Wolf vom 14.08.2002
Vermerk von Hermn Karl an Herrm Wolf vom 21.08.2002
Schreiben der Herren Ecker und Wolf an die Sotec GmbH vom 22.08.2002

E-mail von Herm Truxa an die Herren Karl und Stepien vom 08.01.2002 und Vermerk
von Herm Karl an Herm Truxa vom 08.10.2002

Schreiben der Sotec GmbH an den KABV vom 09.10.2002

10. Schreiben von Herm Karl an die Sotec GmbH vom 08.10.2002



11, Bericht von Herm Stepien an die Herren Wolf und Ecker vom 28.10.2002 Gber Entsor-
gungsentgelt 2001 — Gutachten der Wirtschaftsprifer Férderer, Keil & Partner Gber die
Betriebskosten des Abfallheizkraftwerk Neunkirchen for die Zeit vom 01.01. — 31.12.2001

12. Vermerk von Herm Karl an Herm Wolf vom 20.03.2003

Beschlossen in der 44, Sitzung am 24. Juni 2003

Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)



,Biéhr-Untersuchungsausschuss”

12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 24.08.2003

Siebenundadhtzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses®

Es soll Beweis erhoben werden (iber Nachteile fir den GebGhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. selhen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzy,

insbesondere (ber den Abschluss von Vertrégen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Mullverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Miullverbrennungsanlagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen die Marktiib-
lichkeit der erhobenen und tatséchlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namenttich mit der Entsorgung von Schlacke

durch Vorlage folgender Untertagen'

1.

Ausarbeitung des Zeugen Stepien zur Klérschlammverbrennung in der AVA Velsen vom
20.05.2003 ("Technische Méglichkeiten und Grenzkostenberechnung™)

Aufstellung der Planungen, welche die Sotec GmbH im Auftrag des KABV/EVS/GAV im
Rahmen des Baus der AVA Velsen durchgefihrt hat

Aufstellung der im Rahmen von 2. angefallenen Kosten
Vorlage der Grundsatzvereinbarung KABV—Saarbergweﬁm vom 13.07.1993

Aufstellung des aus der Grundsatzvereinbarung resultiérenden Kostenaufwands in Be-
zug auf das Betriebsgrundstiick in Velsen

Beschlossen in der 44. Sitzung am 24. Juni 2003
Far die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




,Bihr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 24.06.2003

Achtundachtzigster Beweisbeschluss

des ,, Bahr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile fir den Geb(hrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Verirége mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere Uber den Abschluss von Vertréigen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Mullverbrennungsaniagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Mullverbrennungsaniagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktib-
lichkeit der erhobenen und tatséchlich angefalienen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schilacke

durch Vorlage des Personalibernahmevertrages, welcher zwischen der A.S.S. GmbH und
dem Untemehmer Paulus in Bezug auf die Beschéftigten der Wertstoffhdfe in Kaisersiautemn,
Ramstein und Sembach geschiossen wurde.

Beschlossen in der 44. Sitzung am 24. Juni 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)



,Bihr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahilperiode

Saarbriicken, den 24.06.2003

Neunundachtzigster Beweisbeschluss

des ,,Béhr-Untersuchungsausschusses®

Es 'soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile fir den Geb{ihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrége mit Dritten und VerantwortlichKeiten hierzu,

insbesondere {iber den Abschluss von Vertréigen im Zusammenhang mit den im Saarland
betriebenen Miillverbrennungsanlagen und den vertraglichen Grundlagen zum Betrieb der
Muliverbrennungsaniagen in Neunkirchen und Velsen, ihr Zustandekommen, die Marktab-
lichkeit der erhobenen und tats&chlich angefallenen Entgelte und die Belastung mit Kosten-
faktoren im Zusammenhang namentlich mit der Entsorgung von Schiacke

durch Vemehmung des Zeugen Manthey.

-Beschlossen in der 44. Sitzung am 24. Juni 2003
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)



,Bihr-Untersuchungsausschuss”
12.-Wabhlperiode

Saarbriicken, den 01.07.2003

Neunzigster Beweisbeschluss

des ,,Bahr-Untersuchungsausschusses®

Es soll Beweis erhoben werden tber Nachteile ftr den Gebiihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteliugungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu:

. Durch Einvernahme

des Geschaftsfuhrers Herm Becker der Fa. SOTEC,
des frliheren Geschaftsfiihrers der SOTEC, Hermn Uberholz,
des GeschiftsfGhrers der BG AVA Velsen, Herrn Vogel,
des Betriebsleiters der MVA Neunkirchen, Herrn Reinshagen,
des Herrn Petry (kaufmannisches Controlling MVA Neunkirchen),
des Herrn Manthey,
des Herrn Brenner,
des Hermn Fritz Decker, Oberblrgermeister der Stadt Neunkirchen,
des Herrn Erich Wentz,
. des Herrn Wolf, Geschéftsfihrer des EVS,
. des Herrn Ecker in seiner Eigenschaft als Geschaftsfihrer des EVS und als friherer
Leiter des Landesamtes fir Umweltschutz (Aussagegenehmigung erforderlich)

STaPeNorw A

- O

Il. Durch Vorlage samtlicher Protokolle des technischen Ausschusses der MVA Neun-
kirchen von 1994 bis 2002.

IIl. Durch Vorlage der Anschaffungsrechnungen fir die bei der Fa. Saldo angeschafften Tur-
binen far Neunkirchen, Pirmasens und Freiburg unter glelchzemger Vorlage der Leis-
tungsmerkmale hinsichtlich dieser Turbinen.

IV. Durch Voriage der Fakturen beziiglich der Reststoffe, die in den MVA's Neunkirchen und
Velsen anfallen und entsorgt werden.

Beschlossen in der 45. Sitzung am 1. Juli 2003
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)



,Bihr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 01.07.2003

Einundneunzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses®

Es soll Beweis erhoben werden {iber Nachteile fur den GebOhrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu:

Durch Einvernahme des Mitgliedes des technischen Ausschusses der MVA Neunkirchen

- Burgermeister Gisch

Beschlossen in der 45, Sitzung am 1. Juli 2003
Far die Richtigkeit

Im Adﬁrag

(Martin Reiter)



»Bdhr-Untersuchungsausschuss”
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 08.07.2003

Zweiundneunzigster Beweisbeschluss

des ,,Bdhr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden iber Nachteile fir den GebUhrenzahler seit 1992 durch ver-
- tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu:

Folgende Unterlagen samt Anlagen werden zum Gegenstand der Beweisaufnahme ge-
macht: :

- Schreiben des Ministeriums fUr Umwelt vom 25.06.2003

- Schreiben der Sotec GmbH vom 07.07.2003 und undatiertes Schreiben,
Posteingang 08.07.2003

Beschlossen in der 46. Sitzung am 8. Juli 2003
Fir die Richtigkeit

.Im Auftrag

(Martin Reiter)




Durch Einvernahme der Zeugin

Freu VDir. Ellen Stra 'berger, seit 1999 Leiterin des neu gebildeten Bereichs, Recht, Perso-
nal, Liegenschaften des EVS

Beschlossen in der 46; Sitzung am 8. Juli 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 08.07.2003

Dreiundneunzigster Beweisbeschluss

des ,,Béhr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden (ber:

Eine Verbesserung der Leistungsfahigkeit des Rechtsamtes ist nicht erst nach der Pensio-
nierung des Betroffenen als Geschéftsfihrer des EVS il Jahre 2001 eingetreten, sondern
bereits ab 1998, als durch die Fusion mit dem AVS der Mitarbeiterstab des Entsorgungsver-
bandes um drei Volljuristen (-innen) erweitert wurde und im Jahre 2000 noch ein zusatzlicher
Jurist mit Schwerpunkt im Personal- und Vergabewesen eingeste!lt werde konnte.

Das "Rechtsamt” des fritheren KABV war mit Herm Metzkow als einzigem Juristen besetzt,
der auRerdem noch das Personalwesen des KABV zu leiten und — wegen héaufiger Krankheit
der einzigen Sachbearbeiterin — auch weitgehend selbst abzuwickeln hatte. Der Betroffene
musste daher neben dem Zeugen Metzkow bei der juristischen Sachbearbeitung einspringen
und hat sich die Bearbeitung der "groden Prozesse" vorbehalten.

Wichtige und komplizierte Vertragswerke wurden auch von den Juristen der C& L vorberei-
tet. FOr die juristische Betreuung des Projektmanagements Velsen wurde nach Auftauchen
der ersten Baustoppschwierigkeiten Frau Rechtsanwéltln Kuhimann als stindige Beraterin

hinzugezogen.

Der Zeuge Metzkow hatte die vielen Routineangelegenheiten zu bearbeiten, die Subven-
tionen zu {iberwachen und auch als Berater der Fachabteilungen fiir die von ihnen vorzube-
reitende Leistungsvertrdge im operativen Geschaft zur Verfigung zu stehen. Abgesehen von
der Durchfihrung von Submissionsverhandlungen war der Bereich Recht beim KABYV jedoch
nicht als zusatzliche Kontrollinstanz Gber die Tatigkeit der anderen Dienststellen zugeschal-
tet. Der Justitiar hatte beratende Aufgaben zu erfllien upd wurde insoweit auf Anforderung
durch die einzelnen Sachgeblete gegebenenfalls auch durch den Vorstandvorsteher selbst
- tatig.

Der Betroffene hat niemals "auch einfache Mietvertrége"émit dem Entsorgungsunternehmen
unter Ausschluss des Rechtsamtes selbst erarbeitet; diese wurden vom kaufmannischen Be-
reich vorbereitet und vom Betroffenen — soweit erforderhch - nach Prifung lediglich unter-

schrieben.

Eine Verbesserung der Leistungsfahigkeit des Rechtsamtes ist nicht erst nach der Pensio-
nierung des Betroffenen als Geschaftsfihrer des EVS |m Jahre 2001 eingetreten, sondern
bereits ab 1998, als durch die Fusion mit dem AVS der Matarbeiterstab des Entsorgungsver-
bandes um drei Volljuristen (-innen) erweitert wurde und im Jahre 2000 noch ein zusatzlicher
Jurist mit Schwerpunkt im Personal- und Vergabewesen angestellt werden konnte.




Durch Einvernahme des Leiters des Rechnungsprifungsamtes des KABV und des EVS

Herrn Hans-Jlirgen Hary

Beschlossen in der 46. Sitzung am 8. Juli 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

{Martin Reiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss“
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 08.07.2003

Vierundneunzigster Beweisbeschluss

des ,,Béihr-Untersuchungsausschusses“

Es soll Beweis erhoben werden Uiber:

Die Ausschreibung der Containerwerft war vom Rechnungsprifungsamt auf Anweisung des
Betroffenen hin beim kaufménnischen Bereich des KABY angemahnt und in allen wesent-
lichen Schritten — einschlieflich Wertungsbericht — vom Rechnungspriifungsamt standig.
Uberwacht worden. Manipulationen — wie z. B. unerlaubte Preisabsprache — die unter den
Bietern Ruf, Speicher und Mai stattgefunden haben mdgen, waren bei der Bearbeitung der
Angebot nicht erkennbar.

Mit der Firma Ruf hat es niemals einen Mietvertrag Ober Freiflichen zum Preis von
7,00 DM/m? gegeben. Ein Vorschlag des kaufmannischen Bereichs aus dem Jahre 1993 auf
Anmietung einer Freifliche von 2.000 m? auf dem sog. Riewer-Geladnde zum Preis von
8,00 DM/m? ist von dem Betroffenen als damaligem Geschéftsfilhrer des KABV angehalten
und dem Rechnungsprifungsamt zur Uberprifung Gbergeben worden. Die Uberprifung
durch das Rechnungsprifungsamt — wie der Vermerk vom 15.03.1993 belegt — hat dann zu
einem Preis von 4,00 DM/m? gefUhrt. Die Ab&nderung des Mietvertrags Giber Freiflachen for
die Containerwerft auf den in der Ausschreibung von 1996 zugeschlagenen Preis von
7,00 DM/m? ist auf Anweisung des Betroffenen vom kaufménnischen Bereich und vom Rech-
nungsprifungsamt noch einmal Oberprtft worden mit der Folge, dass sowohl der Flachenbe-
darf als auch der Preis auf 5,00 DM/m?* abgesenkt worden sind — wie die Vermerke des
‘Rechnungsprifungsamtes vom 16.06.1997 und 14.10.1997 belegen ebenso wie der
Schlussvermerk vom 16.12.1997 -. Ein Gremienbeschluss Uber diesen Vertrag war nicht
mehr erforderlich, weil die Anmietung der Flachen Teil des mit Beschluss des WA vom
13.06.1996 zugeschlagenen Containerwerft-Vertrags vom 25.03.1896 war. Dem Betroffenen
ist nicht bekannt, dass irgendweiche Mietvertrage mit der Firma Ruf nicht dem Rechnungs-
prifungsamt vorgelegt worden sind. So hat z.B. das Rechnungsprifungsamt einen von
Herm Pradler ausgehandelten, auf 14 Monate befristeten Mietvertrag der ABW GmbH vom
11.11.1998 tiber 1.700 m? (iberdachte Lagerflache im Grundstiick Saarwiesen zum Preis von
7,00 DM/m? testiert und vermerkt, dass der Vertrag ohne Gremienbeschluss unterzeichnet

werden kénne.

Das Rechnungspriiffungsamt des KABYV ist durch den Betroffenen — weit iber den von sei-
nem Vorgénger hinterlassenen Status hinaus — aufgebaut und zur effizienten Arbeit angehal-
ten worden so wie es der Betroffene in seiner Stellungnahme vom 20.11.2002 bereits be-
schrieben hat (Wortprotokoll S. 48 — 51). Gerade bei den Geschaften des KABV, die Thema
des Untersuchungskomplexes A sind, war das Rechnungspriffungsamt grundséatzlich in allen
Phasen eingeschaitet; seine Voten wurden stets beachtet.




wBahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 08.07.2003

Fiinfundneunzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden Gber Nachteile fiir den Gebiihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrige mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu,

insbesondere Grundlage und Motivation zur Griindung der yeliow sort GmbH i.G. und ge-
schaftliche Tatigkeit der Griindungsgessllschaft unter Berlicksichtigung der Einflussnahme
und Beschlisse und Rolle der GKE

durch Vernehmung der Zeugen:

Detemple (PwC)

Pauius (Aufsichtsrat yellow sort)

Jakoby (Aufsichtsrat yellow sort)

Deimling (Aufsichtsrat ysllow sort)

Tobias Wilhelm (Geschéftsfiihrung yellow sort)

Beschlossen in der 46, Sitzung am 8. Juli 2003
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




: ,,Bahr-Untersuchungsausschusé"
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 11.07.2003

Sechsundneunzigster Beweisbeschluss

des ,Bahr-Untersuchungsausschusses*

- Es soll Beweis erhoben werden tGiber Nachteile fir den Gebihrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
untemehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortlichkeiten hierzu.

Folgende Dokumente werden zum Gegenstand der Bewelsaufnahme gemacht: .
1. Vertrag Uber die Beseitigung von Hausabfall sowie Gewerbe- und Industrieabfall
zwischen dem KABV und der Saarberg-Fernwirme GmbH vom 25.09.1984 sowie Zu-

satzvereinbarung Nr. 1 bis 4

2. Sitzungsvorlage der Geschéftsfﬁ'hrung des EVS flr dié Sitzung des Hauptausschusses
vom 21.08.1999 :

Beschlossen in der 47. Sitzung am 11. Juli 2003
For die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




»Bahr-Untersuchungsausschuss*
12. Wahlperiode

Saarbriicken, den 16.07.2003

Siebenundneunzigster Beweisbeschluss

des ,,Béhr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden tiber Nachteile fir den Gebthrenzahler seit 1992 durch ver-
tragliche Gestaltungen zwischen dem KABV/EVS bzw. seinen Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen durch Vertrage mit Dritten und Verantwortllchkelten hierzu,

insbesondere Grundlage und Motivation zur Griindung der yellow sort GmbH i.G. und ge-
schéftliche Tatigkeit der Grindungsgesellschaft unter Berﬂcksmhtlgung der Einflussnahme
und Beschilisse und Rolle der GKE.

Folgende Unterlage wird zum Gegenstand der BeWeisaufnahme gemacht:

Vermerk Uber die Wirtschaftlichkeit der LVP-Sortierung bzw die Finanzierung der Sortier-
anlage (Gesamtinvest) vom 20.12.1999.

Beschlossen in der 49. Sitzung am 16. Juli 2003
Fir die Richtigkeit

Im Auftrag

(Martin Reiter)




,,Bahr-Unters'uchungsausschuss“
12. Wahiperiode

Saarbriicken, den 02.09.2003

Achtundneunzigster Beweisbeschluss

des ,,Bihr-Untersuchungsausschusses*

Es soll Beweis erhoben werden (ber die Reisen des Betroffenen oder der Mitglieder seiner
Familie in die Schweiz und mdgliche Zuwendungen in Form von Sach- oder Geldieistungen
durch Auftragnehmer des KABV und/oder seiner Tochter- oder Beteiligungsunternehmen

durch

Vernehmung des Betroffenen

Prof. Dr. Peter Bahr.,

Beschlossen in der 50. Sitzung am 2. September 2003
Fur die Richtigkeit

Im Auftrag

{Martin Reiter)
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	Bewertung im Zusammenhang mit dem DSD Vertrag
	Zum Schaden durch Altpapier
	Jahr	   t              x	45,00 DM   =		Ergebnis
	Jahr	   t        	5 % hiervon fiktiv in Abzug gebrachte Störstoffe
	Jahr	   t        	5 % hiervon    x  	100,00 DM  =
	Jahr	Gesamtmenge (t)		auf EVS/KABV entfielen (t)
	Jahr	Ausgaben	 	Einnahmen
	Jahr	auf EVS(KABV)
	entfallender Teil
	1995	36.304	2.178.270,00 DM
	1996	44.515	2.670.900,00 DM
	1997	50.119	3.007.140,00 DM
	1998	54.043	3.242.580,00 DM
	1999	56.745	3.404.700,00 DM
	2000	55.469	3.328.140,00 DM
	2001	55.787	3.407.266,00 DM
	insgesamt		21.238.996,00 DM
	Jahr	geringster Index	Menge	Mindest-Erlös
	1995	57,3	36.304	2.080.219,20 DM
	1998	43,93	54.043	2.374.108,99 DM
	Gewinne 1998-2002 in DM
	Gewinn		Steuern			Jahresüberschuss
	vor Steuern
	DM		DM			DM
	1998		1.452.000		795.000			657.000
	1999		2.886.000		1.362.000			1.524.000
	2001		2.529.000		881.000			1.648.000
	2002		5.312.000		1.852.000			3.460.000
	Euro		2.716.000		947.000			1.769.000
	
	Nachteile im Zusammenhang mit dem Kauf einer Sortieranlage/Yellow Sort






